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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0032 
Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (kodifizierter Text) 
(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Kodifizierung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0048), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0017/2020), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 10. Juni 20201, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über 
ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten2, 

– gestützt auf die Artikel 109 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9-0010/2021), 

A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass 
sich der genannte Vorschlag auf eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderungen 
beschränkt; 

                                                
1  ABl. C 311 vom 18.9.2020, S. 52. 
2  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;  

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0029 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. Februar 
2021 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 
(kodifizierter Text) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                
3 ABl. C 311 vom 18.9.2020, S. 52. 
4  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Februar 2021. 
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(1) Die Richtlinie 91/477/EWG des Rates5 wurde mehrfach und erheblich geändert6. Aus 

Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie 

zu kodifizieren. 

(2) Die Richtlinie 91/477/EWG war eine Begleitmaßnahme zur Schaffung des 

Binnenmarkts. Mit ihr wurde ein Gleichgewicht zwischen einerseits dem Einsatz zur 

Gewährleistung eines gewissen freien Verkehrs für bestimmte Feuerwaffen und ihre 

wesentlichen Bestandteile in der Union und andererseits der Notwendigkeit, diesen 

freien Verkehr durch Sicherheitsvorkehrungen speziell für diese Waren 

einzuschränken, hergestellt. 

(3) Polizeiliche Erkenntnisse belegen eine Zunahme der Verwendung umgebauter Waffen 

innerhalb der Union. Daher muss gewährleistet werden, dass umbaubare Waffen in 

die Begriffsbestimmung von „Feuerwaffen“ im Sinne der vorliegenden Richtlinie 

einbezogen werden. 

                                                
5 Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs 

und des Besitzes von Waffen (ABl. L 256 vom 13.9.1991, S. 51). 
6 Siehe Anhang III Teil A. 
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(4) Die Tätigkeiten eines Waffenhändlers umfassen nicht nur die Herstellung, sondern 

auch die Veränderung oder den Umbau von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen 

und Munition, wie etwa das Kürzen einer vollständigen Feuerwaffe, das zur 

Einstufung in eine andere Kategorie bzw. Unterkategorie führt. Rein private, nicht 

kommerzielle Tätigkeiten — wie das Wiederladen und das Nachladen von Munition 

aus Munitionsbestandteilen für den privaten Gebrauch oder die Veränderung von 

Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen, die die betreffende Person besitzt, 

z. B. Änderungen am Schaft oder Visier, oder auch die Wartung von verschlissenen 

und abgenutzten wesentlichen Bestandteilen — sollten nicht als Tätigkeiten 

angesehen werden, zu deren Ausübung nur ein Waffenhändler berechtigt ist. 

(5) Im Sinne dieser Richtlinie sollte die Begriffsbestimmung des Maklers natürliche und 

juristische Person sowie auch Partnerschaften abdecken und der Begriff „Lieferung“ 

auch den Verleih und das Leasing umfassen. Da Makler ähnliche Dienstleistungen 

wie Waffenhändler erbringen, sollten sie im Hinblick auf die Verpflichtungen von 

Waffenhändlern, die für die Tätigkeiten der Makler von Belang sind, ebenfalls von 

dieser Richtlinie erfasst werden, soweit sie in der Lage sind, diesen Verpflichtungen 

nachzukommen und sofern kein Waffenhändler für dieselbe zugrunde liegende 

Transaktion diese Verpflichtungen erfüllt. 
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(6) Es empfiehlt sich, Feuerwaffen in Kategorien einzuteilen, bei denen Erwerb und 

Besitz durch Privatpersonen entweder verboten oder erlaubnis- oder meldepflichtig 

sein sollte. 

(7) Die Erlaubnis des Erwerbs und des Besitzes einer Feuerwaffe sollte möglichst in 

einem einheitlichen Verwaltungsverfahren erteilt werden. 

(8) Für im Einklang mit dieser Richtlinie rechtmäßig erworbene und rechtmäßig in Besitz 

befindliche Feuerwaffen sollten die nationalen Bestimmungen für das Tragen von 

Waffen, die Jagd oder den Schießsport gelten. 

(9) Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Verhinderung 

des illegalen Waffenhandels zu treffen, unberührt. 
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(10) Die Mitgliedstaaten müssen ein computergestütztes zentral oder dezentral 

organisiertes Waffenregister einrichten, das den zuständigen Behörden zugänglich ist 

und in dem die erforderlichen Angaben zu jeder Feuerwaffe gespeichert sind. Der 

Zugang der Polizei-, Justiz- und sonstiger zuständiger Behörden zu den im 

computergestützten Waffenregister gespeicherten Angaben unterliegt Artikel 8 der 

Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

(11) Im Interesse einer besseren Nachverfolgung aller Feuerwaffen und wesentlichen 

Bestandteile und um deren freien Verkehr zu erleichtern, sollten alle Feuerwaffen 

oder ihre wesentlichen Bestandteile mit einer lesbaren, dauerhaften und eindeutigen 

Kennzeichnung versehen und in Waffenregistern der Mitgliedstaaten erfasst werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 12 

(12) Die Aufzeichnungen in den Waffenregistern sollten alle Angaben, mit denen eine 

Feuerwaffe ihrem Besitzer zugeordnet werden kann, sowie den Namen des Herstellers 

oder der Marke, das Land oder den Ort der Herstellung, den Typ, das Fabrikat, das 

Modell, das Kaliber und die Seriennummer der Feuerwaffe und etwaige eindeutige 

auf dem Rahmen bzw. dem Gehäuse der Feuerwaffe angebrachte Kennzeichnungen 

enthalten. Wesentliche Bestandteile, bei denen es sich weder um den Rahmen noch 

das Gehäuse handelt, sollten in den Waffenregistern im Eintrag der Feuerwaffe erfasst 

sein, in die sie eingebaut werden sollen. 

(13) Um die Nachverfolgung von Waffen zu erleichtern, ist es erforderlich 

alphanumerische Zeichen zu verwenden; ferner muss die Kennzeichnung das 

Herstellungsjahr der Waffe enthalten, soweit das Jahr nicht Teil der Seriennummer ist. 
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(14) Zur Verhinderung einer leichten Entfernung von Kennzeichnungen und zur 

Klarstellung, an welchen wesentlichen Bestandteilen die Kennzeichnung angebracht 

werden sollte, sind gemeinsame Kennzeichnungsvorschriften der Union erforderlich. 

Diese Vorschriften sollten nur beim Inverkehrbringen von Feuerwaffen oder 

wesentlichen Bestandteilen gelten, die am oder nach dem 14. September 2018 in der 

Union hergestellt oder in die Union eingeführt wurden, während Feuerwaffen und 

Teile, die vor diesem Datum in der Union hergestellt oder in die Union eingeführt 

wurden, weiterhin den bis zu diesem Zeitpunkt gemäß der Richtlinie 91/477/EWG 

geltenden Kennzeichnungs- und Registrierungsvorschriften unterliegen sollten. 

(15) Die Tätigkeit von Waffenhändlern und Maklern muss aufgrund ihres besonderen 

Charakters einer strengen Kontrolle durch die Mitgliedstaaten unterliegen, wobei 

insbesondere die berufliche Zuverlässigkeit und die beruflichen Fähigkeiten von 

Waffenhändlern und Maklern überprüft werden müssen. 
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(16) Angesichts der Gefährlichkeit und der Langlebigkeit von Feuerwaffen und 

wesentlichen Bestandteilen ist es erforderlich, dass die in den Waffenregistern 

gespeicherten Aufzeichnungen nach der Vernichtung der betreffenden Feuerwaffen 

oder der wesentlichen Bestandteile 30 Jahre lang aufbewahrt werden, damit 

sichergestellt wird, dass die zuständigen Behörden die Feuerwaffen und die 

wesentlichen Bestandteile für Verwaltungs- und Strafverfahren sowie unter 

Berücksichtigung des nationalen Verfahrensrechts nachverfolgen können. Der Zugang 

zu diesen Aufzeichnungen und allen zugehörigen personenbezogenen Daten sollte den 

zuständigen Behörden vorbehalten und nur bis zu zehn Jahre nach der Vernichtung 

der betreffenden Feuerwaffe oder wesentlichen Bestandteile zum Zwecke der 

Erteilung oder des Entzugs einer Genehmigung oder für Zollverfahren, einschließlich 

der etwaigen Verhängung von Ordnungsstrafen, und bis zu 30 Jahre nach der 

Vernichtung der betreffenden Feuerwaffe oder wesentlichen Bestandteilen gestattet 

sein, sofern dieser Zugang für die Durchsetzung des Strafrechts erforderlich ist. 
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(17) Damit die Waffenregister reibungslos funktionieren, ist es wichtig, dass 

Informationen zwischen Waffenhändlern und Maklern einerseits sowie den nationalen 

zuständigen Behörden andererseits auf effiziente Weise ausgetauscht werden. 

Waffenhändler und Makler sollten daher den einschlägigen nationalen zuständigen 

Behörden die Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen. Um dies zu 

erleichtern, sollten die nationalen zuständigen Behörden eine elektronische 

Verbindung für die Waffenhändler und Makler einrichten, wozu Übermittlungen der 

Informationen per elektronischer Post oder direkte Eingaben in eine Datenbank oder 

ein anderes Register gehören können. 

(18) Der Erwerb von Feuerwaffen durch Personen, die wegen bestimmter schwerer 

Straftaten rechtskräftig verurteilt wurden, sollte grundsätzlich verboten werden. 

(19) Die Mitgliedstaaten sollten ein Überwachungssystem haben, um sicherzustellen, dass 

die Voraussetzungen für eine Feuerwaffengenehmigung während ihrer 

Gültigkeitsdauer erfüllt sind. Die Mitgliedstaaten sollten darüber entscheiden, ob die 

Beurteilung eine vorherige medizinische oder psychologische Untersuchung 

einschließen soll. 

www.parlament.gv.at



 

 16 

(20) In Fällen, in denen gemäß dieser Richtlinie gehaltene Feuerwaffen missbräuchlich 

verwendet werden, sollte unbeschadet des nationalen Rechts zur Berufshaftpflicht 

nicht davon ausgegangen werden, dass sich aus der Beurteilung der entsprechenden 

medizinischen oder psychologischen Informationen eine Haftung der medizinischen 

Fachkraft oder anderen Person ergibt, die diese Informationen bereitstellt. 

(21) Feuerwaffen und Munition sollten auf sichere Weise aufbewahrt werden, wenn sie 

nicht unmittelbar beaufsichtigt werden. Werden Feuerwaffen und Munition nicht in 

einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt, so sind sie getrennt voneinander 

aufzubewahren. Wenn Feuerwaffen und Munition für eine Verbringung an ein 

Transportunternehmen übergeben werden müssen, sollte dieses für die 

ordnungsgemäße Beaufsichtigung und ordnungsgemäße Aufbewahrung 

verantwortlich sein. Im nationalen Recht sollten die Kriterien für die ordnungsgemäße 

Aufbewahrung und die sichere Verbringung definiert werden, wobei der Anzahl und 

der Kategorie der betroffenen Feuerwaffen und Munition Rechnung zu tragen ist. 
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(22) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben sollten Regelungen der Mitgliedstaaten, die 

rechtmäßige Transaktionen von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und 

Munition betreffen, die über einen Versandhandel, das Internet oder einen 

Fernabsatzvertrag gemäß der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates7 erfolgen, beispielsweise in Form von Katalogen für Online-Auktionen, 

Kleinanzeigen oder per Telefon oder elektronischer Post. Dabei ist es jedoch 

unverzichtbar, dass die Identität der an diesen Transaktionen beteiligten Parteien und 

ihre Berechtigung, solche Transaktionen durchzuführen, überprüfbar sind und 

tatsächlich überprüft werden. Mit Blick auf die Käufer ist es daher angemessen, dafür 

zu sorgen, dass ihre Identität und gegebenenfalls die Tatsache, dass sie über eine 

Genehmigung für den Erwerb einer Feuerwaffe, wesentlicher Bestandteile oder 

Munition verfügen, vor oder spätestens bei der Lieferung durch einen Waffenhändler 

oder Makler mit Genehmigung oder Zulassung oder eine Behörde oder einen 

Vertreter einer Behörde überprüft werden. 

                                                
7 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des 
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABL. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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(23) Für die gefährlichsten Feuerwaffen sollten strenge Vorschriften in dieser Richtlinie 

vorgesehen werden, damit sichergestellt ist, dass — von einigen begrenzten und 

hinreichend begründeten Ausnahmen abgesehen — diese Feuerwaffen nicht gekauft, 

besessen oder gehandelt werden dürfen. Werden diese Vorschriften nicht befolgt, 

sollten die Mitgliedstaaten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, wozu auch die 

Beschlagnahme derartiger Feuerwaffen gehören könnte. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit haben, den Erwerb und den Besitz 

von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie A zu 

genehmigen, wenn dies zu Bildungszwecken, zu kulturellen Zwecken, einschließlich 

Film und Theater, zu Forschungszwecken oder historischen Zwecken erforderlich ist. 

Personen, die eine Genehmigung erhalten können, könnten unter anderem 

Büchsenmacher, Beschussämter, Hersteller, zertifizierte Sachverständige, 

Kriminaltechniker sowie in Einzelfällen an Film- und Fernsehaufzeichnungen 

beteiligte Personen sein. Zudem sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt sein, 

Einzelpersonen zu Zwecken der nationalen Verteidigung, beispielsweise im 

Zusammenhang mit einer freiwilligen militärischen Übung nach dem nationalen 

Recht, den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und 

Munition der Kategorie A zu genehmigen. 
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(25) Die Mitgliedstaaten sollten anerkannten Museen und Sammlern eine Genehmigung 

für den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und 

Munition der Kategorie A erteilen können, wenn dies aus historischen, kulturellen, 

wissenschaftlichen, technischen, bildungsbezogenen oder das Kulturerbe betreffenden 

Gründen erforderlich ist, sofern diese Museen und Sammler vor der Erteilung einer 

solchen Genehmigung den Nachweis dafür erbringen, dass sie die notwendigen 

Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung getroffen haben, und unter anderem für eine ordnungsgemäße 

Aufbewahrung gesorgt ist. Genehmigungen dieser Art sollten den jeweiligen 

Umständen, einschließlich Art und Zweck der Sammlung, Rechnung tragen und 

entsprechen, und++ die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ein System zur 

Überwachung von Sammlern und Sammlungen besteht. 
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(26) Waffenhändlern und Maklern sollte nicht der Umgang mit Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition der Kategorie A untersagt werden, wenn der Erwerb oder 

der Besitz dieser Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile und Munition 

ausnahmsweise gestattet ist, wenn der Umgang mit diesen Feuerwaffen zum Zweck 

ihrer Deaktivierung oder ihres Umbaus erforderlich ist oder wenn der Umgang mit 

diesen Feuerwaffen anderweitig durch diese Richtlinie gestattet ist. Waffenhändlern 

und Maklern sollte auch nicht untersagt werden, in nicht von dieser Richtlinie 

erfassten Fällen, wie beispielsweise der Ausfuhr von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition aus der Union oder dem Erwerb von Waffen durch die 

Streitkräfte, die Polizei oder die Behörden, mit diesen Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition Umgang zu haben. 

www.parlament.gv.at



 

 21 

(27) Waffenhändler und Makler sollten den Abschluss verdächtiger Transaktionen zum 

Erwerb vollständiger Munition oder von scharfen Zündhütchenbestandteilen 

verweigern können. Eine Transaktion könnte als verdächtig gelten, wenn 

beispielsweise für den vorgesehenen privaten Gebrauch ungewöhnlich große Mengen 

erworben werden, wenn der Käufer offenbar nicht mit dem Gebrauch der Munition 

vertraut ist oder wenn der Käufer auf einer Barzahlung besteht und nicht bereit ist, 

sich auszuweisen. Waffenhändler und Makler sollten derartige verdächtige 

Transaktionen den zuständigen Behörden melden können. 

(28) Es besteht ein hohes Risiko dafür, dass akustische Waffen und andere Typen von 

nicht scharfen Waffen in echte Feuerwaffen umgebaut werden. Daher ist es unbedingt 

erforderlich, das Problem der Verwendung solcher umgebauter Feuerwaffen bei der 

Begehung krimineller Handlungen anzugehen. Um ferner der Gefahr 

entgegenzuwirken, dass Schreckschuss- und Signalwaffen so konstruiert sind, dass ein 

Umbau möglich ist, sodass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer 

Treibladung abgefeuert werden können, sollte die Kommission technische 

Spezifikationen erlassen, damit sie nicht in dieser Weise umgebaut werden können. 
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(29) Angesichts des hohen Risikos einer Reaktivierung unsachgemäß deaktivierter 

Feuerwaffen und zur Erhöhung der Sicherheit in der gesamten Union sollten diese 

Feuerwaffen unter diese Richtlinie fallen. Die Definition des Begriffs der 

deaktivierten Feuerwaffen sollte die Grundsätze für die Deaktivierung von 

Feuerwaffen gemäß dem Protokoll gegen die unerlaubte Herstellung von 

Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den unerlaubten 

Handel damit, das dem Beschluss 2014/164/EU des Rates8 beigefügt ist und durch 

diesen in Unionsrecht umgesetzt wird, widerspiegeln. 

(30) Der Europäische Feuerwaffenpass sollte als Hauptdokument gelten, das Sportschützen 

und andere Personen, denen im Einklang mit dieser Richtlinie eine Genehmigung 

erteilt wurde, für den Besitz einer Feuerwaffe bei der Reise in einen anderen 

Mitgliedstaat benötigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Anerkennung des 

Europäischen Feuerwaffenpasses nicht von der Entrichtung einer Gebühr oder 

Abgabe abhängig machen. 

                                                
8 Beschluss 2014/164/EU des Rates vom 11. Februar 2014 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Protokolls gegen die unerlaubte Herstellung 
von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und 
gegen den unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
(ABl. L 89 vom 25.3.2014, S. 7). 
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(31) Die Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf den Europäischen Feuerwaffenpass 

sollten sich auch auf in die Kategorie A eingestufte Feuerwaffen beziehen, ohne dass 

dadurch das Recht der Mitgliedstaaten, strengere Vorschriften anzuwenden, berührt 

wird. 

(32) Um die Nachverfolgung von Feuerwaffen zu erleichtern und den unerlaubten Handel 

und die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, Teilen von Feuerwaffen und 

Munition wirksam zu bekämpfen, ist ein Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten erforderlich. 

(33) Für militärische Zwecke vorgesehene Feuerwaffen, wie etwa das AK47 und das M16, 

deren Ausstattung verschiedene Feuerarten erlaubt, sollten als Feuerwaffen der 

Kategorie A eingestuft werden und damit für den Gebrauch durch Zivilisten verboten 

sein, wenn sie manuell auf Vollautomatik oder Halbautomatik umgeschaltet werden 

können. Bei einem Umbau in halbautomatische Feuerwaffen sollten sie in die 

Kategorie A Nummer 6 fallen. 
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(34) Einige halbautomatische Feuerwaffen können leicht zu automatischen Feuerwaffen 

umgebaut werden, sodass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Auch wenn kein solcher 

Umbau erfolgt, können bestimmte halbautomatische Feuerwaffen sehr gefährlich sein, 

wenn sie über eine hohe Munitionskapazität verfügen. Deshalb sollte eine zivile 

Verwendung von halbautomatischen Feuerwaffen mit fest montierter 

Ladevorrichtung, die es ermöglicht, eine hohe Anzahl von Schüssen abzufeuern, 

sowie von halbautomatischen Feuerwaffen mit abnehmbarer Ladevorrichtung mit 

hoher Kapazität verboten sein. Die bloße Möglichkeit, eine Ladevorrichtung mit einer 

Kapazität von mehr als zehn Patronen bei Lang-Feuerwaffen und von mehr als 

zwanzig Patronen bei Kurz-Feuerwaffen anzubringen, sollte keinen Einfluss auf die 

Einstufung der Feuerwaffe in eine bestimmte Kategorie haben. 

www.parlament.gv.at



 

 25 

(35) Unbeschadet der Erneuerung von Genehmigungen gemäß dieser Richtlinie sollten 

halbautomatische Feuerwaffen mit Randfeuerzündung, einschließlich Feuerwaffen 

des Kalibers. 22 oder kleiner, nicht in die Kategorie A fallen, es sei denn, sie wurden 

aus automatischen Feuerwaffen umgebaut. 

(36) Objekte, die das äußere Erscheinungsbild einer Feuerwaffe haben (Repliken), jedoch 

so konstruiert sind, dass sie nicht auf eine Weise umgebaut werden können, die das 

Abfeuern von Schrot, Kugeln oder Geschossen mittels einer Treibladung ermöglicht, 

sollten nicht unter diese Richtlinie fallen. 
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(37) Wenn die Mitgliedstaaten über nationales Recht zu historischen Waffen verfügen, 

sollten diese Waffen nicht den Anforderungen dieser Richtlinie unterliegen. 

Nachbildungen historischer Waffen kommt jedoch nicht dieselbe historische 

Bedeutung bzw. nicht dasselbe historische Interesse zu, und sie können unter 

Verwendung moderner Techniken hergestellt werden, mit denen die Haltbarkeit 

verlängert und die Genauigkeit verbessert werden kann. Diese nachgebildeten 

Feuerwaffen sollten daher in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie aufgenommen 

werden. Diese Richtlinie sollte nicht auf andere Objekte, wie etwa Softairwaffen, die 

nicht von der Definition einer „Feuerwaffe“ umfasst sind und daher nicht in dieser 

Richtlinie geregelt werden, anwendbar sein. 
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(38) Zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten wäre es 

hilfreich, wenn die Kommission die erforderlichen Elemente eines Systems für einen 

solchen Austausch von Informationen, die in den bestehenden computergestützten 

Waffenregistern der Mitgliedstaaten enthalten sind, einschließlich der Möglichkeit, 

jedem Mitgliedstaat Zugriff auf ein solches System zu verschaffen, prüfen würde. 

Dieses System könnte ein Modul des mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 errichteten Binnenmarktinformationssystems 

(Internal Market Information System, IMI) nutzen, das speziell auf Feuerwaffen 

zugeschnitten wird. Dieser Informationsaustausch sollte unter Einhaltung der in der 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates10 festgelegten 

Datenschutzvorschriften erfolgen. Wenn eine zuständige Behörde das Strafregister 

einer Person, die eine Genehmigung für den Erwerb oder das Tragen einer Feuerwaffe 

beantragt hat, einsehen muss, sollte diese Behörde diese Angaben gemäß dem 

Rahmenbeschluss 2009/315/JI11 einholen können. Gegebenenfalls könnte die von der 

Kommission vorgenommene Bewertung von einem Legislativvorschlag begleitet 

werden, in dem die vorhandenen Instrumente für den Informationsaustausch 

Berücksichtigung finden. 

                                                
9 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der 
Kommission („IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1). 

10 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

11 Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die 
Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/315;Year3:2009;Nr3:315&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/315;Year2:2009;Nr2:315&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/49/EG;Year2:2008;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/49;Year2:2008;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/315;Year3:2009;Nr3:315&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:93;Day:7;Month:4;Year:2009;Page:23&comp=


 

 28 

(39) Damit zwischen den Mitgliedstaaten ein angemessener Austausch von Informationen 

auf elektronischem Wege über erteilte Genehmigungen zur Verbringung von 

Feuerwaffen in einen anderen Mitgliedstaat und über versagte Genehmigungen zum 

Erwerb oder Besitz einer Feuerwaffe sichergestellt ist, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Vorschriften zu erlassen, mit denen die Mitgliedstaaten in die 

Lage versetzt werden, ein entsprechendes System für den Austausch von 

Informationen einzurichten. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen 

in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung12 niedergelegt wurden. Damit insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

sichergestellt ist, sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten, und ihre 

Sachverständigen sollten systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission haben, die mit der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
12 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(40) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung dieser Richtlinie 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 ausgeübt werden. 

(41) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. 

                                                
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(42) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie sollte gemäß 

der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen. Werden gemäß dieser Richtlinie erhobene 

personenbezogene Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung verarbeitet, so unterliegen die 

Behörden bei der Verarbeitung dieser Daten den Vorschriften, die aufgrund der 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates14 erlassen 

wurden. 

(43) Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der 

Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                
14 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(44) Für Island und Norwegen stellt die vorliegende Richtlinie eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands15 dar, die zu 

dem in Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG des Rates16 genannten Bereich 

gehören. 

(45) Für die Schweiz stellt die vorliegende Richtlinie eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 

der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands17 dar, die 

zu dem in Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2008/146/EG des Rates18 genannten Bereich gehören. 

                                                
15 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
16 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

17 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
18 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(46) Für Liechtenstein stellt die vorliegende Richtlinie eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands19 dar, die zu dem in 

Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2011/350/EU des Rates20 genannten Bereich gehören. 

(47) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen 

für die Umsetzung in nationales Recht und für die Anwendung der in Anhang III 

Teil B aufgeführten Richtlinien unberührt lassen — 

                                                
19 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
20 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL 1 

Anwendungsbereich 

Artikel 1 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Feuerwaffe“ jede tragbare Waffe, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes 

Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen 

Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann, es sei 

denn, sie ist aus einem der in Anhang I Abschnitt III genannten Gründe von 

dieser Definition ausgenommen. Die Einteilung der Feuerwaffen ist in 

Anhang I Abschnitt II geregelt. 

Ein Gegenstand gilt als zum Verschießen von Schrot, einer Kugel oder eines 

anderen Geschosses mittels Treibladung umbaubar, wenn er: 

a) das Aussehen einer Feuerwaffe hat und 

b) sich aufgrund seiner Bauweise oder des Materials, aus dem er hergestellt 

ist, zu einem Umbau eignet; 
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2. „wesentlicher Bestandteil“ den Lauf, den Rahmen, das Gehäuse, sei es, falls 

einschlägig, ein Gehäuseober- oder-unterteil, den Schlitten, die Trommel, den 

Verschluss oder das Verschlussstück, die als Einzelteile unter dieselbe 

Kategorie fallen wie die Feuerwaffen, zu denen sie gehören oder gehören 

sollen; 

3. „Munition“ die vollständige Patrone oder ihre Komponenten einschließlich 

Patronenhülsen, Zündhütchen, Treibladungspulver, Kugeln oder Geschosse, 

die in einer Feuerwaffe verwendet werden, vorausgesetzt, dass diese 

Bestandteile selbst in dem betreffenden Mitgliedstaat genehmigungspflichtig 

sind; 

4. „Schreckschuss- und Signalwaffen“ Objekte mit einem Patronenlager, die 

dafür ausgelegt sind, nur Platzpatronen, Reizstoffe, sonstige aktive Substanzen 

oder pyrotechnische Signalpatronen abzufeuern, und die nicht so umgebaut 

werden können, dass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer 

Treibladung abgefeuert werden können; 

5. „Salutwaffen und akustische Waffen“ Feuerwaffen, die gezielt für den 

ausschließlichen Zweck, Platzpatronen abzufeuern, umgebaut wurden und die 

beispielsweise bei Theateraufführungen, Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen, 

historischen Nachstellungen, Paraden, Sportveranstaltungen sowie zu 

Trainingszwecken verwendet werden; 
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6. „deaktivierte Feuerwaffen“ Feuerwaffen, die durch ein 

Deaktivierungsverfahren endgültig unbrauchbar gemacht wurden, das 

verbürgt, dass alle wesentlichen Bestandteile der entsprechenden Feuerwaffe 

endgültig unbrauchbar gemacht worden sind und nicht mehr entfernt, 

ausgetauscht oder in einer Weise verändert werden können, die eine 

Reaktivierung der Feuerwaffe ermöglicht; 

7. „Museum“ eine ständige Einrichtung, die der Gesellschaft und ihrer 

Entwicklung dient, der Öffentlichkeit zugänglich ist und Feuerwaffen, ihre 

wesentlichen Bestandteile oder Munition für historische, kulturelle, 

wissenschaftliche, technische, bildungsbezogene, das Kulturerbe betreffende 

oder für Unterhaltungszwecke erwirbt, aufbewahrt, erforscht und ausstellt und 

vom jeweiligen Mitgliedstaat als solche anerkannt ist; 

8. „Sammler“ jede natürliche oder juristische Person, die sich für historische, 

kulturelle, wissenschaftliche, technische, bildungsbezogene oder das 

Kulturerbe betreffende Zwecke mit der Sammlung und Bewahrung von 

Feuerwaffen, ihren wesentlichen Bestandteilen oder von Munition befasst und 

die vom jeweiligen Mitgliedstaat als solche anerkannt ist; 
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9. „Waffenhändler“ jede natürliche oder juristische Person, deren Beruf oder 

Gewerbe ganz oder teilweise in einer der folgenden Tätigkeiten besteht: 

a) Herstellung, Vertrieb, Tausch, Verleih, Reparatur, Veränderung oder 

Umbau von Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen; 

b) Herstellung, Vertrieb, Tausch, Veränderung oder Umbau von Munition; 

10. „Makler“ jede natürliche oder juristische Person außer einem Waffenhändler, 

deren Beruf oder Gewerbe ganz oder teilweise in einer der folgenden 

Tätigkeiten besteht: 

a) Transaktionen zum Zwecke des Erwerbs, des Verkaufs oder der 

Lieferung von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen oder Munition 

auszuhandeln oder zu organisieren; 

b) die Verbringung von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen oder 

Munition innerhalb eines Mitgliedstaats oder zwischen verschiedenen 

Mitgliedstaaten, von einem Mitgliedstaat in ein Drittland oder von einem 

Drittland in einen Mitgliedstaat zu organisieren; 
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11. „unerlaubte Herstellung“ die Herstellung oder der Zusammenbau von 

Feuerwaffen, deren wesentlichen Bestandteilen und Munition 

a) aus wesentlichen Bestandteilen von Feuerwaffen, die aus unerlaubtem 

Handel stammen; 

b) ohne Genehmigung gemäß Artikel 4 durch eine zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem die Herstellung oder der Zusammenbau 

stattfindet, oder 

c) ohne Kennzeichnung der Feuerwaffen zum Zeitpunkt der Herstellung 

gemäß Artikel 4; 

12. „unerlaubter Handel“ den Erwerb, den Verkauf, die Lieferung, die Durchfuhr 

oder die Verbringung von Feuerwaffen, ihren wesentlichen Bestandteilen oder 

Munition aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder durch dessen 

Hoheitsgebiet in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats, sofern einer 

der betroffenen Mitgliedstaaten dies nicht im Einklang mit dieser Richtlinie 

genehmigt hat oder wenn die Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile oder die 

Munition nicht nach Artikel 4 gekennzeichnet sind; 

13. „Nachverfolgung“ die systematische Verfolgung des Weges von Feuerwaffen, 

und nach Möglichkeit der wesentlichen Bestandteile und Munition, vom 

Hersteller bis zum Käufer zu dem Zweck, die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten bei der Aufdeckung, Untersuchung und Analyse einer 

unerlaubten Herstellung und eines unerlaubten Handelsgeschäfts zu 

unterstützen. 
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(2) Im Sinne dieser Richtlinie gilt eine Person als in dem Land wohnhaft, das in der 

Anschrift erscheint, die in einem amtlichen Dokument, das den Wohnsitz der Person 

anzeigt — beispielsweise dem Reisepass oder dem nationalen Personalausweis —, 

vermerkt ist, der bei einer Kontrolle des Erwerbs oder des Besitzes den zuständigen 

Behörden eines Mitgliedstaats oder einem Waffenhändler oder Makler vorgelegt 

wird. Erscheint die Anschrift einer Person nicht auf dem Reisepass oder dem 

nationalen Personalausweis dieser Person, wird über das Wohnsitzland auf 

Grundlage eines anderen, vom jeweiligen Mitgliedstaat anerkannten amtlichen 

Wohnsitznachweises entschieden. 

(3) Ein „Europäischer Feuerwaffenpass“ wird einer Person auf Antrag von den 

zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats ausgestellt, wenn sie eine Feuerwaffe 

rechtmäßig in Besitz nimmt und benutzt. Seine Gültigkeit beträgt höchstens fünf 

Jahre und kann verlängert werden; der Europäische Feuerwaffenpass enthält die in 

Anhang II vorgesehenen Angaben. Er ist nicht übertragbar und enthält die 

Eintragungen der Feuerwaffe oder Feuerwaffen, die sein Inhaber besitzt und benutzt. 

Der Besitzer der Feuerwaffe muss den Feuerwaffenpass stets mit sich führen, wenn 

er die Feuerwaffe verwendet; jegliche Änderung bezüglich des Besitzverhältnisses 

oder der Merkmale der Feuerwaffe sowie deren Verlust oder Entwendung wird im 

Feuerwaffenpass vermerkt. 
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Artikel 2 

(1) Die vorliegende Richtlinie gilt unbeschadet der Anwendung nationaler 

Bestimmungen über das Tragen von Waffen, die Jagd oder den Schießsport unter 

Verwendung von im Einklang mit der vorliegenden Richtlinie rechtmäßig 

erworbenen und rechtmäßig in Besitz befindlichen Waffen. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für den Erwerb oder Besitz von Waffen und Munition 

gemäß dem nationalen Recht durch die Streitkräfte, die Polizei oder Behörden. Sie 

gilt auch nicht für das Verbringen im Sinne der Richtlinie 2009/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates21. 

Artikel 3 

Vorbehaltlich der Rechte, die den Ansässigen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 Absatz 2 

zustehen, können die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer waffenrechtlichen Regelungen 

strengere Vorschriften erlassen, als in dieser Richtlinie vorgesehen. 

KAPITEL 2 

Harmonisierung des Feuerwaffenrechts 

Artikel 4 

(1) In Bezug auf Feuerwaffen, die am oder nach dem 14. September 2018 in der Union 

hergestellt oder in die Union eingeführt werden, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass jede derartige Feuerwaffe oder jeder wesentliche Bestandteil, die bzw. der in 

Verkehr gebracht wird, 

a) unverzüglich nach der Herstellung und spätestens vor ihrem Inverkehrbringen 

bzw. unverzüglich nach der Einfuhr in die Union mit einer lesbaren, 

dauerhaften und eindeutigen Kennzeichnung versehen wird und 

b) unverzüglich nach der Herstellung und spätestens vor ihrem Inverkehrbringen 

bzw. unverzüglich nach der Einfuhr in die Union gemäß dieser Richtlinie 

registriert worden ist. 

                                                
21 Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung 
von Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1). 
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(2) Die eindeutige Kennzeichnung gemäß Absatz 1 Buchstabe a umfasst die Angabe des 

Herstellers oder der Marke, des Herstellungslandes oder -ortes, der Seriennummer 

und des Herstellungsjahres, soweit es nicht bereits Teil der Seriennummer ist, und 

des Modells, sofern möglich. Dies steht der Anbringung der Handelsmarke nicht 

entgegen. Ist ein wesentlicher Bestandteil zu klein, um gemäß diesem Artikel 

gekennzeichnet zu werden, wird er zumindest mit einer Seriennummer oder einem 

alphanumerischen oder digitalen Code gekennzeichnet. 

Die Kennzeichnungsanforderungen für Feuerwaffen oder wesentliche Bestandteile 

von besonderer historischer Bedeutung werden gemäß dem nationalen Recht 

geregelt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede kleinste Verpackungseinheit der 

vollständigen Munition so gekennzeichnet wird, dass daraus der Name des 

Herstellers, die Identifikationsnummer der Charge oder des Loses, das Kaliber und 

der Munitionstyp hervorgehen. 

Zu den Zwecken des Absatzes 1 und dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten 

beschließen, die Bestimmungen des Übereinkommens über die gegenseitige 

Anerkennung von Beschusszeichen für Handfeuerwaffen vom 1. Juli 1969 

anzuwenden. 

Ferner wachen die Mitgliedstaaten darüber, dass Feuerwaffen oder ihre wesentlichen 

Bestandteile, die aus staatlichen Beständen in eine dauerhafte zivile Verwendung 

überführt werden, mit einer eindeutigen Kennzeichnung gemäß Absatz 1 versehen 

sind, die eine Ermittlung der überführenden Stelle ermöglicht. 
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(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit technischen Spezifikationen 

für die Kennzeichnung. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 20 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Jeder Mitgliedstaat erlässt Bestimmungen zur Regelung der Tätigkeit der 

Waffenhändler und Makler. Diese Bestimmungen umfassen mindestens folgende 

Maßnahmen: 

a) die Registrierung der im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats tätigen 

Waffenhändler und Makler; 

b) die Genehmigung oder Zulassung der Tätigkeit von Waffenhändlern und 

Maklern im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und 

c) eine Prüfung der persönlichen und beruflichen Integrität und der relevanten 

Fähigkeiten des jeweiligen Waffenhändlers oder Maklers. Bei juristischen 

Personen bezieht sich die Prüfung auf die juristische Person und den oder die 

Unternehmensleiter. 
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(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ein computergestütztes zentral oder 

dezentral eingerichtetes Waffenregister eingeführt und stets auf dem aktuellen Stand 

gehalten wird, in dem jede unter diese Richtlinie fallende Waffe registriert ist, und 

das den zuständigen Behörden den Zugang zu den gespeicherten Daten 

gewährleistet. In diesem Waffenregister werden alle Angaben zu Feuerwaffen 

erfasst, die zur Nachverfolgung und Identifizierung dieser Feuerwaffen notwendig 

sind, darunter: 

a) Typ, Fabrikat, Modell, Kaliber und Seriennummer jeder Feuerwaffe und die 

auf dem Rahmen bzw. Gehäuse der Feuerwaffe angebrachte eindeutige 

Kennzeichnung gemäß Absatz 1, die als eindeutige Kennung jeder Feuerwaffe 

dient; 

b) die auf den wesentlichen Bestandteilen angebrachte Seriennummer oder 

eindeutige Kennzeichnung, wenn diese nicht mit der Kennzeichnung auf dem 

Rahmen bzw. Gehäuse der Feuerwaffe identisch ist; 

c) Namen und Anschriften der Lieferanten und der Personen, die die Feuerwaffe 

erwerben oder besitzen, zusammen mit dem entsprechenden Datum bzw. den 

entsprechenden Daten und 

d) etwaige Umbauten oder Veränderungen an einer Feuerwaffe, die dazu führen, 

dass die Feuerwaffe in eine andere Kategorie oder Unterkategorie eingestuft 

wird, einschließlich ihrer bescheinigten Deaktivierung oder Vernichtung und 

des entsprechenden Datums bzw. der entsprechenden Daten. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufzeichnungen zu Feuerwaffen und 

ihren wesentlichen Bestandteilen, einschließlich der zugehörigen 

personenbezogenen Daten, von den zuständigen Behörden über einen Zeitraum von 

30 Jahren nach der Vernichtung der Feuerwaffen oder der betreffenden wesentlichen 

Bestandteile in den Waffenregistern gespeichert werden. 

Die Aufzeichnungen über Feuerwaffen und wesentliche Bestandteile nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes und die zugehörigen personenbezogenen Daten haben 

wie folgt zugänglich zu sein: 

a) für die Behörden, die für die Erteilung oder den Widerruf von Genehmigungen 

nach Artikel 9 oder 10 oder für Zollverfahren zuständig sind, für einen 

Zeitraum von 10Jahren nach der Vernichtung der Feuerwaffe oder der 

betreffenden wesentlichen Bestandteile und 

b) für die Behörden, die für die Prävention, Untersuchung, Aufdeckung oder 

strafrechtliche Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung zuständig 

sind, für einen Zeitraum von 30 Jahren nach der Vernichtung der Feuerwaffe 

oder der betreffenden wesentlichen Bestandteile. 
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass personenbezogene Daten nach Ablauf 

der in Unterabsätzen 2 und 3 genannten Fristen aus den Waffenregistern gelöscht 

werden. Dies gilt unbeschadet der Fälle, in denen bestimmte personenbezogene 

Daten an eine für die Prävention, Untersuchung, Aufdeckung oder strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung zuständige Behörde 

übermittelt wurden und in diesem spezifischen Kontext verwendet werden oder 

diese Daten an andere zuständige Behörden zu einem im nationalen Recht 

vorgesehenen vergleichbaren Zweck übermittelt werden. In solchen Fällen wird die 

Verarbeitung dieser Daten durch die zuständigen Behörden durch das nationale 

Recht des betreffenden Mitgliedstaats geregelt, wobei das Unionsrecht, insbesondere 

zum Datenschutz, umfassend eingehalten wird. 
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Jeder Waffenhändler und Makler ist während seiner gesamten Tätigkeit verpflichtet, 

ein Waffenbuch zu führen, in das alle Eingänge und Ausgänge der unter diese 

Richtlinie fallenden Feuerwaffen und wesentlichen Bestandteile sowie alle zur 

Identifikation und zur Nachverfolgung der Feuerwaffe oder der betreffenden 

wesentlichen Bestandteile erforderlichen Angaben, insbesondere über den Typ, das 

Fabrikat, das Modell, das Kaliber und die Seriennummer sowie Name und Anschrift 

der Lieferanten und der Erwerber eingetragen werden. 

Bei Einstellung ihrer Tätigkeit übergeben die Waffenhändler und Makler das 

Waffenbuch den nationalen Behörden, die für die in Unterabsatz 1 vorgesehenen 

Waffenregister zuständig sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihrem Hoheitsgebiet ansässige 

Waffenhändler und Makler Transaktionen im Zusammenhang mit Feuerwaffen oder 

wesentlichen Bestandteilen unverzüglich an die nationalen zuständigen Behörden 

melden und dass den Waffenhändlern und Maklern für diese Meldungen eine 

elektronische Verbindung zu diesen Behörden zur Verfügung steht und dass die 

Waffenregister umgehend nach Erhalt von Angaben zu solchen Transaktionen 

aktualisiert werden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Feuerwaffen jederzeit ihren jeweiligen 

Besitzern zugeordnet werden können. 

Artikel 5 

Unbeschadet des Artikels 3 erlauben die Mitgliedstaaten den Erwerb und den Besitz von 

Feuerwaffen ausschließlich Personen, die eine Genehmigung erhalten haben oder Personen 

denen dies, soweit es sich um Feuerwaffen der Kategorie C handelt, nach Maßgabe des 

nationalen Rechts ausdrücklich gestattet ist. 
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Artikel 6 

(1) Unbeschadet des Artikels 3 gestatten die Mitgliedstaaten den Erwerb und den Besitz 

von Feuerwaffen nur Personen, die dafür ein Bedürfnis vorbringen können und 

a) mindestens 18 Jahre alt sind, außer im Falle des Erwerbs auf andere Weise als 

durch Kauf und des Besitzes von Feuerwaffen für die Jagdausübung und für 

Sportschützen, sofern Personen, die jünger als18 Jahre sind, eine Erlaubnis der 

Eltern besitzen oder unter elterlicher Anleitung bzw. Anleitung eines 

Erwachsenen mit gültigem Waffen- oder Jagdschein stehen oder sich in einer 

genehmigten oder anderweitig  zugelassenen Schießstätte befinden und ein 

Elternteil oder ein Erwachsener mit gültigem Waffen- oder Jagdschein die 

Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufbewahrung gemäß Artikel 7 

übernimmt, und 

b) sich selbst oder andere, die öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit 

aller Voraussicht nach nicht gefährden; die Verurteilung wegen eines 

vorsätzlichen Gewaltverbrechens gilt als Anzeichen für eine derartige 

Gefährdung. 
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(2) Die Mitgliedstaaten verfügen über ein Überwachungssystem, das sie kontinuierlich 

oder nicht kontinuierlich betreiben können und mit dem dafür Sorge getragen wird, 

dass die im nationalen Recht festgelegten Voraussetzungen für eine Genehmigung 

für die Dauer der Genehmigung erfüllt sind und unter anderem relevante 

medizinische und psychologische Informationen bewertet werden. Die konkreten 

Regelungen werden im Einklang mit dem nationalen Recht getroffen. 

Wird eine der Genehmigungsvoraussetzungen nicht länger erfüllt, entziehen die 

Mitgliedstaaten die entsprechende Genehmigung. 

Die Mitgliedstaaten dürfen den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Personen den 

Besitz einer in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Feuerwaffe nur dann 

verbieten, wenn sie den Erwerb von Feuerwaffen dieses Typs im eigenen 

Hoheitsgebiet untersagen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigung für den Erwerb oder die 

Genehmigung für den Besitz einer Feuerwaffe der Kategorie B entzogen wird, wenn 

festgestellt wird, dass die Person, der die Genehmigung erteilt wurde, sich im Besitz 

einer Ladevorrichtung befindet, die an halbautomatische Zentralfeuerwaffen oder 

Repetierwaffen montiert werden kann und 

a) die mehr als 20 Patronen aufnehmen kann oder 

b) im Falle von Lang-Feuerwaffen, die mehr als 10Patronen aufnehmen kann, 

es sei denn, der entsprechenden Person wurde eine Genehmigung gemäß Artikel 9 

oder eine Genehmigung, die gemäß Artikel 10 Absatz 5 bestätigt, erneuert oder 

verlängert wurde, erteilt. 
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Artikel 7 

Um das Risiko des unbefugten Zugriffs auf Feuerwaffen und Munition zu minimieren, legen 

die Mitgliedstaaten Bestimmungen für die ordnungsgemäße Beaufsichtigung von 

Feuerwaffen und Munition sowie Vorschriften für ihre ordnungsgemäße und sichere 

Aufbewahrung fest. Feuerwaffen und ihre Munition dürfen zusammen nicht leicht zugänglich 

sein. Angemessene Beaufsichtigung bedeutet, dass die Person, in deren Besitz sich die 

betreffende Feuerwaffe oder Munition rechtmäßig befindet, während ihres Transports und 

ihrer Verwendung die Kontrolle über Feuerwaffe oder Munition hat. Der Umfang der 

Überprüfung dieser für die ordnungsgemäße Aufbewahrung getroffenen Vorkehrungen hat 

die Anzahl und die Kategorie der betreffenden Feuerwaffen und Munition widerzuspiegeln. 

Artikel 8 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Erwerb und Verkauf von Feuerwaffen, 

wesentlichen Bestandteilen oder Munition der Kategorie A, B oder C über einen 

Fernabsatzvertrag im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU die Identität 

des Käufers der Feuerwaffe, wesentlicher Bestandteile oder Munition, und im Bedarfsfall 

seine Genehmigung, vor der Lieferung, spätestens jedoch bei der Lieferung an diese Person 

überprüft werden, und zwar durch 

a) einen Waffenhändler oder Makler mit Genehmigung oder Zulassung oder 

b) eine Behörde oder einen Vertreter dieser Behörde. 
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Artikel 9 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 2 treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 

Maßnahmen, um den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition der Kategorie A zu verbieten. Sie sorgen für die 

Beschlagnahme von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile und von Munition, die 

sich unter Missachtung dieses Verbots in unrechtmäßigem Besitz befinden. 

(2) Zum Schutz der Sicherheit kritischer Infrastruktur, der kommerziellen Schifffahrt 

und Werttransporte und sensibler Anlagen, zum Zwecke der nationalen Verteidigung 

sowie zu bildungsbezogenen, kulturellen, Forschungs- und historischen Zwecken 

können die nationalen zuständigen Behörden unbeschadet des Absatzes 1 in 

Einzelfällen ausnahmsweise und unter hinreichender Begründung Genehmigungen 

für Feuerwaffen, wesentliche Bestandteile und Munition der Kategorie A erteilen, 

sofern dies der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht entgegensteht. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können Sammlern in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise 

und unter hinreichender Begründung eine Genehmigung für den Erwerb und den 

Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie A 

unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften erteilen, wobei gegenüber den 

nationalen zuständigen Behörden auch nachzuweisen ist, dass Maßnahmen zur 

Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung getroffen 

wurden und die Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile und die Munition so 

aufbewahrt werden, dass die gewährte Sicherheit in einem angemessenen Verhältnis 

zu den mit einem unbefugten Zugang zu diesen Gegenständen verbundenen 

Gefahren steht. 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sammler, denen eine Genehmigung 

gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes erteilt wurde, in den Waffenregistern nach 

Artikel 4 ermittelt werden können. Diese Sammler mit Genehmigung müssen alle 

Feuerwaffen der Kategorie A in ihrem Besitz in einem Waffenbuch erfassen, auf das 

die nationalen zuständigen Behörden zugreifen können. Die Mitgliedstaaten führen 

für diese Sammler mit Genehmigung ein angemessenes Überwachungssystem ein 

und berücksichtigen dabei alle wesentlichen Faktoren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können Waffenhändlern und Maklern gestatten, jeweils im 

Rahmen ihrer Berufsausübung Feuerwaffen, wesentliche Bestandteile und Munition 

der Kategorie A unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften zu erwerben, 

herzustellen, zu deaktivieren, zu reparieren, zu liefern, zu verbringen und zu 

besitzen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Museen gestatten, Feuerwaffen, wesentliche 

Bestandteile und Munition der Kategorie A unter Einhaltung strenger 

Sicherheitsvorschriften zu erwerben und zu besitzen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können Sportschützen den Erwerb und Besitz von in 

Kategorie A Nummer 6 oder 7 eingestuften halbautomatischen Feuerwaffen unter 

folgenden Voraussetzungen gestatten: 

a) es liegt eine zufriedenstellende Beurteilung der relevanten Angaben vor, die 

sich aus Artikel 6 Absatz 2 ergeben; 

b) es wird der Nachweis erbracht, dass der betreffende Sportschütze aktiv für 

Schießwettbewerbe, die von einer offiziellen Sportschützenorganisation des 

betreffenden Mitgliedstaats oder einem offiziell anerkannten internationalen 

Sportschützenverband anerkannt werden, trainiert bzw. an diesen teilnimmt, 

und 

c) es wird eine Bescheinigung einer offiziell anerkannten 

Sportschützenorganisation vorgelegt, in der bestätigt wird, dass 

i) der Sportschütze Mitglied eines Schützenvereins ist und in diesem 

Verein seit mindestens 12 Monaten regelmäßig den Schießsport trainiert 

und 

ii) die betreffende Feuerwaffe die Spezifikationen erfüllt, die für eine von 

einem offiziell anerkannten internationalen Sportschützenverband 

anerkannte Disziplin des Schießsports erforderlich ist. 
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In Bezug auf Feuerwaffen der Kategorie A Nummer 6 können Mitgliedstaaten, in 

denen allgemeine Wehrpflicht herrscht und in denen seit über 50 Jahren ein System 

der Weitergabe militärischer Feuerwaffen an Personen besteht, die die Armee nach 

Erfüllung ihrer Wehrpflicht verlassen, an diese Personen in ihrer Eigenschaft als 

Sportschützen eine Genehmigung erteilen, eine während des Wehrdienstes benutzte 

Feuerwaffe zu behalten. Die betreffende staatliche Behörde wandelt diese 

Feuerwaffen in halbautomatische Feuerwaffen um und überprüft in regelmäßigen 

Abständen, ob die Personen, die diese Feuerwaffen verwenden, keine Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit darstellen. Es gelten die Bestimmungen von Unterabsatz 1 

Buchstaben a, b und c. 

(7) Gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigungen werden regelmäßig, spätestens 

jedoch alle fünf Jahre überprüft. 
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Artikel 10 

(1) Eine Feuerwaffe der Kategorie B darf im Gebiet eines Mitgliedstaates nicht ohne 

dessen Genehmigung erworben werden. 

Eine solche Genehmigung darf einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 

Person nicht ohne vorherige Zustimmung dieses Mitgliedstaates erteilt werden. 

(2) Der Besitz einer Feuerwaffe der Kategorie B ist im Gebiet eines Mitgliedstaates nur 

mit dessen Genehmigung zulässig. Ist der Besitzer der Waffe in einem anderen 

Mitgliedstaat ansässig, so ist dieser entsprechend zu unterrichten. 

(3) Die Genehmigung des Erwerbs und des Besitzes einer Feuerwaffe der Kategorie B 

kann durch ein und dieselbe Verwaltungsentscheidung erfolgen. 

www.parlament.gv.at



 

 56 

(4) Die Mitgliedstaaten können Personen, die die Voraussetzungen für die Gewährung 

einer Erlaubnis für den Erwerb und den Besitz von Waffen erfüllen, eine 

mehrjährige Genehmigung für den Erwerb und den Besitz aller 

genehmigungspflichtigen Feuerwaffen erteilen: 

a) unbeschadet der Verpflichtung, die zuständigen Behörden über Verkäufe zu 

unterrichten; 

b) unbeschadet der regelmäßigen Überprüfung, ob diese Personen die 

Bedingungen weiterhin erfüllen, und 

c) unbeschadet der in den nationalen Rechtsvorschriften für den Besitz von 

Waffen festgelegten Obergrenzen. 

Genehmigungen für den Besitz von Feuerwaffen werden in regelmäßigen 

Abständen, spätestens jedoch alle fünf Jahre, überprüft. Die Genehmigung kann 

erneuert oder verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 

weiterhin erfüllt sind. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Genehmigungen für halbautomatische 

Feuerwaffen der Kategorie A Nummer 6, 7 oder 8 für eine Feuerwaffe, die in die 

Kategorie B eingeteilt war und die vor dem 13. Juni 2017 rechtmäßig erworben und 

eingetragen wurde, unter den sonstigen in dieser Richtlinie festgelegten 

Bedingungen zu bestätigen, zu erneuern oder zu verlängern. Darüber hinaus können 

sie gestatten, dass solche Feuerwaffen von anderen Personen erworben werden, 

denen ein Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie die Genehmigung dazu erteilt hat. 

(6) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, um sicherzustellen, dass Personen, die 

am 28. Juli 2008 nach nationalem Recht die Erlaubnis für Feuerwaffen der 

Kategorie B besitzen, keine erneute Genehmigung für Feuerwaffen der Kategorien C 

oder D, die sich vor diesem Datum in ihrem Besitz befanden, beantragen müssen. 

Allerdings ist jede Übertragung von Feuerwaffen der Kategorien C oder D davon 

abhängig, dass der Empfänger eine Genehmigung beantragt hat oder besitzt oder 

ihm der Besitz dieser Feuerwaffen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 

ausdrücklich gestattet ist. 
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Artikel 11 

(1) Der Besitz einer Feuerwaffe der Kategorie C ist nur zulässig, wenn der Besitzer ihn 

den Behörden des Mitgliedstaates gemeldet hat, in dem sich die Feuerwaffe 

befindet. 

Die Mitgliedstaaten können für Feuerwaffen, die vor dem 14. September 2018 

erworben wurden, die Meldepflicht für Feuerwaffen gemäß der Kategorie C 

Nummer 5, 6 oder 7 bis zum 14. März 2021 aussetzen. 
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(2) Jeder Verkäufer, jeder Waffenhändler und jede Privatperson melden jeden Verkauf 

oder jede Aushändigung einer Feuerwaffe der Kategorie C unter Angabe der Daten 

zur Identifizierung des Erwerbers und der Feuerwaffe an die Behörden des 

Mitgliedstaates, in dem der Verkauf oder die Aushändigung stattfindet. Ist der 

Erwerber in einem anderen Mitgliedstaat ansässig, so wird dieser von dem 

Mitgliedstaat, in dem der Erwerb stattgefunden hat, und von dem Erwerber selbst 

unterrichtet. 

(3) Falls ein Mitgliedstaat den Erwerb und den Besitz einer Feuerwaffe der 

Kategorien B oder C in seinem Hoheitsgebiet untersagt oder von einer 

Genehmigung abhängig macht, so unterrichtet er die übrigen Mitgliedstaaten davon, 

die in den für eine solche Feuerwaffe erteilten Europäischen Feuerwaffenpass 

ausdrücklich einen entsprechenden Vermerk gemäß Artikel 17 Absatz 2 aufnehmen. 
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Artikel 12 

(1) Eine Feuerwaffe der Kategorien A, B und C darf unter Beachtung der 

Anforderungen der Artikel 9, 10 und 11 einer Person ausgehändigt werden, die nicht 

in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässig ist, wenn 

a) dem Erwerber eine Genehmigung nach Artikel 16 erteilt wurde, eine 

Verbringung in sein Wohnsitzland selbst vorzunehmen; 

b) der Erwerber eine schriftliche Erklärung, dass er die Feuerwaffe in dem 

Erwerbsmitgliedstaat zu halten beabsichtigt, sowie eine Rechtfertigung hierfür 

vorlegt, sofern er die dort geltenden gesetzlichen Voraussetzungen für den 

Waffenbesitz erfüllt. 

(2) Die Mitgliedstaaten können nach von ihnen festzulegenden Modalitäten die 

vorübergehende Aushändigung von Feuerwaffen genehmigen. 
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Artikel 13 

(1) Für den Erwerb und den Besitz von Munition gilt die gleiche Regelung wie für die 

Feuerwaffen, für die diese Munition vorgesehen ist. 

Der Erwerb von Ladevorrichtungen für halbautomatische Zentralfeuerwaffen, die 

mehr als 20 Patronen aufnehmen können, bzw. für Lang-Feuerwaffen, die mehr als 

zehn Patronen aufnehmen können, darf nur Personen gestattet werden, denen eine 

Genehmigung nach Artikel 9 erteilt wurde oder deren Genehmigung gemäß 

Artikel 10 Absatz 5 bestätigt, erneuert oder verlängert wurde. 

(2) Waffenhändler und Makler können den Abschluss einer Transaktion zum Erwerb 

vollständiger Munition oder von Munitionsbestandteilen, die ihnen aufgrund ihrer 

Art oder ihres Umfangs nach vernünftigem Ermessen verdächtig erscheint, 

verweigern und haben diese versuchten Transaktionen den zuständigen Behörden zu 

melden. 
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Artikel 14 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Objekte mit 

einem Patronenhalter, die dafür ausgelegt sind, nur Platzpatronen, Reizstoffe, 

sonstige aktive Substanzen oder pyrotechnische Signalpatronen abzufeuern, nicht so 

umgebaut werden können, dass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer 

Treibladung abgefeuert werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stufen Objekte mit einem Patronenhalter, die dafür ausgelegt 

sind, nur Platzpatronen, Reizstoffe, sonstige aktive Substanzen oder pyrotechnische 

Signalpatronen abzufeuern, und die so umgebaut werden können, dass damit Schrot, 

Kugeln oder Geschosse mittels einer Treibladung abgefeuert werden können, als 

Feuerwaffen ein. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um technische Spezifikationen 

für Schreckschuss- und Signalwaffen festzulegen, die am oder nach dem 

14. September 2018 in der Union hergestellt oder in die Union eingeführt werden, 

damit sichergestellt ist, dass diese nicht so umgebaut werden können, dass damit 

Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer Treibladung abgefeuert werden können. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 20 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 15 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrungen, um die Maßnahmen 

zur Deaktivierung von Feuerwaffen durch eine zuständige Behörde überprüfen zu 

lassen, damit sichergestellt ist, dass die Änderungen an der Feuerwaffe alle ihre 

wesentlichen Bestandteile endgültig unbrauchbar machen und es unmöglich machen, 

dass sie entfernt, ausgetauscht oder in einer Weise verändert werden können, die 

eine Reaktivierung der Feuerwaffe ermöglicht. Die Mitgliedstaaten sorgen im 

Kontext dieser Überprüfung dafür, dass eine Bescheinigung und ein Nachweis über 

die Deaktivierung der Feuerwaffen ausgestellt werden und ein deutlich sichtbares 

Zeichen auf der Feuerwaffe angebracht wird. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die Deaktivierungsstandards 

und -techniken festzulegen, die gewährleisten, dass alle wesentlichen Bestandteile 

einer Feuerwaffe endgültig unbrauchbar gemacht werden und nicht mehr entfernt, 

ausgetauscht oder in einer Weise verändert werden können, die eine Reaktivierung 

der Feuerwaffe ermöglicht. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 20 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(3) Die in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte gelten nicht für Feuerwaffen, 

die vor dem Anwendungsdatum dieser Durchführungsrechtsakte deaktiviert wurden, 

es sei denn, diese Feuerwaffen werden in einen anderen Mitgliedstaat verbracht oder 

nach diesem Datum auf den Markt gebracht. 

(4) Die Mitgliedstaaten können der Kommission innerhalb von zwei Monaten ab dem 

13. Juni 2017 ihre nationalen Standards und Techniken zur Deaktivierung, die vor 

dem 8. April 2016 galten, mitteilen und begründen, inwiefern das Maß an Sicherheit, 

das durch diese nationalen Standards und Techniken zur Deaktivierung sichergestellt 

wird, dem durch die technischen Spezifikationen für die Deaktivierung von 

Feuerwaffen, die in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der 

Kommission22, in der am 8. April 2016 geltenden Fassung, festgelegt sind, 

sichergestellten Maß an Sicherheit  entspricht. 

(5) Wenn die Mitgliedstaaten der Kommission eine Mitteilung gemäß Absatz 4 

vorlegen, erlässt die Kommission spätestens 12 Monate nach der Mitteilung 

Durchführungsrechtsakte, mit denen darüber entschieden wird, ob die derart 

mitgeteilten nationalen Standards und Techniken zur Deaktivierung sichergestellt 

haben, dass Feuerwaffen mit einem Maß an Sicherheit deaktiviert wurden, das mit 

dem Maß an Sicherheit, das durch die technischen Spezifikationen für die 

Deaktivierung, die in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403, in 

der am 8. April 2016 geltenden Fassung, festgelegt sind, gleichwertig ist. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 20 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

                                                
22 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 

15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 
Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei 
der Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden (ABl. L 333 vom 
19.12.2015, S. 62). 
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(6) Bis zum Datum der Anwendung der in Absatz 5 genannten Durchführungsrechtsakte 

muss jede Feuerwaffe, die im Einklang mit den nationalen Standards und Techniken 

zur Deaktivierung, die vor dem 8. April 2016 galten, deaktiviert wurde, den 

technischen Spezifikationen für die Deaktivierung von Feuerwaffen entsprechen, die 

in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 festgelegt sind, wenn 

sie auf den Markt gebracht oder in einen anderen Mitgliedstaat verbracht wird. 

(7) Feuerwaffen, die vor dem 8. April 2016 gemäß den nationalen Standards und 

Techniken zur Deaktivierung deaktiviert wurden, welche im Vergleich zu den 

technischen Spezifikationen zur Deaktivierung von Feuerwaffen, die in Anhang I 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403, in der am 8. April 2016 geltenden 

Fassung, festgelegt sind, bezüglich des Maßes an Sicherheit als gleichwertig 

eingestuft wurden, sind als deaktivierte Feuerwaffen zu betrachten, auch wenn sie 

nach dem Anwendungsdatum der Durchführungsrechtsakte nach Absatz 5 in einen 

anderen Mitgliedstaat verbracht oder auf den Markt gebracht werden. 
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KAPITEL 3 

Formalitäten für den Verkehr von Waffen in der Union  

Artikel 16 

(1) Unbeschadet des Artikels 17 dürfen Feuerwaffen nur dann von einem Mitgliedstaat 

in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, wenn das Verfahren nach diesem 

Artikel eingehalten wird. Dieses Verfahren gilt auch im Falle der Verbringung von 

Feuerwaffen nach einem Verkauf im Wege eines Fernabsatzvertrags im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU. 
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(2) Im Hinblick auf die Verbringung von Feuerwaffen in einen anderen Mitgliedstaat 

teilt die betreffende Person vor der Verbringung dem Mitgliedstaat, in dem sich 

diese Waffen befinden, Folgendes mit: 

a) Name und Anschrift des Verkäufers oder Überlassers und des Käufers oder 

Erwerbers oder gegebenenfalls des Eigentümers; 

b) die Adresse, an die diese Waffen versandt oder befördert werden; 

c) die Anzahl der Waffen, die Gegenstand des Versands oder der Beförderung 

sind; 

d) die zur Identifikation der Waffe erforderlichen Angaben sowie ferner die 

Angabe, dass die Feuerwaffe gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens 

vom 1. Juli 1969 über die gegenseitige Anerkennung der Beschusszeichen für 

Handfeuerwaffen kontrolliert worden ist; 

e) das Beförderungsmittel; 

f) den Absendetag und den voraussichtlichen Ankunftstag. 

Die unter Buchstaben e und f genannten Angaben können unterbleiben, wenn die 

Verbringung zwischen Waffenhändlern erfolgt. 
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Der Mitgliedstaat prüft die Umstände, unter denen die Verbringung der Feuerwaffen 

stattfinden soll, insbesondere nach Sicherheitsgesichtspunkten. 

Genehmigt der Mitgliedstaat die betreffende Verbringung, so stellt er einen 

Erlaubnisschein aus, der alle in Unterabsatz 1 genannten Angaben enthält. Der 

Schein muss die Feuerwaffen bis zu ihrem Bestimmungsort begleiten; er ist auf 

Verlangen der Behörden der Mitgliedstaaten jederzeit vorzuzeigen. 

(3) Außer bei Kriegswaffen, die nach Artikel 2 Absatz 2 vom Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie ausgenommen sind, kann jeder Mitgliedstaat Waffenhändlern das 

Recht einräumen, ohne vorherige Genehmigung im Sinne des Absatzes 2 des 

vorliegenden Artikels Feuerwaffen von seinem Gebiet zu einem in einem anderen 

Mitgliedstaat ansässigen Waffenhändler zu verbringen. Er stellt zu diesem Zweck 

eine Genehmigung aus, die eine Gültigkeitsdauer von höchstens drei Jahren hat und 

jederzeit durch eine mit Gründen versehene Entscheidung ausgesetzt oder 

aufgehoben werden kann. Ein Dokument, das auf diese Genehmigung Bezug nimmt, 

muss die Feuerwaffen bis zu ihrem Bestimmungsort begleiten. Dieses Dokument ist 

auf Verlangen der Behörden der Mitgliedstaaten vorzuweisen. 
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Vor dem Datum der Verbringung übermittelt der Waffenhändler den Behörden des 

Mitgliedstaates, von dem aus die Waffen in einen anderen Mitgliedstaat verbracht 

werden sollen, alle Angaben nach Absatz 2 Unterabsatz 1. Diese Behörden führen 

Kontrollen, soweit angemessen auch vor Ort, durch, um zu überprüfen, ob die 

Angaben der Waffenhändler mit den tatsächlichen Merkmalen der Verbringung 

übereinstimmen. Der Waffenhändler hat diese Angaben rechtzeitig zu übermitteln. 
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(4) Jeder Mitgliedstaat leitet den anderen Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der 

Feuerwaffen zu, bei denen die Genehmigung zur Verbringung in sein Gebiet ohne 

seine Zustimmung erteilt werden darf. 

Diese Feuerwaffenverzeichnisse werden den Waffenhändlern zugestellt, die im 

Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 eine Genehmigung zur zustimmungsfreien 

Verbringung der Feuerwaffen erhalten haben. 

Artikel 17 

(1) Der Besitz einer Feuerwaffe während einer Reise durch zwei oder mehrere 

Mitgliedstaaten ist nur zulässig, wenn der Betreffende von allen diesen 

Mitgliedstaaten eine Genehmigung erhalten hat, es sei denn, das Verfahren nach 

Artikel 16 findet Anwendung. 

Die Mitgliedstaaten können diese Genehmigung für eine verlängerbare Höchstdauer 

von einem Jahr für eine oder mehrere Reisen erteilen. Solche Genehmigungen 

werden in den Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen, den der Reisende auf 

Verlangen der Behörden der Mitgliedstaaten vorzeigen muss. 
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Jäger und Nachsteller historischer Ereignisse für 

Feuerwaffen der Kategorie C und Sportschützen für Feuerwaffen der 

Kategorien B oder C sowie für Feuerwaffen der Kategorie A, für die eine 

Genehmigung nach Artikel 9 Absatz 6 erteilt oder für die eine Genehmigung nach 

Artikel 10 Absatz 5 bestätigt, erneuert oder verlängert wurde, ohne die in Artikel 16 

Absatz 2 genannte vorherige Erlaubnis eine oder mehrere Feuerwaffen bei einer mit 

Blick auf die Ausübung der jeweiligen Aktivität durchgeführten Reise durch zwei 

oder mehr Mitgliedstaaten mitführen, sofern sie: 

a) den für diese Waffe oder Waffen ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpass 

besitzen und 

b) den Grund ihrer Reise nachweisen können, insbesondere durch Vorlage einer 

Einladung oder eines sonstigen Nachweises für ihre Jagdteilnahme, für ihre 

Ausübung von Schießsport oder ihre Teilnahme an historischen 

Nachstellungen im Zielmitgliedstaat. 
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Die Mitgliedstaaten dürfen die Anerkennung eines Europäischen Feuerwaffenpasses 

nicht von der Entrichtung einer Gebühr oder Abgabe abhängig machen.  

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht, 

wenn das Reiseziel ein Mitgliedstaat ist, der gemäß Artikel 11 Absatz 3 den Erwerb 

und den Besitz der betreffenden Feuerwaffe untersagt oder von einer Genehmigung 

abhängig macht. In diesem Fall ist ein besonderer Vermerk in den Europäischen 

Feuerwaffenpass einzutragen. Die Mitgliedstaaten können die Anwendung dieser 

Ausnahmeregelung im Fall von Feuerwaffen der Kategorie A, für die eine 

Genehmigung nach Artikel 9 Absatz 6 erteilt oder für die die Genehmigung nach 

Artikel 10 Absatz 5 bestätigt, erneuert oder verlängert wurde, ablehnen. 
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Im Rahmen des Berichts gemäß Artikel 24 prüft die Kommission im Benehmen mit 

den Mitgliedstaaten auch die Ergebnisse der Anwendung von Unterabsatz 3, 

insbesondere hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung und 

Sicherheit. 

(3) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten können durch Abkommen über die gegenseitige 

Anerkennung nationaler Dokumente flexiblere Regelungen für den Verkehr von 

Feuerwaffen in ihren Gebieten vorsehen. 

Artikel 18 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Bestimmungsmitgliedstaat alle ihm zur 

Verfügung stehenden zweckdienlichen Informationen über endgültige 

Verbringungen von Feuerwaffen. 

(2) Die Informationen, die die Mitgliedstaaten gemäß dem Verfahren nach Artikel 16 

über die Verbringung von Feuerwaffen und nach Artikel 10 Absatz 2 sowie 

Artikel 11 Absatz 2 über Erwerb und Besitz dieser Waffen durch Nichtansässige 

erhalten, werden spätestens bei der Verbringung dem Bestimmungsmitgliedstaat und 

gegebenenfalls spätestens bei der Verbringung den Durchfuhrmitgliedstaaten 

übermittelt. 
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(3) Zur wirksamen Anwendung dieser Richtlinie tauschen die Mitgliedstaaten im 

Rahmen der gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie 91/477/EEG eingesetzten 

Kontaktgruppe regelmäßig Informationen aus. Die Mitgliedstaaten unterrichten 

einander und die Kommission über die nationalen Behörden, die damit beauftragt 

sind, die Informationen zu sammeln und weiterzugeben und die Aufgaben gemäß 

Artikel 16 Absatz 4 der vorliegenden Richtlinie wahrzunehmen. 

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen auf elektronischem Wege 

Informationen über die für die Verbringung von Feuerwaffen in einen anderen 

Mitgliedstaat erteilten Genehmigungen und Informationen über nach Maßgabe von 

Artikel 9 und 10 aus Gründen der Sicherheit im Zusammenhang mit der 

Zuverlässigkeit der betreffenden Person versagte Genehmigungen aus. 

(5) Die Kommission richtet ein System für den Austausch der in diesem Artikel 

genannten Informationen ein. 

Die Kommission erlässt gemäß Artikel 19 delegierte Rechtsakte, um diese Richtlinie 

durch die Festlegung detaillierter Vorkehrungen für den systematischen Austausch 

von Informationen auf elektronischem Wege zu ergänzen. 
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Artikel 19 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 Absatz 5 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 13. Juni 2017 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absatz 5 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absatz 5 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 20 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 21 

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschriften zum Verbot des Verbringens in 

ihr Gebiet 

a) einer Feuerwaffe außer in den Fällen nach den Artikeln 16 und 17 und vorbehaltlich 

der Einhaltung der in diesen Artikeln vorgesehenen Bedingungen; 

b) einer anderen Waffe als einer Feuerwaffe, es sei denn, dass die nationalen 

Vorschriften des betreffenden Mitgliedstaates dies zulassen. 
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KAPITEL 4 

Schlussbestimmungen 

Artikel 22 

(1) Die Mitgliedstaaten verstärken die Kontrollen des Waffenbesitzes an den 

Außengrenzen der Union. Sie wachen insbesondere darüber, dass Reisende aus 

Drittländern, die sich in einen zweiten Mitgliedstaat begeben wollen, die 

Bestimmungen des Artikels 17 einhalten. 

(2) Diese Richtlinie steht Kontrollen nicht entgegen, die von den Mitgliedstaaten oder 

dem Transportunternehmer beim Besteigen eines Verkehrsmittels durchgeführt 

werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Modalitäten mit, nach denen die in 

den Absätzen 1 und 2 genannten Kontrollen durchgeführt werden. Die Kommission 

trägt diese Angaben zusammen und stellt sie allen Mitgliedstaaten zur Verfügung. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die jeweiligen nationalen 

Bestimmungen, einschließlich der Änderungen der Vorschriften für den Erwerb und 

den Besitz von Feuerwaffen, sofern die nationalen Rechtsvorschriften strenger sind 

als die zu erlassenden Mindestvorschriften. Die Kommission übermittelt diese 

Angaben den anderen Mitgliedstaaten. 
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Artikel 23 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle 

Maßnahmen, die notwendig sind, um deren Durchsetzung zu gewährleisten. Die 

vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam und verhältnismäßig sein und abschreckende 

Wirkung haben. 

Artikel 24 

Bis zum 14. September 2020, und anschließend alle fünf Jahre, übermittelt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Richtlinie, der auch eine Eignungsprüfung der einzelnen Bestimmungen der Richtlinie 

enthält, und macht gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge, insbesondere zu den 

Feuerwaffenkategorien in Anhang I, zu Fragen der Umsetzung des Systems für den 

Europäischen Feuerwaffenpass, zur Kennzeichnung und zu den Auswirkungen neuer 

Technologien, beispielsweise den Auswirkungen des 3D-Drucks, der Verwendung von 

QR-Codes und der Nutzung der Funkfrequenzkennzeichnung (radio-frequency identification, 

RFID). 
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Artikel 25 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten Vorschriften des 

nationalen Rechts mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 26 

Die Richtlinie 91/477/EWG, in der Fassung der in Anhang III Teil A aufgeführten 

Richtlinien, wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in 

Anhang III Teil B genannten Fristen für die Umsetzung in nationales Recht aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

Artikel 27 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 28 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am … 

In Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

I. Im Sinne dieser Richtlinie gelten als „Waffen“ 

– die in Artikel 1 definierten Feuerwaffen, 

– Nichtfeuerwaffen im Sinne der nationalen Rechtsvorschriften. 

II.  Im Sinne dieser Richtlinie werden Feuerwaffen nach folgenden Kategorien 

eingestuft:  

Kategorie A — Verbotene Feuerwaffen 

1. Militärische Waffen und Abschussgeräte mit Sprengwirkung; 

2. vollautomatische Feuerwaffen; 

3. als andere Gegenstände getarnte Feuerwaffen; 

4. panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen sowie Geschosse 

für diese Munition; 

5. Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese 

Munition mit Ausnahme solcher für Jagd- und Sportwaffen von Personen, die zur 

Benutzung dieser Waffen befugt sind; 
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6. automatische Feuerwaffen, die zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebaut 

wurden, unbeschadet des Artikels 10 Absatz 5; 

7. jede der folgenden halbautomatischen Zentralfeuerwaffen: 

a) Kurz-Feuerwaffen, mit denen ohne Nachladen mehr als 21 Schüsse abgegeben 

werden können, sofern: 

i) eine Ladevorrichtung mit einer Kapazität von mehr als 20 Patronen in 

diese Feuerwaffe eingebaut ist, oder 

ii) eine abnehmbare Ladevorrichtung mit einer Kapazität von mehr als 

20 Patronen eingesetzt wird; 

b) Lang-Feuerwaffen, mit denen ohne Nachladen mehr als elf Schüsse abgegeben 

werden können, sofern: 

i) eine Ladevorrichtung mit einer Kapazität von mehr als zehn Patronen in 

diese Feuerwaffe eingebaut ist, oder 

ii) eine abnehmbare Ladevorrichtung mit einer Kapazität von mehr als zehn 

Patronen eingesetzt wird; 
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8. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, das heißt. Feuerwaffen, die ursprünglich als 

Schulterwaffen vorgesehen sind, die ohne Funktionseinbuße mithilfe eines Klapp- 

oder Teleskopschafts oder eines ohne Verwendung eines Werkzeugs abnehmbaren 

Schafts auf eine Länge unter 60 cm gekürzt werden können; 

9. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder pyrotechnischer Munition oder in 

Salutwaffen oder akustische Waffen umgebaut wurden. 
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Kategorie B — Genehmigungspflichtige Feuerwaffen 

1. Kurze Repetierfeuerwaffen; 

2. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung; 

3. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Randfeuerzündung mit einer 

Gesamtlänge von weniger als 28 cm; 

4. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Ladevorrichtung und Patronenlager 

zusammen bei Randfeuerwaffen mehr als drei Patronen und bei Zentralfeuerwaffen 

mehr als drei aber weniger als zwölf Patronen aufnehmen können; 

5. halbautomatische Kurz-Feuerwaffen, die nicht unter Kategorie A Nummer 7 

Buchstabe a aufgeführt sind; 
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6. halbautomatische Lang-Feuerwaffen die unter Kategorie A Nummer 7 Buchstabe b 

aufgeführt sind, deren Ladevorrichtung und Patronenlager zusammen nicht mehr als 

drei Patronen aufnehmen können, deren Ladevorrichtung auswechselbar ist oder bei 

denen nicht sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen 

nicht zu Waffen, deren Ladevorrichtung und Patronenlager zusammen mehr als drei 

Patronen aufnehmen können, umgebaut werden können; 

7. lange Repetier- und halbautomatische Lang-Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren 

Lauf nicht länger als 60 cm ist; 

8. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder pyrotechnischer Munition oder in 

Salutwaffen oder akustische Waffen umgebaut wurden; 

9. halbautomatische Feuerwaffen für den zivilen Gebrauch, die wie vollautomatische 

Waffen aussehen und die nicht unter Kategorie A Nummer 6, 7 oder 8 aufgeführt 

sind. 
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Kategorie C — Meldepflichtige Feuerwaffen und Waffen 

1. Andere lange Repetier-Feuerwaffen als die, die unter Kategorie B Nummer 7 

aufgeführt sind; 

2. lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen; 

3. andere halbautomatische Lang-Feuerwaffen als die, die unter Kategorie A oder B 

aufgeführt sind; 

4. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Randfeuerzündung, ab einer 

Gesamtlänge von 28 cm; 

5. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern von Platzpatronen, 

Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen oder pyrotechnischer Munition oder in 

Salutwaffen oder akustische Waffen umgebaut wurden; 

6. Feuerwaffen der Kategorien A oder B oder dieser Kategorie, die gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 deaktiviert worden sind; 

7. lange Einzellader-Feuerwaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen, die am oder nach 

dem 14. September 2018 in Verkehr gebracht wurden. 
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III. Im Sinne dieses Anhangs sind nicht in die Definition der Feuerwaffen einbezogen 

Gegenstände, die der Definition zwar entsprechen, die jedoch 

a) zu Alarm-, Signal- und Rettungszwecken, zu Schlachtzwecken oder für das 

Harpunieren gebaut oder für industrielle und technische Zwecke bestimmt 

sind, sofern sie nur für diese Verwendung eingesetzt werden können; 

b) als historische Waffen gelten, sofern solche Waffen nicht unter die in 

Abschnitt II vorgesehenen Kategorien fallen und dem nationalen Recht 

unterliegen. 

Bis zur Koordinierung auf Unionsebene dürfen die Mitgliedstaaten ihr jeweiliges 

nationales Recht auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Feuerwaffen anwenden. 
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IV. Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck 

a) „kurze Feuerwaffe“ eine Feuerwaffe, deren Lauf nicht länger als 30 cm ist 

oder deren Gesamtlänge 60 cm nicht überschreitet; 

b) „lange Feuerwaffe“ alle Feuerwaffen, die keine kurzen Feuerwaffen sind; 

c) „vollautomatische Waffe“ eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses 

selbsttätig erneut schussbereit wird und bei der durch einmalige Betätigung 

des Abzugs mehrere Schüsse abgegeben werden können; 

d) „halbautomatische Waffe“ eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses 

erneut schussbereit wird und bei der durch einmalige Betätigung des Abzugs 

jeweils nur ein Schuss abgegeben werden kann; 
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e) „Repetierwaffe“ eine Feuerwaffe, bei der nach Abgabe eines Schusses über 

einen Mechanismus Munition aus einem Magazin von Hand in den Lauf 

nachgeladen wird; 

f) „Einzelladerwaffe“ eine Feuerwaffe ohne Magazin, die vor jedem Schuss 

durch Einbringen der Munition in das Patronenlager oder eine Lademulde von 

Hand geladen wird; 

g) „panzerbrechende Munition“ Munition für militärische Zwecke mit 

Hartkerngeschoss; 

h) „Sprengsatzmunition“ Munition für militärische Zwecke mit einem Geschoss, 

dessen Ladung beim Aufschlag explodiert; 

i) „Brandsatzmunition“ Munition für militärische Zwecke mit einem Geschoss, 

dessen Ladung aus einem chemischen Gemisch sich bei Luftkontakt oder beim 

Aufschlag entzündet. 

_____________ 

www.parlament.gv.at



 

 91 

ANHANG II 

EUROPÄISCHER FEUERWAFFENPASS 

Der Pass muss enthalten: 

a) die Kenndaten des Besitzers; 

b) die Kenndaten über die Feuerwaffe(n) einschließlich der Kategorie im Sinne dieser 

Richtlinie; 

c) die Geltungsdauer des Passes; 

d) Platz für Angaben des Mitgliedstaates, der den Schein ausstellt (Art der 

Genehmigungen, Bezugsangaben usw.); 

e) Platz für Angaben der übrigen Mitgliedstaaten (Einfuhrgenehmigungen u.s.w.); 
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f) folgende Vermerke: 

„Dieser Pass erlaubt Reisen mit einer darin genannten Feuerwaffe bzw. mehreren 

Feuerwaffen der Kategorien A, B oder C in einen anderen Mitgliedstaat nur, wenn 

die Behörden dieses Mitgliedstaats dafür die Erlaubnis bzw. jeweils eine Erlaubnis 

erteilt haben. Die jeweilige Erlaubnis kann in den Pass eingetragen werden. 

Wenn eine Reise mit einer Feuerwaffe der Kategorie C zur Ausübung der Jagd oder 

der Teilnahme an historischen Nachstellungen oder mit einer Feuerwaffe der 

Kategorie A, B oder C zur Teilnahme an einem sportlichen Wettkampf 

unternommen wird, ist eine solche Erlaubnis jedoch grundsätzlich nicht erforderlich, 

sofern der Betroffene im Besitz des Waffenpasses ist und den Grund der Reise 

nachweisen kann.“ 

Hat ein Mitgliedstaat den übrigen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 Absatz 3 

mitgeteilt, dass der Besitz bestimmter Feuerwaffen der Kategorien B oder C 

untersagt oder genehmigungspflichtig ist, so ist einer der folgenden Vermerke 

anzubringen: 

„Es ist verboten, mit der Feuerwaffe … (Identifizierung) nach …(betroffene(r) 

Mitgliedstaat(en)) zu reisen.“ 

„Vor einer Reise nach … (betroffene(r) Mitgliedstaat(en)) mit dieser Feuerwaffe … 

(Identifizierung) ist eine Erlaubnis einzuholen.“ 

_____________ 
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ANHANG III 
Teil A 

Aufgehobene Richtlinie mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 
(gemäß Artikel 26) 

Richtlinie 91/477/EWG des Rates (ABl. L 256 vom 13.9.1991, S. 51) 

Richtlinie 2008/51/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

(ABl. L 179 vom 8.7.2008, S. 5) 

Richtlinie (EU) 2017/853 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

(ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 22) 

Teil B 

Fristen für die Umsetzung in nationales Recht  
(gemäß Artikel 26) 

Richtlinie Umsetzungsfrist 

91/477/EWG 31. Dezember 1992 

2008/51/EG 28. Juli 2010 

(EU) 2017/853 14. September 201823 

_____________ 

                                                
23 Jedoch sieht Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/853 Folgendes vor: 

„Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 4 Absatz 3 
und Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 91/477/EWG in der durch diese Richtlinie 
geänderten Fassung bis zum 14. Dezember 2019 nachzukommen“. 
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 
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Artikel 7 Absätze 1 bis 4 Artikel 10 Absätze 1 bis 4 
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Artikel 7 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 
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– Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 
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Artikel 9 Absatz 1 einleitende Worte Artikel 12 Absatz 1 einleitende Worte 

Artikel 9 Absatz 1 erster Gedankenstrich Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 9 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 2 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0038 
Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 
2020/0104(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0408), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0150/2020), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 16. Juli 202024, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 14. Oktober 
202025, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des 
                                                
24  ABl. C 364 vom 28.10.2020, S. 132. 
25  ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 160. 
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Ausschusses für Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Haushaltskontrollausschusses und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung,  

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter in Form von Änderungsanträgen, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung (A9‑0214/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission; 

3. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und der Kommission; 

4. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

5. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0104 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. Februar 
2021 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 175 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses26,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen27,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren28, 

                                                
26 ABl. C 364 vom 28.10.2020, S. 132. 
27 ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 160. 
28  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2021 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach den Artikeln 120 und 121 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) haben die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik so 

auszurichten, dass sie im Rahmen der vom Rat formulierten Grundzüge zur 

Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union beitragen. Gemäß Artikel 148 

AEUV führen die Mitgliedstaaten beschäftigungspolitische Maßnahmen durch, die 

den beschäftigungspolitischen Leitlinien Rechnung tragen. Die Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten wird daher als eine Angelegenheit von 

gemeinsamem Interesse betrachtet.  

(2) Gemäß Artikel 175 AEUV koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik 

so, dass die in Artikel 174 AEUV verankerten Ziele des wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalts erreicht werden. 

(3) Gemäß Artikel 174 AEUV entwickelt und verfolgt die Union weiterhin eine Politik 

zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, 

um eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern. Des 

Weiteren ist in dem Artikel festgelegt, dass sich die Union insbesondere zum Ziel 

setzt, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und 

den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern. Die 

Bemühungen um die Verringerung der Unterschiede sollten insbesondere Inseln 

und Gebieten in äußerster Randlage zugutekommen. Die unterschiedliche 

Ausgangslage und die Besonderheiten der Gebiete sollten bei der Umsetzung der 

Unionsstrategien berücksichtigt werden.  

www.parlament.gv.at



 

 101 

 
(4) Auf Unionsebene bildet das Europäische Semester für die Koordinierung der 

Wirtschaftspolitik (im Folgenden „Europäisches Semester“), einschließlich der 

Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte, den Rahmen für die Ermittlung 

nationaler Reformprioritäten und die Überwachung ihrer Umsetzung. Neben 

Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstumspotenzials 

und tragfähiger öffentlicher Finanzen sollten auch Reformen, die auf Solidarität, 

Integration, sozialer Gerechtigkeit und einer gerechten Verteilung des Wohlstands 

beruhen, umgesetzt werden, und zwar mit dem Ziel, hochwertige Arbeitsplätze und 

nachhaltiges Wachstum zu schaffen, für Chancengleichheit, Zugang zu Chancen 

sowie Gleichheit bei und Zugang zu sozialer Absicherung zu sorgen, gefährdete 

Gruppen zu schützen und den Lebensstandard aller Unionsbürger zu verbessern. 

Die Mitgliedstaaten entwickeln jeweils ihre eigenen mehrjährigen 

Investitionsstrategien, die diese Reformen unterstützen, und berücksichtigen dabei 

auch das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen geschlossene Übereinkommen von Paris29 (im Folgenden 

„Übereinkommen von Paris“), die nationalen Energie- und Klimapläne, die im 

Rahmen des durch die Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments 

und des Rates30 errichteten Governance-Systems für die Energieunion und für 

den Klimaschutz angenommen wurden, die Pläne für einen gerechten Übergang 

und die Pläne zur Umsetzung der Jugendgarantie sowie die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der VN. Diese Strategien sollten gegebenenfalls gemeinsam mit den 

jährlichen nationalen Reformprogrammen unterbreitet werden, damit die 

vorrangigen Investitionsvorhaben, die durch nationale und/oder Unionsmittel 

unterstützt werden sollen, dargelegt und koordiniert werden können. 

(5) Die Kommission hat in der Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2020 

sowie im Frühjahrs- und Sommerpaket des Europäischen Semesters 2020 

                                                
29  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1. 
30  Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 
715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 
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dargelegt, dass das Europäische Semester dazu beitragen sollte, dass der 

europäische Grüne Deal und die europäische Säule sozialer Rechte umgesetzt und 

die Ziele für nachhaltige Entwicklung der VN erreicht werden. 
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(6) Der COVID-19-Ausbruch Anfang 2020 hat die wirtschaftlichen, sozialen und 

haushaltspolitischen Aussichten ▌ in der Union und weltweit verändert; daher ist 

eine rasche und koordinierte Reaktion sowohl auf der Ebene der Union als auch 

auf Ebene der Mitgliedstaaten erforderlich, um die enormen wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen für sowie die asymmetrischen Auswirkungen auf die 

Mitgliedstaaten zu bewältigen. ▌ Die COVID-19-Krise wie auch die 

vorangegangene Wirtschafts- und Finanzkrise haben gezeigt, dass der Aufbau 

solider, nachhaltiger und resilienter Volkswirtschaften sowie Finanz- und 

Sozialsysteme auf der Grundlage starker wirtschaftlicher und sozialer Strukturen den 

Mitgliedstaaten dabei hilft, wirksamer und auf gerechte und inklusive Weise auf 

Schocks zu reagieren und sich rascher von ihnen zu erholen. Mangelnde Resilienz 

kann, was Schocks anbelangt, auch zu negativen Spillover-Effekten zwischen 

Mitgliedstaaten oder innerhalb der Union als Ganzes führen und dadurch die 

Konvergenz und den Zusammenhalt in der Union beeinträchtigen. Eine Senkung 

der Ausgaben in Bereichen wie dem Bildungswesen, der Kultur- und 

Kreativbranche sowie in der Gesundheitsversorgung kann sich als 

kontraproduktiv im Hinblick auf eine rasche Erholung erweisen. Die mittel- und 

langfristigen Folgen der COVID-19-Krise werden entscheidend davon abhängen, 

wie schnell sich die Volkswirtschaften und Gesellschaften der Mitgliedstaaten von 

dieser Krise erholen, was wiederum vom verfügbaren haushaltspolitischen 

Spielraum der Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen und 

wirtschaftlichen Folgen der Krise und von der Resilienz ihrer Volkswirtschaften und 

sozialen Strukturen beeinflusst wird. Nachhaltige und wachstumsfördernde 

Reformen und Investitionen, die strukturelle Schwächen der Volkswirtschaften der 

Mitgliedstaaten beheben und die Resilienz stärken, die Produktivität erhöhen und 

zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten führen, werden daher 

von entscheidender Bedeutung sein, um diese Volkswirtschaften wieder auf Kurs zu 

bringen und die Ungleichheiten und Unterschiede in der Union zu verringern. 

▌ 
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(7) Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass in Krisenzeiten Investitionen oft 

drastisch gekürzt werden. Es ist jedoch gerade in dieser Ausnahmesituation wichtig, 

Investitionen zu fördern, um den Aufschwung zu beschleunigen und das langfristige 

Wachstumspotenzial zu stärken. Ein gut funktionierender Binnenmarkt und 

Investitionen in umweltfreundliche und digitale Technologien und in Innovation 

und Forschung, einschließlich einer wissensbasierten Wirtschaft, in die 

Energiewende und in die Steigerung der Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 

anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur Schaffung von fairem, 

inklusivem und nachhaltigem Wachstum und Arbeitsplätzen und zur 

Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität der EU bis 2050 bei. 

(8) Im Zusammenhang mit der COVID‑19-Krise ist es notwendig, den derzeitigen 

Rahmen für die Bereitstellung von Unterstützung an die Mitgliedstaaten zu stärken 

und den Mitgliedstaaten mittels eines innovativen Instruments eine direkte 

finanzielle Unterstützung zu bieten. Zu diesem Zweck sollte im Rahmen dieser 

Verordnung eine Aufbau- und Resilienzfazilität (im Folgenden „Fazilität“) 

eingerichtet werden, mit der eine wirksame und umfassende finanzielle 

Unterstützung für die schnellere Durchführung nachhaltiger Reformen und der 

damit verbundenen öffentlichen Investitionen in den Mitgliedstaaten bereitgestellt 

wird. Die Fazilität sollte ein spezielles Instrument zur Bekämpfung der negativen 

Auswirkungen und Folgen der COVID-19-Krise in der Union sein. Sie sollte 

umfassend sein und auf den Erfahrungen der Kommission und der Mitgliedstaaten 

mit den anderen Instrumenten und Programmen aufbauen. Vorbehaltlich der 

Einhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen könnten private 

Investitionen auch durch öffentliche Investitionsprogramme – auch in Form von 

Finanzierungsinstrumenten, Subventionen und anderen Instrumenten – gefördert 

werden. 

(9) Reformen und Investitionen im Rahmen der Fazilität sollten auch dazu beitragen, 

die Union widerstandsfähiger und weniger abhängig zu machen, indem sie eine 

Diversifizierung der wichtigsten Lieferketten bewirken und so zur Stärkung der 

strategischen Autonomie der Union im Einklang mit einer offenen Wirtschaft 

führen. Reformen und Investitionen im Rahmen der Fazilität sollten ferner einen 

europäischen Mehrwert generieren.  
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(10) Durch die Unterstützung von Maßnahmen, die sich auf die Politikbereiche von 

europäischer Bedeutung beziehen, sollte eine Erholung herbeigeführt und die 

Resilienz der Union und ihrer Mitgliedstaaten gestärkt werden. Diese 

Politikbereiche sind in folgende sechs Säulen (im Folgenden „sechs Säulen“) 

aufgegliedert: ökologischer Wandel; digitaler Wandel; intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum, darunter wirtschaftlicher Zusammenhalt, 

Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Entwicklung und 

Innovation sowie ein gut funktionierender Binnenmarkt mit starken kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU); sozialer und territorialer Zusammenhalt; 

Gesundheit und wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz, um unter 

anderem die Krisenvorsorge und Krisenreaktionsfähigkeit zu erhöhen; und 

Maßnahmen für die nächste Generation, Kinder und Jugendliche, wie zum 

Beispiel Bildung und Kompetenzen.  

(11) Der ökologische Wandel sollte durch Reformen und Investitionen in 

umweltfreundliche Technologien und Kapazitäten, darunter in biologische 

Vielfalt, Energieeffizienz, Gebäudesanierung und Kreislaufwirtschaft, unterstützt 

werden und gleichzeitig einen Beitrag zu den Klimazielen der Union leisten, das 

nachhaltigen Wachstum fördern, Arbeitsplätze schaffen und die 

Energieversorgungssicherheit erhalten. 
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(12) Reformen und Investitionen in digitale Technologien, Infrastruktur und Prozesse 

werden die Wettbewerbsfähigkeit der Union auf globaler Ebene verbessern und 

zudem durch die Diversifizierung der wichtigsten Lieferketten dazu beitragen, 

dass die Union widerstandsfähiger, innovativer und unabhängiger wird. Mit den 

Reformen und Investitionen sollten insbesondere die Digitalisierung von 

Dienstleistungen, die Entwicklung der digitalen Infrastruktur und der 

Dateninfrastruktur, Cluster und digitale Innovationszentren sowie offene digitale 

Lösungen gefördert werden. Der digitale Wandel sollte auch Anreize für die 

Digitalisierung von KMU schaffen. Bei Investitionen in digitale Technologien 

sollten die Grundsätze der Interoperabilität, der Energieeffizienz und des Schutzes 

personenbezogener Daten eingehalten, die Beteiligung von KMU und Start-up-

Unternehmen ermöglicht und die Nutzung quelloffener Lösungen gefördert 

werden. 

(13) Reformen und Investitionen in intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum, darunter in den wirtschaftlichen Zusammenhalt, in Arbeitsplätze, 

Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Entwicklung und Innovation, 

sowie in einen gut funktionierenden Binnenmarkt mit starken KMU sollten darauf 

abzielen, das Wachstumspotenzial zu erhöhen, und eine nachhaltige Erholung der 

Wirtschaft der Union ermöglichen. Diese Reformen und Investitionen sollten 

auch die unternehmerische Tätigkeit, die Sozialwirtschaft, die Entwicklung 

nachhaltiger Infrastrukturen und eines nachhaltigen Verkehrs sowie die 

Industrialisierung und Reindustrialisierung fördern und die Auswirkungen der 

COVID-19-Krise auf die Wirtschaft abfedern.  
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(14) Reformen und Investitionen in den sozialen und territorialen Zusammenhalt 

sollten ferner zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit beitragen, damit 

die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten wieder durchstarten können und dabei 

niemand zurückgelassen wird. Diese Reformen und Investitionen sollten zur 

Schaffung hochwertiger und sicherer Arbeitsplätze und zur Inklusion und 

Integration benachteiligter Gruppen führen und die Stärkung des sozialen 

Dialogs, der sozialen Infrastruktur und sozialer Dienstleistungen sowie des 

sozialen Schutzes und der Sozialsysteme ermöglichen. 

(15) Die COVID-19-Krise hat auch deutlich gemacht, wie wichtig Reformen und 

Investitionen in den Bereichen Gesundheit und wirtschaftliche, soziale und 

institutionelle Resilienz sind, um unter anderem die Krisenvorsorge und die 

Krisenreaktionsfähigkeit zu erhöhen, insbesondere durch Verbesserungen in 

Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und öffentlicher 

Dienstleistungen, die Zugänglichkeit und die Kapazitäten der Gesundheits- und 

Pflegesysteme, die Effizienz der öffentlichen Verwaltung und der nationalen 

Systeme, unter anderem durch eine weitgehende Verringerung des 

Verwaltungsaufwands, sowie die Effizienz der Justizsysteme und eine bessere 

Betrugsprävention und Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche.  
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(16) Reformen und Investitionen in die nächste Generation, in Kinder und in 

Jugendliche sind von entscheidender Bedeutung für die Förderung von Bildung 

und Kompetenzen, einschließlich digitaler Kompetenzen, die Förderung der 

beruflichen Weiterbildung sowie von Umschulungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen für Erwerbstätige, die Förderung von 

Integrationsprogrammen für Arbeitslose sowie von Investitionen in den Zugang 

von und in Chancen für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit, Ernährung, Arbeitsplätze und Wohnen, sowie die Förderung von 

Maßnahmen zur Überwindung der Kluft zwischen den Generationen im Einklang 

mit den Zielen der Kindergarantie und der Jugendgarantie. Mit diesen 

Maßnahmen sollte sichergestellt werden, dass die nächste Generation von 

Europäern durch die Auswirkungen der COVID-19-Krise nicht dauerhaft 

beeinträchtigt wird und sich die Kluft zwischen den Generationen nicht noch 

mehr vertieft. 

(17) Derzeit gibt es kein Instrument, das eine direkte finanzielle Unterstützung für das 

Erreichen von Ergebnissen und für die Umsetzung von Reformen und öffentlichen 

Investitionen der Mitgliedstaaten vorsieht, welche als Reaktion auf die im Rahmen 

des Europäischen Semesters, einschließlich der europäischen Säule sozialer Rechte 

und der Ziele für nachhaltige Entwicklung der VN,  ermittelten Herausforderungen 

durchgeführt werden und sich dauerhaft auf die Produktivität und die 

wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz der ▌ Mitgliedstaaten 

auswirken sollen. 

www.parlament.gv.at



 

 110 

 
(18) Die Arten der Finanzierung und die Methoden der Durchführung gemäß dieser 

Verordnung sollten danach ausgewählt werden, ob sie zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur Erzielung von Ergebnissen geeignet 

sind, unter besonderer Berücksichtigung der Kontrollkosten, des 

Verwaltungsaufwands und des erwarteten Risikos der Nichteinhaltung von 

Vorschriften. Die nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung aus der Fazilität 

sollte in Form eines Beitrags sui generis der Union geleistet werden; dieser sollte 

auf der Grundlage des für jeden Mitgliedstaat berechneten maximalen 

finanziellen Beitrags und unter Berücksichtigung der geschätzten Gesamtkosten 

des Aufbau- und Resilienzplans festgelegt und auf der Grundlage der unter 

Bezugnahme auf die Etappenziele und Zielwerte des Aufbau- und Resilienzplans 

erzielten Ergebnisse gezahlt werden. Daher sollte dieser Beitrag im Einklang mit 

den sektorspezifischen Vorschriften dieser Verordnung und gemäß den 

Vorschriften zur Vereinfachung von nicht mit Kosten verknüpften 

Finanzierungen nach Artikel 125 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 

2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates31 (im Folgenden 

„Haushaltsordnung“) festgelegt werden. Aus diesem Grund sollten in dieser 

Verordnung – vorbehaltlich der allgemeinen Grundsätze der Haushaltsführung 

gemäß der Haushaltsordnung – spezifische Vorschriften und Verfahren 

betreffend die Zuweisung, Durchführung und Kontrolle der nicht rückzahlbaren 

finanziellen Unterstützung im Rahmen dieser Verordnung niedergelegt werden. 

Nicht mit Kosten verknüpfte Finanzierungen sollten auf der Ebene der Zahlungen 

der Kommission an die Mitgliedstaaten als Begünstigte erfolgen, unabhängig von 

der Erstattung – in jedweder Form – von finanziellen Beiträgen von 

Mitgliedstaaten an Endempfänger. Die Mitgliedstaaten sollten auf alle Formen 

von finanziellen Beiträgen, einschließlich vereinfachter Kostenoptionen, 

zurückgreifen können. Unbeschadet des Rechts der Kommission, in Fällen von 

Betrug, Korruption, Interessenkonflikten oder Doppelförderungen durch die 
                                                
31  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 
1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
(ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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Fazilität oder andere Unionsprogramme Maßnahmen zu ergreifen, sollten die 

Zahlungen nicht Gegenstand von Kontrollen der tatsächlich beim Begünstigten 

entstandenen Kosten sein. 
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(19) Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates32 und in den Grenzen 

der darin zugewiesenen Mittel sollten im Rahmen der Fazilität Maßnahmen zur 

Förderung der wirtschaftlichen Erholung und Resilienz durchgeführt werden, um 

den beispiellosen Auswirkungen der COVID-19-Krise zu begegnen. Diese 

zusätzlichen Mittel sollten so eingesetzt werden, dass die Einhaltung der in der 

Verordnung (EU) 2020/2094 vorgesehenen Fristen sichergestellt ist.  

(20) Mit der Fazilität sollten Projekte unterstützt werden, die dem Grundsatz der 

Zusätzlichkeit der Unionsfinanzierung entsprechen. Die Fazilität sollte – außer in 

hinreichend begründeten Fällen – nicht als Ersatzfinanzierung für 

wiederkehrende nationale Ausgaben dienen. 

(21)  Ein hohes Niveau an Cybersicherheit und Vertrauen in Technologien stellt eine 

Voraussetzung für einen erfolgreichen digitalen Wandel in der Union dar. Der 

Europäische Rat hat die Union und ihre Mitgliedstaaten in seinen 

Schlussfolgerungen vom 1. und 2. Oktober 2020 aufgefordert, das am 29. Januar 

2020 angenommene Instrumentarium für die 5G-Cybersicherheit in vollem 

Umfang zu nutzen und insbesondere bei wichtigen Anlagen und Einrichtungen, 

die in den von der Union koordinierten Risikobewertungen als kritisch und 

sensibel eingestuft werden, die einschlägigen Beschränkungen für 

Hochrisikolieferanten anzuwenden. Der Europäische Rat hat betont, dass 

potenzielle 5G-Anbieter auf der Grundlage gemeinsamer objektiver Kriterien 

bewertet werden müssen.  

(22) Um Synergien zwischen der Fazilität, dem Programm InvestEU, eingeführt durch 

eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des 

Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (im 

Folgenden „InvestEU-Verordnung“) und dem durch die Verordnung (EU) 

2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates33+ geschaffenen Instrument 

                                                
32  Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines 

Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung nach 
der COVID-19-Krise (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 23). 

33  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Schaffung eines Instruments für technische Unterstützung (ABl. L … vom …, S. 
…). 
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für technische Unterstützung zu fördern, könnten die Aufbau- und Resilienzpläne 

im Einklang mit dieser Verordnung bis zu einer bestimmten Obergrenze Beiträge 

zu den Mitgliedstaaten-Komponenten im Rahmen des Programms InvestEU und 

des Instruments für technische Unterstützung enthalten.  

                                                                                                                                                  
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument pe-CONS 61/20 

(2020/0103(COD)) und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle jener Verordnung einfügen. 
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(23) Eingedenk des europäischen Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges Wachstum 

in Europa sowie der Wichtigkeit, den Klimawandel in Übereinstimmung mit den 

Zusagen der Union zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris und der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung der VN wird die mit dieser Verordnung eingerichtete 

Fazilität Klimaschutzbelange und ökologische Nachhaltigkeit durchgängig 

berücksichtigen und dazu beitragen, das allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 

der Ausgaben aus dem Unionshaushalt zur Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 

erreichen. Zu diesem Zweck sollten die von der Fazilität unterstützten und in den 

Aufbau- und Resilienzplänen der einzelnen Mitgliedstaaten enthaltenen 

Maßnahmen zum ökologischen Wandel – einschließlich der Erhaltung der 

biologischen Vielfalt und der Bewältigung der sich daraus ergebenden 

Herausforderungen – beitragen und einen Betrag ausmachen, der mindestens 

37 % der Gesamtzuweisung des Aufbau- und Resilienzplans entspricht, wozu die 

im Anhang  dieser Verordnung dargelegte Methodik für die Verfolgung 

klimabezogener Ausgaben heranzuziehen ist. Diese Methodik sollte entsprechend 

für Maßnahmen angewandt werden, die keinem in dem Anhang dieser 

Verordnung aufgeführten Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können. 

Sollten der betreffende Mitgliedstaat und die Kommission zustimmen, so sollte es 

möglich sein, die Koeffizienten für die Unterstützung der Verwirklichung der 

Klimaschutzziele – wie in dem Aufbau- und Resilienzplan dargelegt – für einzelne 

Investitionen auf 40 % oder 100 % erhöht werden, um flankierenden 

Reformmaßnahmen, durch welche die Auswirkungen auf die Klimaschutzziele 

zuverlässig verstärkt werden, Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck können die 

Koeffizienten für die Unterstützung der Verwirklichung der Klimaschutzziele für 

einzelne Investitionen insgesamt auf bis zu 3 % der Mittelzuweisungen des 

Aufbau- und Resilienzplans angehoben werden. Mit der Fazilität sollten 

Tätigkeiten gefördert werden, die die klima- und umweltpolitischen Standards und 

Prioritäten der Union uneingeschränkt achten und den Grundsatz der 

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen im Sinne von Artikel 17 der 
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Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates34 (im 

Folgenden "Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen") 

einhalten. 

                                                
34  Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13). 
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(24)  Angesichts der Bedeutung, die der Bekämpfung des dramatischen Verlusts an 

biologischer Vielfalt zukommt, sollte diese Verordnung dazu beitragen, dass die 

Förderung der biologischen Vielfalt in der Unionspolitik durchgehend 

berücksichtigt wird. 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Maßnahmen, die in ihren 

Aufbau- und Resilienzplänen enthalten sind, den Grundsatz der Vermeidung 

erheblicher Beeinträchtigungen im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 

2020/852 berücksichtigen. Die Kommission sollte zu diesem Zweck technische 

Leitlinien zur Verfügung stellen. Das Inkrafttreten der delegierten Rechtsakte 

gemäß Artikel 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2020/852 sollte diese 

Leitlinien unberührt lassen.  
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(26) Die von der Fazilität unterstützten und in den Aufbau- und Resilienzplänen der 

einzelnen Mitgliedstaaten enthaltenen Maßnahmen sollten ferner einen Betrag 

ausmachen, der mindestens 20 % der Zuweisung des Aufbau- und Resilienzplans 

für die Digitalisierung entspricht. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 

den Koeffizienten für die Unterstützung der Digitalisierungsziele anhand einer 

Methodik berechnen, die wiedergibt, inwieweit die Unterstützung der Fazilität zu 

den Digitalisierungszielen beiträgt. Die Koeffizienten für individuelle Maßnahmen 

sollten auf der Grundlage der Interventionsbereiche ermittelt werden, die in einem 

Anhang zu dieser Verordnung festgelegt sind. Diese Methodik sollte entsprechend 

für Maßnahmen angewandt werden, die keinem Interventionsbereich direkt 

zugeordnet werden können. Sollten der betreffende Mitgliedstaat und die 

Kommission zustimmen, sollte es möglich sein, diese Koeffizienten für einzelne 

Investitionen auf 40 % oder 100 % zu erhöhen, um flankierenden Reformen, 

durch welche die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Digitalisierungsziele 

verstärkt werden, Rechnung zu tragen. 

(27) Zur Bestimmung des Beitrags einschlägiger Maßnahmen der Aufbau- und 

Resilienzpläne zu den Klimaschutz- und Digitalisierungszielen sollte es möglich 

sein, diese Maßnahmen bei beiden Zielen im Einklang mit ihren jeweiligen 

Methodiken zu zählen. 

▌ 
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(28) Frauen sind von der COVID-19-Krise besonders betroffen, da sie die Mehrheit des 

Personals im medizinischen Bereich in der Union ausmachen und unbezahlte 

Betreuungsarbeit mit ihren beruflichen Verpflichtungen vereinbaren müssen. 

Diese Situation ist für Alleinerziehende, von denen 85 % Frauen sind, besonders 

schwierig. Bei der Ausarbeitung und Durchführung der im Rahmen dieser 

Verordnung vorgelegten Aufbau- und Resilienzpläne sollten die Gleichstellung 

der Geschlechter und Chancengleichheit für alle sowie die durchgängige 

Berücksichtigung dieser Ziele verfolgt und gefördert werden. Investitionen in eine 

robuste Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur sind ebenfalls unerlässlich, um die 

Gleichstellung der Geschlechter und die wirtschaftliche Stärkung der Frauen 

sicherzustellen, um widerstandsfähige Gesellschaften aufzubauen, prekären 

Bedingungen in einem Wirtschaftszweig, in dem hauptsächlich Frauen 

beschäftigt sind, entgegenzuwirken, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 

sowie Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern und um eine positive 

Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu haben, da dadurch mehr 

Frauen einer bezahlten Tätigkeit nachgehen können. 

www.parlament.gv.at



 

 119 

 
(29) Es sollte ein Mechanismus eingerichtet werden, um dafür zu sorgen, dass die 

Fazilität mit einer soliden wirtschaftspolitischen Steuerung verknüpft wird, wozu 

der Kommission das Recht eingeräumt werden sollte, dem Rat einen Vorschlag zur 

Aussetzung sämtlicher oder eines Teils der Mittelbindungen oder Zahlungen im 

Rahmen der Fazilität zu unterbreiten. Die Verpflichtung der Kommission, eine 

Aussetzung vorzuschlagen, sollte ausgesetzt werden, wenn und solange die 

sogenannte allgemeine Ausweichklausel im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts aktiviert ist. Um eine einheitliche Durchführung sicherzustellen 

und angesichts der Bedeutung der finanziellen Auswirkungen der auferlegten 

Maßnahmen sollten dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen werden, und 

der Rat sollte auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission tätig werden. 

Zur Erleichterung des Erlasses von Beschlüssen, die erforderlich sind, um für 

wirksame Maßnahmen im Zusammenhang mit der wirtschaftspolitischen 

Steuerung zu sorgen, sollte für die Aussetzung von Mittelbindungen das 

Verfahren der umgekehrten qualifizierten Mehrheit angewandt werden. Der 

zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments sollte die Kommission 

auffordern können, die Erörterung der Anwendung dieses Mechanismus im 

Rahmen eines strukturierten Dialogs durchzuführen, damit das Europäische 

Parlament seine Ansichten äußern kann. Damit die Kommission den vom 

Europäischen Parlament geäußerten Ansichten gebührend Rechnung tragen 

kann, sollte dieser strukturierte Dialog innerhalb von vier Wochen nach 

Unterrichtung des Europäischen Parlaments durch die Kommission, dass dieser 

Mechanismus angewendet wird, stattfinden. 

www.parlament.gv.at



 

 120 

 
(30) Das spezifische Ziel der Fazilität sollte die Leistung finanzieller Unterstützung sein, 

damit die Mitgliedstaaten die in den Aufbau- und Resilienzplänen festgelegten 

Etappenziele und Zielwerte der Reformen und Investitionen erreichen. Dieses Ziel 

sollte in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten verfolgt 

werden. 

(31) Bis zum 31. Juli 2022 sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Überprüfungsbericht über die Durchführung der Fazilität 

vorlegen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die gemeinsamen Indikatoren 

und das Aufbau- und Resilienzscoreboard gemäß dieser Verordnung sowie andere 

verfügbare einschlägigen Informationen berücksichtigen. Der zuständige 

Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission auffordern, die 

wichtigsten Ergebnisse ihres Überprüfungsberichts im Rahmen des gemäß dieser 

Verordnung eingerichteten Dialogs über Aufbau und Resilienz vorzustellen.  
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(32) Um ihren Beitrag zu den Zielen der Fazilität sicherzustellen, sollten Aufbau- und 

Resilienzpläne ein kohärentes Paket aus Maßnahmen zur Durchführung von 

Reformen und öffentlichen Investitionsvorhaben bilden. Maßnahmen, die ab dem 

1. Februar 2020 eingeleitet wurden, sollten für eine Unterstützung infrage 

kommen. Aufbau- und Resilienzpläne sollten mit den einschlägigen 

länderspezifischen Herausforderungen und Prioritäten, die im Rahmen des 

Europäischen Semesters ermittelt wurden, sowie mit den Herausforderungen und 

Prioritäten, die in der jüngsten Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des 

Euro‑Währungsgebiets für Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, ermittelt 

wurden, in Einklang stehen. Aufbau- und Resilienzpläne sollten auch mit den 

nationalen Reformprogrammen, den nationalen Energie- und Klimaplänen, den 

Plänen für einen gerechten Übergang, den Plänen zur Umsetzung der 

Jugendgarantie und den im Rahmen der Unionsfonds angenommenen 

Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programmen in Einklang stehen. 

Um Maßnahmen zu fördern, die unter die Prioritäten des europäischen Grünen Deals 

und der Digitalen Agenda fallen, sollten die Aufbau- und Resilienzpläne auch 

Maßnahmen umfassen, die für den ökologischen und digitalen Wandel relevant sind. 

Diese Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen der in den nationalen Energie- und 

Klimaplänen und deren Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 

ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten sollten unter uneingeschränkter Achtung 

der klima- und umweltpolitischen Standards und Prioritäten der Union durchgeführt 

werden. Aufbau- und Resilienzpläne sollten zudem den bereichsübergreifenden 

Grundsätzen der Fazilität Genüge tun. 
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(33) Aufbau- und Resilienzpläne sollten nicht das Recht berühren, im Einklang mit der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union und den Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten der Union und der Mitgliedstaaten Tarifverträge zu schließen 

oder durchzusetzen oder Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. 

(34) Regionale und lokale Gebietskörperschaften können wichtige Partner bei der 

Durchführung von Reformen und Investitionen sein. In dieser Hinsicht sollten sie 

im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Rechtsrahmen angemessen konsultiert 

und einbezogen werden. 

(35) Ist ein Mitgliedstaat auf der Grundlage von Artikel 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates35 von der Überwachung 

und Bewertung im Rahmen des Europäischen Semesters ausgenommen, oder 

unterliegt er einer Überwachung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des 

Rates36, so sollte die vorliegende Verordnung auf den betreffenden Mitgliedstaat in 

Bezug auf die Herausforderungen und Prioritäten angewandt werden können, die 

durch jene Verordnungen festgestellt wurden.  

                                                
35 Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen 
Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die von gravierenden 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind 
(ABl. L 140 vom 27.5.2013, S. 1). 

36 Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 zur Einführung 
einer Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der 
Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 1). 
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(36) Im Hinblick auf die Vorbereitung und Durchführung der Aufbau- und 

Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte der Rat im Rahmen des Europäischen 

Semesters den Stand bei Aufbau, Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der Union 

erörtern können. Diese Diskussion sollte sich auf die strategischen und analytischen 

Informationen stützen, die der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters 

zur Verfügung stehen, sowie, falls verfügbar, auf Informationen über die 

Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne in den Vorjahren.  

(37) Um für einen sinnvollen finanziellen Beitrag zu sorgen, der dem tatsächlichen 

Bedarf der Mitgliedstaaten zur Durchführung und Vollendung der im Aufbau- und 

Resilienzplan enthaltenen Reformen und Investitionen entspricht, sollte ein 

maximaler finanzieller Beitrag festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten im 

Rahmen der Fazilität in Form einer nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

zur Verfügung steht. 70 % dieses maximalen finanziellen Betrags sollten auf der 

Grundlage der Bevölkerung, des umgekehrten BIP pro Kopf und der relativen 

Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats berechnet werden. 30 % dieses maximalen 

finanziellen Betrags sollten auf der Grundlage der Bevölkerung, des umgekehrten 

BIP pro Kopf sowie zu gleichen Teilen der Veränderung des realen BIP im Jahr 

2020 und der kumulierten Veränderung des realen BIP im Zeitraum 2020–2021 

berechnet werden, basierend auf den Herbstprognosen 2020 der Kommission für 

die zum Zeitpunkt der Berechnung nicht verfügbaren Daten, die bis zum 30. Juni 

2022 mit den tatsächlichen Werten aktualisiert werden müssen. 
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(38) Es muss ein Verfahren für die Einreichung von Aufbau- und Resilienzplänen durch 

die Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt werden. Ein Mitgliedstaat sollte 

grundsätzlich bis spätestens 30. April offiziell seine Aufbau- und Resilienzpläne 

vorlegen; diesen Plan könnte er zusammen mit seinem nationalen 

Reformprogramm in Form eines einzigen Gesamtdokuments vorlegen. Um eine 

rasche Durchführung der Fazilität sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten ab dem 

15. Oktober des Vorjahres einen Entwurf des Aufbau- und Resilienzplans ▌ 

vorlegen können. 
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(39) Mit Blick auf die nationale Eigenverantwortung und um sicherzustellen, dass der 

Schwerpunkt auf zweckdienlichen Reformen und Investitionen liegt, sollten die 

Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung erhalten möchten, der Kommission einen 

hinreichend begründeten und belegten Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Dieser 

Plan sollte erläutern, wie er unter Berücksichtigung der darin enthaltenen 

Maßnahmen eine umfassende und angemessen ausgewogene Reaktion auf die 

wirtschaftliche und soziale Lage des betreffenden Mitgliedstaats darstellt und 

somit einen angemessenen Beitrag zu den sechs Säulen leistet, wobei den 

spezifischen Herausforderungen des betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu 

tragen ist. Im Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein sollten detaillierte 

Maßnahmen für seine Überwachung und Durchführung, einschließlich Zielwerten 

und Etappenzielen und der geschätzten Kosten, sowie die erwarteten Auswirkungen 

des Plans auf das Wachstumspotenzial, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz, unter anderem durch die 

Förderung von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, und auf die 

Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-

Krise, einen Beitrag zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte leistet 

und somit zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts und zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Konvergenz 

innerhalb der Union beiträgt. Außerdem sollte er Maßnahmen umfassen, die für 

den ökologischen Wandel und den Erhalt der biologischen Vielfalt sowie für den 

digitalen Wandel relevant sind. Ferner sollte in dem Plan erläutert werden, 

inwiefern er einen Beitrag zur wirksamen Bewältigung der einschlägigen 

länderspezifischen Herausforderungen und Prioritäten leistet, die im Rahmen des 

Europäischen Semesters ermittelt wurden, einschließlich der haushaltspolitischen 

Aspekte und der Empfehlungen, die gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates37 abgegeben wurden. 

Zudem sollte darin erläutert werden, wie mit dem Aufbau- und Resilienzplan 

sichergestellt wird, dass keine der Maßnahmen zur Durchführung der in diesem 

Plan enthaltenen Reformen und Investitionsvorhaben eine erhebliche 

                                                
37  Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25). 
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Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 

2020/852 (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 

verursacht. In dem Aufbau- und Resilienzplan sollte der erwartete Beitrag zur 

Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit für alle erläutert werden, 

und er sollte eine Zusammenfassung des Konsultationsprozesses mit den 

einschlägigen nationalen Interessenträgern enthalten. Der Aufbau- und 

Resilienzplan sollte eine Erläuterung der Pläne, Systeme und konkreten 

Maßnahmen des Mitgliedstaats zur Prävention, Aufdeckung und Behebung von 

Interessenkonflikten, Korruption und Betrug und zur Vermeidung von 

Doppelfinanzierung durch die Fazilität und andere Unionsprogramme enthalten. 

Der Aufbau- und Resilienzplan sollte auch grenzübergreifende oder 

Mehrländerprojekte enthalten können. Der gesamte Prozess sollte nach 

Möglichkeit in enger Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten erfolgen.  
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(40) Die Umsetzung der Fazilität sollte im Einklang mit dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, einschließlich der wirksamen 

Prävention und Verfolgung von Betrug, darunter Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung, Korruption und Interessenkonflikte, erfolgen. 
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(41) Die Kommission sollte den von jedem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Aufbau- und 

Resilienzplan bewerten und in enger Zusammenarbeit mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat handeln. Die Kommission sollte die Eigenverantwortung der 

Mitgliedstaaten für den Plan uneingeschränkt respektieren und daher die 

Begründung und die Elemente, die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegt 

werden, berücksichtigen. Die Kommission sollte die Relevanz, Wirksamkeit, 

Effizienz und Kohärenz des von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Aufbau- und 

Resilienzplans anhand der in dieser Verordnung aufgeführten Liste von Kriterien 

bewerten. Die Kommission sollte die vorgeschlagenen Aufbau- und Resilienzpläne 

und gegebenenfalls deren Aktualisierungen innerhalb von zwei Monaten nach der 

offiziellen Einreichung der Aufbau- und Resilienzpläne bewerten. Der betreffende 

Mitgliedstaat und die Kommission sollten erforderlichenfalls vereinbaren können, 

diese Frist um einen angemessenen Zeitraum zu verlängern.  
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(42) Im Anhang dieser Verordnung sollten geeignete Leitlinien festgelegt werden, die der 

Kommission im Einklang mit den Zielen und sonstigen einschlägigen 

Anforderungen dieser Verordnung als Grundlage für die transparente und gerechte 

Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne und für die Festlegung des finanziellen 

Beitrags dienen. Im Interesse der Transparenz und Effizienz sollte zu diesem Zweck 

ein Einstufungssystem für die Bewertung der Vorschläge für Aufbau- und 

Resilienzpläne geschaffen werden. Die Kriterien in Bezug auf die 

länderspezifischen Empfehlungen, die Stärkung des Wachstumspotenzials, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche, soziale und institutionelle 

Resilienz sowie auf die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte sollten 

bei der Bewertung die höchste Punktzahl erhalten müssen. Ein wirksamer Beitrag 

zum ökologischen und digitalen Wandel sollte ebenfalls Voraussetzung für eine 

positive Bewertung sein. 

(43) Als Beitrag zur Ausarbeitung hochwertiger Aufbau- und Resilienzpläne und zur 

Unterstützung der Kommission bei der Bewertung der von den Mitgliedstaaten 

vorgelegten Aufbau- und Resilienzpläne und bei der Bewertung ihres 

Erfüllungsgrades sollten eine Beratung durch Sachverständige und, auf Ersuchen des 

betreffenden Mitgliedstaats, eine Peer-Beratung und technische Unterstützung 

vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten können um Unterstützung durch das 

Instrument für technische Unterstützung ersuchen. Den Mitgliedstaaten sollte 

nahegelegt werden, Synergien mit den Aufbau- und Resilienzplänen anderer 

Mitgliedstaaten zu fördern. 
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(44) Im Interesse der Vereinfachung sollte der finanzielle Beitrag anhand einfacher 

Kriterien festgelegt werden. Der finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage der 

geschätzten Gesamtkosten des von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagenen 

Aufbau- und Resilienzplans festgelegt werden. 

(45) Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission sollte der Rat im Wege eines 

Durchführungsbeschlusses die Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans 

billigen; der Durchführungsbeschluss sollte nach Möglichkeit innerhalb von vier 

Wochen nach Annahme dieses Vorschlags erlassen werden. Sofern der Aufbau- 

und Resilienzplan den Bewertungskriterien in zufriedenstellender Weise entspricht, 

sollte dem betreffenden Mitgliedstaat der maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 

werden, wenn die geschätzten Gesamtkosten der im Aufbau- und Resilienzplan 

vorgesehenen Reformen und Investitionen dem Betrag des maximalen finanziellen 

Beitrags entsprechen oder darüber liegen. Wenn die geschätzten Gesamtkosten des 

Aufbau- und Resilienzplans dagegen niedriger sind als der maximale finanzielle 

Beitrag, sollte dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag in Höhe der geschätzten 

Gesamtkosten des Plans zugewiesen werden. Erfüllt der Aufbau- und Resilienzplan 

die Bewertungskriterien nicht in zufriedenstellender Weise, so sollte dem 

Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag gewährt werden. Der 

Durchführungsbeschluss des Rates sollte auf Vorschlag der Kommission geändert 

werden, um den aktualisierten maximalen finanziellen Beitrag aufzunehmen, der 

im Juni 2022 auf der Grundlage der tatsächlichen Werte berechnet wird. Der Rat 

sollte den entsprechenden Änderungsbeschluss unverzüglich annehmen.  
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(46) Damit die finanzielle Unterstützung in den ersten Jahren nach der COVID-19-Krise 

erfolgt und die Kompatibilität mit den für diese Fazilität verfügbaren Mitteln 

sichergestellt ist, sollten die Mittel bis zum 31. Dezember 2023 zur Verfügung 

gestellt werden. Dazu sollte es möglich sein, dass 70 % des für die nicht 

rückzahlbare finanzielle Unterstützung zur Verfügung stehenden Betrags bis zum 

31. Dezember 2022 und 30% zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 

2023 gebunden werden. Bis zum 31. Dezember 2021 kann – auf Antrag eines 

Mitgliedstaats im Rahmen der Vorlage des Aufbau- und Resilienzplans – die 

Zahlung eines Betrags von bis zu 13 % des finanziellen Beitrags und 

gegebenenfalls von bis zu 13 % des Darlehens des betreffenden Mitgliedstaats in 

Form einer Vorfinanzierung, im Rahmen des Möglichen innerhalb von zwei 

Monaten nach der Annahme der rechtlichen Verpflichtungen durch die 

Kommission, geleistet werden. 
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(47) Eine finanzielle Unterstützung für den Aufbau- und Resilienzplan eines 

Mitgliedstaats sollte auch im Wege eines Darlehens möglich sein, vorbehaltlich des 

Abschlusses eines Darlehensvertrags mit der Kommission auf der Grundlage eines 

hinreichend begründeten Antrags des betreffenden Mitgliedstaats. Darlehen zur 

Unterstützung der Durchführung nationaler Aufbau- und Resilienzpläne sollten bis 

zum 31. Dezember 2023 bereitgestellt und ▌ Laufzeiten haben, die dem 

längerfristigen Charakter dieser Ausgaben Rechnung tragen. Im Lichte des 

Artikels 5 Absatz 2 des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates38 sollten 

Rückzahlungen im Einklang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung zeitlich so geplant werden, dass eine stetige und vorhersehbare 

Verringerung der Verbindlichkeiten sichergestellt wird. Diese Laufzeiten können 

von den Laufzeiten der Anleihen abweichen, die die Union zur Finanzierung der 

Darlehen auf den Kapitalmärkten aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 

vorgesehen werden, von dem in Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 

festgelegten Grundsatz abzuweichen, wonach die Laufzeiten von Darlehen für 

finanzielle Unterstützung nicht geändert werden dürfen. 

                                                
38  Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das 

Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 
2014/335/EU, Euratom (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1). 
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(48) Der Antrag auf Unterstützung in Form eines Darlehens sollte mit dem höheren 

Finanzbedarf im Zusammenhang mit zusätzlichen Reformen und Investitionen im 

Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans, insbesondere für den ökologischen und 

digitalen Wandel, und mit höheren Kosten des Aufbau- und Resilienzplans als der 

maximale finanzielle Beitrag, der als nicht rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird, 

begründet werden ▌. Ein Antrag auf Unterstützung in Form eines Darlehens sollte 

zusammen mit dem Aufbau- und Resilienzplan eingereicht werden können. Wenn 

der Antrag auf Unterstützung in Form eines Darlehens zu einem anderen Zeitpunkt 

gestellt wird, sollte ihm ein überarbeiteter Aufbau- und Resilienzplan mit 

zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten beigefügt werden. Um eine frühe 

Bereitstellung der Mittel sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten Unterstützung 

in Form eines Darlehens bis zum 31. August 2023 beantragen. Im Interesse einer 

wirtschaftlichen Haushaltsführung sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen dieser 

Verordnung gewährten Unterstützung in Form eines Darlehens begrenzt werden. 

Außerdem sollte das Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 6,8 % seines 

Bruttonationaleinkommens (BNE) im Jahr 2019, entsprechend der Daten von 

Eurostat mit Stand Mai 2020, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des gekappten 

Betrags sollte unter außergewöhnlichen Umständen und vorbehaltlich verfügbarer 

Mittel möglich sein. Aus denselben Gründen der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung sollte es möglich sein, das Darlehen in Abhängigkeit von den 

erzielten Ergebnissen in Tranchen zu zahlen. Die Kommission sollte den Antrag auf 

Unterstützung in Form eines Darlehens innerhalb von zwei Monaten bewerten. Der 

Rat sollte diese Bewertung auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 

Mehrheit im Wege eines Durchführungsbeschlusses billigen können; der Rat 

sollte sich bemühen, den Durchführungsbeschluss nach Möglichkeit innerhalb 

von vier Wochen nach Annahme des Kommissionsvorschlags anzunehmen.  
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(49) Ein Mitgliedstaat sollte die Möglichkeit haben, innerhalb des 

Durchführungszeitraums einen begründeten Antrag auf Änderung des Aufbau- und 

Resilienzplans zu stellen, wenn objektive Umstände eine solche Vorgehensweise 

rechtfertigen. Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden 

Mitgliedstaat angeführten Gründe eine solche Änderung rechtfertigen, sollte sie 

den neuen Aufbau- und Resilienzplan innerhalb von zwei Monaten bewerten. Der 

betreffende Mitgliedstaat und die Kommission sollten erforderlichenfalls 

vereinbaren können, diese Frist um einen angemessenen Zeitraum zu verlängern. 

Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission sollte der Rat im Wege eines 

Durchführungsbeschlusses die Bewertung des neuen Aufbau- und Resilienzplans 

billigen; der Durchführungsbeschluss sollte nach Möglichkeit innerhalb von vier 

Wochen nach Annahme des Vorschlags erlassen werden. 

(50) Die Organe der Union sollten ihr Möglichstes tun, um den Verfahrensablauf zu 

beschleunigen, damit die reibungslose und rasche Umsetzung der Fazilität 

sichergestellt werden kann. 
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(51) Aus Gründen der Effizienz und zur Vereinfachung des Finanzmanagements der 

Fazilität sollte die finanzielle Unterstützung der Union für Aufbau- und 

Resilienzpläne in Form einer Finanzierung erfolgen, die auf der Erzielung von 

Ergebnissen beruht, welche anhand der in den gebilligten Aufbau- und 

Resilienzplänen angegebenen Etappenziele und Zielwerte gemessen werden. Zu 

diesem Zweck sollte die zusätzliche Unterstützung in Form eines Darlehens an 

zusätzliche Etappenziele und Zielwerte geknüpft werden, die über die für die 

finanzielle Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung) 

relevanten Ziele hinausgehen. 
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(52) Die Freigabe von Mitteln im Rahmen der Fazilität ist abhängig von der 

zufriedenstellenden Erreichung der einschlägigen Etappenziele und Zielwerte 

durch die Mitgliedstaaten, die in den Aufbau- und Resilienzplänen festgelegt sind, 

deren Bewertung vom Rat gebilligt wurde. Bevor die Kommission eine 

Entscheidung zur Genehmigung der Auszahlung des finanziellen Beitrags und 

gegebenenfalls des Darlehens trifft, sollte sie den Wirtschafts- und 

Finanzausschuss um eine Stellungnahme zur zufriedenstellenden Erreichung der 

einschlägigen Etappenziele und Zielwerte durch die Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage einer vorläufigen Bewertung durch die Kommission ersuchen. Damit 

die Kommission die Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses bei 

ihrer Bewertung berücksichtigen kann, sollte diese innerhalb von vier Wochen 

nach Erhalt der vorläufigen Bewertung durch die Kommission vorgelegt werden. 

In seinen Beratungen wird sich der Wirtschafts- und Finanzausschuss um 

Konsens bemühen. Sollten ausnahmsweise ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 

Auffassung sein, dass schwerwiegende Abweichungen von der zufriedenstellenden 

Erreichung der einschlägigen Etappenziele und Zielwerte vorliegen, können sie 

den Präsidenten des Europäischen Rates ersuchen, den Europäischen Rat auf 

dessen nächster Tagung mit der Angelegenheit zu befassen. Die jeweiligen 

Mitgliedstaaten sollten zudem unverzüglich den Rat unterrichten, und der Rat 

sollte dann unverzüglich das Europäische Parlament unterrichten. In derartigen 

Ausnahmefällen sollte keine Entscheidung zur Genehmigung der Auszahlung des 

finanziellen Beitrags und gegebenenfalls des Darlehens getroffen werden, bis der 

Europäische Rat die Angelegenheit auf seiner nächsten Tagung eingehend 

erörtert hat. Dieses Verfahren sollte in der Regel innerhalb von drei Monaten, 

nachdem die Kommission den Wirtschafts- und Finanzausschuss um 

Stellungnahme ersucht hat, abgeschlossen werden. 
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(53) Im Interesse der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und unter Achtung der 

Leistungsabhängigkeit der Fazilität sollten spezifische Vorschriften für 

Mittelbindungen, Zahlungen, Aussetzungen ▌und Einziehungen sowie für die 

Kündigung von Verträgen über finanzielle Unterstützungsleistungen festgelegt 

werden. Im Interesse der Planbarkeit sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

haben, zweimal jährlich Zahlungsanträge einzureichen. Die Zahlungen sollten in 

Tranchen erfolgen und auf der Grundlage einer positiven Bewertung durch die 

Kommission der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans durch den 

betreffenden Mitgliedstaat erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Mittelverwendung im 

Zusammenhang mit den von der Fazilität unterstützten Maßnahmen mit den 

geltenden Unionsbestimmungen und einzelstaatlichen Bestimmungen im 

Einklang steht. Sie sollten insbesondere dafür Sorge tragen, dass Betrug, 

Korruption und Interessenkonflikte verhindert, aufgedeckt und behoben und 

einschlägige Abhilfemaßnahmen ergriffen sowie Doppelfinanzierungen durch die 

Fazilität und andere Unionsprogramme vermieden werden. Eine Aussetzung bzw. 

Kündigung der Verträge über finanzielle Unterstützungsleistungen sowie eine 

Verringerung bzw. eine Einziehung des finanziellen Beitrags sollte möglich sein, 

wenn der betreffende Mitgliedstaat den Aufbau- und Resilienzplan nicht 

zufriedenstellend umgesetzt hat oder wenn gravierende Unregelmäßigkeiten – d. h. 

Betrug, Korruption oder Interessenkonflikte – im Zusammenhang mit den von der 

Fazilität unterstützten Maßnahmen oder ein schwerwiegender Verstoß gegen die 

Verträge über finanzielle Unterstützungsleistungen vorliegen. Die Einziehung 

sollte möglichst mittels einer Verrechnung mit noch ausstehenden Zahlungen im 

Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität erfolgen. Durch die Festlegung 

geeigneter kontradiktorischer Verfahren sollte sichergestellt werden, dass bei Erlass 

eines Kommissionsbeschlusses über die Aussetzung ▌und Einziehung der gezahlten 

Beträge sowie die Kündigung der Verträge über finanzielle 

Unterstützungsleistungen das Recht der Mitgliedstaaten auf Stellungnahme gewahrt 

wird. Alle Zahlungen der finanziellen Beiträge an die Mitgliedstaaten sollten bis 

zum 31. Dezember 2026 geleistet werden, mit Ausnahme der in Artikel 1 Absatz 3 

Satz 2 der Verordnung (EU) 2020/2094 genannten Maßnahmen und der Fälle, in 

denen zwar beim Eingehen der rechtlichen Verpflichtung bzw. bei der Annahme 
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des Beschlusses die in Artikel 3 jener Verordnung festgelegten Fristen eingehalten 

wurden, die Union aber etwa aufgrund eines rechtskräftigen Urteils gegen sie in 

der Lage sein muss, ihren Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedstaaten 

nachzukommen.
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(54) Die Kommission sollte gewährleisten, dass die finanziellen Interessen der Union 

wirksam geschützt werden. Während es in erster Linie in der Verantwortung des 

Mitgliedstaats liegt, dafür zu sorgen, dass die Fazilität im Einklang mit den 

einschlägigen Unionsbestimmungen und einzelstaatlichen Bestimmungen 

durchgeführt wird, sollte die Kommission in der Lage sein, hinreichende 

Zusicherungen der Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht zu erhalten. Zu diesem 

Zweck sollten die Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Fazilität das 

Funktionieren eines wirksamen und effizienten internen Kontrollsystems 

sicherstellen und rechtsgrundlos gezahlte oder missbräuchlich verwendete 

Beträge einziehen. In dieser Hinsicht sollten sich die Mitgliedstaaten auf ihre 

üblichen einzelstaatlichen Haushaltsverwaltungsverfahren stützen können. Die 

Mitgliedstaaten sollten standardisierte Kategorien von Daten und Informationen 

erheben, um gravierende Unregelmäßigkeiten – d. h. Betrug, Korruption und 

Interessenkonflikte – im Zusammenhang mit den Maßnahmen, die von der 

Fazilität unterstützt werden, verhindern, aufdecken und beheben zu können. Die 

Kommission sollte ein Informations- und Überwachungssystem zur Verfügung 

stellen, das auch ein gemeinsames Verfahren zur Datenauswertung und 

Risikobeurteilung umfasst, mit dem auf diese Daten und Angaben zugegriffen und 

sie analysiert werden können und das von den Mitgliedstaaten allgemein 

angewendet werden soll.  

(55) Die Kommission, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), der 

Rechnungshof und gegebenenfalls die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 

sollten dieses Informations- und Überwachungssystem im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten und Rechte nutzen können. 
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(56) Um die Umsetzung der Regelungen der Mitgliedstaaten zur Vermeidung von 

Doppelfinanzierungen aus der Fazilität und anderen Programmen der Union zu 

erleichtern, sollte die Kommission im Einklang mit Artikel 38 Absatz 1 der 

Haushaltsordnung Informationen über die Empfänger von Mitteln aus dem 

Unionshaushalt zur Verfügung stellen.  

(57) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten nur dann zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten befugt sein, wenn dies zum Zwecke der Entlastung 

sowie der Prüfung und Kontrolle der Mittelverwendung im Zusammenhang mit 

Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und Investitionsvorhaben im 

Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans erforderlich ist. Die personenbezogenen 

Daten sollten gemäß der Verordnung (EU) 2016/67939 und der Verordnung 

(EU) 2018/172540 des Europäischen Parlaments und des Rates verarbeitet werden, 

je nachdem, welche der beiden Verordnungen anwendbar ist.  

(58) Zur Gewährleistung einer wirksamen Überwachung der Umsetzung sollten die 

Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Semesters zweimal jährlich über die 

Fortschritte bei der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Bericht erstatten. 

Diese Berichte der Mitgliedstaaten sollten in den nationalen Reformprogrammen 

angemessen berücksichtigt werden, die als ein Instrument zur Berichterstattung über 

die Fortschritte bei der Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne genutzt 

werden sollten. 

                                                
39  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 
1). 

40  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 
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(59)  Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, ihre nationalen Ausschüsse für 

Produktivität und unabhängige finanzpolitische Institutionen um Stellungnahmen 

zu ihren Aufbau- und Resilienzplänen, einschließlich einer möglichen 

Validierung von Elementen ihres Aufbau- und Resilienzplans, zu ersuchen. 

(60) Um bei der Durchführung der Fazilität für Transparenz und Rechenschaftspflicht 

zu sorgen, sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einschlägige Dokumente und Informationen, wie die von den Mitgliedstaaten 

vorgelegten Aufbau- und Resilienzpläne oder Änderungen daran und die von der 

Kommission veröffentlichten Vorschläge für Durchführungsbeschlüsse des Rates, 

gleichzeitig und zu gleichen Bedingungen übermitteln, wobei erforderlichenfalls 

sensible oder vertrauliche Informationen zu entfernen oder angemessene 

Vertraulichkeitsbestimmungen einzuhalten sind. 

(61)  Die zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments können die 

Kommission alle zwei Monate einladen, um im Rahmen eines Dialogs über 

Aufbau und Resilienz Angelegenheiten, die die Durchführung der Fazilität 

betreffen, zu erörtern, etwa die Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten, 

die Bewertung durch die Kommission, die wichtigsten Ergebnisse des 

Überprüfungsberichts, den Status in Bezug auf die Erreichung der Etappenziele 

und Zielwerte, Verfahren im Zusammenhang mit der Zahlung und Aussetzung 

und sonstige einschlägige Informationen und Dokumente, die die Kommission im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Fazilität vorgelegt hat. Die 

Kommission sollte den Aspekten, die im Zusammenhang mit den im Zuge des 

Dialogs über Aufbau und Resilienz geäußerten Standpunkten aufkommen, und 

etwaigen Entschließungen des Europäischen Parlaments Rechnung tragen.  
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(62) Zur Gewährleistung einer effizienten und kohärenten Mittelzuweisung und zur 

Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung sollten 

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung mit bereits laufenden Programme der 

Union kohärent sein und diese ergänzen, wobei eine Doppelförderung durch die 

Fazilität und andere Unionsprogramme derselben Aufwendungen vermieden werden 

sollte. Insbesondere sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten in allen Phasen 

des Prozesses für eine wirksame Koordinierung sorgen, um Einheitlichkeit, 

Kohärenz, Komplementarität und Synergien zwischen den Finanzierungsquellen zu 

gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 

der Vorlage ihrer Aufbau- und Resilienzpläne bei der Kommission einschlägige 

Informationen über eine bestehende oder geplante Finanzierung durch die Union 

vorzulegen. Die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Fazilität sollte zusätzlich 

zu der Unterstützung aus anderen Programmen und Instrumenten der Union, 

einschließlich des Programms InvestEU, gewährt werden. Reformen und 

Investitionsvorhaben, die im Rahmen der Fazilität finanziert werden, sollten Mittel 

aus anderen Programmen und Instrumenten der Union erhalten können, sofern diese 

Unterstützung nicht dieselben Kosten deckt. 
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(63)  Die Kommission sollte die Durchführung der Fazilität überwachen und die 

Erreichung der Ziele dieser Verordnung in gezielter und verhältnismäßiger Weise 

messen. Bei der Überwachung der Durchführung der Fazilität sollte die 

Kommission sicherstellen, dass die Erfassung der Daten für die Überwachung der 

Durchführung der Tätigkeiten und der Ergebnisse effizient, wirksam und 

rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck sollten verhältnismäßige 

Berichterstattungspflichten festgelegt werden, die die Empfänger von 

Unionsmitteln zu erfüllen haben. Die Kommission sollte im Wege delegierter 

Rechtsakte die gemeinsamen Indikatoren, die für die Berichterstattung über 

Fortschritte und zum Zweck der Überwachung und Evaluierung der Fazilität zu 

verwenden sind, festlegen und eine Methodik für die Berichterstattung über 

Sozialausgaben, unter anderem über Kinder und Jugendliche, bestimmen. 

(64) Gemäß den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung41 sollte die durch diese Verordnung 

geschaffene Fazilität auf der Grundlage von Daten evaluiert werden, die im Einklang 

mit spezifischen Überwachungsanforderungen erhoben werden, wobei gleichzeitig 

aber Verwaltungsaufwand, insbesondere für die Mitgliedstaaten, und 

Überregulierung zu vermeiden sind. Diese Anforderungen sollten, soweit 

erforderlich, messbare Indikatoren als Grundlage für die Bewertung der 

Auswirkungen der Fazilität in der Praxis enthalten.  

                                                
41  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(65)  Im Wege eines delegierten Rechtsakts sollte ein entsprechendes Scoreboard 

eingeführt werden, um die Fortschritte bei der Umsetzung der Aufbau- und 

Resilienzpläne der Mitgliedstaaten in Bezug auf alle sechs Säulen und die im 

Hinblick auf die die Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne erzielten 

Fortschritte im Zusammenhang mit den gemeinsamen Indikatoren der Fazilität 

anzuzeigen. Das Scoreboard sollte im Dezember 2021 einsatzbereit sein und von 

der Kommission zweimal jährlich aktualisiert werden.  

(66)  Um eine angemessene Leistungsberichterstattung und Überwachung der 

Durchführung der Fazilität, einschließlich der Sozialausgaben, sicherzustellen, 

sollte der Kommission im Einklang mit Artikel 290 AEUV die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte in Bezug auf das entsprechende Scoreboard, mit 

dem die Fortschritte bei der Durchführung angezeigt werden, und die 

gemeinsamen Indikatoren, die zu verwenden sind, sowie die Methodik für die 

Berichterstattung über Sozialausgaben, unter anderem für Kinder und 

Jugendliche, zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegten 

Grundsätzen im Einklang stehen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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(67) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen 

Bericht über die Durchführung der Fazilität vorlegen. Dieser Bericht sollte 

Informationen über die Fortschritte enthalten, die die Mitgliedstaaten im Rahmen 

der gebilligten Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben. Er sollte auch Angaben 

über die Umsetzung der Etappenziele und Zielwerte sowie der Zahlungen und 

Aussetzungen sowie über den Beitrag der Fazilität zu den Klimaschutz- und 

Digitalisierungszielen, die gemeinsamen Indikatoren und die im Rahmen der 

sechs Säulen finanzierten Ausgaben umfassen.  

(68) Ferner sollte eine unabhängige Evaluierung der Erreichung der Ziele, der effizienten 

Verwendung der Mittel und des Mehrwerts der Fazilität durchgeführt werden. Der 

Evaluierung wird gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung 

beigefügt. Darüber hinaus sollte sich eine unabhängige Ex-post-Evaluierung mit den 

langfristigen Auswirkungen der Fazilität befassen.  
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(69) Die von den Mitgliedstaaten durchzuführende Bewertung der Aufbau- und 

Resilienzpläne und der ihnen zugewiesenen entsprechenden finanziellen 

Unterstützung sollten vom Rat auf Vorschlag der Kommission im Wege eines 

Durchführungsbeschlusses angenommen werden. Zu diesem Zweck und zur 

Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Die 

Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die ▌Zahlung der finanziellen Unterstützung 

bei Erfüllung der einschlägigen Etappenziele und Zielwerte sollten ▌der 

Kommission im Einklang mit dem Prüfverfahren der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates42 ausgeübt werden. Da 

möglicherweise eine unverzügliche Zahlung der finanziellen Unterstützung im 

Rahmen der Fazilität im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erforderlich ist, sollte der Vorsitz des Ausschusses 

gemäß jener Verordnung in Bezug auf jeden Entwurf eines 

Durchführungsrechtsakts die Möglichkeit in Erwägung ziehen, die Frist für die 

Einberufung des Ausschusses und die Frist für die Vorlage seiner Stellungnahme 

zu verkürzen. 

                                                
42 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(70) Nach dem Erlass eines Durchführungsbeschlusses sollten der betreffende 

Mitgliedstaat und die Kommission bestimmte operative Modalitäten technischer Art 

vereinbaren können, in denen die Aspekte der Durchführung in Bezug auf die 

Fristen, die Indikatoren für die Etappenziele und Zielwerte und den Zugang zu den 

zugrunde liegenden Daten im Einzelnen festgelegt werden. Damit die operativen 

Modalitäten im Hinblick auf die gegebenen Umstände während der gesamten 

Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es möglich 

sein, die Elemente dieser operativen Modalitäten im gegenseitigen Einvernehmen zu 

ändern.  

(71) Auf diese Verordnung finden die vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikel 322 AEUV erlassenen horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 

entsprechenden Vorschriften sind in der Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 

insbesondere das Verfahren für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 

durch Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten Haushaltsvollzug 

sowie die Kontrolle der Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die auf der 

Grundlage des Artikels 322 AEUV erlassenen Vorschriften enthalten auch eine 

allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union ▌. 
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(72) Gemäß der Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates43 und den Verordnungen (Euratom, EG) 

Nr. 2988/9544, (Euratom, EG) Nr. 2185/9645 und (EU) 2017/1939 des Rates46 sind 

die finanziellen Interessen der Union durch verhältnismäßige Maßnahmen zu 

schützen, einschließlich Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von ▌Betrug, Korruption und Interessenkonflikten und 

gegebenenfalls zur Verhängung verwaltungsrechtlicher Sanktionen. Insbesondere ist 

das OLAF gemäß den Verordnungen (Euratom, EG) Nr. 2185/96 und (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 befugt, administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchzuführen, um festzustellen, ob Betrug, Korruption, ein 

Interessenkonflikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 

ist die EUStA befugt, Betrug, Korruption, Interessenkonflikte und sonstige gegen 

die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten im Sinne der Richtlinie 

(EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates47 zu untersuchen und 

zu verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder Stelle, die 

Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der finanziellen 

Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, dem 

Rechnungshof und – im Falle der gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 an der 

Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten – der EUStA die 

erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu gewähren und 
                                                
43 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

44 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

45 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

46 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

47 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 
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sicherzustellen, dass alle an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten 

gleichwertige Rechte gewähren. 

(73)  Die Kommission sollte Kommunikationsmaßnahmen durchführen können, um 

sicherzustellen, dass die Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, und gegebenenfalls 

dafür Sorge tragen können, dass mit einem Hinweis zur Finanzierung über die 

Unterstützung aus der Fazilität informiert und diese bekannt gemacht wird. 

(74) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(75) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden 

können, sollte sie am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft treten —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen und Finanzierung 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird die Aufbau- und Resilienzfazilität (im Folgenden „Fazilität“) 

eingerichtet.  

Sie enthält die Ziele der Fazilität, ihre Finanzierung, die Formen der Unionsmittel im 

Rahmen dieser Fazilität und die Regeln für die Bereitstellung dieser Mittel. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Unionsmittel“ die Mittel, die unter eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, 

den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- 

und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und 

das Instrument für Grenzmanagement und Visa (im Folgenden "Dachverordnung für 

2021-2027") fallen,  

2. „finanzieller Beitrag“ eine nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung im Rahmen 

der Fazilität, die den Mitgliedstaaten für die Zuweisung zur Verfügung steht oder 

ihnen zugewiesen worden ist, 

3. Europäisches Semester den in Artikel 2-a der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des 

Rates48 verankerten Prozess,  

4. „Etappenziele und Zielwerte“ Fortschrittsmaßstäbe für die Verwirklichung einer 

Reform oder Investition, wobei die Etappenziele qualitative und die Zielwerte 

quantitative Ergebnisse sind, 

5.  „Resilienz“ die Fähigkeit, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und die Umwelt 

betreffenden Schocks oder anhaltenden strukturellen Veränderungen auf faire, 

nachhaltige und inklusive Weise zu begegnen und 

6.  „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ die Vermeidung der 

Unterstützung oder Durchführung von Wirtschaftstätigkeiten, durch die ein 

Umweltziel gegebenenfalls im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 

2020/852 erheblich beeinträchtigt wird.  

                                                
48 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der 

haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1). 
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Artikel 3  

Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich der Fazilität umfasst Politikbereiche von europäischer Bedeutung, 

die in sechs Säulen aufgegliedert sind: 

a) ökologischer Wandel, 

b) digitaler Wandel, 

c) intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, darunter wirtschaftlicher 

Zusammenhalt, Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, 

Entwicklung und Innovation sowie ein gut funktionierender Binnenmarkt mit 

starken KMU, 

d) sozialer und territorialer Zusammenhalt, 

e) Gesundheit und wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz, um unter 

anderem die Krisenvorsorge und Krisenreaktionsfähigkeit zu erhöhen, und  

f) Maßnahmen für die nächste Generation, Kinder und Jugendliche, wie zum 

Beispiel Bildung und Kompetenzen. 
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Artikel 4 

Allgemeine und spezifische Ziele 

(1) Im Einklang mit den in Artikel 3 der vorliegenden Verordnung genannten sechs 

Säulen und der durch diese geschaffenen Kohärenz und den entstandenen 

Synergien besteht das allgemeine Ziel der Fazilität im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Krise darin, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt der Union zu fördern, indem Resilienz, Krisenvorsorge, 

Anpassungsfähigkeit und Wachstumspotenzial der Mitgliedstaaten verbessert, die 

sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise insbesondere auf Frauen 

abgemildert werden, zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte 

beigetragen wird, der ökologische Wandel unterstützt, zur Verwirklichung der 

Klimaziele der Union für 2030 beigetragen wird, die in Artikel 2 Nummer 11 der 

Verordnung (EU) 2018/1999 festgelegt sind, und indem das Ziel der 

Klimaneutralität der EU bis 2050 und das Ziel des digitalen Wandels unterstützt 

wird, um so zur wirtschaftlichen und sozialen Aufwärtskonvergenz, zur 

Wiederherstellung und Förderung des nachhaltigen Wachstums, zur Integration 

der Volkswirtschaften der Union, zur Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen 

sowie zur strategischen Autonomie der Union im Einklang mit einer offenen 

Wirtschaft, beizutragen und einen europäischen Mehrwert zu schaffen.  

(2) Damit das allgemeine Ziel erreicht wird, besteht das spezifische Ziel der Fazilität 

darin, den Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung für die Verwirklichung der in 

ihren Aufbau- und Resilienzplänen festgelegten Etappenziele und Zielwerte ihrer 

Reformen und Investitionen zur Verfügung zu stellen. Dieses spezifische Ziel wird 

in enger und transparenter Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten 

verfolgt. 
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Artikel 5 

Horizontale Grundsätze 

(1) Die Unterstützung aus der Fazilität darf mit Ausnahme von hinreichend 

begründeten Fällen nicht die wiederkehrenden nationalen Haushaltsausgaben 

ersetzen, und zudem muss bei dieser Unterstützung dem Grundsatz der 

Zusätzlichkeit der Finanzierung durch die Union gemäß Artikel 9 Rechnung 

getragen werden.  

(2) Mit der Fazilität dürfen nur Maßnahmen unterstützt werden, die mit dem 

Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen im Einklang stehen. 

Artikel 6  

Mittel aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union 

(1) In Artikel 1 der Verordnung (EU) 2020/2094 genannte Maßnahmen werden im 

Rahmen der Fazilität:  

a) durch einen Betrag von bis zu 312 500 000 000 EUR gemäß Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) 2020/2094 Preisen von 

2018, der vorbehaltlich des Artikels 3 Absätze 4 und 7 der Verordnung (EU) 

2020/2094 für die nicht rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung steht, 

durchgeführt. 

Diese Beträge gelten gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2020/2094 als zweckgebundene Einnahmen für die Zwecke von Artikel 21 

Absatz 5 der Haushaltsordnung;  

b) durch einen Betrag von bis zu 360 000 000 000 EUR gemäß Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2020/2094 zu Preisen von 2018, 

der gemäß Artikel 14 und 15 der vorliegenden Verordnung vorbehaltlich des 

Artikels 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2020/2094 für die Unterstützung in 

Form eines Darlehens zur Verfügung steht, durchgeführt.  
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(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Beträge können auch Ausgaben im 

Zusammenhang mit Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und 

Bewertung abdecken, die für die Verwaltung der Fazilität und die Verwirklichung 

ihrer Ziele erforderlich sind, insbesondere für Studien, Sachverständigentreffen, 

Konsultationen von Interessenträgern, Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich inklusiver Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und institutioneller Kommunikation zu den politischen 

Prioritäten der Union, soweit sie mit den Zielen dieser Verordnung in Verbindung 

stehen, Ausgaben im Zusammenhang mit IT-Netzen für Informationsverarbeitung 

und -austausch und für betriebliche IT-Systeme sowie alle sonstigen Ausgaben für 

technische und administrative Unterstützung, die der Kommission für die 

Verwaltung der Fazilität entstehen. Die Ausgaben können auch die Kosten anderer 

unterstützender Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und Überwachung von Projekten 

vor Ort sowie die Kosten für Peer-Beratung und Experten für die Bewertung und 

Durchführung von Reformen und Investitionen abdecken. 
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Artikel 7  

Mittel aus Programmen unter geteilter Mittelverwaltung und Verwendung von Mitteln 

(1) Mittel, die Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zugeteilt 

wurden, können – auf ihren Antrag – unter den in den einschlägigen Bestimmungen 

der Dachverordnung für 2021-2027 festgelegten Voraussetzungen auf die Fazilität 

übertragen werden. Die Kommission führt diese Mittel direkt gemäß Artikel 62 

Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung aus. Diese Mittel werden 

ausschließlich zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats verwendet. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorschlagen, die Zahlungen für zusätzliche 

technische Unterstützung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2021/…+ als 

geschätzte Kosten in ihren Aufbau- und Resilienzplan und den Betrag des 

Finanzbeitrags für den Zweck der Mitgliedstaaten-Komponente gemäß der 

einschlägigen Bestimmungen der InvestEU-Verordnung aufzunehmen. Diese 

Kosten dürfen 4 % der gesamten Mittelzuweisungen des Aufbau- und 

Resilienzplans nicht übersteigen und die einschlägigen Maßnahmen, die in dem 

Aufbau- und Resilienzplan dargelegt sind, müssen den Anforderungen der 

vorliegenden Verordnung entsprechen. 

                                                
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 61/20 

(2020/0103(COD)) einfügen. 
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Artikel 8 

Durchführung der Fazilität 

Die ▌Fazilität wird von der Kommission in direkter Mittelverwaltung im Einklang mit den 

einschlägigen, gemäß Artikel 322 AEUV angenommenen Vorschriften, insbesondere der 

Haushaltsordnung und der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 durchgeführt.  

Artikel 9  

Zusätzlichkeit und Zusatzfinanzierung 

Die Unterstützung im Rahmen der ▌Fazilität wird zusätzlich zu der Unterstützung aus 

anderen Programmen und Instrumenten der Union gewährt. Reformen und 

Investitionsvorhaben können aus anderen Programmen und Instrumenten der Union 

unterstützt werden, sofern mit dieser Unterstützung nicht dieselben Kosten gedeckt werden. 

Artikel 10  

Maßnahmen zur Verknüpfung der Fazilität mit einer ordnungsgemäßen wirtschaftspolitischen 

Steuerung 

(1) Die Kommission schlägt dem Rat vor, die Mittelbindungen oder Zahlungen 

vollständig oder teilweise auszusetzen, wenn der Rat im Einklang mit Artikel 126 

Absatz 8 oder Absatz 11 AEUV zu dem Schluss kommt, dass ein Mitgliedstaat 

keine wirksamen Maßnahmen zur Korrektur seines übermäßigen Defizits 

ergriffen hat, es sei denn, es wurde festgestellt, dass ein schwerwiegender 

Wirtschaftsabschwung für die gesamte Union im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 und 

Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates50 vorliegt. 

                                                
49  Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz 
des Haushalts der Union (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 1). 

50 Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung 
und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ABl. L 209 vom 
2.8.1997, S. 6). 
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(2) Die Kommission kann dem Rat vorschlagen, die Mittelbindungen oder Zahlungen 

im Zusammenhang mit einem der folgenden Fälle vollständig oder teilweise 

auszusetzen: 

a) wenn der Rat im Einklang mit Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Empfehlungen zu ein und 

demselben Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht annimmt, 

weil der Mitgliedstaat einen unzureichenden Korrekturmaßnahmenplan 

eingereicht hat; 

b) wenn der Rat im Einklang mit Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Beschlüsse zu ein und demselben 

Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht annimmt, mit denen er 

die Nichteinhaltung durch einen Mitgliedstaat feststellt, weil die 

empfohlenen Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen wurden; 

c) wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass ein Mitgliedstaat keine 

Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 ergriffen hat, und 

daher beschließt, die Auszahlung der diesem Mitgliedstaat gewährten 

finanziellen Unterstützung nicht zu genehmigen; 

d) wenn der Rat beschließt, dass der Mitgliedstaat das in Artikel 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 472/2013 genannte makroökonomische 

Anpassungsprogramm bzw. die vom Rat im Wege eines gemäß Artikel 136 

Absatz 1 AEUV angenommenen Beschlusses geforderten Maßnahmen nicht 

befolgt. 
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Die Aussetzung von Mittelbindungen wird vorrangig behandelt; Zahlungen 

werden nur ausgesetzt, wenn unmittelbare Maßnahmen erforderlich sind und im 

Falle erheblicher Verstöße. 

Der Beschluss über die Aussetzung der Zahlungen ▌gilt für Zahlungsanträge, die 

nach dem Datum des Aussetzungsbeschlusses eingereicht werden. 

(3) Ein Vorschlag der Kommission für einen Beschluss über die Aussetzung von 

Mittelbindungen gilt als vom Rat angenommen, sofern der Rat nicht im Wege 

eines Durchführungsrechtsakts beschließt, den Vorschlag binnen eines Monats 

nach Übermittlung durch die Kommission mit qualifizierter Mehrheit abzulehnen.  

Die Aussetzung der Mittelbindungen wird auf die Mittelbindungen ab dem 

1. Januar des auf die Annahme des Aussetzungsbeschlusses folgenden Jahres 

angewandt. 

Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission für die Aussetzung der Zahlungen 

gemäß den Absätzen 1 und 2 einen Beschluss im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts an. 
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(4) Der Anwendungsbereich und die Höhe der Aussetzung der Mittelbindungen oder 

Zahlungen müssen verhältnismäßig sein, der Gleichbehandlung der 

Mitgliedstaaten Rechnung tragen und die wirtschaftlichen und sozialen 

Gegebenheiten des betreffenden Mitgliedstaats, insbesondere das Ausmaß der 

Arbeitslosigkeit, der Armut und der sozialen Ausgrenzung in dem betreffenden 

Mitgliedstaat im Vergleich mit dem Unionsdurchschnitt und die Auswirkungen 

der Aussetzung auf die Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats, 

berücksichtigen.  

(5) Die Aussetzung der Mittelbindungen beträgt in allen nachstehend aufgeführten 

Fällen höchstens 25 % der Mittelbindungen oder 0,25 % des nominalen BIP, je 

nachdem, welcher Wert niedriger ist: 

a) beim ersten Fall der Nichteinhaltung eines Verfahrens bei einem 

übermäßigen Defizit gemäß Absatz 1; 

b) beim ersten Fall der Nichteinhaltung in Bezug auf einen 

Korrekturmaßnahmenplan im Rahmen eines Verfahrens bei einem 

übermäßigen Ungleichgewicht gemäß Absatz 2 Buchstabe a; 
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c) beim Fall der Nichteinhaltung einer empfohlenen Korrekturmaßnahme im 

Rahmen eines Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit gemäß Absatz 2 

Buchstabe b; 

d) beim ersten Fall der Nichteinhaltung gemäß Absatz 2 Buchstaben c und d. 

Dauert die Nichteinhaltung an, so kann die Aussetzung der Mittelbindungen die 

in Unterabsatz 1 angegebenen maximalen Prozentsätze übersteigen. 

(6) Der Rat hebt die Aussetzung der Mittelbindungen auf Vorschlag der Kommission 

im Einklang mit dem Verfahren gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Artikels in den folgenden Fällen auf: 

a) wenn das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Einklang mit 

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 ruht oder der Rat beschließt, im 

Einklang mit Artikel 126 Absatz 12 AEUV, den Beschluss über das Bestehen 

eines übermäßigen Defizits aufzuheben; 
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b) wenn der Rat den vom betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 2 

der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 eingereichten 

Korrekturmaßnahmenplan billigt oder das Verfahren bei einem 

übermäßigen Ungleichgewicht gemäß Artikel 10 Absatz 5 jener Verordnung 

ruhen gelassen wird oder der Rat das Verfahren bei einem übermäßigen 

Ungleichgewicht gemäß Artikel 11 jener Verordnung einstellt; 

c) wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der Mitgliedstaat 

geeignete Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 ergriffen 

hat; 

d) wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der betreffende 

Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen zur Durchführung des 

makroökonomischen Anpassungsprogramms gemäß Artikel 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 472/2013 oder die aufgrund eines gemäß Artikel 136 

Absatz 1 AEUV angenommenen Beschlusses des Rates erforderlichen 

Maßnahmen ergriffen hat. 

Nachdem die Aussetzung der Mittelbindungen vom Rat aufgehoben wurde, kann 

die Kommission unbeschadet des Artikels 3 Absätze 4, 7 und 9 der Verordnung 

(EU) 2020/2094 die zuvor ausgesetzten Mittelbindungen wieder eingehen.  
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Ein Beschluss über die Aufhebung der Aussetzung von Zahlungen ist vom Rat auf 

Vorschlag der Kommission im Einklang mit dem Verfahren gemäß Absatz 3 

Unterabsatz 3 zu fassen, wenn die entsprechenden Bedingungen gemäß 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes erfüllt sind. 

(7) Die Kommission hält das Europäische Parlament über die Durchführung dieses 

Artikels auf dem Laufenden. Insbesondere setzt die Kommission, wenn sie einen 

Vorschlag gemäß Absatz 1 oder 2 macht, das Europäische Parlament 

unverzüglich in Kenntnis und macht Angaben zu den Mittelbindungen und 

Zahlungen, die von einer Aussetzung betroffen sein könnten. 

Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission 

auffordern, die Anwendung dieses Artikels im Rahmen eines strukturierten 

Dialogs zu erörtern, damit das Europäische Parlament seine Ansichten äußern 

kann. Die vom Europäischen Parlament geäußerten Ansichten werden von der 

Kommission gebührend berücksichtigt.  

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

unverzüglich nach seiner Verabschiedung den Vorschlag für eine Aussetzung 

oder den Vorschlag für die Aufhebung einer solchen Aussetzung. Das 

Europäische Parlament kann die Kommission ersuchen, die Gründe für ihren 

Vorschlag zu erläutern. 
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(8) Bis zum 31. Dezember 2024 nimmt die Kommission eine Überprüfung der 

Anwendung dieses Artikels vor. Dazu erstellt die Kommission einen Bericht, den 

sie dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt und dem sie bei Bedarf 

einen Legislativvorschlag beifügt. 

(9) Ändert sich die soziale und wirtschaftliche Lage in der Union beträchtlich, so 

kann die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung des 

Anwendungsbereichs des vorliegenden Artikels vorlegen, bzw. das Europäische 

Parlament oder der Rat können gemäß Artikel 225 bzw. 241 AEUV die 

Kommission ersuchen, einen derartigen Vorschlag vorzulegen. 
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KAPITEL II 

Finanzieller Beitrag, Zuteilungsverfahren, Darlehen und Überprüfung 

Artikel 11 

Maximaler finanzieller Beitrag 

(1) Der maximale finanzielle Beitrag wird für jeden Mitgliedstaat wie folgt berechnet: 

a) für 70 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrags, 

umgerechnet in jeweilige Preise, auf der Grundlage der Bevölkerung, des 

umgekehrten BIP pro Kopf und der relativen Arbeitslosenquote des jeweiligen 

Mitgliedstaats, nach der in Anhang II dargelegten Methodik; 

b) für 30 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrags, 

umgerechnet in jeweilige Preise, auf der Grundlage der Bevölkerung und 

des umgekehrten BIP pro Kopf sowie zu gleichen Teilen der Veränderung 

des realen BIP im Jahr 2020 und der kumulierten Veränderung des realen 

BIP im Zeitraum 2020–2021, nach der in Anhang III dargelegten Methodik. 

Die Veränderung des realen BIP im Jahr 2020 und die kumulierte 

Veränderung des realen BIP im Zeitraum 2020–2021 basieren auf der 

Herbstprognose 2020 der Kommission. 
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(2)  Die Berechnung des maximalen finanziellen Beitrags nach Absatz 1 Buchstabe b 

wird bis zum 30. Juni 2022 für jeden Mitgliedstaat aktualisiert, indem die Daten 

der Herbstprognose 2020 der Kommission durch die tatsächlichen Werte im 

Zusammenhang mit der Veränderung des realen BIP im Jahr 2020 und der 

kumulierten Veränderung des realen BIP im Zeitraum 2020–2021 ersetzt werden. 

Artikel 12 

Zuweisung des finanziellen Beitrags 

(1) ▌Jeder Mitgliedstaat kann einen Antrag bis zu seinem maximalen finanziellen 

Beitrag gemäß Artikel 11 zur Durchführung seiner Aufbau- und Resilienzpläne 

stellen. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2022 stellt die Kommission 70 % des in Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Betrags, umgerechnet in jeweilige Preise, für die 

Zuweisung zur Verfügung. 

(3) Vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 stellt die Kommission 30 % des in 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrags, umgerechnet in jeweilige 

Preise, für die Zuweisung zur Verfügung.  

(4) Die Zuweisungen nach den Absätzen 2 und 3 gelten unbeschadet des Artikels 6 

Absatz 2. 
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Artikel 13 

Vorfinanzierung 

(1) Vorbehaltlich der Annahme des in Artikel 20 Absatz 1 genannten 

Durchführungsbeschlusses durch den Rat bis zum 31. Dezember 2021 und auf 

Antrag eines Mitgliedstaats im Rahmen der Vorlage seines Aufbau- und 

Resilienzplans, leistet die Kommission eine Vorfinanzierungszahlung in Höhe von 

bis zu 13 % des finanziellen Beitrags und gegebenenfalls von bis zu 13 % des 

Darlehens gemäß Artikel 20 Absätze 2 und 3. Abweichend von Artikel 116 

Absatz 1 der Haushaltsordnung leistet die Kommission die entsprechende Zahlung 

so weit wie möglich innerhalb von zwei Monaten nach der Annahme der in 

Artikel 23 genannten rechtlichen Verpflichtung durch die Kommission.  

(2) Im Falle einer Vorfinanzierung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden 

die finanziellen Beiträge und gegebenenfalls Darlehen, die bzw. das nach Artikel 

20 Abs. 5 Buchstabe a bzw. Buchstabe h zu zahlen sind, proportional angepasst.  

(3)  Übersteigt die Vorfinanzierung des finanziellen Beitrags gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels 13 % des gemäß Artikel 11 Absatz 2 bis zum 30. Juni 2022 

berechneten maximalen finanziellen Beitrags, so wird die nächste gemäß 

Artikel 24 Absatz 5 genehmigte Zahlung gekürzt, bis der Überschussbetrag mit 

den Zahlungen verrechnet ist; erforderlichenfalls werden auch die folgenden 

Zahlungen gekürzt. Sollten die verbleibenden Zahlungen nicht ausreichen, ist der 

Überschussbetrag zurückzuzahlen. 
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Artikel 14 

Darlehen 

(1) Bis zum 31. Dezember 2023 kann die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats 

diesem Mitgliedstaat ein Darlehen für die Durchführung seines Aufbau- und 

Resilienzplans gewähren.  

(2) Ein Mitgliedstaat kann eine Unterstützung in Form eines Darlehens bei der Vorlage 

eines Aufbau- und Resilienzplans gemäß Artikel 18 oder zu einem anderen 

Zeitpunkt bis zum 31. August 2023 beantragen. In letzterem Fall ist dem Antrag ein 

überarbeiteter Aufbau- und Resilienzplan mit zusätzlichen Etappenzielen und 

Zielwerten beizufügen. 

(3) In dem Antrag eines Mitgliedstaats auf Unterstützung in Form eines Darlehens ist 

Folgendes anzugeben:  

a) die Gründe für die Unterstützung in Form eines Darlehens, die durch den 

höheren Finanzbedarf im Zusammenhang mit zusätzlichen Reformen und 

Investitionen gerechtfertigt sein muss;  

b) die zusätzlichen Reformen und Investitionen gemäß Artikel 18;  

c) die höheren Kosten des betreffenden Aufbau- und Resilienzplans im Vergleich 

zum Betrag der finanziellen Beiträge, die dem Aufbau- und Resilienzplan 

gemäß 20 Absatz 4 Buchstabe a bzw. Buchstabe b zugewiesen wurden.  
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(4) Der Betrag des für die Unterstützung in Form eines Darlehens für den Aufbau- und 

Resilienzplan des betreffenden Mitgliedstaats darf nicht höher sein als die Differenz 

zwischen den Gesamtkosten des – gegebenenfalls überarbeiteten – Aufbau- und 

Resilienzplans und dem maximalen finanziellen Beitrag gemäß Artikel 11.  

(5) Das maximale Volumen der Unterstützung in Form eines Darlehens für jeden 

Mitgliedstaat darf 6,8 % seines BNE im Jahre 2019 zu jeweiligen Preisen nicht 

übersteigen. 

(6) Abweichend von Absatz 5 kann – vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln – der 

Betrag der Unterstützung in Form eines Darlehens unter außergewöhnlichen 

Umständen erhöht werden. 

(7) Das Darlehen wird in Tranchen gezahlt, wenn die Etappenziele und Zielwerte gemäß 

Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe h erfüllt sind.  

(8) Die Kommission bewertet den Antrag auf Unterstützung in Form eines Darlehens 

gemäß Artikel 19. Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission einen 

Durchführungsbeschluss gemäß Artikel 20 Absatz 1 an. Erforderlichenfalls muss 

der Aufbau- und Resilienzplan entsprechend geändert werden. 
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Artikel 15 

Darlehensvertrag 

(1) Vor Abschluss eines Darlehensvertrags mit dem betreffenden Mitgliedstaat prüft die 

Kommission, 

a) ob die Begründung für die Beantragung der Unterstützung in Form eines 

Darlehens und dessen Höhe in Bezug auf die zusätzlichen Reformen und 

Investitionen als angemessen und plausibel erachtet werden und 

b) ob die zusätzlichen Reformen und Investitionen den in Artikel 19 Absatz 3 

genannten Kriterien entsprechen. 

(2) Wenn die Kommission der Auffassung ist, dass der der Antrag auf Unterstützung in 

Form eines Darlehens die in Absatz 1 genannten Kriterien erfüllt, so schließt die 

Kommission nach Annahme des Durchführungsbeschlusses des Rates gemäß 

Artikel 20 Absatz 1 einen Darlehensvertrag mit dem betreffenden Mitgliedstaat. Der 

Darlehensvertrag enthält außer den in Artikel 220 Absatz 5 der Haushaltsordnung 

genannten Elementen folgende Angaben:  

a) den Darlehensbetrag in Euro, einschließlich gegebenenfalls des Betrags des 

gemäß Artikel 13 vorfinanzierten Darlehens; 

b) die durchschnittliche Laufzeit; Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 

findet in Bezug auf diese Laufzeit keine Anwendung; 
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c) die Formel, nach der die Kosten des Darlehens berechnet werden, und den 

Bereitstellungszeitraum des Darlehens; 

d) die Höchstzahl der Tranchen und den Tilgungsplan; 

e) die sonstigen Elemente, die für die Durchführung des Darlehens im 

Zusammenhang mit den betreffenden Reformen und Investitionsvorhaben 

gemäß dem in Artikel 20 Absatz 3 genannten Beschluss erforderlich sind. 

(3) Gemäß Artikel 220 Absatz 5 Buchstabe e der Haushaltsordnung werden Kosten im 

Zusammenhang mit der Aufnahme von Mitteln für die im vorliegenden Artikel 

genannten Darlehen vom begünstigten Mitgliedstaat getragen. 

(4) Die Kommission trifft die erforderlichen Regelungen für die Verwaltung der 

Darlehensvergabe im Zusammenhang mit den gemäß diesem Artikel gewährten 

Darlehen. 

(5) Ein Mitgliedstaat, dem ein Darlehen nach diesem Artikel gewährt wird, eröffnet ein 

gesondertes Konto für die Verwaltung des Darlehens. Er überweist den 

Kapitalbetrag und die fälligen Zinsen im Rahmen jedes damit verbundenen 

Darlehens im Einklang mit den gemäß Absatz 4 getroffenen Regelungen zwanzig 

Geschäftstage vor dem Fälligkeitstermin auf ein von der Kommission benanntes 

Konto. 
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Artikel 16 

Überprüfungsbericht 

(1) Bis zum 31. Juli 2022 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Überprüfungsbericht über die Durchführung der Fazilität vor.  

(2) Der Überprüfungsbericht muss folgende Informationen enthalten: 

a) eine Bewertung des Umfangs, in dem die Umsetzung der Aufbau- und 

Resilienzpläne dem Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung 

entspricht und zu den allgemeinen Zielen der vorliegenden Verordnung in 

Übereinstimmung mit den in Artikel 3 genannten sechs Säulen beiträgt, 

einschließlich der Frage, wie mit den Aufbau- und Resilienzplänen gegen 

die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern vorgegangen wird;  

b) eine quantitative Bewertung des Beitrags der Aufbau- und Resilienzpläne 

i) zum Klimaziel in Höhe von mindestens 37 %, 

ii) zum digitalen Ziel in Höhe von mindestens 20 %, 

iii) zu jeder der in Artikel 3 genannten sechs Säulen; 

c) den Stand der Umsetzung der Aufbau- und Resilienzpläne sowie 

Stellungnahmen und Leitlinien für die Mitgliedstaaten vor der 

Aktualisierung ihrer Aufbau- und Resilienzpläne gemäß Artikel 18 Absatz 2. 
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(3) Für die Zwecke des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Überprüfungsberichts berücksichtigt die Kommission das in Artikel 30 genannte 

Scoreboard, die Berichte der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 27 sowie alle weiteren 

relevante Informationen über die Erreichung der Etappenziele und die Zielwerte 

der Aufbau- und Resilienzpläne, die im Rahmen der Zahlungs-, Aussetzungs- und 

Kündigungsverfahren gemäß Artikel 24 verfügbar sind.  

(4) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission 

auffordern, die wichtigsten Ergebnisse des Überprüfungsberichts im Rahmen des 

in Artikel 26 genannten Dialogs über Aufbau- und Resilienz vorzulegen.  
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KAPITEL III 

Aufbau- und Resilienzpläne 

Artikel 17 

Voraussetzungen für die Gewährung von Unterstützung 

(1) Im Rahmen des in Artikel 3 festgelegten Anwendungsbereichs und zur 

Verwirklichung der in Artikel 4 genannten Ziele erstellen die Mitgliedstaaten 

nationale Aufbau- und Resilienzpläne. Darin wird die Reform- und 

Investitionsagenda des betreffenden Mitgliedstaats ▌festgelegt. Aufbau- und 

Resilienzpläne, die für eine Finanzierung im Rahmen der Fazilität infrage kommen, 

müssen Maßnahmen für die Durchführung von Reformen und öffentlichen 

Investitionen in einem umfassenden und kohärenten Gesamtpaket enthalten, das 

auch öffentliche Programme enthalten kann, die auf die Mobilisierung privater 

Investitionen abzielen. 

(2) Ab dem 1. Februar 2020 begonnene Maßnahmen sind förderfähig, sofern sie die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.  
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(3) Die Aufbau- und Resilienzpläne müssen ▌mit den einschlägigen länderspezifischen 

Herausforderungen und Prioritäten ▌, die im Rahmen des Europäischen Semesters 

ermittelt wurden, sowie für Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, mit den 

Herausforderungen und Prioritäten, die in der jüngsten Empfehlung des Rates 

zur Wirtschaftspolitik des Euro‑Währungsgebiets ermittelt wurden, in Einklang 

stehen. Die Aufbau- und Resilienzpläne müssen auch mit den Informationen der 

Mitgliedstaaten in den nationalen Reformprogrammen im Rahmen des Europäischen 

Semesters, in ihren nationalen Energie- und Klimaplänen und deren 

Aktualisierungen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 ▌, in den territorialen 

Plänen für einen gerechten Übergang im Rahmen einer Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Fonds für einen 

gerechten Übergang (im Folgenden „Verordnung über den Fonds für einen 

gerechten Übergang“), in den Plänen zur Umsetzung der Jugendgarantie sowie in 

den Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programmen im Rahmen der 

Unionsfonds in Einklang stehen. 

(4) Die Aufbau- und Resilienzpläne müssen den in Artikel 5 festgelegten horizontalen 

Grundsätzen entsprechen. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat auf der Grundlage von Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 

472/2013 von der Überwachung und Bewertung im Rahmen des Europäischen 

Semesters ausgenommen, oder unterliegt er einer Überwachung gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 332/2002 ▌, so ist die vorliegende Verordnung auf den 

betreffenden Mitgliedstaat in Bezug auf die Herausforderungen und Prioritäten 

anwendbar, die durch jene Verordnungen festgestellt wurden. 
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Artikel 18 

Aufbau- und Resilienzplan 

(1) Ein Mitgliedstaat, der einen finanziellen Beitrag nach Artikel 12 erhalten möchte, 

legt der Kommission einen Aufbau- und Resilienzplan nach Artikel 17 Absatz 1 vor.  

(2) Nachdem die Kommission den in Artikel 12 Absatz 3 genannten Betrag zur 

Zuweisung zur Verfügung gestellt hat, kann ein Mitgliedstaat den in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels erwähnten Aufbau- und Resilienzplan aktualisieren und 

vorlegen, um der nach Artikel 11 Absatz 2 berechneten Aktualisierung des 

maximalen finanziellen Beitrags Rechnung zu tragen. 

(3) Der von dem Mitgliedstaat vorgelegte Aufbau- und Resilienzplan kann zusammen 

mit dem nationalen Reformprogramm in Form eines einzigen Gesamtdokuments 

übermittelt werden und wird in der Regel bis spätestens 30. April offiziell 

vorgelegt. Einen Entwurf des Aufbau- und Resilienzplans können die 

Mitgliedstaaten ab dem 15. Oktober des Vorjahres ▌ vorlegen.  
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(4) Der Aufbau- und Resilienzplan ist hinreichend zu begründen und zu belegen. Er 

enthält insbesondere folgende Elemente: 

a) eine Erläuterung, wie der Aufbau- und Resilienzplan unter 

Berücksichtigung der darin enthaltenen Maßnahmen eine umfassende und 

angemessen ausgewogene Antwort auf die wirtschaftliche und soziale Lage 

des Mitgliedstaats darstellt und somit einen angemessenen Beitrag zu allen 

in Artikel 3 genannten Säulen leistet, wobei den spezifischen 

Herausforderungen des betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu tragen ist; 

b) eine Erläuterung, wie der Aufbau- und Resilienzplan zur wirksamen 

Bewältigung aller oder eines wesentlichen Teils der Herausforderungen, die 

in den relevanten länderspezifischen Empfehlungen an den betreffenden 

Mitgliedstaat, einschließlich der finanzpolitischen Aspekte dieser 

Herausforderungen und Empfehlungen und gegebenenfalls der 

Empfehlungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011, ermittelt 

wurden, oder Herausforderungen, die in anderen von der Kommission im 

Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen einschlägigen 

Dokumenten ermittelt wurden, beiträgt; 
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c) eine ausführliche Erläuterung, wie der Aufbau- und Resilienzplan das 

Wachstumspotenzial, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die die 

wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz des betreffenden 

Mitgliedstaats unter anderem durch die Förderung von Maßnahmen für 

Kinder und Jugendliche stärkt und die wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen der COVID-19-Krise abmildert, einen Beitrag zur Umsetzung 

der europäischen Säule sozialer Rechte leistet und somit zur Stärkung des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und zur 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Konvergenz in der Union beiträgt; 

d)  eine Erläuterung, wie mit dem Aufbau- und Resilienzplan sichergestellt 

wird, dass keine Maßnahme zur Durchführung der im Aufbau- und 

Resilienzplan enthaltenen Reformen und Investitionsvorhaben eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der 

Verordnung (EU) 2020/852 (Grundsatz der Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen) verursacht;  
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e) eine qualitative Erläuterung, wie die in dem Aufbau- und Resilienzplan 

vorgesehenen Maßnahmen zum ökologischen ▌Wandel, einschließlich der 

Erhaltung der biologischen Vielfalt, oder zur Bewältigung der sich daraus 

ergebenden Herausforderungen beitragen sollen und ob sie einen Betrag 

ausmachen, der mindestens 37 % der Gesamtzuweisung des Aufbau- und 

Resilienzplans entspricht, wozu die in Anhang VI dargelegte Methodik für 

die Verfolgung klimabezogener Ausgaben heranzuziehen ist; die Methodik 

ist entsprechend auf Maßnahmen anzuwenden, die keinem in Anhang VI 

aufgeführten Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können; die 

Koeffizienten für die Unterstützung der Verwirklichung der 

Klimaschutzziele können für einzelne Investitionen insgesamt auf bis zu 3 % 

der Mittelzuweisungen des Aufbau- und Resilienzplans aufgestockt werden, 

um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre Auswirkungen auf die 

Klimaschutzziele wie im Aufbau- und Resilienzplan dargelegt glaubwürdig 

verstärken, Rechnung zu tragen; 

f) eine Erläuterung, wie die in dem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen 

Maßnahmen zum digitalen Wandel oder sich daraus ergebenden 

Herausforderungen beitragen sollen und ob sie einen Betrag ausmachen, 

der mindestens 20 % der Gesamtzuweisung des Aufbau- und Resilienzplans 

entspricht, wozu die in Anhang VII dargelegte Methodik für die digitale 

Markierung heranzuziehen ist; die Methodik ist entsprechend auf 

Maßnahmen anzuwenden, die keinem in Anhang VII aufgeführten 

Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können; die Koeffizienten für 

die Unterstützung der Ziele im Digitalbereich können für einzelne 

Investitionen erhöht werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre 

Auswirkungen auf die Ziele im Digitalbereich verstärken, Rechnung zu 

tragen; 
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g) gegebenenfalls für Investitionen in digitale Kapazitäten und Konnektivität 

eine Selbstbewertung der Sicherheit auf der Grundlage gemeinsamer 

objektiver Kriterien, in der etwaige Sicherheitsprobleme ermittelt werden 

und in der dargelegt wird, wie diese Fragen im Hinblick auf die Einhaltung 

des einschlägigen Unionsrechts und des einschlägigen nationalen Rechts 

angegangen werden;  

h)  eine Angabe, ob die im Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen Maßnahmen 

grenzübergreifende Projekte oder Mehrländerprojekte umfassen; 

i) geplante Etappenziele und Zielwerte sowie einen vorläufigen Zeitplan für die 

Durchführung der Reformen ▌und ▌Investitionen, die bis zum 31. August 

2026 abzuschließen sind;  

j) die geplanten Investitionsvorhaben und den entsprechenden 

Investitionszeitraum;  

k) die geschätzten Gesamtkosten der Reformen und Investitionen, die durch den 

vorgelegten Aufbau- und Resilienzplan abgedeckt sind (auch als „geschätzte 

Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans“ bezeichnet), zusammen mit 

einer angemessenen Begründung und Erläuterungen, inwiefern sie im 

Einklang mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz stehen und den erwarteten 

volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen ▌entsprechen; 
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l) gegebenenfalls Informationen über bestehende oder geplante Finanzierung 

durch die Union;  

m) gegebenenfalls erforderliche flankierende Maßnahmen; 

n) eine Begründung der Kohärenz des Aufbau- und Resilienzplans sowie eine 

Erläuterung seiner Übereinstimmung mit den Grundsätzen, Plänen und 

Programmen gemäß Artikel 17; 

o) eine Erläuterung, wie die in dem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter, zur Chancengleichheit 

für alle und zur durchgängigen Berücksichtigung dieser Ziele beitragen 

sollen, im Einklang mit den Grundsätzen 2 und 3 der europäischen Säule 

sozialer Rechte, mit dem Ziel für nachhaltige Entwicklung der VN Nr. 5 und 

gegebenenfalls mit der nationalen Gleichstellungsstrategie; 

p) die Modalitäten für die wirksame Überwachung und Durchführung des 

Aufbau- und Resilienzplans durch den betreffenden Mitgliedstaat, 

einschließlich der vorgeschlagenen Etappenziele und Zielwerte und der 

entsprechenden Indikatoren;  
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q) für die Ausarbeitung und, soweit verfügbar, die Umsetzung des Aufbau- und 

Resilienzplans eine Zusammenfassung des im Einklang mit dem nationalen 

Rechtsrahmen durchgeführten Prozesses der Konsultation lokaler und 

regionaler Gebietskörperschaften, von Sozialpartnern, Organisationen der 

Zivilgesellschaft, Jugendorganisationen und anderen relevanten 

Interessenträgern sowie die Art und Weise, wie die Beiträge der 

Interessenträger in den Aufbau- und Resilienzplan einfließen; 

r)  eine Erläuterung des Systems des Mitgliedstaats zur Prävention, 

Aufdeckung und Behebung von Korruption, Betrug und 

Interessenkonflikten bei der Verwendung der im Rahmen dieser Fazilität 

bereitgestellten Mittel und der Regelungen, durch die eine 

Doppelfinanzierung durch die Fazilität und durch andere 

Unionsprogramme verhindert werden soll;  

s) gegebenenfalls den Antrag auf Unterstützung in Form eines Darlehens und die 

zusätzlichen Etappenziele gemäß Artikel 14 Absätze 2 und 3 sowie deren 

Bestandteile und 

t) sonstige relevante Informationen. 
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(5) Bei der Ausarbeitung ihrer Aufbau- und Resilienzpläne können die Mitgliedstaaten 

die Kommission ersuchen, einen Austausch bewährter Verfahren zu organisieren, 

damit die ersuchenden Mitgliedstaaten von den Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten 

profitieren können. Die Mitgliedstaaten können auch um technische Unterstützung 

im Rahmen des Instruments für technische Unterstützung ersuchen. Die 

Mitgliedstaaten werden ermutigt, Synergien mit Aufbau- und Resilienzplänen 

anderer Mitgliedstaaten zu fördern. 

Artikel 19 

Bewertung durch die Kommission 

(1) Die Kommission bewertet den Aufbau- und Resilienzplan oder gegebenenfalls 

dessen gemäß Artikel 18 Absatz 1 oder Absatz 2 vorgelegte Aktualisierung 

innerhalb von zwei Monaten nach der offiziellen Vorlage und unterbreitet einen 

Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates gemäß Artikel 20 

Absatz 1. Bei der Durchführung dieser Bewertung handelt die Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit dem betreffenden Mitgliedstaat. Die Kommission kann 

Stellung nehmen oder zusätzliche Informationen anfordern. Der betreffende 

Mitgliedstaat übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen und kann den 

Aufbau- und Resilienzplan erforderlichenfalls überarbeiten, einschließlich nach der 

offiziellen Vorlage des Aufbau- und Resilienzplans▐. Der betreffende Mitgliedstaat 

und die Kommission können vereinbaren, die Frist für die Bewertung um einen 

angemessenen Zeitraum zu verlängern, falls dies erforderlich ist. 
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(2) Bei der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans und der Festlegung des dem 

betreffenden Mitgliedstaat zuzuweisenden Betrags berücksichtigt die Kommission 

die im Rahmen des Europäischen Semesters verfügbaren analytischen Informationen 

über den betreffenden Mitgliedstaat, die Begründung und die von dem betreffenden 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 18 Absatz 4 vorgelegten Elemente sowie alle anderen 

einschlägigen Informationen, insbesondere die im nationalen Reformprogramm und 

im nationalen Energie- und Klimaplan des betreffenden Mitgliedstaats, in den 

territorialen Plänen für einen gerechten Übergang im Rahmen der Verordnung 

über den Fonds für einen gerechten Übergang und in den Plänen zur Umsetzung 

der Jugendgarantie enthaltenen Informationen und gegebenenfalls Informationen 

aus dem Instrument für technische Unterstützung.  

(3) Die Kommission bewertet die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz des 

Aufbau- und Resilienzplans▐ und berücksichtigt zu diesem Zweck folgende 

Kriterien, die sie gemäß Anhang V anwendet: 
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Relevanz: 

a) ob der Aufbau- und Resilienzplan eine umfassende und angemessen 

ausgewogene Antwort auf die wirtschaftliche und soziale Lage darstellt und 

somit einen angemessenen Beitrag zu allen in Artikel 3 genannten sechs 

Säulen leistet, wobei den spezifischen Herausforderungen des betreffenden 

Mitgliedstaats und der Mittelzuweisung an ihn Rechnung zu tragen ist; 

b) ob zu erwarten ist, dass der Aufbau- und Resilienzplan zur wirksamen 

Bewältigung aller oder eines wesentlichen Teils der Herausforderungen, die 

in den relevanten länderspezifischen Empfehlungen an den betreffenden 

Mitgliedstaat, einschließlich der finanzpolitischen Aspekte dieser 

Herausforderungen und Empfehlungen und gegebenenfalls der 

Empfehlungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011, ermittelt 

wurden, oder Herausforderungen, die in anderen von der Kommission im 

Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen einschlägigen 

Dokumenten ermittelt wurden, beiträgt;  

c) ob zu erwarten ist, dass der Aufbau- und Resilienzplan wirksam beiträgt, das 

Wachstumspotenzial, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die 

wirtschaftliche, soziale und institutionelle Resilienz des Mitgliedstaats zu 

stärken, zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte beizutragen, 

unter anderem durch die Förderung von Maßnahmen für Kinder und 

Jugendliche, und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 

COVID-19-Krise abmildert und somit zur Stärkung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts und zur wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Konvergenz innerhalb der Union beiträgt;  
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d) ob der Aufbau- und Resilienzplan geeignet ist, sicherzustellen, dass keine 

Maßnahme zur Durchführung der im Aufbau- und Resilienzplan 

enthaltenen Reformen und Investitionsvorhaben eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung 

(EU) 2020/852 (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 

verursacht; die Kommission stellt den Mitgliedstaaten hierzu technische 

Leitlinien zur Verfügung; 

e) ob der Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum ökologischen ▌Wandel, 

einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt, oder zur Bewältigung 

der sich daraus ergebenden Herausforderungen beitragen, und ob diese 

Maßnahmen einen Betrag ausmachen, der mindestens 37 % der 

Gesamtzuweisung des Aufbau- und Resilienzplans entspricht, wozu die in 

Anhang VI dargelegte Methodik für die Verfolgung klimabezogener 

Ausgaben heranzuziehen ist; die Methodik ist entsprechend auf Maßnahmen 

anzuwenden, die keinem in Anhang VI aufgeführten Interventionsbereich 

direkt zugeordnet werden können; vorbehaltlich der Zustimmung der 

Kommission können die Koeffizienten für die Unterstützung der 

Verwirklichung der Klimaschutzziele für einzelne Investitionen insgesamt 

auf bis zu 3 % der Mittelzuweisungen des Aufbau- und Resilienzplans 

aufgestockt werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre 

Auswirkungen auf die Klimaschutzziele glaubwürdig verstärken, Rechnung 

zu tragen; 
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f) ob der Aufbau- und Resilienzplan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 

digitalen Wandel oder zur Bewältigung der sich daraus ergebenden 

Herausforderungen beitragen, und ob diese Maßnahmen einen Betrag 

ausmachen, der mindestens 20 % der Gesamtzuweisung des Aufbau- und 

Resilienzplans entspricht, wozu die in Anhang VII dargelegte Methodik für 

die digitale Markierung heranzuziehen ist; die Methodik ist entsprechend 

auf Maßnahmen anzuwenden, die keinem in Anhang VII aufgeführten 

Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können; die Koeffizienten für 

die Unterstützung der Ziele im Digitalbereich können für einzelne 

Investitionen erhöht werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre 

Auswirkungen auf die Ziele im Digitalbereich verstärken, Rechnung zu 

tragen; 

Wirksamkeit: 

g) ob zu erwarten ist, dass der Aufbau- und Resilienzplan dauerhafte 

Auswirkungen in dem betreffenden Mitgliedstaat haben wird; 

▌ 

h) ob die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagenen Modalitäten 

geeignet sind, die wirksame Überwachung und Durchführung des Aufbau- 

und Resilienzplans sicherzustellen, einschließlich des vorgesehenen Zeitplans 

und der geplanten Etappenziele und Zielwerte sowie der entsprechenden 

Indikatoren; 
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Effizienz: 

i) ob die vom Mitgliedstaat vorgelegte Begründung für die geschätzten 

Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans angemessen und plausibel ist, 

mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz in Einklang steht und den erwarteten 

volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen entspricht; 

j) ob zu erwarten ist, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat 

vorgeschlagenen Modalitäten Korruption, Betrug und Interessenkonflikten 

bei der Verwendung der im Rahmen dieser Fazilität bereitgestellten Mittel 

verhindern, diese aufdecken und beheben, zu einschließlich der Regelungen, 

durch die eine Doppelfinanzierung durch die Fazilität und durch andere 

Unionsprogramme verhindert werden soll; 

Kohärenz:  

k) ob der Aufbau- und Resilienzplan Maßnahmen zur Durchführung von 

Reformen und öffentlichen Investitionsvorhaben enthält, die kohärent sind.  
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(4) Hat der betreffende Mitgliedstaat ein Darlehen gemäß Artikel 14 beantragt, so prüft 

die Kommission, ob der Antrag auf ein Darlehen die Kriterien nach Artikel 15 

Absatz 1 erfüllt, und insbesondere, ob die zusätzlichen Reformen und Investitionen, 

für die der Darlehensantrag gestellt wurde, die Bewertungskriterien nach Absatz 3 

erfüllen.  

(5) Wenn die Kommission einen Aufbau- und Resilienzplan negativ bewertet, 

übermittelt sie innerhalb der in Absatz 1 festgelegten Frist eine hinreichend 

begründete Bewertung. 

(6) Bei der Bewertung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Aufbau- und 

Resilienzpläne kann sich die Kommission von Sachverständigen unterstützen lassen.  
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Artikel 20 

Vorschlag der Kommission und Durchführungsbeschluss des Rates 

(1) Auf Vorschlag der Kommission billigt der Rat im Wege eines 

Durchführungsbeschlusses die Bewertung des von dem Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 18 Absatz 1 vorgelegten Aufbau- und Resilienzplans oder gegebenenfalls 

die Bewertung seiner gemäß Artikel 18 Absatz 2 vorgelegten Aktualisierung. 

(2) Bewertet die Kommission einen Aufbau- und Resilienzplan positiv, werden in dem 

Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss des Rates die von 

dem Mitgliedstaat durchzuführenden Reformen und Investitionsvorhaben, 

einschließlich der Etappenziele und Zielwerte sowie der gemäß Artikel 11 

berechneten finanziellen Beiträge festgelegt.  

(3) Beantragt der betreffende Mitgliedstaat Unterstützung in Form eines Darlehens, so 

werden in dem Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss des 

Rates auch die Höhe der Unterstützung in Form eines Darlehens gemäß Artikel 14 

Absätze 4 und 6 sowie die zusätzlichen Reformen und Investitionsvorhaben 

festgelegt, die von dem Mitgliedstaat, der das Darlehen erhält, durchzuführen sind, 

einschließlich der zusätzlichen Etappenziele und Zielwerte.  
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(4) Der finanzielle Beitrag nach Absatz 2 wird auf der Grundlage der geschätzten 

Gesamtkosten des von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagenen Aufbau- 

und Resilienzplans festgelegt, die nach den Kriterien von Artikel 19 Absatz 3 

bewertet werden. Die Höhe des finanziellen Beitrags wird wie folgt festgesetzt: 

a) Entspricht der Aufbau- und Resilienzplan den in Artikel 19 Absatz 3 

genannten Kriterien in zufriedenstellender Weise und ist der Betrag der 

geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans gleich dem ▌für 

den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 berechneten maximalen 

finanziellen Beitrag ▌oder höher als dieser, so entspricht der dem betreffenden 

Mitgliedstaat zugewiesene finanzielle Beitrag dem Gesamtbetrag des für 

diesen Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 berechneten maximalen finanziellen 

Beitrags ▌; 

b) entspricht der Aufbau- und Resilienzplan den in Artikel 19 Absatz 3 genannten 

Kriterien in zufriedenstellender Weise und ist der Betrag der geschätzten 

Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans niedriger als der ▌für den 

betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 berechnete maximale finanzielle 

Beitrag, so entspricht der dem Mitgliedstaat zugewiesene finanzielle Beitrag 

dem Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans; 
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c) erfüllt der Aufbau- und Resilienzplan die in Artikel 19 Absatz 3 genannten 

Kriterien nicht in zufriedenstellender Weise, so wird dem betreffenden 

Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag zugewiesen.  

(5) Der Vorschlag der Kommission nach Absatz 2 enthält ferner folgende Elemente: 

a) den finanziellen Beitrag, der in Tranchen auszuzahlen ist, wenn der 

Mitgliedstaat die jeweiligen Etappenziele und Zielwerte erreicht hat, die im 

Zusammenhang mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans 

ermittelt wurden;  

b)  den finanziellen Beitrag und gegebenenfalls den Betrag der Unterstützung 

in Form eines Darlehens, die als Vorfinanzierung gemäß Artikel 13 nach 

der Billigung des Aufbau- und Resilienzplans zu zahlen sind; 

c) die Beschreibung der Reformen und der Investitionsvorhaben und die Höhe 

der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans;  

d) das Enddatum – das spätestens der 31. August 2026 sein sollte –, bis zu dem 

die endgültigen Etappenziele und Zielwerte sowohl für Investitionsvorhaben 

als auch für Reformen erreicht werden müssen▌; 
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e) die Modalitäten und den Zeitplan für die Überwachung und Durchführung des 

Aufbau- und Resilienzplans, einschließlich der Maßnahmen, die 

gegebenenfalls für die Erfüllung von Artikel 22 erforderlich sind;  

f) die relevanten Indikatoren für die Erfüllung der geplanten Etappenziele und 

Zielwerte;  

g) die Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der 

Kommission zu den zugrunde liegenden relevanten Daten und 

h) gegebenenfalls die Höhe des in Tranchen zu zahlenden Darlehens und die 

zusätzlichen Etappenziele und Zielwerte im Zusammenhang mit der Zahlung 

des Darlehens. 

▌ 

(6) Die Modalitäten und der Zeitplan für die Überwachung und Durchführung gemäß 

Absatz 5 Buchstabe e, die relevanten Indikatoren für die Erfüllung der geplanten 

Etappenziele und Zielwerte gemäß Absatz 5 Buchstabe f, die Modalitäten für die 

Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu den zugrunde 

liegenden Daten gemäß Absatz 5 Buchstabe g und gegebenenfalls die zusätzlichen 

Etappenziele und Zielwerte für die Zahlung des in Absatz 5 Buchstabe h genannten 

Darlehens werden in operativen Vereinbarungen näher erläutert, die der betreffende 

Mitgliedstaat und die Kommission nach dem Erlass des in Absatz 1 genannten 

Beschlusses abschließen.  

www.parlament.gv.at



 

 195 

 
(7) Der Rat erlässt die in Absatz 1 ▌genannten Durchführungsbeschlüsse in der Regel 

innerhalb von vier Wochen nach der Annahme des Kommissionsvorschlags. 

(8) Der Rat ändert auf Vorschlag der Kommission seinen gemäß Artikel 20 Absatz 1 

erlassenen Durchführungsbeschluss, um den aktualisierten maximalen 

finanziellen Beitrag, der nach Artikel 11 Absatz 2 berechnet wird, unverzüglich zu 

berücksichtigen. 

Artikel 21 

Änderung des Aufbau- und Resilienzplans eines Mitgliedstaats 

(1) Ist der Aufbau- und Resilienzplan einschließlich der relevanten Etappenziele und 

Zielwerte von dem betreffenden Mitgliedstaat aufgrund objektiver Umstände 

teilweise oder vollständig nicht mehr durchzuführen, so kann der betreffende 

Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, einen Vorschlag zur Änderung oder 

Ersetzung der in Artikel 20 Absätze 1 und 3 genannten Durchführungsbeschlüsse 

des Rates vorzulegen. Dazu kann der Mitgliedstaat einen geänderten oder einen 

neuen Aufbau- und Resilienzplan vorschlagen. Die Mitgliedstaaten können im 

Rahmen des Instruments für technische Unterstützung um technische 

Unterstützung für die Vorbereitung solcher Vorschläge ersuchen. 
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(2) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat 

angeführten Gründe eine Änderung des betreffenden Aufbau- und Resilienzplans 

rechtfertigen, so bewertet sie den geänderten oder neuen Aufbau- und Resilienzplan 

gemäß Artikel 19 und legt innerhalb von zwei Monaten nach der offiziellen 

Einreichung des Antrags einen Vorschlag für einen neuen Durchführungsbeschluss 

des Rates gemäß Artikel 20 Absatz 1 vor. Der betreffende Mitgliedstaat und die 

Kommission können erforderlichenfalls vereinbaren, diese Frist um einen 

angemessenen Zeitraum zu verlängern. Der Rat erlässt den neuen 

Durchführungsbeschluss in der Regel innerhalb von vier Wochen nach der 

Annahme des Kommissionsvorschlags. 

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat 

angeführten Gründe eine Änderung des betreffenden Aufbau- und Resilienzplans 

nicht rechtfertigen, so lehnt sie den Antrag innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Frist ab, nachdem sie dem betreffenden Mitgliedstaat Gelegenheit gegeben hat, 

innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Schlussfolgerungen der Kommission 

Stellung zu nehmen. 
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KAPITEL IV 

FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Bei der Durchführung der Fazilität ergreifen die Mitgliedstaaten als Begünstigte 

bzw. Darlehensnehmer im Rahmen der Fazilität alle geeigneten Maßnahmen, um 

die finanziellen Interessen der Union zu schützen und sicherzustellen, dass die 

Mittelverwendung im Zusammenhang mit den von der Fazilität unterstützten 

Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren Unionsrecht und nationalen 

Recht steht, insbesondere hinsichtlich der Prävention, Aufdeckung und Behebung 

von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten. Zu diesem Zweck sehen die 

Mitgliedstaaten ein wirksames und effizientes internes Kontrollsystem und die 

Einziehung rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter 

Beträge vor. Die Mitgliedstaaten können sich auf ihre üblichen nationalen 

Systeme der Haushaltsverwaltung stützen. 

(2) Gemäß den in Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 1 genannten 

Vereinbarungen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet: 
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a) sich regelmäßig zu vergewissern, dass die bereitgestellten Finanzmittel im 

Einklang mit allen anwendbaren Vorschriften ordnungsgemäß verwendet 

wurden und dass alle Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und 

Investitionsvorhaben im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans im 

Einklang mit allen anwendbaren Vorschriften ordnungsgemäß 

durchgeführt wurden, insbesondere hinsichtlich der Prävention, 

Aufdeckung und Behebung von Betrug, Korruption und 

Interessenkonflikten; 

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug, Korruption und 

Interessenkonflikten gemäß Artikel 61 Absätze 2 und 3 der 

Haushaltsordnung, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union 

richten, zu verhindern, sie aufzudecken und zu beheben, und rechtliche 

Schritte zu ergreifen, um nicht widmungsgerecht verwendete Mittel etwa in 

Bezug auf Maßnahmen zur Umsetzung von Reformen und 

Investitionsvorhaben im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans wieder 

einzuziehen; 
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c) einem Antrag auf Zahlung folgende Dokumente beizulegen: 

i) eine Verwaltungserklärung, aus der hervorgeht, dass die Mittel 

widmungsgerecht eingesetzt wurden, dass die zusammen mit dem 

Antrag auf Zahlung eingereichten Angaben vollständig, sachlich 

richtig und verlässlich sind, und dass dank der angewendeten 

Kontrollverfahren verlässlich bestätigt werden kann, dass die Mittel 

gemäß den einschlägigen Bestimmungen insbesondere hinsichtlich der 

Prävention von Interessenkonflikten, Betrug, Korruption und 

Doppelfinanzierung durch die Fazilität und andere Unionsprogramme 

sowie im Einklang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung verwaltet wurden, und 

ii) eine Zusammenfassung der durchgeführten Prüfungen, die unter 

anderem die dabei aufgedeckten Schwachstellen sowie die 

Abhilfemaßnahmen, die ergriffen wurden, enthält; 

d) zum Zwecke der Prüfung und Kontrolle der Verwendung der Mittel und der 

Bereitstellung diesbezüglicher vergleichbarer Angaben im Zusammenhang 

mit den Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und 

Investitionsvorhaben Daten der folgenden standardisierten Kategorien zu 

erheben und den Zugang zu ihnen sicherzustellen: 
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i) Name des Endempfängers der Mittel; 

ii) Name von Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, wenn der 

Endempfänger ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 

Unionsrechts oder des nationalen Rechts über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge ist, 

iii) Vorname(n), Nachname(n) und Geburtsdatum des wirtschaftlichen 

Eigentümers oder der wirtschaftlichen Eigentümer des Empfängers 

der Mittel oder des Auftragnehmers im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 

der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 

Rates51; 

iv) eine Liste etwaiger Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und 

Investitionsvorhaben im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans mit 

dem Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel dieser Maßnahmen und 

unter Angabe des Betrags der aus der Fazilität und anderen 

Unionsfonds gezahlten Mittel; 

e) die Kommission, das OLAF, den Rechnungshof und gegebenenfalls die 

EUStA ausdrücklich zu ermächtigen, ihre Rechte nach Artikel 129 Absatz 1 

der Haushaltsordnung auszuüben und allen Endempfängern von Mitteln, 

die für Maßnahmen zur Durchführung von Reformen und 

Investitionsvorhaben im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans gezahlt 

wurden, bzw. allen anderen Personen oder Einrichtungen, die an ihrer 

Durchführung beteiligt sind, Verpflichtungen aufzuerlegen; die 

Kommission, das OLAF, den Rechnungshof und gegebenenfalls die EUStA 

ausdrücklich zu ermächtigen, ihre Rechte nach Artikel 129 Absatz 1 der 

Haushaltsordnung auszuüben und allen Endempfängern der ausgezahlten 

Mittel ähnliche Verpflichtungen aufzuerlegen; 

                                                
51 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, 
S. 73). 
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f) Aufzeichnungen gemäß Artikel 132 der Haushaltsordnung zu führen; 
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(3) Personenbezogene Daten gemäß Absatz 2 Buchstabe d des vorliegenden Artikels 

werden von den Mitgliedstaaten und der Kommission nur für den Zweck und die 

entsprechende Dauer der Prüfungen und Kontrollen zur Entlastung bezüglich der 

Verwendung von Mitteln im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Vereinbarungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 1 verarbeitet. Im 

Rahmen des Verfahrens zur Entlastung der Kommission gemäß Artikel 

319 AEUV wird über die Fazilität als Teil der integrierten Rechnungslegungs- 

und Rechenschaftsberichte gemäß Artikel 247 der Haushaltsordnung und 

insbesondere gesondert in der jährlichen Management- und Leistungsbilanz 

Bericht erstattet. 

(4) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten ein integriertes und interoperables 

Informations- und Überwachungssystem zur Verfügung, das auch ein einziges 

Instrument zur Datenextraktion und Risikobeurteilung umfasst, mit dem auf die 

relevanten Daten zugegriffen wird und diese analysiert werden, mit dem Ziel einer 

generalisierten Anwendung dieses Systems durch die Mitgliedstaaten, auch mit 

Unterstützung durch das Instrument für technische Unterstützung. 
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(5) Die in Artikel 15 Absatz 2 genannten Verträge und in Artikel 23 Absatz 1 

genannten Übereinkünfte gewähren der Kommission ferner das Recht, im Falle 

von Betrug, Korruption und Interessenkonflikten zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union, die von dem Mitgliedstaat nicht behoben wurden, oder bei 

einem gravierenden Verstoß gegen eine sich aus diesen Verträgen bzw. 

Übereinkünften ergebende Verpflichtung die Unterstützung aus der Fazilität 

anteilig zu kürzen und alle dem Haushalt der Union geschuldeten Beträge 

einzuziehen bzw. die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zu verlangen. 

Bei der Entscheidung über den einzuziehenden und zu kürzenden oder vorzeitig 

zurückzuzahlenden Betrag wahrt die Kommission den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und berücksichtigt die Schwere des Betrugs, der Korruption 

oder des Interessenkonflikts zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

bzw. eines Verstoßes gegen eine Verpflichtung. Der Mitgliedstaat erhält 

Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor die Kürzung vorgenommen bzw. die 

vorzeitige Rückzahlung verlangt wird.  
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Artikel 23 

Mittelbindung für den finanziellen Beitrag  

(1) Sobald der Rat einen Durchführungsbeschluss gemäß Artikel 20 Absatz 1 erlassen 

hat, schließt die Kommission mit dem betreffenden Mitgliedstaat eine 

Übereinkunft, die eine rechtliche Einzelverpflichtung im Sinne der 

Haushaltsordnung darstellt. Für jeden Mitgliedstaat darf die rechtliche 

Verpflichtung den in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a genannten finanziellen 

Beitrag für 2021 und 2022 und den in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

aktualisierten finanziellen Beitrag für 2023 nicht übersteigen. 

(2) Die Mittelbindungen können auf globalen Mittelbindungen beruhen und 

gegebenenfalls in mehrere Jahrestranchen aufgeteilt werden. 
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Artikel 24 

Bestimmungen für die Zahlungen, die Aussetzung und die Kündigung von Verträgen 

hinsichtlich finanzieller Beiträge und Unterstützung in Darlehensform 

(1) Die Zahlungen der finanziellen Beiträge sowie gegebenenfalls des Darlehens an den 

betreffenden Mitgliedstaat gemäß diesem Artikel erfolgen bis 31. Dezember 2026 

und im Einklang mit den im Haushalt eingesetzten Verpflichtungen und 

vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel.  

(2) Nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und Zielwerte, die in 

dem gemäß Artikel 20 gebilligten Aufbau- und Resilienzplan angegeben sind, 

übermittelt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission einen ordnungsgemäß 

begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags und gegebenenfalls des 

Darlehens. Diese Zahlungsanträge können von den Mitgliedstaaten zweimal pro Jahr 

bei der Kommission eingereicht werden. 

www.parlament.gv.at



 

 206 

 
(3) Die Kommission nimmt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Monaten nach Eingang des Antrags eine vorläufige Bewertung vor, ob die 

einschlägigen Etappenziele und Zielwerte gemäß dem in Artikel 20 Absatz 1 

genannten Durchführungsbeschluss des Rates in zufriedenstellender Weise erreicht 

wurden. Die zufriedenstellende Erreichung der Etappenziele und Zielwerte setzt 

voraus, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit zuvor zufriedenstellend 

erreichten Etappenzielen und Zielwerten von dem betreffenden Mitgliedstaat nicht 

rückgängig gemacht wurden. Für die Zwecke der Bewertung werden auch die in 

Artikel 20 Absatz 6 genannten operativen Vereinbarungen berücksichtigt. Die 

Kommission kann von Sachverständigen unterstützt werden. 

(4) Ist die vorläufige Bewertung der Kommission in Bezug auf die zufriedenstellende 

Erreichung der einschlägigen Etappenziele und Zielwerte positiv, so legt sie ihre 

Feststellungen dem Wirtschafts- und Finanzausschuss vor und ersucht ihn um 

eine Stellungnahme zur zufriedenstellenden Erreichung der einschlägigen 

Etappenziele und Zielwerte. Die Kommission berücksichtigt die Stellungnahme 

des Wirtschafts- und Finanzausschusses bei ihrer Bewertung. 

(5) Ist die Bewertung der Kommission positiv, so erlässt sie im Einklang mit der 

Haushaltsordnung unverzüglich einen Beschluss zur Genehmigung der Auszahlung 

des finanziellen Beitrags und gegebenenfalls des Darlehens. Dieser Beschluss wird 

gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(6) Stellt die Kommission bei der Bewertung gemäß Absatz 5 fest, dass die in dem 

Durchführungsbeschluss des Rates gemäß Artikel 20 Absatz 1 festgelegten 

Etappenziele und Zielwerte nicht in zufriedenstellender Weise erreicht wurden, so 

wird die Zahlung des finanziellen Beitrags und gegebenenfalls des Darlehens ganz 

oder teilweise ausgesetzt. Der betreffende Mitgliedstaat kann innerhalb eines Monats 

nach Übermittlung der Bewertung der Kommission dazu Stellung nehmen.  

Die Aussetzung wird nur dann aufgehoben, wenn der betreffende Mitgliedstaat die 

erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um eine zufriedenstellende Erreichung der 

Etappenziele und Zielwerte gemäß dem in Artikel 20 Absatz 1 genannten 

Durchführungsbeschluss des Rates sicherzustellen.  

(7) Abweichend von Artikel 116 Absatz 2 der Haushaltsordnung beginnt die 

Zahlungsfrist am Tag der Mitteilung des Beschlusses über die Genehmigung der 

Auszahlung an den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels ▐ oder am Tag der Mitteilung der Aufhebung einer Aussetzung gemäß 

Absatz 6 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels.  

(8) Hat der betreffende Mitgliedstaat innerhalb von sechs Monaten nach der Aussetzung 

nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen, so kürzt die Kommission den 

finanziellen Beitrag und gegebenenfalls das Darlehen anteilig, nachdem sie dem 

betreffenden Mitgliedstaat Gelegenheit gegeben hat, binnen zwei Monaten nach 

Übermittlung ihrer Schlussfolgerungen dazu Stellung zu nehmen.  
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(9) Hat der betreffende Mitgliedstaat innerhalb von 18 Monaten nach Erlass des in 

Artikel 20 Absatz 1 genannten Durchführungsbeschlusses des Rates keine 

greifbaren Fortschritte in Bezug auf die relevanten Etappenziele und Zielwerte 

gemacht, so kündigt die Kommission die in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Verträge und die in Artikel 23 Absatz 1 genannten Übereinkünfte und hebt die 

Mittelbindung des finanziellen Beitrags unbeschadet des Artikels 14 Absatz 3 der 

Haushaltsordnung auf. Vorfinanzierungen im Einklang mit Artikel 13 werden 

vollständig eingezogen. Die Kommission entscheidet über die Kündigung von in 

Artikel 15 Absatz 2 genannten Verträgen und Artikel 23 Absatz 1 genannten 

Übereinkünften und gegebenenfalls die Einziehung der Vorfinanzierung, 

nachdem sie dem betreffenden Mitgliedstaat Gelegenheit gegeben hat, sich innerhalb 

von zwei Monaten nach Übermittlung ihrer Bewertung, ob greifbare Fortschritte 

erzielt wurden oder nicht, dazu Stellung zu nehmen.  

(10) Bei Eintreten außergewöhnlicher Umstände kann der Erlass des Beschlusses über 

die Genehmigung der Auszahlung des finanziellen Beitrags und gegebenenfalls 

des Darlehens nach Absatz 5 um bis zu drei Monate verschoben werden. 
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KAPITEL V 

Institutionelle Bestimmungen 

Artikel 25 

Transparenz 

(1) Die Kommission übermittelt die von den Mitgliedstaaten offiziell vorgelegten 

Aufbau- und Resilienzpläne und die von der Kommission veröffentlichten 

Vorschläge für Durchführungsbeschlüsse des Rates nach Artikel 20 Absatz 

1gleichzeitig, zu gleichen Bedingungen und unverzüglich dem Europäischen 

Parlament und dem Rat. 

(2) Informationen, die im Zusammenhang mit dieser Verordnung oder ihrer 

Durchführung von der Kommission an den Rat oder eines oder mehrere seiner 

Vorbereitungsgremien übermittelt werden, sind gleichzeitig auch dem 

Europäischen Parlament zur Verfügung zu stellen, wobei erforderlichenfalls 

entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen einzuhalten sind. Die 

einschlägigen Ergebnisse der Diskussionen in den Vorbereitungsgremien des 

Rates sind dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments mitzuteilen.  
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(3) Der betreffende Mitgliedstaat kann bei der Kommission beantragen, dass sensible 

oder vertrauliche Informationen, deren Offenlegung die öffentlichen Interessen 

jenes Mitgliedstaats gefährden würde, unkenntlich gemacht werden. Die 

Kommission stimmt sich in einem solchen Fall mit dem Europäischen Parlament 

und dem Rat darüber ab, wie ihnen die unkenntlich gemachten Informationen im 

Einklang mit den geltenden Bestimmungen vertraulich zur Verfügung gestellt 

werden können. 

(4) Die Kommission übermittelt dem zuständigen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments einen Überblick über ihre vorläufigen Erkenntnisse mit Blick auf die 

zufriedenstellende Erreichung der in den Aufbau- und Resilienzplänen der 

Mitgliedstaaten aufgeführten einschlägigen Etappenziele und Zielwerte. 

(5) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments kann die Kommission 

auffordern, im Rahmen des in Artikel 26 genannten Dialogs über Aufbau und 

Resilienz Informationen über den aktuellen Stand der Bewertung der Aufbau- 

und Resilienzpläne vorzulegen. 
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Artikel 26 

Dialog über Aufbau und Resilienz 

(1)  Um den Dialog zwischen den Organen der Union, insbesondere zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission, zu fördern und für ein 

höheres Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht zu sorgen, kann der 

zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments die Kommission alle zwei 

Monate ersuchen, gemeinsam die folgenden Themen zu erörtern:  

a) den Stand der Aufbau-, Resilienz- und Anpassungskapazitäten in der Union 

sowie die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen,  

b) die Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten, 

c) die Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten,  

d) die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Überprüfungsbericht gemäß 

Artikel 16 Absatz 2, 

e) den Stand der Erreichung der in den Aufbau- und Resilienzplänen der 

Mitgliedstaaten aufgeführten Etappenziele und Zielwerte, 
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f) Zahlungs-, Aussetzungs- und Kündigungsverfahren einschließlich etwaiger 

Stellungnahmen und Abhilfemaßnahmen der Mitgliedstaaten, damit für 

eine zufriedenstellende Erreichung der Etappenziele und Zielwerte gesorgt 

ist, 

g) sonstige einschlägige Informationen und Dokumente, die die Kommission 

dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Fazilität vorgelegt hat. 

(2) Das Europäische Parlament kann seinen Standpunkt zu den in Absatz 1 

genannten Themen in Entschließungen darlegen. 

(3) Die Kommission trägt den Aspekten, die im Zusammenhang mit den im Zuge des 

Dialogs über Aufbau und Resilienz geäußerten Standpunkten aufkommen, und 

etwaigen Entschließungen des Europäischen Parlaments Rechnung. 

(4) Als Grundlage für den Dialog über Aufbau und Resilienz dient das Aufbau- und 

Resilienzscoreboard gemäß Artikel 30. 
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KAPITEL VI 

Berichterstattung ▌ 

Artikel 27 

Berichterstattung der Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Semesters 

Der betreffende Mitgliedstaat erstattet im Rahmen des Europäischen Semesters zweimal 

jährlich Bericht über die Fortschritte bei der Durchführung seines Aufbau- und 

Resilienzplans, einschließlich der operativen Vereinbarung gemäß Artikel 20 Absatz 6, und 

über die gemeinsamen Indikatoren gemäß Artikel 29 Absatz 4. Dafür müssen sich die 

Berichte der Mitgliedstaaten in angemessener Weise in den nationalen Reformprogrammen 

niederschlagen, die als ein Instrument zur Berichterstattung über die Fortschritte bei der 

Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne genutzt werden.  

▌ 
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KAPITEL VII 

Komplementarität, Überwachung und Evaluierung 

Artikel 28 

Koordinierung und Komplementarität 

Die Kommission und die betreffenden Mitgliedstaaten fördern in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich Synergien und sorgen für eine wirksame Koordinierung zwischen der 

Fazilität und anderen Programmen und Instrumenten der Union einschließlich des 

Instruments für technische Unterstützung, insbesondere mit Maßnahmen, die aus den 

Unionsfonds finanziert werden. Zu diesem Zweck 

a) gewährleisten sie sowohl in der Planungsphase als auch während der Durchführung 

Komplementarität, Synergien, Einheitlichkeit und Kohärenz zwischen den 

verschiedenen Instrumenten auf Unionsebene, auf nationaler und gegebenenfalls auf 

regionaler Ebene, insbesondere in Bezug auf aus Unionsfonds finanzierte 

Maßnahmen; 

b) optimieren sie Koordinierungsmechanismen zur Vermeidung von Doppelarbeit und 

c) stellen sie sicher, dass die auf Unionsebene, auf nationaler Ebene und 

gegebenenfalls auf regionaler Ebene für die Durchführung und Kontrolle 

zuständigen Stellen eng zusammenarbeiten, damit die Ziele der Fazilität erreicht 

werden. 
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Artikel 29 

Überwachung der Durchführung 

(1) Die Kommission überwacht die Durchführung der Fazilität und misst die Erreichung 

der in Artikel 4 genannten Ziele. ▌Die Überwachung der Durchführung wird unter 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit auf die im Rahmen der Fazilität durchgeführten 

Tätigkeiten ausgerichtet.  

(2) Das System der Kommission zur Leistungsberichterstattung stellt sicher, dass die 

Daten für die Überwachung der Durchführung der Tätigkeiten und der Ergebnisse 

effizient, wirksam und zeitnah erfasst werden. Zu diesem Zweck werden 

verhältnismäßige Berichtserstattungspflichten festgelegt, die die Empfänger von 

Unionsmitteln zu erfüllen haben. 

(3) Die Kommission erstattet ex-post über die Ausgaben Bericht, die im Rahmen jeder 

der in Artikel 3 genannten Säulen aus der Fazilität finanziert wurden. Diese 

Berichterstattung stützt sich auf die in den gebilligten Aufbau- und 

Resilienzplänen angegebene Aufschlüsselung der geschätzten Ausgaben.  
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(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 33 bis Ende 

Dezember 2021 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu 

erlassen, in denen sie  

a) die gemeinsamen Indikatoren für die Berichterstattung über die Fortschritte 

und für die Überwachung und Evaluierung der Fazilität im Hinblick auf die 

Verwirklichung der allgemeinen und spezifischen Ziele festlegt und 

b) eine Methodik für die Berichterstattung über Sozialausgaben auch für 

Kinder und Jugendliche im Rahmen der Fazilität festlegt. 

(5) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission über die gemeinsamen Indikatoren 

Bericht.  

Artikel 30 

Aufbau- und Resilienzscoreboard 

(1)  Die Kommission führt ein Aufbau- und Resilienzscoreboard (im Folgenden 

„Scoreboard“) ein, dem die Fortschritte bei der Durchführung der Aufbau- und 

Resilienzpläne der Mitgliedstaaten in jeder der in Artikel 3 genannten sechs 

Säulen zu entnehmen sind. Das Scoreboard dient als 

Leistungsberichterstattungssystem der Fazilität. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 33 einen 

delegierten Rechtsakt zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in dem sie 

die detaillierten Elemente des Scoreboards festlegt, damit der Fortschritt der 

Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne gemäß Absatz 1 erfasst werden 

kann.  
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(3) Aus dem Scoreboard gehen außerdem die Fortschritte hervor, die bei der 

Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne in Bezug auf die gemeinsamen 

Indikatoren gemäß Artikel 29 Absatz 4 erzielt werden.  

(4)  Das Scoreboard ist bis Dezember 2021 einsatzbereit und wird von der Kommission 

zweimal jährlich aktualisiert.; Das Scoreboard wird auf einer Website oder einem 

Internetportal veröffentlicht. 

Artikel 31 

Jahresbericht 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Jahresbericht 

über die Durchführung der Fazilität vor.  

(2) Der Jahresbericht enthält Informationen über die Fortschritte, die bei der 

Durchführung der Aufbau- und Resilienzpläne der betreffenden Mitgliedstaaten im 

Rahmen der Fazilität erzielt wurden, sowie über den Stand der Umsetzung der 

Etappenziele und Zielwerte und den Stand der entsprechenden Zahlungen und 

Aussetzungen. 
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(3) Der Jahresbericht enthält ferner ▌Angaben zu 

a) dem Beitrag der Fazilität zur Verwirklichung der Klimaschutz- und der 

Digitalisierungsziele; 

b) der Leistung der Fazilität auf der Grundlage der gemeinsamen Indikatoren 

gemäß Artikel 29 Absatz 4; 

c) den Ausgaben die gemäß Artikel 29 Absatz 4 im Rahmen der in Artikel 3 

genannten sechs Säulen aus der Fazilität finanziert wurden, unter 

Einbeziehung der Sozialausgaben auch für Kinder und Jugendliche.  

(4) Für die Berichterstattung über die in den Absätzen 2 und 3 genannten Tätigkeiten 

kann die Kommission gegebenenfalls den Inhalt der von der Kommission im 

Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen einschlägigen 

Dokumente heranziehen.  
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Artikel 32 

Evaluierung und Ex-post-Evaluierung der Fazilität 

(1) Bis zum … [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen unabhängigen Bericht 

über die Evaluierung der Durchführung dieser Fazilität, und bis zum 31. Dezember 

2028 übermittelt sie ihnen einen unabhängigen Ex-post-Evaluierungsbericht.  

(2) In dem Evaluierungsbericht wird insbesondere bewertet, inwieweit die Ziele erreicht 

wurden, wie effizient die Ressourcen eingesetzt wurden und welcher europäische 

Mehrwert erzielt wurde. Ferner wird geprüft, ob alle Ziele und Maßnahmen 

weiterhin relevant sind. 

(3) Der Evaluierung wird gegebenenfalls ein Vorschlag zu Änderungen dieser 

Verordnung beigefügt. 

(4) Der Ex-post-Evaluierungsbericht umfasst eine Gesamtbewertung der Fazilität und 

Informationen über ihre langfristigen Auswirkungen. 
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Artikel 33 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 Absatz 4 und 

Artikel 30 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 30 Absatz 2 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 30 Absatz 2 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 

oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um einen 

Monat verlängert. 

Kapitel VIII 

Kommunikation und Schlussbestimmungen 

Artikel 34 

Information, Kommunikation und Publizität 

(1) Die Kommission kann Kommunikationsmaßnahmen ergreifen – beispielsweise 

gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen mit den betreffenden nationalen 

Behörden –, um die Sichtbarkeit der Unionsmittel für die finanzielle Unterstützung 

zu gewährleisten, die im jeweiligen Aufbau- und Resilienzplan vorgesehen ist. Die 

Kommission kann gegebenenfalls sicherstellen, dass die Unterstützung aus der 

Fazilität im Wege eines Hinweises zur Finanzierung kommuniziert und bekannt 

gemacht wird. 
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(2) Die Empfänger von Unionsmitteln machen durch die kohärente, wirksame und 

verhältnismäßige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die 

Medien und die Öffentlichkeit, die Herkunft dieser Unionsmittel bekannt und stellen 

sicher, dass die Unionsförderung, insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen, Sichtbarkeit 

erhält, indem beispielsweise gegebenenfalls das Unionslogo und ein 

entsprechender Hinweis auf die Finanzierung mit dem Wortlaut „Finanziert von 

der Europäischen Union – NextGenerationEU“ vorgesehen werden. 

(3) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information und Kommunikation über die 

Fazilität, die gemäß der Fazilität ergriffenen Maßnahmen und die erzielten 

Ergebnisse durch. Die Kommission informiert gegebenenfalls die Vertretungen des 

Europäischen Parlaments über ihre Maßnahmen und bezieht sie in diese 

Maßnahmen ein. Mit den der Fazilität zugewiesenen Mitteln wird auch die 

institutionelle Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union gefördert, 

soweit diese die in Artikel 4 genannten Ziele betreffen. 

Artikel 35 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Methodik für die Berechnung des maximalen finanziellen Beitrags pro Mitgliedstaat im Rahmen 

der Fazilität 

 

In diesem Anhang wird die Methodik zur Berechnung des maximalen finanziellen Beitrags pro 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 festgelegt. Dabei werden in Bezug auf jeden Mitgliedstaat folgende 

Elemente berücksichtigt: 

Einwohnerzahl; 

umgekehrtes Pro-Kopf-BIP; 

durchschnittliche Arbeitslosenquote in den letzten fünf Jahren im Vergleich zum 

Unionsdurchschnitt (2015–2019); 

Rückgang des realen BIP im Jahr 2020 und kumulierter Rückgang des realen BIP im 

Zeitraum 2020–2021.  

Um eine übermäßige Konzentration von Ressourcen zu vermeiden, 

wird das umgekehrte Pro-Kopf-BIP mit höchstens 150 % des Unionsdurchschnitts 

berücksichtigt 

und die Abweichung der Arbeitslosenquote der einzelnen Mitgliedstaaten vom 

Unionsdurchschnitt wird mit höchstens 150 % des Unionsdurchschnitts berücksichtigt. 

Da die wohlhabenderen Mitgliedstaaten (mit einem Pro-Kopf-BNE über dem 

Unionsdurchschnitt) im Allgemeinen stabilere Arbeitsmärkte aufweisen, wird die 

Abweichung ihrer Arbeitslosenquote vom Unionsdurchschnitt mit höchstens 75 % 

berücksichtigt. 
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Der maximale finanzielle Beitrag pro Mitgliedstaat im Rahmen der Fazilität ( ) berechnet sich 

wie folgt: 

 

Dabei gilt: 

FS (finanzielle Unterstützung) ist die verfügbare Finanzierung aus der Fazilität gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe a und  

 ist der Zuweisungsschlüssel des Mitgliedstaats i, der wie folgt definiert ist: 

 

Dabei ist  

 der Zuweisungsschlüssel, der auf 70 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Betrags angewandt wird und in Anhang II festgelegt ist, und  

 ist der Zuweisungsschlüssel, der auf 30 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Betrags angewandt wird und in Anhang III festgelegt ist. 
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ANHANG II 

Der Zuweisungsschlüssel, der auf 70 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrags 

angewandt wird,  berechnet sich wie folgt: 

  

dabei ist  und  , 

mit  , 

 0,75 für Mitgliedstaaten mit  und 

 für Mitgliedstaaten mit .  

Dabei gilt52: 

 ist das nominale BIP pro Kopf des Mitgliedstaats i im Jahr 2019; 

 ist das gewichtete durchschnittliche BIP pro Kopf der gegenwärtigen EU‑27-

Mitgliedstaaten im Jahr 2019; 

 ist die Gesamtbevölkerung des Mitgliedstaats i im Jahr 2019; 

 ist die Gesamtbevölkerung der EU‑27-Mitgliedstaaten im Jahr 2019; 

ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote des Mitgliedstaats i im Zeitraum 

2015–2019;  

 ist die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der EU‑27 im Zeitraum 2015–

2019 (der gewichtete Durchschnitt der EU‑27-Mitgliedstaaten in jedem Jahr);  

 ist das BNE pro Kopf des Mitgliedstaats i im Jahr 2019; 

 ist das gewichtete durchschnittliche BNE pro Kopf der EU‑27-Mitgliedstaaten 

im Jahr 2019. 

                                                
52  Alle Daten in der Verordnung stammen von Eurostat; Stand Mai 2020 für historische 

Daten.  
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ANHANG III 

Der Zuweisungsschlüssel, der auf 30 % des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrags 

angewandt wird, , berechnet sich wie folgt: 

 

dabei ist 

  

dabei ist 

  

mit  

Dabei gilt: 

 ist das reale BIP des Mitgliedstaats i zum Zeitpunkt ; 

 ist das BIP pro Kopf des Mitgliedstaats i im Jahr 2019; 

 ist das gewichtete durchschnittliche BIP pro Kopf der EU‑27-Mitgliedstaaten 

im Jahr 2019; 

 ist die Gesamtbevölkerung des Mitgliedstaats i im Jahr 2019; 

 ist die Gesamtbevölkerung der EU‑27-Mitgliedstaaten im Jahr 2019. 

 

Der Rückgang des realen BIP im Jahr 2020 ((((((((( ) und der kumulative Rückgang 

des realen BIP im Zeitraum 2020–2021 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ) beruhen auf der Herbstprognose 

2020 der Kommission und werden für jeden Mitgliedstaat bis zum 30. Juni 2022 aktualisiert, 

wobei die Daten aus der Herbstprognose 2020 der Kommission durch die tatsächlichen Werte 

ersetzt werden, die von Eurostat unter dem Code „tec00115 (Wachstumsrate des realen BIP – 

Volumen)“ zuletzt gemeldet wurden. 
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ANHANG IV 

Die Anwendung der Methodiken gemäß den Anhängen I, II und III auf den in Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Betrag, umgerechnet in jeweilige Preise, ergibt – unbeschadet der zum 

30. Juni 2022 aktualisierten Berechnung – folgenden Anteil und Betrag für den maximalen 

finanziellen Beitrag pro Mitgliedstaat: 

  

Anteil in % des 
Gesamtbetrags 

Betrag (in 1 000
EUR in jeweiligen

Preisen) Gesamtbetrag 
BE 1,56% 3 646 437 2,20% 2 278 834 5 925 271 
BG 1,98% 4 637 074 1,58% 1 631 632 6 268 706 
CZ 1,51% 3 538166 3,41% 3 533 509 7 071 676 
DK 0,56% 1 303 142 0,24% 248 604 1 551 746 
DE 6,95% 16 294 947 9,01% 9 324 228 25 619 175 
EE 0,32% 759 715 0,20% 209 800 969 515 
IE 0,39% 914 572 0,07% 74 615 989 186 
EL 5,77% 13 518 285 4,11% 4 255 610 17 773 895 
ES 19,88% 46 603 232 22,15% 22 924 818 69 528 050 
FR 10,38% 24 328 797 14,54% 15 048 278 39 377 074 
HR 1,98% 4 632 793 1,61% 1 664 039 6 296 831 
IT 20,45% 47 935 755 20,25% 20 960 078 68 895 833 
CY 0,35% 818 396 0,18% 187 774 1 006 170 
LV 0,70% 1 641 145 0,31% 321 944 1 963 088 
LT 0,89% 2 092 239 0,13% 132 450 2 224 690 
LU 0,03% 76 643 0,02% 16 883 93 526 
HU 1,98% 4 640 462 2,45% 2 535 376 7 175 838 
MT 0,07% 171 103 0,14% 145 371 316 474 
NL 1,68% 3 930 283 1,96% 2 032 041 5 962 324 
AT 0,95% 2 231 230 1,19% 1 230 938 3 462 169 
PL 8,65% 20 275 293 3,46% 3 581 694 23 856 987 
PT 4,16% 9 760 675 4,01% 4 149 713 13 910 387 
RO 4,36% 10 213 809 3,90% 4 034 211 14 248 020 
SI 0,55% 1 280 399 0,48% 496 924 1 777 322 
SK 1,98% 4 643 840 1,63% 1 686 154 6 329 994 
FI 0,71% 1 661 113 0,41% 2 085 805 
SE 1,24% 2 911 455 0,36% 377 792 3 289 248 
EU27 100,00% 234 461 000 100,00% 103 508 000 337 969 000

Maximaler finanzieller Beitrag pro EU-Mitgliedstaat 

für  70% des zur Verfügung 
stehenden Betrags 

für 30% des zur Verfügung stehenden Betrags 
(vorläufiger Betrag auf der Grundlage 
der Herbstprognose der Kommission 

2020) 

Anteil in % des 
Gesamtbetrags 

Betrag (in 1 000 
EUR in jeweiligen

Preisen) 

424 692 
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ANHANG V 

Bewertungsleitlinien für die Fazilität 

1. Anwendungsbereich  

Diese Leitlinien sollen zusammen mit dieser Verordnung der Kommission als Grundlage dienen, 
um – in transparenter und gerechter Weise – die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzpläne zu bewerten und im Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten Zielen 
und sonstigen einschlägigen Anforderungen den finanziellen Beitrag festzulegen. Diese Leitlinien 
bilden die Grundlage für die Anwendung der Bewertungskriterien und die Festsetzung des 
finanziellen Beitrags gemäß Artikel 19 Absatz 3 bzw. Artikel 20 Absatz 4.  

Die Bewertungsleitlinien sollen  

a) Orientierungshilfen für das Verfahren zur Bewertung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne geben,  

b) die Bewertungskriterien näher erläutern und ein Einstufungssystem festlegen, das eingerichtet 
werden soll, um ein faires und transparentes Verfahren zu gewährleisten, und 

c) den Zusammenhang zwischen der von der Kommission anhand der Bewertungskriterien 
durchgeführten Bewertung und der Festlegung des in dem Vorschlag der Kommission für 
einen Beschluss des Rates über die ▌Aufbau- und Resilienzpläne zu nennenden finanziellen 
Beitrags definieren.  

Die Leitlinien sind ein Instrument, das der Kommission die Bewertung der von den Mitgliedstaaten 
vorgelegten Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne erleichtern und sicherstellen soll, dass diese 
Pläne relevante Reformen und öffentliche Investitionen mit hohem Mehrwert im Hinblick auf die 
Ziele der Fazilität unterstützen und dass die Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten gewährleistet 
ist.  

2. Bewertungskriterien 

Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 bewertet die Kommission die ▌Aufbau- und Resilienzpläne 
nach den Kriterien der Relevanz, der Wirksamkeit, der Effizienz und der Kohärenz. Als Ergebnis 
des Bewertungsverfahrens stuft die Kommission die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzpläne nach jedem der in Artikel 19 Absatz 3 genannten Bewertungskriterien ein, um 
die ▌Mittelzuweisung gemäß Artikel 20 Absatz 4 festzulegen. 

Aus Gründen der Vereinfachung und Effizienz erfolgt die Einstufung wie folgt in die Kategorien A 
bis C: 

Relevanz: 

2.1 Der Aufbau- und Resilienzplan stellt eine umfassende und angemessen ausgewogene Antwort 
auf die wirtschaftliche und soziale Lage dar und leistet somit einen angemessenen Beitrag zu 
allen in Artikel 3 genannten sechs Säulen, wobei den spezifischen Herausforderungen des 
betreffenden Mitgliedstaats und der Mittelzuweisung an ihn Rechnung getragen wird. Bei der 
Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  

Inhalt der Prüfung  
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– Der Aufbau- und Resilienzplan trägt umfassend und auf angemessen ausgewogene Weise 
zu allen in Artikel 3 genannten sechs Säulen bei und trägt den spezifischen Herausforderungen 
und dem finanziellen Beitrag des betreffenden Mitgliedstaats und der beantragten Unterstützung 
in Form eines Darlehens Rechnung. 
 
Einstufung 

A – weitgehend  
B – teilweise  

C – in geringem Maße  

 
2.2 Es ist zu erwarten, dass der Aufbau- und Resilienzplan wirksam zur Bewältigung aller oder 
eines wesentlichen Teils der Herausforderungen, die in den relevanten länderspezifischen 
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der finanzpolitischen Aspekte 
dieser Herausforderungen und Empfehlungen und gegebenenfalls der Empfehlungen nach 
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011, ermittelt wurden, oder Herausforderungen, die in 
anderen von der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen 
einschlägigen Dokumenten ermittelt wurden, beiträgt. 

 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  
 
Inhalt der Prüfung  
– Es ist zu erwarten, dass der Aufbau- und Resilienzplan wirksam zur Bewältigung aller oder 
eines wesentlichen Teils der Herausforderungen, die in den relevanten länderspezifischen 
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der finanzpolitischen Aspekte 
dieser Herausforderungen und Empfehlungen und gegebenenfalls der Empfehlungen nach 
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011, ermittelt wurden, oder Herausforderungen, die in 
anderen von der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen 
einschlägigen Dokumenten ermittelt wurden, beiträgt, unter Berücksichtigung des finanziellen 
Beitrags des betreffenden Mitgliedstaats und der beantragten Unterstützung in Form eines 
Darlehens sowie der Reichweite und des Ausmaßes der länderspezifischen Herausforderungen 
und der in dem nationalen Reformprogramm enthaltenen Informationen,  
 
und 
 
– der Aufbau- und Resilienzplan stellt eine umfassende und angemessene Antwort auf die 
wirtschaftliche und soziale Lage des betreffenden Mitgliedstaats dar  
 
und 
 
– die mit dem Aufbau- und Resilienzplan in Angriff genommenen Herausforderungen werden 
als maßgeblich für die nachhaltige Steigerung des Wachstumspotenzials der Wirtschaft des 
betreffenden Mitgliedstaats erachtet  
 
und 
 
– nach Abschluss der vorgeschlagenen Reformen und Investitionen dürften die damit 
verbundenen Herausforderungen beseitigt oder in einer Weise bewältigt sein, die maßgeblich zu 
ihrer Beseitigung beiträgt.  
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Einstufung 
A – der Aufbau- und Resilienzplan trägt dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der 
Herausforderungen, die in den länderspezifischen Empfehlungen oder in anderen einschlägigen, 
von der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen 
Dokumenten ermittelt wurden, wirksam zu bewältigen, und der Aufbau- und Resilienzplan stellt 
eine angemessene Antwort auf die wirtschaftliche und soziale Lage des betreffenden Mitgliedstaats 
dar 
 
B – der Aufbau- und Resilienzplan trägt teilweise dazu bei, alle oder einen wesentlichen Teil der in 
den länderspezifischen Empfehlungen oder in anderen einschlägigen, von der Kommission im 
Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen Dokumenten ermittelten 
Herausforderungen zu bewältigen, und der Aufbau- und Resilienzplan stellt eine ▌angemessene 
Antwort auf die wirtschaftliche und soziale Lage des betreffenden Mitgliedstaats dar 
 
C – der Aufbau- und Resilienzplan trägt nicht zur Bewältigung der Herausforderungen bei, die in 
den länderspezifischen Empfehlungen oder in anderen einschlägigen, von der Kommission im 
Rahmen des Europäischen Semesters offiziell angenommenen Dokumenten ermittelt wurden, und 
der Aufbau- und Resilienzplan stellt keine angemessene Antwort auf die wirtschaftliche und soziale 
Lage des betreffenden Mitgliedstaats dar 

 
2.3. Es ist zu erwarten, dass der Aufbau- und Resilienzplan wirksam dazu beiträgt, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die wirtschaftliche, soziale und 
institutionelle Resilienz des Mitgliedstaats zu stärken, zur Umsetzung der europäischen Säule 
sozialer Rechte beizutragen, unter anderem durch die Förderung von Maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche , und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Krise 
abzumildern und somit zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Konvergenz innerhalb der Union beiträgt. 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  
Inhalt der Prüfung  

– Der Aufbau- und Resilienzplan umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, das 
Wirtschaftswachstum und den wirtschaftlichen Zusammenhalt auf inklusive Weise zu fördern, 
insbesondere Schwächen der Wirtschaft der Mitgliedstaaten zu beseitigen, das Wachstumspotenzial 
der Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und die 
negativen Folgen der Krise abzumildern ▌, 

und 

– der Aufbau- und Resilienzplan umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, den sozialen 
Zusammenhalt und die Sozialschutzsysteme zu stärken – etwa Maßnahmen für Kinder und 
Jugendliche –, indem soziale Gefährdung abgebaut, ein Beitrag zur Umsetzung der Grundsätze 
der europäischen Säule sozialer Rechte geleistet und zu besseren Ergebnissen mit Blick auf die 
Indikatoren des sozialpolitischen Scoreboards beigetragen wird, 

und 
– der Aufbau- und Resilienzplan zielt darauf ab, die Anfälligkeit der Wirtschaft des 
Mitgliedstaats für Schocks zu verringern, 

und 
– der Aufbau- und Resilienzplan zielt darauf ab, die Anpassungsfähigkeit und Resilienz der 
wirtschaftlichen und/oder sozialen Strukturen und Institutionen des Mitgliedstaats gegenüber 
Schocks zu erhöhen, 

www.parlament.gv.at



 

 232 

und 
– es ist zu erwarten, dass der Aufbau- und Resilienzplan zur Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts und der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Konvergenz beiträgt. 

Einstufung 

A – es sind große Auswirkungen zu erwarten  
B – es sind moderate Auswirkungen zu erwarten  

C – es sind geringe Auswirkungen zu erwarten  

 

2.4 Der Aufbau- und Resilienzplan ist geeignet, sicherzustellen, dass keine Maßnahme zur 
Durchführung der im Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen Reformen und 
Investitionsvorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 
der Verordnung (EU) 2020/852 (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 
verursacht. 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  

Inhalt der Prüfung  

– keine Maßnahme zur Durchführung der im Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionsvorhaben verursacht eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 (Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 

Einstufung 

A – keine Maßnahme verursacht eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele (Grundsatz 
der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 
C – eine oder mehrere Maßnahmen verursachen eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) 

 
.5 Der Aufbau- und Resilienzplan enthält Maßnahmen, die wirksam zum ökologischen ▌Wandel, 
einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt, oder zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen, und die einen Betrag ausmachen, der mindestens 37 % 
der Gesamtzuweisung des Aufbau- und Resilienzplans entspricht, wozu die in Anhang VI 
dargelegte Methodik für die Verfolgung klimabezogener Ausgaben heranzuziehen ist; diese 
Methodik ist entsprechend für Maßnahmen heranzuziehen, die keinem in Anhang VI 
aufgeführten Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können; vorbehaltlich der 
Zustimmung der Kommission können die Koeffizienten für die Unterstützung der 
Verwirklichung der Klimaschutzziele für einzelne Investitionen insgesamt auf bis zu 3 % der 
Mittelzuweisungen des Aufbau- und Resilienzplans aufgestockt werden, um flankierenden 
Reformmaßnahmen, die ihre Auswirkungen auf die Klimaschutzziele glaubwürdig verstärken, 
Rechnung zu tragen; 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente: 
Inhalt der Prüfung 
– Die Durchführung der geplanten Maßnahmen wird voraussichtlich wirksam zum 
ökologischen Wandel und zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen und erforderlichenfalls 
die damit einhergehenden Herausforderungen angehen und auf diese Weise einen Beitrag zur 
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Verwirklichung der Klimaschutzziele der Union für das Jahr 2030 und des Ziels der 
Klimaneutralität der EU bis 2050 leisten 
und 

– die Mitgliedstaaten wenden eine Methodik an, bei der der gewährten Unterstützung eine 
spezifische Gewichtung zugewiesen wird, aus der hervorgeht, inwieweit die Unterstützung zu den 
Klimaschutzzielen beiträgt. Die Gewichtungen beruhen auf den Größenordnungen und Codes 
der Arten der Intervention gemäß Anhang VI und können für einzelne Investitionen erhöht 
werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre Auswirkungen auf die Klimaschutzziele 
zuverlässig verstärken, Rechnung zu tragen. Dasselbe Gewichtungssystem wird für Maßnahmen 
angewandt, die keinem in Anhang VI aufgeführten Interventionsbereich direkt zugeordnet 
werden können, 

und 
– es ist zu erwarten, dass die Durchführung der geplanten Maßnahmen eine dauerhafte 
Wirkung zeigt.  
Einstufung 

A – weitgehend  
B – teilweise  

C – in geringem Maße  

 
2.6 Der Aufbau- und Resilienzplan enthält Maßnahmen, die wirksam zum digitalen Wandel oder 
zur Bewältigung der sich daraus ergebenden Herausforderungen beitragen, und die einen 
Betrag ausmachen, der mindestens 20 % der Gesamtzuweisung des Aufbau- und Resilienzplans 
entspricht, wozu die in Anhang VII dargelegte Methodik für die digitale Markierung 
heranzuziehen ist; diese Methodik ist entsprechend für Maßnahmen anzuwenden, die keinem in 
Anhang VII aufgeführten Interventionsbereich direkt zugeordnet werden können; die 
Koeffizienten für die Unterstützung der Ziele im Digitalbereich können für einzelne Investitionen 
erhöht werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre Auswirkungen auf die Ziele im 
Digitalbereich verstärken, Rechnung zu tragen. 

Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente: 
Inhalt der Prüfung 

– Die Durchführung der geplanten Maßnahmen wird voraussichtlich in erheblichem Maße 
zum digitalen Wandel in wirtschaftlichen oder sozialen Sektoren beitragen  
oder 

– die Durchführung der geplanten Maßnahmen wird voraussichtlich in erheblichem Maße 
zur Bewältigung der Herausforderungen beitragen, die sich aus dem digitalen Wandel ergeben, 

und 
– die Mitgliedstaaten wenden eine Methodik an, bei der der gewährten Unterstützung eine 
spezifische Gewichtung zugewiesen wird, aus der hervorgeht, inwieweit die Unterstützung zu den 
Digitalisierungszielen beiträgt. Die Gewichtungen beruhen auf den Größenordnungen und 
Codes der Arten der Intervention gemäß Anhang VII und können für einzelne Investitionen 
erhöht werden, um flankierenden Reformmaßnahmen, die ihre Auswirkungen auf die 
Digitalisierungsziele verstärken, Rechnung zu tragen. Dasselbe Gewichtungssystem wird für 
Maßnahmen angewandt, die keinem in Anhang VII aufgeführten Interventionsbereich direkt 
zugeordnet werden können, 

und 
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– es ist zu erwarten, dass die Durchführung der geplanten Maßnahmen eine dauerhafte 
Wirkung zeigt.  

Einstufung 

A – weitgehend  
B – teilweise  

C – in geringem Maße  

Wirksamkeit: 
 
Es ist zu erwarten, dass Aufbau- und Resilienzplan dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat hat. 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente: 
Inhalt der Prüfung 
– Es ist zu erwarten, dass die Durchführung der geplanten Maßnahmen einen Strukturwandel 
in der Verwaltung oder in den einschlägigen Institutionen bewirkt  
 oder   
– dass die Durchführung der geplanten Maßnahmen einen Strukturwandel in den 
einschlägigen Politikbereichen bewirkt 
 und 
– dass die Durchführung der geplanten Maßnahmen eine dauerhafte Wirkung zeigt.  
Einstufung 
A – weitgehend  
B – teilweise  
C – in geringem Maße  

2.8. Die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagenen Modalitäten sind geeignet, die 
wirksame Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans sicherzustellen, 
einschließlich des vorgesehenen Zeitplans, der Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren. 

Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente: 
Inhalt der Prüfung 

– In dem betreffenden Mitgliedstaat wird eine Struktur mit folgenden Aufgaben betraut: (i) 
Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans; (ii) Überwachung der Fortschritte in Bezug auf die 
Etappenziele und Zielwerte; iii) Berichterstattung, 
 und 

– die vorgeschlagenen Etappenziele und Zielwerte sind klar und realistisch, die für diese 
Etappenziele und Zielwerte vorgeschlagenen Indikatoren sind relevant, annehmbar und solide  

 und 
– die von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen allgemeinen Modalitäten für die Organisation 
der Durchführung der Reformen und der Investitionen (einschließlich Vorkehrungen zur 
Gewährleistung einer ausreichenden Personalausstattung) sind plausibel.  

Einstufung 

A – angemessene Modalitäten für eine wirksame Durchführung  
B – Mindestmaß an Modalitäten für eine wirksame Durchführung 

C –ungenügende Modalitäten für eine wirksame Durchführung 
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Effizienz: 
2.9. Die vom Mitgliedstaat vorgelegte Begründung für die geschätzten Gesamtkosten des ▌Aufbau- 
und Resilienzplans ist angemessen und plausibel, steht im Einklang mit dem Grundsatz der 
Kosteneffizienz und entspricht den erwarteten nationalen volkswirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen ▌  
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  
Inhalt der Prüfung  

– Der Mitgliedstaat hat ausreichende Informationen und Nachweise dafür vorgelegt, dass der 
Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans angemessen ist 
(Angemessenheit), 
 und 

– der Mitgliedstaat hat ausreichende Informationen und Nachweise dafür vorgelegt, dass der 
Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans der Art und Weise der 
geplanten Reformen und Investitionen entspricht (Plausibilität), 
und 

– der Mitgliedstaat hat ausreichende Informationen und Nachweise dafür vorgelegt, dass der 
Betrag der geschätzten Gesamtkosten des im Rahmen der Fazilität zu finanzierenden Aufbau- und 
Resilienzplans nicht durch eine bereits existierende oder geplante Finanzierung durch die Union 
gedeckt ist, 

und 
– die Höhe der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans steht in einem 
angemessenen Verhältnis zu den erwarteten sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der im 
Plan vorgesehenen Maßnahmen auf den betreffenden Mitgliedstaat.  

Einstufung 

A – in hohem Maße  
B – in mittlerem Maße  

C – in geringem Maße  

2.10 Es ist zu erwarten, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagenen 
Modalitäten Korruption, Betrug und Interessenkonflikte bei der Verwendung der im Rahmen der 
Fazilität bereitgestellten Mittel verhindern, aufdecken und beheben, einschließlich der 
Regelungen, durch die eine Doppelfinanzierung durch die Fazilität und durch andere 
Unionsprogramme verhindert werden soll. 
 
Bei der Bewertung dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden Elemente:  
Inhalt der Prüfung 
– Das im Aufbau- und Resilienzplan dargelegte System für die interne Kontrolle beruht auf 
robusten Verfahren und Strukturen und nennt eindeutige Akteure (Stellen/Einrichtungen) und 
deren Funktionen und Zuständigkeiten für die Durchführung der Aufgaben der internen 
Kontrolle. Es sorgt insbesondere für eine angemessene Trennung der einschlägigen Funktionen 
und 
– das Kontrollsystem und andere im Aufbau- und Resilienzplan beschriebene einschlägige 
Modalitäten etwa für die Erhebung und Bereitstellung von Daten zu den Endempfängern, die 
insbesondere dazu dienen, Korruption, Betrug und Interessenkonflikte bei der Verwendung der 
aus der Fazilität bereitgestellten Mittel zu verhindern, aufzudecken und zu beheben, sind 
angemessen 
und 
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– die im Aufbau- und Resilienzplan beschriebenen Modalitäten, die darauf abzielen, eine 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und andere Unionsprogramme zu verhindern, sind 
angemessen 
und 
– die für die Kontrollen zuständigen Akteure (Stellen/Einrichtungen) sind rechtlich befugt 
und verfügen über die für die Wahrnehmung ihrer vorgesehenen Funktionen und Aufgaben 
erforderliche Verwaltungskapazität. 
Einstufung  
A – die Modalitäten sind angemessen 
C – die Modalitäten sind unzureichend 

Kohärenz: 
2.11. Der Aufbau- und Resilienzplan enthält Maßnahmen zur Durchführung von Reformprojekten 
und öffentlichen Investitionsvorhaben, die kohärent sind 

Bei der Bewertung auf der Grundlage dieses Kriteriums prüft die Kommission die folgenden 
Elemente:  

Inhalt der Prüfung 

– der Aufbau- und Resilienzplan umfasst Maßnahmen, die geeignet sind, ihre jeweiligen 
Auswirkungen gegenseitig zu verstärken, 

oder 

– der Aufbau- und Resilienzplan umfasst Maßnahmen, die einander ergänzen.  

Einstufung  

A – in hohem Maße  
B – in mittlerem Maße  

C – in geringem Maße  

 

3. Festlegung des finanziellen Beitrags ▌ 
Im Einklang mit Artikel 20 ▌wird der finanzielle Beitrag im Kommissionsvorschlag unter 
Berücksichtigung der Bedeutung und Kohärenz des von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen und nach den Kriterien des Artikels 19 Absatz 3 bewerteten Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt. Dabei wendet die Kommission folgende Kriterien an: 
a) Entspricht der Aufbau- und Resilienzplan den in Artikel 19 Absatz 3 genannten Kriterien in 

zufriedenstellender Weise und ist der Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans gleich dem ▌für den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 berechneten 
maximalen finanziellen Beitrag oder höher als dieser, so entspricht der dem betreffenden 
Mitgliedstaat zugewiesene finanzielle Beitrag dem Gesamtbetrag des für diesen Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 11 berechneten maximalen finanziellen Beitrags ▌; 

b) entspricht der Aufbau- und Resilienzplan den in Artikel 19 Absatz 3 genannten Kriterien in 
zufriedenstellender Weise und ist der Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans niedriger als der ▌für den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 11 
berechnete maximale finanzielle Beitrag, so entspricht der dem Mitgliedstaat zugewiesene 
finanzielle Beitrag dem Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans;  

c) erfüllt der Aufbau- und Resilienzplan die in Artikel 19 Absatz 3 genannten Kriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, so wird dem betreffenden Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
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zugewiesen.  
Für die Durchführung dieses Unterabsatzes gelten folgende Formeln:  

- für Buchstabe a:  
- für Buchstabe b:  
- Dabei ist  
- i der betreffende Mitgliedstaat, 
- MFC der maximale Betrag des finanziellen Beitrags für den betreffenden Mitgliedstaat 

und  
- C der Betrag der geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans. 

 
Ergebnis der Bewertung unter Berücksichtigung der Einstufung:  
Der Aufbau- und Resilienzplan erfüllt die Bewertungskriterien in zufriedenstellender Weise: 
Wenn die endgültige Bewertung für die Kriterien gemäß Ziffer 2 folgende Einstufungen enthält: 
– A für die Kriterien 2.2, 2.3, 2.5 und 2.6; 
und für die anderen Kriterien: 
– nur A  
oder 
–  nicht mehr B als A und kein C.  
 
Der Aufbau- und Resilienzplan erfüllt die Bewertungskriterien nicht in zufriedenstellender Weise: 
Wenn die endgültige Bewertung für die Kriterien gemäß Ziffer 2 folgende Einstufungen enthält: 
– kein einziges A für die Kriterien 2.2, 2.3, 2.5 und 2.6; 
und für die anderen Kriterien: 
– mehr B als A  
oder 
– mindestens ein C.  
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ANHANG VI 
Methodik zur Verfolgung von Klimamaßnahmen 

 
Größenordnung und Codes der Arten der Intervention für die Fazilität  

 
 

INTERVENTIONSBEREICH 

Koeffizient 
für die 

Berechnung 
der 

Unterstützung 
der 

Klimaschutzzi
ele 

Koeffizient 
für die 

Berechnung 
der 

Unterstützung 
der 

umweltpolitis
chen Ziele 

001 

Investitionen in Anlagen, darunter auch 
Forschungsanlagen, in Kleinstunternehmen mit 
direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

002 

Investitionen in Anlagen, darunter auch 
Forschungsanlagen, in kleinen und mittleren 
Unternehmen (auch privaten Forschungszentren) mit 
direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 
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002 a1 

Investitionen in Anlagen, darunter auch 
Forschungsanlagen, in großen Unternehmen1 mit 
direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

003 

Investitionen in Anlagen, darunter auch 
Forschungsanlagen, in öffentlichen Forschungszentren 
und Hochschuleinrichtungen mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

004 
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte in 
Kleinstunternehmen mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

005 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte in 
KMU (einschließlich privaten Forschungszentren) mit 
direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

005a1 
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte in 
großen Unternehmen mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

006 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte in 
öffentlichen Forschungszentren und 
Hochschuleinrichtungen mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

0 % 0 % 

007 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten, darunter auch 
Vernetzung, in Kleinstunternehmen (industrielle 
Forschung, experimentelle Entwicklung, 
Durchführbarkeitsstudien) 

0 % 0 % 

008 Forschungs- und Innovationstätigkeiten, darunter auch 
Vernetzung, in KMU 0 % 0 % 

008a1 Forschungs- und Innovationstätigkeiten, darunter auch 
Vernetzung, in großen Unternehmen 0 % 0 % 

009 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten, darunter auch 
Vernetzung, in öffentlichen Forschungszentren, 
Hochschuleinrichtungen und Kompetenzzentren 
(industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, 
Durchführbarkeitsstudien) 

0 % 0 % 

010 

Digitalisierung von KMU (einschließlich elektronisch 
abgewickelten Handels, elektronischen 
Geschäftsverkehrs, vernetzter Geschäftsprozesse, 
digitaler Innovationsdrehkreuze, Living Labs, Web-
Unternehmer und IKT-Start-ups, B2B) 

0 % 0 % 

010a1 Digitalisierung von großen Unternehmen 
(einschließlich elektronisch abgewickelten Handels, 

0 % 0 % 
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elektronischen Geschäftsverkehrs, vernetzter 
Geschäftsprozesse, digitaler Innovationsdrehkreuze, 
Living Labs, Web-Unternehmer und IKT-Start-ups, 
B2B) 

010b 

Digitalisierung von KMU oder großen Unternehmen 
(einschließlich elektronisch abgewickelten Handels, 
elektronischen Geschäftsverkehrs, vernetzter 
Geschäftsprozesse, digitaler Innovationsdrehkreuze, 
Living Labs, Web-Unternehmer und IKT-Start-ups, 
B2B) im Einklang mit den Kriterien zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen oder zur Energieeffizienz  

40 % 0 % 

011 IKT-Lösungen, elektronische Dienste und 
Anwendungen für staatliche Behörden 

0 % 0 % 

011a 

IKT-Lösungen, elektronische Dienste und 
Anwendungen für staatliche Behörden im Einklang 
mit den Kriterien zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen oder zur Energieeffizienz2 

40 % 0 % 

012 IT-Dienste und -Anwendungen für digitale 
Kompetenzen und digitale Inklusion 0 % 0 % 

013 

Elektronische Gesundheitsdienste und -anwendungen 
(einschließlich mobiler Informationssysteme im 
Gesundheitswesen (E-Care) und Internet der Dinge für 
körperliche Bewegung und umgebungsunterstütztes 
Leben) 

0 % 0 % 

014 Geschäftsinfrastruktur für KMU (einschließlich 
Industrieparks und Gewerbegebieten) 0 % 0 % 

015 Unternehmensentwicklung und Internationalisierung 
von KMU, etwa durch Anlageinvestitionen 0 % 0 % 

015a 
Unterstützung großer Unternehmen durch 
Finanzierungsinstrumente, etwa durch 
Anlageinvestitionen 

0 % 0 % 

016 

Entwicklung von Kompetenzen für intelligente 
Spezialisierung, industriellen Wandel, 
unternehmerische Initiative und Anpassungsfähigkeit 
von Unternehmen an Veränderungen 

0 % 0 % 

017 
Fortgeschrittene Unterstützungsdienste für KMU und 
KMU-Zusammenschlüsse (etwa Dienstleistungen für 
Leitung, Vermarktung und Gestaltung) 

0 % 0 % 

018 Gründungszentren, Unterstützung von 
Ausgründungen, Ablegern und Neugründungen 0 % 0 % 

019 Förderung von Innovationskernen, auch zwischen 0 % 0 % 
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Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
öffentlichen Stellen und Unternehmensnetzen, die vor 
allem KMU zugutekommen 

020 

Innovationsprozesse in KMU (in den Bereichen 
Verfahren, Organisation, Vermarktung, 
Gemeinschaftsgründungen sowie nutzer- und 
nachfragebestimmte Innovation) 

0 % 0 % 

021 

Technologietransfer und Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Forschungszentren und dem 
Hochschulbereich 
 

0 % 0 % 

022 

Forschungs- und Innovationsprozesse, 
Technologietransfer und Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf CO2-armer 
Wirtschaft, Resilienz und Anpassung an den 
Klimawandel  

100 % 40 % 

023 

Forschungs- und Innovationsprozesse, 
Technologietransfer und Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf 
Kreislaufwirtschaft 

40 % 100 % 

024 Energieeffizienz- und Demonstrationsvorhaben in 
KMU und Begleitmaßnahmen 40 % 40 % 

024a Energieeffizienz- und Demonstrationsvorhaben in 
großen Unternehmen und Begleitmaßnahmen 40 % 40 % 

024b 

Energieeffizienz- und Demonstrationsvorhaben in 
KMU oder großen Unternehmen und 
Begleitmaßnahmen im Einklang mit 
Energieeffizienzkriterien3 

100 % 40 % 

025 
Energieeffiziente Renovierung des vorhandenen 
Wohnungsbestands, Demonstrationsvorhaben und 
Begleitmaßnahmen 

40 % 40 % 

025a 

Energieeffiziente Renovierung des vorhandenen 
Wohnungsbestands, Demonstrationsvorhaben und 
Begleitmaßnahmen im Einklang mit 
Energieeffizienzkriterien4 

100 % 40 % 

025b Errichtung von neuen energieeffizienten Gebäuden5 40 % 40 % 

026 

Energieeffiziente Renovierung oder 
Energieeffizienzmaßnahmen in Bezug auf öffentliche 
Infrastrukturanlagen, Demonstrationsvorhaben und 
Begleitmaßnahmen  

40 % 40 % 
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026a 

Energieeffiziente Renovierung oder 
Energieeffizienzmaßnahmen in Bezug auf öffentliche 
Infrastrukturanlagen, Demonstrationsvorhaben und 
Begleitmaßnahmen im Einklang mit 
Energieeffizienzkriterien 6 

100 % 40 % 

027 

Unterstützung von Unternehmen, die Dienstleistungen 
erbringen, welche zu einer CO2‑armen Wirtschaft und 
zu einer Verbesserung der Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel beitragen, darunter auch 
Sensibilisierungsmaßnahmen 

100 % 40 % 

028 Energie aus erneuerbaren Quellen: Wind 100 % 40 % 

029 Energie aus erneuerbaren Quellen: Sonne 100 % 40 % 

030 Energie aus erneuerbaren Quellen: Biomasse7 40 % 40 % 

030a Energie aus erneuerbaren Quellen: Biomasse mit 
hohen Einsparungen an Treibhausgasemissionen8 100 % 40 % 

031 Energie aus erneuerbaren Quellen: Meer 100 % 40 % 

032 Andere Energie aus erneuerbaren Quellen 
(einschließlich geothermische Energie)  100 % 40 % 

033 Intelligente Energiesysteme (einschließlich 
intelligenter Netze und IKT-Systeme) und Speicherung 100 % 40 % 

034 Hochwirksame Kraft-Wärme-Kopplung, Fernwärme 
und -kühlung 40 % 40 % 

034a0 
Hochwirksame Kraft-Wärme-Kopplung, wirksame 
Fernwärme und -kühlung mit geringen Emissionen im 
Verlauf des Lebenszyklus9 

100 % 40 % 

034a1 Ersatz kohlebetriebener Heizanlagen durch 
Gasheizungen aus Klimaschutzgründen 0 % 0 % 

034a2 Verteilung und Transport von Erdgas, das Kohle 
ersetzen soll 0 % 0 % 

035 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 
Vorbeugung und Bewältigung klimabezogener 
Risiken: Hochwasser (wie etwa 
Sensibilisierungsmaßnahmen, Einrichtungen im 
Bereich Katastrophenschutz und -bewältigung, 
Infrastrukturanlagen sowie ökosystembasierte 
Ansätze) 

100 % 100 % 

036 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 
Vorbeugung und Bewältigung klimabezogener 
Risiken: Brände (wie etwa 

100 % 100 % 
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Sensibilisierungsmaßnahmen, Einrichtungen im 
Bereich Katastrophenschutz und -bewältigung, 
Infrastrukturanlagen sowie ökosystembasierte 
Ansätze) 

037 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 
Vorbeugung und Bewältigung klimabezogener 
Risiken: andere, z. B. Stürme und Dürren (wie etwa 
Sensibilisierungsmaßnahmen, Einrichtungen im 
Bereich Katastrophenschutz und -bewältigung, 
Infrastrukturanlagen sowie ökosystembasierte 
Ansätze) 

100 % 100 % 

038 

Vorbeugung und Bewältigung von nicht mit dem 
Klima verbundenen naturbedingten Risiken (z. B. 
Erdbeben) und mit menschlichen Tätigkeiten 
verbundenen Risiken (z. B. technisch bedingte 
Unfälle), wie etwa Sensibilisierungsmaßnahmen, 
Einrichtungen im Bereich Katastrophenschutz und -
bewältigung, Infrastrukturanlagen sowie 
ökosystembasierte Ansätze 

0 % 100 % 

039 

Bereitstellung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung und 
Verteilung, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, 
Trinkwasserversorgung) 

0 % 
 

100 % 

039a 

Bereitstellung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung und 
Verteilung, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, 
Trinkwasserversorgung) im Einklang mit 
Effizienzkriterien10 

40 % 100 % 

040 

Wasserbewirtschaftung und Schutz von 
Wasserreserven (einschließlich Bewirtschaftung von 
Wassereinzugsgebieten, Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel, Wiederverwendung und 
Leckageverringerung) 

40 % 100 % 

041 Abwasserrückgewinnung und -behandlung 0 % 100 % 

041a Abwasserrückgewinnung und -behandlung im 
Einklang mit Energieeffizienzkriterien11 40 % 100 % 

042 
Abfallbewirtschaftung für Hausmüll: Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung, Trennung und 
Wiederverwendung sowie zum Recycling 

40 % 100 % 

042a Abfallbewirtschaftung für Hausmüll: 
Abfallbewirtschaftung für Restmüll 0 % 100 % 

044 Abfallbewirtschaftung für Gewerbe- und 
Industrieabfälle: Maßnahmen zur Vermeidung, 

40 % 100 % 
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Verringerung, Trennung und Wiederverwendung 
sowie zum Recycling 

044a Abfallbewirtschaftung für Gewerbe- und 
Industrieabfälle: Restmüll und gefährliche Abfälle  0 % 100 % 

045 Förderung der Verwendung von Recyclingmaterial als 
Rohstoff 0 % 100 % 

045a Verwendung von Recyclingmaterial als Rohstoff im 
Einklang mit Effizienzkriterien12 100 % 100 % 

046 Sanierung von Industriestandorten und kontaminierten 
Standorten 0 % 100 % 

046a Sanierung von Industriestandorten und kontaminierten 
Standorten im Einklang mit Effizienzkriterien13 40 % 100 % 

047 
Unterstützung von umweltfreundlichen 
Produktionsverfahren und Ressourceneffizienz in 
KMU 

40 % 40 % 

047a 
Unterstützung von umweltfreundlichen 
Produktionsverfahren und Ressourceneffizienz in 
großen Unternehmen 

40 % 40 % 

048 Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und 
Lärmminderung 40 % 100 % 

049 Schutz, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung 
von Natura-2000-Gebieten 40 % 100 % 

050 
Naturschutz und Schutz der biologischen Vielfalt, 
Naturerbe und natürliche Ressourcen, grüne und blaue 
Infrastruktureinrichtungen 

40 % 
100 % 

051 
Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität 
(Backbone/Backhaul-Netz) 

0 % 0 % 

052 

Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität 
(Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer Leistung, die 
bis zum Verteilerpunkt für Mehrfamilienhäuser am Ort 
der Nutzung einer Glasfaserinstallation gleichwertig 
ist) 

0 % 0 % 

053 

Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität 
(Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer Leistung, die 
bis zum Verteilerpunkt für Wohnungen oder 
Geschäftsräume am Ort der Nutzung einer 
Glasfaserinstallation gleichwertig ist) 

0 % 0 % 
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054 

Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität 
(Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer Leistung, die 
bis zur Basisstation für moderne 
Drahtloskommunikation einer Glasfaserinstallation 
gleichwertig ist) 

0 % 0 % 

055 

Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Andere Arten von IKT-Infrastrukturanlagen 
(einschließlich groß dimensionierten IT-Ressourcen 
und -Ausrüstung, Rechenzentren, Sensoren und 
sonstigen drahtlosen Geräten) 

0 % 0 % 

055a 

Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Andere Arten von IKT-Infrastrukturen (einschließlich 
groß dimensionierten IT-Ressourcen und -Ausrüstung, 
Rechenzentren, Sensoren und sonstigen drahtlosen 
Geräten) im Einklang mit den Kriterien zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen oder zur 
Energieeffizienz2 

40 % 0 % 

056 Neubau oder Ausbau von Autobahnen und Straßen – 
TEN‑V-Kernnetz14 0 % 0 % 

057 Neubau oder Ausbau von Autobahnen und Straßen – 
TEN‑V-Gesamtnetz  0 % 0 % 

058 
Neubau oder Ausbau von Nebenstraßen als 
Verbindungen zum TEN‑V-Straßennetz und zu 
TEN‑V-Knoten  

0 % 0 % 

059 Neubau oder Ausbau von sonstigen nationalen, 
regionalen und lokalen Zubringerstraßen 0 % 0 % 

060 Erneuerung oder Modernisierung von Autobahnen und 
Straßen – TEN‑V-Kernnetz 0 % 0 % 

061 Erneuerung oder Modernisierung von Autobahnen und 
Straßen – TEN‑V-Gesamtnetz 0 % 0 % 

062 Erneuerung oder Modernisierung anderer Straßen 
(Autobahnen, nationale, regionale oder lokale Straßen)  0 % 0 % 

063 Digitalisierung des Verkehrs: Straße  0 % 0 % 

063a Digitalisierung des Verkehrs, dessen Ziel teilweise die 
Verringerung von Treibhausgasemissionen ist Straße 40 % 0 % 

064 Neubau oder Ausbau von Schienenstrecken – TEN‑V-
Kernnetz 100 % 40 % 

065 Neubau oder Ausbau von Schienenstrecken – TEN‑V-
Gesamtnetz 100 % 40 % 
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066 Neubau oder Ausbau anderer Schienenstrecken 40 % 40 % 

066a Neubau oder Ausbau anderer Schienenstrecken – 
elektrifiziert/Null-Emissionen15 100 % 40 % 

067 Erneuerung oder Modernisierung von 
Schienenstrecken – TEN‑V-Kernnetz 100 % 40 % 

068 Erneuerung oder Modernisierung von 
Schienenstrecken – TEN‑V-Gesamtnetz 100 % 40 % 

069 Erneuerung oder Modernisierung anderer 
Schienenstrecken  40 % 40 % 

069a Erneuerung oder Modernisierung anderer 
Schienenstrecken – elektrifiziert/Null-Emissionen15 100 % 40 % 

070 Digitalisierung des Verkehrs: Schiene  40 % 0 % 

071 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) 40 % 40 % 

072 Rollendes Material 0 % 40 % 

072a Elektrisch/mit Null-Emissionen betriebenes16 rollendes 
Material 100 % 40 % 

073 Umweltfreundliche Nahverkehrsinfrastruktur17 100 % 40 % 

074 Umweltfreundliches rollendes Material im 
Nahverkehr18  100 % 40 % 

075 Infrastruktur für den Fahrradverkehr 100 % 100 % 

076 Digitalisierung des Nahverkehrs  0 % 0 % 

076a 
Digitalisierung des Verkehrs, dessen Ziel teilweise die 
Verringerung von Treibhausgasemissionen ist 
Nahverkehr 

40 % 0 % 

077 Infrastruktur für alternative Kraftstoffe19 100 % 40 % 

078 Multimodaler Verkehr (TEN-V)  40 % 40 % 

079 Multimodaler Verkehr (nicht Nahverkehr)  40 % 40 % 

080 Seehäfen (TEN-V)  0 % 0 % 

080a Seehäfen (TEN-V) mit Ausnahme von Einrichtungen 
zum Transport von fossilen Brennstoffen 40 % 0 % 

081 Andere Seehäfen  0 % 0 % 

081a Andere Seehäfen mit Ausnahme von Einrichtungen 
zum Transport von fossilen Brennstoffen 40 % 0 % 
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082 Binnenwasserstraßen und -häfen (TEN-V)  0 % 0 % 

082a 
Binnenwasserstraßen und -häfen (TEN-V) mit 
Ausnahme von Einrichtungen zum Transport von 
fossilen Brennstoffen 

40 % 0 % 

083 Binnenwasserstraßen und -häfen (regional und lokal)  0 % 0 % 

083a0 
Binnenwasserstraßen und -häfen (regional und lokal) 
mit Ausnahme von Einrichtungen zum Transport von 
fossilen Brennstoffen 

40 % 0 % 

083a1 Gefahrenabwehr- und Flugsicherheitssysteme sowie 
Flugverkehrsleitsysteme für bestehende Flughäfen 0 % 0 % 

084 Digitalisierung des Verkehrs: andere Verkehrsträger  0 % 0 % 

084a 
Digitalisierung des Verkehrs, dessen Ziel teilweise die 
Verringerung von Treibhausgasemissionen ist: andere 
Verkehrsträger 

40 % 0 % 

085 Einrichtungen für die frühkindliche Betreuung, 
Bildung und Erziehung 0 % 0 % 

086 Bildungseinrichtungen (Primar- und Sekundarbereich) 0 % 0 % 

087 Bildungseinrichtungen (Tertiärbereich) 0 % 0 % 

088 Bildungseinrichtungen (berufliche Aus- und 
Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung) 0 % 0 % 

089 
Unterkünfte für Migranten, Flüchtlinge und Menschen, 
die unter internationalem Schutz stehen oder diesen 
beantragt haben 

0 % 0 % 

090 
Unterkünfte (außer für Migranten, Flüchtlinge und 
Menschen, die unter internationalem Schutz stehen 
oder diesen beantragt haben) 

0 % 0 % 

091 Andere soziale Einrichtungen, die zur sozialen 
Inklusion vor Ort beitragen 0 % 0 % 

092 Einrichtungen des Gesundheitswesens 0 % 0 % 

093 Medizinische Ausrüstung 0 % 0 % 

094 Mobile Vermögenswerte im Gesundheitswesen 0 % 0 % 

095 Digitalisierung des Gesundheitswesens 0 % 0 % 

096 

Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme von 
Migranten, Flüchtlingen und Menschen, die unter 
internationalem Schutz stehen oder diesen beantragt 
haben 

0 % 0 % 
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097 Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt 0 % 0 % 

098 Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose 0 % 0 % 

099 Gezielte Förderung der Beschäftigung und der 
sozioökonomischen Integration junger Menschen 0 % 0 % 

100 Unterstützung von Selbstständigkeit und 
Unternehmensgründungen 0 % 0 % 

101 Unterstützung von Sozialwirtschaft und 
Sozialunternehmen 0 % 0 % 

102 

Maßnahmen zur Modernisierung und Stärkung von 
Arbeitsmarkteinrichtungen und -diensten zur 
Bewertung und Vorhersage des Bedarfs an 
Kompetenzen und um eine frühzeitige und 
bedarfsgerechte Unterstützung sicherzustellen 

0 % 0 % 

103 
Unterstützung für die Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und für 
Arbeitsmarktübergänge 

0 % 0 % 

104 Unterstützung der Mobilität von Arbeitskräften 0 % 0 % 

105 

Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Frauen 
am Arbeitsmarkt und zur Verringerung der 
geschlechtsspezifischen Segregation auf dem 
Arbeitsmarkt 

0 % 0 % 

106 

Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben einschließlich Zugang zu 
Kinderbetreuung und Betreuung bzw. Pflege von 
Angehörigen 

0 % 0 % 

107 

Maßnahmen für ein gesundes und gut angepasstes 
Arbeitsumfeld, in dem Gesundheitsrisiken bekämpft 
werden, etwa durch die Förderung körperlicher 
Bewegung 

0 % 0 % 

108 Unterstützung für die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen 0 % 0 % 

109 
Unterstützung für die Anpassung von Arbeitskräften, 
Unternehmen sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmern an Veränderungen 

0 % 0 % 

110 Maßnahmen zur Förderung eines aktiven und 
gesunden Alterns 0 % 0 % 

111 Unterstützung der frühkindlichen Betreuung, Bildung 0 % 0 % 
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und Erziehung (mit Ausnahme von 
Infrastrukturanlagen) 

112 Unterstützung der Primar- und Sekundarschulbildung 
(mit Ausnahme von Infrastrukturanlagen) 0 % 0 % 

113 Unterstützung der tertiären Bildung (mit Ausnahme 
von Infrastrukturanlagen) 0 % 0 % 

114 Unterstützung der Erwachsenenbildung (mit 
Ausnahme von Infrastrukturanlagen) 0 % 0 % 

115 Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit und 
der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft 0 % 0 % 

116 
Förderung von Konzepten für die Eingliederung oder 
Wiedereingliederung von benachteiligten Personen in 
das Erwerbsleben 

0 % 0 % 

117 

Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs 
marginalisierter Gruppen, wie etwa der Roma, zu 
Bildung und Beschäftigung und Förderung ihrer 
sozialen Inklusion 

0 % 0 % 

118 Unterstützung der Zivilgesellschaft bei ihrer Arbeit mit 
marginalisierten Gruppen, wie etwa den Roma 0 % 0 % 

119 Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von 
Drittstaatsangehörigen am Arbeitsmarkt 0 % 0 % 

120 Maßnahmen zur sozialen Integration von 
Drittstaatsangehörigen 0 % 0 % 

121 
Maßnahmen zur Verbesserung des gleichen und 
zeitnahen Zugangs zu hochwertigen, nachhaltigen und 
erschwinglichen Dienstleistungen 

0 % 0 % 

122 
Maßnahmen zum Ausbau der durch Angehörige und 
gemeindenah erbrachten Betreuungs- und 
Pflegeleistungen 

0 % 0 % 

123 
Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit, 
Effektivität und Belastbarkeit des Gesundheitswesens 
(mit Ausnahme von Infrastrukturanlagen) 

0 % 0 % 

124 
Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zur 
Langzeitpflege (mit Ausnahme von 
Infrastrukturanlagen) 

0 % 0 % 

125 
Maßnahmen zur Modernisierung von Systemen der 
sozialen Absicherung, einschließlich der Förderung 
des Zugangs zur sozialen Absicherung 

0 % 0 % 

126 Förderung der sozialen Integration von Menschen, die 0 % 0 % 
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von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind, 
einschließlich der am stärksten Benachteiligten und 
Kindern 

127 

Bekämpfung der materiellen Unterversorgung durch 
Lebensmittelhilfe bzw. andere materielle Hilfe für die 
am stärksten Benachteiligten einschließlich 
Begleitmaßnahmen 

0 % 0 % 

128 Schutz, Entwicklung und Förderung öffentlicher 
touristischer Ressourcen und Dienstleistungen 0 % 0 % 

129 Schutz, Entwicklung und Förderung des kulturellen 
Erbes und von kulturellen Angeboten 0 % 0 % 

130 Schutz, Entwicklung und Förderung von Naturerbe 
und Ökotourismus außer in Natura-2000-Gebieten 0 % 100 % 

131 Sanierung und Sicherheit des öffentlichen Raums 0 % 0 % 

131a Initiativen im Bereich der Raumordnung, 
einschließlich der Erstellung territorialer Strategien 0 % 0 % 

132 Erhöhung der Kapazität der Programmbehörden und 
der am Einsatz der Fonds beteiligten Stellen 0 % 0 % 

133 Verbesserung der Zusammenarbeit mit Partnern 
innerhalb und außerhalb des Mitgliedstaats 0 % 0 % 

134 

Querfinanzierung im Rahmen des EFRE 
(Unterstützung von Maßnahmen nach Art des ESF, die 
zur Umsetzung der EFRE-Komponente eines 
Vorhabens notwendig und direkt damit verbunden 
sind) 

0 % 0 % 

135 

Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von 
Behörden und Interessenträgern für die Umsetzung 
von Projekten und Initiativen im Bereich der 
territorialen Zusammenarbeit in einem 
grenzübergreifenden, transnationalen, maritimen und 
interregionalen Kontext 

0 % 0 % 

135a Interreg: Grenzmanagement sowie Mobilitäts- und 
Migrationsmanagement 0 % 0 % 

136 
Gebiete in äußerster Randlage: Ausgleich für 
Zusatzkosten aufgrund von schlechter Anbindung und 
territorialer Zersplitterung 

0 % 0 % 

137 
Gebiete in äußerster Randlage: Maßnahmen zum 
Ausgleich von Zusatzkosten aufgrund der Größe des 
Marktes 

0 % 0 % 
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138 

Gebiete in äußerster Randlage: Förderung des 
Ausgleichs von Zusatzkosten aufgrund von 
klimatischen Bedingungen und schwierigen 
Geländebedingungen 

40 % 40 % 

139 Gebiete in äußerster Randlage: Flughäfen 0 % 0 % 

140 Information und Kommunikation 0 % 0 % 

141 Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und 
Kontrolle 0 % 0 % 

142 Bewertung und Studien, Datenerhebung 0 % 0 % 

143 
Stärkung der Kapazität der Behörden des 
Mitgliedstaats, der Begünstigten und von relevanten 
Partnern 

0 % 0 % 

01 Beitrag zu grünen Kompetenzen und Arbeitsplätzen 
und der grünen Wirtschaft 100 %  -  

 

1  Große Unternehmen sind alle Unternehmen außer KMU, einschließlich kleiner 
Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung. 

2 Wenn das Ziel der Maßnahme darin besteht, dass die Tätigkeit Daten verarbeiten 
oder erheben muss, um eine Verringerung der Treibhausgasemissionen zu 
ermöglichen, die zu nachweisbaren wesentlichen Einsparungen der über den 
gesamten Lebenszyklus entstehenden Treibhausgasemissionen führen. Wenn für das 
Ziel der Maßnahme die Einhaltung des „Europäischen Verhaltenskodex zur 
Energieeffizienz in Rechenzentren“ durch Datenzentren erforderlich ist. 

3 a) Wenn es das Ziel der Maßnahme ist, im Durchschnitt wenigstens eine 
Renovierung mittlerer Intensität gemäß der Empfehlung (EU) 2019/786 der 
Kommission zur Renovierung von Gebäuden zu erreichen, oder b) wenn es das Ziel 
der Maßnahme ist, im Durchschnitt wenigstens eine Verringerung der direkten und 
indirekten Treibhausgasemissionen um 30 % gegenüber den vorherigen Emissionen 
zu erreichen.  

4 Wenn es das Ziel der Maßnahme ist, im Durchschnitt wenigstens eine Renovierung 
mittlerer Intensität gemäß der Empfehlung (EU) 2019/786 der Kommission zur 
Renovierung von Gebäuden zu erreichen. Die Renovierung von Gebäuden umfasst 
auch Infrastrukturanlagen im Sinne der Interventionsbereiche 85 bis 92. 

5 Wenn das Ziel der Maßnahmen die Errichtung von neuen Gebäuden mit einem 
Primärenergiebedarf (PEB) betrifft, der um mindestens 20 % unter der Anforderung 
für Fast-Nullenergiegebäude liegt (Fast-Nullenergiegebäude, einzelstaatliche 
Bestimmungen). Die Errichtung von neuen energieeffizienten Gebäuden umfasst 
auch Infrastrukturanlagen im Sinne der Interventionsbereiche 85 bis 92. 

6 Wenn es das Ziel der Maßnahme ist, a) im Durchschnitt wenigstens eine 
Renovierung mittlerer Intensität gemäß der Empfehlung (EU) 2019/786 der 
Kommission zur Renovierung von Gebäuden zu erreichen, oder b) im Durchschnitt 
wenigstens eine Verringerung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen 
um 30 % gegenüber den vorherigen Emissionen zu erreichen. Die Renovierung von 
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Gebäuden umfasst auch Infrastrukturanlagen im Sinne der Interventionsbereiche 85 
bis 92. 

7 Wenn sich das Ziel der Maßnahme auf die Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
Biomasse gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82) bezieht. 

8 Wenn sich das Ziel der Maßnahme auf die Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
Biomasse gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 bezieht, und wenn es das Ziel der 
Maßnahme ist, durch die Verwendung von Biomasse in der Einrichtung 
Einsparungen von Treibhausgasemissionen in Höhe von mindestens 80 % in Bezug 
auf die Methodik zur Einsparung von Treibhausgasemissionen und den einschlägigen 
Vergleichswert für fossile Brennstoffe gemäß Anhang VI der Richtlinie (EU) 
2018/2001 zu erzielen. Wenn sich das Ziel der Maßnahme auf die Erzeugung von 
Biokraftstoffen aus Biomasse (außer Futter- oder Nahrungsmittelpflanzen) gemäß 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 bezieht, und wenn es das Ziel der Maßnahme ist, 
durch die Verwendung von Biomasse für diesen Zweck in der Einrichtung 
Einsparungen von Treibhausgasemissionen von mindestens 65 % in Bezug auf die 
Methodik zur Einsparung von Treibhausgasemissionen und den einschlägigen 
Vergleichswert für fossile Brennstoffe gemäß Anhang V der Richtlinie (EU) 
2018/2001 zu erzielen. 

9 Im Falle von hochwirksamer Kraft-Wärme-Kopplung und wenn das Ziel der 
Maßnahme darin besteht, im Verlauf des gesamten Lebenszyklus entstehende 
Treibhausgasemissionen, die unter 100gCO2-Äquivalent/kWh liegen, oder die 
Erzeugung von Wärme bzw. Kälte aus Abwärme zu erzielen. Im Falle von 
Fernwärme und -kühlung, wenn die diesbezüglichen Infrastrukturanlagen der 
Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 
315 vom 14.11.2012, S. 1) entsprechen oder wenn die bestehenden 
Infrastrukturanlagen renoviert werden, um der Definition wirksamer Fernwärme und 
-kühlung zu entsprechen, oder wenn es sich bei dem Projekt um ein fortgeschrittenes 
Pilotsystem handelt (Systeme für Kontrolle und Energiemanagement, Internet der 
Dinge) oder wenn das Projekt dazu führt, dass das jeweilige Fernwärme- und -
kühlungssystem mit niedrigeren Temperaturen betrieben wird. 

10 Wenn das Ziel der Maßnahme darin besteht, dass das errichtete System einen 
durchschnittlichen Energieverbrauch von ≤ 0,5 kWh oder einen Infrastruktur-
Leckageindex (ILI) von ≤1,5 haben soll und die Renovierungsmaßnahmen den 
durchschnittlichen Energieverbrauch um mehr als 20 % oder den Verlust durch 
Leckagen um mehr als 20 % verringern sollen. 

11 Wenn das Ziel der Maßnahme für das errichtete durchgängige Abwassersystem ein 
Nettoenergieverbrauch von null oder für die Erneuerung des durchgängigen 
Abwassersystems eine Verringerung des durchschnittlichen Energieverbrauchs von 
mindestens 10 % ist (ausschließlich durch Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz und nicht durch wesentliche Änderungen oder Laständerungen). 

12 Wenn das Ziel der Maßnahme eine Verarbeitung von zumindest 50 % der 
verarbeiteten getrennt gesammelten ungefährlichen Abfälle (erfasst nach Gewicht) 
zu Sekundärrohstoffen ist. 

13 Wenn es das Ziel der Maßnahme ist, Industriestandorte und kontaminierte Standorte 
in natürliche CO2-Senken umzuwandeln. 
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14 Für die Interventionsbereiche 56 bis 62 können die Interventionsbereiche 73, 74 und 
77 für Bestandteile der Maßnahmen verwendet werden, die sich auf Interventionen 
im Bereich alternative Kraftstoffe etwa für Elektrofahrzeuge oder öffentliche 
Verkehrsmittel beziehen. 

15 Wenn sich das Ziel der Maßnahme auf elektrifizierte Streckenanlagen und 
diesbezügliche untergeordnete Systeme bezieht oder wenn es einen Plan zur 
Elektrifizierung gibt oder wenn es innerhalb von höchstens zehn Jahren für die 
Nutzung durch Züge ohne Auspuffemissionen geeignet sein wird. 

16 Gilt auch für Züge mit Zweikrafttriebwagen. 
17 Umweltfreundliche Nahverkehrsinfrastruktur bezeichnet Infrastruktur, die das 

Betreiben von rollendem Material mit Null-Emissionen ermöglicht. 
18 Umweltfreundliches rollendes Material im Nahverkehr bezieht sich auf rollendes 

Material mit Null-Emissionen. 
19 Wenn das Ziel der Maßnahme der Richtlinie (EU) 2018/2001 entspricht. 
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=


 

 254 

 

ANHANG VII 

Methodik für die digitale Markierung im Rahmen der Fazilität 

Methodik für die digitale Markierung: 

Tabelle der Interventionen  
Code  Interventionsbereich und Interventionskategorie1 Koeffizient für 

die Berechnung 

der 

Unterstützung für 

den digitalen 

Wandel 

 Interventionsbereich 1: Konnektivität  
DESI-Dimension 1: Konnektivität  

051 Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität (Backbone/Backhaul-Netz)2 100 % 
052 Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität (Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer 

Leistung, die bis zum Verteilerpunkt für Mehrfamilienhäuser am Ort der Nutzung einer 
Glasfaserinstallation gleichwertig ist) 

100 % 

053 Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität (Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer 
Leistung, die bis zum Verteilerpunkt für Wohnungen oder Geschäftsräume am Ort der 
Nutzung einer Glasfaserinstallation gleichwertig ist) 

100 % 

054 Breitbandnetze mit sehr hoher Kapazität (Zugang/Teilnehmeranschlüsse mit einer 
Leistung, die bis zur Basisstation für moderne Drahtloskommunikation einer 
Glasfaserinstallation gleichwertig ist)3 

100 % 

054a 5G-Netzwerkversorgung, darunter ständige Konnektivität an Verkehrswegen; Gigabit-
Netzanbindung (Netzwerke, die zumindest eine Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro 
Sekunde für Hoch- und Herunterladen ermöglichen) für die wichtigsten Akteure in 
Gesellschaft und Wirtschaft wie Schulen, Verkehrsknotenpunkte und die wichtigsten 
Erbringer von öffentlichen Dienstleistungen 

100 % 

054b Breite räumliche Verfügbarkeit der Anbindung an Mobilfunk-Datendienste 100 % 
 Interventionsbereich 2: Investitionen in FuE mit Bezug zur Digitalwirtschaft 

DESI: „Die IKT-Branche in der EU und ihre Leistungen in Bezug auf FuE“  
009a Investitionen in FuI mit Bezug zur Digitalwirtschaft (Exzellenzzentren im Bereich der 

Forschung, industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Machbarkeitsstudien, 
Erwerb von immateriellen Anlagewerten für FuI-Maßnahmen mit Bezug zur 
Digitalwirtschaft) 

100 % 

 Interventionsbereich 3: Humankapital  
DESI-Dimension 2: Humankapital 

 
012 IT-Dienste und -Anwendungen für digitale Kompetenzen und digitale Inklusion4 100 % 
016 Entwicklung von Kompetenzen für intelligente Spezialisierung, industriellen Wandel, 

unternehmerische Initiative und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an 
Veränderungen 

40 % 

108 Unterstützung für die Entwicklung digitaler Kompetenzen5 100 % 
099 Gezielte Förderung der Beschäftigung und der sozioökonomischen Integration junger 

Menschen 
40 % 

100 Unterstützung von Selbstständigkeit und Unternehmensgründungen 40 % 
 Interventionsbereich 4: Elektronische Behördendienste, digitale Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen und lokale digitale Systeme 
DESI-Dimension 5: Digitale Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 

 

011 IKT-Lösungen, elektronische Dienste und Anwendungen für staatliche Behörden6 100 % 
011a IKT-Lösungen, elektronische Dienste und Anwendungen für staatliche Behörden im 

Einklang mit den Kriterien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen oder zur 
Energieeffizienz7 

100 % 

011b Umsetzung des europäischen Systems für digitale Identifizierung für öffentliche und 
private Nutzung 

100 % 

013 Elektronische Gesundheitsdienste und -anwendungen (einschließlich mobiler 
Informationssysteme im Gesundheitswesen (E-Care) und Internet der Dinge für 
körperliche Bewegung und umgebungsunterstütztes Leben) 

100 % 

095 Digitalisierung des Gesundheitswesens 100 % 
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Code  Interventionsbereich und Interventionskategorie1 Koeffizient für 

die Berechnung 

der 

Unterstützung für 

den digitalen 

Wandel 

063 Digitalisierung des Verkehrs: Straße 100 % 
063a Digitalisierung des Verkehrs, deren Ziel teilweise die Verringerung von 

Treibhausgasemissionen ist Straße 
100 % 

070 Digitalisierung des Verkehrs: Schiene 100 % 
071 Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) 100 % 
076 Digitalisierung des Nahverkehrs 100 % 
076a Digitalisierung des Verkehrs, deren Ziel teilweise die Verringerung von 

Treibhausgasemissionen ist Nahverkehr 
100 % 

084 Digitalisierung des Verkehrs: andere Verkehrsträger 100 % 
084a Digitalisierung des Verkehrs, deren Ziel teilweise die Verringerung von 

Treibhausgasemissionen ist: andere Verkehrsträger 
100 % 

033 Intelligente Energiesysteme (einschließlich intelligenter Netze und IKT-Systeme) und 
Speicherung 

40 % 

011c Digitalisierung des Justizwesens 100 % 
 Interventionsbereich 5: Digitalisierung von Unternehmen 

DESI Dimension 4: Einbeziehung digitaler Technologien  
010 Digitalisierung von KMU (einschließlich elektronisch abgewickelten Handels, 

elektronischen Geschäftsverkehrs, vernetzter Geschäftsprozesse, digitaler 
Innovationsdrehkreuze, Living Labs, Web-Unternehmer und IKT-Start-ups, B2B) 

100 % 

010a Digitalisierung von großen Unternehmen (einschließlich elektronisch abgewickelten 
Handels, elektronischen Geschäftsverkehrs, vernetzter Geschäftsprozesse, digitaler 
Innovationsdrehkreuze, Living Labs, Web-Unternehmer und IKT-Start-ups, B2B) 

100 % 

010b Digitalisierung von KMU oder großen Unternehmen (einschließlich elektronisch 
abgewickelten Handels, elektronischen Geschäftsverkehrs, vernetzter Geschäftsprozesse, 
digitaler Innovationsdrehkreuze, Living Labs, Web-Unternehmer und IKT-Start-ups, B2B) 
im Einklang mit den Kriterien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen oder zur 
Energieeffizienz7 

100 % 

014 Geschäftsinfrastruktur für KMU (einschließlich Industrieparks und Gewerbegebiete)8 40 % 
015 Unternehmensentwicklung und Internationalisierung von KMU, etwa durch 

Anlageinvestitionen8 
40 % 

017 Fortgeschrittene Unterstützungsdienste für KMU und KMU-Zusammenschlüsse (etwa 
Dienstleistungen für Leitung, Vermarktung und Gestaltung)8 

40 % 

018 Gründungszentren, Unterstützung von Ausgründungen, Ablegern und Neugründungen8 40 % 
019 Förderung von Innovationskernen, auch zwischen Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und öffentlichen Stellen sowie Unternehmensnetzen, die vor 
allem KMU zugutekommen8 9  

40 % 

020 Innovationsprozesse in KMU (in den Bereichen Verfahren, Organisation, Vermarktung 
und Gemeinschaftsgründungen sowie nutzer- und nachfragebestimmte Innovation) 5 6 

40 % 

021 Technologietransfer und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungszentren und 
dem Hochschulbereich 8 

40 % 

021a Förderung der Erzeugung und Verbreitung digitaler Inhalte  100 % 

 Interventionsbereich 6: Investitionen in digitale Kapazitäten und die Verbreitung 
fortgeschrittener Technologien 
DESI-Dimension 4: Einbeziehung digitaler Technologien + Ad-hoc-Datenerhebungen 

 

055 Andere Arten von IKT-Infrastrukturen (einschließlich groß dimensionierten IT-Ressourcen 
und groß dimensionierter IT-Ausrüstung, Rechenzentren, Sensoren und sonstigen 
drahtlosen Geräten) 

100 % 

055a Andere Arten von IKT-Infrastrukturen (einschließlich groß dimensionierten IT-Ressourcen 
und groß dimensionierter IT-Ausrüstung, Rechenzentren, Sensoren und sonstigen 
drahtlosen Geräten) im Einklang mit den Kriterien zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen oder zur Energieeffizienz7 

100 % 

021b Entwicklung von hochgradig spezialisierten Unterstützungsdienstleistungen und -
einrichtungen für öffentliche Verwaltungen und Unternehmen (nationale HPC-
Kompetenzzentren, Cyberzentren, Erprobungs- und Versuchseinrichtungen für künstliche 
Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge usw.)   

100 % 
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Code  Interventionsbereich und Interventionskategorie1 Koeffizient für 

die Berechnung 

der 

Unterstützung für 

den digitalen 

Wandel 

021c Investitionen in fortgeschrittene Technologien wie: Kapazitäten im Bereich 
Hochleistungsrechnen und Quanteninformatik bzw. Quantenkommunikation 
(einschließlich Quantenverschlüsselung); die Gestaltung, Herstellung und 
Systemintegration im Bereich der Mikroelektronik; die nächste Generation europäischer 
Daten-, Cloud- und Edge-Kapazitäten (Infrastrukturanlagen, Plattformen und 
Dienstleistungen); virtuelle und erweiterte Realität, technologieintensive Innovation und 
andere fortgeschrittene digitale Technologien. Investitionen in die Absicherung der 
digitalen Lieferkette. 

100 % 

021d Entwicklung und Anwendung von Technologien, Maßnahmen und 
Unterstützungseinrichtungen im Bereich der Cybersicherheit für die Nutzung im 
öffentlichen und privaten Sektor.  

100 % 

 Interventionsbereich 7: Umweltfreundlichere Gestaltung der Digitalwirtschaft  
027a Investitionen in Technologien, Fähigkeiten, Infrastruktureinrichtungen und Lösungen, die 

die Energieeffizienz verbessern und die Klimaneutralität von Datenzentren und -netzen 
sicherstellen 

100 % 

 
1 Die Beschreibungen der Interventionen in dieser Tabelle lassen die Frage der 

Einhaltung von Wettbewerbsregeln unberührt, insbesondere damit dafür gesorgt ist, 
dass mit den Interventionen keine privaten Investitionen verdrängt werden. 

2 Einschließlich Seekabel in und zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen der 
Union und Drittländern. 

3 Einschließlich 5G- und 6G-Netze. 
4 Einschließlich: Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung von Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen (wie etwa Investitionen in Infrastruktureinrichtungen im 
Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie), darunter Einrichtungen für 
berufliche Aus- und Weiterbildung und Erwachsenenbildung. 

5 Dies bezieht sich auf digitale Kompetenzen aller Niveaus und beinhaltet: 
hochspezialisierte Schulungsprogramme zur Ausbildung von Fachkräften im 
digitalen Bereich (d. h. Programme mit einem Schwerpunkt auf Technologie); 
Fortbildung für Lehrkräfte, Entwicklung digitaler Inhalte für den Bildungsbereich 
und diesbezügliche organisatorische Fähigkeiten. Hierzu gehören auch Maßnahmen 
und Programme zum Ausbau grundlegender Fähigkeiten im digitalen Bereich. 

6 Wie etwa die Verwendung fortgeschrittener Technologien (z. B. 
Hochleistungsrechnen, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz) für öffentliche 
Dienstleistungen und Entscheidungsfindung und Interoperabilität von digital 
erbrachten öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen (auf 
regionaler, nationaler und grenzübergreifender Ebene). 

7 Wenn das Ziel der Maßnahme darin besteht, dass die Tätigkeit Daten verarbeiten 
oder erheben muss, um eine Verringerung der Treibhausgasemissionen zu 
ermöglichen, die zu nachweisbaren wesentlichen Einsparungen der im Verlauf des 
gesamten Lebenszyklus entstehenden Treibhausgasemissionen führen. Wenn für das 
Ziel der Maßnahme die Einhaltung des „Europäischen Verhaltenskodex zur 
Energieeffizienz in Rechenzentren“ durch Datenzentren erforderlich ist. 

8 Der digitale Koeffizient von 40 % sollte nur angewandt werden, wenn sich die 
Intervention auf Elemente konzentriert, die direkt mit der Digitalisierung von 
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Unternehmen in Verbindung stehen, wie etwa digitale Erzeugnisse, IKT-Anlagen 
usw. 

9 Einschließlich sozialwirtschaftlicher Unternehmen.
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ANHANG ZUR LEGISLATIVE ENTSCHLIESSUNG 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES 

UND DER KOMMISSION ÜBER DIE SCHAFFUNG VON BERICHTSPFLICHTEN, 

MIT DENEN DIE AUSGABE VON ANLEIHEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER 

UMWELTZIELE DES AUFBAUINSTRUMENTS DER EUROPÄISCHEN UNION 

(NEXTGENERATIONEU) ERMÖGLICHT WERDEN SOLL 

Die Kommission weist auf die gemeinsamen politischen Ziele des europäischen Grünen Deals 

hin. In diesem Zusammenhang hebt sie hervor, dass sie vorhat, mindestens 30 % der Mittel, 

die für das Aufbauinstrument der Europäischen Union an den Kapitalmärkten beschafft 

werden sollen, durch die Ausgabe von Anleihen zu beschaffen, die zu den Umweltzielen 

beitragen. 

Die drei Organe kommen überein, ernsthaft zu prüfen, ob die Einführung von Bestimmungen 

zur Schaffung von Berichtspflichten für die Mitgliedstaaten möglich ist, damit dafür gesorgt 

ist, dass Informationen vorliegen, um den Beitrag der auf den Kapitalmärkten beschafften 

Mittel zu den Umweltzielen zu bewerten. Zu diesem Zweck wird sich die Kommission darum 

bemühen, im Verlauf des ersten Quartals des Jahres 2021 einen diesbezüglichen 

Legislativvorschlag vorzulegen. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DER 

KOMMISSION ÜBER DIE ERHEBUNG VON DATEN FÜR WIRKSAME 

KONTROLLEN UND PRÜFUNGEN 

Das Europäische Parlament und die Kommission weisen darauf hin, dass wirksame 

Kontrollen und Prüfungen durchgeführt werden müssen, um Doppelfinanzierung zu 

vermeiden und Betrug, Korruption und Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den von 

der Aufbau- und Resilienzfazilität geförderten Maßnahmen zu verhindern und aufzudecken 

sowie einschlägige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die beiden Organe halten es für 

entscheidend, dass die Mitgliedstaaten Daten über die Endempfänger und Begünstigten von 

Unionsmitteln in einem elektronisch standardisierten und interoperablen Format erheben und 

aufzeichnen und dabei das gemeinsames Instrument zur Datenauswertung verwenden, das die 

Kommission zur Verfügung stellen wird. 
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ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE ERHEBUNG VON 

DATEN FÜR WIRKSAME KONTROLLEN UND PRÜFUNGEN 

Die Kommission verweist auf ihre einseitige Erklärung zu diesem Thema im Rahmen der 

Dachverordnung, die sinngemäß für Artikel 22 der Verordnung über die Aufbau- und 

Resilienzfazilität gilt. 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ÜBER DAS VERFAHREN FÜR DIE 

VERFOLGUNG KLIMABEZOGENER AUSGABEN  

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass das Verfahren gemäß Anhang VI der 

Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität in die Dachverordnung 

aufgenommen werden sollte, damit für Einheitlichkeit gesorgt ist. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0046 
Märkte für Finanzinstrumente ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf die Informationspflichten, die 
Produktüberwachung und die Positionslimits zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung von der COVID-19-Pandemie (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 
2020/0152(COD)) 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)  

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0280), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0210/2020), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 29. Oktober 20201, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 744f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0208/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                
1  ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 30. 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0152 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. Februar 
2021 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf die 
Informationspflichten, die Produktüberwachung und die Positionslimits sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 im Hinblick auf ihre Anwendung auf 
Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-
Krise 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 30. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die COVID-19-Pandemie hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschen, die 

Unternehmen, die Gesundheitssysteme und die Volkswirtschaften sowie die 

Finanzsysteme der Mitgliedstaaten. In ihrer Stellungnahme vom 27. Mai 2020 mit 

dem Titel „Stunde Europas: Schäden beheben und Perspektiven für die nächste 

Generation eröffnen“ betonte die Kommission, dass Liquidität und der Zugang zu 

Finanzmitteln eine anhaltende Herausforderung bleiben werden. Es ist daher von 

entscheidender Bedeutung, die Erholung vom schweren wirtschaftlichen Schock 

infolge der COVID-19-Pandemie durch die Einführung begrenzter gezielter 

Änderungen am Unionsrecht für Finanzdienstleistungen zu fördern. Das 

übergeordnete Ziel dieser Änderungen sollte daher die Vermeidung von 

Änderungen sein, die einen höheren Verwaltungsaufwand zur Folge hätten, und 

die Einführung sorgfältig abgestimmter Maßnahmen, die als wirksam erachtet 

werden, um die wirtschaftlichen Turbulenzen abzumildern. Es sollten Änderungen 

vermieden werden, die den Verwaltungsaufwand für den Sektor erhöhen, und die 

Klärung komplexer gesetzgeberischer Fragen sollte dabei einer Lösung bei der 

geplanten Überarbeitung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 überlassen werden. Diese Maßnahmen bilden ein Maßnahmenpaket 

und werden unter dem Titel „Maßnahmenpaket für die Erholung der Kapitalmärkte“ 

verabschiedet. 

                                                
1  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=


 

 265 

 
(2) Die Richtlinie 2014/65/EU ▌wurde 2014 als Reaktion auf die Finanzkrise der Jahre 

2007 und 2008 verabschiedet. Diese Richtlinie hat das Finanzsystem ▌der 

Europäischen Union in erheblichem Maße gestärkt und ein hohes Maß an Schutz für 

Anleger in der gesamten Union sichergestellt. Es könnten weitere Maßnahmen in 

Betracht gezogen werden, um die aufsichtsrechtliche Komplexität zu verringern, 

Befolgungskosten für Wertpapierfirmen zu senken und Wettbewerbsverzerrungen zu 

beseitigen, sofern gleichzeitig der Anlegerschutz ausreichend berücksichtigt wird. 

(3) Bei den Anforderungen bezüglich des Anlegerschutzes hat die Richtlinie 

2014/65/EU ihr Ziel der Verabschiedung von Maßnahmen, die den Besonderheiten 

jeder Anlegergruppe, das heißt Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete 

Gegenparteien, in ausreichendem Maße Rechnung tragen, nicht in vollem Umfang 

verwirklicht. Einige dieser Anforderungen haben den Anlegerschutz nicht immer 

verbessert, sondern stattdessen die reibungslose Ausführung von 

Anlageentscheidungen eher behindert. Daher sollten bestimmte in der Richtlinie 

2014/65/EU festgelegte Anforderungen geändert werden, um eine einfache 

Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen und die Förderung von 

Anlagetätigkeiten ▌zu erreichen; diese Änderungen sollten in einer ausgewogenen 

Weise erfolgen, bei der Anleger umfassend geschützt sind. 
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(4) Die Emission von Anleihen ist für die Kapitalbeschaffung und die Überwindung 

der COVID-19-Krise von entscheidender Bedeutung. 

Produktüberwachungspflichten können zu Einschränkungen im Verkauf von 

Anleihen führen. Anleihen mit keinem anderen eingebetteten Derivat als einer 

„Make-Whole-Klausel“ gelten in der Regel als sichere und einfache Produkte, die für 

Kleinanleger geeignet sind. Im Falle ihrer vorzeitigen Rückzahlung, schützt eine 

Anleihe mit keinem anderen eingebetteten Derivat als einer „Make-Whole-Klausel“ 

Anleger vor Verlusten, indem sie sicherstellt, dass diesen Anlegern ein Betrag in 

Höhe des gesamten Nettogegenwartswerts der verbleibenden Kupon-Zahlungen und 

des Hauptbetrages der Anleihe gezahlt wird, die sie erhalten hätten, wenn die 

Anleihe nicht frühzeitig aufgekündigt worden wäre. Die 

Produktüberwachungspflichten sollten daher nicht mehr für Anleihen mit keinen 

anderen eingebetteten Derivaten als „Make-Whole-Klauseln“ gelten. Darüber 

hinaus wird davon ausgegangen, dass geeignete Gegenparteien über ausreichende 

Kenntnisse über Finanzinstrumente verfügen. Daher ist es gerechtfertigt, 

geeignete Gegenparteien von den Produktüberwachungsanforderungen 

auszunehmen, die für Finanzinstrumente gelten, die ausschließlich an diese 

vermarktet oder vertrieben werden. 

www.parlament.gv.at



 

 267 

 
(5) Die von der durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 eingerichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (im Folgenden „ESMA“) 

gestartete Sondierung zu den Auswirkungen von Anreizen und den Pflichten zur 

Offenlegung von Kosten und Nebenkosten gemäß der Richtlinie 2014/65/EU und die 

durch die Kommission durchgeführte öffentliche Konsultation lieferten beide die 

Bestätigung, dass professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien keine 

standardisierten und obligatorischen Kosteninformationen benötigen, da sie die 

erforderlichen Informationen bereits während der Verhandlung mit ihrem 

Dienstleister erhalten. Die professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien 

zur Verfügung gestellten Informationen werden auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 

und sind in vielen Fällen weitaus präziser. Dienstleistungen, die für geeignete 

Gegenparteien und professionelle Kunden erbracht werden, sollten daher von den 

Pflichten zur Offenlegung von Kosten und Nebenkosten ausgenommen werden, es 

sei denn, es handelt sich um Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung und 

Portfolioverwaltung, da professionelle Kunden, die Anlageberatungs- oder 

Portfolioverwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, nicht unbedingt über die 

erforderliche Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse verfügen, um eine 

Ausnahme von diesen Anforderungen für diese Dienstleistungen zu rechtfertigen.  

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(6) Aktuell müssen Wertpapierfirmen eine Kosten-Nutzen-Analyse bestimmter 

Portfolioaktivitäten durchführen, wenn sie im Rahmen einer dauerhaften 

Geschäftsbeziehung mit ihren Kunden die eingesetzten Finanzinstrumente 

umschichten. Wertpapierfirmen müssen daher die erforderlichen Informationen von 

ihren Kunden einholen und nachweisen können, dass die Vorteile einer derartigen 

Umschichtung die Kosten überwiegen. Da dieses Verfahren eine übermäßige 

Belastung für professionelle Kunden ist, die Instrumente umschichten, sollten die für 

sie erbrachten Dienstleistungen von dieser Regelung ausgenommen werden. 

Professionelle Kunden könnten sich dann aber für die Inanspruchnahme der 

Regelung entscheiden. Da Kleinanleger ein hohes Maß an Schutz benötigen, sollte 

diese Ausnahme auf professionellen Kunden erbrachte Dienstleistungen beschränkt 

sein. 

(7) Kunden, die in einer dauerhaften Geschäftsbeziehung mit einer Wertpapierfirma 

stehen, erhalten entweder regelmäßig oder bei Eintreten bestimmter Ereignisse 

obligatorische Serviceberichte. Weder Wertpapierfirmen noch ihre professionellen 

Kunden oder geeignete Gegenparteien halten diese Serviceberichte für nützlich. 

Diese Berichte haben sich insbesondere für professionelle Kunden und geeignete 

Gegenparteien auf äußerst volatilen Märkten als wenig hilfreich herausgestellt, da 

sie häufig und in großer Stückzahl bereitgestellt werden. Professionelle Kunden und 

geeignete Gegenparteien lesen diese Serviceberichte häufig nicht oder treffen 

schnelle Anlageentscheidungen, anstatt weiterhin eine langfristige Anlagestrategie zu 

verfolgen. Geeignete Gegenparteien sollten diese obligatorischen Serviceberichte 

deshalb nicht mehr erhalten. Professionelle Kunden sollten diese Serviceberichte 

ebenfalls nicht mehr erhalten, wobei ihnen jedoch die Möglichkeit eingeräumt 

werden sollte▌, sich für den Erhalt dieser obligatorischen Serviceberichte zu 

entscheiden. 
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(8) Unmittelbar nach der COVID-19-Pandemie müssen Emittenten, insbesondere 

Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalausstattung, durch starke 

Kapitalmärkte unterstützt werden. Analysen zu Unternehmen mit geringer und 

mittlerer Kapitalausstattung sind unerlässlich, um Emittenten bei der 

Kontaktaufnahme mit Anlegern zu unterstützen. Diese Analysen verstärken die 

Sichtbarkeit von Emittenten und stellen damit ein ausreichendes Investitions- und 

Liquiditätsniveau sicher. Wertpapierfirmen sollten für die Bereitstellung von 

Analysen und für die Erbringung von Ausführungsdienstleistungen gemeinsam 

zahlen dürfen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Eine der Bedingungen 

sollte sein, dass die Analysen zu Emittenten erstellt werden, die in den 36 Monaten 

vor der Bereitstellung der Analysen eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. EUR, 

ausgedrückt durch die Notierungen am Jahresende, nicht überschritten haben. 

Diese Bedingung zur Marktkapitalisierung sollte so zu verstehen sein, dass sie 

sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen umfasst, wobei 

für Letztere davon ausgegangen wird, dass der Bilanzposten des Eigenkapitals die 

Schwelle von 1 Mrd. EUR nicht überschritten hat. Es sei auch darauf 

hingewiesen, dass neu börsennotierte Unternehmen und nicht börsennotierte 

Unternehmen, deren Gründung weniger als 36 Monaten zurückliegt, in den 

Anwendungsbereich fallen, sofern sie nachweisen können, dass ihre 

Marktkapitalisierung den Schwellenwert von 1 Mrd. EUR, ausgedrückt durch die 

Notierungen am Jahresende seit ihrer Notierung, oder durch Eigenkapital für die 

Geschäftsjahre, in denen sie nicht notiert sind oder waren, nicht überschritten hat. 

Um sicherzustellen, dass neu gegründete Unternehmen, die seit weniger als 12 

Monaten bestehen, ebenfalls in den Genuss der Befreiung kommen können, reicht 

es aus, dass sie den Schwellenwert von 1 Mrd. EUR seit dem Zeitpunkt ihrer 

Gründung nicht überschritten haben. 
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(9) Die Richtlinie 2014/65/EU hat Meldepflichten für Handelsplätze, systematische 

Internalisierer und andere Ausführungsplätze eingeführt, denen zufolge anzugeben 

ist, wie Aufträge zu den für den Kunden günstigsten Konditionen ausgeführt wurden. 

Die daraus resultierenden technischen Berichte enthalten große Mengen detaillierter 

quantitativer Informationen zum jeweiligen Handelsplatz, dem Finanzinstrument, 

dem Kurs, den Kosten und der Wahrscheinlichkeit der Ausführung. Sie werden nur 

selten ▌gelesen, was sich anhand der sehr geringen Zugriffszahlen auf den Websites 

der Handelsplätze, systematischen Internalisierer und anderen Ausführungsplätze 

belegen lässt. Da Anleger und andere Nutzer keine aussagekräftigen Vergleiche auf 

der Grundlage der in ihnen enthaltenen Informationen anstellen können, sollte die 

Veröffentlichung dieser Berichte vorübergehend eingestellt werden. 

(10) Um die Kommunikation zwischen Wertpapierfirmen und ihren Kunden und damit 

den Anlageprozess selbst zu vereinfachen, sollten Anlageinformationen nicht mehr 

in Papierform bereitgestellt, sondern standardmäßig in elektronischer Form 

übermittelt werden. Kleinanleger sollten jedoch die Möglichkeit erhalten, diese 

Informationen auf Wunsch ▌in Papierform zu erhalten.  
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(11) Gemäß der Richtlinie 2014/65/EU können Personen, die professionell mit 

Warenderivaten oder Emissionszertifikaten oder Derivaten davon handeln, eine 

Ausnahme von dem Erfordernis des Erhalts einer Zulassung als Wertpapierfirma in 

Anspruch nehmen, wenn ihre Handelsaktivität eine Nebentätigkeit zu ihrem 

Hauptgeschäft darstellt. Personen, die die Ausnahme für Nebentätigkeiten 

beantragen, müssen derzeit die zuständige Behörde jährlich darüber in Kenntnis 

setzen, dass sie von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen, und die 

erforderlichen Angaben für die zwei quantitativen Tests übermitteln, sodass 

festgestellt werden kann, ob ihre Handelsaktivität eine Nebentätigkeit zu ihrem 

Hauptgeschäft darstellt. Im Rahmen des ersten Tests wird der Umfang der 

spekulativen Handelsaktivität einer Person mit der gesamten Handelsaktivität 

innerhalb der Union auf Grundlage der Anlageklasse verglichen. Im zweiten Test 

wird der Umfang der spekulativen Handelsaktivität, einschließlich aller beinhalteten 

Anlageklassen, mit der gesamten Aktivitäten beim Handel mit Finanzinstrumenten 

dieser Person auf Gruppenebene verglichen. Für den zweiten Test besteht eine 

alternative Variante, bei der das für die spekulative Handelsaktivität veranschlagte 

Kapital mit dem auf Gruppenebene für das Hauptgeschäft tatsächlich eingesetzten 

Kapital verglichen wird. Um festzustellen, wann eine Tätigkeit als Nebentätigkeit 

gilt, sollten sich die zuständigen Behörden unter klar definierten Bedingungen auf 

eine Kombination von quantitativen und qualitativen Elementen stützen können. 

Die Kommission sollte befugt sein, die Umständen zu erläutern, unter denen 

nationale Behörden einen Ansatz anwenden können, der quantitative und 

qualitative Schwellenwertkriterien kombiniert, sowie einen delegierten Rechtsakt 

zu den Kriterien auszuarbeiten. Personen, einschließlich Market-Maker, für die die 

Ausnahmeregelung für Nebentätigkeiten infrage kommt, sind die, die für eigene 

Rechnung handeln oder die, die andere Anlagedienstleistungen als den Handel für 

eigene Rechnung mit Warenderivaten oder Emissionszertifikaten oder Derivaten 

davon für Kunden oder Zulieferer ihres Hauptgeschäfts erbringen. Die Ausnahme 

sollte in beiden Fällen auf individueller und aggregierter Basis infrage kommen, 

wenn es sich um eine Nebentätigkeit auf Gruppenebene handelt. Die 

Ausnahmeregelung für Nebentätigkeiten sollte nicht für Personen infrage kommen, 

die eine hochfrequente algorithmische Handelstechnik anwenden oder Teil einer 

Gruppe sind, deren Hauptgeschäft in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
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oder Bankgeschäften besteht oder die als Market-Maker für Warenderivate tätig sind. 

▌  
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(12) Die zuständigen Behörden müssen derzeit Limits für die Größe einer Nettoposition 

festlegen und anwenden, die eine Person jederzeit in Warenderivaten, die an 

Handelsplätzen gehandelt werden, und in wirtschaftlich gleichwertige ▌Over-The-

Counter-Kontrakten (im Folgenden „EEOTC“) halten kann. Da sich herausgestellt 

hat, dass sich das Positionslimit-Regime nachteilig auf die Entwicklung neuer 

Warenmärkte auswirkt, sollten neu entstehende Warenmärkte von dem 

Positionslimit-Regime ausgenommen werden. Stattdessen sollten Positionslimits nur 

für signifikante oder kritische Warenderivate gelten, die an Handelsplätzen gehandelt 

werden und für deren EEOTC-Kontrakte. Bei signifikanten oder kritischen Derivaten 

handelt es sich um Warenderivate mit offenen Positionen von durchschnittlich 

mindestens 300 000 handelbaren Einheiten in einem Einjahreszeitraum. Aufgrund 

der entscheidenden Bedeutung landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die Bürgerinnen 

und Bürger gilt für Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse ▌und ihre EEOTC-

Kontrakte weiterhin das derzeitige Positionslimit-Regime. ▌ 
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(13) Die Richtlinie 2014/65/EU sieht für finanzielle Stellen keine Ausnahmeregelung für 

Absicherungsgeschäfte vor. Mehrere überwiegend kommerzielle 

Unternehmensgruppen, die eine finanzielle Stelle für ihre Handelsaktivitäten 

eingerichtet haben, befanden sich in einer Situation, in der ihre finanzielle Stelle 

nicht den gesamten Handel für die Gruppe abwickeln konnte, da die finanzielle Stelle 

keinen Anspruch auf eine Ausnahme für Absicherungsgeschäfte hatte. Daher sollte 

eine präzise definierte Ausnahme für Absicherungsgeschäfte für finanzielle Stellen 

eingeführt werden. Diese Ausnahme für Absicherungsgeschäfte sollte gelten, wenn 

in einer überwiegend kommerziellen Unternehmensgruppe eine Person als 

Wertpapierfirma registriert ist und im Auftrag dieser kommerziellen 

Unternehmensgruppe handelt. Um die Ausnahme für Absicherungsgeschäfte auf 

finanzielle Stellen zu begrenzen, die im Namen von nicht finanziellen Stellen in einer 

überwiegend kommerziellen Unternehmensgruppe handeln, sollte die Ausnahme nur 

für diejenigen Positionen gelten, die von dieser finanziellen Stelle gehalten werden 

und die objektiv messbar die direkt mit der Geschäftstätigkeit der nichtfinanziellen 

Stellen der Unternehmensgruppe verbundene Risiken mindern.  

(14) Sogar bei liquiden Kontrakten ist in der Regel nur eine geringe Zahl von 

Marktteilnehmern als Market-Maker auf Warenmärkten tätig. Wenn diese 

Marktteilnehmer zur Anwendung von Positionslimits verpflichtet sind, können sie 

als Market-Maker nicht gleichermaßen effektiv sein. Aus diesem Grund sollte für 

finanzielle und nichtfinanzielle Gegenparteien eine Ausnahme von den 

Positionslimits für Positionen eingeführt werden, die aus Transaktionen zur 

Einhaltung der Verpflichtung, Liquidität bereitzustellen, resultieren. 
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(15) Die Änderungen am Positionslimit-Regime sind darauf ausgelegt, die Entwicklung 

neuer Energieverträge zu unterstützen und zielen nicht darauf ab, die Regelung 

für Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse zu lockern. 

(16) Durch das derzeit geltende Positionslimit-Regime wird auch den spezifischen 

Eigenschaften von Warenzertifikaten nicht Rechnung getragen. Warenzertifikate 

sind übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 

Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU. Der Markt für Warenzertifikate zeichnet 

sich durch eine Vielzahl verschiedener Emissionen aus, wobei jede beim 

Zentralverwahrer für eine bestimmte Größe registriert ist, und jede mögliche 

Erhöhung einem spezifischen Verfahren folgt, das von der relevanten zuständigen 

Behörde ordnungsgemäß genehmigt wurde. Dies steht im Gegensatz zu 

Warenderivatkontrakten, bei denen der Umfang der offenen Kontraktpositionen 

und damit der Umfang einer Position potenziell unbegrenzt ist. Zum Zeitpunkt der 

Emission hält der Emittent oder der mit dem Vertrieb der Emission beauftragte 

Intermediär 100 % der Emission, was die Frage aufwirft, ob ein Positionslimit-

Regime überhaupt angewendet werden kann. Zudem werden die meisten 

verbrieften Derivate dann letztlich von einer großen Zahl von Kleinanlegern 

gehalten, wodurch nicht das gleiche Risiko des Missbrauchs einer 

marktbeherrschenden Stellung oder für geordnete Preis- und 

Abrechnungsbedingungen wie bei Warenderivatekontrakten besteht. Darüber 

hinaus ist der Begriff des Spot-Monats und der anderen Monate, für die gemäß 

Artikel 57 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU Positionslimits festgelegt werden 

müssen, auf Warenzertifikate nicht anwendbar. Warenzertifikate sollten deshalb 

von der Anwendung der Positionslimits und Meldepflichten ausgenommen werden. 
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(17) Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2014/65/EU konnten keine selben 

Warenderivatkontrakte erfasst werden. Aufgrund des Konzepts „dasselbe 

Warenderivat“ in dieser Richtlinie wirkt sich die Berechnungsmethodologie zur 

Bestimmung der Positionslimits für die anderen Monate nachteilig auf den 

Handelsplatz mit dem weniger liquiden Markt aus, wenn Handelsplätze bei 

Warenderivaten mit demselben Basiswert und denselben Merkmalen in Wettbewerb 

zueinander stehen. Daher sollte der Verweis auf „denselben Kontrakt“ in Richtlinie 

2014/65/EU gestrichen werden. Die zuständigen Behörden sollten sich darüber 

einigen können, dass die Warenderivate, die an ihren jeweiligen Handelsplätzen 

gehandelt werden, auf demselben Basiswert beruhen und dieselben Merkmale haben; 

in diesem Fall sollte die zentrale zuständige Behörde im Sinne des Artikels 57 

Absatz 6 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU das Positionslimit bestimmen.  

(18) An den Handelsplätzen in der Union bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich 

des Positionsmanagements. Aus diesem Grund sollten die 

Positionsmanagementkontrollen erforderlichenfalls gestärkt werden. 
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(19) Um die weitere Entwicklung von auf Euro lautenden Warenmärkten in der 

Unionsicherzustellen, sollte der Kommission ▌die Befugnis übertragen werden, in 

Übereinstimmung mit Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union Rechtsakte in Bezug auf alle folgenden Punkte zu erlassen: 

das Verfahren, nach dem Personen ▌eine Ausnahme für ▌Positionen, die aus 

Transaktionen zur Einhaltung der Verpflichtung, Liquidität bereitzustellen, 

resultieren, beantragen können; das Verfahren, nach dem eine finanzielle Stelle▌, 

die Teil einer überwiegend kommerziellen  Handelsgruppe ist, eine Ausnahme für 

Absicherungsgeschäfte im Hinblick auf Positionen beantragen können, die von 

dieser finanzielle Stelle gehalten werden und die objektiv messbar die direkt mit der 

Geschäftstätigkeit der nichtfinanziellen Stellen der überwiegend gewerblichen 

Handelsgruppe verbundenen Risiken mindern; die inhaltlichen Klarstellung der 

Positionsmanagementkontrollen sowie die Entwicklung von Kriterien, durch die 

festgelegt wird, wann eine Tätigkeit auf der Ebene der Unternehmensgruppe als 

Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit gilt. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission bei ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 

Ebene der Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 in 

Einklang stehen. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

                                                
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(20) Das EU-Emissionshandelssystem (im Folgenden „EU-EHS“) ist die Leitinitiative der 

Europäischen Union, mit der die Dekarbonisierung der Wirtschaft in 

Übereinstimmung mit dem Europäischen Grünen Deal erreicht werden soll. Der 

Handel mit Emissionszertifikaten und Derivaten davon unterliegt der 

Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 und ist ein wichtiger Bestandteil des CO2-Markts der 

Union. Die Ausnahme für Nebentätigkeiten gemäß der Richtlinie 2014/65/EU bietet 

bestimmten Marktteilnehmern unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

auf Märkten für Emissionszertifikate aktiv zu werden, ohne als Wertpapierfirmen 

zugelassen zu sein. In Anbetracht der Bedeutung geordneter, gut regulierter und 

beaufsichtigter Finanzmärkte, der bedeutenden Rolle des EHS für die 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der Union und der Rolle, die ein gut 

funktionierender Sekundärmarkt für Emissionszertifikate für die Funktionsfähigkeit 

des EHS hat, ist es unabdingbar, die Ausnahme für Nebentätigkeiten so zu gestalten, 

dass sie zur Verwirklichung der genannten Ziele beiträgt. Dies ist insbesondere dann 

von Bedeutung, wenn der Handel mit Emissionszertifikaten auf Handelsplätzen in 

Drittländern stattfindet. Zum Schutz der Finanzstabilität, der Marktintegrität, des 

Anlegerschutzes und gleicher Wettbewerbsbedingungen in der Union, zur 

Sicherstellung eines weiterhin transparent und robust funktionierenden EHS und im 

Interesse einer kosteneffizienten Reduktion von Emissionen sollte die Kommission 

die weitere Entwicklung des Handels mit Emissionszertifikaten und Derivaten davon 

innerhalb der Union und in Drittländern überwachen, die Auswirkungen der 

Ausnahme für Nebentätigkeiten auf das EHS bewerten und gegebenenfalls 

angemessene Änderungen hinsichtlich des Umfangs und der Anwendung der 

Ausnahme für Nebentätigkeiten vorschlagen. 

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 
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(21) Um zusätzliche Rechtsklarheit zu schaffen, unnötigen Verwaltungsaufwand für 

die Mitgliedstaaten zu vermeiden und einen einheitlichen Rechtsrahmen für 

Wertpapierfirmen sicherzustellen, die ab dem 26. Juni 2021 in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 fallen, sollte die Frist für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates2 in Bezug auf die für 

Wertpapierfirmen geltenden Maßnahmen verschoben werden. Um eine 

einheitliche Anwendung des für Wertpapierfirmen geltenden in Artikel 67 der 

Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegten Rechtsrahmens sicherzustellen, sollte die 

Frist für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/878 in Bezug auf 

Wertpapierfirmen daher bis zum 26. Juni 2021 verlängert werden 

(22) Um sicherzustellen, dass die mit den Änderungen der Richtlinien 2013/36/EU und 

(EU) 2019/878 verfolgten Ziele verwirklicht werden, und insbesondere um 

Behinderungen für die Mitgliedstaaten zu vermeiden, ist es sachgerecht, zu 

bestimmen, dass diese Änderungen ab dem 28. Dezember 2020 gelten. Obwohl eine 

rückwirkende Geltung der Änderungen vorgesehen ist, werden berechtigte 

Erwartungen der betroffenen Personen dennoch berücksichtigt, da die 

Änderungen nicht in die Rechte und Pflichten von Wirtschaftsbeteiligten oder 

Einzelpersonen eingreifen. 

                                                
1  Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 
2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64). 

2  Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung 
ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 253). 
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(23) Die Richtlinien 2013/36/EU, 2014/65/EU und (EU) 2019/878 sollten daher 

entsprechend geändert werden. 

(24) Die Änderungsrichtlinie zielt darauf ab, das bereits bestehende Unionsrecht zu 

ergänzen, und ihr Ziel kann daher am besten auf Ebene der Union, statt durch 

unterschiedliche nationale Initiativen verwirklicht werden▌. Finanzmärkte sind von 

Natur aus grenzüberschreitende Märkte und entwickeln sich immer stärker in diese 

Richtung. Aufgrund dieser Integration wären einzelne nationale Eingriffe weit 

weniger effizient und würden eine Fragmentierung der Märkte und damit 

Aufsichtsarbitrage sowie eine Wettbewerbsverzerrung nach sich ziehen.  

(25) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Präzisierung bestehender 

Unionsvorschriften zur Sicherstellung einheitlicher und geeigneter Anforderungen an 

Wertpapierfirmen in der gesamten Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr aufgrund ihres Umfangs 

und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über 

das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/878;Year2:2019;Nr2:878&comp=


 

 281 

 
(26) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu Erläuternden Dokumenten1 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen eines oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(27) Angesichts der Notwendigkeit, so schnell wie möglich gezielte Maßnahmen zur 

Förderung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise zu ergreifen, 

sollte diese Richtlinie aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                
1  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält Buchstabe j folgende Fassung:  

„j) Personen, 

i) die für eigene Rechnung mit Warenderivaten oder 

Emissionszertifikaten oder Derivaten davon handeln, einschließlich 

Market-Maker, aber mit Ausnahme der Personen, die Handel für 

eigene Rechnung treiben, wenn sie Kundenaufträge ausführen, oder 

ii) die in Bezug auf Warenderivate oder Emissionszertifikate oder 

Derivate davon andere Wertpapierdienstleistungen als den Handel 

für eigene Rechnung für die Kunden oder Zulieferer ihrer 

Haupttätigkeit erbringen, 

sofern 

– dies in jedem dieser Fälle auf individueller und aggregierter Basis 

auf der Ebene der Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit zu 

ihrer Haupttätigkeit darstellt, 
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– diese Personen nicht Teil einer Unternehmensgruppe sind, deren 

Haupttätigkeit in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 

im Sinne der vorliegenden Richtlinie, in unter Anhang I der 

Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten oder in der 

Tätigkeit als Market-Maker in Bezug auf Warenderivate besteht, 

– diese Personen keine hochfrequente algorithmische Handelstechnik 

anwenden und 

– diese Personen der zuständigen Behörde auf Anforderung die 

Grundlage mitteilen, auf der sie zu der Auffassung gelangen, dass 

ihre Tätigkeit nach den Ziffern i und ii eine Nebentätigkeit zu ihrer 

Haupttätigkeit darstellt;“  

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Bis zum 31. Juli 2021 erlässt die Kommission einen delegierten 

Rechtsakt gemäß Artikel 89, um diese Richtlinie zu ergänzen, indem 

sie für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe j des vorliegenden Artikels 

die Kriterien festlegt, nach denen eine Tätigkeit auf Ebene der 

Unternehmensgruppe als Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit gilt. 
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Diese Kriterien berücksichtigen die folgenden Punkte: 

a) ob der Netto-Nominalwert der ausstehenden Forderungen in Bezug auf 

in der Union gehandelte Warenderivate oder Emissionszertifikate oder 

Derivate davon für die Barabwicklung, ausgenommen Warenderivate 

oder Emissionszertifikate oder Derivate davon, die an einem 

Handelsplatz gehandelt werden, unter einem jährlichen Schwellenwert 

von 3 Mrd. EUR liegt, oder 

b) ob das Kapital der Gruppe, der die Person angehört, überwiegend dem 

Hauptgeschäft der Gruppe zugeordnet wird, oder 

c) ob der Umfang der in Absatz 1 Buchstabe j genannten Tätigkeiten den 

Gesamtumfang der anderen Handelstätigkeiten auf Gruppenebene 

übersteigt. 

Die in dem vorliegenden Absatz genannten Tätigkeiten werden auf 

Gruppenebene betrachtet. 

Von den in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten Punkten sind 

auszunehmen: 

a) gruppeninterne Geschäfte nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012, die dem gruppenweiten Liquiditäts- oder 

Risikomanagement dienen, 
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b) Geschäfte mit Warenderivaten oder Emissionszertifikaten oder 

Derivaten davon, die die mit der Geschäftstätigkeit oder dem 

Liquiditäts- und Finanzmanagement direkt verbundenen Risiken 

objektiv messbar verringern, 

c) Geschäfte mit Warenderivaten oder Emissionszertifikaten oder 

Derivaten davon, die abgeschlossen werden, um der Verpflichtung, 

einen Handelsplatz mit Liquidität zu versorgen, nachzukommen, wenn 

solche Verpflichtungen von Regulierungsbehörden im Einklang mit 

dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften oder von Handelsplätzen verlangt werden.“ 

2. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„(8a) „Umschichtung von Finanzinstrumenten“ den Verkauf eines 

Finanzinstruments und Kauf eines anderen Finanzinstruments oder die 

Inanspruchnahme eines Rechts, eine Änderung im Hinblick auf ein 

bestehendes Finanzinstrument vorzunehmen;“ 
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b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„(44a) „Make-Whole-Klausel“ eine Klausel, die den Anleger schützen soll, 

indem sichergestellt wird, dass der Emittent im Falle der vorzeitigen 

Rückzahlung einer Anleihe verpflichtet ist, dem Anleger, der die 

Anleihe hält, einen Betrag zu zahlen, der der Summe des 

Nettogegenwartswertes der verbleibenden Kuponzahlungen, die bis zur 

Fälligkeit erwartet werden, und dem Kapitalbetrag der 

zurückzuzahlenden Anleihe entspricht;“ 

c) Nummer 59 erhält folgende Fassung: 

„(59) „Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse“ Derivatkontrakte in 

Bezug auf die Erzeugnisse, die in Artikel 1 und Anhang I Teile I bis 

XX und XXIV/1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* sowie in Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates** aufgeführt sind; 

____________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation 

für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) 

Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 

S. 671). 

** Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation 

für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. 

L 354 vom 28.12.2013, S. 1).“ 

d) Folgende Nummer wird eingefügt: 

„(62a) „elektronische Form“ ein dauerhaftes Medium, das kein Papier ist.“ 
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e) Folgende Nummer wird angefügt: 

„(65) „überwiegend kommerzielle Gruppe“ jede Gruppe, deren 

Haupttätigkeit nicht in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 

im Sinne der vorliegenden Richtlinie, oder in der Erbringung von 

unter Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten 

oder in der Tätigkeit als Market-Maker in Bezug auf Warenderivate 

besteht.“ 

▌ 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 16a  

Ausnahme von Anforderungen an die Produktüberwachung 

Wertpapierfirmen sind von den in den Artikeln 16 Absatz 3 Unterabsätze 2 bis 5 

und Artikel 24 Absatz 2 dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen an die 

Produktüberwachung ausgenommen, sofern sich die Wertpapierdienstleistung, die 

sie erbringen, auf Anleihen bezieht, die über keine anderen eingebetteten Derivate 

als eine Make-Whole-Klausel verfügen, oder wenn die Finanzinstrumente 

ausschließlich an geeignete Gegenparteien vermarktet oder vertrieben werden.“; 
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4. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

▌ 

a) In Absatz 4 werden die folgenden Unterabsätze angefügt: 

„Wenn die Vereinbarung, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen, 

unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen wird, das eine 

vorherige Übermittlung der Informationen über Kosten und Gebühren 

verhindert, kann die Wertpapierfirma dem Kunden diese Informationen über 

Kosten und Nebenkosten unmittelbar nach Geschäftsabschluss entweder in 

elektronischer Form oder auf Papier, wenn ein Kleinanleger darum ersucht, 

übermitteln, sofern beide folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

i) der Kunde hat eingewilligt, die Informationen unverzüglich nach dem 

Geschäftsabschluss zu erhalten; 

ii)  die Wertpapierfirma hat dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt, den 

Geschäftsabschluss aufzuschieben, bis er die Informationen erhalten hat.  

Zusätzlich zu den Anforderungen des Unterabsatzes 3 muss die 

Wertpapierfirma dem Kunden die Möglichkeit einräumen, vor Abschluss des 

Geschäfts über das Telefon Informationen über Kosten und Entgelte zu 

erhalten.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Wertpapierfirmen stellen ihren Kunden oder potenziellen Kunden alle 

gemäß dieser Richtlinie zur Verfügung zu stellenden Informationen in 

elektronischer Form bereit, es sei denn, der Kunde oder potenzielle 

Kunde ist ein Kleinanleger oder potenzieller Kleinanleger, der darum 

gebeten hat, die Informationen in Papierform zu erhalten; in diesem Fall 

werden die Informationen kostenlos in Papierform bereitgestellt. 

Wertpapierfirmen setzen Kleinanleger oder potenzielle Kleinanleger 

darüber in Kenntnis, dass sie die Möglichkeit haben, die Informationen in 

Papierform zu erhalten. 

Wertpapierfirmen setzen bestehende Kunden, die die gemäß dieser 

Richtlinie zur Verfügung zu stellenden Informationen in Papierform 

erhalten haben, spätestens acht Wochen vor dem Versenden der 

Informationen in elektronischer Form darüber in Kenntnis, dass sie diese 

in elektronischer Form erhalten werden. Wertpapierfirmen setzen diese 

bestehende Kunden darüber in Kenntnis, dass sie die Wahl haben, die 

Informationen entweder weiterhin in Papierform oder künftig in 

elektronischer Form zu erhalten. Wertpapierfirmen setzen bestehende 

Kunden zudem darüber in Kenntnis, dass ein automatischer Wechsel zur 

elektronischen Form stattfinden wird, wenn diese innerhalb der Frist von 

acht Wochen nicht mitteilen, dass sie die Informationen weiterhin in 

Papierform erhalten möchten. Bestehende Kunden, die die gemäß dieser 

Richtlinie zur Verfügung zu stellenden Informationen bereits in 

elektronischer Form erhalten, müssen nicht informiert werden.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(9a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Bereitstellung von Analysen 

durch Dritte an Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungs- oder 

andere Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für 

Kunden erbringen, als Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1 

gilt, wenn 

a) vor der Erbringung der Ausführungs- oder 

Analysedienstleistungen eine Vereinbarung zwischen der 

Wertpapierfirma und dem Analyseanbieter getroffen wurde, in 

der festgelegt ist, welcher Teil der kombinierten Gebühren oder 

gemeinsamen Zahlungen für Ausführungsdienstleitungen und 

Analysen auf Analysen entfallen,  

b) die Wertpapierfirma ihre Kunden über die gemeinsamen 

Zahlungen für Ausführungsdienstleistungen und Analysen 

informiert, die an die Drittanbieter von Analysen geleistet 

werden, und 

c) die Analysen, für die die kombinierten Gebühren oder die 

gemeinsame Zahlung geleistet werden, betreffen Emittenten, die 

in den 36 Monaten vor der Bereitstellung der Analysen eine 

Marktkapitalisierung von 1 Mrd. EUR nicht überschritten haben, 

ausgedrückt durch die Notierungen am Jahresende die Jahre, in 

denen sie notiert sind oder waren, oder durch das Eigenkapital 

für die Geschäftsjahre, in denen sie nicht notiert sind oder waren. 
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Zum Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Analysen“ 

Analysematerial oder Analysedienste in Bezug auf eines oder mehrere 

Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder die Emittenten 

bzw. potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder auf 

Analysematerial oder -dienstleistungen, die in engem Zusammenhang 

zu einem bestimmten Wirtschaftszweig oder Markt stehen, sodass die 

Analysen die Grundlage für die Einschätzung von 

Finanzinstrumenten, Vermögenswerten oder Emittenten des 

Wirtschaftszweigs oder des Marktes liefern. 

Zu Analyse gehören auch Material oder Dienstleistungen, mit denen 

explizit oder implizit eine Anlagestrategie empfohlen oder nahegelegt 

und eine fundierte Stellungnahme zum aktuellen oder künftigen Wert 

oder Preis solcher Instrumente oder Vermögenswerte abgegeben oder 

anderweitig eine Analyse und neuartige Erkenntnisse vermittelt werden 

und auf der Grundlage neuer oder bereits vorhandener Informationen 

Schlussfolgerungen gezogen werden, die genutzt werden könnten, um 

eine Anlagestrategie zu begründen, und die für die Entscheidungen, 

die die Wertpapierfirma für die die Analysegebühr entrichtenden 

Kunden trifft, relevant und von Mehrwert sein könnten.“ 
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5. In Artikel 25 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Erbringen Wertpapierfirmen entweder Anlageberatung oder Portfolioverwaltung, 

die eine Umschichtung von Finanzinstrumenten umfassen, so holen sie die 

notwendigen Informationen über die Investition des Kunden ein und analysieren 

▌die Kosten und den Nutzen der Umschichtung von Finanzinstrumenten. Bei der 

Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen informieren Wertpapierfirmen 

den Kunden darüber, ob die Vorteile einer Umschichtung von Finanzinstrumenten 

die im Rahmen der Umschichtung anfallenden Kosten überwiegen oder nicht.“ 

6. In Artikel 27 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die in diesem Absatz festgelegte regelmäßige Unterrichtung der Öffentlichkeit gilt 

erst ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie + zwei Jahre]. Die 

Kommission überprüft eingehend die Angemessenheit der in diesem Absatz 

festgelegten Berichtspflichten und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

bis zum [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie + ein Jahr] einen 

Bericht vor.“ 
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7. In Artikel 27 Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Kommission überprüft eingehend die Angemessenheit der in diesem Absatz 

festgelegten Berichtspflichten und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 

bis zum [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie + ein Jahr] einen 

Bericht vor.“ 

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 29a 

Dienstleistungen für professionelle Kunden 

(1) Die Anforderungen nach Artikel 24 Absatz 4 Buchstabe c gelten nicht für 

andere Dienstleistungen als Anlageberatung und Portfolioverwaltung, die 

professionellen Kunden erbracht werden.  

(2) Die in Artikel 25 Absatz 2 Unterabsatz 3 und Artikel 25 Absatz 6 festgelegten 

Anforderungen gelten nicht für Dienstleistungen, die professionellen Kunden 

erbracht werden, es sei denn, diese Kunden setzen die Wertpapierfirma 

entweder in elektronischer Form oder auf Papier darüber in Kenntnis, dass 

sie von den durch diese Bestimmungen gewährten Rechten Gebrauch machen 

möchten. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Wertpapierfirmen die in Absatz 2 

genannten schriftlichen Kundenmitteilungen aufzeichnen.“ 
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9. Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die zur Ausführung 

von Aufträgen im Namen von Kunden und/oder zum Handel für eigene 

Rechnung und/oder zur Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen 

berechtigt sind, Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien anbahnen oder 

abschließen können, ohne in Bezug auf diese Geschäfte oder auf 

Nebendienstleistungen in direktem Zusammenhang mit diesen Geschäften den 

Auflagen des Artikels 24 mit Ausnahme von dessen Absatz 5a, des Artikels 25, 

des Artikels 27 und des Artikels 28 Absatz 1 genügen zu müssen.“ 

10. Artikel 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden in 

Übereinstimmung mit der von der ESMA im Rahmen der technischen 

Regulierungsstandards gemäß Absatz 3 entwickelten 

Berechnungsmethodologie Limits für die Größe der Nettopositionen 

festlegen und anwenden, die eine Person jederzeit in Derivaten auf 

landwirtschaftliche Erzeugnisse und kritischen oder signifikanten 

Derivaten, die an Handelsplätzen gehandelt werden, und in wirtschaftlich 

gleichwertigen OTC-Kontrakten halten darf. Warenderivate gelten als 

kritisch oder signifikant, wenn die Summe aller Nettopositionen der 

Halter von Endpositionen den Umfang ihrer offenen Positionen 

ausmacht und durchschnittlich mindestens 300 000 handelbaren 

Einheiten in einem Einjahreszeitraum beträgt. Die Positionslimits 

werden auf der Grundlage aller Positionen festgelegt, die von einer 

Person oder aggregiert auf Gruppenebene für diese Person gehalten 

werden, um  

a) Marktmissbrauch zu verhindern, 
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b) zu geordneten Preisbildungs- und Abwicklungsbedingungen 

beizutragen; dies beinhaltet, marktverzerrende Positionen zu 

verhindern und insbesondere eine Konvergenz zwischen den 

Preisen von Derivaten im Monat der Lieferung und den 

Spotpreisen für die zugrunde liegende Ware sicherzustellen, ohne 

dass die Preisbildung am Markt für die zugrunde liegende Ware 

davon berührt wird. 

Die in Absatz 1 festgelegten Positionslimits gelten nicht für: 

a) Positionen, die von oder für eine nichtfinanzielle Stelle gehalten 

werden und die objektiv messbar die direkt mit der 

Geschäftstätigkeit dieser nichtfinanziellen Stelle verbundenen 

Risiken mindern, 

b) Positionen, die von oder für eine finanzielle Stelle gehalten werden, 

die Teil einer überwiegend kommerziellen Unternehmensgruppe 

ist und im Namen einer nichtfinanziellen Stelle der überwiegend 

kommerziellen Unternehmensgruppe handelt, und diese Positionen 

objektiv messbar die direkt mit der Geschäftstätigkeit dieser 

nichtfinanziellen Stelle verbundenen Risiken mindern, 
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c) Positionen, die von finanziellen und nichtfinanziellen 

Gegenparteien gehalten werden und objektiv messbar aus 

Transaktionen stammen, die abgeschlossen wurden, um der 

Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 4 Unterabsatz 4 

Buchstabe c, einen Handelsplatz mit Liquidität zu versorgen, 

nachzukommen, 

d) Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 

Buchstabe c, die mit einer in Anhang I Abschnitt C unter 

Nummer 10 genannten Ware oder einem dort aufgeführten 

Basiswert in Verbindung stehen. 

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um 

ein Verfahren festzulegen, durch das eine finanziellen Stelle, die Teil 

einer überwiegend kommerziellen Unternehmensgruppe ist, eine 

Ausnahme für Absicherungsgeschäfte für von dieser finanziellen Stelle 

gehaltene Positionen, die objektiv messbar die Risiken der 

kommerziellen Aktivitäten der nichtfinanziellen Stellen der 

Unternehmensgruppe mindern, beantragen können.  

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um 

ein Verfahren festzulegen, gemäß dem Personen eine Ausnahme ▌ für 

Positionen beantragen können, die von Transaktionen herrühren, die 

abgeschlossen wurden, um der Verpflichtung, einen Handelsplatz mit 

Liquidität zu versorgen, nachzukommen. 
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Die ESMA übermittelt der Kommission die in den 

Unterabsätzen 3 und 4 genannten Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [neun Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie 

durch Erlass der in den Unterabsätzen 3 und 4 dieses Absatzes 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 

ergänzen.“ 

b) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3)  Die ESMA erstellt eine Liste kritischer oder signifikanter 

Warenderivate im Sinne von Absatz 1 und erarbeitet Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards, um die Berechnungsmethodologie 

zu bestimmen, nach der die zuständigen Behörden die Positionslimits in 

Spot-Monaten und anderen Monaten für effektiv gelieferte oder bar 

abgerechnete Warenderivate auf der Grundlage der Eigenschaften der 

entsprechenden Derivate festzulegen haben. 
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Bei der Erstellung der in Absatz 1 genannten Liste von kritischen oder 

signifikanten Warenderivaten berücksichtigt die ESMA folgende 

Faktoren: 

▌ 

a) die Anzahl der Marktteilnehmer, 

b) die dem jeweiligen Derivat zugrunde liegende Ware. 

Bei der Festlegung der in Unterabsatz 1 genannten 

Berechnungsmethodologie berücksichtigt die ESMA folgende Faktoren: 

a) die lieferbare Menge der zugrunde liegenden Ware, 

b) die Gesamtheit der offenen Positionen bei diesem Derivat und die 

Gesamtheit der offenen Positionen bei anderen 

Finanzinstrumenten, denen dieselbe Ware zugrunde liegt, 

c) die Anzahl und Größe der Marktteilnehmer, 

d) die Merkmale des zugrunde liegenden Warenmarkts, einschließlich 

Produktions- und Verbrauchsmodellen sowie Modellen für den 

Transport zum Markt, 

e) die Entwicklung neuer Warenderivate, 

f) die Erfahrungen von Wertpapierfirmen oder Marktbetreibern, die 

einen Handelsplatz betreiben, und die in anderen Rechtsordnungen 

zu Positionslimits gewonnenen Erfahrungen.  
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Die ESMA übermittelt der Kommission die in Unterabsatz 1 genannten 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis ... [neun Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende 

Richtlinie zu ergänzen, indem sie die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 

14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010erlässt.  

(4) Eine zuständige Behörde legt auf der Grundlage der von der ESMA im 

Einklang mit Absatz 3 entwickelten technischen Regulierungsstandards 

für kritische oder signifikante ▌Warenderivate und für Derivate auf 

landwirtschaftliche Erzeugnisse Positionslimits, die an Handelsplätzen 

gehandelt werden, fest. Diese Positionslimits gelten auch für 

wirtschaftlich gleichwertige OTC-Kontrakte. 

Eine zuständige Behörde überprüft die in Unterabsatz 1 genannten 

Positionslimits im Falle erheblicher Änderungen am Markt, 

einschließlich einer erheblichen Änderung der lieferbaren Menge oder 

der offenen Positionen, auf der Grundlage der von ihr ermittelten 

lieferbaren Menge und offenen Positionen und berechnet diese 

Positionslimits im Einklang mit der Berechnungsmethodologie, die in 

den von der Kommission erlassenen technischen Regulierungsstardarts 

gemäß Absatz 3 festgelegt ist, neu.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 300 

 
c) die Absätze 6, 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Werden Derivate auf landwirtschaftliche Erzeugnisse mit demselben 

Basiswert und denselben Eigenschaften in erheblichen Volumina an 

Handelsplätzen in mehreren Hoheitsgebieten gehandelt, oderwerden 

kritische oder signifikante Derivate mit demselben Basiswert und 

denselben Eigenschaften ▌an Handelsplätzen in mehreren 

Hoheitsgebieten gehandelt, legt die zuständige Behörde des 

Handelsplatzes, an dem das größte Volumen gehandelt wird (im 

Folgenden „zentrale zuständige Behörde“), das einheitliche 

Positionslimit fest, das für den gesamten Handel mit diesen Derivaten 

gilt. Die zentrale zuständige Behörde konsultiert im Hinblick auf das 

anzuwendende einheitliche Positionslimit und auf jede Überarbeitung 

dieses einheitlichen Positionslimits die zuständigen Behörden der 

anderen Handelsplätze, an denen diese Derivate auf landwirtschaftliche 

Erzeugnisse in erheblichen Volumina gehandelt werden oder an denen 

diese kritischen oder signifikanten Derivate gehandelt werden.  

Zuständige Behörden, die mit der Festlegung des einheitlichen 

Positionslimits durch die zentrale zuständige Behörde nicht 

einverstanden sind, legen schriftlich die vollständigen und ausführlichen 

Gründe dar, warum aus ihrer Sicht die in Absatz 1 festgelegten 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Meinungsverschiedenheiten zwischen 

den zuständigen Behörden werden von der ESMA nach Maßgabe ihrer 

Befugnisse gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

beigelegt. 
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Die zuständigen Behörden der Handelsplätze, an denen Derivate auf 

landwirtschaftliche Erzeugnisse mit demselben Basiswert und denselben 

Eigenschaften in erheblichen Volumina gehandelt werden oder an denen 

kritische oder signifikante Warenderivate mit demselben Basiswert und 

denselben Eigenschaften gehandelt werden, sowie die zuständigen 

Behörden der Inhaber von Positionen in diesen Derivaten treffen 

Vereinbarungen für eine Zusammenarbeit, einschließlich des Austauschs 

einschlägiger Daten, um die Überwachung und Durchsetzung des 

einheitlichen Positionslimits zu ermöglichen. 

(7) Die ESMA überprüft mindestens einmal im Jahr, wie die zuständigen 

Behörden die Positionslimits umgesetzt haben, die mit der von der 

ESMA gemäß Absatz 3 entwickelten Berechnungsmethodologie 

festgelegt wurden. Dabei stellt die ESMA sicher, dass ein einheitliches 

Positionslimit tatsächlich für die Derivate auf landwirtschaftliche 

Erzeugnisse und kritische oder signifikante Kontrakte mit demselben 

Basiswert und denselben Eigenschaften gilt, ungeachtet dessen, wo diese 

gemäß Absatz 6 gehandelt werden. 
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen oder 

Marktbetreiber, die einen Handelsplatz betreiben, an dem Warenderivate 

gehandelt werden, Positionsmanagementkontrollen durchführen, die 

unter anderem die Befugnis des Handelsplatzes umfassen, um 

a) die offenen Kontraktpositionen von Personen zu überwachen,  

b) von Personen Zugang zu Informationen, einschließlich aller 

einschlägigen Unterlagen, über Größe und Zweck einer 

eingegangenen Position oder offenen Forderung, über 

wirtschaftliche oder tatsächliche Eigentümer, etwaige Absprachen 

sowie alle etwaigen zugehörigen Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten im einschlägigen Basiswert zu erhalten, 

gegebenenfalls auch zu Positionen, die in Warenderivaten mit 

demselben Basiswert und denselben Eigenschaften an anderen 

Handelsplätzen und in wirtschaftlich gleichwertigen OTC-

Kontrakten über Mitglieder und Teilnehmer gehalten werden,  

c) von einer Person die zeitweilige oder dauerhafte Auflösung oder 

Reduzierung einer Position zu verlangen und — falls der 

Betreffende dem nicht nachkommt — einseitig geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Auflösung oder Reduzierung 

sicherzustellen, und  
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d) von einer Person zu verlangen, zeitweilig Liquidität zu einem 

vereinbarten Preis und in vereinbartem Umfang eigens zu dem 

Zweck in den Markt zurückfließen zu lassen, die Auswirkungen 

einer großen oder marktbeherrschenden Position abzumildern. 

Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

inhaltlichen Spezifizierung der Positionsmanagementkontrollen und 

berücksichtigt dabei die Eigenschaften des jeweiligen Handelsplatzes. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [neun Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Richtlinie durch 

Erlass der in Unterabsatz 2 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen." 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 304 

 
d) Absatz 12 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) die Definition dessen, was als ‚erhebliche Volumina‘ im Sinne des 

Absatzes 6 dieses Artikels gilt;“ 
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11. Artikel 58 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Positionsmeldepflicht gilt nicht für Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c, die mit einer in Anhang I Abschnitt C 

unter Nummer 10 genannten Ware oder einem dort aufgeführten Basiswert 

in Verbindung stehen.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die außerhalb 

eines Handelsplatzes mit Warenderivaten, Emissionszertifikaten oder 

Derivaten davon handeln, der in Artikel 57 Absatz 6 genannten zentralen 

zuständigen Behörde oder – falls es keine zentrale zuständige Behörde 

gibt – der zuständigen Behörde des Handelsplatzes, an dem die 

Warenderivate oder Emissionszertifikate oder Derivate davon 

gehandelt werden, mindestens einmal täglich eine vollständige 

Aufschlüsselung ihrer Positionen in wirtschaftlich gleichwertigen OTC-

Kontrakten, sowie gegebenenfalls in  Warenderivaten oder 

Emissionszertifikaten oder Derivaten davon, die an einem Handelsplatz 

gehandelt werden, sowie der Positionen ihrer Kunden und der Kunden 

dieser Kunden bis zum Endkunden gemäß Artikel 26 der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 und gegebenenfalls Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 übermitteln.“ 
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12. Artikel 73 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Mitgliedstaaten verpflichten Wertpapierfirmen, Marktbetreiber,  gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genehmigte Veröffentlichungssysteme und 

genehmigte Meldemechanismen, für die gemäß Artikel 2 Absatz 3 der 

genannten Verordnung eine abweichende Regelung gilt, Wertpapier- oder 

Nebendienstleistungen erbringende oder Anlagetätigkeiten ausübende 

Kreditinstitute sowie Zweigniederlassungen von Drittlandfirmen, angemessene 

Verfahren einzurichten, über die ihre Mitarbeiter potenzielle oder tatsächliche 

Verstöße intern über einen bestimmten, unabhängigen und eigenständigen Weg 

melden können.“ 

13. Artikel 89 Absätze 2 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absätze 3 

und 4, Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, 

Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 

Absatz 13, Artikel 25 Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, 

Artikel 30 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 

Absatz 8, Artikel 52 Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6, 

Artikel 64 Absatz 7, Artikel 65 Absatz 7 und Artikel 79 Absatz 8 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 2. Juli 2014 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 3 und 4, Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1, 

Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 Absatz 13, Artikel 25 

Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, 

Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, Artikel 52 

Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6, Artikel 64 Absatz 7, 

Artikel 65 Absatz 7 und Artikel 79 Absatz 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in dem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
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(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 3 und 4, Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 2 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 1, 

Artikel 16 Absatz 12, Artikel 23 Absatz 4, Artikel 24 Absatz 13, Artikel 25 

Absatz 8, Artikel 27 Absatz 9, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, 

Artikel 31 Absatz 4, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 8, Artikel 52 

Absatz 4, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 58 Absatz 6, Artikel 64 Absatz 7, 

Artikel 65 Absatz 7 oder Artikel 79 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 

vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird die Frist um drei 

Monate verlängert.“ 
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14. In Artikel 90 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Bis zum 31. Dezember 2021 prüft die Kommission die Auswirkungen der 

Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe j im Hinblick auf 

Emissionszertifikate und Derivate davon und legt begleitend zu dieser Prüfung 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der Ausnahme 

vor. In diesem Zusammenhang beurteilt die Kommission den Handel mit 

Emissionszertifikaten und Derivaten davon innerhalb der Union und in 

Drittländern, die Auswirkungen der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe j auf den Anlegerschutz, die Integrität und Transparenz der Märkte 

für Emissionszertifikate und Derivate davon und die Notwendigkeit der 

Verabschiedung von Maßnahmen im Hinblick auf den Handel an Marktplätzen 

in Drittländern.“ 

Artikel 2 

Änderungen der Richtlinie (EU) 2019/878 

Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 28. Dezember 2020 die 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um dem folgenden nachzukommen: 

a) den Bestimmungen dieser Richtlinie, insoweit sie Kreditinstitute betreffen; 

b) Artikel 1 Nummern 1 und 9 dieser Richtlinie im Hinblick auf Artikel 2 

Absätze 5 und 6 und Artikel 21b der Richtlinie 2013/36/EU, insoweit sie 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen betreffen. 

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 29. Dezember 2020 an. Die Bestimmungen, die 

erforderlich sind, um den in Artikel 1 Nummer 21 und Artikel 1 Nummer 29 

Buchstaben a, b und c der vorliegenden Richtlinie bestimmten Änderungen in Bezug 

auf Artikel 84 und Artikel 98 Absätze 5 und 5a der Richtlinie 2013/36/EU 

nachzukommen, gelten jedoch ab dem 28. Juni 2021, und die Bestimmungen, die 

erforderlich sind, um den in Artikel 1 Nummern 52 und 53 der vorliegenden 

Richtlinie bestimmten Änderungen in Bezug auf die Artikel 141b und 141c sowie 
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Artikel 142 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU nachzukommen, gelten ab dem 

1. Januar 2022. 

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 26. Juni 2021 die 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Bestimmungen dieser Richtlinie 

nachzukommen, insoweit sie Wertpapierfirmen betreffen, mit Ausnahme der in 

Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen, und wenden sie an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die 

vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme.“ 
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Artikel 3 

Änderungen der Richtlinie 2013/36/EU 

Artikel 94 Absatz 2 Unterabsätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„Zur Ermittlung der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten sich wesentlich auf das 

Risikoprofil des Instituts im Sinne des Artikels 92 Absatz 3 auswirken, mit Ausnahme des 

Personals von Wertpapierfirmen, arbeitet die EBA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien aus, anhand deren Folgendes definiert 

wird: 

a) Managementverantwortung und Kontrollaufgaben, 

b) wesentlicher Geschäftsbereich und erhebliche Auswirkung auf das Risikoprofil 

des betreffenden Geschäftsbereichs und 

c) sonstige, in Artikel 92 Absatz 3 nicht ausdrücklich genannte 

Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten vergleichsweise ebenso 

wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben wie diejenigen 

der dort genannten Mitarbeiterkategorien. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 

28. Dezember 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die im vorliegenden Absatz genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen. Im Hinblick auf die für 

Wertpapierfirmen geltenden technischen Regulierungsstandards gelten die in Artikel 94 

Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/843 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*, festgelegten Befugnisse bis zum 26. Juni 2021. 

_________________ 

* Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 

Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 

2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43).“ 
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Artikel 4 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis ... [neun Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Maßnahmen mit. 

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem ... [12 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] an. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 gelten die Änderungen der Richtlinien 2013/36/EU und 

(EU) 2019/878 ab dem 28. Dezember 2020. 
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Artikel 5 

Überprüfung 

Bis zum 31. Juli 2021 überprüft die Kommission auf der Grundlage der Ergebnisse einer 

von der Kommission durchgeführten öffentlichen Konsultation unter anderem a) die 

Funktionsweise der Struktur der Wertpapiermärkte, die der neuen wirtschaftlichen Realität 

nach 2020 Rechnung trägt, Fragen der Daten- und Datenqualität im Zusammenhang mit 

der Marktstruktur und die Transparenzvorschriften, einschließlich Fragen im 

Zusammenhang mit Drittländern, b) die Vorschriften für Analysen, c) die Vorschriften für 

alle Arten von Zahlungen an Berater und deren Niveau der beruflichen Qualifikation, d) 

Produktüberwachung e) Meldung von Verlusten und f) Kundeneinstufung. Gegebenenfalls 

unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Gesetzgebungsvorschlag. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 7 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0047 
EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für 
Finanzintermediäre zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von 
der COVID-19-Pandemie ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 im Hinblick auf den EU-
Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für Finanzintermediäre zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Pandemie 
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0281), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0206/2020), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 29. Oktober 20201, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
1  ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 30. 
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9‑0228/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0155 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. 
Februar 2021 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 im Hinblick auf den EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte 
Anpassungen für Finanzintermediäre und der Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick 
auf das einheitliche elektronische Berichtsformat für Jahresfinanzberichte zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 30. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die COVID-19-Pandemie betrifft Menschen, Unternehmen, die 

Gesundheitsversorgungssysteme und die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in 

erheblichem Maße. In ihrer Stellungnahme vom 27. Mai 2020 mit dem Titel „Stunde 

Europas: Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation eröffnen“ 

betonte die Kommission, dass Liquidität und der Zugang zu Finanzmitteln eine 

anhaltende Herausforderung bleiben werden. Daher ist es von entscheidender 

Bedeutung, die Erholung von dem schweren wirtschaftlichen Schock, der durch die 

COVID-19-Pandemie verursacht wurde, durch gezielte Änderungen an den 

bestehenden Unionsrechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen zu unterstützen. 

Diese Änderungen bilden ein Maßnahmenpaket und werden unter dem Titel „Paket 

für die Erholung der Kapitalmärkte“ verabschiedet. 
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(2) In der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

werden die Anforderungen an die Erstellung, Billigung und Verbreitung des 

Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung 

von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, der sich in einem 

Mitgliedstaat befindet oder dort betrieben wird, zu veröffentlichen ist, festgelegt. Als 

Teil des Maßnahmenpakets, das Emittenten helfen soll, sich von dem 

wirtschaftlichen Schock infolge der COVID-19-Pandemie zu erholen, sind gezielte 

Änderungen an der Prospektregelung erforderlich. Diese Änderungen sollten es 

Emittenten und Finanzintermediären ermöglichen, die Kosten zu senken und 

Ressourcen für die Phase der wirtschaftlichen Erholung unmittelbar nach der 

COVID-19-Pandemie freizusetzen. Diese Änderungen sollten im Einklang mit den 

übergeordneten Zielen der Verordnung (EU) 2017/1129 stehen, die darin 

bestehen, die Mittelbeschaffung über die Kapitalmärkte zu fördern, für ein hohes 

Maß an Verbraucher- und Anlegerschutz zu sorgen, die aufsichtsrechtliche 

Konvergenz in den Mitgliedstaaten voranzutreiben und das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen. Darüber hinaus sollten diese 

Änderungen insbesondere dem Ausmaß, in dem sich die COVID-19-Pandemie auf 

die derzeitige Lage der Emittenten und ihre Zukunftsaussichten auswirkt, 

umfassend Rechnung tragen. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, 
S. 12). 
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(3) Durch die COVID-19-Krise werden Unternehmen in der Union, insbesondere 

kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“) und Jungunternehmen, 

geschwächt und gefährdet. Wo es zweckmäßig erscheint, die Finanzierungsquellen 

für Unternehmen in der Union – insbesondere für KMU und einschließlich 

Jungunternehmen und Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung –leichter 

zugänglich zu machen und zu diversifizieren, kann durch die Beseitigung 

ungerechtfertigter Hindernisse und den Abbau von übermäßigen 

Verwaltungslasten dazu beigetragen werden, diese Unternehmen besser in die 

Lage zu versetzen, Zugang zu den Kapitalmärkten und zudem vielfältigere, 

längerfristigere und wettbewerbsfähigere Investitionsmöglichkeiten für Klein- und 

Großanleger zu fördern. In diesem Zusammenhang sollte diese Verordnung auch 

darauf abzielen, es potenziellen Anlegern leichter zu machen, sich über 

Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen zu informieren, da potentielle Anleger 

häufig Schwierigkeiten haben, junge und kleine Unternehmen mit einer kurzen 

Unternehmensgeschichte zu bewerten, was dazu führt, dass insbesondere an 

Personen, die ein Unternehmen gründen, eine geringere Zahl innovativer 

Angebote gerichtet wird. 

(4) Kreditinstitute tragen aktiv zu den Bemühungen bei Unternehmen zu unterstützen, 

die Finanzmittel benötigen und dürften für die wirtschaftliche Erholung von zentraler 

Bedeutung sein. Die Verordnung (EU) 2017/1129 gibt Kreditinstituten das Recht auf 

Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts im Fall eines 

Angebots oder einer Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

bestimmter Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt bis zu einem 

Gesamtbetrag von 75 Mio. EUR über einen Zeitraum von 12 Monaten begeben 

werden. Dieser Schwellenwert für die Befreiung sollte für einen begrenzten Zeitraum 

erhöht werden, um die Mittelbeschaffung für Kreditinstitute zu fördern und ihnen 

Spielraum zu verschaffen, damit sie ihre Kunden in der Realwirtschaft unterstützen 

können. Da die Anwendung dieses Schwellenwerts für die Befreiung auf die Phase 

der wirtschaftlichen Erholung beschränkt ist, sollte sie nur für einen begrenzten 

Zeitraum ▌zur Verfügung stehen und am 31. Dezember 2022 enden. 
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(5) Zur raschen Bewältigung der schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie ist es wichtig, Maßnahmen einzuführen, die Investitionen in 

die Realwirtschaft erleichtern, eine rasche Rekapitalisierung von Unternehmen in der 

Union ermöglichen und Emittenten in einem frühen Stadium des Erholungsprozesses 

den Zugang zu öffentlichen Märkten eröffnen. Hierzu ist es zweckmäßig, einen 

neuen Kurzprospekt mit der Bezeichnung „EU-Wiederaufbauprospekt“ einzuführen, 

in dem auch auf die speziell durch die COVID-19-Pandemie aufgeworfenen 

wirtschaftlichen und finanziellen Probleme eingegangen wird und der gleichzeitig 

für Emittenten leicht zu erstellen, für Anleger – insbesondere Kleinanleger –, die 

Emittenten finanzieren wollen, leicht zu verstehen und für die zuständigen Behörden 

leicht zu prüfen und zu billigen ist. Der EU-Wiederaufbauprospekt sollte in erster 

Linie als Erleichterung der Rekapitalisierung angesehen werden, wobei die 

zuständigen Behörden sorgfältig überwachen müssen, dass die Anforderungen an 

die Anlegerinformationen erfüllt sind. Wichtig ist, dass die in der vorliegenden 

Verordnung enthaltenen Änderungen der Verordnung (EU) 2017/1129 nicht als 

Ersatz für die geplante Überprüfung und mögliche Änderung der Verordnung 

(EU) 2017/1129 dienen sollten, die von einer umfassenden Folgenabschätzung 

begleitet werden müsste.  

In dieser Hinsicht wäre es nicht angebracht, die Offenlegungsregelungen um 

zusätzliche Elemente zu ergänzen, die nicht bereits nach der genannten 

Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission1 

vorgeschrieben sind, mit Ausnahme von spezifischen Informationen hinsichtlich 

der Folgen der COVID-19-Pandemie.  

Solche Elemente sollten nur im Fall eines Gesetzgebungsvorschlags der 

Kommission auf der Grundlage der Überprüfung der Verordnung (EU) 2017/1129 

gemäß ihrem Artikel 48 eingeführt werden.  

                                                
1  Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der 
Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. 
L 166 vom 21.6.2019, S. 26). 
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(6) Es ist wichtig, die Informationen für Kleinanleger und die 

Basisinformationsblätter über verschiedene Finanzprodukte und 

-rechtsvorschriften hinweg anzugleichen und die uneingeschränkte Auswahl und 

Vergleichbarkeit der Anlagen in der Union sicherzustellen. Darüber hinaus sollte 

der Verbraucher- und Kleinanlegerschutz bei der geplanten Überarbeitung der 

Verordnung (EU) 2017/1129 berücksichtigt werden, um für harmonisierte, 

einfache und leicht verständliche Informationsunterlagen für alle Kleinanleger zu 

sorgen. 

(7) Von Unternehmen bereitgestellte Informationen zu Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsbelangen (im Folgenden „ESG-Belangen“) gewinnen seit 

einiger Zeit für die Anleger zunehmend an Bedeutung, um die 

Nachhaltigkeitsauswirkungen ihrer Anlagen messen und 

Nachhaltigkeitserwägungen in ihre Anlageentscheidungsprozesse und ihr 

Risikomanagement integrieren zu können. Infolgedessen sehen sich die 

Unternehmen zunehmendem Druck ausgesetzt, auf Forderungen sowohl von 

Anlegern als auch von Kreditinstituten hinsichtlich ESG-Belangen zu reagieren, 

und müssen verschiedene Standards für ESG-Offenlegungen einhalten, die häufig 

fragmentiert und inkohärent sind. Um die Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener 

Informationen durch die Unternehmen zu verbessern und die in der Verordnung 

(EU) 2017/1129 vorgesehenen Anforderungen an eine solche Offenlegung zu 

harmonisieren, sollte die Kommission daher – auch unter Berücksichtigung der 

Unionsrechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen – im Rahmen der 

Überprüfung der Verordnung (EU) 2017/1129 bewerten, ob es angemessen ist, 

nachhaltigkeitsbezogene Informationen in die Verordnung (EU) 2017/1129 

aufzunehmen, und bewerten, ob es angemessen ist, einen Gesetzgebungsvorschlag 

zu unterbreiten, um in sämtlichen Unionsrechtsvorschriften über 

Finanzdienstleistungen Vorkehrungen für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele 

und für die Vergleichbarkeit nachhaltigkeitsbezogener Informationen zu treffen. 
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(8) Unternehmen, deren Aktien mindestens in den letzten 18 Monaten vor dem Angebot 

von Aktien oder der Zulassung zum Handel kontinuierlich zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen waren oder an einem KMU-Wachstumsmarkt gehandelt 

wurden, sollten die periodischen und laufenden Offenlegungspflichten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1, der 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 oder für 

Emittenten an KMU-Wachstumsmärkten gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/565 der Kommission3 erfüllen. Daher dürften viele erforderlichen Inhalte eines 

Prospekts bereits öffentlich zugänglich sein und Anleger auf der Grundlage dieser 

Informationen handeln. Aus diesem Grund sollte der EU-Wiederaufbauprospekt nur 

für Sekundäremissionen von Aktien verwendet werden. Mit dem EU-

Wiederaufbauprospekt sollte die Eigenkapitalfinanzierung erleichtert und damit 

den Unternehmen eine rasche Rekapitalisierung ermöglicht werden. Mit dem EU-

Wiederaufbauprospekt sollte es Emittenten nicht ermöglicht werden, von einem 

KMU-Wachstumsmarkt auf einen geregelten Markt zu wechseln.  

Außerdem sollte sich der EU-Wiederaufbauprospekt nur auf die wesentlichen 

Informationen konzentrieren, die Anleger in die Lage versetzen, fundierte 

Anlageentscheidungen zu treffen. Dennoch sollten Emittenten oder Anbieter darauf 

eingehen, wie sich die COVID-19-Pandemie möglicherweise bereits auf die 

Geschäftstätigkeit der Emittenten ausgewirkt hat und welche Auswirkungen die 

Pandemie in Zukunft auf die Geschäftstätigkeit der Emittenten haben könnte. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

2 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 
vom 31.12.2004, S. 38). 

3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 
31.3.2017, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/109;Year2:2004;Nr2:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/56;Nr:2017;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/6;Year2:2003;Nr2:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/124;Year2:2003;Nr2:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/125;Year2:2003;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/72;Nr:2004;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/109;Year2:2004;Nr2:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/34;Year2:2001;Nr2:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20390%20vom%2031.12.2004,%20S.%2038).%203%20Delegierte%20Verordnung%20(EU)%202017/565;Year2:2017;Nr2:565&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20390%20vom%2031.12.2004,%20S.%2038).%203%20Delegierte%20Verordnung%20(EU)%202017/565;Year2:2017;Nr2:565&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20390%20vom%2031.12.2004,%20S.%2038).%203%20Delegierte%20Verordnung%20(EU)%202017/565;Year2:2017;Nr2:565&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20390%20vom%2031.12.2004,%20S.%2038).%203%20Delegierte%20Verordnung%20(EU)%202017/565;Year2:2017;Nr2:565&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/56;Nr:2017;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2017;Page:1&comp=


 

 324 

 
(9) Der EU-Wiederaufbauprospekt kann nur dann ein wirksames Instrument für 

Emittenten sein, wenn er ein einheitliches Dokument von begrenztem Umfang ist, 

die Aufnahme durch Verweis ermöglicht und in den Genuss des Europäischen Passes 

für europaweite öffentliche Angebote von Aktien oder Zulassungen zum Handel auf 

einem geregelten Markt kommt. 

(10) Der EU-Wiederaufbauprospekt sollte eine Kurzzusammenfassung als nützliche 

Informationsquelle für Anleger, insbesondere für Kleinanleger, enthalten. Diese 

Zusammenfassung sollte am Anfang des EU-Wiederaufbauprospekts stehen und 

sich auf die Basisinformationen konzentrieren, die Anleger benötigen, um zu 

entscheiden, welche öffentlichen Angebote und Zulassungen von Aktien eine 

eingehendere Prüfung verdienen, und danach den EU-Wiederaufbauprospekt als 

Ganzes zu prüfen, um ihre Entscheidung treffen zu können. Diese 

Basisinformationen sollten sowohl spezifische Angaben zu den etwaigen 

geschäftlichen und finanziellen Auswirkungen als auch zu den etwaigen künftigen 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie umfassen. Mit dem EU-

Wiederaufbauprospekt sollte der Schutz von Kleinanlegern sichergestellt werden, 

indem die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 

eingehalten werden und gleichzeitig übermäßiger Verwaltungsaufwandvermieden 

wird. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass durch die 

Zusammenfassung weder der Anlegerschutz beeinträchtigt noch bei Anlegern ein 

irreführender Eindruck erweckt wird. Emittenten oder Anbieter sollten daher bei 

der Abfassung dieser Zusammenfassung ein hohes Maß an Sorgfalt walten lassen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=


 

 325 

 
(11) Da der EU-Wiederaufbauprospekt deutlich weniger Angaben enthalten könnte als 

ein vereinfachter Prospekt gemäß den vereinfachten Offenlegungsregelungen für 

Sekundäremissionen, sollte es Emittenten nicht gestattet sein, den EU-

Wiederaufbauprospekt für hochgradig verwässernde Aktienemissionen zu 

verwenden, die mit erheblichen Auswirkungen auf die Kapitalstruktur, die 

Aussichten und die Finanzsituation des Emittenten verbunden sind. Die 

Verwendung des EU-Wiederaufbauprospekts sollte daher auf Angebote 

beschränkt sein, die maximal 150 % des ausstehenden Kapitals umfassen. Genaue 

Kriterien für die Berechnung dieses Schwellenwerts sollten in dieser Verordnung 

festgelegt werden. 

(12) Um Daten für die Bewertung der Regelung für den EU-Wiederaufbauprospekt zu 

sammeln, sollte der EU-Wiederaufbauprospekt in den in Artikel 21 Absatz 6 von 

Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Speichermechanismus aufgenommen 

werden. Um den Verwaltungsaufwand für die Änderung an diesem 

Speichermechanismus zu begrenzen, sollten für den EU-Wiederaufbauprospekt 

dieselben Daten verwendet werden können, die für den Prospekt für 

Sekundäremissionen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 definiert 

sind, vorausgesetzt, dass die beiden Prospektarten klar voneinander getrennt bleiben. 

(13) Der EU-Wiederaufbauprospekt sollte die anderen in der Verordnung (EU) 2017/1129 

festgelegten Prospektformen im Hinblick auf die Besonderheiten der verschiedenen 

Arten von Wertpapieren, Emittenten, Angeboten und Zulassungen ergänzen. Sofern 

nicht ausdrücklich anders angegeben, sind daher alle Verweise auf den Begriff 

„Prospekt“ in der Verordnung (EU) 2017/1129 so zu verstehen, dass sie sich auf 

sämtliche verschiedenen Formen von Prospekten beziehen, einschließlich des in 

dieser Verordnung vorgesehenen EU-Wiederaufbauprospekts.  
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(14) Die Verordnung (EU) 2017/1129 schreibt vor, dass Finanzintermediäre Anleger über 

die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags informieren und unter bestimmten 

Umständen Anleger noch am Tag der Veröffentlichung eines Nachtrags kontaktieren 

müssen. Die Frist, innerhalb deren Anleger kontaktiert werden müssen, und der 

Kreis der zu kontaktierenden Anleger ▌können Finanzintermediären 

Schwierigkeiten bereiten. Um Erleichterungen zu schaffen, Ressourcen für 

Finanzintermediäre bereitzustellen und gleichzeitig ein hohes Maß an Anlegerschutz 

aufrechtzuerhalten, sollte eine verhältnismäßigere Regelung festgelegt werden. 

Insbesondere sollte klargestellt werden, dass Finanzintermediäre Anleger, die 

Wertpapiere kaufen oder zeichnen, spätestens bei Ablauf der Erstangebotsfrist 

kontaktieren sollten. Die Erstangebotsfrist sollte so verstanden werden, dass sie 

sich auf den Zeitraum bezieht, in dem Wertpapiere vom Emittenten oder vom 

Anbieter wie im Prospekt vorgeschrieben öffentlich angeboten werden, und 

nachfolgende Zeiträume ausschließt, in denen Wertpapiere am Markt 

weiterverkauft werden. Die Erstangebotsfrist sollte sowohl Erstausgaben als auch 

Sekundäremissionen von Wertpapieren umfassen. In einer solchen Regelung sollte 

bestimmt werden, welche Anleger von Finanzintermediären kontaktiert werden 

sollten, wenn ein Nachtrag veröffentlicht wird, und die Frist, innerhalb derer diese 

Anleger zu kontaktieren sind, sollte verlängert werden. Unabhängig von der in 

dieser Verordnung vorgesehenen neuen Regelung sollten die bestehenden 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129, mit denen sichergestellt wird, 

dass alle Anleger Zugang zu dem Nachtrag haben, indem eine Veröffentlichung 

des Nachtrags auf einer öffentlich zugänglichen Website vorgeschrieben wird, 

weiterhin gelten. 
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(15) Da die Regelung des EU-Wiederaufbauprospekts auf die Phase der wirtschaftlichen 

Erholung beschränkt ist, sollte die einschlägige Regelung am 31. Dezember 2022 

auslaufen. Um die Kontinuität der EU-Wiederaufbauprospekte zu wahren, sollte für 

die vor Auslaufen der Regelung des EU- Wiederaufbauprospekts gebilligten 

Wiederaufbauprospekte eine Bestandsschutzklausel gelten.  

(16) Bis zum 21. Juli 2022 muss die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht über die Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 vorlegen, 

dem erforderlichenfalls ein Vorschlag für einen Rechtsakt beizufügen ist. In diesem 

Bericht sollte unter anderem bewertet werden, ob die Offenlegungsregelung für die 

EU-Wiederaufbauprospekte geeignet ist, die mit dieser Verordnung verfolgten Ziele 

zu erreichen. In dieser Bewertung sollte darauf eingegangen werden, ob mit dem 

EU-Wiederaufbauprospekt ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem 

Anlegerschutz und der Verringerung des Verwaltungsaufwands hergestellt wird. 
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(17) Die Richtlinie 2004/109/EG verpflichtet Emittenten, deren Wertpapiere zum 

Handel an einem in einem Mitgliedstaat gelegenen oder dort betriebenen 

geregelten Markt zugelassen sind, ihre Jahresfinanzberichte ab den 

Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen, in einem 

einheitlichen elektronischen Berichtsformat zu erstellen und offenzulegen. Dieses 

einheitliche elektronische Berichtsformat ist in der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/815 der Kommission1 festgelegt. Da die Erstellung von 

Jahresfinanzberichten unter Verwendung des einheitlichen elektronischen 

Berichtsformats insbesondere im ersten Jahr der Erstellung die Bereitstellung 

zusätzlicher personeller und finanzieller Ressourcen erfordert, und da die 

Ressourcen der Emittenten infolge der COVID-19-Pandemie knapp sind, sollten 

die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die Anwendung der Anforderung, 

Jahresfinanzberichte unter Verwendung des einheitlichen elektronischen 

Berichtsformats zu erstellen und offenzulegen, um ein Jahr zu verschieben. Um 

von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, sollte ein Mitgliedstaat der 

Kommission mitteilen, dass er beabsichtigt, eine solche Verschiebung zu gestatten, 

und sein Vorhaben hinreichend begründen.  

(18) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich Maßnahmen einzuführen, die 

Investitionen in die Realwirtschaft erleichtern, eine rasche Rekapitalisierung von 

Unternehmen in der Union ermöglichen und Emittenten in einem frühen Stadium des 

Erholungsprozesses den Zugang zu öffentlichen Märkten eröffnen, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                
1  Delegierte Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 

zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Spezifikation 
eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, 
S. 1). 
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(19) Die Verordnung (EU) 2017/1129 und die Richtlinie 2004/109/EG sollten daher 

entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 

Die Verordnung (EU) 2017/1129 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 1 Absatz 4 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„l) vom … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] bis zum 31. Dezember 

2022, Nichtdividendenwerte, die von einem Kreditinstitut dauernd oder 

wiederholt begeben werden, wobei der aggregierte Gesamtgegenwert der 

angebotenen Wertpapiere in der Union weniger als 150 000 000 EUR pro 

Kreditinstitut über einen Zeitraum von 12 Monaten beträgt, sofern diese 

Wertpapiere 

i) nicht nachrangig, konvertibel oder austauschbar sind, und 

ii) nicht zur Zeichnung oder zum Erwerb anderer Arten von Wertpapieren 

berechtigen und nicht an ein Derivat gebunden sind.“ 
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2. In Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„k) vom … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] bis zum 31. Dezember 

2022, Nichtdividendenwerte. die von einem Kreditinstitut dauernd oder 

wiederholt begeben werden, wobei der aggregierte Gesamtgegenwert der 

angebotenen Wertpapiere in der Union weniger als 150 000 000 EUR pro 

Kreditinstitut über einen Zeitraum von 12 Monaten beträgt, sofern diese 

Wertpapiere 

i) nicht nachrangig, konvertibel oder austauschbar sind, und 

ii) nicht zur Zeichnung oder zum Erwerb anderer Arten von Wertpapieren 

berechtigen und nicht an ein Derivat gebunden sind.“ 

3. In Artikel 6 Absatz 1 erhält die Einleitung von Unterabsatz 1 folgende Fassung:  

„(1) Unbeschadet der Artikel 14 Absatz 2, 14a Absatz 2 und 18 Absatz 1 enthält ein 

Prospekt die erforderlichen Informationen, die für den Anleger wesentlich sind, 

um sich ein fundiertes Urteil über Folgendes bilden zu können:“ 
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4. In Artikel 7 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(12a) Abweichend von den Absätzen 3 bis 12 muss ein gemäß Artikel 14a erstellter 

EU-Wiederaufbauprospekt eine Zusammenfassung, die gemäß diesem Absatz 

abgefasst wurde, enthalten.  

Die Zusammenfassung eines EU-Wiederaufbauprospekts wird als kurze 

Unterlage abgefasst, die prägnant formuliert ist und ausgedruckt eine 

maximale Länge von zwei DIN-A4-Seiten umfasst.  

Die Zusammenfassung eines EU-Wiederaufbauprospekts darf keine 

Querverweise auf andere Teile des Prospekts oder Angaben in Form eines 

Verweises enthalten und wird:  

a) so aufgemacht und gestaltet, dass sie leicht lesbar ist, wobei Buchstaben 

in gut leserlicher Größe zu verwenden sind;  

b) sprachlich und stilistisch so formuliert, dass das Verständnis der 

Informationen erleichtert wird, insbesondere durch Verwendung einer 

klaren, präzisen und für die Anleger allgemein verständlichen Sprache; 
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c) in vier Abschnitte untergliedert: 

i) eine Einleitung mit allen in Absatz 5 genannten Angaben, 

einschließlich Warnhinweisen und dem Datum der Billigung des 

EU-Wiederaufbauprospekts;  

ii) Basisinformationen über den Emittenten, einschließlich – falls 

zutreffend – einer mindestens 200 Wörter umfassenden 

spezifischen Darlegung der geschäftlichen und finanziellen 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Emittenten;  

iii) Basisinformationen über die Aktien, einschließlich der mit den 

Aktien verbundenen Rechte und etwaiger Einschränkungen 

dieser Rechte;  

iv) Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Aktien 

und/oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt.“ 
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5. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 14a 

EU-Wiederaufbauprospekt 

(1) Die folgenden Personen können sich im Fall eines öffentlichen Angebots von 

Aktien oder einer Zulassung von Aktien zum Handel an einem geregelten 

Markt dafür entscheiden, einen EU-Wiederaufbauprospekt im Rahmen der 

vereinfachten Offenlegungsregelung dieses Artikels erstellen: 

a) Emittenten, deren Aktien mindestens während der vergangenen 

18 Monate ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen waren und die Aktien emittieren, die mit den vorhandenen 

zuvor begebenen Aktien fungibel sind; 

b) Emittenten, deren Aktien bereits seit mindestens den vergangenen 

18 Monaten ununterbrochen auf einem KMU-Wachstumsmarkt 

gehandelt werden, vorausgesetzt, dass ein Prospekt für das Angebot 

dieser Aktien veröffentlicht wurde, und die Aktien emittieren, die mit 

bereits zuvor begebenen Aktien fungibel sind; 

c) Anbieter, deren Aktien bereits seit mindestens den vergangenen 

18 Monaten ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt 

oder an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind. 

Emittenten dürfen einen EU-Wiederaufbauprospekt nur unter der 

Bedingung erstellen, dass die Zahl der Aktien, die angeboten werden soll, 

sofern zutreffend, zusammen mit der Anzahl der Aktien, die über einen 

Zeitraum von 12 Monaten bereits über einen EU-Wiederaufbauprospekt 

angeboten worden sind, nicht mehr als 150 % der Aktien ausmacht, die zum 

Datum der Billigung des EU-Wiederaufbauprospekts zum Handel an einem 

regulierten Markt bzw. an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind.  

Der in Unterabsatz 2 genannte Zeitraum von 12 Monaten beginnt am Tag 

der Billigung des EU-Wiederaufbauprospekts.  
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(2) Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 18 Absatz 1 

enthält der EU-Wiederaufbauprospekt die erforderlichen verkürzten Angaben, 

die es Anlegern ermöglichen, sich über Folgendes zu informieren: 

a) die Aussichten und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Emittenten 

und die bedeutenden Änderungen der Finanz- und Geschäftslage des 

Emittenten, die gegebenenfalls seit Ablauf des vergangenen 

Geschäftsjahres eingetreten sind, sowie seine finanzielle und 

nichtfinanzielle langfristige Geschäftsstrategie und seine Ziele, 

einschließlich – falls zutreffend – einer mindestens 400 Wörter 

umfassenden spezifischen Darlegung der geschäftlichen und 

finanziellen Auswirkungen sowie der erwarteten künftigen 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Emittenten; 

b) die wesentlichen Informationen über die Aktien, einschließlich der mit 

diesen Aktien verbundenen Rechte und etwaiger Beschränkungen 

dieser Rechte, die Gründe für die Emission und ihre Auswirkungen auf 

den Emittenten, auch auf die Kapitalstruktur des Emittenten insgesamt, 

sowie die Angabe der Kapitalausstattung und Verschuldung, eine 

Erklärung zum Geschäftskapital und die Verwendung der Erlöse. 
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(3) Die in dem EU-Wiederaufbauprospekt enthaltenen Angaben sind schriftlich 

und in leicht zu analysierender, knapper und verständlicher Form zu 

präsentieren und müssen es Anlegern, insbesondere Kleinanlegern, 

ermöglichen, eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, wobei die 

vorgeschriebenen Informationen gemäß der Richtlinie 2004/109/EG (soweit 

anwendbar), der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und die in der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission* genannten Informationen (soweit 

anwendbar), die bereits veröffentlicht wurden, zu berücksichtigen sind. 

(4) Der EU-Wiederaufbauprospekt ist als ein einziges Dokument zu erstellen, das 

die in Anhang Va festgelegten Mindestinformationen enthält. Er hat eine 

maximale Länge von 30 DIN-A4-Seiten in gedruckter Form und ist in einer 

Weise präsentiert und aufgemacht, die leicht verständlich ist, wobei 

Buchstaben in gut leserlicher Größe verwendet werden.  

(5) Weder die Zusammenfassung noch die Informationen, die durch Verweis 

gemäß Artikel 19 aufgenommen wurden, sind auf die in Absatz 4 dieses 

Artikels genannte Höchstlänge ▌anzurechnen. 

(6) Emittenten können entscheiden, in welcher Reihenfolge die in Anhang Va 

angegebenen Informationen im EU-Wiederaufbauprospekt aufgeführt werden. 

__________________ 

* Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 

Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie 

in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten 

Richtlinie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1).“ 
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6. In Artikel 20 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(6a) Abweichend von den Absätzen 2 und 4 werden die in Absatz 2 Unterabsatz 1 

und Absatz 4 genannten Fristen für einen EU-Wiederaufbauprospekt auf 

sieben Arbeitstage verkürzt. Der Emittent unterrichtet die zuständige Behörde 

mindestens fünf Arbeitstage vor dem Datum, zu dem der Antrag auf Billigung 

gestellt werden soll.“ 

7. In Artikel 21 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5a) Ein EU-Wiederaufbauprospekt wird in dem in Absatz 6 genannten 

Speichermechanismus klassifiziert. Die Daten, die für die Klassifizierung von 

nach Artikel 14 erstellten Prospekten verwendet werden, können für die 

Klassifizierung von nach Artikel 14a erstellten EU-Wiederaufbauprospekten 

verwendet werden, sofern die beiden Prospektarten im Speichermechanismus 

unterschieden werden.“ 
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8. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Abweichend von Absatz 2 haben vom … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] bis zum 31. Dezember 2022 in dem Fall, dass der 

Prospekt ein öffentliches Angebot von Wertpapieren betrifft, Anleger, 

die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor 

Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, das Recht, ihre 

Zusagen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des 

Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue 

Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche 

Ungenauigkeit gemäß Absatz 1 vor dem Auslaufen der Angebotsfrist 

oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder 

festgestellt wurde. Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter 

verlängert werden. Die Frist für das Widerrufsrecht wird im Nachtrag 

angegeben. 

Der Nachtrag enthält eine deutlich sichtbare Erklärung in Bezug auf 

das Widerrufsrecht, in der Folgendes eindeutig angegeben ist:  

a) dass nur denjenigen Anlegern ein Widerrufsrecht eingeräumt 

wird, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor 

Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, sofern die 

Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige 

neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche 

Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht 

geliefert worden waren;  

b) der Zeitraum, in dem die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend 

machen können; und  

c) an wen sich die Anleger wenden können, wenn sie ihr 

Widerrufsrecht geltend machen wollen.“ 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 3 informiert der Finanzintermediär vom … 

[Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] bis zum 31. Dezember 2022 

in dem Fall, dass Wertpapiere von Anlegern in der Zeit zwischen der 

Billigung des Prospekts für diese Wertpapiere und dem Auslaufen der 

Erstangebotsfrist über einen Finanzintermediär erworben oder 

gezeichnet werden, die Anleger über die mögliche Veröffentlichung 

eines Nachtrags, über Ort und Zeitpunkt einer solchen 

Veröffentlichung sowie darüber, dass er ihnen in solchen Fällen 

behilflich sein würde, ihr Widerrufsrecht auszuüben. 

Steht den in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Anlegern ein Widerspruchsrecht nach Absatz 2a zu, so kontaktiert der 

Finanzintermediär diese Anleger bis zum Ende des ersten Arbeitstages, 

der auf den Arbeitstag folgt, an dem der Nachtrag veröffentlicht wurde. 

Werden die Wertpapiere unmittelbar vom Emittenten erworben oder 

gezeichnet, so informiert er die Anleger über die mögliche 

Veröffentlichung eines Nachtrags und über den Ort einer solchen 

Veröffentlichung sowie darüber, dass ihnen in einem solchen Fall ein 

Widerrufsrecht zustehen könnte.“ 

▌
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9. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 47a 

Zeitliche Begrenzung der Regelung für den EU-Wiederaufbauprospekt 

Die in den Artikeln 7 Absatz 12a, 14a, 20 Absatz 6a und 21 Absatz 5a festgelegte 

Regelung für den EU-Wiederaufbauprospekt läuft am 31. Dezember 2022 aus.  

Für EU-Wiederaufbauprospekte, die zwischen dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] und dem 31. Dezember 2022 gebilligt wurden, gelten bis zum Ende 

ihrer Gültigkeit oder bis zum Ablauf von 12 Monaten nach dem 31. Dezember 2022, 

je nachdem, was zuerst eintritt, weiterhin die Bestimmungen des Artikels 14a.“ 
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10. Artikel 48 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) In diesem Bericht wird unter anderem geprüft, ob die Zusammenfassung des 

Prospekts, die Offenlegungsregelungen gemäß den Artikeln 14, 14a und 15 und 

das einheitliche Registrierungsformular gemäß Artikel 9 angesichts der 

verfolgten Ziele weiterhin angemessen sind. Der Bericht muss insbesondere 

Folgendes enthalten:  

a) die Zahl der EU-Wachstumsprospekte von Personen in jeder der 

Kategorien gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a bis d sowie eine 

Analyse der Entwicklung jeder einzelnen Zahl und der Tendenzen bei der 

Wahl von Handelsplätzen durch die zur Anwendung des EU-

Wachstumsprospekts berechtigten Personen;  

b) eine Analyse, ob der EU-Wachstumsprospekt für ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Anlegerschutz und der Verringerung des 

Verwaltungsaufwands für die zu seiner Anwendung berechtigten 

Personen sorgt;  

c) die Anzahl der gebilligten EU-Wiederaufbauprospekte und eine Analyse 

der Entwicklung dieser Anzahl sowie eine Schätzung der tatsächlichen 

zusätzlichen Marktkapitalisierung, die durch EU-

Wiederaufbauprospekte zum Zeitpunkt der Emission mobilisiert wurde, 

um für die Nachbewertung Erfahrungen mit dem EU-

Wiederaufbauprospekt zu sammeln; 
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d) die Kosten der Erstellung und Billigung eines EU-

Wiederaufbauprospekts im Vergleich zu den derzeitigen Kosten in Bezug 

auf einen herkömmlichen Prospekt, einen Prospekt für die 

Sekundäremission und einen EU-Wachstumsprospekt, zusammen mit 

einer Angabe der insgesamt erzielten finanziellen Einsparungen und der 

Kosten, die weiter gesenkt werden konnten, sowie der Gesamtkosten, 

die sich aus der Einhaltung der vorliegenden Verordnung für 

Emittenten, Anbieter und Finanzintermediäre ergeben, zusammen mit 

einer Berechnung dieser Kosten als Prozentsatz der Betriebskosten;  

e) eine Analyse, ob mit dem EU-Wiederaufbauprospekt für das 

angemessene Gleichgewicht zwischen Anlegerschutz und der 

Verringerung des Verwaltungsaufwands für die zu seiner Anwendung 

berechtigten Personen gesorgt wird, sowie eine Analyse der 

Zugänglichkeit wesentlicher Informationen für Investitionen; 

f) eine Analyse, ob es angemessen wäre, die Dauer der Regelung für den 

EU-Wiederaufbauprospekt zu verlängern, einschließlich der Frage, ob 

die in Artikel 14a Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Schwelle, über die 

hinaus ein EU-Wiederaufbauprospekt nicht verwendet werden darf, 

angemessen ist; 

g) eine Analyse, ob die in Artikel 23 Absätze 2a und 3a festgelegten 

Maßnahmen das Ziel erreicht haben, sowohl den Finanzintermediären 

als auch den Anlegern zusätzliche Klarheit und Flexibilität zu 

verschaffen, und ob es angemessen wäre, diese Maßnahmen zu 

dauerhaften Maßnahmen zu machen.“  

11. Der Wortlaut im Anhang der vorliegenden Verordnung wird als Anhang Va eingefügt. 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2004/109/EG 

Artikel 4 Absatz 7 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(7) Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen, werden alle 

Jahresfinanzberichte in einem einheitlichen elektronischen Berichtsformat 

erstellt, sofern die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA) eine Kosten-Nutzen-Analyse 

durchgeführt hat. Ein Mitgliedstaat kann den Emittenten jedoch gestatten, diese 

Anforderung an die Berichterstattung erst für Geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen, vorausgesetzt, dass dieser Mitgliedstaat 

der Kommission seine Absicht bis zum … [21 Tage nach der Veröffentlichung 

dieser Verordnung] mitteilt, eine solche Verschiebung zu gestatten, und dass seine 

Absicht hinreichend begründet ist. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 

Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 

Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).“ 
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Artikel 3 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

„ANHANG Va 

IN DEN EU-WIEDERAUFBAUPROSPEKT AUFZUNEHMENDE MINDESTANGABEN 

I. Zusammenfassung 

Der EU-Wiederaufbauprospekt muss eine Zusammenfassung gemäß Artikel 7 

Absatz 12a enthalten. 

II. Name des Emittenten, Land der Gründung, Link zur Website des Emittenten 

Angaben zu dem Unternehmen, das die Aktien emittiert, einschließlich seiner 

Rechtsträgerkennung (im Folgenden „LEI“), seiner gesetzlichen und kommerziellen 

Bezeichnung, des Landes seiner Gründung und der Website, auf der Anleger 

Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die von ihm 

hergestellten Produkte oder die von ihm angebotenen Dienstleistungen, die 

Hauptmärkte, auf denen es konkurriert, seine Hauptaktionäre, die 

Zusammensetzung seiner Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 

und seiner Geschäftsleitung und etwaige durch Verweis aufgenommene 

Informationen (mit dem Hinweis, dass die Informationen auf der Website nicht Teil 

des Prospekts sind, es sei denn, diese Informationen werden durch Verweis in den 

Prospekt aufgenommen) finden können. 
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III. Verantwortlichkeitserklärung und Erklärung zur zuständigen Behörde 

1. Verantwortlichkeitserklärung 

Angaben zu den Personen, die für die Erstellung des EU-

Wiederaufbauprospekts verantwortlich sind, und Erklärung dieser Personen, 

dass die im EU-Wiederaufbauprospekt enthaltenen Informationen ihres Wissen 

nach richtig sind und dass der EU-Wiederaufbauprospekt keine Auslassungen 

enthält, die die Aussage des Prospekts verzerren könnten.  

Die Erklärung muss, soweit zutreffend, Informationen enthalten, die von 

Dritten stammen, einschließlich der Quelle(n) dieser Informationen, sowie 

Erklärungen oder Berichte, die einer Person als Sachverständiger 

zugeschrieben werden, und die folgenden Angaben zu dieser Person:  

a) Name, 

b) Geschäftsadresse,  

c) Qualifikationen und  

d) (falls vorhanden) das wesentliche Interesse am Emittenten. 

2. Erklärung zur zuständigen Behörde 

In der Erklärung ist anzugeben, welche zuständige Behörde den EU-

Wiederaufbauprospekt im Einklang mit dieser Verordnung gebilligt hat; die 

Erklärung muss außerdem den Hinweis enthalten, dass diese Billigung weder 

eine Befürwortung des Emittenten noch eine Bestätigung der Qualität der 

Aktien, auf die sich der EU-Wiederaufbauprospekt bezieht, darstellt, dass die 

zuständige Behörde den EU-Wiederaufbauprospekt lediglich insofern 

gebilligt hat, als er die in dieser Verordnung festgelegten Vorgaben der 

Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, und dass der EU-

Wiederaufbauprospekt nach Artikel 14a erstellt wurde. 
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IV. Risikofaktoren 

Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch dem Emittenten eigen sind 

und Beschreibung der wesentlichen Risiken, die spezifisch den öffentlich 

angebotenen und/oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen 

Aktien eigen sind, in einer begrenzten Anzahl an Kategorien in einer Rubrik mit 

der Überschrift „Risikofaktoren“. 

In jeder Kategorie sind die nach Einschätzung des Emittenten, des Anbieters oder 

der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt 

hat, wesentlichsten Risiken unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen 

auf den Emittenten sowie auf die Aktien, die öffentlich angeboten werden 

und/oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, und der 

Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens zuerst aufzuführen. Die Risiken werden 

durch den Inhalt des EU-Wiederaufbauprospekts bestätigt. 
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V. Abschlüsse 

Der EU-Wiederaufbauprospekt muss die Abschlüsse (Jahres- und 

Halbjahresabschlüsse) enthalten, die im vergangenen Zeitraum von 12 Monaten vor 

Billigung des EU-Wiederaufbauprospekts veröffentlicht wurden. Wurde sowohl ein 

Jahres- als auch ein Halbjahresabschluss veröffentlicht, ist nur der Jahresabschluss 

erforderlich, falls dieser jüngeren Datums als der Halbjahresabschluss ist.  

Der Jahresabschluss muss unabhängig geprüft worden sein. Der 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers muss in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 und mit der 

Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates2 erstellt 

werden. 

Sind die Richtlinie 2006/43/EG und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht 

anwendbar, so muss der Jahresabschluss daraufhin geprüft werden, oder es muss 

vermerkt werden, ob der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in dem 

jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren Prüfungsstandards oder gleichwertigen 

Grundsätzen für die Zwecke des EU-Wiederaufbauprospekts ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ansonsten müssen folgende 

Informationen in den EU-Wiederaufbauprospekt aufgenommen werden: 

a) eine eindeutige Erklärung dahingehend, welche Prüfungsstandards zugrunde 

gelegt wurden; 

b) eine Erläuterung für die Fälle, in denen von den Internationalen 

Prüfungsstandards in erheblichem Maße abgewichen wurde. 

                                                
1 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 

2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 87). 

2 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77). 
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Sofern Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss von 

den Abschlussprüfern abgelehnt wurden beziehungsweise sofern sie Vorbehalte, 

Meinungsänderungen oder eine Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten oder 

wenn sie eingeschränkt erteilt wurden, ist der Grund dafür anzugeben und sind diese 

Vorbehalte, Änderungen, die eingeschränkte Erteilung oder diese Hervorhebung 

eines Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 

Eine Beschreibung jeder wesentlichen Veränderung in der Finanzlage der Gruppe, 

die seit dem Ende des Stichtags eingetreten ist, für die entweder geprüfte Abschlüsse 

oder Zwischenfinanzinformationen veröffentlicht wurden, muss ebenfalls enthalten 

sein oder es muss eine angemessene negative Erklärung beigefügt werden.  

Falls vorhanden, sind auch Pro-forma-Informationen beizufügen. 

VI. Dividendenpolitik 

Beschreibung der Politik des Emittenten zu Dividendenausschüttungen und 

etwaiger Beschränkungen, die derzeit diesbezüglich gelten, sowie der 

Aktienrückkäufe. 

www.parlament.gv.at



 

 350 

 
VII. Trendinformationen 

Eine Beschreibung:  

a) der wichtigsten Trends in jüngster Zeit in Bezug auf Produktion, Umsatz und 

Vorräte sowie Kosten und Ausgabepreise seit dem Ende des letzten 

Geschäftsjahres bis zum Datum des EU-Wiederaufbauprospekts;  

b) der bekannten Trends, Unsicherheiten, Nachfragen, Verpflichtungen oder 

Ereignisse, die voraussichtlich die Aussichten des Emittenten zumindest im 

laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen dürften; 

c) der Informationen über die kurz- und langfristige finanzielle und 

nichtfinanzielle Geschäftsstrategie und die entsprechenden Ziele des 

Emittenten, auch, falls einschlägig, eine Bezugnahme von nicht weniger als 

400 Worten über die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie auf den Emittenten und eine Vorausschau auf die 

Auswirkungen auf denselben. 

Wenn sich die unter Buchstabe a oder b genannten Trends nicht wesentlich 

ändern, ist eine entsprechende Erklärung abzugeben. 
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VIII. Bedingungen des Angebots, feste Zusagen und Zeichnungsabsichten sowie 

wesentliche Merkmale der Übernahme- und Platzierungsvereinbarungen 

Angaben zum Angebotspreis, der Anzahl der angebotenen Aktien, dem Betrag der 

Emission bzw. des Angebots, den Bedingungen, denen das Angebot unterliegt, und 

dem Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts. 

Soweit dem Emittenten bekannt, sind Angaben darüber zu machen, ob 

Großaktionäre oder Mitglieder der Geschäftsführungs-, Aufsichts- oder 

Verwaltungsorgane des Emittenten beabsichtigen, das Angebot zu zeichnen, oder 

ob eine Person eine Zeichnung von mehr als 5 % des Angebots beabsichtigt. 

Alle festen Zusagen zur Zeichnung von mehr als 5 % des Angebots und alle 

wesentlichen Merkmale der Übernahme- und Platzierungsvereinbarungen sind 

vorzulegen, einschließlich Name und Anschrift der Unternehmen, die sich bereit 

erklären, die Emission auf der Grundlage einer festen Zusage zu zeichnen oder 

„zu den bestmöglichen Bedingungen“ zu platzieren und der Quoten. 
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IX. Wesentliche Informationen zu den Aktien und zu deren Zeichnung 

Angabe der folgenden wesentlichen Informationen über die öffentlich angebotenen 

oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Aktien: 

a) der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN), 

b) der mit den Aktien verbundenen Rechte, der Verfahren zur Ausübung dieser 

Rechte sowie etwaiger Beschränkungen dieser Rechte, 

c) sowie Angaben dazu, wo und in welchem Zeitraum die Aktien gezeichnet 

werden können und wie lange das Angebot gilt (einschließlich etwaiger 

Änderungen) sowie Beschreibung des Antragsverfahrens samt Ausgabedatum 

neuer Aktien. 

X. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse 

Angabe der Gründe für das Angebot und ggf. des geschätzten Nettoerlöses, 

aufgegliedert nach den wichtigsten Verwendungszwecken und dargestellt nach 

Priorität dieser Verwendungszwecke. 

Weiß der Emittent, dass die voraussichtlichen Erträge nicht ausreichen werden, um 

alle vorgeschlagenen Verwendungszwecke zu finanzieren, so hat er den Betrag und 

die Quellen anderer Mittel anzugeben. Auch muss die Verwendung der Erträge im 

Detail dargelegt werden, insbesondere, wenn sie außerhalb der normalen 

Geschäftstätigkeit zum Erwerb von Aktiva verwendet, zur Finanzierung des 

angekündigten Erwerbs anderer Unternehmen oder zur Begleichung, Reduzierung 

oder vollständigen Tilgung der Schulden eingesetzt werden. 
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XI. Erhalt staatlicher Beihilfen 

Erklärung dazu, ob der Emittent im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 

Erholung in gleich welcher Form staatliche Beihilfen erhalten hat, sowie zu 

welchem Zweck, über welches Instrument und in welcher Höhe staatliche 

Beihilfen gewährt wurden und ob sie an Bedingungen geknüpft sind und 

gegebenenfalls an welche. 

Die Erklärung dazu, ob der Emittent eine staatliche Beihilfe erhalten hat, muss 

eine Erklärung enthalten, dass die Angaben ausschließlich unter der 

Verantwortung der für den Prospekt verantwortlichen Personen im Sinne von 

Artikel 11 Absatz 1 gemacht werden, dass die Aufgabe der zuständigen Behörde 

bei der Billigung des Prospekts darin besteht, dessen Vollständigkeit, 

Verständlichkeit und Kohärenz zu prüfen, und dass die zuständige Behörde daher 

in Bezug auf die Erklärung zu staatlicher Beihilfe nicht verpflichtet ist, diese 

Erklärung unabhängig zu überprüfen. 

XII. Erklärung zum Geschäftskapital 

Erklärung des Emittenten, dass das Geschäftskapital seiner Meinung nach die 

derzeitigen Anforderungen des Emittenten deckt, oder wie der Emittent andernfalls 

das erforderliche zusätzliche Geschäftskapital zu beschaffen gedenkt. 
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XIII. Kapitalausstattung und Verschuldung 

Aufzunehmen ist eine Übersicht über Kapitalausstattung und Verschuldung 

(wobei zwischen garantierten und nicht garantierten, besicherten und 

unbesicherten Verbindlichkeiten zu unterscheiden ist) zu einem Zeitpunkt, der 

höchstens 90 Tage vor dem Datum des EU- Wiederaufbauprospekts liegt. Der 

Begriff „Verschuldung“ bezieht sich auch auf indirekte Verbindlichkeiten und 

Eventualverbindlichkeiten. 

Im Fall wesentlicher Änderungen bei der Kapitalausstattung und Verschuldung 

des Emittenten innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen sind mittels einer 

ausführlichen Darstellung solcher Änderungen oder einer Aktualisierung dieser 

Zahlen zusätzliche Angaben zu machen. 

XIV. Interessenkonflikte 

Angaben zu allen Interessen im Zusammenhang mit der Emission, einschließlich 

Interessenkonflikten, und Einzelheiten zu den beteiligten Personen und der Art der 

Interessen. 
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XV. Verwässerung und Aktienbesitz nach der Emission 

Darstellung eines Vergleichs der Beteiligung am Aktienkapital und an den 

Stimmrechten für bestehende Aktionäre vor und nach der aus dem öffentlichen 

Angebot resultierenden Kapitalerhöhung unter der Annahme, dass die bestehenden 

Aktionäre die neuen Aktien nicht zeichnen und getrennt davon unter der 

Annahme, dass die bestehenden Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben.  

XVI. Verfügbare Dokumente 

Abzugeben ist eine Erklärung, dass während der Gültigkeitsdauer des EU-

Wiederaufbauprospekts die folgenden Dokumente, falls vorhanden, eingesehen 

werden können: 

(a) die aktuelle Satzung und die aktuellen Statuten des Emittenten; 

(b) sämtliche Berichte, Schreiben und sonstigen Dokumente, Bewertungen und 

Erklärungen, die von einem Sachverständigen auf Ersuchen des Emittenten 

erstellt bzw. abgegeben wurden, sofern Teile davon in den EU-

Wiederaufbauprospekt eingeflossen sind oder in ihm darauf verwiesen wird. 

Die Website, auf der die Dokumente eingesehen werden können, ist anzugeben.“ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die politische Einigung in Bezug auf den 

Vorschlag der Kommission zur Änderung der Prospektverordnung zur Einführung eines EU-

Wiederaufbauprospekts eine Änderung der Transparenzrichtlinie enthält, mit der die 

Verpflichtung zur Erstellung von Finanzberichten unter Verwendung des einheitlichen 

europäischen elektronischen Formats (ESEF) verschoben wird. Diese Verschiebung war im 

ursprünglichen Vorschlag der Kommission nicht enthalten. Nach Ansicht der Kommission 

steht die Verschiebung der Anwendung der Anforderungen des ESEF mit den Grundsätzen 

der Union für eine bessere Rechtsetzung und dem Initiativrecht der Kommission nicht im 

Einklang. Er sollte daher keinen Präzedenzfall darstellen. Da die Verschiebung der 

Anwendung der Anforderungen des ESEF keine wesentliche Änderung der Politik darstellt 

und darin die schwierigen Umstände zum Ausdruck kommen, mit denen sich die 

Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie konfrontiert sehen, steht die Kommission 

der Verabschiedung des ESEF nicht im Wege. 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0048 
Nutzung von Zeitnischen an Flughäfen der Union: vorübergehenden 
Entlastung ***I  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates hinsichtlich der 
vorübergehenden Entlastung von den Vorschriften für die Nutzung von Zeitnischen an 
Flughäfen der Gemeinschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie (COM(2020)0818 – 
C9-0420/2020 – 2020/0358(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0818), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0420/2020), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. Januar 20211, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Januar 2021 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

                                                
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0358 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. 
Februar 2021 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 95/93 des Rates hinsichtlich der vorübergehenden Entlastung von den 
Vorschriften für die Nutzung von Zeitnischen an Flughäfen der Union aufgrund 
der COVID-19-Krise 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                
1 Stellungnahme vom 27. Januar 2021 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021. 
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(1) Die COVID-19-Krise hat infolge der sinkenden Nachfrage und der von den 

Mitgliedstaaten und Drittländern zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 

ergriffenen direkten Maßnahmen zu einem deutlichen Rückgang des Luftverkehrs 

geführt. Seit dem 1. März 2020 spüren die Luftfahrtunternehmen die negativen 

Auswirkungen, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich anhalten werden. 

(2) Diese Umstände sind von den Luftfahrtunternehmen nicht zu beherrschen und haben 

zur freiwilligen oder obligatorischen Annullierung ihrer Luftverkehrsdienste geführt. 

Durch freiwillige Annullierungen wird insbesondere die finanzielle Solidität von 

Luftfahrtunternehmen geschützt und es werden Umweltbelastungen durch leere oder 

überwiegend leere Flüge vermieden, die nur zum Zweck der Aufrechterhaltung der 

entsprechenden Flughafenzeitnischen durchgeführt werden. 

(3) Die von Eurocontrol, dem Netzmanager für die Funktionen des Luftverkehrsnetzes 

des einheitlichen europäischen Luftraums, veröffentlichten Zahlen lassen darauf 

schließen, dass sich der seit Mitte Juni 2020 beobachtete Rückgang des Luftverkehrs 

um rund 74 % im Vergleich zum Vorjahr fortsetzen wird.  
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(4) Die bekannten Vorausbuchungen, Prognosen von Eurocontrol und 

epidemiologischen Prognosen lassen keine Vorhersagen darüber zu, wann die Phase 

der infolge der COVID-19-Krise stark verringerten Nachfrage voraussichtlich enden 

wird. Den jüngsten Prognosen von Eurocontrol zufolge wird das 

Luftverkehrsaufkommen im Februar 2021 nur die Hälfte des Verkehrsaufkommens 

vom Februar 2020 erreichen. Prognosen, die über dieses Datum hinausgehen, hängen 

von einer Reihe unbekannter Faktoren wie der Verfügbarkeit von COVID-19-

Impfstoffen ab. Unter diesen Umständen sollten Luftfahrtunternehmen, die ihre 

Zeitnischen nicht entsprechend dem in der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates1 

festgelegten Nutzungsgrad nutzen, nicht automatisch den Vorrang in Bezug auf die 

Abfolge von Zeitnischen nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 der 

genannten Verordnung verlieren, den sie ansonsten genießen könnten. Durch die 

vorliegende Verordnung sollten hierfür besondere Vorschriften festgelegt werden.  

(5) Diese Vorschriften sollten gleichzeitig etwaigen negativen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb von Luftfahrtunternehmen Rechnung tragen. Insbesondere muss 

sichergestellt werden, dass Luftfahrtunternehmen, die bereit sind, Flüge anzubieten, 

ungenutzte Kapazitäten nutzen dürfen, und dass sie die Aussicht haben, diese 

Zeitnischen langfristig beizubehalten. Dadurch sollte Luftfahrtunternehmen auch 

weiterhin der Anreiz gegeben werden, Flughafenkapazitäten zu nutzen, was 

wiederum den Verbrauchern zugutekäme. 

                                                
1 Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln 

für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft (ABl. L 14 vom 
22.1.1993, S. 1). 
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(6) Daher gilt es, im Einklang mit diesen Grundsätzen und für einen begrenzten 

Zeitraum die Bedingungen festzulegen, unter denen Luftfahrtunternehmen ihren 

Anspruch auf eine Abfolge von Zeitnischen nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 

Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 aufrechterhalten können, und 

festzulegen, wann Luftfahrtunternehmen verpflichtet sind, ungenutzte Kapazitäten 

freizugeben. 

(7) Für den Zeitraum, in dem der Luftverkehr durch die COVID-19-Krise beeinträchtigt 

wird, sollte die Definition des Begriffs „Neubewerber“ erweitert werden, um die 

Anzahl der erfassten Luftfahrtunternehmen zu erhöhen und damit mehr 

Luftfahrtunternehmen die Möglichkeit zu geben, ihren Flugbetrieb einzurichten und 

auszuweiten, falls sie dies wünschen. Es ist jedoch notwendig, die Vorrechte, die den 

unter diese Definition fallenden Luftfahrtunternehmen zustehen, auf echte 

Neubewerber zu beschränken, indem Luftfahrtunternehmen ausgeschlossen werden, 

die zusammen mit ihrer Muttergesellschaft oder mit ihren eigenen 

Tochtergesellschaften oder Tochtergesellschaften ihrer Muttergesellschaft über mehr 

als 10 % der Gesamtanzahl der an dem betreffenden Tag auf einem bestimmten 

Flughafen zugewiesenen Zeitnischen verfügen. 
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(8) Während der Geltungsdauer der Entlastung von den Vorschriften für die Nutzung 

von Zeitnischen sollten im System der Zeitnischenzuweisung die Bemühungen der 

Luftfahrtunternehmen berücksichtigt werden, die Flüge unter Ausnutzung von 

Zeitnischen einer Zeitnischenabfolge durchgeführt haben, auf die ein anderes 

Luftfahrtunternehmen nach Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 der 

Verordnung (EWG) Nr. 95/93 Anspruch hat, die jedoch dem Zeitnischenkoordinator 

für eine vorübergehende Neuzuweisung zur Verfügung gestellt wurden. Daher 

sollten Luftfahrtunternehmen, die mindestens fünf Zeitnischen einer Abfolge genutzt 

haben, bei der Zuweisung dieser Abfolgen in der entsprechenden darauffolgenden 

Flugplanperiode Vorrang erhalten, sofern das Luftfahrtunternehmen, das nach jenen 

Artikeln Anspruch auf diese Abfolge hat, diese nicht beantragt. 

(9) Die Auferlegung pandemiebedingter Hygienemaßnahmen an Flughäfen führt 

möglicherweise zu einer Verringerung der verfügbaren Kapazitäten, was die 

Festlegung spezifischer COVID-19-Koordinierungsparameter erforderlich machen 

könnte. Um in solchen Situationen die ordnungsgemäße Anwendung solcher 

Parameter zu ermöglichen, sollten die Koordinatoren die Erlaubnis erhalten, den 

Zeitplan der den Luftfahrtunternehmen nach Artikel 8 der Verordnung (EWG) 

Nr. 95/93 zugewiesenen Zeitnischen anzupassen oder solche Zeitnischen für die 

Flugplanperiode, in der die spezifischen COVID-19-Hygienemaßnahmen gelten, zu 

streichen. 
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(10) Um die Nutzung der Flughafenkapazitäten während der Sommerflugplanperiode 

2021 zu erleichtern, sollte es Luftfahrtunternehmen gestattet sein, angestammte 

Zeitnischen vor Beginn der Flugplanperiode an den Koordinator zurückzugeben, 

damit sie ad hoc neu zugewiesen werden können. Luftfahrtunternehmen, die 

vollständige Abfolgen von Zeitnischen vor der in dieser Verordnung festgelegten 

Frist zurückgeben, sollten ihre Ansprüche auf dieselbe Abfolge von Zeitnischen an 

diesem Flughafen für die Sommerflugplanperiode 2022 beibehalten. In 

Anbetracht der anderen in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen zur 

Zeitnischen-Entlastung sollte Luftfahrtunternehmen mit einer erheblichen Anzahl 

von Zeitnischen an einem Flughafen gestattet werden, maximal die Hälfte ihrer 

Zeitnischen auf diese Weise zurückzugeben. 
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(11) Unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einhaltung des 

Unionsrechts, insbesondere der Vorschriften der Verträge und der Verordnung 

(EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates1,dürfen die 

Beeinträchtigungen durch etwaige Maßnahmen, die von Behörden der 

Mitgliedstaaten oder von Drittländern zur Bekämpfung der Ausbreitung von 

COVID-19 getroffen werden und die die Reisemöglichkeiten sehr kurzfristig 

einschränken, nicht den Luftfahrtunternehmen angelastet werden und sollten 

abgefedert werden, wenn diese Maßnahmen die Rentabilität oder die Möglichkeit 

des Reisens oder die Nachfrage auf den betreffenden Strecken erheblich 

beeinträchtigen. Dies sollte Maßnahmen einschließen, die zu einer teilweisen oder 

vollständigen Schließung der Grenzen oder des Luftraums oder zu einer teilweisen 

oder vollständigen Schließung oder Reduzierung der Kapazitäten der betroffenen 

Flughäfen, zu Beschränkungen der Bewegungen der Flugbesatzung, die den 

Betrieb eines Flugdienstes erheblich behindern, oder zu einer schwerwiegenden 

Behinderung der Möglichkeit von Fluggästen führen, mit einem 

Luftfahrtunternehmen auf der betreffenden Strecke zu reisen, einschließlich 

Reisebeschränkungen, Bewegungseinschränkungen oder Quarantänemaßnahmen 

im Zielland oder in der Zielregion oder Beschränkungen der Verfügbarkeit von 

Diensten, die für die direkte Unterstützung der Durchführung eines Flugdienstes 

unerlässlich sind. Abhilfemaßnahmen sollten sicherstellen, dass 

Luftfahrtunternehmen nicht für die Nichtnutzung von Zeitnischen bestraft werden 

sollten, wenn dies auf solche einschränkenden Maßnahmen zurückzuführen ist, die 

zum Zeitpunkt der Zuweisung der Zeitnischen noch nicht veröffentlicht waren. 

▌Maßnahmen, die speziell auf die Entlastung von den Auswirkungen solcher 

Maßnahmen abzielen, sollten von begrenzter Dauer und in jedem Fall auf ▌zwei 

aufeinander folgende Flugplanperioden beschränkt sein. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3). 
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(12) In Zeiten, in denen die Nachfrage aufgrund der COVID-19-Krise deutlich 

beeinträchtigt ist, sollten Luftfahrtunternehmen in dem erforderlichen Umfang von 

den Anforderungen in Bezug auf die Nutzung von Zeitnischen zur Wahrung ihrer 

Ansprüche in den darauffolgenden Flugplanperioden entlastet werden. Damit sollen 

Luftfahrtunternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Flugdienste zu erhöhen, 

sobald die Umstände dies zulassen. Bei den zu diesem Zweck festgelegten 

niedrigeren Mindestanforderungen sollten die ▌Luftverkehrsprognosen für 2021 ab 

Anfang 2021, die bei 50 % des Verkehrsaufkommens von 2019 lagen, die 

Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise sowie Fragen der 

Wiederherstellung des Verbrauchervertrauens und des Wiederanstiegs des 

Verkehrsaufkommens berücksichtigt werden.  

▌ 
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(13) Um den sich entwickelnden Auswirkungen der COVID-19-Krise und der 

resultierenden Unklarheit in Bezug auf die mittelfristige Entwicklung des 

Verkehrsaufkommens zu begegnen und um soweit unbedingt notwendig und 

gerechtfertigt flexibel auf die Herausforderungen reagieren zu können, denen sich 

der Luftverkehrssektor aufgrund der COVID-19-Krise gegenübersieht, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Änderung der 

Geltungsdauer der Entlastung von der Zeitnischennutzungsregel und der 

Prozentwerte der Mindestnutzungsrate innerhalb einer bestimmten Spanne zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden1. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 368 

 

(14) Damit Luftfahrtunternehmen und Koordinatoren in der Lage sind, im Hinblick auf 

die für den Betrieb von Zeitnischen in einer bestimmten Flugplanperiode 

notwendigen Vorbereitungen rechtzeitig zu treffen, müssen sie die geltenden 

Bedingungen kennen. Daher sollte die Kommission bestrebt sein, die entsprechenden 

delegierten Rechtsakte so früh wie möglich zu erlassen und sollte solche Rechtsakte 

in jedem Fall vor Ablauf der in Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EWG) 

Nr. 95/93 festgelegten Frist für die Rückgabe von Zeitnischen erlassen. 

(15) Flughäfen, Flughafendienstleister und Luftfahrtunternehmen müssen sich für eine 

angemessene Planung Informationen zu den verfügbaren Kapazitäten verschaffen 

können. Die Luftfahrtunternehmen sollten dem Koordinator die Zeitnischen, die sie 

nicht zu nutzen beabsichtigen, so früh wie möglich, spätestens aber drei Wochen vor 

dem geplanten Flugbetrieb, für eine mögliche Neuzuweisung an andere 

Luftfahrtunternehmen zur Verfügung stellen. Kommen Luftfahrtunternehmen dieser 

Anforderung oder anderen Anforderungen der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 

wiederholt und vorsätzlich nicht nach, sollten sie mit angemessenen Sanktionen oder 

gleichwertigen Maßnahmen belegt werden. 

(16) Ist ein Koordinator davon überzeugt, dass ein Luftfahrtunternehmen den Betrieb an 

einem Flughafen eingestellt hat, sollte der Koordinator dem betreffenden 

Luftfahrtunternehmen unverzüglich die Zeitnischen entziehen und sie zur 

Neuzuweisung an andere Luftfahrtunternehmen in den Pool einstellen.  
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(17) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung besonderer Vorschriften 

und die vorübergehende Entlastung von den allgemeinen Vorschriften für die 

Nutzung von Zeitnischen, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf den 

Luftverkehr abzumildern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der 

vorgeschlagenen Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(18) Wegen der Dringlichkeit, die sich aus den außergewöhnlichen Umständen infolge 

der COVID-19-Krise ergibt, wird es als angemessen angesehen, eine Ausnahme von 

der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über 

die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(19) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewendet 

werden können, sollte sie aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ba)  ‚Neubewerber‘ während des in Artikel 10a Absatz 3 genannten 

Zeitraums: 

i) ein Luftfahrtunternehmen, das auf einem Flughafen für einen 

beliebigen Tag eine Zeitnische als Teil einer Abfolge von 

Zeitnischen beantragt, wobei ihm, wenn seinem Antrag 

stattgegeben würde, an dem betreffenden Tag auf dem betreffenden 

Flughafen insgesamt weniger als sieben Zeitnischen zur Verfügung 

stünden, oder  
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ii) ein Luftfahrtunternehmen, das eine Abfolge von Zeitnischen für 

einen Passagierlinienflugdienst ohne Zwischenlandung zwischen 

zwei Flughäfen der Union beantragt, auf denen an dem 

betreffenden Tag höchstens zwei weitere Luftfahrtunternehmen den 

gleichen Linienflugdienst zwischen diesen Flughäfen oder 

Flughafensystemen ohne Zwischenlandung betreiben, wobei ihm, 

wenn seinem Antrag stattgegeben würde, an dem betreffenden Tag 

auf dem betreffenden Flughafen für den betreffenden Flugdienst 

ohne Zwischenlandung weniger als neun Zeitnischen zur 

Verfügung stünden. 

Ein Luftfahrtunternehmen, das zusammen mit seiner Muttergesellschaft, 

seinen eigenen Tochtergesellschaften oder den Tochtergesellschaften 

seiner Muttergesellschaft mehr als 10 % aller an dem betreffenden Tag 

auf einem bestimmten Flughafen zugewiesenen Zeitnischen besitzt, gilt 

nicht als Neubewerber auf dem betreffenden Flughafen;“ 
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b)  Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„n) ‚COVID-19-Koordinierungsparameter‘: überarbeitete 

Koordinierungsparameter, die Ausdruck der verringerten Verfügbarkeit 

von Flughafenkapazitäten an einem koordinierten Flughafen infolge 

spezifischer Hygienemaßnahmen sind, die von den Mitgliedstaaten als 

Reaktion auf die COVID-19-Krise auferlegt werden.“ 
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2. Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Luftfahrtunternehmen, die einen flugplanvermittelten oder einen 

koordinierten Flughafen bedienen oder zu bedienen beabsichtigen, erteilen 

dem Flugplanvermittler bzw. dem Koordinator alle von diesem erbetenen 

sachdienlichen Auskünfte. Alle einschlägigen Auskünfte sind in dem Format 

und in der Frist bereitzustellen, die vom Flugplanvermittler oder dem 

Koordinator vorgegeben wurden. Ein Luftfahrtunternehmen unterrichtet 

den Koordinator bei Beantragung der Zuweisung insbesondere darüber, ob 

es bezüglich der beantragten Zeitnischen in den Genuss des 

Neubewerberstatus gemäß Artikel 2 Buchstabe b oder ba kommen würde.“ 
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3. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 findet unbeschadet der Artikel 7, 8a und 9, des Artikels 10 

Absätze 1 und 2a sowie des Artikels 14 Absatz 1 keine Anwendung, 

wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Während des in Artikel 10a Absatz 3 genannten Zeitraums wird eine 

Abfolge von Zeitnischen, die am Ende der Flugplanperiode (im 

Folgenden „Referenzflugplanperiode“) nach Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels an den Zeitnischenpool zurückgegeben wurde, auf Antrag einem 

Luftfahrtunternehmen für die entsprechende darauffolgende 

Flugplanperiode zugewiesen, das in Anwendung von Artikel 10a 

Absatz 7 während der Referenzflugplanperiode mindestens fünf 

Zeitnischen der betreffenden Abfolge genutzt hat, sofern die Abfolge von 

Zeitnischen nicht bereits dem Luftfahrtunternehmen, das ursprünglich 

Inhaber dieser Abfolge war, für die entsprechende darauffolgende 

Flugplanperiode nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels zugewiesen 

wurde. 

Erfüllt mehr als ein Bewerber die Anforderungen von Unterabsatz 1, 

wird dem Luftfahrtunternehmen, das die größere Anzahl von Zeitnischen 

dieser Abfolge genutzt hat, Vorrang eingeräumt.“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(6a) Innerhalb des Zeitraums, in dem die COVID-19-

Koordinierungsparameter gelten, und um die ordnungsgemäße 

Anwendung dieser Koordinierungsparameter zu ermöglichen, kann der 

Koordinator den Zeitplan für beantragte oder zugewiesene Zeitnischen, 

die in den in Artikel 10a Absatz 3 genannten Zeitraum fallen, ändern 

oder nach Anhörung des betreffenden Luftfahrtunternehmens 

annullieren. In diesem Zusammenhang berücksichtigt der Koordinator 
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die in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten zusätzlichen 

Regelungen und Leitlinien unter den darin festgelegten Bedingungen.“ 

4. Artikel 8a Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) a) Einem Neubewerber im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b oder ba 

zugewiesene Zeitnischen dürfen außer im Fall einer aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften genehmigten Übernahme der 

Geschäftstätigkeit eines in Konkurs gegangenen Unternehmens 

während eines Zeitraums von zwei sich entsprechenden 

Flugplanperioden nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 

Artikels übertragen werden. 

b) An einen Neubewerber im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b Ziffern ii 

und iii oder des Artikels 2 Buchstabe ba Ziffer ii zugewiesene 

Zeitnischen dürfen während eines Zeitraums von zwei sich 

entsprechenden Flugplanperioden auf keine andere Strecke gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels übertragen werden, es 

sei denn, der Neubewerber wäre bei der neuen Strecke mit der gleichen 

Priorität behandelt worden wie bei der beflogenen Strecke. 

c) An einen Neubewerber im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b oder ba 

zugewiesene Zeitnischen dürfen während eines Zeitraums von zwei 

sich entsprechenden Flugplanperioden nicht gemäß Absatz 1 

Buchstabe c des vorliegenden Artikels getauscht werden, es sei denn, 

um die Zeitnischendispositionen für diese Dienste im Verhältnis zu den 

ursprünglich beantragten Zeiten zu verbessern.“ 
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5. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Ungeachtet des Absatzes 2 berechtigt eine für die Flugplanperiode vom 

28. März 2021 bis zum 30. Oktober 2021 zugewiesene Abfolge von 

Zeitnischen das Luftfahrtunternehmen zu derselben Abfolge von 

Zeitnischen für die Flugplanperiode vom 27. März 2022 bis zum 

29. Oktober 2022, wenn das Luftfahrtunternehmen dem Koordinator 

die vollständige Abfolge von Zeitnischen vor dem. .. [acht Tage nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] zur Neuzuweisung 

zur Verfügung gestellt hat. Dieser Absatz gilt nur für Abfolgen von 

Zeitnischen, die demselben Luftfahrtunternehmen für die 

Flugplanperiode vom 29. März 2020 bis zum 24. Oktober 2020 

zugewiesen worden waren. Die Anzahl von Zeitnischen, für die das 

betreffende Luftfahrtunternehmen diesen Absatz in Anspruch nehmen 

kann, wird auf eine Zahl begrenzt, die 50 % der Zeitnischen entspricht, 

die demselben Luftfahrtunternehmen für die Flugplanperiode vom 

29. März 2020 bis zum 24. Oktober 2020 zugewiesen wurden, 

ausgenommen ein Luftfahrtunternehmen, dem während der 

entsprechenden vorhergehenden Flugplanperiode auf dem 

betreffenden Flughafen durchschnittlich weniger als 29 Zeitnischen 

pro Woche zugewiesen wurden.“  
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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i) folgender Buchstabe wird angefügt: 

„e) der Erlass behördlicher Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung von COVID-19 während des in Artikel 10a Absatz 3 

genannten Zeitraums ▌an einem Ende einer Strecke, für die die 

betreffenden Zeitnischen genutzt wurden oder genutzt werden 

sollen, unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen zum 

Zeitpunkt der Zuweisung der Abfolge von Zeitnischen noch nicht 

veröffentlicht waren, dass diese Maßnahmen die Rentabilität oder 

die Möglichkeit des Reisens oder die Nachfrage auf den 

betreffenden Strecken erheblich beeinträchtigen und dass sie zu 

einem der folgenden Ergebnisse führen: 
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i) eine teilweise oder vollständige Schließung der Grenze ▌oder 

des Luftraums oder eine teilweise oder vollständige 

Schließung oder Reduzierung der Kapazitäten des 

Flughafens während eines wesentlichen Teils der 

betreffenden Flugplanperiode, 

ii) eine schwerwiegende Einschränkung, sodass Fluggäste, 

unabhängig vom Luftfahrtunternehmen während eines 

wesentlichen Teils der betreffenden Flugplanperiode keine 

Möglichkeit mehr haben, einen Direktflug auf der 

betreffenden Strecke anzutreten, einschließlich 

– Reisebeschränkungen aufgrund der 

Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes, Verbot aller 

Reisen mit Ausnahme zwingend notwendiger Reisen 

oder Verbot von Flügen aus bestimmten Ländern bzw. 

geografischen Gebieten oder in diese, 

– Bewegungsbeschränkungen oder Quarantäne- bzw. 

Isolationsmaßnahmen innerhalb des Landes oder der 

Region, in dem/der sich der Zielflughafen befindet 

(einschließlich Zwischenlandepunkte), 

– Beschränkungen der Verfügbarkeit von Diensten, die 

für die direkte Unterstützung der Durchführung eines 

Flugdienstes unerlässlich sind, 

iii) Beschränkungen der Bewegungen der Flugbesatzung, die 

den Betrieb eines Flugdienstes von oder zu den 

angeflogenen Flughäfen erheblich behindern, 

einschließlich plötzlicher Einreiseverbote oder des 

Festsitzens der Besatzung an unerwarteten Orten aufgrund 

von Quarantänemaßnahmen.“ 

ii) folgende Unterabsätze werden angefügt: 
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„Buchstabe e gilt innerhalb des Zeitraums, in dem die unter diesem 

Buchstaben genannten Maßnahmen gelten, zuzüglich bis zu sechs 

Wochen innerhalb der in den Unterabsätzen 3, 4 und 5 genannten 

Grenzen. Endet die Geltungsdauer der Maßnahmen nach Buchstabe e 

jedoch weniger als sechs Wochen vor Ablauf einer Flugplanperiode, gilt 

Buchstabe e für den Rest des Sechswochenzeitraums nur dann, wenn die 

Zeitnischen in der darauffolgenden Flugplanperiode für dieselbe Strecke 

genutzt werden. 
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Buchstabe e gilt nur für Zeitnischen, die für Strecken genutzt werden, für 

die sie bereits vor der Veröffentlichung der unter jenem Buchstaben 

genannten Maßnahmen von dem Luftfahrtunternehmen genutzt wurden. 

Buchstabe e gilt nicht mehr, wenn das Luftfahrtunternehmen die 

betreffenden Zeitnischen nutzt, um zu einer Strecke zu wechseln, die von 

den behördlichen Maßnahmen nicht betroffen ist. 

Luftfahrtunternehmen können die mangelnde Nutzung eines Slots gemäß 

Buchstabe e für höchstens zwei aufeinanderfolgende Flugplanperioden 

rechtfertigen.“ 

c) Absatz 6 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unter den Anträgen von Neubewerbern bekommen diejenigen 

Luftfahrtunternehmen den Vorzug, die die Bedingungen für den 

Neubewerberstatus gemäß Artikel 2 Buchstabe b Ziffern i und ii, 

Artikel 2 Buchstabe b Ziffern i und iii oder Artikel 2 Buchstabe ba 

Ziffern i und ii erfüllen.“ 

6. Artikel 10a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10a 

Zuweisung von Slots als Reaktion auf die COVID-19-Krise 

(1) Für die Zwecke der Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 betrachten die 

Koordinatoren die Zeitnischen, die für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis 

zum 27. März 2021 zugewiesen wurden, so, als seien sie von dem 

Luftfahrtunternehmen genutzt worden, dem sie ursprünglich zugewiesen 

worden waren. 
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(2) Für die Zwecke der Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 betrachten die 

Koordinatoren die Zeitnischen, die für den Zeitraum vom 23. Januar 2020 bis 

zum 29. Februar 2020 zugewiesen wurden, so, als seien sie von dem 

Luftfahrtunternehmen genutzt worden, dem sie ursprünglich zugewiesen 

worden waren, in Bezug auf Luftverkehrsdienste zwischen Flughäfen in der 

Union und Flughäfen entweder in der Volksrepublik China oder in der 

Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China. 

(3) Hat ein Luftfahrtunternehmen in Bezug auf Zeitnischen, die dem Koordinator 

nicht zur Neuzuweisung gemäß Artikel 10 Absatz 2a zur Verfügung gestellt 

wurden, im Zeitraum vom 28. März 2021 bis zum 30. Oktober 2021 und für 

die Zwecke des Artikels 8 Absatz 2 und des Artikels 10 Absatz 2 zur 

Zufriedenheit des Koordinators nachgewiesen, dass es die betreffende Abfolge 

von Zeitnischen entsprechend der Freigabe durch den Koordinator zu 

mindestens 50 % während der Flugplanperiode, für die sie zugewiesen wurden, 

genutzt hat, hat das Luftfahrtunternehmen Anspruch auf dieselbe Abfolge von 

Zeitnischen in der entsprechenden darauffolgenden Flugplanperiode. 

Für die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Flugplanperiode liegt die in 

Artikel 10 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 6 Buchstabe a genannte 

Nutzungsrate bei 50 %.“ 
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(4) Für Zeitnischen mit einem Datum ab dem 9. April 2020 bis zum 27. März 2021 

gilt Absatz 1 nur, wenn das Luftfahrtunternehmen dem Koordinator die 

betreffenden ungenutzten Zeitnischen zur Neuzuweisung an andere 

Luftfahrtunternehmen zurückgegeben hat.“ 

▌ 

(5) Stellt die Kommission auf der Grundlage der von Eurocontrol, dem 

Netzmanager für die Funktionen des Luftverkehrsnetzes im einheitlichen 

europäischen Luftraum, veröffentlichten Zahlen fest, dass der Rückgang des 

Luftverkehrs im Vergleich zum Niveau im entsprechenden Zeitraum 2019 

anhält und den Eurocontrol-Verkehrsprognosen zufolge wahrscheinlich weiter 

anhalten wird, und lassen die bestverfügbaren wissenschaftlichen Daten darauf 

schließen, dass diese Situation eine Folge der Auswirkungen der COVID-19-

Krise ist, so erlässt die Kommission nach Artikel 12a delegierte Rechtsakte, 

um den in Absatz 3 dieses Artikels genannten Zeitraum entsprechend zu 

ändern.  
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Der Kommission wird nach Artikel 12a die Befugnis übertragen, delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 3 dieses Artikels genannten 

Nutzungsraten innerhalb einer Spanne zwischen 30 bis 70 % zu ändern, wenn 

dies unbedingt erforderlich ist, um den sich entwickelnden Auswirkungen 

der COVID-19-Krise auf das Luftverkehrsaufkommen zu begegnen. Hierzu 

berücksichtigt die Kommission Änderungen, die seit dem. .. [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] eingetreten sind, und 

berücksichtigt dabei Folgendes:  
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a) von Eurocontrol veröffentlichte Daten über das Verkehrsaufkommen und 

Verkehrsprognosen; 

b) die Entwicklung der Luftverkehrstrends während der Flugplanperioden 

▌unter Berücksichtigung der seit Beginn der COVID-19-Krise 

beobachteten Entwicklung, und 

c) Indikatoren zur Nachfrage im Passagier- und Frachtluftverkehr, 

einschließlich Trends in Bezug auf Flottengröße, Flottennutzung und 

Auslastungsfaktoren.  

Delegierte Rechtsakte gemäß diesem Absatz werden bis spätestens 

31. Dezember für die darauffolgende Sommerflugplanperiode und spätestens 

am 31. Juli für die darauffolgende Winterflugplanperiode erlassen. 
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(6) Sofern infolge anhaltender Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den 

Luftverkehrssektor in der Union aus Gründen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich, findet das Verfahren nach Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, 

die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. 

(7) Während des in Absatz 3 genannten Zeitraums stellen die 

Luftfahrtunternehmen dem Koordinator mindestens drei Wochen vor dem 

Zeitpunkt des Flugbetriebs Zeitnischen, die sie nicht zu nutzen beabsichtigen, 

zur Neuzuweisung an andere Luftfahrtunternehmen zur Verfügung.“ 

7. Artikel 12a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 10a wird der 

Kommission bis zum. .. [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen.“ 
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8. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten legen wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen oder gleichwertige Maßnahmen fest und 

wenden sie gegen Luftfahrtunternehmen an, die diese Verordnung 

wiederholt und vorsätzlich nicht einhalten.“ 
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b)  In Absatz 6 wird folgender Buchstabe angefügt:  

„c) Stellt ein Koordinator in dem in Artikel 10a Absatz 3 genannten 

Zeitraum auf der Grundlage der ihm vorliegenden Informationen fest, 

dass ein Luftfahrtunternehmen seinen Betrieb auf einem Flughafen 

eingestellt hat und nicht mehr in der Lage ist, die ihm zugewiesenen 

Zeitnischen zu nutzen, entzieht er diesem Luftfahrtunternehmen nach 

Anhörung die betreffende Abfolge von Zeitnischen für die restliche 

Flugplanperiode und stellt sie in den Pool ein.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 
Der Präsident  Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0049 
Vorübergehende Maßnahmen hinsichtlich der Gültigkeit von 
Bescheinigungen und Lizenzen (Omnibus II) ***I  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen im Hinblick auf die 
anhaltende COVID-19-Krise hinsichtlich der Erneuerung oder Verlängerung 
bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen, der Verschiebung 
bestimmter regelmäßiger Kontrollen und Weiterbildungen in bestimmten Bereichen des 
Verkehrsrechts und für die Verlängerung bestimmter in der Verordnung (EU) 2020/698 
vorgesehenen Zeiträume (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD)) 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)  

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0025), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 91 und 100 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0004/2021), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. Januar 20211, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 3. Februar 2021 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0012 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. Februar 
2021 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung besonderer und vorübergehender 
Maßnahmen im Hinblick auf die anhaltende COVID-19-Krise hinsichtlich der 
Erneuerung oder Verlängerung bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und 
Genehmigungen, der Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und 
Weiterbildungen in bestimmten Bereichen des Verkehrsrechts und für die 
Verlängerung bestimmter in der Verordnung (EU) 2020/698 vorgesehenen Zeiträume 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 91 und Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  Stellungnahme vom 27. Januar 2021 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die anhaltende COVID‐19‐Pandemie und die damit einhergehende Krise im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit stellen eine beispiellose Herausforderung für die 

Mitgliedstaaten und eine hohe Belastung für die nationalen Behörden, die 

Bürgerinnen und Bürger der Union und die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere die 

Verkehrsunternehmen, dar. Die Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat 

außergewöhnliche Umstände geschaffen, die die normale Tätigkeit der zuständigen 

Behörden in den Mitgliedstaaten sowie die Arbeit der Verkehrsunternehmen in 

Bezug auf die Verwaltungsformalitäten beeinträchtigen, die in verschiedenen 

Verkehrsbereichen zu erfüllen sind und die zum Zeitpunkt der Annahme der 

relevanten Maßnahmen vernünftigerweise so nicht vorhersehbar waren. Diese 

außergewöhnlichen Umstände haben gravierende Folgen für verschiedene Bereiche, 

die unter das Verkehrsrecht der Union fallen. 

(2) Insbesondere können die Verkehrsunternehmen und andere Betroffene 

möglicherweise nicht den erforderlichen Formalitäten oder Verfahren zur Einhaltung 

bestimmter Vorschriften des Unionsrechts im Zusammenhang mit der Erneuerung 

oder Verlängerung von Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen 

nachkommen oder andere erforderliche Maßnahmen zur Beibehaltung ihrer 

Gültigkeit ergreifen. Aus denselben Gründen sind möglicherweise auch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht in der Lage, Verpflichtungen aus 

dem Unionsrecht nachzukommen und dafür zu sorgen, dass entsprechende von den 

Verkehrsunternehmen gestellte Anträge vor Ablauf der festgelegten Fristen 

bearbeitet werden. 
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(3) Mit der Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

werden besondere und befristete Maßnahmen für die Erneuerung und Verlängerung 

der Gültigkeitsdauer bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen 

sowie für die Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und 

Weiterbildungen festgelegt, die gemäß den in der genannten Verordnung 

aufgeführten Rechtsakten der Union innerhalb des Zeitraums zwischen dem 1. März 

2020 oder – in bestimmten Fällen – dem 1. Februar 2020 und dem 31. August 2020 

hätten vorgenommen bzw. stattfinden müssen. Gemäß der genannten Verordnung 

wurden diese Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen sowie bestimmte 

regelmäßige Kontrollen und Weiterbildungen für einen Zeitraum von sechs Monaten 

oder in bestimmten Fällen für sieben Monate erneuert, verlängert oder um diese 

Zeiträume verschoben. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Mai 2020 zur Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen im 
Hinblick auf den COVID‐19-Ausbruch hinsichtlich der Erneuerung oder 
Verlängerung bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen und der 
Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und Weiterbildungen in 
bestimmten Bereichen des Verkehrsrechts (ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 10). 
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(4) Einige Mitgliedstaaten, die am 1. August 2020 davon ausgingen, dass die 

Erneuerung bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen und der 

Abschluss bestimmter regelmäßiger Kontrollen oder Weiterbildungen aufgrund der 

Maßnahmen, die sie ergriffen hatten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu 

verhindern oder einzudämmen, über den 31. August 2020 hinaus undurchführbar 

bleiben würden, reichten bei der Kommission begründete Anträge auf Genehmigung 

weiterer individueller Verlängerungen ein. Die Kommission erließ sechs Beschlüsse, 

mit denen derartige Verlängerungen genehmigt wurden1. 

                                                
1 Beschluss (EU) 2020/1236 der Kommission vom 25. August 2020 zur Ermächtigung 

der Niederlande, bestimmte in den Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EU) 2020/698 
des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Zeiträume zu verlängern (ABl. 
L 282 vom 31.8.2020, S. 19); Beschluss (EU) 2020/1235 der Kommission vom 
26. August 2020 zur Ermächtigung Griechenlands, bestimmte in Artikel 4 der 
Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte 
Zeiträume zu verlängern (ABl. L 282 vom 31.8.2020, S. 17); Beschluss 
(EU) 2020/1219 der Kommission vom 20. August 2020 zur Ermächtigung Italiens, 
bestimmte in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments 
und des Rates genannte Zeiträume zu verlängern (ABl. L 277 vom 26.8.2020, S. 16); 
Beschluss (EU) 2020/1240 der Kommission vom 21. August 2020 zur Ermächtigung 
Bulgariens, den in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen 
Parlaments und des Rates genannten Zeitraum zu verlängern (ABl. L 284 vom 
1.9.2020, S. 7); Beschluss (EU) 2020/1282 der Kommission vom 31. August 2020 
zur Ermächtigung Frankreichs, bestimmte in den Artikeln 11, 16 und 17 der 
Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte 
Zeiträume zu verlängern (ABl. L 301 vom 15.9.2020, S. 9); Beschluss 
(EU) 2020/1237 der Kommission vom 25. August 2020 zur Ermächtigung des 
Vereinigten Königreichs, bestimmte in den Artikeln 3 und 11 der Verordnung 
(EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Zeiträume zu 
verlängern (ABl. L 282 vom 31.8.2020, S. 22). 
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(5) Trotz gewisser Verbesserungen der Krise aufgrund der COVID-19-Pandemie im 

Sommer 2020 sahen sich die Mitgliedstaaten angesichts der anhaltenden und in 

einigen Fällen festzustellenden Intensivierung der Krise im dritten Quartal 2020 

gezwungen, die zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 ergriffenen 

Maßnahmen beizubehalten und in einigen Fällen zu verschärfen. Diese Maßnahmen 

haben zur Folge, dass Verkehrsunternehmen und andere Betroffene ähnlich wie im 

Frühjahr 2020 möglicherweise nicht in der Lage sind, zur Einhaltung bestimmter 

Vorschriften des Unionsrechts den erforderlichen Formalitäten oder Verfahren im 

Zusammenhang mit der Erneuerung oder Verlängerung von Bescheinigungen, 

Lizenzen und Genehmigungen nachzukommen oder regelmäßige Kontrollen oder 

Weiterbildungen durchzuführen oder sonstige Maßnahmen zur Beibehaltung ihrer 

Gültigkeit zu ergreifen. Aus denselben Gründen sind möglicherweise auch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht in der Lage, Verpflichtungen aus 

dem Unionsrecht nachzukommen und dafür zu sorgen, dass entsprechende von den 

Verkehrsunternehmen gestellte Anträge vor Ablauf der festgelegten Fristen 

bearbeitet werden.  
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(6) Daher müssen Maßnahmen verabschiedet werden, um diesen Problemen Abhilfe zu 

schaffen und sowohl Rechtssicherheit als auch das ordnungsgemäße Funktionieren 

der betreffenden Rechtsakte zu gewährleisten. Dazu sollten insbesondere in Bezug 

auf bestimmte Fristen entsprechende Anpassungen vorgesehen werden, wobei die 

Kommission die Möglichkeit haben sollte, Verlängerungen auf der Grundlage eines 

Antrags eines Mitgliedstaats zu genehmigen. 

(7) In der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

Vorschriften in Bezug auf die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer 

bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr festgelegt. 

Diese Fahrer müssen Inhaber eines Befähigungsnachweises sein und nachweisen, 

dass sie eine Weiterbildungsmaßnahme abgeschlossen haben, indem sie im Besitz 

eines Führerscheins oder eines Fahrerqualifizierungsnachweises sind, auf dem die 

Weiterbildung vermerkt ist. Da es aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, die 

durch die auch nach dem 31. August 2020 anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht 

wurden bzw. werden, für den Inhaber eines Befähigungsnachweises schwierig ist, 

Weiterbildungsmaßnahmen abzuschließen und Befähigungsnachweise zur 

Bescheinigung des Abschlusses einer Weiterbildung zu erneuern‚ ist es erforderlich, 

die Gültigkeitsdauer dieses Befähigungsnachweises um zehn Monate ab seinem 

Ablaufdatum zu verlängern, um die Aufrechterhaltung des Kraftverkehrs zu 

gewährleisten. Befähigungsnachweise, deren Gültigkeit bereits gemäß der 

Verordnung (EU) 2020/698 verlängert wurde, sollten angesichts der derzeitigen 

Sachzwänge sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit ebenfalls eine einzige 

zusätzliche Verlängerung für einen angemessenen Zeitraum erhalten. 

                                                
1 Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 

2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates (ABl. L 226 vom 
10.9.2003, S. 4). 
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(8) Die Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 enthält 

Vorschriften über den Führerschein. Die Richtlinie sieht die gegenseitige 

Anerkennung von Führerscheinen vor, die von den Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage eines EU-Muster-Führerscheins ausgestellt werden, und enthält eine 

Reihe von Mindestanforderungen in Bezug auf diese Führerscheine. So müssen 

insbesondere Fahrer von Kraftfahrzeugen Inhaber eines gültigen Führerscheins sein, 

der nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer erneuert oder in einigen Fällen umgetauscht 

werden muss. Da es aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch 

nach dem 31. August 2020 anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. 

werden, schwierig ist, Führerscheine zu erneuern, ist es erforderlich, die 

Gültigkeitsdauer bestimmter Führerscheine um zehn Monate ab ihrem Ablaufdatum 

zu verlängern, um die Kontinuität der Mobilität auf der Straße zu gewährleisten. 

Führerscheine, deren Gültigkeit bereits gemäß der Verordnung (EU) 2020/698 

verlängert wurde, sollten angesichts der derzeitigen Sachzwänge sowie aus 

Gründen der Verkehrssicherheit ebenfalls eine einzige zusätzliche Verlängerung 

für einen angemessenen Zeitraum erhalten. 

                                                
1 Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 18). 
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(9) In der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

sind Vorschriften über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr festgelegt. Die 

Einhaltung der Vorschriften über Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates2 und der 

Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 ist für die 

Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und der Straßenverkehrssicherheit von 

wesentlicher Bedeutung. Da trotz der Schwierigkeiten bei der Durchführung der 

regelmäßigen Nachprüfungen von Fahrtenschreibern aufgrund der 

außergewöhnlichen Umstände infolge der anhaltenden COVID‐19‐Krise die 

Kontinuität der Erbringung von Straßenverkehrsdiensten gewährleistet werden muss, 

sollten Nachprüfungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 165/2014, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 hätten 

erfolgen müssen, nun spätestens zehn Monate nach dem Zeitpunkt durchgeführt 

werden, zu dem sie gemäß dem genannten Artikel erforderlich gewesen wären. Aus 

demselben Grund ist es durch die Schwierigkeiten bei der Erneuerung und Ersetzung 

von Fahrerkarten aufgrund der außergewöhnlichen Umstände infolge der 

anhaltenden COVID‐19‐Krise gerechtfertigt, den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten hierfür zusätzliche Zeit einzuräumen. In solchen Fällen sollten die 

Fahrer in die Lage versetzt und verpflichtet werden, auf praktikable Alternativen 

auszuweichen, um die erforderlichen Informationen über Lenk-, Arbeits- und 

Ruhezeiten zu erfassen, bis sie eine neue Fahrerkarte erhalten. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
(ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1). 

2 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates 
(ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1). 

3 Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 35). 
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(10) In der Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

Vorschriften über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen 

und Kraftfahrzeuganhängern festgelegt. Die regelmäßige technische Überwachung 

ist eine komplexe Aufgabe, die dafür sorgen soll, dass Fahrzeuge während ihres 

Betriebs in einem sicheren und umweltfreundlichen Zustand gehalten werden. Da es 

aufgrund der außergewöhnlichen Umstände der auch nach dem 31. August 2020 

anhaltenden COVID-19-Krise schwierig ist, regelmäßige technische Überwachungen 

durchzuführen, sollten die regelmäßigen technischen Überwachungen, die zwischen 

dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 hätten erfolgen müssen, nun zu 

einem späteren Zeitpunkt, jedoch nicht später als zehn Monate nach Ablauf der 

ursprünglichen Frist durchgeführt werden, wobei die betreffenden 

Prüfbescheinigungen bis zu diesem späteren Datum gültig bleiben sollten.  

                                                
1 Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 

2014 über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG (ABl. L 127 
vom 29.4.2014, S. 51). 
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(11) In der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

sind gemeinsame Regeln für die Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers festgelegt. Die anhaltende COVID-19-Pandemie und die 

damit verbundene, auch nach dem 31. August 2020 anhaltende Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit haben zur Folge, dass einige Verkehrsunternehmen die 

Anforderungen an die ihnen zur Verfügung stehenden und die von ihnen genutzten 

Fahrzeuge nicht mehr erfüllen können. Diese Umstände haben auch schwerwiegende 

Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Sektors, sodass einige 

Verkehrsunternehmen die Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht 

mehr erfüllen. In Anbetracht des geringeren Tätigkeitsumfangs infolge der Krise im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen 

mehr Zeit benötigen werden als sonst, um nachzuweisen, dass sie die Anforderungen 

an die ihnen zur Verfügung stehenden oder von ihnen genutzten Fahrzeuge oder die 

Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit erneut dauerhaft erfüllen. Daher 

sollten die für diese Zwecke in Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 festgesetzten Höchstfristen für die Beurteilung der 

in Artikel 5 Buchstaben b und c festgelegten Anforderungen an die Fahrzeuge, die 

dem Kraftverkehrsunternehmen zur Verfügung stehen und die von ihm genutzt 

werden, sowie der Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser 

Unternehmen, sofern diese Beurteilungen den Zeitraum zwischen dem 1. September 

2020 und dem 30. Juni 2021 ganz oder teilweise abdecken, von sechs auf 12 Monate 

verlängert werden. Wenn bereits festgestellt wurde, dass eine dieser Anforderungen 

nicht erfüllt wird, und die von der zuständigen Behörde gesetzte Frist noch nicht 

abgelaufen ist, sollte die zuständige Behörde diese Frist auf insgesamt 12 Monate 

verlängern können. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf 
des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des 
Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 
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(12) In den Verordnungen (EG) Nr. 1072/20091 und (EG) Nr. 1073/20092 des 

Europäischen Parlaments und des Rates sind gemeinsame Regeln für den Zugang 

zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs bzw. für den Zugang zum 

grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt festgelegt. Für den 

grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den grenzüberschreitenden 

Personenverkehr mit Kraftomnibussen ist unter anderem der Besitz einer 

Gemeinschaftslizenz und für Fahrer, die Staatsangehörige eines Drittlandes sind und 

die diese Gütertransporte durchführen, eine Fahrerbescheinigung erforderlich. Auch 

der Linienverkehr mit Kraftomnibussen ist genehmigungspflichtig. Diese Lizenzen, 

Bescheinigungen und Genehmigungen können erneuert werden, nachdem überprüft 

wurde, dass die einschlägigen Bedingungen weiterhin erfüllt sind. Da es aufgrund 

der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch nach dem 31. August 2020 

anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. werden, schwierig ist, 

Lizenzen und Bescheinigungen zu erneuern‚ ist es erforderlich, ihre Gültigkeitsdauer 

um zehn Monate ab ihrem Ablaufdatum zu verlängern, um die Kontinuität des 

Straßenverkehrs zu gewährleisten. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72). 

2 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 88). 
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(13) In der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

Vorschriften über die Eisenbahnsicherheit festgelegt. Aufgrund der 

Ausgangsbeschränkungen und des zusätzlichen Arbeitsaufwands, der mit der 

Eindämmung der auch nach dem 31. August 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie 

verbunden ist, haben die nationalen Behörden, Eisenbahnunternehmen und 

Infrastrukturbetreiber Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung 

einheitlicher Sicherheitsbescheinigungen und – im Hinblick auf das bevorstehende 

Ablaufen bestehender Sicherheitsgenehmigungen – bei der Erteilung solcher 

Genehmigungen für einen Folgezeitraum, der unter die Artikel 10 bzw. 12 der 

genannten Richtlinie fällt. Die Frist für die Erneuerung einheitlicher 

Sicherheitsbescheinigungen sollte daher um zehn Monate verlängert werden, die 

betreffenden bestehenden einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen sollten 

entsprechend gültig bleiben. Ebenso sollte die Gültigkeitsdauer solcher 

Sicherheitsgenehmigungen um zehn Monate ab ihrem Ablaufdatum verlängert 

werden. 

                                                
1 Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102). 
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(14) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 haben einige 

Mitgliedstaaten den Umsetzungszeitraum für diese Richtlinie bis zum 16. Juni 2020 

verlängert. Mit der Richtlinie (EU) 2020/700 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/798 wurde diesen Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit eingeräumt, die Umsetzungsfrist bis zum 31. Oktober 2020 weiter zu 

verlängern. In diesen Mitgliedstaaten galten die Bestimmungen der 

Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 somit weiterhin 

bis zum 31. Oktober 2020, sodass die betreffenden Mitgliedstaaten weiterhin 

berechtigt waren, Sicherheitsbescheinigungen gemäß der Richtlinie 2004/49/EG 

auszustellen. Damit bleiben die auf der Grundlage der Richtlinie 2004/49/EG 

ausgestellten Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmigungen gemäß 

Richtlinie (EU) 2016/798 weiterhin bis zu ihrem Ablaufdatum gültig. Daher ist es 

ebenfalls notwendig, eine Verlängerung der Fristen für die Erneuerung von 

Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmigungen vorzusehen, die gemäß 

den Artikeln 10 und 11 der Richtlinie 2004/49/EG erteilt wurden, und deutlich zu 

machen, dass die betreffenden Sicherheitsbescheinigungen und 

Sicherheitsgenehmigungen entsprechend gültig bleiben. 

                                                
1 Richtlinie (EU) 2020/700 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 

2020 zur Änderung der Richtlinien (EU) 2016/797 und (EU) 2016/798 hinsichtlich 
der Verlängerung ihres Umsetzungszeitraums (ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 27). 

2 Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von 
Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung („Richtlinie über die 
Eisenbahnsicherheit“) (ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 44). 
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(15) In der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

Vorschriften über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und 

Züge im Eisenbahnsystem in der Union führen, festgelegt. Gemäß Artikel 14 

Absatz 5 und Artikel 16 dieser Richtlinie ist die Fahrerlaubnis für 

Triebfahrzeugführer vorbehaltlich regelmäßiger Überprüfungen 10 Jahre gültig. Da 

es aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch nach dem 

31. August 2020 anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. werden, 

schwierig ist‚ die Fahrerlaubnis zu erneuern, sollte die Gültigkeitsdauer von 

Fahrerlaubnissen, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 

abgelaufen sind bzw. ablaufen werden, um zehn Monate ab ihrem Ablaufdatum 

verlängert werden. Ebenso sollte Triebfahrzeugführern eine zusätzliche Frist von 

zehn Monaten für den Abschluss ihrer regelmäßigen Überprüfungen eingeräumt 

werden. 

                                                
1 Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge 
im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 51). 
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(16) Mit der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 wird ein 

einheitlicher europäischer Eisenbahnraum geschaffen. Gemäß Artikel 23 Absatz 2 

der genannten Richtlinie können Genehmigungsbehörden eine regelmäßige 

Überprüfung vornehmen, um sicherzustellen, dass das Eisenbahnunternehmen 

weiterhin die Bestimmungen nach Kapitel III jener Richtlinie erfüllt, die sich auf 

seine Genehmigung beziehen. Gemäß Artikel 24 Absatz 3 der genannten Richtlinie 

können Genehmigungsbehörden eine Genehmigung wegen Nichterfüllung der 

Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit aussetzen oder widerrufen und 

bis zum Abschluss der Reorganisation des Eisenbahnunternehmens auch eine 

befristete Genehmigung erteilen, wenn die Sicherheit nicht gefährdet ist. Aufgrund 

der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch nach dem 31. August 2020 

anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. werden, haben die 

Genehmigungsbehörden ernste Schwierigkeiten‚ regelmäßige Überprüfungen von 

bestehenden Genehmigungen durchzuführen und die entsprechenden Entscheidungen 

zu treffen, in Bezug auf die Erteilung neuer Genehmigungen nach Ablauf einer 

befristeten Genehmigung. Deshalb sollten die Fristen für die Durchführung der 

regelmäßigen Überprüfungen, die gemäß der genannten Richtlinie zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 ablaufen, um zehn Monate verlängert 

werden. Ebenso sollte die Gültigkeitsdauer der befristeten Genehmigungen, die 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni2021 abgelaufen sind bzw. 

ablaufen werden, um zehn Monate verlängert werden. 

                                                
1 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
(ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32). 
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(17) Gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU müssen die 

Genehmigungsbehörden über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung innerhalb 

von drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Angaben, insbesondere 

derjenigen gemäß Anhang III der genannten Richtlinie, entscheiden. Da es aufgrund 

der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch nach dem 31. August 2020 

anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. werden, schwierig ist, die 

entsprechenden Entscheidungen zu treffen, muss diese Frist um sieben Monate 

verlängert werden. 

(18) Eisenbahnunternehmen, die vor dem COVID‐19‐Ausbruch finanziell stabil waren, 

sehen sich mit Liquiditätsproblemen konfrontiert, die zur Aussetzung oder zum 

Widerruf der Genehmigung oder zu ihrer Ersetzung durch eine vorläufige 

Genehmigung führen könnten, ohne dass hierfür eine strukturelle ökonomische 

Notwendigkeit besteht. Die Erteilung einer vorläufigen Genehmigung gemäß 

Artikel 24 Absatz 3 der Richtlinie 2012/34/EU könnte dem Markt ein negatives 

Signal hinsichtlich der Überlebensfähigkeit der Eisenbahnunternehmen senden, was 

wiederum ihre -  andernfalls vorübergehenden - finanziellen Probleme verschärfen 

würde. Zusätzlich zur Verordnung (EU) 2020/698 und angesichts der auch nach dem 

31. August 2020 anhaltenden COVID-19-Krise sollte daher vorgesehen werden, dass 

die Genehmigungsbehörde, sofern sie auf der Grundlage der im Zeitraum zwischen 

dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 durchgeführten Prüfung feststellt, 

dass ein Eisenbahnunternehmen die Anforderungen an die finanzielle 

Leistungsfähigkeit nicht mehr erfüllen kann, vor dem 30. Juni 2021 beschließen 

kann, die Genehmigung des betreffenden Eisenbahnunternehmens nicht auszusetzen 

oder zu widerrufen , sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist und sofern innerhalb der 

folgenden sieben Monate realistische Aussichten auf eine zufriedenstellende 

finanzielle Sanierung des Eisenbahnunternehmens bestehen. Nach dem 30. Juni 

2021 sollten für das Eisenbahnunternehmen die allgemeinen Vorschriften des 

Artikels 24 Absatz 1 der Richtlinie 2012/34/EU gelten. 
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(19) In der Richtlinie 96/50/EG des Rates1 sind die Bedingungen für den Erwerb von 

Schifferpatenten für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Union 

festgelegt. Die Inhaber von Schifferpatenten müssen sich nach Vollendung des 

65. Lebensjahres regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen unterziehen. In 

Anbetracht der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der auch nach dem 

31. August 2020 anhaltenden COVID‐19‐Krise ergriffen wurden, und insbesondere 

aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu medizinischen Diensten für ärztliche 

Untersuchungen, können sich die Inhaber von Schifferpatenten in dem von diesen 

Maßnahmen betroffenen Zeitraum möglicherweise nicht fristgerecht den 

vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Daher sollte die Frist für 

ärztliche Untersuchungen in all jenen Fällen, in denen sie andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, um 

zehn Monate verlängert werden. Die betreffenden Schifferpatente sollten 

entsprechend gültig bleiben. 

                                                
1 Richtlinie 96/50/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Harmonisierung der 

Bedingungen für den Erwerb einzelstaatlicher Schifferpatente für den 
Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft (ABl. L 235 vom 
17.9.1996, S. 31). 
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(20) In der Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind 

technische Vorschriften für Binnenschiffe festgelegt. Artikel 10 dieser Richtlinie 

sieht eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer der Unionszeugnisse für Binnenschiffe 

vor. Darüber hinaus sieht Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2016/1629 vor, dass 

Dokumente, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen und von den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß der zuvor geltenden 

Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 vor dem 

6. Oktober 2018 erteilt wurden, bis zu ihrem Ablauf gültig bleiben. Wegen der 

Maßnahmen, die im Hinblick auf die auch nach dem 31. August 2020 anhaltende 

COVID‐19-Krise getroffen wurden, kann es für die zuständigen Behörden praktisch 

schwierig oder teilweise sogar unmöglich sein, die technischen Untersuchungen 

durchzuführen, die nötig sind, um die Gültigkeit der einschlägigen Zeugnisse zu 

verlängern oder die in Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2016/1629 genannten 

Dokumente zu ersetzen. Um den weiteren Betrieb der betreffenden Binnenschiffe zu 

ermöglichen, ist es daher geboten, die Gültigkeitsdauer der Unionszeugnisse für 

Binnenschiffe und der in Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2016/1629 genannten 

Dokumente, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, um zehn Monate zu verlängern. 

                                                
1 Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 zur Festlegung technischer Vorschriften für Binnenschiffe, zur 
Änderung der Richtlinie 2009/100/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/87/EG 
(ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 118). 

2 Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 82/714/EWG des Rates (ABl. L 389 vom 30.12.2006, 
S. 1). 
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(21) Die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

enthält Vorschriften zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in 

Hafenanlagen. In der Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates2 sind Maßnahmen zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen angesichts der 

Bedrohung durch sicherheitsrelevante Ereignisse festgelegt. Außerdem wird mit 

dieser Richtlinie sichergestellt, dass die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 

getroffenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch eine erhöhte Gefahrenabwehr in 

den Häfen begünstigt werden. Die auch nach dem 31. August 2020 anhaltende 

COVID-19-Krise erschwert es den Behörden der Mitgliedstaaten, die Inspektionen 

und Besichtigungen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr durchzuführen, die für die 

Erneuerung bestimmter Dokumente erforderlich sind. Um den Mitgliedstaaten und 

der Schifffahrtsbranche einen flexiblen und pragmatischen Ansatz zu ermöglichen 

und wesentliche Lieferketten offen zu halten, ohne die Gefahrenabwehr zu 

gefährden, ist es daher notwendig, die Fristen für die nach diesen Rechtsakten der 

Union vorgeschriebenen Überprüfungen von Risikobewertungen und Plänen zur 

Gefahrenabwehr um einen angemessenen Zeitraum zu verlängern. Auch in Bezug 

auf den zeitlichen Rahmen, der in diesen Rechtsakten der Union für die 

Durchführung von Übungen zur Gefahrenabwehr auf See vorgesehen ist, sollte 

Flexibilität eingeräumt werden. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen 
(ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 6). 

2 Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen (ABl. L 310 vom 
25.11.2005, S. 28). 
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(22) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Anwendung der Vorschriften, von 

denen diese Verordnung abweicht und die sich unter anderem auf die Erneuerung 

oder Verlängerung von Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen beziehen, 

aufgrund von Maßnahmen, die er getroffen hat, um die Ausbreitung von COVID‐19 

zu verhindern oder einzudämmen, über die in dieser Verordnung genannten 

Zeitpunkte hinaus voraussichtlich weiterhin nicht durchführbar ist, so sollte die 

Kommission ermächtigt werden, dem betreffenden Mitgliedstaat zu gestatten, die in 

dieser Verordnung genannten Fristen gegebenenfalls weiter zu verlängern, wenn der 

Mitgliedstaat dies bis zum 31. Mai 2021 beantragt, sofern eine solche Verlängerung 

nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko, insbesondere in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr, führt. Um sowohl Rechtssicherheit als 

auch Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr sicherzustellen, sollte diese 

Verlängerung auf das Maß beschränkt werden, das erforderlich ist, um dem Zeitraum 

Rechnung zu tragen, in dem die Erfüllung von Formalitäten, Verfahren, Kontrollen 

und Weiterbildung voraussichtlich weiterhin nicht durchführbar ist, und auf keinen 

Fall länger als sechs Monate betragen. 
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(23) Die gesamte Union leidet unter der COVID-19-Krise, wenn auch nicht 

gleichermaßen. Die Mitgliedstaaten waren in unterschiedlichem Maße und zu 

unterschiedlichen Zeiten betroffen. Da die Ausnahmen von den normalerweise 

geltenden Vorschriften auf das erforderliche Maß beschränkt werden sollten, sollten 

die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Richtlinie 2003/59/EG, die 

Richtlinie 2006/126/EG, die Verordnung (EU) Nr. 165/2014, die 

Richtlinie 2014/45/EU, die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009, die Verordnung (EG) 

Nr. 1073/2009, die Richtlinie (EU) 2016/798, die Richtlinie 2004/49/EG, die 

Richtlinie 2007/59/EG, die Richtlinie 2012/34/EU, die Richtlinie 96/50/EG, die 

Richtlinie (EU) 2016/1629, die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 und die 

Richtlinie 2005/65/EG die Möglichkeit haben, diese Rechtsakte ohne die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Ausnahmen weiterhin anzuwenden, sofern die 

Anwendung dieser Rechtsakte weiterhin durchführbar ist. Dasselbe gilt, wenn ein 

Mitgliedstaat mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert war, jedoch geeignete 

nationale Maßnahmen getroffen hat, um diese abzumildern. Die Mitgliedstaaten, die 

sich dafür entscheiden, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, sollten jedoch 

keinen Wirtschaftsbeteiligten bzw. keine Einzelperson daran hindern, sich auf die in 

dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahmeregelungen zu verlassen, die in einem 

anderen Mitgliedstaat gelten, und sie sollten insbesondere die Bescheinigungen, 

Lizenzen und Genehmigungen, deren Gültigkeitsdauer durch diese Verordnung 

verlängert wurde, anerkennen. Im Sinne der Rechtssicherheit sollte der betreffende 

Mitgliedstaat der Kommission seinen Beschluss, die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Ausnahmeregelungen in seinem Hoheitsgebiet nicht anzuwenden, 

mitteilen, bevor diese Verordnung am ... [11 ▌Tage nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] vollständig anwendbar wird. 
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(24) Die von der Kommission mittels Beschluss auf der Grundlage der Verordnung 

(EU) 2020/698 eingeräumten Rechte, mit denen sie Mitgliedstaaten ermächtigt hat, 

bestimmte in jener Verordnung genannte Fristen über die in jener Verordnung 

vorgesehenen Zeiträume hinaus zu verlängern, bleiben von dieser Verordnung 

unberührt. 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, die Erneuerung oder Verlängerung von 

Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen, deren Gültigkeit nicht gemäß 

dieser Verordnung verlängert wurde, zügig zu bearbeiten. 

(26) Der im Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft1 festgelegte Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, 

daher gilt keine der Bestimmungen dieser Verordnung für das Vereinigte Königreich, 

auch wenn sie Zeiträume vor diesem Datum betreffen. 

(27) Da die Ziele der vorliegenden Verordnung, nämlich die Verlängerung der im 

Unionsrecht festgelegten Fristen für die Erneuerung und Verlängerung der 

Gültigkeitsdauer bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen sowie 

die Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und Weiterbildungen im 

Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr sowie im Bereich der Gefahrenabwehr 

im Seeverkehr infolge der außergewöhnlichen Umstände, die durch die auch nach 

dem 31. August 2020 anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden bzw. werden, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                
1  ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
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(28) Wegen der Dringlichkeit infolge der außergewöhnlichen Umstände, die durch die 

auch nach dem 31. August 2020 anhaltende COVID‐19‐Krise verursacht wurden, 

wurde es als angemessen erachtet, eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach 

Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 

Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union 

vorzusehen. 

(29) Aufgrund der Unvorhersehbarkeit und Plötzlichkeit des COVID‐19‐Ausbruchs sowie 

seiner unerwarteten Dauer war es nicht möglich, alle nötigen Maßnahmen rechtzeitig 

zu erlassen. Aus diesem Grund sollten die Bestimmungen dieser Verordnung auch 

für den Zeitraum vor ihrem Inkrafttreten gelten. Angesichts der Art dieser 

Bestimmungen führt ein solcher Ansatz nicht zu einer Verletzung des berechtigten 

Vertrauens der Betroffenen. 
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(30) Da die durch den COVID‐19‐Krise verursachten Umstände im Bereich des Straßen-, 

Schienen- und Binnenschiffsverkehrs sowie der Gefahrenabwehr im Seeverkehr 

unbedingt unverzügliches Handeln erfordern, wobei gegebenenfalls den 

Mitgliedstaaten eine angemessene Zeitspanne zur Verfügung gestellt werden sollte, 

in der sie die Kommission darüber unterrichten, ob sie sich entscheiden, bestimmte 

Ausnahmen in dieser Verordnung nicht anzuwenden, sollte diese Verordnung aus 

Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft treten, um sicherzustellen, dass der Zeitraum der 

Rechtsunsicherheit, von der zahlreiche Behörden und Wirtschaftsteilnehmer in 

verschiedenen Sektoren insbesondere bei bereits abgelaufenen Fristen betroffen sind, 

möglichst kurz bleibt — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden besondere und vorübergehende Maßnahmen festgelegt in Bezug 

auf die Erneuerung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer bestimmter Bescheinigungen, 

Lizenzen und Genehmigungen sowie die Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen 

und Weiterbildungen infolge der außergewöhnlichen Umstände, die durch die anhaltende 

COVID‐19‐Krise im Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr sowie im Bereich der 

Gefahrenabwehr im Seeverkehr verursacht wurden; ebenfalls werden bestimmte in der 

Verordnung (EU) 2020/ 698 festgelegte Zeiträume verlängert.  

Artikel 2 

Verlängerung der in der Richtlinie 2003/59/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 8 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2003/59/EG gelten die 

Fristen für den Abschluss der Weiterbildung durch den Inhaber eines 

Befähigungsnachweises, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

jeweils als um zehn Monate verlängert. Der Befähigungsnachweis bleibt 

entsprechend gültig. 

(2) Die Fristen für den Abschluss der regelmäßigen Weiterbildung durch den Inhaber 

eines Befähigungsnachweises, die gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 

andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 

wären oder ablaufen würden, gelten als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 

2021 verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Der 

Befähigungsnachweis bleibt entsprechend gültig. 
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(3) Die Gültigkeitsdauer des Vermerks des in Anhang I der Richtlinie 2006/126/EG 

vorgesehenen harmonisierten Codes „95“ der Union, den die zuständigen Behörden 

ausgehend von den in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/59/EG genannten 

Befähigungsnachweisen entweder auf dem Führerschein oder auf dem 

Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß Absatz 1 des genannten Artikels eintragen 

haben, gilt als um zehn Monate ab dem auf dem jeweiligen Führerschein oder 

Fahrerqualifizierungsnachweis angegebenen Datum verlängert. 

(4) Die Gültigkeitsdauer des Vermerks des in Anhang I der Richtlinie 2006/126/EG 

vorgesehenen harmonisierten Codes „95“ der Union, den die zuständigen 

Behörden ausgehend von den in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/59/EG 

genannten Befähigungsnachweisen entweder auf dem Führerschein oder auf dem 

Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß Absatz 1 des genannten Artikels eintragen 

haben und die gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder 

ablaufen würde, gelten als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 verlängert, 

je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(5) Die Gültigkeitsdauer der in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG genannten 

Fahrerqualifizierungsnachweise, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 

und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gilt als um zehn 

Monate ab dem auf dem jeweiligen Nachweis angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(6) Die Gültigkeitsdauer der Fahrerqualifizierungsnachweise gemäß Anhang II der 

Richtlinie 2003/59/EG, die gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 

andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 

wäre oder ablaufen würde, gilt als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 

verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass der Abschluss der Weiterbildung oder 

deren Nachweis, der Vermerk des harmonisierten Codes „95“ der Union oder die 

Erneuerung der Fahrerqualifizierungsnachweise aufgrund von Maßnahmen, die er 

ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, 

voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleiben, so kann er 

unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1, 3 und 5 

genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum 
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zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf die in den 

Absätzen 1, 3 und 5 genannten Zeiträume von sieben Monaten oder auf beide 

Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 

übermitteln. 
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(8) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 7 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1, 3 und 5 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem der Abschluss der betreffenden 

Weiterbildung oder deren Nachweis, der Vermerk des harmonisierten Codes „95“ 

der Union oder die Erneuerung der Fahrerqualifizierungsnachweise voraussichtlich 

undurchführbar bleiben, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(9) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Weiterbildungen oder deren Nachweis, der Vermerk des 

harmonisierten Codes „95“ der Union oder die Erneuerung der 

Fahrerqualifizierungsnachweise in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 

und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben, oder hat er geeignete 

nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann 

dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 nicht anzuwenden. 

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die 

Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 nicht anzuwenden, darf 

grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, 

die sich auf die in einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach 

den Absätzen 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 3 

Verlängerung der in der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 7 der Richtlinie 2006/126/EG und Anhang I Nummer 3 

Buchstabe d der genannten Richtlinie gilt die Gültigkeitsdauer von Führerscheinen, 

die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate ab 

dem auf dem jeweiligen Führerschein angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(2) Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine gemäß Artikel 7 der Richtlinie 

2006/126/EG und Nummer 3 Buchstabe d des Anhangs I dieser Richtlinie, die 

gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls zwischen dem 1. 

September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gilt 

als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 verlängert, je nachdem, welcher 

Zeitpunkt der spätere ist. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Führerscheinen 

aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu 

verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus 

undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen eine Verlängerung der 

in Absatz 1 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den Zeitraum 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von 

zehn Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission 

bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 
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(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in Absatz 1 genannten Zeiträume 

zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf den Zeitraum 

begrenzt, in dem die Erneuerung von Führerscheinen voraussichtlich noch 

undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Führerscheinen in dem Zeitraum zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. 

machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese 

Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, Absatz 1 

oder 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... 

[acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen 

Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und 

veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 oder 2 des vorliegenden 

Absatzes den Absatz 1 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von 

Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem anderen 

Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach Absatz 1 oder 2 verlassen haben, 

nicht behindern. 
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Artikel 4 

Verlängerung der in der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 23 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 werden die in 

Absatz 1 des Artikels vorgesehenen regelmäßigen Nachprüfungen, die andernfalls 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 im Einklang mit diesem 

Absatz hätten erfolgen müssen oder erfolgen müssten, spätestens zehn Monate nach 

dem Zeitpunkt durchgeführt, zu dem sie gemäß dem genannten Artikel erforderlich 

gewesen wären. 

(2) Ungeachtet des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 stellen die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ein Fahrer gemäß Absatz 1 des 

genannten Artikels zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 die 

Erneuerung seiner Fahrerkarte beantragt, spätestens zwei Monate nach 

Antragstellung eine neue Fahrerkarte aus. Bis der Fahrer von den 

Ausstellungsbehörden eine neue Fahrerkarte erhält, gilt für den Fahrer sinngemäß 

Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung, sofern der Fahrer nachweisen kann, dass die 

Erneuerung der Fahrerkarte gemäß Artikel 28 Absatz 1 der genannten Verordnung 

beantragt worden ist. 
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(3) Ungeachtet des Artikels 29 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 stellen die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ein Fahrer gemäß Absatz 4 des 

genannten Artikels zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 den 

Ersatz seiner Fahrerkarte beantragt, spätestens zwei Monate nach Antragstellung eine 

Ersatzkarte aus. Ungeachtet des Artikels 29 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 165/2014 darf der Fahrer seine Fahrten fortsetzen, bis er von den 

Ausstellungsbehörden eine neue Fahrerkarte erhält, sofern er nachweisen kann, dass 

die Fahrerkarte bei ihrer Beschädigung oder Fehlfunktion der zuständigen Behörde 

zurückgegeben und eine Ersatzkarte beantragt wurde. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die regelmäßigen Nachprüfungen, die 

Erneuerung von Fahrerkarten oder der Ersatz von Fahrerkarten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um 

die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über 

den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleiben, so kann er unter Angabe von 

Gründen gegebenenfalls eine Verlängerung der in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 

Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021, den Zeitraum von zehn Monaten oder 

auf die geltenden Fristen für die Ausstellung einer neuen Fahrerkarte oder auf eine 

Kombination aus diesen beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 

2021 zu übermitteln. 
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(5) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 4 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1, 2 und 3 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die regelmäßigen Nachprüfungen oder die 

Erneuerungen von Fahrerkarten oder der Ersatz von Fahrerkarten voraussichtlich 

noch undurchführbar bleiben, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate 

betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

(6) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die regelmäßigen Nachprüfungen, die Erneuerung von Fahrerkarten oder 

den Ersatz von Fahrerkarten in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er 

geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so 

kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht anzuwenden. Der 

Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission 

unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1, 2 und 3 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 5 

Verlängerung der in der Richtlinie 2014/45/EU vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet der Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1 der 

Richtlinie 2014/45/EU sowie Anhang II Nummer 8 der genannten Richtlinie gelten 

die Fristen für die technischen Überwachungen, die andernfalls gemäß diesen 

Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 

durchzuführen gewesen wären oder durchzuführen wären, als um zehn Monate 

verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 8 der Richtlinie 2014/45/EU und des Anhangs II Nummer 8 

der genannten Richtlinie gilt die Gültigkeitsdauer von Prüfbescheinigungen, die 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen ist oder 

ablaufen wird, als um zehn Monate verlängert. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung oder die Bescheinigung 

der technischen Überwachung aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 

COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 

30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen 

jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume 

beantragen. Der Antrag kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 

2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf 

beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 

übermitteln. 
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(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Durchführung oder die Bescheinigung 

der technischen Überwachung voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie 

wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert  

werden, die die Durchführung oder die Bescheinigung der technischen Überwachung 

im Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 

undurchführbar gemacht haben, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen 

ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat 

beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet 

die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen 

Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 6 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) 

Nr. 1071/2009 dürfen in dem Fall, dass eine zuständige Behörde für den Zeitraum 

vom 1. September 2020 bis zum 30. Juni 2021 feststellt, dass die Anforderungen an 

die gemäß Artikel 5 Buchstaben b und c der vorgenannten Verordnung dem 

Kraftverkehrsunternehmen zur Verfügung stehenden oder von diesem genutzten 

Fahrzeuge nicht erfüllt sind, oder dass sie auf der Grundlage des Jahresabschlusses 

oder Bescheinigungen gemäß Artikel 7 Absätze 1 und 2 der vorgenannten 

Verordnung für die Geschäftsjahre, die sich insgesamt oder in Teilen auf den 

Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 beziehen, 

feststellt, dass ein Kraftverkehrsunternehmen die Anforderungen der finanziellen 

Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der vorgenannten 

Verordnung nicht erfüllt, die von der zuständigen Behörde für die Zwecke von 

Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der vorgenannten Verordnung festgesetzten 

Fristen zwölf Monate nicht überschreiten. 
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(2) Hat die zuständige Behörde zwischen dem 28. Mai 2020 und dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] feststellt,  dass ein Kraftverkehrsunternehmen die 

Anforderungen an die gemäß Artikel 5 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 

1071/2009 dem Kraftverkehrsunternehmen zur Verfügung stehenden oder von 

diesem genutzten Fahrzeuge oder die Anforderungen der finanziellen 

Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c der vorgenannten 

Verordnung nicht erfüllt, und hat sie diesem Kraftverkehrsunternehmen eine Frist 

gesetzt, um Abhilfe zu leisten, so kann sie diese Frist ungeachtet des Artikel 13 

Absatz 1 Buchstaben a und c der genannte Verordnung verlängern, sofern diese zum 

... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] noch nicht abgelaufen ist. Diese 

Fristverlängerung darf zwölf Monate nicht überschreiten. 
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Artikel 7 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 gilt die 

Gültigkeitsdauer von Gemeinschaftslizenzen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als 

um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer beglaubigter Kopien verlängert 

sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 5 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 gilt die 

Gültigkeitsdauer von Fahrerbescheinigungen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als 

um zehn Monate verlängert. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von 

Gemeinschaftslizenzen oder von Fahrerbescheinigungen aufgrund von Maßnahmen, 

die er ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder 

einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, 

so kann er unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den 

Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den 

Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der 

Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen 

oder von Fahrerbescheinigungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie 

wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen oder von 

Fahrerbescheinigungen in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 

30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er 

geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so 

kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der 

Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission 

unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 8 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 gilt die 

Gültigkeitsdauer von Gemeinschaftslizenzen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als 

um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer beglaubigter Kopien verlängert 

sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 entscheidet 

die Genehmigungsbehörde über zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 gestellte Genehmigungsanträge für Linienverkehr von Verkehrsunternehmen 

binnen sechs Monaten nach Einreichung des Antrags. Ungeachtet des Artikels 8 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 teilen die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, um deren Zustimmung zu einem solchen Antrag gemäß Absatz 1 

des genannten Artikels ersucht wurde, der Genehmigungsbehörde binnen drei 

Monaten ihre Entscheidung über den Antrag mit. Erhält die Genehmigungsbehörde 

innerhalb von drei Monaten keine Antwort, so gilt dies als Zustimmung der 

ersuchten Behörden, und die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung erteilen.  
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von 

Gemeinschaftslizenzen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 

COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 

30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen 

eine Verlängerung der in Absatz 1 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag 

kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. 

Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in Absatz 1 genannten Zeiträume 

zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf den Zeitraum 

begrenzt, in dem die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen voraussichtlich noch 

undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen in dem Zeitraum zwischen 

dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. 

machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese 

Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die 

Bestimmungen des Absatzes 1 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die 

Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen 

Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes den Absatz 1 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von 

Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem anderen 

Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach Absatz 1 verlassen haben, nicht 

behindern. 
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Artikel 9 

Verlängerung der in der Richtlinie (EU) 2016/798 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 Absatz 13 der Richtlinie (EU) 2016/798 gelten die 

Fristen für die Erneuerung von einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen, die 

andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 

wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer 

der betreffenden einheitlichen Sicherheitsbescheinigung verlängert sich 

entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 12 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 gilt die 

Gültigkeitsdauer von Sicherheitsgenehmigungen, die andernfalls gemäß dieser 

Bestimmung zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 

wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate verlängert. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von einheitlichen 

Sicherheitsbescheinigungen, die gemäß Artikel 10 Absatz 8 der Richtlinie 

(EU) 2016/798 erteilt wurden, oder die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 

Sicherheitsgenehmigungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 

COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 

30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen 

jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume 

beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide beziehen. Der Antrag ist der 

Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von einheitlichen 

Sicherheitsbescheinigungen oder die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 

Sicherheitsgenehmigungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird 

keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von nach Artikel 10 Absatz 8 der Richtlinie 

(EU) 2016/798 ausgestellten einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen und die 

Verlängerung der Gültigkeit von Sicherheitsgenehmigungen in dem Zeitraum 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht 

haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, 

um diese Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die 

Absätze 1 und 2 dieses Artikels nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die 

Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen 

Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 10 

Verlängerung der in der Richtlinie 2004/49/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 Absatz 5 der Richtlinie 2004/49/EG gelten die Fristen für 

die Erneuerung von Sicherheitsbescheinigungen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeit der betreffenden 

Sicherheitsbescheinigungen verlängert sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 11 Absatz 2 der Richtlinie 2004/49/EG gelten die Fristen für 

die Erneuerung von Sicherheitsgenehmigungen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeit der betreffenden 

Sicherheitsgenehmigungen verlängert sich entsprechend. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von 

Sicherheitsbescheinigungen oder von Sicherheitsgenehmigungen aufgrund von 

Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder 

einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, 

so kann er unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf 

den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide 

beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von 

Sicherheitsbescheinigungen oder von Sicherheitsgenehmigungen voraussichtlich 

noch undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Sicherheitsbescheinigungen oder von 

Sicherheitsgenehmigungen in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er 

geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so 

kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der 

Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission 

unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 11 

Verlängerung der in der Richtlinie 2007/59/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 14 Absatz 5 der Richtlinie 2007/59/EG gelten 

Fahrerlaubnisse, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate ab dem auf der 

jeweiligen Fahrerlaubnis angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 16 sowie der Anhänge II und VII der Richtlinie 2007/59/EG 

gelten die Fristen für den Abschluss der regelmäßigen Überprüfungen, die 

andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und dem 

30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, jeweils als um zehn Monate 

verlängert. Die in Artikel 14 genannten Fahrerlaubnisse und die in Artikel 15 der 

genannten Richtlinie genannten Bescheinigungen verlängert sich entsprechend. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder 

der Abschluss der regelmäßigen Überprüfungen aufgrund von Maßnahmen, die er 

ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, 

voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er 

unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide beziehen. 

Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder 

der Abschluss der regelmäßigen Überprüfungen voraussichtlich noch undurchführbar 

bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder der Abschluss der 

regelmäßigen Überprüfungen in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er 

geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so 

kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht 

anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die 

Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 12 

Verlängerung der in der Richtlinie 2012/34/EU vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 23 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU gelten, sofern eine 

Genehmigungsbehörde eine regelmäßige Überprüfung vorgeschrieben hat, die für die 

Durchführung einer regelmäßigen Überprüfung vorgesehenen Fristen, die andernfalls 

gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 24 Absatz 3 der Richtlinie 2012/34/EU gilt die 

Gültigkeitsdauer von befristeten Genehmigungen, die andernfalls zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als 

um zehn Monate ab dem auf der jeweiligen befristeten Genehmigung angegebenen 

Ablaufdatum verlängert. 
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(3) Ungeachtet des Artikels 25 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU entscheidet die 

Genehmigungsbehörde über Anträge, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 

30. Juni 2021 eingereicht werden, spätestens zehn Monate nach Vorlage aller 

erforderlichen Angaben, insbesondere derjenigen des Anhangs III der genannten 

Richtlinie. 

(4 Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung einer regelmäßigen 

Überprüfung oder die Aufhebung der Aussetzung von Genehmigungen oder die 

Erteilung neuer Genehmigungen in Fällen, in denen zuvor Genehmigungen 

widerrufen wurden, aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 

COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 

30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen 

jeweils eine Verlängerung der in Absatz 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. 

Der Antrag kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 

30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide Zeiträume 

beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 
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(5) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 4 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Aufhebung der Aussetzung von 

Genehmigungen oder die Erteilung neuer Genehmigungen in Fällen, in denen zuvor 

Genehmigungen widerrufen wurden, voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und 

sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(6) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die regelmäßigen Überprüfungen oder die Aufhebung der Aussetzung 

von Genehmigungen oder die Erteilung neuer Genehmigungen in Fällen, in denen 

zuvor Genehmigungen widerrufen wurden, in dem Zeitraum zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. 

machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese 

Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1 

und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... 

[acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen 

Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und 

veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 13 

Behandlung der Genehmigungen von Eisenbahnunternehmen gemäß der 

Richtlinie 2012/34/EU bei Nichteinhaltung der Anforderungen an die finanzielle 

Leistungsfähigkeit 

Ungeachtet des Artikels 24 Absatz 1 der Richtlinie 2012/34/EU kann eine 

Genehmigungsbehörde im Zusammenhang mit einer Prüfung gemäß dieser Bestimmung, die 

in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 erfolgt und bei der 

sie feststellt, dass ein Eisenbahnunternehmen die Anforderungen an die finanzielle 

Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 20 der Richtlinie nicht mehr erfüllen kann, vor dem 

30. Juni 2021 entscheiden, die Genehmigung des betreffenden Eisenbahnunternehmens nicht 

auszusetzen oder zu widerrufen, sofern die Sicherheit nicht gefährdet ist und sofern innerhalb 

der folgenden sieben Monate realistische Aussichten auf eine zufriedenstellende finanzielle 

Sanierung des Eisenbahnunternehmens bestehen. 
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Artikel 14 

Verlängerung der in der Richtlinie 96/50/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie 96/50/EG gelten die Fristen für 

ärztliche Untersuchungen, die andernfalls gemäß dieser Bestimmung zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer der betreffenden 

Schifferpatente von Personen, die sich einer ärztlichen Untersuchung gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie unterziehen müssen, verlängert sich 

entsprechend. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass der Abschluss der ärztlichen 

Untersuchungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 

COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 

30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen 

gegebenenfalls eine Verlängerung der in Absatz 1 genannten Zeiträume beantragen. 

Der Antrag kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 

30. Juni 2021 oder auf den in Absatz 1 genannten Zeitraum von zehn Monaten oder 

auf beide beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 

übermitteln. 
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(3) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 2 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in Absatz 1 genannten Zeiträume 

zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf den Zeitraum 

begrenzt, in dem der Abschluss der ärztlichen Untersuchungen voraussichtlich noch 

undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Durchführung ärztlicher Untersuchungen im Zeitraum vom 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. 

machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese 

Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, Absatz 1 

nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht 

▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen 

Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und 

veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes den Absatz 1 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von 

Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem anderen 

Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach Absatz 1 verlassen haben, nicht 

behindern. 
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Artikel 15 

Verlängerung der in der Richtlinie (EU) 2016/1629 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 der Richtlinie (EU) 2016/1629 gilt die Gültigkeitsdauer 

von Unionszeugnissen für Binnenschiffe, die zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate 

verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 28 der Richtlinie (EU) 2016/1629 gilt die Gültigkeitsdauer 

von in den Anwendungsbereich jener Richtlinie fallenden Dokumenten, die den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2006/87/EG vor dem 

6. Oktober 2018 erteilt wurden und die andernfalls gemäß der genannten 

Bestimmung zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 

wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate verlängert. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Unionszeugnissen für 

Binnenschiffe oder von in Absatz 2 genannten Dokumenten aufgrund von 

Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder 

einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, 

so kann er unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf 

den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide 

beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur 

Ermächtigung des betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung 

wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Unionszeugnissen für 

Binnenschiffe oder von in Absatz 2 genannten Dokumenten voraussichtlich noch 

undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Erneuerung von Unionszeugnissen für Binnenschiffe oder der in 

Absätzen 1 und 2 genannten Dokumente in dem Zeitraum zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. 

machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese 

Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die 

Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 

bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über 

seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon 

und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende 

Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem 

anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 

verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 16 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 gelten die 

Fristen für die Durchführung der regelmäßigen Überprüfung von Risikobewertungen 

für Hafenanlagen, die andernfalls gemäß dieser Bestimmung zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

als bis zum 30. September 2021 verlängert. 

(2) Ungeachtet des Anhangs III Teil B Abschnitte 13.7 und 18.6 der Verordnung (EG) 

Nr. 725/2004 gelten die Fristen von 18 Monaten für die Durchführung der 

verschiedenen Arten von Übungen, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen 

zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder 

ablaufen würden, jeweils als um zehn Monate verlängert, jedoch keinesfalls länger 

als bis zum 30. September 2021. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Risikobewertungen für Hafenanlagen 

nach Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 oder die verschiedenen 

Arten von Übungen gemäß Anhang III Teil B Abschnitte 13.7 und 18.6 der 

Verordnung (EG) Nr. 725/2004 aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um 

die COVID‐19‐Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über 

den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleiben, so kann er unter Angabe von 

Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Zeiträume und Fristen beantragen. Der Antrag kann sich jeweils 

auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021, auf die 

in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Fristen oder den dort 

genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf eine Kombination aus diesen 

beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des 

betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume und 

Fristen zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf den 

Zeitraum begrenzt, in dem die Risikobewertungen für Hafenanlagen oder die 

verschiedenen Arten von Übungen voraussichtlich noch undurchführbar bleiben, und 

sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Durchführung der Risikobewertungen für Hafenanlagen nach Artikel 

3 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 oder der verschiedenen Arten von 

Übungen nach Anhang III Teil B Abschnitte 13.7 und 18.6 der Verordnung (EG) 

Nr. 725/2004 in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 

2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete 

nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser 

Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels nicht 

anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] über seinen Beschluss. Die 

Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 

entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Artikel 17 

Verlängerung der in der Richtlinie 2005/65/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 der Richtlinie 2005/65/EG gelten die Fristen für die 

Durchführung der Überprüfung von Risikobewertungen für Häfen und von Plänen 

zur Gefahrenabwehr in Häfen, die andernfalls gemäß diesem Artikel zwischen dem 

1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, 

jeweils als um zehn Monate, jedoch keinesfalls länger als bis zum 30. September 

2021, verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 7 Absatz 7 und des Anhangs III der Richtlinie 2005/65/EG 

gelten die Fristen von 18 Monaten für den Abschluss von Ausbildungsübungen, die 

andernfalls gemäß dem genannten Anhang zwischen dem 1. September 2020 und 

dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, jeweils als um zehn 

Monate, jedoch keinesfalls länger als bis zum 30. September 2021, verlängert. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung der Überprüfung von 

Risikobewertungen für Häfen oder von Plänen zur Gefahrenabwehr in Häfen oder 

die Durchführung von Ausbildungsübungen aufgrund von Maßnahmen, die er 

ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, 

voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er 

unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Zeiträume und Fristen beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den 

Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021, auf die in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Fristen oder den dort genannten Zeitraum von zehn 

Monaten oder auf eine Kombination aus diesen beziehen. Der Antrag ist der 

Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte 

Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf die 

Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des 

betreffenden Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume und 

Fristen zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf den 

Zeitraum begrenzt, in dem der Abschluss der Überprüfung von Risikobewertungen 

für Häfen oder von Plänen zur Gefahrenabwehr in Häfen oder der Abschluss von 

Ausbildungsübungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird 

keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise 

verursachten außergewöhnlichen Umstände nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 

werden, die die Durchführung der Überprüfung von Risikobewertungen für Häfen 

oder von Plänen zur Gefahrenabwehr in Häfen oder von Ausbildungsübungen in dem 

Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar 

gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen 

ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser Mitgliedstaat 

beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet 

die Kommission bis zum ... [acht ▌Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen 

Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

Artikel 18 

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2020/698 getroffene Beschlüsse 

Diese Verordnung berührt nicht die Rechte der Mitgliedstaaten im Rahmen der Beschlüsse, 

die die Kommission nach Artikel 2 Absatz 6, Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 5, 

Artikel 11 Absatz 4, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung 

(EU) 2020/698 gefasst hatte, insoweit als diese Beschlüsse in Bezug auf ihren Gegenstand 

und die relevanten Fristen die gleichen Fälle wie die vorliegende Verordnung regeln und 

Verlängerungen vorsehen, die über die in dieser Verordnung vorgesehenen hinausgehen. 

Betreffen diese Beschlüsse in Bezug auf den Gegenstand und die relevanten Fristen die 

gleichen Fälle wie diese Verordnung und sehen sie keine über die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Fristverlängerungen hinausgehenden Verlängerungen vor, so findet diese 

Verordnung Anwendung.  
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Artikel 19 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem ... [11 ▌Tage nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Die Artikel 2 Absatz 9, Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4 Absatz 6, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 7 

Absatz 5, Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 Absatz 5, 

Artikel 12 Absatz 6, Artikel 14 Absatz 4, Artikel 15 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5 und 

Artikel 17 Absatz 5 gelten jedoch ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Die Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels haben keine Auswirkung auf die Rückwirkung gemäß 

den Artikeln 2 bis 18. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0041 
Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2021 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum 
Schutz seiner Opfer (2020/2029(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 8, 79 und 83 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Artikel 3, 5 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK),  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des 
Rates1 („Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels“), 

– unter Hinweis auf die Konvention des Europarates gegen Menschenhandel und die 
einschlägigen Empfehlungen des Europarates, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität („Übereinkommen von Palermo) und die 
dazugehörigen Protokolle, und, insbesondere das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels 
(„UN-Protokoll gegen den Menschenhandel“), und das Protokoll gegen die Schleusung 
von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes und das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

                                                
1  ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1. 
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betreffend Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie und 
die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. November 2019 zum 
30. Jahrestag des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes1, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, 

– unter Hinweis auf die Arbeit des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über 
den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel,  

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), insbesondere auf Artikel 6, der darauf 
abzielt, alle Formen des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen 
zu bekämpfen, 

– unter Hinweis auf die Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der 
Ausnutzung der Prostitution anderer,  

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking, die am 
15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, auf 
die entsprechenden Abschlussdokumente, die im Rahmen der Sondertagungen der 
Vereinten Nationen Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) und Peking +15 (2010) 
angenommen wurden, sowie auf die Abschlussdokumente der Überprüfungskonferenz 
Peking +20, 

– unter Hinweis auf den gemeinsamen UN-Kommentar zur EU-Richtlinie zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer, in der gefordert 
wird, dass den Opfern des Menschenhandels geschlechtsspezifisch internationaler 
Schutz gewährt wird, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
Nr. 29 von 1930 über Zwangsarbeit, das dazugehörige Protokoll von 2014, das 
Übereinkommen der IAO Nr. 105 von 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
und die Empfehlung der IAO Nr. 203 von 2014 zu Zwangsarbeit (zusätzliche 
Maßnahmen), das Übereinkommen Nr. 182 von 1999 zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit und das Übereinkommen Nr. 189 von 2011 über 
menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, 

– unter Hinweis auf die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf die vom UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau (CEDAW) am 23. Juli 2015 abgegebene allgemeine Empfehlung Nr. 33 über den 
Zugang von Frauen zur Justiz, 

– unter Hinweis auf die am 25. September 2015 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedete Resolution mit dem Titel „Transformation unserer 
Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, insbesondere das darin 
festgelegte Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 5.2, alle Formen von Gewalt gegen 

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0066. 
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Frauen und Mädchen im öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich des 
Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung, zu beseitigen; 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt („Übereinkommen von Istanbul“),  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des Rates1  („Opferschutzrichtlinie“), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates2 („Richtlinie zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Kinderpornografie“),  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die 
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde 
und die mit den zuständigen Behörden kooperieren5 („Richtlinie über Aufenthaltstitel“), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur 
Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt6 sowie auf den Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates vom 
28. November 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die 
Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt7,  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Juni 2020 mit dem Titel 
„Eine EU-Strategie für die Rechte von Opfern“ (2020-2025) (COM(2020)0258), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Juni 2012 mit dem Titel 
„Die Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012–2016“ 
(COM(2012)0286), 

                                                
1  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 
2  ABl. L 18 vom 21.1.2012, S. 7. 
3  ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24. 
4  ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 9. 
5  ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 19. 
6  ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 17. 
7  ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1. 
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– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
17. Oktober 2014 mit dem Titel „Zwischenbericht über die Umsetzung der Strategie der 
EU zur Beseitigung des Menschenhandels“ (SWD(2014)0318) und den diesbezüglichen 
ersten (COM(2016)0267)), zweiten (COM(2018)0777) und dritten (COM(2020)0661) 
Fortschrittsbericht,  

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission zur Bewertung der von den 
Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer ergriffenen 
notwendigen Maßnahmen (gemäß Artikel 23 Absatz 1) (COM(2016)0722),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2020 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU1,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Beitritt der EU 
zum Übereinkommen von Istanbul und zu weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2016 zur Bekämpfung des 
Menschenhandels in den Außenbeziehungen der EU3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2016 über die Umsetzung der 
Richtlinie 2011/36/EU vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer aus einer geschlechtsspezifischen 
Perspektive4,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur sexuellen Ausbeutung 
und Prostitution und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter5, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. Dezember 2017 zur 
Berichterstattung über die Folgemaßnahmen zur Strategie der EU zur Beseitigung des 
Menschenhandels und zur Ermittlung weiterer konkreter Maßnahmen 
(COM(2017)0728), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. März 2020 mit dem Titel 
„Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025“ (COM(2020)0152), 

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission von 2020 über die wirtschaftlichen, 
sozialen und menschlichen Kosten des Menschenhandels in der EU, ihre Studie von 
2020 über die Überprüfung der Funktionsweise der nationalen und 
länderübergreifenden Verweismechanismen der Mitgliedstaaten, ihre Studie von 2020 
über die Erhebung von Daten zum Menschenhandel in der EU und ihre Studie von 2016 
über die geschlechtsspezifische Dimension des Menschenhandels, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit bei 
                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0286. 
2  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0080. 
3  ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 47. 
4  ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 61. 
5  ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 78. 
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der Bekämpfung des Menschenhandels, die 2018 vom Europäischen 
Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte (FRA), der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), der Agentur der Europäischen Union für 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), der Europäischen Stiftung zur 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound), der Agentur der 
Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
(CEPOL), der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
(EMCDDA), der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und dem 
Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf den Europol-Lagebericht vom 18. Februar 2016 zum 
Menschenhandel in der EU, 

– unter Hinweis auf den Europol-Bericht vom 18. Oktober 2020 über die 
Herausforderungen bei der Bekämpfung des Menschenhandels im digitalen Zeitalter, 

– unter Hinweis auf die von Europol für 2017 vorgelegte Bewertung der Bedrohungslage 
im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität (SOCTA), 

– unter Hinweis auf den am 15. Mai 2020 vorgelegten 4. Jahresbericht des bei Europol 
angesiedelten Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Migrantenschleusung, 

– unter Hinweis auf den am 29. Mai 2015 von der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte vorgelegten Bericht mit dem Titel „Schwere Formen der 
Arbeitsausbeutung: Arbeitnehmer, die innerhalb der EU umziehen oder in die EU 
einwandern“, 

– unter Hinweis auf den Eurostat-Bericht zum Thema Menschenhandel vom 17. Oktober 
2014, 

– unter Hinweis auf die Resolution 9/1 der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität (UNTOC) zur Einrichtung eines Mechanismus, mit dem die Umsetzung 
des Übereinkommens von Palermo und seiner Protokolle überprüft werden soll, 

– unter Hinweis auf die Richtlinien des UNHCR vom 7. April 2006 zum internationalen 
Schutz mit dem Titel „Anwendung von Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw. 
des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge auf die Opfer von 
Menschenhandel und entsprechend gefährdete Personen“,  

– unter Hinweis auf den Weltbericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) zum Menschenhandel von 2018, 

– unter Hinweis auf die vom UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau (CEDAW) am 6. November 2020 abgegebene allgemeine Empfehlung Nr. 38 über 
Frauen- und Mädchenhandel im Kontext der globalen Migration, 

– unter Hinweis auf die Bewertung der europäischen Umsetzung der 
Richtlinie 2011/36/EU: Migration und geschlechterspezifische Fragen, die am 
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15. September 2020 von der Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst veröffentlicht 
wurde1, 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A9-0011/2021), 

A. in der Erwägung, dass der Menschenhandel eine in unserem täglichen Leben 
anzutreffende Verletzung der Menschenwürde sowie der körperlichen und geistigen 
Unversehrtheit des Menschen und eine schwerwiegende Verletzung von Grundrechten 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union darstellt; 

B. in der Erwägung, dass der Menschenhandel eine in hohem Maße geschlechtsspezifische 
Gegebenheit ist, wobei fast drei Viertel2 aller in den Jahren 2017 und 2018 in der EU 
gemeldeten Opfer Frauen und Mädchen waren, die hauptsächlich zu Zwecken der 
sexuellen Ausbeutung gehandelt wurden; in der Erwägung, dass sexuelle Ausbeutung 
seit 2008 der häufigste Grund für Menschenhandel in der EU ist; 

C. in der Erwägung, dass die Zahl der registrierten Opfer von Menschenhandel im 
Untersuchungszeitraum der letzten Studie der Kommission (2017 und 2018) im 
Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum zugenommen hat und weiter ansteigt3; in der 
Erwägung, dass die tatsächliche Zahl der Opfer wahrscheinlich deutlich höher ist, als 
den gemeldeten Daten zu entnehmen ist, da viele Opfer unerkannt bleiben; 

D. in der Erwägung, dass Kinder bei der Zahl der Opfer von Menschenhandel einen 
beträchtlichen Anteil ausmachen; in der Erwägung, dass 78 % aller gehandelten Kinder 
Mädchen und 68 % der gehandelten Erwachsenen Frauen sind4; 

E. in der Erwägung, dass geschlechtsspezifische Ungleichheit, Armut, Vertreibung, 
Arbeitslosigkeit, fehlende sozioökonomische Perspektiven, mangelnder Zugang zu 
Bildung, geschlechtsbezogene Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung sowie 

                                                
1  Bewertung der europäischen Umsetzung – „Implementation of Directive 2011/36/EU: 

Migration and gender issues“ (Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU: Migration und 
geschlechterspezifische Fragen), Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, Referat 
Ex-post-Bewertung, 15. September 2020. 

2  Dritter Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte bei der Bekämpfung 
des Menschenhandels (2020) gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2011/36/EU zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer 
COM(2020)0661. 

3  COM(2020)0661. 
4  Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (Datenerhebung zum 

Menschenhandel in der EU) 2020. 
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Korruption zu den Faktoren zählen, die dazu beitragen, dass Menschen, insbesondere 
Frauen und Kinder, für Menschenhandel anfällig sind; in der Erwägung, dass die 
Grundursachen des Menschenhandels weiterhin nicht ausreichend bekämpft werden; 

F. in der Erwägung, dass die Opfer von Menschenhandel häufig mehreren und sich 
überschneidenden Formen der Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind, auch 
aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Behinderung, ethnischer Herkunft, Kultur und 
Religion sowie Nationalität oder sozialer Herkunft bzw. sonstigem Status, und dass 
diese Formen der Diskriminierung selbst den Menschenhandel begünstigen können1; 

G. in der Erwägung, dass es viele Formen des Menschenhandels gibt, die jedoch alle 
darauf beruhen, dass die inhärente Verletzlichkeit der Opfer mit dem Ziel der 
Ausbeutung ausgenutzt wird; in der Erwägung, dass die Opfer von Menschenhandel 
unterschiedliche legale oder illegale Tätigkeiten ausüben, unter anderem in der 
Landwirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung, der Pornoindustrie, der Hausarbeit, der 
Fertigung, der Pflege, der Reinigung und anderer Branchen (insbesondere der 
Dienstleistungsbranche) sowie Bettelei, Kriminalität, Zwangsheirat, sexuelle 
Ausbeutung im Internet und außerhalb des Internets, illegale Adoption und 
Organhandel; in der Erwägung, dass es andere Formen des Menschenhandels gibt, die 
noch immer kaum erfasst und gemeldet werden, darunter einige Formen, die in hohem 
Maße geschlechtsspezifisch sind, beispielsweise Zwangsheirat und Leibeigenschaft 
Hausangestellter; 

H. in der Erwägung, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass Migranten und 
Asylsuchende einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind, Opfer von 
Menschenhandel zu werden; in der Erwägung, dass unbegleitete Minderjährige und 
Frauen aus dieser Gruppe ein besonderes Ziel der Menschenhandelsnetze sind; 

I. in der Erwägung, dass Europol darauf hingewiesen hat, dass die Zahl der Opfer 
aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiter steigen2 und die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschenhändler von den Strafverfolgungsbehörden 
aufgespürt werden, abnehmen könnte und dass eine Rezession im Zuge der COVID-19-
Krise auch gefährliche Folgen im Bereich des Menschenhandels haben könnte3; in der 
Erwägung, dass sich die Lage der Opfer von Menschenhandel seit Beginn der Krise 
verschlechtert hat und die Unterstützungsdienste Schwierigkeiten haben, den Opfern zu 
helfen; 

J. in der Erwägung, dass der Einsatz digitaler Technologien laut Europol4 die Fähigkeit 
der Kriminellen erweitert hat, zu Zwecken verschiedener Art der Ausbeutung 
Menschenhandel zu betreiben; in der Erwägung, dass neue Technologien in jeder Phase 
der sexuellen Ausbeutung von Menschenhändlern ausgenutzt werden, von der 
Anwerbung und Vermarktung der Opfer bis zu ihrer Erpressung und der Kontrolle über 
ihre Bewegungen; in der Erwägung, dass neue Instrumente Menschenhändlern 
zunehmende Anonymität bieten und es den Strafverfolgungsbehörden erschweren, sie 

                                                
1  COM(2020)0661, S. 1. 
2  COM(2020)0661, S. 1. 
3  www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-

in-digital-era 
4  www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-

in-digital-era 
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aufzuspüren; in der Erwägung, dass durch die Interaktion im Internet sowohl Risiken als 
auch Chancen für Kriminelle, Opfer und Strafverfolgungsbehörden entstehen; 

K. in der Erwägung, dass der Menschenhandel nach wie vor ein komplexes und häufig 
anzutreffendes Verbrechen ist, das die Möglichkeit beeinträchtigt, sämtliche Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, insbesondere Ziel 5 
(Geschlechtergleichstellung), Ziel 8 (menschenwürdige Arbeit und 
Wirtschaftswachstum), Ziel 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) und 
Ziel 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele); 

L. in der Erwägung, dass der Menschenhandel in erster Linie eine schwere Straftat gegen 
einzelne Personen darstellt, aber dadurch auch Kosten für die Gesellschaft verursacht 
werden, so etwa durch die zusätzliche Nutzung von öffentlichen Diensten, darunter 
Strafverfolgung, spezialisierte Dienste, Gesundheitsfürsorge und Sozialschutz, 
entgangene Wirtschaftsleistungen, der Wert an verlorener Lebensqualität und die 
Koordinierung der Arbeit zur Verhütung von Menschenhandel; in der Erwägung, dass 
sich die Kosten für die EU der 28 auf schätzungsweise 3 700 524 433 EUR belaufen1;  

M. in der Erwägung, dass der Menschenhandel ein komplexes grenzüberschreitendes 
Phänomen ist, das nur wirksam bekämpft werden kann, wenn EU-Organe, 
Mitgliedstaaten, Drittländer, Organisationen der EU und internationale Organisationen 
auf koordinierte Weise zusammenarbeiten; betont, wie wichtig die internationale 
Zusammenarbeit für die Beseitigung des Menschenhandels sind, und zwar durch die 
Synergie bestehender innen- und außenpolitischer Maßnahmen wie der Globalen 
Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, des EU-
Aktionsplans für Menschenrechte und Demokratie 2020–2024, sowie durch 
entsprechende Informationskampagnen in den beteiligten Ländern; in der Erwägung, 
dass der Menschenhandel bei der Legislativtätigkeit in Bezug auf den dritten 
Aktionsplan für die Gleichstellung berücksichtigt werden sollte; 

N. in der Erwägung, dass die wirksame Erkennung der Opfer von Menschenhandel aus 
verschiedenen Gründen, darunter mangelnde Sprachkenntnisse und die fehelende 
Bereitschaft, sich an die Polizei zu wenden, oder begrenzte Kapazitäten der 
Strafverfolgungsbehörden, in den meisten Mitgliedstaaten nach wie vor ein Problem 
darstellt; in der Erwägung, dass die Erkennung von Kindern als Opfer häufig durch ihr 
fehlendes Verständnis dafür, dass sie Opfer sind, erschwert wird; in der Erwägung, dass 
die Mitgliedstaaten ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen müssen, um Menschenhandel zu 
verhindern, Fälle des Menschenhandels zu untersuchen und die Täter zu bestrafen, die 
Opfer zu unterstützen und zu befähigen sowie ihre Würde zu wahren, und für ihren 
Schutz und den Zugang zu Abhilfen zu sorgen, und dass eine Unterlassung gegen die 
Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Opfer verstößt, diese 
beeinträchtigt oder aufhebt;  

O. in der Erwägung, dass mit der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels 
Mindeststandards festgelegt wurden, die in der gesamten Europäischen Union 
angewendet werden sollen, um dem Menschenhandel vorzubeugen und ihn zu 
bekämpfen, die Opfer zu schützen und den Begriff „Menschenhandel“ zu definieren; in 
der Erwägung, dass die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie zur 

                                                
1  Studie über die wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Kosten des 

Menschenhandels in der EU (2020). 
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Bekämpfung des Menschenhandels in innerstaatliches Recht, gefolgt von ihrer 
uneingeschränkten Anwendung nicht nur verbindlich, sondern auch notwendig ist, um 
bei der Bekämpfung des Menschenhandels Fortschritte zu erzielen; 

P. in der Erwägung, dass die Kontrollberichte zeigen, dass fast zehn Jahre nach 
Verabschiedung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels weiterhin 
Hindernisse für ihre vollständige Umsetzung auf Ebene der Mitgliedstaaten bestehen, 
wobei die meisten Opfer unerkannt bleiben und die Zahl der Strafverfahren und 
Gerichtsurteile gegen die Täter nach wie vor gering ist; in der Erwägung, dass 
erhebliche Lücken beim Abdeckungsgrad und der Umsetzung nationaler Gesetze und 
Strategien im Zusammenhang mit dem Menschenhandel von kriminellen 
Organisationen aktiv ausgenutzt werden können und viele Menschen anfälliger für 
Ausbeutung machen; 

Q. in der Erwägung, dass die Umsetzung der Opferschutzrichtlinie insbesondere aufgrund 
der unvollständigen bzw. fehlerhaften Umsetzung nicht zufriedenstellend ist; 

R. in der Erwägung, dass der Menschenhandel eine sehr lukrative Form der organisierten 
Kriminalität ist und daher durch Nachfrage und Gewinn gesteuert wird; in der 
Erwägung, dass eine Eindämmung der Nachfrage, auch in Bezug auf die sexuelle 
Ausbeutung von Frauen und Mädchen, bei der Bekämpfung des Menschenhandels im 
Mittelpunkt stehen muss; in der Erwägung, dass körperliche, psychische und sexuelle 
Gewalt grundlegende Elemente des Menschenhandels zu Zwecken der sexuellen 
Ausbeutung und der Gewalt gegen Frauen sind; 

S. in der Erwägung, dass die Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul durch die 
EU die Bemühungen der EU und der Mitgliedstaaten im Kampf gegen den 
Menschenhandel ergänzen könnte; 

T. in der Erwägung, dass schwere Formen der Ausbeutung der Arbeitskraft in vielen 
Wirtschaftsbereichen in der EU vorkommen und unterschiedliche Gruppen von 
Grenzgängern sowohl aus der EU als auch aus Drittländern betreffen; in der Erwägung, 
dass solche Praktiken, wie von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) empfohlen1, bekämpft werden sollten, unter anderem durch ein umfassendes 
System zur gezielten Kontrolle von Arbeitsbedingungen; 

1. weist darauf hin, dass ein abgestimmter, einheitlicher und kohärenter Rahmen auf EU-
Ebene erforderlich ist, der auf effizienteren Bewertungs- und Folgemechanismen beruht 
und mit dem dafür gesorgt wird, dass die Verhütung des Menschenhandels zusammen 
mit der Unterstützung, der Betreuung und dem Schutz seiner Opfer gestärkt wird und 
auf die vollständige Beseitigung des Menschenhandels abzielt, unter anderem durch 
eine koordinierte Umsetzung entsprechend der aus der Opferschutzrichtlinie, der 
Richtlinie über Aufenthaltstitel, der Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der Kinderpornografie und der Entschädigungsrichtlinie2 abgeleiteten 

                                                
1  Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union 

(Schwere Formen der Arbeitsausbeutung: Arbeitnehmer, die innerhalb der EU 
umziehen oder in die EU einwandern) http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-
labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union 

2  Richtlinie 2004/80/EG des Rates vom 29. April 2004 zur Entschädigung der Opfer von 
Straftaten (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 15). 
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Rechte, da es sich bei Menschenhandel um eine Straftat mit grenzüberschreitender 
Dimension handelt, der man allein auf einzelstaatlicher Ebene nicht beikommen kann; 

2. würdigt die erfolgreiche Arbeit, die die Kommission für die Bekämpfung des 
Menschenhandels bei der Koordinierung der Reaktion der EU auf den Menschenhandel 
und beim Aufbau einer Wissens- und Datenbasis zu den unterschiedlichen Aspekten des 
Menschenhandels, darunter die Erforschung der geschlechtsspezifischen Dimension und 
die besondere Gefährdung von Kindern, geleistet hat; fordert die Kommission auf, die 
Fortführung dieser Arbeit sicherzustellen und dazu die Vollzeitstelle eines EU-
Koordinators für die Bekämpfung des Menschenhandels einzurichten, der über das 
relevante Fachwissen und ein klares Mandat verfügt und mit einem Netz nationaler 
Vertreter aus den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, sodass 
für eine stetige Kooperation gesorgt wird;  

3. betont, dass die Mittel für die Programme des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF), des Programms Daphne, des Europäischen Sozialfonds Plus und des Fonds für 
die innere Sicherheit (ISF) weiterhin für Projekte zur Bekämpfung des 
Menschenhandels eingesetzt werden und andere verfügbare Instrumente genutzt werden 
müssen, zum Beispiel EU-Programme wie das Programm „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“, Finanzinstrumente wie das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) und der 
Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika und Initiativen wie EMPACT, die Spotlight-
Initiative der EU und der Vereinten Nationen und GLO.ACT; weist erneut darauf hin, 
dass Initiativen und Projekte in Bezug auf die geschlechtsspezifische Dimension des 
Menschenhandels erforderlich sind, und fordert eine umfassende Grundsatzüberprüfung 
der von der EU finanzierten Projekte; fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine stabile 
Finanzierung und ein angemessenes Personal zu sorgen, um die Opfer zu ermitteln und 
zu schützen, und ist besorgt über den Mangel an angemessenen Finanzmitteln für 
Opferorganisationen, insbesondere für solche, die Frauen unterstützen und aufgrund 
erheblicher Mittelkürzungen Schwierigkeiten haben, sich weiterhin um die Opfer zu 
kümmern; 

4. hebt hervor, dass fehlende einheitliche, vergleichbare und ausführliche Daten eine 
angemessene faktenbasierte Bewertung des Ausmaßes und der Entwicklungen beim 
Menschenhandel weiterhin erschweren; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anstrengungen und ihre Finanzierung im Bereich der Forschung, Analyse und 
Erhebung von Daten zu allen Formen des Menschenhandels zu verstärken und die 
Koordinierung zwischen den Datenquellen auf nationaler und EU-Ebene sowie die 
Erhebung aktuellerer, zentralisierter und umfassender Daten, aufgeschlüsselt nach Art 
des Menschenhandels, Alter und Geschlecht, Rasse und ethnischer Herkunft, 
einschließlich zu Personen, die innerhalb eines Landes Opfer von Menschenhandel 
geworden sind,, zu verbessern, indem in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
institutionellen Akteuren, der Zivilgesellschaft, dem EIGE und allen einschlägigen 
internationalen Organisationen statistische Informationen unter gebührender Beachtung 
des Rechts auf Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten zusammengestellt 
werden; fordert die Kommission auf, diese Daten für die EU regelmäßig 
zusammenzustellen und zu veröffentlichen; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, zwischen 
Menschenhandel und Menschenschmuggel zu differenzieren, die eine fundiertere 
Analyse und unterschiedliche rechtliche und politische Gegenmaßnahmen erfordern; 
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hebt hervor, dass eine Verwechslung dieser Begriffe häufig dazu führt, dass Opfer nicht 
richtig ermittelt werden und nicht sichergestellt wird, dass sie Zugang zu 
Schutzmaßnahmen erhalten und eine sekundäre Viktimisierung vermieden wird; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Nutzung digitaler 
Technologien, sozialer Medien und Internetdienste als wichtigste Instrumente zur 
Anlockung von Opfern des Menschenhandels zu analysieren und zu bewerten und die 
Strafverfolgungsbehörden und Organisationen der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung 
des Menschenhandels zu befähigen, indem sie ihnen das notwendige Fachwissen und 
die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen sie auf die 
Herausforderungen der neuen Technologien reagieren können; fordert sie ferner auf, 
Vorschriften hinsichtlich der Haftung Dritter für Technologieunternehmen einzuführen, 
die zu Zwecken des Missbrauchs dienliche Inhalte veröffentlichen, die in 
Gerichtsverfahren und bei der Strafverfolgung von Menschenhändlern eingesetzten 
Rechtsinstrumente zu verbessern, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden, Internetdiensteanbietern und Unternehmen 
sozialer Medien zu fördern, öffentliche Informationskampagnen zum Menschenhandel 
in der gesamten EU zu unterstützen und gleichzeitig das Recht der Opfer auf 
Privatsphäre und Sicherheit zu achten sowie ihre Grundrechte zu wahren und den 
Schutz ihrer Datenschutz sicherzustellen, verstärkt den Aufbau von 
grenzüberschreitendem Fachwissen und technologiegestützte Lösungen zu verstärken, 
mit denen zum Beispiel die Anwerbung von Opfern verhindert werden kann; 

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Kampagnen zur 
Sensibilisierung für Cybersicherheit, die sich an Schulen, Universitäten, Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen richten, als vorrangige Aufgabe zu betrachten und auf 
vorhandenem Fachwissen wie dem auf der Website „Better Internet for Kids“ (Besseres 
Internet für Kinder) aufzubauen; betont, dass die Sensibilisierung im Zusammenhang 
mit dem online auf sozialen Medien stattfindenden Menschenhandel unerlässlich ist, 
damit neue Opfer nicht Teil von Menschenhandelsnetzen werden; fordert die 
Kommission auf, bei der Entwicklung gemeinsamer Leitlinien und Aktionspläne aktiv 
mit den Plattformen zusammenzuarbeiten, um den mithilfe des Internets betriebenen 
Menschenhandel zu unterbinden und zu bekämpfen; 

Ermittlung, Schutz, Unterstützung und Betreuung der Opfer 

8. betont, dass eine frühzeitige Erkennung von Opfern weiterhin eine der größten 
Herausforderungen bei der Umsetzung ist und entscheidende Bedeutung im Hinblick 
darauf hat, den Opfern die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Opfer zu schützen, mehr Akteuren (einschließlich Vertretern 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, Polizei- Einwanderungs- und Asylbeamten, 
Arbeitsinspektoren sowie Sozialarbeitern und Fachkräften im Gesundheitswesen und 
sonstigen beteiligten Fachkräften und Akteuren) die Zuständigkeit für die Erkennung 
von Opfern von Menschenhandel in allen Phasen des Verfahrens zu übertragen und 
entsprechende Sensibilisierungsmaßnahmen für sie zu ermöglichen; betont, dass ein 
Ansatz vonnöten ist, der auf den vier Schlüsselstrategien Prävention, Strafverfolgung, 
Opferschutz und Partnerschaft auf mehreren Ebenen beruht; fordert alle Mitgliedstaaten 
auf, angemessene Mittel für die Ermittlung, den Schutz, die Unterstützung und die 
Betreuung der Opfer von Menschenhandel in allen Phasen bereitzustellen; weist darauf 
hin, dass bei einer Früherkennung die Besonderheiten von besonders anfälligen 
Bereichen und Gruppen, wie Frauen und Mädchen, die zu Opfern geworden sind, zu 
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berücksichtigen sind;  

9. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Rechte von Opfern durch die Bereitstellung eines 
Rechtsbeistands zum frühestmöglichen Zeitpunkt wirksam zu wahren, einschließlich 
zugänglicher Informationen über ihre gesetzlichen Rechte und Ansprüche, sie mithilfe 
einer geschlechtersensiblen und kindergerechten Vorgehensweise zu schützen und zu 
unterstützen und gleichzeitig für die Komplementarität mit der Opferschutzrichtlinie zu 
sorgen; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels verpflichtet sind, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
damit den zuständigen Behörden die Möglichkeit eingeräumt wird, Opfer von 
Menschenhandel wegen ihrer Beteiligung an kriminellen Handlungen, zu denen sie 
gezwungen wurden, nicht strafrechtlich zu verfolgen bzw. keine Strafen gegen sie zu 
verhängen; 

10. bedauert den Mangel an zielgerichteten Schutzprogrammen für besonders gefährdete 
Opfer in vielen Mitgliedstaaten; betont, wie wichtig es ist, Maßnahmen für die 
besonderen Bedürfnisse von Opfern in prekären Situationen zu ergreifen und eigens 
Leitlinien für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
bereitzustellen; betont, dass für bedingungslosen und individualisierten Schutz und die 
Unterstützung und Betreuung der Opfer gesorgt werden muss, auch unter 
Berücksichtigung der direkt von ihnen abhängigen unterhaltsberechtigten Personen, und 
zwar auch bei Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit straf- oder zivilrechtlichen 
bzw. sonstigen Maßnahmen gegen Menschenhändler oder Ausbeuter; fordert, dass die 
Opferschutzrichtlinie und alle damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften in allen 
Mitgliedstaaten wirksam umgesetzt werden, wobei ein geschlechts- und 
opferorientierter Ansatz verfolgt wird; weist darauf hin, dass Menschen, die sich für den 
Schutz und die Unterstützung der Opfer des Menschenhandels einsetzen, wegen dieser 
Tätigkeit nicht strafrechtlich verfolgt werden sollten; 

11. stellt fest, dass die Opfer von Menschenhandel besondere Dienstleistungen benötigen, 
darunter die sichere kurz- und langfristige Unterbringung, Zeugenschutzprogramme, 
Gesundheitsversorgung und Beratung, Übersetzungs- und Dolmetscherdienste, 
Rechtsbehelfe, Entschädigung, Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich 
Unterricht zum Erlernen der Sprache des Aufenthaltslandes, Zugang zum Arbeitsmarkt 
und Arbeitsvermittlung, (Wieder-)Eingliederung, Umsiedlungsbeihilfen und individuell 
angepasste Dienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für eine 
angemessene und zielgerichtete geschlechtsspezifische Bereitstellung von 
Dienstleistungen für Opfer von Menschenhandel zu sorgen; 

12. bedauert, dass die besonderen Bedürfnisse von besonders schutzbedürftigen Opfern wie 
Frauen, Kindern, LGBTI, Menschen mit Behinderungen und rassistisch verfolgten 
Menschen oft vernachlässigt werden, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
für geschlechterspezifische Dienstleistungen und eine entsprechende Unterstützung der 
Opfer zu sorgen, die ihren Bedürfnissen entsprechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
insbesondere die Bedürfnisse von LGBTI zu berücksichtigen, da sie durch die 
kumulative Wirkung verschiedener Arten von Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in Bezug auf den Menschenhandel stark 
gefährdet sind; 

13. weist darauf hin, dass die Roma-Gemeinschaften laut den drei Fortschrittsberichten der 
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Kommission stark von allen Formen des Menschenhandels und der Ausbeutung 
betroffen sind, und zwar insbesondere deren Frauen und Kinder; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der nationalen Strategien zur 
Integration der Roma für 2020 bis 2030 besondere Maßnahmen gegen Menschenhandel 
auszuarbeiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, statistische Daten 
zu Opfern von Menschenhandel basierend auf deren ethnischen Zugehörigkeit zu 
erheben; 

14. ist besorgt, dass Opfer von Menschenhandel häufig nicht angemessen über ihre Rechte 
sowie die Unterstützungs- und Betreuungsmaßnahmen informiert werden, die ihnen zur 
Verfügung stehen; betont, dass für die Opfer und die Mitarbeiter vor Ort, die 
möglicherweise mit ihnen in Kontakt treten, klare und fundierte Informationen zur 
Verfügung stehen; 

15. betont, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zwar noch nicht in vollem 
Umfang messbar sind, es jedoch offensichtlich ist, dass die am meisten 
schutzbedürftigen Opfer des Menschenhandels die Krise unverhältnismäßig stark von 
der Krise betroffen sind, insbesondere Frauen, Kinder und Menschen in prekären 
Situationen, und dass viele Schutzunterkünfte aufgrund gemeldeter Infektionen 
gezwungen sind, ihre Dienste vorübergehend oder dauerhaft einzustellen, sodass die 
Opfer des Menschenhandels dann weder über eine Unterbringung noch über 
Gesundheitsversorgung oder einen Rechtsbeistand verfügen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass der diskriminierungsfreie Zugang zu Pflege- und Sozialdiensten 
gewährleistet werden sollte; weist darauf hin, dass die Ursachen für Menschenhandel 
durch die Pandemie noch stärker zur Wirkung kommen, indem gefährdete 
Bevölkerungsgruppen einem höheren Risiko des Menschenhandels ausgesetzt und 
immer mehr solcher Opfer im Internet angeboten werden, und angesichts der Tatsache, 
dass die Zahl der Sexualstraftäter, die sich Kinder als Opfer suchen, und der Fälle von 
sexueller Ausbeutung im Internet angestiegen ist und auch die Nachfrage nach 
Kinderpornografie zugenommen hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung 
von Organisationen der Zivilgesellschaft und EU-Agenturen wie Europol wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, die im März 2020 einen Bericht mit dem Titel „Pandemic 
profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis“ (Profiteure der Pandemie: 
Wie Kriminelle die COVID-19-Krise ausnutzen) veröffentlicht hat; fordert von der 
Kommission, daher eine gründlichere Analyse der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf potenzielle Opfer des Menschenhandels sowie der Struktur und 
Funktionsweise des Menschenhandels im Allgemeinen vorzunehmen, damit eigens 
Maßnahmen zur Beendigung des Menschenhandels entworfen werden; 

16. weist darauf hin, dass voll funktionsfähige, kohärente nationale Verweismechanismen, 
die auf transnationale Verweismechanismen abgestimmt und durch eigens dafür 
vorgesehene Mittelzuweisungen finanziert werden, erforderlich sind, um den 
Herausforderungen bei der Koordinierung verschiedener Akteure zu begegnen und die 
Mängel zu beheben, die zu einem geringen Vertrauen der Opfer führen, was sich 
negativ auf eine wirksame Verweisung auswirken kann; hebt hervor, dass eine gute 
Zusammenarbeit zwischen der Polizei und nichtstaatlichen Organisationen als 
Ergänzung zu einem umfassenden nationalen Verweismechanismus dienen sollte, wobei 
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die Aufgaben und Zuständigkeiten aller relevanten Akteure1 so festgelegt werden, dass 
die Grundrechte der Opfer von Menschenhandel gewahrt und gefördert werden; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, nationale Einrichtungen zu schaffen, die auf die Betreuung und 
Aufnahme von Opfern des Menschenhandels spezialisiert sind, und die direkte und 
effiziente grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen diesen Einrichtungen sowie 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den entsprechenden EU-Agenturen 
voranzutreiben; 

17. fordert die Kommission auf, die Lage der Entschädigung der Opfer in den 
Mitgliedstaaten und grenzüberschreitend im Hinblick auf Zugang, Durchsetzung und 
tatsächliche Zahlungen zu überwachen und zu bewerten und spezifische Maßnahmen 
vorzulegen, um einen besseren, schnelleren und kostenfreien Zugang zu Entschädigung 
in allen Mitgliedstaaten zu erreichen, unbeschadet anderer Formen der 
Wiedergutmachung; 

18. begrüßt, dass die Einrichtung des Mechanismus zur Überprüfung der Umsetzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle 2018 angenommen wurden und dass mit 
dem Überprüfungsverfahren 2020 begonnen wurde; fordert die Kommission auf, in 
diesem Überprüfungsprozess eine Vorbildfunktion zu übernehmen; betont, wie wichtig 
ein besseres Verständnis für den Menschenhandel als komplexes und sich stetig 
weiterentwickelndes Verbrechen ist; fordert die Mitgliedstaaten und die Organe der EU 
auf, dafür zu sorgen, dass ein menschenrechtsbasierter Ansatz weiterhin im Mittelpunkt 
der Analyse und der Maßnahmen gegen den Menschenhandel steht, und weist erneut 
darauf hin, dass dabei eine Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Organisationen 
der Zivilgesellschaft vonnöten ist; hebt die wichtige Rolle des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente hervor; ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, 
sich an der internationalen Kampagne der Vereinten Nationen gegen Menschenhandel 
zu beteiligen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sämtliche einschlägigen 
internationalen Instrumente in Bezug auf den Menschenhandel, darunter das 
Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, zu ratifizieren; 

Menschenhandel als geschlechtsspezifisches Verbrechen und Bekämpfung des 
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 

19. betont, dass sexuelle Ausbeutung seit 2008 nach wie vor die am häufigsten 
vorkommende und gemeldete Form von Menschenhandel in der EU ist, da 60 % der 
Opfer zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gehandelt werden; stellt fest, dass mehr 
als 92 % dieser Opfer Frauen und Mädchen und dass über 70 % der Menschenhändler 
Männer sind2, wodurch deutlich wird, dass der Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung auf die Ungleichbehandlung der Geschlechter zurückzuführen 
ist; 

20. fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, eigens Maßnahmen zu ergreifen, 

                                                
1  Zu den Empfehlungen der Expertengruppe für die Bekämpfung des Menschenhandels 

(GRETA) des Europarates gehört, dass die Anwendung des nationalen 
Verweismechanismus auf Asylbewerber und Personen in Abschiebehaft sichergestellt 
werden muss. 

2  Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (Datenerhebung zum 
Menschenhandel in der EU), 2020. 
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um geschlechtsspezifische Gewalt, Gewalt gegen Frauen und Minderjährige, die 
gesellschaftliche Akzeptanz von Gewalt und die Kultur der Straflosigkeit sowie 
strukturelle geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Stereotypen als Ursachen des 
Menschenhandels anzugehen, und zwar insbesondere durch Bildungs-, Informations- 
und Sensibilisierungskampagnen, die durch den Austausch bewährter Verfahren ergänzt 
werden, darunter Programme und Schulungen, die sich an Männer und Jungen richten; 
empfiehlt der Kommission, die Geschlechterdimension bei der Überwachung der 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels zu 
stärken und weiterzuentwickeln, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei 
ihrer Bewertung der Einhaltung und Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels durch die Mitgliedstaaten weiterhin darauf zu achten; 

21. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu 
untersuchen, wie die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen dem Menschenhandel 
Vorschub leistet, da es laut Europol „Mitgliedstaaten gibt, in denen Prostitution legal 
ist, was es den Menschenhändlern sehr viel leichter macht, ein legales Umfeld für die 
Ausbeutung ihrer Opfer zu nutzen“1; weist auf die Erkenntnisse von Europol hin, 
wonach Verdächtige in einigen EU-Mitgliedstaaten, in denen Prostitution legal ist, nicht 
nur erwachsene Opfern, sondern auch Kinder ausbeuten konnten2; hebt hervor, dass der 
Menschenhandel durch die hohen Gewinne der Menschenhändler und die Nachfrage, 
die jegliche Form der Ausbeutung begünstigt, gefördert wird; betont, dass es für 
Menschenhändler durchaus üblich ist, legale Geschäfte zum Verschleiern von 
Tätigkeiten zum Zweck der Ausbeutung zu nutzen; weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet sind, der Nachfrage nach allen Formen der 
Ausbeutung entgegenzuwirken und diese zu verringern, was ein zentrales Ziel der 
Präventions- und Strafverfolgungsbemühungen sein sollte; 

22. fordert die Kommission auf, der Prävention des Verbrechens des Menschenhandels zum 
Zwecke der sexuellen Ausbeutung Vorrang einzuräumen, unter anderem durch 
Aufklärungs- Sensibilisierung- und Bildungskampagnen sowie durch Maßnahmen und 
Programme, mit denen der Nachfrage entgegengewirkt und sie verringert wird, sowie 
eventuell in Zukunft entsprechende Rechtsvorschriften einzuführen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die wissentliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
von Opfern des Menschenhandels als Straftat in ihre nationalen Gesetze aufzunehmen, 
wie dies in Artikel 18 der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandelns empfohlen 
und von der Kommission im Jahr 2018 bekräftigt wurde3, und wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Strafen einzuführen; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, eng mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, 
die Opfer von Menschenhandel betreuen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, den Fokus auf die 
wiederkehrenden und neu entstehenden Muster von Menschenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung zu richten, wie die zunehmende Ausbeutung von Kindern und 
Frauen, unter anderem durch Grooming und sexuelle Erpressung und durch die 
Loverboy-Methode als das häufigste Mittel, um Opfer durch die Nutzung von 
Technologien des Internets für sich zu gewinnen und gefügig zu machen; fordert, dass 

                                                
1  Europol-Lagebericht „Trafficking in Human Beings in the EU“ (Menschenhandel in der 

EU), 18. Februar 2016. 
2  COM(2018)0777, S. 6. 
3  COM(2018)0777, S. 6. 
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die Mitgliedstaaten und die Kommission zu diesem Zweck ihre digitalen Fähigkeiten 
unter anderem in Bezug auf ein sicheres Internet, in Zusammenarbeit mit allen 
relevanten Akteuren ausbauen; weist darauf hin, dass sich die herkömmliche 
Vorgehensweise der kriminellen Netze, die am Menschenhandel beteiligt sind, durch 
die zunehmende Nutzung von Technologie erheblich verändert hat, insbesondere in 
einigen Phasen des Prozesses des Menschenhandels; 

24. hebt die Bedeutung geschlechtsdifferenzierter und am Wohl der Kinder orientierter 
Schulungen für alle Beamten, Richter, Interessenträger und anderen Akteure, die sich 
mit Fällen des Menschenhandels, Untersuchungen und potenziellen Opfern befassen, 
hervor und fordert mehr solcher Schulungen, damit die frühzeitige Erkennung von 
Personen verbessert wird, die möglicherweise Opfer des Menschenhandels zu Zwecken 
der sexuellen Ausbeutung sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur 
Unterstützung von Opfern zu ergreifen, wie Ausstiegsprogramme, psychologische 
Betreuung, Möglichkeiten für eine menschenwürdige soziale und berufliche 
Wiedereingliederung, Bildungsangebote sowie der Zugang zu Dienstleistungen im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und zu Gerichten sowie die 
Möglichkeit der Durchsetzung damit verbundener Ansprüche, wobei die 
Zivilgesellschaft, die Sozialpartner und der private Sektor eingebunden werden; betont 
in diesem Zusammenhang auch, wie wichtig Sensibilisierungsprogramme für die breite 
Öffentlichkeit sind, um potenzielle Opfer zu erkennen und zu schützen; betont, dass 
angemessene Mittel für Schulungszwecke vorgesehen werden müssen, und fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, angemessene Ressourcen zur Verfügung zu stellen; 

25. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, auf eine umfassende auf das jeweilige 
Alter und die Entwicklungsstufe angepasste Sexualerziehung als wichtiges Mittel der 
Verhütung von jeglicher Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, einschließlich 
Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung, zu setzen und auch die Themen 
Einwilligung und Beziehungen in den Unterricht aufzunehmen, um eine gesunde 
Einstellung des Respekts und der Gleichstellung bei allen Interaktionen zu fördern; 

Menschenhandel zu Zwecken der Ausbeutung der Arbeitskraft 

26. bedauert zutiefst, dass mehrere Mitgliedstaaten und zivilgesellschaftliche 
Organisationen beim Menschenhandel zu Zwecken der Ausbeutung der Arbeitskraft 
eine Zunahme verzeichnen1; bedauert, dass Kinder zunehmend Opfer des 
Menschenhandels zu Zwecken der Ausbeutung der Arbeitskraft geworden sind, und 
fordert dringend Maßnahmen seitens der nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden in den 
Mitgliedstaaten, um solche Praktiken zu erkennen und ihnen ein Ende zu setzen; fordert 
zudem die Europäische Arbeitsbehörde auf, schwere Formen der Ausbeutung der 
Arbeitskraft vorrangig anzugehen und die Mitgliedstaaten beim Kapazitätsaufbau in 
diesem Bereich zu unterstützen, um Praktiken, die schwere Formen der Ausbeutung der 
Arbeitskraft umfassen, durch gezielte Kontrollen zu erkennen und zu bestrafen; hebt 
hervor, wie wichtig es ist, das Thema Ausbeutung der Arbeitskraft in die 
Schulungsprogramme für Beamte, die Opfer betreuen, einzuschließen, um die 
frühzeitige Erkennung von Personen zu verbessern, die Opfer des Menschenhandels zu 
Zwecken der Zwangsarbeit sind; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit 

                                                
1  Dritter Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte bei der Bekämpfung 

des Menschenhandels (2020) gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2011/36/EU zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels, COM(2020)0661. 
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den Mitgliedstaaten zu untersuchen, wie die Nachfrage nach günstigen 
Arbeitsleistungen den Menschenhandel zu Zwecken der Ausbeutung der Arbeitskraft 
fördert; fordert die Behörden der Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Bemühungen 
zur Beseitigung aller Formen informeller und ungeregelter Arbeit zu verstärken und 
damit die Arbeitnehmerrechte für alle Arbeitnehmer sicherzustellen; hebt hervor, dass 
der prekäre Arbeitsstatus der betroffenen Arbeitnehmer sie von ihren Arbeitgebern 
abhängig macht und dadurch die Ausbeutung der Opfer durch Personen, die 
Menschenhandel betreiben, ermöglicht wird; 

Andere Formen der Ausbeutung 

27. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, sich auf die 
wiederkehrenden und neu entstehenden Muster aller Formen des Menschenhandels zu 
konzentrieren, unter anderem jene zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft, der 
Zwangsbettelei, der Zwangs- und Scheinehe und der Zwangskriminalität; hebt hervor, 
dass der Menschenhandel durch hohe Gewinne für Menschenhändler und durch die 
Nachfrage, die jegliche Form der Ausbeutung begünstigt, gefördert wird; stellt mit 
Besorgnis fest, dass viele EU-Mitgliedstaaten nicht über angemessene 
Rechtsvorschriften für Opfer aller Formen von Ausbeutung verfügen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, beim Schutz und bei der Betreuung der Opfer sowie bei der 
Unterstützung für Opfer alle Formen des Menschenhandels zu berücksichtigen; stellt 
fest, dass trotz jüngster Berichte über kriminelle Netze, die in der gesamten EU zum 
Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft und anderer Formen der Ausbeutung 
Menschenhandel betreiben, ein Mangel an angemessenen Daten, Rechtsvorschriften 
und Zugang zu Unterstützungsleistungen für Opfer dieser Formen der Ausbeutung 
besteht; 

28. stellt fest, dass der Menschenhandel zu anderen Zwecken der Ausbeutung laut dem 
dritten Bericht der Kommission 18 % der Opfer betrifft1 und Aktivitäten in den 
Bereichen der Zwangsbettelei, der erzwungenen Kriminalität, des Verkaufs von 
Säuglingen, der Organentnahme, der illegalen Adoption und der finanziellen 
Ausbeutung durch Betrug sowie den Menschenhandel durch Leihmutterschaft umfasst; 
weist darauf hin, dass viele der Opfer von Zwangsbettelei und erzwungener Kriminalität 
häufig aus ausgegrenzten Roma-Gemeinschaften stammen und dass es sich dabei häufig 
um Kinder handelt; 

29. betont, dass innerhalb des rechtlichen und politischen Rahmens der EU in Bezug auf 
Menschenhandel die interne und externe Dimension miteinander verbunden werden, 
und erkennt an, dass die Bekämpfung des Menschenhandels, der eine schwere Straftat 
und eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, zu den klaren 
Zielen des auswärtigen Handelns der EU zählt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit mit Drittländern zu verbessern, um jegliche 
Formen des Menschenhandels zu bekämpfen, und Bemühungen um gemeinsame 
Untersuchungen und eine spezialisierte Strafverfolgung zu verstärken; 

Menschenhandel im Kontext von Asyl und Migration 

30. betont, dass die Mehrzahl der Opfer zwar EU-Bürger sind, dass aber kriminelle 
Organisationen die Migrationsrouten für den Menschenhandel in die EU missbrauchen, 

                                                
1  COM(2020)0661. 
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wobei Migranten, Flüchtlinge und Asylsuchende den Menschenhändlern durch 
humanitäre Krisen noch stärker ausgesetzt sind; weist darauf hin, dass es in den letzten 
Jahren einen starken Anstieg bei der Zahl von Frauen und Mädchen gab, die über die 
zentrale Mittelmeerroute zu Zwecken der sexuellen Ausbeutung in die EU 
geschmuggelt werden1; fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, diese Frauen und 
Mädchen zu ermitteln und ähnlichen Fällen in Zukunft vorzubeugen, indem ein 
kohärenter und abgestimmter, auf Rechten basierender und geschlechtsspezifischer 
sowie kindgerechter Ansatz zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
gewählt wird; weist darauf hin, dass Frauen und Kinder entlang der Migrationsrouten 
als Gegenleistung für Schutz und Grundversorgung häufig Opfer sexuellen Missbrauchs 
werden; unterstreicht, dass für diese Frauen und Kinder die Kriterien für die Gewährung 
des offiziellen Status eines Opfers von Menschenhandel oft zu starr sind und sie daher 
nicht die erforderliche Hilfe erhalten können, um den Schaden, dem sie ausgesetzt sind, 
zu beheben; 

31. bekräftigt, dass Asylbewerber, Flüchtlinge und Migranten sowie insbesondere 
unbegleitete und von ihren Familien getrennte Minderjährige, was den Menschenhandel 
betrifft, besonders gefährdet sind und dass ein besonderes Augenmerk auf den Handel 
mit Frauen, Kindern und gefährdeten Gruppen gelegt werden sollte; hebt hervor, dass in 
den verschiedenen Phasen des Migrationsprozesses Gefährdungen und Risiken 
bestehen: vor der Migration selbst, auf dem Weg in die EU, am Bestimmungsort sowie 
für diejenigen, die möglicherweise zurückkehren; stellt fest, dass begrenzte Kenntnisse 
der Landessprache und/oder ein fehlendes Verständnis der Rechte, ein begrenzter 
Zugang zu umsetzbaren Möglichkeiten für die Bestreitung des Lebensunterhalts oder zu 
hochwertiger Bildung sowie Einschränkungen ihrer Freizügigkeit auch zu dem Risiko 
beitragen, Opfer von Menschenhandel zu werden; 

32. hebt die sehr geringe Zahl der registrierten Opfer von Menschenhandel bei den 
Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes hervor; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, ankommende Personen, auch mit Hilfe von Übersetzung und Verdolmetschung, 
verstärkt über ihre Rechte und die gemäß dem EU-Recht geltenden Verfahren zu 
informieren, auch über die Möglichkeiten, Unterstützung durch Rechtsanwälte und 
kulturelle Mediatoren, die versuchen, Menschenhandel zu verhindern, zu erhalten; 

33. weist darauf hin, dass Personen, die internationalen Schutz beantragen und als Opfer 
des Menschenhandels ermittelt wurden, in einigen Mitgliedstaaten beschlossen haben 
oder dazu gezwungen gewesen sein könnten, andere Verfahren einzuschlagen und einen 
Aufenthaltstitel gemäß der Richtlinie über Aufenthaltstitel geltend zu machen2; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Bekämpfung des Menschenhandels 
und Asylverfahren miteinander verbunden werden und einander ergänzen können; 

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine kohärente Anwendung der in der Dublin III-
Verordnung, der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Richtlinie 
über die Erteilung von Aufenthaltstiteln enthaltenen Bestimmungen sicherzustellen, um 
die in einigen Mitgliedstaaten bestehende Vorgehensweise zu vermeiden, Opfer des 

                                                
1  Zweiter Fortschrittsbericht, COM(2018)0777, S. 3. 
2  Bewertung der europäischen Umsetzung – „Implementation of Directive 2011/36/EU: 

Migration and gender issues“ (Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU: Migrations- und 
Gleichstellungsaspekte), Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, Referat Ex-post-
Bewertung, 15. September 2020, S. 49. 
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Menschenhandels in das Land zu überstellen, in dem sie bei ihrer Erstankunft 
ausgebeutet wurden, wodurch sie dem Risiko, erneut dem Menschenhandel zum Opfer 
zu fallen und erneut traumatisiert zu werden, stärker ausgesetzt sind; 

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um eine frühzeitige Erkennung 
möglicher Opfer zu verstärken, insbesondere innerhalb von Migrationsströmen und 
Hotspots, und Schutz- und Präventionsmaßnahmen zu ergreifen; betont, dass ermittelten 
möglichen Opfern Schutz und Zugang zu einem sicheren Ort gewährt werden sollte, an 
dem sie Informationen und Rechtsbeistand erhalten können; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Opfer einschließlich Migranten unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus Zugang zur Justiz haben; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Mittel und spezialisierte Einrichtungen für 
tatsächliche und mutmaßliche Opfer des Menschenhandels, einschließlich Frauen, 
unbegleiteter und von ihren Familien getrennter Minderjähriger, bereitzustellen und für 
ausreichend Platz in Unterkünften zu sorgen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass in geschlechtsspezifischen Fragen geschulte Bedienstete in 
Aufnahmeeinrichtungen zur Verfügung stehen, und die mit ihnen arbeitenden 
zivilgesellschaftlichen Organisationen angemessen zu unterstützen und zu finanzieren; 

37. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht der Opfer des Menschenhandels auf ein 
Familienleben sicherzustellen und die mögliche Ausdehnung des den Opfern gewährten 
internationalen Schutzes auf ihre Familienangehörigen zu prüfen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verfahren zur Familienzusammenführung der 
Familienangehörigen der gefährdeten Opfer im Herkunftsland zu beschleunigen; 

38. weist darauf hin, dass nationale Mechanismen zur Erhebung von Daten über Opfer von 
Menschenhandel eingerichtet werden müssen, um die Weiterverfolgung der ermittelten 
Fälle im Rahmen internationaler Schutzverfahren sicherstellen zu können;  

39. zeigt sich besorgt darüber, dass die Erholungs- und Bedenkzeit an die Mitwirkung des 
Opfers während des Ermittlungsverfahrens gebunden ist und von den 
Strafverfolgungsbehörden gewährt wird; bedauert, dass in einigen Mitgliedstaaten1 
dieser Zeitraum weder Opfern von Menschenhandel, die Staatsangehörige der EU 
und/oder des EWR sind, noch Asylbewerbern gewährt wird; fordert die Kommission 
auf, die Umsetzung der verfügbaren rechtlichen Lösungen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten zu überwachen, insbesondere die Gewährung einer Erholungs- und 
Bedenkzeit;  

40. weist darauf hin, dass Migrantenschleusung und Menschenhandel laut Europol 
bisweilen von den gleichen kriminellen Banden2 durchgeführt werden, und dass 
Untersuchungen zeigen, dass Menschenhändler zunehmend Migranten und 
Asylsuchende in der EU auszubeuten versuchen3; betont, dass Prävention und 
Bekämpfung des Menschenhandels bei der Zusammenarbeit mit Herkunftsländern oder 

                                                
1  9. Gesamtbericht über die Tätigkeiten der Expertengruppe für die Bekämpfung des 

Menschenhandels (GRETA), S. 57. 
2  4. Jahresbericht des Europäischen Zentrums von Europol zur Bekämpfung der 

Migrantenschleusung (2020). 
3  Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität 

2017 (SOCTA). 
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Transitländern für die Bekämpfung von Migrantenschleusung sowie der Schutz der 
Opfer wichtig sind, wobei dafür gesorgt werden muss, dass umfassende Unterstützungs-
, Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsprogramme zur Verfügung stehen; 

41. weist die Mitgliedstaaten erneut darauf hin, dass sich die Gefährdung von 
Asylsuchenden durch den Menschenhandel aufgrund fehlender Möglichkeiten einer 
sicheren und legalen Migration zunimmt, da sie sowohl während der Durchreise als 
auch bei der Ankunft ausgebeutet werden können; fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr 
sichere und legale Migrationswege wie humanitäre Visa zu schaffen, um die 
Ausbeutung schutzbedürftiger Personen zu verhindern; 

42. stellt fest, dass im Falle von Migranten ohne Ausweispapiere oder mit einem 
abhängigen Status die Wahrscheinlichkeit von Viktimisierung steigt und die 
Wahrscheinlichkeit, dass Opfer Hilfe suchen oder Missbrauch melden, aufgrund der 
Angst vor negativen Folgen sinkt, wodurch sie Gefahr laufen, ausgebeutet und 
missbraucht zu werden; stellt fest, dass die erheblichen Lücken beim Abdeckungsgrad 
und bei der Umsetzung nationaler Gesetze und Strategien im Zusammenhang mit dem 
Menschenhandel von den Tätern ausgenutzt werden können, um Opfer mit irregulärem 
Status auszubeuten, wodurch große Gruppen von Menschen anfälliger für Ausbeutung 
werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich 
Migration von Strafverfolgungsmaßnahmen zu trennen; betont, dass eine sichere 
Selbstauskunft ermöglicht und wirksame Beschwerdemechanismen für schutzbedürftige 
Personen eingerichtet werden sollten; 

Kinderhandel 

43. stellt fest, dass Kinder etwa ein Viertel aller Opfer in der EU ausmachen und Mädchen 
(78 %) die große Mehrzahl der minderjährigen Opfer in der EU bilden; weist darauf hin, 
dass etwa 75 % aller minderjährigen Opfer in der EU Unionsbürger waren; ist in 
besonderem Maße besorgt über die Gewalt, den Missbrauch und die Ausnutzung, denen 
minderjährige Opfer in der EU ausgesetzt sind, insbesondere diejenigen, die zum 
Zwecke der sexuellen Ausbeutung gehandelt werden1; 

44. weist erneut auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hin, den Opfern des 
Kinderhandels besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wobei das Kindeswohl bei 
allen Maßnahmen an erster Stelle steht; verweist nachdrücklich auf den körperlichen 
und psychischen Schaden, den die Opfer des Kinderhandels erleiden, und ihre erhöhte 
Anfälligkeit für Ausbeutung; fordert die Mitgliedstaaten auf, umfassende Maßnahmen 
für den Kinderschutz zu ergreifen und für die Berücksichtigung der Kindheit und eine 
Einschätzung des Alters des Kindes, den Schutz vor und während des Strafverfahrens, 
den Zugang zu Unterstützung ohne Vorbedingungen, Entschädigung, Straffreiheit, Hilfe 
und Betreuung für das Familienmitglied eines Opfers im Kindesalter sowie Prävention 
zu sorgen; 

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Schwerpunkt auf die Erkennung minderjähriger 
Opfer zu legen und sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen; betont, dass 
für minderjährige Opfer sowie unbegleitete minderjährige Opfer unverzüglich gut 
ausgebildete und angemessen unterstützte Vormunde bestellt werden müssen, darunter 

                                                
1  Europol, Europäisches Zentrum zur Bekämpfung der Migrantenschleusung, Vierter 

Jährlicher Tätigkeitsbericht – 2020. 
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auch Vormunde für einen befristeten Zeitraum als Sofortmaßnahme, und betont, wie 
wichtig eine kindgerechte Justiz und spezialisierte Dienste sind; fordert die 
Mitgliedstaaten ferner auf, Maßnahmen zu ergreifen, um denjenigen, die mit Opfern des 
Kinderhandels zu tun haben, eine angemessene und geeignete Ausbildung, insbesondere 
eine juristische und psychologische Ausbildung, zu gewähren, und die Anzahl der 
Vormunde durch die Organisation von Sensibilisierungskampagnen zu erhöhen; 

46.  fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Konsulatsbedienstete bei der 
Erfassung der biometrischen Daten von Minderjährigen im Visumantragsverfahren 
besonders darauf achten, dass die Identität des Minderjährigen und die Verbindung zu 
der Person bzw. den Personen, die die elterliche Sorge oder die gesetzliche 
Vormundschaft haben, korrekt überprüft wird; fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit Europol und Organisationen der Zivilgesellschaft sowie den 
Mitgliedstaaten den nationalen, lokalen und regionalen Behörden gezielte und wirksame 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Informationen über die von den 
Menschenhändlern angewandten Methoden zur Verfügung zu stellen, um Kinderhandel 
vorzubeugen;  

47. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie 
vollumfänglich umzusetzen und die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zur 
Verhinderung und Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung auf EU-Ebene zu verstärken; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit Organisationen der Zivilgesellschaft 
und den EU-Agenturen, insbesondere mit Europol und Eurojust, zusammenzuarbeiten, 
den Informationsaustausch zu erweitern und grenzüberschreitende Ermittlungen zu 
fördern; 

48. nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern weit 
verbreitet ist und es zu einer Musterbildung und Normalisierung des Handels und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern kommt, und fordert eine angemessene Reaktion von 
Online-Plattformen, um zu verhindern, dass pornographisches Material, in dem der 
Missbrauch von Kindern dargestellt wird, verfügbar ist; 

49. stellt fest, dass Mittel wie das Internet und soziale Medien genutzt werden, um mögliche 
Opfer zu rekrutieren und anzulocken; fordert die Internetplattformen auf, der 
Entwicklung geeigneter Werkzeuge besondere Aufmerksamkeit zu schenken; fordert, 
dass sich das Gesetz über digitale Dienste mit dieser Nutzung von Methoden für Gewalt 
im Internet befasst; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein Modell zur Erkennung, 
frühzeitigen Unterstützung und Hilfe für Kinder, die Opfer von sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch im Internet sind, sowie Sensibilisierungskampagnen und 
kindgerechte Beschwerdemechanismen zu entwickeln; legt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten nahe, weitere Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Online-Kriminalität 
zu ergreifen und die Präventionsmaßnahmen auszuweiten; bekräftigt daher erneut, dass 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der grenzüberschreitende Austausch 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden und Jugendämtern verbessert werden müssen 
und dass ein System entwickelt werden muss, das eine schnelle Suche nach 
Familienangehörigen unbegleiteter Minderjähriger ermöglicht und ihnen alternative 
Betreuungsmöglichkeiten bietet; 

50. weist darauf hin, dass Opfer im Kindesalter besonders unterstützt werden müssen, 
wobei ihre Interessen und ihre besondere Verwundbarkeit zu berücksichtigen sind; legt 
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den Mitgliedstaaten nahe, dafür Sorge zu tragen, dass Fachkräfte, die mit 
minderjährigen Opfern in Kontakt stehen, wie Mitarbeiter von 
Strafverfolgungsbehörden, Grenzschutzbeamte, Beamte, Justizmitarbeiter sowie im 
Gesundheits- und Sozialwesen tätige Personen, einschließlich derjenigen, die in 
Jugendbetreuungseinrichtungen arbeiten, angemessen darin geschult werden, Opfer von 
Menschenhandel zu identifizieren, zu unterstützen und an andere Stellen zu verweisen; 
bedauert, dass spezialisierte Teams innerhalb der Strafverfolgungsbehörden, die darin 
geschult sind, Zeugenaussagen von Kindern audiovisuell aufzunehmen, nicht 
konsequent an der Befragung aller Kinder, die Opfer von Menschenhandel wurden, 
beteiligt sind; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, dies als Standard 
festzulegen und das Personal der Strafverfolgungsbehörden in dieser Art der 
kindgerechten Befragung zu schulen; legt den Mitgliedstaaten nahe, einen starken 
„Kettenansatz“ mit engen Verknüpfungen zwischen spezieller Unterstützung im 
Bereich Menschenhandel, wie spezialisierte Einrichtungen für die Unterstützung und 
Aufnahme von Opfern von Menschenhandel, und etablierten Modulen für die 
Jugendfürsorge zu entwickeln, wobei auf die spezifischen Bedürfnisse jedes 
minderjährigen Opfers von Menschenhandel eingegangen werden muss; 

51. nimmt zur Kenntnis, dass Roma-Kinder in Bezug auf Ausbeutung und Menschenhandel 
besonders gefährdet sind, wobei ein hohes Risiko besteht, dass sie Opfer von sexueller 
Ausbeutung, Ausbeutung der Arbeitskraft und Zwangsbettelei werden; 

52. begrüßt die Entscheidung der Kommission, in der EU-Strategie zur wirksameren 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern vom 24. Juli 2020 die Einrichtung 
eines Zentrums zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern vorzusehen, wie vom Europäischen Parlament in seiner Entschließung vom 
26. November 2019 über die Rechte des Kindes gefordert, als Stütze eines koordinierten 
europäischen Mehrparteienansatzes, der die Prävention und Bekämpfung des 
Missbrauchs von Kindern und die Unterstützung von Opfern umfasst; 

53. stellt fest, dass Kinder und insbesondere unbegleitete und von ihren 
Familienangehörigen getrennte Migrantenkinder bei der Migration weiterhin einem 
hohen Risiko ausgesetzt sind, auf den Migrationsrouten in die und innerhalb der EU 
Opfer von Gewalt, Menschenhandel und Ausbeutung zu werden; stellt fest, dass 
Mädchen auf den Migrationsrouten der Gefahr sexueller Ausbeutung und 
geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
unbegleiteten minderjährigen Opfern von Menschenhandel Hilfe, Unterstützung und 
Schutzmaßnahmen zu gewähren, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen, ihnen 
bei ihrer Ankunft einen Vormund zuzuweisen und ihnen angemessene und angepasste 
Lebensbedingungen zu bieten; weist erneut darauf hin, dass solche Maßnahmen dem 
Wohl der unbegleiteten Kinder sowohl in kurzfristiger als auch in langfristiger 
Perspektive Rechnung tragen sollten; verurteilt, dass einige Mitgliedstaaten die 
Inhaftierung als „Schutz“ für unbegleitete Minderjährige, auch in Zellen in 
Polizeidienststellen, einsetzen; weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
Alternativen zur Inhaftierung, insbesondere von Kindern, prüfen sollten; weist darauf 
hin, dass eine Ingewahrsamnahme nicht dem Kindeswohl dient und dass die 
Mitgliedstaaten für eine kindgerechte Unterbringung ohne Freiheitsentzug sorgen 
sollten; 

54. stellt fest, dass Menschenhändler häufig Aufnahmeeinrichtungen genutzt haben, um 
mögliche Opfer zu identifizieren und deren Beförderung zu den Orten der Ausbeutung 
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zu organisieren, und dass die zuständigen Behörden und andere zuständige Akteure in 
den Mitgliedstaaten daher besonders wachsam sein und diese Einrichtungen 
überwachen und schützen müssen, wobei den am stärksten gefährdeten Personen, wie 
etwa Kindern, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss bei gleichzeitiger 
Verbesserung ihres Schutzes durch Information und Stärkung mittels 
Sensibilisierungskampagnen in Schulen, Jugendzentren und Jugendbewegungen; betont, 
dass ein koordinierter europäischer Ansatz erforderlich ist, um unbegleitete Migranten 
im Kindesalter zu finden, wenn sie verschwinden, und sie zu schützen; 

Effizienz von Strafrechtssystemen und Kriminalisierung der Inanspruchnahme von 
Diensten von Opfern  

55. weist auf die geringe Zahl von Strafverfolgungen und Verurteilungen wegen der Straftat 
des Menschenhandels hin; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Maßnahmen 
zu ergreifen und zu beschleunigen, um die Untersuchung von Menschenhandelsfällen 
durch verstärkte polizeiliche Bemühungen sowohl auf nationaler als auch auf 
grenzüberschreitender Ebene zu verbessern und harte Strafen für das Verbrechen des 
Menschenhandels einzuführen; betont, dass die bestehenden nationalen Sanktionen und 
die Mittel zu ihrer Vollstreckung in den einzelnen Mitgliedstaaten immer noch sehr 
unterschiedlich sind; betont, dass ein besonderes Augenmerk auf Bereiche gelegt 
werden sollte, über die zu wenig berichtet und in denen zu wenig ermittelt wird, 
insbesondere auf die saisonale und befristete Beschäftigung in den Sektoren, in denen 
gering qualifizierte Arbeitnehmer beschäftigt sind, die schlecht bezahlt werden, darunter 
die Ausbeutung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, der Straflosigkeit durch einen koordinierten Ansatz zwischen den einschlägigen 
EU-Agenturen in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten, den EU-Organen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen Partnern entgegenzuwirken und 
dadurch die Wirksamkeit von Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu 
erhöhen, unter anderem durch den wirksamen Einsatz der bestehenden Plattformen, die 
von Agenturen wie Europol und Eurojust betrieben werden; fordert daher die für die 
Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung oder strafrechtliche Verfolgung von schwerer 
Kriminalität, einschließlich Fällen von Menschenhandel, zuständigen Behörden auf, IT-
Großsysteme, einschließlich des Schengener Informationssystems (SIS II), im Einklang 
mit den Bestimmungen der einschlägigen Rechtsvorschriften zu nutzen, um die 
Mitgliedstaaten zu unterstützen; 

56. weist darauf hin, dass nicht alle Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften im Zusammenhang 
mit Artikel 18 der Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels1 
erlassen haben; stellt fest, dass unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen für die 
Kriminalisierung der Inanspruchnahme von Diensten von Opfern die Bemühungen um 
eine Senkung der Nachfrage behindern; bedauert, dass die Rate der strafrechtlichen 
Verfolgung und Verurteilung der sexuellen Ausbeutung und der Inanspruchnahme von 
Diensten, die von Opfern erbracht werden, in der EU niedrig ist; bekräftigt seine 
dringende Forderung an die Mitgliedstaaten, die bewusste Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen von Opfern des Menschenhandels als Straftatbestand in die 
Rechtsordnung aufzunehmen; 

57. betont, dass es für die Strafverfolgungsbehörden in der EU von entscheidender 
Bedeutung ist, effiziente und erweiterte Ermittlungsfähigkeiten zu entwickeln, um auf 

                                                
1  Zweiter Fortschrittsbericht, COM(2018)0777, S. 29. 
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die ständig zunehmenden internetgestützten kriminellen Muster des Menschenhandels 
zu reagieren; fordert die Kommission auf, die EU-Agenturen wie etwa Europol 
finanziell zu unterstützen und den Mitgliedstaaten über spezielle sektorale EU-Fonds 
wie den ISF Mittel zur Verfügung zu stellen, um für die besten Standards in Bezug auf 
die Ermittlungen und angemessene Instrumente zur Verarbeitung zunehmend 
komplexer Informationsmengen zu sorgen; 

58. stellt fest, dass Frauen aufgrund ihrer sozioökonomischen Lage oder ihres 
Migrantenstatus unverhältnismäßig oft kriminalisiert und am gleichberechtigten Zugang 
zur Justiz gehindert werden, und zwar aufgrund von geschlechtlicher Stereotypisierung, 
diskriminierenden Gesetzen, sich überschneidender oder verschärfter Diskriminierung, 
sowie Anforderungen und Praktiken in Bezug auf Verfahren und Beweise; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Zugang zur 
Justiz allen Frauen physisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell zur Verfügung steht; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Hindernisse für den Zugang 
von Frauen zur Justiz zu beseitigen; 

59. bedauert, dass die Bedingungen, unter denen ein Opfer eines offiziellen Status eines 
Opfers von Menschenhandel erhält, oft zu starr sind, um sie zu erfüllen, insbesondere 
für Minderjährige und andere gefährdete Opfer, die finanziell und emotional von ihren 
Menschenhändlern abhängig sind; bedauert die Tatsache, dass die Opfer immer noch 
strafrechtlichen Anklagen und Verurteilungen wegen Straftaten ausgesetzt sind, zu 
denen die gezwungen wurden, oft im Zusammenhang mit der illegalen Einreise in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, die häufig mit dem Menschenhandel einhergeht; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, eindeutige Bestimmungen über den Verzicht auf 
Strafverfolgung oder über die Straffreiheit der Opfer von Menschenhandel und zur 
Trennung von Schutz der Opfer und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden 
vorzusehen, die derzeit die gesamte Beweislast auf das Opfer übertragen; fordert, dass 
die Mitgliedstaaten stattdessen den Bedürfnissen der Opfer in Bezug auf psychologische 
Unterstützung gerecht werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die 
Unterstützung und Betreuung eines Opfers nicht von dessen Bereitschaft, bei den 
strafrechtlichen Ermittlungen, der strafrechtlichen Verfolgung oder beim 
Gerichtsverfahren zu kooperieren, abhängig gemacht wird, in Übereinstimmung mit 
Artikel 11 der Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels; 

60. bedauert, dass Daten über die Identität der Opfer von Menschenhandel in 
Polizeiberichten und während des gesamten Verfahrens offengelegt werden, was es den 
Opfern erschwert, sich zu äußern oder es erschwert, sie vor Vergeltungsmaßnahmen zu 
schützen; legt den Mitgliedstaaten nahe, die Namen und anderen Daten über die 
Identität der Opfer in getrennten Dateien zu speichern, die der Polizei und der 
Staatsanwaltschaft zugänglich sind, aber nicht an die mutmaßlichen Menschenhändler 
oder ihre Anwälte weitergegeben werden dürfen, wobei das Recht auf ein faires 
Verfahren zu wahren ist; 

61. hebt den Stellenwert der Finanzermittlungen und der Verfolgung der Geldkanäle als 
zentrale Strategie hervor, um gegen die Netzwerke der organisierten Kriminalität, die 
vom Menschenhandel profitieren, Untersuchungen und Strafverfolgungsmaßnahmen 
einzuleiten; fordert die Mitgliedstaaten auf, Finanzermittlungen einzuleiten und mit 
Sachverständigen im Bereich Geldwäsche zusammenzuarbeiten, wenn eine neue 
Untersuchung von Menschenhandelsfällen eingeleitet wird; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Zusammenarbeit beim Einfrieren und der Einziehung der Vermögenswerte von 

www.parlament.gv.at



 

 485 

Personen, die am Menschenhandel beteiligt sind, und bei der Entschädigung der Opfer 
zu verstärken, unter anderem durch die Verwendung von eingezogenen Erträgen zur 
Unterstützung und zum Schutz der Opfer, wie in Erwägungsgrund 13 der Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels angeregt wird; fordert die Kommission auf, die 
Nutzung der bestehenden justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit und der 
bestehenden Instrumente, wie der gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsurteilen, 
gemeinsame Ermittlungsgruppen und der Europäischen Ermittlungsanordnung, zu 
fördern; fordert in diesem Sinne einen verstärkten ganzheitlichen Ansatz, mit dem 
darauf abgezielt wird, in allen Bereichen wie Migration, Beschäftigung, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz und vielen anderen ein gemeinsames Denken zu fördern; 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit den Agenturen der EU 

62. weist auf die Rolle der EU-Agenturen bei der frühzeitigen Erkennung von Opfern und 
der Bekämpfung des Menschenhandels hin; fordert mehr Mittel für die EU-Agenturen 
im Bereich Justiz und Inneres (JI), damit deren Mitarbeiter geschult und Instrumente 
zum Kapazitätsaufbau im Bereich der Ermittlung von Opfern entwickelt werden 
können, wozu auch die Einstellung von in geschlechts- und kinderspezifischen Fragen 
geschulten Bediensteten gehört, und zwar insbesondere in den Mitgliedstaaten, in denen 
eine Zunahme gemischter Migrationsströme zu verzeichnen ist; fordert die Kommission 
auf, Leitlinien auszuarbeiten, um geschlechter- und menschenrechtsbezogenes 
Fachwissen in die Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in der EU einfließen zu 
lassen, u. a. durch die Entwicklung nachhaltiger Programme zur Gewährleistung einer 
ausgewogeneren Vertretung von Männern und Frauen in Entscheidungsprozessen und 
bei der Stellenbesetzung in den – insbesondere für den Menschenhandel relevanten – 
JI-Agenturen; 

63. begrüßt, dass die JI-Agenturen eine gemeinsame Verpflichtungserklärung zur 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Menschenhandels abgegeben haben; fordert 
in diesem Zusammenhang, dass die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des 
Menschenhandels die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Wissensaustausch 
mit den einschlägigen EU-Agenturen intensivieren, darunter Eurojust, Europol, die 
FRA, Frontex, CEPOL, das EIGE und das EASO; 

64. weist auf die entscheidende Rolle hin, die Eurojust bei der Zusammenarbeit und 
Koordinierung komplexer Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen der 
Justizbehörden in den Mitgliedstaaten spielt, unter anderem durch den Europäischen 
Haftbefehl und die Europäische Ermittlungsanordnung sowie durch den Einsatz 
gemeinsamer Ermittlungsgruppen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Fälle des 
Menschenhandels öfter und schneller an Eurojust zu verweisen, um die Koordinierung 
der Ermittlungen und der Strafverfolgung zwischen den Mitgliedstaaten und mit 
Drittländern zu verbessern; begrüßt den verstärkten Einsatz von gemeinsamen 
Ermittlungsgruppen mit Unterstützung von Eurojust und Europol, da sich dieses 
Instrument der justiziellen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Menschenhandels 
als besonders wirksam erwiesen hat; 

65. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Daten- und Informationsaustausch bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels zu verstärken, indem sie die einschlägigen 
Ressourcen und Datenbanken von Europol nutzen; 

66. fordert die CEPOL auf, Schulungen für die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 
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anzubieten, um für standardisierte Vorgehensweisen bei Ermittlungen und beim Schutz 
von Opfern zu sorgen; 

Empfehlungen 

67. fordert die Kommission auf, die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels nach 
einer gründlichen Folgenabschätzung zu überarbeiten, um die Maßnahmen zur 
Prävention, Bekämpfung und Verfolgung aller Formen des Menschenhandels, 
insbesondere der sexuellen Ausbeutung, die den größten Bereich des Menschenhandels 
ausmacht, zu verbessern; fordert sie ferner auf, der Nutzung von Online-Technologien 
sowohl bei der Verbreitung als auch bei der Prävention von Menschenhandel Rechnung 
zu tragen; fordert sie außerdem auf, die Maßnahmen zur Prävention und zur 
frühzeitigen Ermittlung von Opfern zu verbessern, für einen bedingungslosen und 
unkomplizierten Zugang zu Unterstützung und Schutz zu sorgen und dabei 
bereichsübergreifend geschlechts- und kinderspezifische Aspekte bei allen Formen des 
Menschenhandels stärker zu berücksichtigen; 

68. fordert die Kommission auf, die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels 
dahingehend zu ändern, dass die wissentliche Inanspruchnahme aller von Opfern des 
Menschenhandels erbrachten Dienste, die mit Ausbeutung einhergehen, von den 
Mitgliedstaaten ausdrücklich unter Strafe gestellt wird, wie es in Artikel 18 der 
Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels vorgesehen ist, zumal diese Straftat 
ein gravierendes, in der gesamten EU weit verbreitetes Phänomen ist, das 
vergleichsweise selten verfolgt wird; bedauert, dass es für die Strafverfolgungsbehörden 
schwierig ist, die Inanspruchnahme von Diensten, die von Opfern des Menschenhandels 
erbracht wurden, nachzuweisen; betont, dass Schwierigkeiten bei der Beweisfindung 
nicht unbedingt als schlüssige Begründung dafür herangezogen werden können, 
bestimmte Verhaltensweisen nicht als strafbare Handlungen anzusehen; stellt fest, dass 
die Beschränkung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf Fälle, in denen der Kunde 
unmittelbar und tatsächlich Kenntnis davon hat, dass die betroffene Person Opfer von 
Menschenhandel ist, die Strafverfolgung vor große Hürden stellt; ist der Ansicht, dass 
der Kenntnisstand, der erforderlich sein sollte, damit der Straftatbestand als erfüllt gilt, 
eingehend geprüft werden sollte; ist der Ansicht, dass Personen, die Dienste in 
Anspruch nehmen, nachweisen sollten, dass sie alle zumutbaren Schritte unternommen 
haben, um sicherzugehen, dass sie keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die von 
einem Opfer des Menschenhandels erbracht werden; ist besorgt über die Tatsache, dass 
die Strafverfolgungsbehörden nicht über genügend Kenntnisse bezüglich der 
wissentlichen Inanspruchnahme der von Opfern des Menschenhandels bereitgestellten 
Dienste verfügen, sowie über die mangelnde gerichtliche Praxis in Bezug auf die 
entsprechende Bestimmung und über die unzureichende und unsachgemäße 
Personalausstattung; betont, dass die Mitgliedstaaten größere Anstrengungen zur 
Erhöhung der Anzahl der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen unternehmen 
und die während der Beweiserhebungsverfahren auf den Opfern und ihren Zeugen 
ruhende Last verringern müssen; fordert regelmäßige und maßgeschneiderte 
Schulungen für Ermittler, Staatsanwälte und Richter und den systematischen Einsatz 
von Finanzuntersuchungen und anderen wirksamen erkenntnisgestützten 
Ermittlungsinstrumenten, die zusätzlich zu den Zeugenaussagen der Opfer eine Vielzahl 
von Beweismitteln hervorbringen können; fordert die Mitgliedstaaten auf, ausreichende 
finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, damit ordnungsgemäß gegen 
diese Straftat vorgegangen wird; 
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69. fordert die Kommission auf, unverzüglich eine spezifische Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels zu veröffentlichen und den Menschenhandel in der 
EU im Wege eines umfassenden rechtlichen und politischen Rahmens, der geschlechts- 
und kinderspezifisch ist und die Opfer in den Mittelpunkt stellt, vorrangig anzugehen; 

70. weist erneut darauf hin, dass die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels 
vollständig umgesetzt und von allen Akteuren in diesem Bereich, einschließlich 
Gesetzgebern, Richtern, Staatsanwälten, Polizei und Behörden, kohärent und 
gewissenhaft angewendet werden muss; betont, dass die geeignete Schulung all dieser 
Akteure wesentlich ist, ebenso wie Sensibilisierungskampagnen zur Prävention und die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden und den Organisationen der Zivilgesellschaft; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre Anstrengungen 
in dieser Hinsicht zu verstärken; 

71. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels durch die Mitgliedstaaten regelmäßig zu bewerten und einen Bericht 
gemäß Artikel 23 Absatz 1 vorzulegen, in dem bewertet wird, inwieweit die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, und wie sich die geltenden nationalen Vorschriften auswirken, und 
umgehend Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn es an einer wirksamen 
Umsetzung mangelt, dem Parlament Bericht zu erstatten und Vorschläge zu ihrer 
Überarbeitung vorzulegen; 

72. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der Richtlinie über Aufenthaltstitel zu 
überprüfen und dafür zu sorgen, dass die Opfer nach Ablauf der Bedenkzeit nicht 
zurückgeschickt werden, und dass die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Opfer von 
Menschenhandel nicht von ihrer Teilnahme oder Bereitschaft zur Teilnahme an den 
Ermittlungen oder dem Strafverfahren des jeweiligen Falls abhängig gemacht wird; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der in der Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels vorgeschriebene Zugang zu Unterstützung und 
Betreuung ohne Vorbedingung mit der Richtlinie über Aufenthaltstitel und ihrer 
Umsetzung in Einklang gebracht wird; 

73. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausreichende Mittel für die 
Bekämpfung des Menschenhandels entweder auf einzelstaatlicher oder auf EU-Ebene 
festzulegen, zuzuweisen und bereitzustellen, und zwar über die 
Finanzierungsmöglichkeiten der europäischen Fonds und Projekte, z. B. den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), den Fonds für die innere Sicherheit und den 
Aktionsbereich „Daphne“ des Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ 
im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens; 

74. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Informationskampagnen zu 
organisieren, die sich an potenzielle Opfer richten und sie über Unterstützungs- und 
Schutzangebote sowie ihre Rechte in allen EU-Staaten informieren; 

75. fordert die Kommission auf, evidenzbasierte Untersuchungen zu den Risikofaktoren für 
potenzielle Opfer und zu der Frage durchzuführen, wie sich die verschiedenen 
Politikbereiche mit dem Menschenhandel in Risikosektoren überschneiden; 

76. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen menschenrechtsbasierten 
Ansatz zur Verhütung des Menschenhandels mit Schwerpunkt auf den Rechten der 
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Opfer umzusetzen, mit der Zivilgesellschaft bei der Bereitstellung der erforderlichen 
Dienstleistungen und Unterstützung für die Opfer zusammenzuarbeiten und 
sicherzustellen, dass diese Zugang zur Justiz, zu Entschädigungen und zu 
Wiedergutmachungen haben; 

77. betont, dass ein kohärenter Ansatz wichtig ist, um die Ermittlung potenzieller Opfer im 
Kontext von Migrationsströmen und in den Hotspots zu verbessern, für einen besseren 
Zugang zu Asylverfahren zu sorgen und deren Komplementarität mit den Verfahren im 
Zusammenhang mit dem Menschenhandel sicherzustellen; fordert die Kommission auf, 
die Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels zu bewerten und 
Vorschläge zu ihrer Überarbeitung vorzulegen; 

78. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, angesichts der Wahrscheinlichkeit, 
dass geschleuste Personen Opfer von Menschenhandel werden, Sofortmaßnahmen 
gegen kriminelle Gruppen zu ergreifen, die im Bereich der Schleusung von Migranten 
und im Menschenhandel aktiv sind, und das Risiko zu beurteilen, dem Migranten und 
insbesondere unbegleitete Minderjährige und von ihren Familienangehörigen getrennte 
Kinder und Frauen ausgesetzt sind; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass es 
mehr legale und sichere Migrationsrouten geben muss, wenn es gilt, die Ausbeutung 
schutzbedürftiger Personen mit irregulärem Status zu verhindern; 

79. fordert die Mitgliedstaaten auf, als Reaktion auf COVID-19 einen Notfallplan 
auszuarbeiten, um die Mindestfunktionsfähigkeit der Systeme zur Bekämpfung des 
Menschenhandels unter Notfallbedingungen zu gewährleisten; nimmt zur Kenntnis, 
dass mit dem Notfallplan für ein Mindestangebot an Dienstleistungen gesorgt werden 
sollte, das den Opfern zur Befriedigung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse in solchen 
Zeiten zur Verfügung steht, wenn nur eingeschränkte Möglichkeiten im Hinblick auf 
die Befassung, den Schutz, die Untersuchung des Falles und das Gerichtsverfahren zur 
Verfügung stehen; 

80. fordert die Kommission auf, die Kontinuität der Tätigkeit des EU-Koordinators für die 
Bekämpfung des Menschenhandels sicherzustellen und dazu einen EU-Koordinator für 
die Bekämpfung des Menschenhandels in Vollzeit zu ernennen und dies in die neue 
Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels aufzunehmen; 

° 

° ° 

81. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0043 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten in den Jahren 2016–2018 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2021 zum Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten (Artikel 122 Absatz 7 der Geschäftsordnung) – 
Jahresbericht für die Jahre 2016 bis 2018 (2019/2198(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere die 
Artikel 1, 9, 10, 11 und 16, und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), insbesondere Artikel 15, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“), insbesondere auf Artikel 41 und 42, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2014 zu dem Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten (Artikel 104 Absatz 7 GO) für die Jahre 2011–20132, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2016 zu dem Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten (Artikel 116 Absatz 7 GO) für die Jahre 2014–20153 , 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2017 zu Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Integrität in den EU-Organen4, 

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Europäischen Bürgerbeauftragten und ihren 
Sonderbericht zur strategischen Untersuchung OI/2/2017 betreffend die Transparenz 
des Rechtsetzungsprozesses des Rates, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Januar 2019 zur strategischen 

                                                
1  ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
2  ABl. C 378 vom 9.11.2017, S. 27. 
3  ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 23. 
4  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 120. 
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Untersuchung OI/2/2017 der Bürgerbeauftragten zur Transparenz der Diskussionen im 
Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens in den vorbereitenden Gremien des Rates der 
EU1, 

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), 

– unter Hinweis auf die Berichte der Kommission, des Rates und des Parlaments über die 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 aus den Jahren 2016, 2017 und 2018, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des 
Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zu dem Jahresbericht 
2016 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten3, 

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien 2019–2024 für die Kommission von 
Präsidentin Ursula von der Leyen, 

– gestützt auf Artikel 54 und Artikel 122 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A9-
0004/2021), 

A. in der Erwägung, dass in den Verträgen verankert ist, dass die „Union […] den 
Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger [achtet], denen ein gleiches 
Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe […] zuteil wird“ (Artikel 9 EUV); in der 
Erwägung, dass „[a]lle Bürgerinnen und Bürger […] das Recht [haben], am 
demokratischen Leben der Union teilzunehmen“, und dass „[d]ie Entscheidungen […] 
so offen und bürgernah wie möglich getroffen [werden]“ (Artikel 10 Absatz 3 EUV, 
ausgelegt im Sinne der Erwägung 13 seiner Präambel sowie von Artikel 1 Absatz 2 und 
Artikel 9); 

B. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 15 AEUV „die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der 
Offenheit“ handeln, „[u]m eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die 
Beteiligung der Zivilgesellschaft sicherzustellen“, und dass „[j]eder Unionsbürger sowie 
jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz in 
einem Mitgliedstaat […] das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union“ hat; 

C. in der Erwägung, dass das Recht auf Zugang zu Dokumenten und sein Status als 
Grundrecht zudem mit Artikel 42 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
hervorgehoben werden, die mittlerweile mit den Verträgen „rechtlich gleichrangig“ ist 

                                                
1  ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 149. 
2  ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13. 
3  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 77. 
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(Artikel 6 Absatz 1 EUV); in der Erwägung, dass das Recht auf Zugang zu Dokumenten 
den Bürgern ermöglicht, ihr Recht auf Kontrolle der Tätigkeit und der Aktivitäten der 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU und insbesondere des 
Gesetzgebungsverfahrens effektiv wahrzunehmen; 

D. in der Erwägung, dass die Arbeitsweise der Organe der EU mit dem Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit vereinbar sein sollte; in der Erwägung, dass die EU-Organe 
höchstmögliche Transparenz-, Rechenschaftspflichts- und Integritätsstandards anstreben 
müssen; in der Erwägung, dass diese grundlegenden Prinzipien maßgeblich dafür sind, 
dass eine verantwortungsvolle Verwaltung innerhalb der Organe der EU gefördert und 
mehr Offenheit in Bezug auf die Funktionsweise der EU und ihren 
Beschlussfassungsprozess sichergestellt wird; in der Erwägung, dass das Vertrauen der 
Bürger in die Organe der EU von ausschlaggebender Bedeutung für Demokratie, 
verantwortungsvolle Verwaltung und wirksame Politikgestaltung ist; in der Erwägung, 
dass Transparenz und der Zugang zu Dokumenten auch mit Blick auf die Art und Weise 
sichergestellt sein sollten, in der Maßnahmen der EU auf allen Ebenen umgesetzt und 
EU-Gelder verwendet werden; in der Erwägung, dass Offenheit und die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft wesentliche Voraussetzungen dafür sind, dass eine 
verantwortungsvolle Verwaltungstätigkeit in den EU-Organen gefördert wird; in der 
Erwägung, dass die Bürger im Einklang mit den Grundprinzipien der Demokratie das 
Recht haben, über den Beschlussfassungsprozess informiert zu sein und ihn 
nachzuverfolgen; in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seinem 
Legislativverfahren – auch auf Ausschussebene – ein hohes Maß an Transparenz an den 
Tag legt, sodass Bürger, Medien und Interessengruppen nachvollziehen können, wie 
und warum Entscheidungen getroffen werden, die im Parlament vertretenen 
verschiedenen Standpunkte und die Herkunft der jeweiligen Vorschläge eindeutig 
erkennen können und die Annahme endgültiger Beschlüsse nachverfolgen können; 

E. in der Erwägung, dass der Rat gemäß Artikel 16 Absatz 8 EUV öffentlich tagen muss, 
wenn er über Entwürfe von Rechtsakten berät und abstimmt; in der Erwägung, dass die 
derzeit gängige Einstufung der meisten vorbereitenden Dokumente in laufenden 
Gesetzgebungsverfahren als „LIMITE“ der Bürgerbeauftragten zufolge eine 
unverhältnismäßige Einschränkung des Rechts der Bürger auf den möglichst 
umfassenden Zugang zu Legislativdokumenten darstellt1; in der Erwägung, dass das 
mangelnde Engagement für die Gewährleistung von Transparenz im Rat deutlich macht, 
dass es seiner Funktion als Mitgesetzgeber der EU an Rechenschaftspflicht mangelt;  

F. in der Erwägung, dass die Bedenken in den von der Bürgerbeauftragten im Jahr 2018 
abgeschlossenen Untersuchungen in erster Linie Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen und Dokumenten (24,6 %) betrafen, 
gefolgt von Dienstleistungskultur (19,8 %) und der angemessenen Nutzung von 
Ermessensspielräumen (16,1 %); in der Erwägung, dass weitere Untersuchungen die 
Achtung von Verfahrensrechten wie den Anspruch auf rechtliches Gehör, die Achtung 
der Grundrechte, ethische Fragen, die Beteiligung der Öffentlichkeit am EU-
Entscheidungsprozess – auch in Bezug auf Vertragsverletzungsverfahren –, die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung in Bezug auf Ausschreibungen, Finanzhilfen 
und Verträge der EU, Einstellungsverfahren und eine gute Personalverwaltung in der 
EU betrafen; 

                                                
1  https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/en/89518 
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G. in der Erwägung, dass die Bürgerbeauftragte im Jahr 2018 eine neue Website 
eingerichtet hat, die eine überarbeitete und benutzerfreundliche Bedienoberfläche für 
potenzielle Beschwerdeführer umfasst; in der Erwägung, dass das „beschleunigte 
Verfahren“ der Bürgerbeauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten ihr Bestreben deutlich macht, die Personen, 
die um Hilfe ersuchen, zu unterstützen und rasch Entscheidungen zu treffen; 

H. in der Erwägung, dass die strategische Untersuchung OI/2/2017/TE der 
Bürgerbeauftragten ergab, dass die mangelnde Transparenz beim Rat, was den Zugang 
der Öffentlichkeit zu seinen legislativen Dokumenten betrifft, und sein derzeitiges 
Vorgehen bei Beschlussfassungsverfahren insbesondere während der 
Vorbereitungsphase in den Vorbereitungsgremien des Rates wie etwa seinen 
Ausschüssen, Arbeitsgruppen und dem Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) 
Missstände in der Verwaltungstätigkeit darstellen; in der Erwägung, dass die 
Bürgerbeauftragte am 16. Mai 2018 angesichts der mangelnden Bereitschaft des Rates, 
ihre Empfehlungen umzusetzen, dem Parlament den Sonderbericht OI/2/2017/TE über 
die Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens im Rat vorlegte; in der Erwägung, dass 
sich das Parlament in seiner Entschließung vom 17. Januar 2019 zur strategischen 
Untersuchung der Bürgerbeauftragten den Empfehlungen der Bürgerbeauftragten 
anschloss; 

I. in der Erwägung, dass die Bürgerbeauftragte im Fall 1302/2017/MH zum Umgang der 
Kommission mit einem Antrag auf Zugang der Öffentlichkeit zu den Stellungnahmen 
ihres Juristischen Diensts zum Transparenz-Register zu dem Schluss gekommen ist, 
dass es sich bei der fortgesetzten Weigerung der Kommission, einen umfassenderen 
Zugang zu den Dokumenten zu gewähren, um einen Missstand in der 
Verwaltungstätigkeit handelte, da sich die Kommission mit Blick auf die eigentliche 
Maßnahme zur Förderung der Transparenz als Mittel zur Stärkung der Legitimität und 
der Rechenschaftspflicht der EU nicht so offen und entgegenkommend wie möglich 
zeigte; 

Transparenz im weiteren Sinne 

1. ist fest entschlossen in seinem Bestreben, die Bürger seinem 
Beschlussfassungsverfahren näherzubringen; betont, dass Transparenz und 
Rechenschaftspflicht von wesentlicher Bedeutung sind, wenn es darum geht, das 
Vertrauen der Bürger in die Politik-, Gesetzgebungs- und Verwaltungsprozesse der EU 
zu bewahren; betont, dass in Artikel 10 Absatz 3 EUV die partizipative Demokratie als 
einer der wichtigsten demokratischen Grundsätze der EU anerkannt wird, indem 
hervorgehoben wird, dass die Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen 
werden müssen; ruft in Erinnerung, dass eine uneingeschränkt demokratische und in 
hohem Maß transparente Beschlussfassung auf europäischer Ebene unabdingbar dafür 
ist, dass das Vertrauen der Bürger in die Organe der EU gestärkt wird; hält es für 
geboten, dass sämtliche EU-Organe dasselbe Maß an Transparenz an den Tag legen; 

2. nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass ein für Transparenz zuständiges 
Kommissionsmitglied benannt worden ist, das den Auftrag hat, mehr Transparenz in das 
Gesetzgebungsverfahren der EU-Organe einzubringen; 

3. ruft in Erinnerung, dass das Parlament – wie von der Bürgerbeauftragten bestätigt – die 
Interessen der Bürger Europas offen und transparent vertritt, damit sie stets umfassend 
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informiert sind, und nimmt die Fortschritte der Kommission bei der Verbesserung ihrer 
Transparenzstandards zur Kenntnis; ist zutiefst besorgt darüber, dass der Rat trotz der 
Aufforderungen und Empfehlungen des Parlaments und der Bürgerbeauftragten noch 
keine vergleichbaren Standards umgesetzt hat und der Entscheidungsprozess im Rat 
alles andere als transparent ist; fordert den Rat auf, die einschlägigen Urteile des EuGH 
in die Praxis umzusetzen und sie nicht zu umgehen; würdigt die bewährten Verfahren 
bestimmter Ratsvorsitze und auch einiger Mitgliedstaaten bei der Veröffentlichung von 
Ratsdokumenten einschließlich der Vorschläge des Ratsvorsitzes; 

4. begrüßt den Beschluss des Rates der EU, nach der Einleitung der Rechtssache 
1011/2015/TN durch die Bürgerbeauftragte die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 auf 
Dokumente anzuwenden, die sich im Besitz seines Generalsekretariats befinden, und 
zwar im Zusammenhang mit Unterstützungsaufgaben für verschiedene 
zwischenstaatliche Organe und Einrichtungen, wie etwa die Stellungnahmen des 
entsprechenden Ausschusses zur Eignung der Bewerber für die Ausübung des Amts 
eines Richters und Generalanwalts beim Gerichtshof und beim Gericht der 
Europäischen Union; begrüßt die Auffassung der Bürgerbeauftragten, dass es mehr 
Offenheit geben sollte, wenn es gilt, zwischen dem notwendigen Schutz der 
personenbezogenen Daten von Personen, deren Eignung für ein hohes öffentliches Amt 
geprüft wird, und der erforderlichen größtmöglichen Transparenz bei Ernennungen für 
hohe öffentliche Ämter richtig abzuwägen; 

5. missbilligt die gängige Praxis der Kommission, dem Parlament häufig nur sehr 
begrenzte Informationen über die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Verfügung 
zu stellen; fordert die Organe auf, den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zu achten 
und diese Informationen proaktiv zu veröffentlichen; bedauert die Weigerung der 
Kommission, Statistiken über die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen der EU zu 
veröffentlichen, was jegliche öffentliche Kontrolle von Maßnahmen behindert und sich 
in erheblichem Maße auf die Grundrechte auswirkt; fordert die Kommission auf, solche 
Statistiken vermehrt proaktiv zu veröffentlichen, um nachzuweisen, dass diese 
Maßnahmen erforderlich und ihrem jeweiligen Ziel angemessen sind; fordert die 
Kommission auf, mehr Transparenz mit Blick auf Verträge mit Dritten walten zu lassen; 
fordert die Kommission auf, im Vergleich zu ihren derzeit angewandten Verfahren 
vermehrt proaktiv vorzugehen, indem sie möglichst viele Informationen über die 
Ausschreibungsverfahren veröffentlicht; 

6. hebt die Bedeutung der Maßnahmen hervor, die ergriffen wurden, um die Transparenz 
der im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren ergangenen Entscheidungen zu 
erhöhen; fordert insbesondere, dass die im Rahmen dieser Verfahren von der 
Kommission an die Mitgliedstaaten übersandten Dokumente und die entsprechenden 
Antworten öffentlich zugänglich gemacht werden; 

7. hebt hervor, dass internationalen Übereinkünften eine bindende Wirkung zukommt und 
dass sie Auswirkungen auf das EU-Recht haben, und betont, dass die Verhandlungen 
während des gesamten Verfahrens transparent sein müssen; ruft in Erinnerung, dass das 
Parlament nach Artikel 218 AEUV in allen Phasen während der Verhandlungen 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten ist; fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen zu intensivieren und für die uneingeschränkte Einhaltung von Artikel 218 
AEUV zu sorgen; 

8. bedauert zutiefst, dass die Kommission und der Rat ohne angemessene Begründung auf 
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Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestehen; ist der Ansicht, dass Anträge 
auf Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit angemessen geprüft werden sollten; 
fordert eindeutige Kriterien und Regeln für Anträge auf den Ausschluss der 
Öffentlichkeit bei Sitzungen in den EU-Organen; 

9. weist darauf hin, dass transparente Rechtsetzung für die Bürger von größter Bedeutung 
und unabdingbar dafür ist, sie aktiv am Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen; begrüßt 
die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung von 2016 (IIV) und die 
darin enthaltene Zusage der drei Organe, auf der Grundlage der einschlägigen 
Rechtsvorschriften und der einschlägigen Rechtsprechung für Transparenz bei den 
Gesetzgebungsverfahren zu sorgen, indem sie unter anderem auch die trilateralen 
Verhandlungen angemessen handhaben; 

10. fordert die Organe nachdrücklich auf, ihre Erörterungen über die in der IIV im Interesse 
erhöhter Transparenz vereinbarte Einrichtung einer gesonderten und 
benutzerfreundlichen gemeinsamen Datenbank zum jeweiligen Stand der 
Gesetzgebungsdossiers (gemeinsame Gesetzgebungsdatenbank) fortzusetzen; 

11. begrüßt die bereits eingeleiteten Initiativen, die auf die Forderungen der Öffentlichkeit 
nach mehr Transparenz eingehen, wie etwa das im Dezember 2017 eingeführte 
Interinstitutionelle Register der delegierten Rechtsakte, bei dem es sich um ein 
gemeinsames Instrument des Parlaments, der Kommission und des Rates handelt, in 
dem Informationen über in Ausarbeitung befindliche und erlassene delegierte 
Rechtsakte bereitgestellt werden; 

12. weist darauf hin, dass die Transparenz der Ausschussverfahren und die Zugänglichkeit 
des Registers der Komitologie weiter verbessert werden sollten und dass Änderungen an 
seinem Inhalt vorgenommen werden sollten, um für eine bessere Transparenz des 
Entscheidungsprozesses zu sorgen; hebt hervor, dass die Verbesserung der 
Suchfunktionen des Registers, um Recherchen nach Politikbereichen zu ermöglichen, 
im Zuge dieser Überarbeitung Priorität genießen sollte; 

13. begrüßt den im Februar 2018 in Kraft getretenen neuen Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder, in dem die Transparenz primär in Bezug auf die Treffen 
zwischen Kommissionsmitgliedern und Interessenvertretern und auf die Kosten der 
Dienstreisen einzelner Kommissionsmitglieder erhöht wird; bedauert, dass der Rat noch 
immer keinen Verhaltenskodex für seine Mitglieder angenommen hat, und fordert den 
Rat eindringlich auf, dies unverzüglich nachzuholen; beharrt darauf, dass der Rat 
genauso rechenschaftspflichtig und transparent sein muss wie die anderen Organe; 

14. weist auf seine überarbeitete Geschäftsordnung hin, der zufolge sich die Mitglieder 
systematisch nur mit Interessenvertretern treffen sollen, die im Transparenz-Register 
registriert sind; weist außerdem darauf hin, dass die Mitglieder alle geplanten Treffen 
mit Interessenvertretern, die in den Geltungsbereich des Transparenz-Registers fallen, 
im Internet veröffentlichen sollen, während Berichterstatter, Schattenberichterstatter 
und Ausschussvorsitze für jeden Bericht alle geplanten Treffen mit Interessenvertretern, 
die in den Geltungsbereich des Transparenz-Registers fallen, im Internet veröffentlichen 
müssen; stellt jedoch in diesem Zusammenhang fest, dass es gewählten Vertretern ohne 
Einschränkung freisteht, jede Person zu treffen, die sie für ihre politische Arbeit als 
relevant und bedeutsam erachten; 
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15. ist der Ansicht, dass die derzeitige Möglichkeit, sich über das Abstimmungsverhalten 
von Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu informieren, im Wege von PDF-
Dateien auf der Website des Parlaments, in denen hunderte Abstimmungen aufgelistet 
sind, weder benutzerfreundlich ist noch zur Transparenz der EU beiträgt; fordert ein 
benutzerfreundliches System, bei dem der Text, über den abgestimmt wurde, und die 
Abstimmungsergebnisse für jede namentliche Abstimmung nach Fraktion und MdEP 
gefiltert und somit gleichzeitig eingesehen werden können; 

16. begrüßt es, dass die Verhandlungen über den Vorschlag der Kommission für eine IIV 
über ein verbindliches Transparenzregister (COM(2016)0627) endlich abgeschlossen 
sind, und fordert die drei Organe nachdrücklich auf, die Vereinbarung rasch 
umzusetzen; betont, dass es für die Wahrung eines hohen Maßes an Vertrauen der 
Bürger in die europäischen Organe mehr Transparenz in Bezug auf die in den Organen 
stattfindenden Sitzungen bedarf; 

17. fordert ferner die Mitglieder der nationalen Regierungen und Parlamente auf, sich um 
mehr Transparenz mit Blick auf ihre Treffen mit Interessenvertretern zu bemühen, da 
sie bei Entscheidungen über EU-Angelegenheiten im weiteren Sinne Teil der EU-
Gesetzgebung sind; 

Zugang zu Dokumenten 

18. ruft in Erinnerung, dass das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Dokumenten 
der Organe ein durch die Verträge und durch die Charta geschütztes Grundrecht und 
untrennbar mit dem demokratischen Charakter der Organe verbunden ist; hebt hervor, 
dass dieses Recht in einem frühen Stadium möglichst umfassend wahrgenommen 
werden muss, da es die demokratische Kontrolle der Tätigkeit und der Aktivitäten der 
EU-Organe sicherstellt; weist darauf hin, dass das Vertrauen der Bürger in politische 
Institutionen eine grundlegende Voraussetzung für repräsentative Demokratien ist; 

19. ruft seine in früheren Entschließungen zum Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
erhobenen Forderungen in Erinnerung; bedauert, dass weder Kommission noch Rat 
angemessene Folgemaßnahmen zu Vorschlägen des Parlaments ergriffen haben;  

20. weist darauf hin, dass nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 Transparenz 
und der umfassende Zugang zu den Dokumenten der Organe die Regel sein müssen und 
dass die Ausnahmen von dieser Regel – wie bereits durch die ständige Rechtsprechung 
des EuGH festgelegt – unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen 
Interesses an einer Offenlegung streng ausgelegt werden müssen;  

21. bekräftigt, dass es sehr wichtig ist, dass Dokumente nicht zu hoch klassifiziert werden, 
da sich dies nachteilig auf die öffentliche Kontrolle auswirken könnte; bedauert, dass 
offiziellen Dokumenten häufig eine zu hohe Geheimhaltungsstufe zugewiesen wird; 
bekräftigt seinen Standpunkt, dass klare und einheitliche Regeln für die Festsetzung und 
Aufhebung der Geheimhaltungsstufe von Dokumenten festgelegt werden sollten; 

22. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission die höchste Anzahl an Erstanträgen (6 912 
im Jahr 2018) auf bestimmte Dokumente aufweist, gefolgt vom Rat (2 474 im Jahr 
2018) und vom Parlament (498 im Jahr 2018); nimmt den insgesamt erfreulichen Anteil 
der positiven Bescheide zur Kenntnis (im Jahr 2018 beliefen sich die Zahlen bei der 
Kommission auf 80 %, beim Rat auf 72,2 % und beim Parlament auf 96 %); 
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23. nimmt mit Interesse zur Kenntnis, dass die Hauptgründe für eine Verweigerung darauf 
beruhten, dass das Beschlussfassungsverfahren der Organe, die Privatsphäre und 
Integrität von Einzelpersonen und die Handelsinteressen einer bestimmten natürlichen 
oder juristischen Person geschützt werden mussten; stellt ferner fest, dass beim 
Parlament in Fällen, in denen hauptsächlich Präsidiumsdokumente angefordert wurden, 
auch der Schutz der Rechtsberatung ein maßgeblicher Verweigerungsgrund war, 
während bei der Kommission die Durchführung von Untersuchungen, Ermittlungen und 
Prüfungen sowie die öffentliche Sicherheit ebenfalls maßgebliche Gründe waren, den 
Zugang zu Dokumenten zu verweigern;  

24. begrüßt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-213/15 
P (Kommission gegen Patrick Breyer), in der der Gerichtshof das Urteil des Gerichts 
bestätigt und festgestellt hat, dass die Kommission den Zugang zu einer schriftlichen 
Eingabe eines Mitgliedstaates, die sich in ihrem Besitz befindet, nicht allein deshalb 
verweigern darf, weil es sich um ein Dokument handelt, das Gerichtsverfahren betrifft; 
stellt fest, dass das Gericht der Auffassung ist, dass jede Entscheidung über einen 
solchen Antrag auf Zugang auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 zu 
treffen ist und dass Dokumente im Zusammenhang mit der Rechtsprechungstätigkeit 
des Gerichtshofs nicht grundsätzlich aus dem Anwendungsbereich der Verordnung 
fallen, wenn sie sich im Besitz der in der Verordnung aufgeführten EU-Organe 
befinden, wie etwa der Kommission in diesem konkreten Fall; 

25. unterstützt die Forderung der Zivilgesellschaft1, dass öffentliche Anhörungen des 
Europäischen Gerichtshofs per Livestream übertragen werden, wie es bereits bei einigen 
nationalen und internationalen Gerichten der Fall ist, beispielsweise beim französischen 
Verfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte; 

26. weist auf seine Forderungen an die Kommission und den Rat in seiner Entschließung 
vom 28. April 2016 zu dem Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten für die Jahre 
2014–2015 hin; 

27. weist darauf hin, dass die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 seit 2012 
blockiert ist, und nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, 
diesen Vorschlag zurückzuziehen; fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, 
wieder in den Prozess einzutreten und die Überarbeitung fortzusetzen, um die 
Bestimmungen der Verordnung an den Vertrag von Lissabon anzupassen und 
sicherzustellen, dass sich der Geltungsbereich auf alle Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der EU erstreckt, mit dem letztendlichen Ziel, den Unionsbürgern 
einen breiteren und verbesserten Zugang zu EU-Dokumenten zu gewähren; 

28. betont, dass sich das Recht auf Zugang zu Dokumenten seit dem Inkrafttreten des EUV 
und des AEUV gemäß Artikel 15 Absatz 3 AEUV auf alle Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der EU erstreckt; ist der Ansicht, dass die Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 überarbeitet und modernisiert werden sollte, um sie mit den Verträgen in 
Einklang zu bringen, um auf die Entwicklungen in diesem Bereich zu reagieren und um 
der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH und des EGMR Rechnung zu tragen; 
fordert daher alle drei Organe nachdrücklich auf, konstruktiv tätig zu werden, damit 
eine überarbeitete Verordnung erlassen werden kann; 

                                                
1  https://thegoodlobby.eu/campaigns/openletter-to-the-president-of-the-court-ofjustice-of-

the-european-union-asking-foreu-courts-to-live-stream-their-publichearings 
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29. betont, dass es in den Verträgen rechtlich vorgeschrieben und eine Grundvoraussetzung 
für demokratische Kontrolle und Demokratie insgesamt ist, dass dafür Sorge getragen 
wird, dass die Bürger das Legislativverfahren verstehen, detailliert nachvollziehen und 
sich daran beteiligen können; ist der Ansicht, dass Dokumente, die im Rahmen von 
Trilogen erarbeitet werden – wie Tagesordnungen, Zusammenfassungen von 
Ergebnissen, Protokolle und allgemeine Ausrichtungen im Rat – und in einem Format 
verfügbar sind, einen Bezug zu Gesetzgebungsverfahren aufweisen und grundsätzlich 
nicht anders als sonstige legislative Dokumente behandelt werden dürfen; 

30. betont die Bedeutung der Transparenz und des Zugangs der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten; hebt hervor, dass ein hohes Maß an Transparenz im 
Gesetzgebungsverfahren unabdingbar dafür ist, dass Bürger, die Medien, die 
Zivilgesellschaft und andere Interessengruppen ihre gewählten Amtsträger und 
Regierungen zur Rechenschaft ziehen können; erkennt an, dass die Bürgerbeauftragte 
eine wertvolle Rolle wahrnimmt, wenn es darum geht, als Verbindungsstelle und 
Vermittler zwischen den Organen der EU und den Bürgerinnen und Bürgern zu 
fungieren, und hebt die Anstrengungen der Bürgerbeauftragten hervor, das 
Gesetzgebungsverfahren der EU gegenüber der Öffentlichkeit stärker 
rechenschaftspflichtig zu machen; 

31. weist darauf hin, dass nach Ansicht der Bürgerbeauftragten Einschränkungen des 
Zugangs zu Dokumenten, insbesondere zu Legislativdokumenten, Ausnahmecharakter 
haben sollten und auf das absolut Notwendige beschränkt sein sollten; begrüßt das 
beschleunigte Verfahren der Bürgerbeauftragten für den Zugang zu Dokumenten, 
bedauert jedoch, dass ihre Empfehlungen nicht rechtsverbindlich sind; 

32. weist darauf hin, dass jede Ablehnung des Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
auf einer klar und genau definierten rechtlichen Ausnahmeregelung beruhen und 
ordnungsgemäß und konkret begründet sein muss, damit der Bürger die Ablehnung des 
Zugangs verstehen und von den ihm zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen effektiv 
Gebrauch machen kann; stellt mit Besorgnis fest, dass Bürgern, die die Ablehnung eines 
Antrags auf den Zugang zu Dokumenten anfechten wollen, derzeit nur als einziger 
Rechtsweg offensteht, rechtliche Schritte beim EuGH einzuleiten, was langwierige 
Verfahren, das Risiko hoher Kosten und einen ungewissen Ausgang bedeutet, und dass 
die Bürger, die einen Beschluss anfechten wollen, einer unverhältnismäßigen Belastung 
ausgesetzt sind, was sie davon abhält, dies zu tun; 

33. fordert in diesem Zusammenhang die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
EU auf, schnellere, weniger aufwändige und besser zugängliche Verfahren für den 
Umgang mit Beschwerden gegen die Verweigerung des Zugangs einzurichten; ist der 
Auffassung, dass mit einem vorausschauenderen Ansatz wirksame Transparenz 
sichergestellt und unnötigen Rechtsstreitigkeiten vorgebeugt werden würde, die sowohl 
den Bürgern als auch den Organen unnötige Kosten und überflüssigen Aufwand 
verursachen könnten; ist der Ansicht, dass die Bürger aufgrund fehlender Mittel nicht 
daran gehindert werden sollten, Entscheidungen anzufechten; weist erneut auf die in der 
Charta verankerte Möglichkeit hin, Prozesskostenhilfe zu beantragen; hält die EU-
Organe dazu an, die Gegenpartei nicht aufzufordern, die Kosten von Gerichtsverfahren 
zu tragen; 

34. weist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen der Bürgerbeauftragten vom 
19. Dezember 2017 im Fall 682/2014/JF hin, wonach die Forderung der Kommission, 
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dass alle Personen, die den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten beantragen, ihre 
Postanschrift für den Versand der Dokumente in Papierform angeben müssen, einen 
Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellt und betont wurde, dass die Forderung 
nach erneuerten Anträgen und Verfahrensformalitäten, wenn sie unnötig sind und 
keinem offensichtlichen Nutzen dienen, eine mangelnde Achtung der Grundrechte der 
Bürger deutlich macht;  

35. bedauert zutiefst, dass der Rat die meisten Dokumente zu legislativen Dossiers nicht 
proaktiv veröffentlicht, den Bürgern dadurch die Möglichkeit verwehrt, darüber 
Bescheid zu wissen, welche Dokumente es überhaupt gibt, und auf diese Weise das 
Recht der Bürger auf die Beantragung des Zugangs zu Dokumenten einschränkt; 
bedauert, dass der Rat die verfügbaren Informationen über legislative Dokumente in 
einem Register bereitstellt, das unvollständig und nicht benutzerfreundlich ist; fordert 
den Rat auf, die Dokumente im Zusammenhang mit Gesetzgebungsdossiers in einem 
benutzerfreundlichen öffentlichen Register aufzuführen, damit dem öffentlichen 
Interesse an Transparenz umfassend Rechnung getragen wird und eine legitime 
Kontrolle nicht nur durch die Bürger, sondern auch durch die nationalen Parlamente 
ermöglicht wird; 

36. fordert den Rat nachdrücklich auf, seine Arbeitsmethoden an die in den Verträgen 
geforderten Standards einer parlamentarischen und partizipativen Demokratie 
anzupassen, und bekräftigt, dass der Rat ebenso rechenschaftspflichtig und transparent 
sein muss wie die anderen Organe; 

37. unterstützt uneingeschränkt die Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten an 
den Rat nach der strategischen Untersuchung, und zwar: a) die von den Mitgliedstaaten 
in Gesprächen mit den Vorbereitungsgremien geäußerten Standpunkte systematisch zu 
erfassen, b) klare und öffentlich zugängliche Kriterien dafür zu entwickeln, wie 
Dokumente mit dem Vermerk „LIMITE“ gekennzeichnet werden, und c) den 
„LIMITE“-Status von Dokumenten vor der endgültigen Annahme eines Rechtsakts 
systematisch zu überprüfen und diese Überprüfung vor informellen Verhandlungen in 
Trilogen, bei denen der Rat bereits einen ersten Standpunkt erreicht haben dürfte, 
vorzunehmen; fordert den Rat eindringlich auf, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Empfehlungen der Bürgerbeauftragten möglichst rasch umzusetzen, 
um so für die Transparenz der legislativen Debatten in seinen Vorbereitungsgremien zu 
sorgen; 

38. hält die derzeit weit verbreitete und willkürliche Praxis des Rates, die meisten 
vorbereitenden Dokumente in laufenden Gesetzgebungsverfahren als „LIMITE“ zu 
kennzeichnen, für eine Beschränkung des Rechts der Bürger auf größtmöglichen 
Zugang der Öffentlichkeit zu legislativen Dokumenten; 

39. nimmt zur Kenntnis, dass das Parlament nach dem Urteil des Gerichts in der 
Rechtssache De Capitani1 einen erheblichen Anstieg bei den Anträgen auf Zugang der 
Öffentlichkeit zu den in Trilogsitzungen erörterten mehrspaltigen Dokumenten 
verzeichnet hat, und stellt mit Zufriedenheit fest, dass das Parlament seit dem Urteil alle 
mehrspaltigen Dokumente offengelegt hat, zu denen der Zugang gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 beantragt wurde; begrüßt dies, da die Offenheit des 

                                                
1  Urteil des Gerichts vom 22. März 2018, Emilio de Capitani gegen Europäisches 

Parlament, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167. 
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Gesetzgebungsverfahrens dazu beiträgt, den Organen in den Augen der EU-Bürger 
mehr Legitimität zu verleihen; betont, dass die allgemeine Verpflichtung, Zugang zu 
Dokumenten zu gewähren, das geeignetste Instrument für alle EU-Organe ist, um auf 
die enorme Zunahme der Zahl der Anträge auf Zugang zu Dokumenten reagieren zu 
können; 

40. unterstreicht, dass es im Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache De Capitani im 
März 2018 hieß, dass die in den vierspaltigen Arbeitsdokumenten wiedergegebenen 
Ansichten der Organe nicht unter eine allgemeine Vermutung der Nichtoffenlegung 
fallen; stellt fest, dass die Sensibilität des in den Trilog-Dokumenten behandelten 
Gegenstands an sich nicht als ausreichender Grund für die Verweigerung des Zugangs 
der Öffentlichkeit erachtet wurde; 

41. weist darauf hin, dass die Schlussfolgerungen des Gerichts für alle EU-Organe gelten 
und dass der Gerichtshof klarstellt, dass in Fällen, in denen für ein Dokument eines EU-
Organs eine Ausnahmeregelung in Bezug auf das Recht auf Zugang der Öffentlichkeit 
gilt, das betroffene Organ schlüssig bewerten und erläutern muss, warum der Zugang zu 
diesem Dokument dem Interesse, das durch die Ausnahme geschützt wird, in der Praxis 
konkret zuwiderlaufen könnte, insbesondere warum ein uneingeschränkter Zugang zu 
den fraglichen Dokumenten den Entscheidungsprozess konkret und tatsächlich 
untergraben würde, womit er also verlangt, dass dieses Risiko vernünftigerweise 
vorhersehbar und nicht rein hypothetisch ist; betont, dass jede Verweigerung des 
Zugangs zu Dokumenten in jedem Einzelfall umfassend begründet werden muss; 

42. begrüßt es, dass in der Rechtssache ClientEarth gegen Kommission die Bedeutung des 
Begriffs „legislative Dokumente“ maßgeblich klargestellt wird und dass der EuGH 
festgestellt hat, dass Dokumente, die im Rahmen einer Folgenabschätzung erstellt 
wurden, als legislative Dokumente einzustufen sind und daher nicht nach einer 
allgemeinen Vermutung vor Offenlegung geschützt werden können; 

43. bedauert, dass die Rechtsgutachten des jeweiligen Juristischen Dienstes des Rates, der 
Kommission und des Parlaments nur eingeschränkt zugänglich sind und dass die 
Rechtsgutachten des Juristischen Dienstes des Parlaments oft nicht einmal den 
Mitgliedern anderer Ausschüsse zur Verfügung stehen; fordert die Organe auf, für 
Transparenz zu sorgen; 

44. nimmt die von der Europäischen Bürgerbeauftragten 2020 eingeleiteten 
Untersuchungen zu Praktiken der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex) in Bezug auf ihre Verpflichtungen gemäß EU-Vorschriften 
hinsichtlich des Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten zur Kenntnis; fordert die 
Agentur nachdrücklich auf, Folgemaßnahmen zu den Erkenntnissen der Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu ergreifen und ihre Empfehlungen zur Aktualisierung des 
Dokumentenregisters und zur Veröffentlichung der Zahl der sensiblen Dokumente, die 
sich im Besitz der Agentur befinden und nicht in ihrem Dokumentenregister verzeichnet 
sind, umzusetzen1; 

45. betont, dass Hinweisgeber von wesentlicher Bedeutung sind, was die Aufdeckung von 
Missständen in der Verwaltungstätigkeit angeht, und unterstützt Maßnahmen, um den 
Schutz von Hinweisgebern vor Vergeltung zu verbessern; fordert alle Organe auf, ihre 

                                                
1  https://www.ombudsman.europa.eu/en/solution/en/137293 
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internen Vorkehrungen zur Meldung von Fehlverhalten zu bewerten und bei Bedarf zu 
überarbeiten; 

46. fordert die Kommission nachdrücklich auf, für den öffentlichen Zugang in vollständiger 
Form zu allen Vereinbarungen über eine Abnahmegarantie zu sorgen, die zwischen der 
EU und privaten Unternehmen im Gesundheitsbereich, insbesondere bei der Bestellung 
von Impfstoffen, geschlossen wurden; 

Fazit 

47. betont, dass das Transparenzerfordernis sorgfältig gegen die Notwendigkeit, 
personenbezogene Daten zu schützen und erforderlichenfalls Entscheidungen mit einem 
gewissen Maß an Vertraulichkeit zu treffen, abgewogen werden sollte; 

48. betont nachdrücklich, dass Ausnahmen vom Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
oder Informationen der EU von Fall zu Fall geprüft werden müssen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass der Zugang zu solchen Dokumenten die Regel ist, während 
Ausnahmen von der Regel eng auszulegen sind; 

49. fordert die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen auf, für den Zugang zu 
Dokumenten, einschließlich des Verfahrens für Trilog-Materialien, einen kohärenten 
Ansatz auszuarbeiten und ständig neue Methoden und Maßnahmen zu erschließen und 
zu entwickeln, um ein Höchstmaß an Transparenz zu erreichen; 

50. fordert die Organe auf, auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften und der 
Rechtsprechung sowie der Empfehlungen der Bürgerbeauftragten für die Transparenz 
der Gesetzgebungsverfahren zu sorgen; 

51. fordert alle Organe auf, die Kommunikation während des gesamten 
Gesetzgebungszyklus zu verbessern und mehr Dokumente zu Legislativverfahren im 
Vorfeld auf möglichst einfache, benutzerfreundliche und zugängliche Weise über ihre 
öffentlichen Websites und über alle anderen Kommunikationsmittel zu verbreiten; 
betont, dass mehr Transparenz in Bezug auf die Beschlussfassung im Rahmen von 
Vertragsverletzungsverfahren erforderlich ist; fordert die Organe auf, ihre Bemühungen 
um die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vereinbarte 
Einrichtung einer speziellen und benutzerfreundlichen gemeinsamen Datenbank zum 
jeweiligen Stand der laufenden Gesetzgebungsdossiers zu verstärken, um die 
Transparenz der verschiedenen Schritte des Gesetzgebungsprozesses sicherzustellen 
und den Bürgern ein besseres Verständnis der EU-Gesetzgebungsverfahren zu 
vermitteln; 

52. weist darauf hin, dass der Reichtum der sprachlichen Vielfalt der Union gemäß 
Artikel 3 EUV und gemäß der Charta gewahrt werden muss; fordert die Organe der 
Europäischen Union auf, sich nach Kräften um die Bereitstellung des Zugangs zu 
Dokumenten in allen Amtssprachen der Europäischen Union zu bemühen; 

53. betont, dass offene demokratische Gesellschaften darauf angewiesen sind, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, auf eine Vielfalt an überprüfbaren 
Informationsquellen zuzugreifen, um sich von verschiedenen Themen ein Bild zu 
machen; weist darauf hin, dass der Zugang zu Informationen die Rechenschaftspflicht 
bei der Entscheidungsfindung stärkt und daher für das Funktionieren von 
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demokratischen Gesellschaften von grundlegender Bedeutung ist; 

° 

° ° 

54. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der Europäischen 
Bürgerbeauftragten, den anderen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie 
dem Europarat zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0045 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf junge Menschen und Sport  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2021 zu den 
Auswirkungen von COVID-19 auf junge Menschen und Sport (2020/2864(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Artikel 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und das den 
Verträgen beigefügte Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 

– gestützt auf Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juli 2020 zu den Rechten von Menschen 
mit geistiger Behinderung und von ihren Familien in der COVID-19-Krise2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zur Erholung der 
Kultur in Europa3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2020 zu der Jugendgarantie4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2020 zu der Zukunft der 
Bildung in Europa vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie5, 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zu den Auswirkungen von 
COVID-19 auf junge Menschen und Sport (O-000074/2020 – B9-0005/2021), 

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054. 
2  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0183. 
3  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0239. 
4  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0267. 
5  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0282. 
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– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Kultur und 
Bildung, 

A. in der Erwägung, dass der Internationalen Arbeitsorganisation zufolge1 die anhaltende 
COVID-19-Pandemie junge Menschen unverhältnismäßig hart trifft und sie 
wahrscheinlich schwerwiegende negative und lang anhaltende Auswirkungen auf ihre 
wirtschaftlichen Umstände, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erleiden werden, 
wozu auch gehört, dass sie in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung Chancen in 
den Bereichen Bildung, Freiwilligenarbeit und Ausbildung verpassen; 

B. in der Erwägung, dass durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das 
Funktionieren der Jugend- und Bildungsprogramme der EU in den Bereichen 
Jugendarbeit und ehrenamtliche Tätigkeit, auf die nationalen Bildungssysteme, auf 
Beschäftigung und Einkommen sowie auf die bürgerlichen Freiheiten die 
Ungleichheiten verschärft werden, wie aus den Statistiken der OECD hervorgeht, die 
deutlich machen, dass trotz der Bemühungen der Länder, Lösungen zum Online-Lernen 
anzubieten, nur etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, 
größtenteils oder vollständig auf den Lehrplan zuzugreifen; in der Erwägung, dass 
durch diese Situation die Folgen der digitalen Kluft verschärft werden und die 
Entwicklung der erforderlichen digitalen Fähigkeiten behindert wird, während der 
Zugang zum Lernstoff nicht immer bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit 
Schwierigkeiten in der Lage sind, zu lernen; 

C. in der Erwägung, dass junge Menschen sich zurzeit stark in solidarisch motivierte 
Tätigkeiten einbringen, um sich angesichts der COVID-19-Pandemie in ihrem Umfeld 
zu engagieren, ein Einsatz, der von der Durchführung von Sensibilisierungskampagnen 
über den Einsatz an vorderster Front im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps bis 
hin zu anderen ehrenamtlichen Initiativen reicht; 

D. in der Erwägung, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie so weitreichend sind, 
dass sie dazu beigetragen haben, dass der zivilgesellschaftliche Raum in den 
Mitgliedstaaten in ganz Europa weiter schrumpft, und dass in der Folge viele 
Organisationen im Bereich Jugendarbeit und Sport mit der Aussicht konfrontiert sind, 
ihre Tätigkeit einstellen zu müssen, was sich negativ auf die etablierten Strukturen der 
europäischen und internationalen Zusammenarbeit auswirken und das 
zivilgesellschaftliche Engagement erheblich einschränken würde; 

E. in der Erwägung, dass sich die psychosozialen Auswirkungen von COVID-19 in der 
psychischen Gesundheit junger Menschen wie auch in ihrer Fähigkeit niederschlagen, 
Kontakte zu pflegen, was sowohl auf unmittelbare als auch auf längerfristige Faktoren 
zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass die fehlenden Freizeitaktivitäten und die 
gesellschaftlichen Einschränkungen sich unverhältnismäßig stark auf Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen auswirken; 

F. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie verheerende Auswirkungen auf den 

                                                
1  Global report, Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-

being (Junge Menschen und COVID-19: Auswirkungen auf Beschäftigung, Bildung, 
Rechte und psychische Gesundheit, Bericht), 11. August 2020. 
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Sport und damit verknüpfte Sektoren und Branchen hat; in der Erwägung, dass die 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profisport enorm sind, da die Einnahmen stark 
zurückgegangen sind, nachdem zahlreiche Veranstaltungen auf allen Ebenen abgesagt 
werden oder ohne Zuschauer stattfinden mussten; 

G. in der Erwägung, dass die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie auf den Halbprofi- 
und den Breiten- und Freizeitsport verheerend sind und viele Sportvereine vor einer 
existenziellen Bedrohung stehen, da sie per se nicht gewinnorientiert sind und 
größtenteils auf freiwilliger Basis betrieben werden und daher keine finanziellen 
Reserven haben; 

H. in der Erwägung, dass die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und das 
Fehlen ausreichender Möglichkeiten für regelmäßiges Training und Üben von 
Sportarten mit Körperkontakt dem Fortschritt und der Entwicklung der Sportler 
abträglich sind; 

I. in der Erwägung, dass Sport ein wichtiger Wirtschaftssektor ist, auf den 2,12 % des 
gesamten BIP und 2,72 % der Gesamtbeschäftigung in der EU entfallen und der 
schätzungsweise 5,67 Millionen Arbeitsplätze schafft; 

J. in der Erwägung, dass Sport wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllt, etwa indem 
er die soziale Inklusion, Integration, Zusammenhalt und Werte wie gegenseitige 
Achtung und Verständnis, Solidarität, Vielfalt und Gleichstellung, einschließlich der 
Gleichstellung der Geschlechter, fördert; in der Erwägung, dass Sport und damit 
verbundene freiwillige Tätigkeiten die körperliche und psychische Gesundheit und 
insbesondere die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen verbessern und auch dazu 
beitragen können, junge Menschen von Gewalt, einschließlich geschlechtsbezogener 
Gewalt, Kriminalität und Drogenkonsum, fernzuhalten; 

Junge Menschen 

1. ist besorgt darüber, dass aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des 
Jugendarbeitsmarktes gegenüber Konjunkturzyklen und Wirtschaftskrisen die 
Jugendbeschäftigung stärker von den Auswirkungen der derzeitigen Pandemie betroffen 
ist, wodurch sich die negativen Tendenzen in einem Sektor verstärken, der weitgehend 
von prekärer, schlecht bezahlter Teilzeitbeschäftigung mit schwächerem rechtlichem 
Schutz und niedrigeren Sozialversicherungsstandards geprägt ist; 

2. unterstreicht die besonders gravierenden Auswirkungen der derzeitigen Pandemie auf 
junge Menschen, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und keine 
Berufsausbildung absolvieren (NEET), und betont, dass die Probleme junger Menschen 
aus benachteiligten Gruppen in Angriff genommen werden müssen; betont, dass den 
erheblichen geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf das Verhältnis bei den 
NEET Rechnung getragen werden muss; 

3. unterstreicht, dass arbeitsintensive Branchen, die häufig durch niedrige Löhne 
gekennzeichnet sind, etwa der Groß- und Einzelhandel, Beherbergung, Tourismus und 
Gastronomie, in denen üblicherweise gering qualifizierte junge Arbeitnehmer und 
Werkstudenten beschäftigt sind, am stärksten betroffen sind; stellt fest, dass 
Jugendarbeitslosigkeit und Jugendarmut seit dem Ausbruch der Pandemie stetig 
zugenommen haben; ist der Auffassung, dass die Jugendarbeitslosigkeit kurzfristig 
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weiter ansteigen wird und langfristig möglicherweise über dem Niveau von vor der 
Pandemie bleiben wird; 

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den katastrophalen Auswirkungen auf die 
Jugendbeschäftigung entgegenzuwirken, u. a. durch makroökonomische (steuerliche 
und geldpolitische) Maßnahmen, mit denen die öffentlichen Ausgaben auf die 
Bereitstellung von Beihilfen für die Einstellung oder von Jugendgarantien zur 
Unterstützung maßgeschneiderter Programme für die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen und für die Weiterqualifizierung und Umschulung junger Menschen 
ausgerichtet werden, sowie durch Investitionen in Wirtschaftssektoren, die das Potenzial 
haben, junge Arbeitssuchende aufzunehmen, indem sie hochwertige Arbeitsplätze und 
menschenwürdige Arbeits- und Entlohnungsbedingungen bieten; 

5. verweist auf die Rolle, die ehrenamtliche Tätigkeiten bei der Entwicklung der Lebens- 
und Beschäftigungskompetenzen von jungen Menschen spielen; vertritt die Auffassung, 
dass eine finanziell unterstützte Freiwilligentätigkeit das Potenzial hat, arbeitslosen 
jungen Menschen dabei zu helfen, den wirtschaftlichen Schock der COVID-19-Krise zu 
überstehen, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und 
wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen den Übergang zu einer langfristigen 
regulären Beschäftigung erleichtern; vertritt die Auffassung, dass das Europäische 
Solidaritätskorps jungen Europäerinnen und Europäern Chancen und Möglichkeiten 
eröffnen kann, die außerhalb ihrer lokalen Wirklichkeit liegen; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, für Klarheit und einheitliche Leitlinien für 
die Durchführung von Programmen in Krisensituationen zu sorgen und Faktoren, die 
eine Teilnahme erschweren, auszuschalten, unter anderem mangelnde Flexibilität bei 
der Finanzierung, Mittelkürzungen, verstärkte Beschränkungen bei der Erteilung von 
Visa an Freiwillige aus Partnerländern und die fehlende Zuerkennung des Rechtsstatus 
junger Menschen als Freiwillige; 

6. betont, welch wichtige Rolle das informelle und nicht formale Lernen, Kunst und Sport 
sowie ehrenamtliche und soziale Aktivitäten für die Förderung der Teilhabe junger 
Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts spielen, wie groß ihre Wirkung 
auf Gemeinschaften vor Ort sein kann und wie sie dazu beitragen können, viele der 
heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen; 

7. hebt hervor, dass der Europäische Rat mit seiner Einigung vom 21. Juli 2020 im 
Hinblick auf die Unterstützung der jungen Generationen – der Zukunft Europas – 
ehrgeiziger hätte sein sollen, nicht zuletzt indem junge Menschen durch die 
Aufbaupläne stärker unterstützt werden, indem 10 % für Bildung und ein Beitrag in 
Höhe von 20 % für die europäische digitale Strategie und die Verwirklichung eines 
digitalen Binnenmarkts bereitgestellt werden; unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass sektorspezifische Programme, bei denen der Schwerpunkt unmittelbar auf jungen 
Menschen liegt, wie Erasmus+, das Europäische Solidaritätskorps, die Jugendgarantie 
und die Kindergarantie, oder die das Potenzial haben, den Übergang zu einem 
gerechteren und sozial und ökologisch nachhaltigeren Europa zu unterstützen, so 
mobilisiert werden müssen, dass ihr volles Potenzial ausgeschöpft wird, da die Gefahr 
besteht, dass ihre ehrgeizigen Ziele verfehlt werden, was für junge Menschen und 
künftige Generationen eine bittere Enttäuschung wäre; 

8. unterstreicht, dass die derzeitige Pandemie die digitale Kluft in der EU verschärft hat, 
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und betont daher, dass es dringend erforderlich ist, digitale Kompetenz für alle zu 
fördern und die breite Nutzung, Anerkennung und Validierung von Alternativen zu 
unterstützen, einschließlich informeller und nichtformaler Lernangebote wie Lernen und 
Ausbildung online und digital; fordert insbesondere eine starke Fokussierung auf und 
Unterstützung von jungen Lernenden, die in der technischen, dualen und beruflichen 
Aus- und Weiterbildung Einkommenseinbußen erlitten haben, sowie die Entwicklung 
und umfassende Nutzung von hochwertigen digitalen Tools, Lehr- und Lernmaterialien 
und -inhalten, um Schul- und Bildungsabbrüche zu verhindern und für einen 
reibungslosen und wirksamen Übergang von der Schule ins Berufsleben zu sorgen; 
betont, dass es ungeachtet der besonderen Umstände von COVID-19 wichtig ist, 
Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen 
wird, insbesondere nicht Kinder, gefährdete Gruppen und junge Menschen aus 
schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen ohne technologische Mittel oder 
Kompetenzen; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, verstärkt in digitale 
Lösungen und digitale Kompetenz im Hinblick auf die Entwicklung praktischer 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen zu investieren, allen Menschen den 
Zugang zu digitaler Kompetenz zu ermöglichen und die Entwicklung unabhängiger, 
mehrsprachiger, inklusiver und kostenloser Online-Lerntools zu fördern, um im 
Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans für digitale Bildung (2021–2027) das 
Gesamtniveau der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern; betont, dass 
die Kompetenzen von Lehrkräften, Ausbildern, Schulleitern, Eltern und 
Führungskräften weiterentwickelt werden müssen, um die Bereitstellung von Online- 
und Fernunterricht sowie von integriertem Lernen zu verbessern, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf Programmen zur Kompetenzentwicklung liegen sollte; 

10. ist besorgt darüber, dass aufgrund der COVID-19-Krise Ängste und Befürchtungen 
unter jungen Menschen zugenommen haben, was erhebliche Auswirkungen auf ihr 
Leben und ihren Übergang von der Schule ins Berufsleben haben könnte; fordert den 
breiten Einsatz von maßgeschneiderten Leistungen im Bereich der psychischen 
Gesundheit, von psychosozialer Unterstützung und von sportlichen Aktivitäten 
entweder als eigenständige oder als modulare Maßnahme sowie eine verstärkte 
Unterstützung des psychischen Wohlbefindens in Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen, um sicherzustellen, dass die Pandemie keine langfristigen 
psychologischen Folgen nach sich zieht; hebt die Auswirkungen der Pandemie auf 
junge Menschen mit Behinderungen und junge Menschen, die in ländlichen und 
abgelegenen Gebieten leben, hervor und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den Bedürfnissen dieser Gruppe besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, indem die verfügbaren Unterstützungsmaßnahmen und -leistungen angepasst 
werden; 

11. fordert, dass den verschiedenen politischen Maßnahmen, um gegen die vielfältigen 
Formen der Diskriminierung junger Menschen während der COVID-19-Krise 
vorzugehen, ein rechtebasierter Ansatz zugrunde liegt, der auf den Grundsätzen der 
Nichtdiskriminierung und der Gleichheit beruht, und erinnert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daran, dass es eines besonderen Ansatzes bedarf, um schutzbedürftige 
Gruppen wie junge Menschen mit Behinderungen, junge Menschen aus benachteiligten 
Verhältnissen, die unter Umständen auch von häuslicher Gewalt bedroht sind, junge 
Migranten und Flüchtlinge sowie junge Angehörige der LGTBIQ+-Gemeinschaft zu 
unterstützen und zu schützen; betont, wie wichtig der freie Zugang zu verlässlichen 
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Informationen über die COVID-19-Pandemie als Gesamtbild, angepasst an die 
Bedürfnisse junger Menschen, ist; 

12. weist darauf hin, dass Sport und Jugendarbeit in all ihrer Vielfalt europaweit besonders 
gefährdet sind, was dazu führt, dass der zivilgesellschaftliche Raum schrumpft, und 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Strukturen zu erhalten und die Angebotsvielfalt in den Bereichen 
Jugend und Sport zu gewährleisten; weist darauf hin, dass Kommunalbehörden, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und die Sozialpartner eng in die Umsetzung von 
Lösungen eingebunden werden müssen, die darauf abzielen, junge Menschen sowie 
Jugend- und Sportorganisationen zu unterstützen; hebt die Bedeutung hervor, die 
organisierten Sport- und Jugendorganisationen im Hinblick auf den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zukommt; 

Sport 

13. ist sehr besorgt über mögliche dauerhafte Schäden für den Bereich des Sports, nicht nur 
im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage und die Beschäftigung, sondern auch auf die 
Gesellschaft insgesamt; 

14. betont, dass Sport und körperliche Betätigung unter den durch die Pandemie 
verursachten Umständen besonders wichtig sind, da sie die körperliche und geistige 
Widerstandsfähigkeit stärken; begrüßt es, dass den Daten zufolge die 
Ausgangsbeschränkungen manche Menschen dazu gebracht haben, bestimmte 
Einzelsportarten häufiger und aktiver auszuüben; ist andererseits besorgt über den 
Mangel an körperlicher Betätigung, der während der Ausgangsbeschränkungen bei 
vielen jungen Menschen festgestellt wurde, und die Folgen, die dies für die öffentliche 
Gesundheit nach sich ziehen könnte; 

15. betont, dass das europäische Sportmodell bewahrt und gefördert werden muss, da 
Solidarität, Fairness und ein auf Werten beruhender Ansatz für die Erholung des Sports 
und für das Überleben des Breitensports wichtiger sein werden als jemals zuvor 

16. weist darauf hin, dass beim Sport Werte wie gegenseitige Achtung und Verständnis 
füreinander, Solidarität, Vielfalt, Fairness, Zusammenarbeit und Bürgerbeteiligung 
gefördert und gelehrt und Zusammenhalt und die Eingliederung von Migranten und 
Flüchtlingen begünstigt werden; betont, dass Sport keine Grenzen kennt und Menschen 
verschiedener sozioökonomischer und ethnischer Hintergründe eint; ist der Auffassung, 
dass insbesondere der Breitensport insbesondere für die Förderung der 
gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit geringeren Chancen, Angehörigen 
schutzbedürftiger Gruppen und Menschen mit Behinderung eine wesentliche Rolle 
spielt; fordert diesbezüglich die Kommission auf, die Inklusion durch Sport zu stärken 
und neue Wege zu erkunden, um deren Wirkung und Reichweite zu maximieren; fordert 
mehr Unterstützung für Familien mit geringem Einkommen, damit ihre Kinder am 
Sport und an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen können; 

17. betont, dass Menschen mit Behinderungen beim Zugang zum Sport sowohl im 
Breitensport als auch auf professioneller Ebene erhebliche finanzielle und 
organisatorische Probleme bewältigen müssen, die sich während der COVID-19-
Pandemie verschärft haben, und fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, 
dieses Problem in ihrer kommenden Strategie zugunsten von Menschen mit 
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Behinderungen konkret anzugehen; 

18. betont, dass die COVID-19-Pandemie auf den gesamten Bereich des Sports auf allen 
Ebenen verheerende Auswirkungen hat, insbesondere auf Sportorganisationen und -
vereine, -ligen, Sporthallen und Fitnessstudios, Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen 
und Trainer, Personal und die sportbezogene Wirtschaft, einschließlich 
Sportveranstalter und Sportmedien; geht davon aus, dass der Weg zur Erholung eine 
schwierige Aufgabe sein wird, und betont, dass gezielte Entlastungsmaßnahmen 
benötigt werden; 

19. ist der Auffassung, dass die von der EU als Reaktion auf die Krise angenommenen 
allgemeinen Aufbauinstrumente dazu beitragen müssen, den Bereich des Sports 
kurzfristig zu unterstützen, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass nationale Unterstützungsfonds, die Strukturfonds und nationale Aufbau- 
und Resilienzpläne dem Bereich des Sports trotz seiner besonderen Merkmale und 
Organisationsstrukturen zugutekommen; 

20. betont die Bedeutung von Rettungspaketen, die sich an alle Sportarten richten; betont, 
dass zwar große Zuschauersportarten oft finanziell am härtesten getroffen sind, dass sie 
aber nicht als Einzige für finanzielle Hilfe infrage kommen oder dabei vorrangig 
behandelt werden sollten; 

21. ist der Ansicht, dass die bestehende finanzielle Unterstützung womöglich nicht 
ausreicht, und fordert die Kommission auf, alle Möglichkeiten zu prüfen, sowohl dem 
Amateur- als auch dem Profisport gezielte Unterstützung zukommen zu lassen, um die 
Lebensfähigkeit des gesamten Bereichs zu verbessern; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Erholung und Krisenfestigkeit 
des Sports allgemein und des Breitensports im Besonderen mittels der verfügbaren 
Unionsprogramme, mit denen dieser Bereich gefördert werden kann, unter anderem des 
Programms Erasmus+ und des Europäischen Solidaritätskorps, zu stärken und dafür zu 
sorgen, dass der Sport uneingeschränkten Zugang zur Aufbau- und Resilienzfazilität, 
zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, zum 
Europäischen Sozialfonds Plus und zu EU4Health hat; unterstreicht, dass hierfür darauf 
ankommt, den Sport in die entsprechenden Vorschriften einzubeziehen und alle 
Hindernisse im Antragsverfahren auf nationaler Ebene auszuräumen; 

23. fordert die Kommission auf, gründlich zu prüfen, wie sich die COVID-19-Pandemie 
wirtschaftlich und sozial auf den Sport in den Mitgliedstaaten ausgewirkt hat, und auf 
der Grundlage dieser Prüfung einen europäischen Ansatz zu entwickeln, um die 
Herausforderungen zu bewältigen und die möglichen Folgen abzumildern; 

24. fordert einen strukturierten und systematischen Austausch bewährter Vorgehensweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der Auswirkungen der Krise auf den 
Sport und eine systematische Analyse von Daten und Informationen über die 
Beteiligung am Sport und die Auswirkungen von COVID-19; erachtet es als 
zweckmäßig, die Entwicklung neuer Formen der sportlichen Betätigung in Situationen, 
in denen man voneinander Abstand halten muss, zu prüfen; 

25. ist der Auffassung, dass es dringend einer breiten spartenübergreifenden 
Zusammenarbeit bedarf, um die Herausforderungen zu meistern, die infolge der 
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COVID-19-Pandemie im Bereich des Sports entstanden sind; unterstreicht 
diesbezüglich, dass die Zusammenarbeit auf allen Ebenen, einschließlich aller am Sport 
Beteiligten, der sportbezogenen Unternehmen und anderer einschlägiger 
Interessenträger, weiterhin gefördert werden sollte; 

26. stellt fest, dass während der Krise die Nutzung digitaler Lösungen wie Sport-Apps 
zugenommen hat; ist der Ansicht, dass der Bereich des Sports durch die weitere 
Digitalisierung künftigen Krisen besser standhalten wird; fordert die Entwicklung 
digitaler Instrumente, mit denen sportliche Betätigungen während der Pandemie 
finanziert werden können; 

27. fordert die Kommission auf, alle Maßnahmen, die zur Bewältigung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie auf den Sport ergriffen werden, in einem speziellen EU-
Aktionsplan zu koordinieren; 

28. fordert den Rat eindringlich auf, im kommenden Arbeitsplan der EU für den Sport 
Maßnahmen und Aktionen Vorrang einzuräumen, die diesem Bereich dabei helfen 
sollen, die Folgen der Pandemie kurz- und langfristig zu bewältigen; 

29. geht davon aus, dass so lange, wie die Pandemie weiter voranschreitet, im Rahmen 
eines koordinierten Dialogs zwischen europäischen und internationalen Sportverbänden 
und den Mitgliedstaaten erörtert werden muss, wie große internationale 
Sportveranstaltungen und Wettbewerbe sicher fortgesetzt werden können; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in Bezug auf die Zuschauer in Stadien, 
Reisebeschränkungen und COVID-19-Tests einen koordinierten Ansatz anzustreben, 
damit gesamteuropäische Sportwettbewerbe wirksam geplant und verantwortungsvoll 
organisiert werden können; 

30. fordert Maßnahmen zur Stärkung der Dopingprävention während der 
Ausgangsbeschränkungen wegen COVID-19 und danach, um die Gesundheit der 
Sportlerinnen und Sportler und das Fairplay im europäischen Sport zu fördern; 

31. ist der Auffassung, dass verschiedene Sportarten in unterschiedlichem Maße betroffen 
sind und dass innerhalb bestimmter Sportarten kleinere Vereine, Wettbewerbe in 
unteren Klassen und der Breitensport gelitten haben, was insbesondere daran liegt, dass 
sie wirtschaftlich von kleinen Sponsoren oder den eigenen Beiträgen der Sportlerinnen 
und Sportler abhängen; betont, dass der Amateursport die Grundlage für den Sport auf 
professioneller Ebene bildet, da kleine Vereine im Breitensport einen erheblichen 
Beitrag zur Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler leisten und meistens 
ehrenamtlich arbeiten; betont, dass innerhalb der europäischen Sportgemeinschaft der 
Solidarität sowohl sportartübergreifend als auch innerhalb einzelner Sportarten eine 
wichtige Rolle zukommt, und fordert eine verstärkte Unterstützung für 
Minderheitensportarten und den Breitensport, da die Aufrechterhaltung ihrer 
Tätigkeiten wirtschaftliche Schwierigkeiten aufwirft; 

32. weist darauf hin, dass die durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Einschränkungen und der Mangel ausreichender Möglichkeiten zu regelmäßigem 
Training und regelmäßiger Praxis in Sportarten, die körperlichen Kontakt erfordern, 
dem Fortschritt und der Entwicklung der Sportlerinnen und Sportler geschadet haben; 
ist der Auffassung, dass Veranstalter, Trainerinnen und Trainer und die Sportlerinnen 
und Sportler selbst für die möglichen Auswirkungen des anhaltenden Mangels an 

www.parlament.gv.at



 

 511 

intensivem Training sensibilisiert werden sollten; fordert eine Zusammenarbeit 
zwischen Sportinstituten und -organisationen bei der Unterstützung von Projekten und 
Konzepten, die darauf ausgerichtet sind, verlorene Fähigkeiten zurückzuerlangen; 

33. ist der Auffassung, dass in unseren Gesellschaften Sportstätten und Stadien im 
Mittelpunkt des sozialen Gefüges der Ökosysteme von Sport und Kultur stehen; erkennt 
an, dass es für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger 
und für die wirtschaftliche Erholung sowohl jetzt als auch in Zukunft von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die Veranstaltungsorte wieder geöffnet werden 
können; 

° 

° ° 

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat 
sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0052 
Sicherheit des Kernkraftwerks Astrawez (Belarus)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zur Sicherheit des 
Kernkraftwerks in Astrawez (Belarus) (2021/2511(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
10./11. Dezember 2020, 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Sicherheit des Kernkraftwerks in 
Astrawez (Belarus) (O-000004/2021 – B9-0003/2021), 

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie, 

A. in der Erwägung, dass die nukleare Sicherheit für die Europäische Union sowohl in der 
Union selbst als auch jenseits ihrer Grenzen eine zentrale Priorität ist; 

B. in der Erwägung, dass in der Gruppe der europäischen Aufsichtsbehörden für nukleare 
Sicherheit (ENSREG) das umfangreiche Fachwissen zusammenkommt, das im Zuge 
der Peer-Review von in der EU und in Drittstaaten gelegenen Kernkraftwerken 
erworben wurde; 

C. in der Erwägung, dass ein Peer-Review-Team der ENSREG im März 2018 in Belarus 
und im Kernkraftwerk Astrawez zugegen war, nachdem es die erforderlichen 
Vorbereitungstätigkeiten abgeschlossen hatte, wozu auch die Entgegennahme der 
Antworten auf seine schriftlichen Fragen zählte, und im Juli 2018 seinen Peer-Review-
Abschlussbericht veröffentlichte; 

D. in der Erwägung, dass die ENSREG die belarussischen Behörden aufforderte, einen 
nationalen Aktionsplan auszuarbeiten, damit alle in dem Peer-Review-Bericht 
genannten Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit rasch umgesetzt werden – 
vorbehaltlich einer künftigen unabhängigen Begutachtung, die in allen EU-
Mitgliedstaaten und Drittstaaten durchgeführt wird, die an dem Verfahren der 
kerntechnischen Risiko- und Sicherheitsbewertung teilnehmen; 
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E. in der Erwägung, dass Belarus seinen nationalen Aktionsplan im August 2019 
veröffentlichte, aber erst im Juni 2020 einer weiteren Peer-Review der ENSREG 
zustimmte, nachdem es seitens der EU mehrmals dazu aufgefordert und erheblicher 
Druck auf hoher Ebene ausgeübt worden war; 

F. in der Erwägung, dass dieses weitere Peer-Review-Verfahren im Gange ist und die 
ENSREG ihre Erkenntnisse in den kommenden Monaten vervollständigt und 
veröffentlicht, wobei angestrebt wird, dass das Plenum der ENSREG einen vorläufigen 
Bericht veröffentlicht und ihn Belarus vor der kommerziellen Inbetriebnahme des 
Kernkraftwerks übermittelt, die von den belarussischen Behörden für März 2021 
vorgesehen ist; 

G. in der Erwägung, dass die Stromerzeugung in dem Kernkraftwerk am 3. November 
2020 aufgenommen wurde, obwohl noch zahlreiche Sicherheitsbedenken bestehen und 
keine Belege dafür vorliegen, inwieweit die Empfehlungen umgesetzt wurden, die die 
EU im Rahmen der Peer-Review von 2018 und die Internationale Atomenergie-
Organisation (IAEO) ausgesprochen haben; 

H. in der Erwägung, dass die physikalische Inbetriebnahme des Kernkraftwerks ohne 
Betriebsgenehmigung erfolgte, da das Genehmigungsverfahren im Juli 2020 geändert 
wurde; 

I. in der Erwägung, dass die baltischen Staaten im August 2020 gemeinsam beschlossen 
hatten, den kommerziellen Stromhandel mit Belarus einzustellen, sobald die 
Stromerzeugung im Kernkraftwerk Astrawez aufgenommen wird, und gemäß diesem 
Beschluss der Stromhandel zwischen Belarus und der EU am 3. November 2020 – als 
das Kernkraftwerk Astrawez an das Stromnetz angeschlossen wurde – eingestellt 
wurde; 

1. ist besorgt darüber, dass sich das Kernkraftwerk Astrawez nur 50 km von Vilnius 
(Litauen) entfernt und in unmittelbarer Nähe zu anderen EU-Mitgliedstaaten wie Polen, 
Lettland und Estland befindet; 

2. bedauert, dass das Projekt trotz der Proteste belarussischer Bürgerinnen und Bürger 
umgesetzt wird und dass Mitglieder belarussischer nichtstaatlicher Organisationen, die 
den Bau des Kernkraftwerks in Astrawez bekannter machen wollen, strafrechtlich 
verfolgt und unrechtmäßig festgenommen werden; 

3. stellt mit Besorgnis fest, dass Belarus und Russland mit dem Kernkraftwerk ein 
geopolitisches Projekt umsetzen und dass der Bau und der künftige Betrieb des 
Kernkraftwerks eine mögliche Bedrohung für die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz darstellen; 

4. ist nach wie vor besorgt über die übereilte Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks, das 
nicht den höchsten internationalen Normen in den Bereichen Umweltschutz und 
nukleare Sicherheit und auch nicht den IAEO-Empfehlungen entspricht; 

5. bedauert den anhaltenden Mangel an Transparenz und offiziellen Informationen über 
immer wieder vorgenommene Notabschaltungen des Reaktors und den Ausfall von 
Anlagen während der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks im Jahr 2020, etwa den 
Ausfall von vier Spannungstransformatoren und Fehlfunktionen der Kühlsysteme, 
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während sich in der Bauphase acht bekannte Zwischenfälle ereigneten, darunter zwei im 
Zusammenhang mit dem Reaktordruckbehälter; 

6. stellt fest, dass bei der Peer-Review der EU im Jahr 2018 zahlreiche Mängel aufgedeckt 
wurden, dass bislang nur eine begrenzte Anzahl der darin enthaltenen Empfehlungen 
umgesetzt worden sein soll und dass deren Umsetzung von den EU-Sachverständigen 
überprüft werden muss; 

7. stellt fest, dass die Anzahl und Häufigkeit von Sicherheitsvorfällen Anlass zu großer 
Besorgnis geben, was die unzureichende Qualitätssicherung und -kontrolle in der 
Entwurfs-, Bau- und Montagephase des Kernkraftwerks und seine geringe 
Betriebssicherheit anbelangt, und dass diese Probleme im Rahmen der Peer-Review der 
EU angemessen angegangen werden müssen; 

8. fordert Belarus nachdrücklich auf, umgehend für die uneingeschränkte Einhaltung 
internationaler Normen im Bereich der nuklearen Sicherheit und des Umweltschutzes 
sowie die transparente und konstruktive Zusammenarbeit mit den internationalen 
Behörden unter Einbeziehung aller Beteiligten zu sorgen; legt Belarus nahe, künftig von 
der selektiven Anwendung der IAEO-Normen und der Peer-Review-Empfehlungen 
abzusehen; 

9. stellt fest, dass den nuklearen Sicherheitsstandards höchste Priorität eingeräumt werden 
muss, und zwar nicht nur während der Planungs- und Bauphase, sondern auch während 
des Betriebs des Kernkraftwerks, und dass deren Einhaltung ständig von einer 
unabhängigen Aufsichtsbehörde überwacht werden muss; 

10. ist besorgt darüber, dass die derzeitige belarussische Aufsichtsbehörde (Gosatomnadsor 
– Abteilung für nukleare Sicherheit und Strahlensicherheit des Ministeriums für 
Notsituationen) ständigem politischen Druck ausgesetzt ist und sowohl formal als auch 
inhaltlich nicht ausreichend unabhängig ist; betont daher, dass transparente und 
sorgfältige Peer-Reviews auch während der Betriebsphase des Kernkraftwerks von 
entscheidender Bedeutung sind; 

11. nimmt den Beschluss der Vertragsparteien des Übereinkommens der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen 
von Espoo) vom 11. Dezember 2020 zur Kenntnis, wonach Belarus seinen 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen in Bezug auf das belarussische 
Kernkraftwerk in Astrawez nachkommt, und fordert Belarus nachdrücklich auf, die 
vollständige Umsetzung des Übereinkommens von Espoo sicherzustellen; 

12. betont, dass ein Frühwarnsystem für die Messung der Strahlung in den Mitgliedstaaten 
der EU in der Nähe des Kernkraftwerks errichtet und betrieben werden muss; 

13. fordert die belarussischen Behörden nachdrücklich auf, bei den Verfahren der 
kerntechnischen Risiko- und Sicherheitsbewertung uneingeschränkt mit der ENSREG 
zusammenzuarbeiten, was auch eine förmliche Überprüfung und die dringende 
Umsetzung des nationalen Aktionsplans von Belarus einschließt; 

14. bedauert, dass eine Peer-Review-Mission der ENSREG im Kernkraftwerk Astrawez, die 
ursprünglich im Dezember 2020 stattfinden sollte, aus organisatorischen Gründen 
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seitens des Gastgebers und infolge der COVID-19-Pandemie abgesagt werden musste; 

15. begrüßt, dass Anfang Februar 2021 die erste Phase der derzeitigen Peer-Review der EU 
in Form eines Besuchs vor Ort stattfindet; erachtet es als sehr wichtig, dass das Peer-
Review-Verfahren rasch abgeschlossen wird und seine Ergebnisse veröffentlicht 
werden, und betont, dass Belarus bereits vor März 2021 – dem von den belarussischen 
Behörden geplanten Zeitpunkt der kommerziellen Inbetriebnahme des Kernkraftwerks – 
zumindest ein vorläufiger Bericht übermittelt werden sollte; stellt fest, dass alle 
Sicherheitsprobleme gleichermaßen wichtig sind und vor der kommerziellen 
Inbetriebnahme des Kernkraftwerks angegangen werden müssen; 

16. bedauert zutiefst die übereilte kommerzielle Inbetriebnahme des Kernkraftwerks im 
März 2021 und betont, dass alle Sicherheitsempfehlungen der ENSREG umgesetzt 
werden müssen, bevor das Kernkraftwerk seinen kommerziellen Regelbetrieb 
aufnimmt; fordert die Kommission auf, eng mit den belarussischen Behörden 
zusammenzuarbeiten, damit das Inbetriebnahmeverfahren ausgesetzt wird, bis alle 
Empfehlungen aus dem Verfahren der kerntechnischen Risiko- und 
Sicherheitsbewertung der EU vollständig umgesetzt, alle erforderlichen 
Sicherheitsverbesserungen vorgenommen und die belarussische Gesellschaft und die 
Nachbarländer ordnungsgemäß über die ergriffenen Maßnahmen informiert worden 
sind; 

17. fordert die Kommission und die ENSREG nachdrücklich auf, die transparente und 
sorgfältige Peer-Review des Kernkraftwerks fortzusetzen, auf der umgehenden 
Umsetzung aller Empfehlungen zu bestehen und für deren wirksame Überwachung zu 
sorgen, auch durch regelmäßige Besuche des Peer-Review-Teams auf dem Gelände des 
Kernkraftwerks Astrawez und auch während des Betriebs der Anlage; erachtet in 
diesem Zusammenhang die effiziente Zusammenarbeit mit der IAEO als sehr wichtig; 

18. stellt fest, dass trotz der gemeinsamen Vereinbarung der baltischen Staaten, den 
kommerziellen Stromhandel mit Belarus einzustellen, nach wie vor Strom aus Belarus 
über das russische Netz auf den Binnenmarkt gelangen kann; 

19. weist erneut auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10./11. Dezember 
2020 hin und spricht sich dafür aus, weiter zu prüfen, mit welchen Maßnahmen 
verhindert werden könnte, dass in Drittstaaten kommerziell erzeugter Strom aus 
Kernkraftwerken, die – wie auch das Kernkraftwerk Astrawez – nicht den anerkannten 
Sicherheitsstandards der EU entsprechen, in die EU eingeführt wird; 

20. fordert die Kommission auf, mit den Verpflichtungen aus dem internationalen Handels-, 
Energie- und Atomrecht im Einklang stehende Maßnahmen zur Aussetzung des 
Stromhandels mit Belarus zu prüfen und vorzuschlagen, damit der im Kernkraftwerk 
Astrawez erzeugte Strom nicht auf den EU-Energiemarkt gelangt, während Estland, 
Lettland und Litauen noch Teil des BRELL-Verbundnetzes sind; 

21. bekräftigt, dass es von strategischer Bedeutung ist, die Synchronisierung des baltischen 
Stromnetzes mit dem kontinentaleuropäischen Verbundnetz zu beschleunigen, und 
betont, dass der künftige Betrieb des Kernkraftwerks Astrawez die Desynchronisierung 
der Stromnetze Estlands, Lettlands und Litauens aus dem BRELL-Verbundnetz in 
keiner Weise behindern sollte und dass die Europäische Union die Einbindung der drei 
baltischen Staaten in das Stromnetz der EU fortsetzen sollte; 
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22. bringt seine uneingeschränkte Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern der 
Republik Belarus und der EU-Mitgliedstaaten zum Ausdruck, die unmittelbar vom Bau 
und Betrieb des Kernkraftwerks Astrawez betroffen sind, und fordert, dass die EU und 
ihre Organe auch künftig auf hoher Ebene in diese Angelegenheit von höchster 
europäischer Bedeutung einbezogen werden; 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0053 
Humanitäre und politische Lage in Jemen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zur humanitären 
und politischen Lage im Jemen (2021/2539(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Jemen, insbesondere die 
Entschließungen vom 4. Oktober 20181, vom 30. November 20172, vom 25. Februar 
20163 und vom 9. Juli 20154 zur Lage im Jemen, und auf seine Entschließung vom 
28. April 2016 zum Thema „Anschläge auf Krankenhäuser und Schulen als Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht“5, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) vom 8. Februar 2021 zu den jüngsten Angriffen der Ansar-Allah-Miliz, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers desEAD vom 12. Januar 2021 zur 
Einstufung der Ansar-Allah-Miliz als terroristische Vereinigung durch die USA, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers des EAD vom 30. Dezember 2020 zu 
dem Anschlag in Aden, vom 19. Dezember 2020 zur Bildung der neuen Regierung, 
vom 17. Oktober 2020 zur Freilassung von Häftlingen, vom 28. September 2020 zu 
dem Austausch von Gefangenen und vom 31. Juli 2020 zur Freilassung von 
Angehörigen der Bahai-Gemeinschaft, 

– unter Hinweis auf das gemeinsame Kommuniqué Deutschlands, Kuwaits, Schwedens, 
des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten, Chinas, Frankreichs, Russlands 
und der Europäischen Union vom 17. September 2020 zum Konflikt im Jemen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vom 9. April 2020 zur 
Ankündigung einer Waffenruhe im Jemen, 

                                                
1  ABl. C 11 vom 13.1.2020, S. 44. 
2  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 104. 
3  ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 142. 
4  ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 93. 
5  ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 17. 
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– unter Hinweis auf die gemeinsamen Erklärungen des für Krisenmanagement 
zuständigen Kommissionsmitglieds der EU, Janez Lenarčič, und des ehemaligen 
schwedischen Ministers für internationale Entwicklungszusammenarbeit, Peter 
Eriksson, vom 14. Februar 2020 und vom 24. September 2020 mit dem Titel: „UNGA: 
EU and Sweden join forces to avoid famine in Yemen“ (VN-Generalversammlung: Die 
EU und Schweden bündeln ihre Kräfte, um einer Hungersnot im Jemen vorzubeugen), 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Schlussfolgerungen des Rates und des 
Europäischen Rates zum Jemen, insbesondere die Schlussfolgerungen des Rates vom 
25. Juni 2018, 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der Sachverständigengruppe der Vereinten 
Nationen für den Jemen vom 22. Januar 2021, 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Erklärungen von Sachverständigen der Vereinten 
Nationen für den Jemen, insbesondere die Erklärungen vom 3. Dezember 2020 mit dem 
Titel „UN Group of Eminent International and Regional Experts Briefs the UN Security 
Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the 
UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court“ 
(VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger unterrichtet den 
VN-Sicherheitsrat und fordert nachdrücklich ein Ende der Straflosigkeit, eine 
Ausweitung der Sanktionen und die Überweisung der Lage im Jemen an den 
Internationalen Strafgerichtshof durch den VN-Sicherheitsrat), vom 12. November 2020 
mit dem Titel „UN experts: technical team must be allowed to avert oil spill disaster 
threatening Yemen“ (Sachverständige der Vereinten Nationen: Technisches Team muss 
die drohende Ölkatastrophe im Jemen abwenden dürfen), vom 15. Oktober 2020 mit 
dem Titel „UAE: UN experts say forced return of ex-Guantanamo detainees to Yemen 
is illegal, risks lives“ (VAE: Sachverständige der Vereinten Nationen sagen, dass die 
erzwungene Rückkehr von Ex-Guantanamo-Häftlingen in den Jemen illegal ist und 
Lebensgefahr bedeutet), und vom 23. April 2020 mit dem Titel „UN experts appeal for 
immediate and unconditional release of the Baha’is in Yemen“ (Sachverständige der 
Vereinten Nationen fordern sofortige und bedingungslose Freilassung der Angehörigen 
der Bahai-Gemeinschaft im Jemen), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte vom 2. September 2020 über die Umsetzung der technischen Hilfe für 
die nationale Kommission für die Untersuchung mutmaßlicher Verstöße und 
Missbräuche durch alle Konfliktparteien im Jemen (A/HRC/45/57), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte vom 23. Dezember 2020 über 
Kinder und bewaffnete Konflikte, 

 unter Hinweis auf den dritten Bericht der VN-Gruppe namhafter internationaler und 
regionaler Sachverständiger für den Jemen vom 28. September 2020 über die Lage der 
Menschenrechte im Jemen, einschließlich der Verstöße und Missbräuche seit September 
2014, 

– unter Hinweis auf den interaktiven Dialog des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen mit der VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger 
für den Jemen vom 29. September 2020, 
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– unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen, insbesondere die Resolution 2534 vom 14. Juli 2020, mit der das Mandat der 
Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens bis zum 
15. Juli 2021 verlängert wurde, und die Resolution 2511 vom 25. Februar 2020, mit der 
die Sanktionen gegen den Jemen um ein Jahr verlängert wurden, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zum 
zweiten Jahrestag des Übereinkommens von Stockholm vom 14. Dezember 2020, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zur Förderung der Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts1, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Stockholm vom 13. Dezember 2018, 

– unter Hinweis auf das Abkommen von Riad vom 5. November 2019, 

– unter Hinweis auf die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle, 

 unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, 

 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass vor zehn Jahren, im Februar 2011, Massenproteste begannen, die 
später als die jemenitische Revolution bezeichnet wurden und zum Rücktritt von 
Präsident Ali Abdullah Salih nach 33 Jahren Diktatur führten; in der Erwägung, dass 
dieser Aufstand die tiefe Sehnsucht des jemenitischen Volkes nach Demokratie, 
Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und Menschenwürde widerspiegelt; 

B. in der Erwägung, dass seit dem Beginn des bewaffneten Konflikts im März 2015 
mindestens 133 000 Menschen getötet und 3,6 Millionen Menschen innerhalb des 
Landes vertrieben wurden; in der Erwägung, dass das im Dezember 2018 
unterzeichnete Übereinkommen von Stockholm die Schaffung sicherer humanitärer 
Korridore, den Austausch von Gefangenen und einen Waffenstillstand im Gebiet des 
Roten Meers vorsieht; in der Erwägung, dass die Parteien seitdem gegen das 
Waffenstillstandsabkommen verstoßen haben und mehr als 5 000 Zivilisten getötet 
wurden; in der Erwägung, dass die meisten Zivilisten bei Luftangriffen der von Saudi-
Arabien geführten Koalition ums Leben kamen; 

C. in der Erwägung, dass sich die Analysten überwiegend einig sind, dass der Jemen 
aufgrund der Tatsache, dass er keinen politischen Weg verfolgt, bei dem sämtliche 
Kräfte einbezogen werden, in zunehmenden Spannungen zwischen den Stämmen, 
zunehmenden politischen Spannungen und einem erbitterten Stellvertreterkrieg 
zwischen den vom Iran unterstützten Huthi‑Rebellen und Saudi‑Arabien gefangen ist, 
wodurch die gesamte Region unmittelbar in einen komplexen Konflikt verwickelt wird; 
in der Erwägung, dass Saudi‑Arabien die Huthi‑Rebellen im Jemen als 
Stellvertreterkräfte des Iran ansieht und der Iran die von Saudi‑Arabien geführte 

                                                
1  ABl. C 303 vom 15.12.2009, S. 12. 
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Offensive verurteilt und ein sofortiges Ende der von Saudi‑Arabien geführten 
Luftangriffe fordert; 

D. in der Erwägung, dass während des Jahres 2020 die Kampftätigkeiten insbesondere in 
und um Dschauf, Ma‘rib, Nihm, Ta‘is, Hudaida, Baida‘ und Abjan mit direkter 
Unterstützung und Rückendeckung durch Drittstaaten – so seitens der von Saudi-
Arabien geführten Koalition für die jemenitische Regierung und seitens der Vereinigten 
Arabischen Emirate für den Übergangsrat für den Südjemen – zunahmen, während die 
vom Iran unterstützte Huthi-Bewegung weiterhin den größten Teil des Nord- und 
Mitteljemen mit 70 % der jemenitischen Bevölkerung kontrolliert; in der Erwägung, 
dass weiterhin in großem Umfang schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte 
und des humanitären Völkerrechts begangen werden, ohne dass die Täter zur 
Rechenschaft gezogen werden; 

E. in der Erwägung, dass die EU über Berichte über erneute Angriffe der Huthi-Bewegung 
in den Gouvernements Ma‘rib und Al-Dschauf sowie über wiederholte Versuche, das 
Hoheitsgebiet Saudi-Arabiens über die Grenze hinweg anzugreifen, besorgt ist; in der 
Erwägung, dass die erneuten militärischen Operationen und Angriffe insbesondere zum 
jetzigen Zeitpunkt die laufenden Bemühungen des VN-Sondergesandten Martin 
Griffiths sowie die allgemeinen Bemühungen um eine Beendigung des Krieges im 
Jemen ernsthaft untergraben; 

F. in der Erwägung, dass das Mandat der VN-Gruppe namhafter internationaler und 
regionaler Sachverständiger für den Jemen vom Menschenrechtsrat im September 2020 
verlängert wurde; in der Erwägung, dass in dem jüngsten Bericht der VN-Gruppe 
namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger für den Jemen vom 
September 2020 aufgezeigt wird, dass alle Konfliktparteien weiterhin in mehrfacher 
Hinsicht gegen internationale Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht 
verstoßen, auch durch Angriffe, die womöglich Kriegsverbrechen darstellen; 

G. in der Erwägung, dass zu den verifizierten Menschenrechtsverletzungen willkürliche 
Tötungen, Verschwindenlassen, willkürliche Gefangennahme, geschlechtsspezifische 
Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, Folter und andere Formen grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, die Rekrutierung von Kindern und 
deren Einsatz bei Feindseligkeiten, die Verweigerung des Rechts auf ein faires 
Verfahren und Verletzungen der Grundfreiheiten und der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte gehören; in der Erwägung, dass der weit verbreitete Einsatz von 
Landminen durch die Huthi-Bewegung für Zivilisten eine ständige Bedrohung darstellt 
und zur Vertreibung beiträgt; in der Erwägung, dass die Huthi-Bewegung, mit der 
Regierung verbündete Kräfte und die VAE und die von ihnen unterstützten 
jemenitischen Kräfte unmittelbar für willkürliche Gefangennahmen und 
Verschwindenlassen verantwortlich sind; 

H. in der Erwägung, dass der Jemen und die VAE das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben; in der Erwägung, 
dass Saudi-Arabien das Römische Statut weder unterzeichnet noch ratifiziert hat; in der 
Erwägung, dass mehrere Bestimmungen des Römischen Statuts, unter anderem 
diejenigen über Kriegsverbrechen, dem Völkergewohnheitsrecht entsprechen; in der 
Erwägung, dass die VN-Gruppe namhafter internationaler und regionaler 
Sachverständiger den VN-Sicherheitsrat aufgefordert hat, den Internationalen 
Strafgerichtshof mit der Lage im Jemen zu befassen und die Liste der Personen, die 
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Sanktionen des Sicherheitsrates unterliegen, zu erweitern; 

I. in der Erwägung, dass am 26. Dezember 2020 von Präsident Abd Rabbuh Mansur Hadi 
auf der Grundlage des von Saudi-Arabien vermittelten Abkommens von Riad eine neue 
24-köpfige jemenitische Regierung vereidigt wurde; in der Erwägung, dass eines der 
Merkmale der neuen jemenitischen Regierung, deren Grundlage die gemeinsame 
Machtausübung ist, darin besteht, dass die nördliche und die südliche Region des 
Landes gleich stark vertreten sind und dass ihr auch fünf Mitglieder des Übergangsrats 
für den Südjemen angehören; in der Erwägung, dass bedauerlicherweise zum ersten Mal 
seit über 20 Jahren unter den Regierungsmitgliedern keine Frauen sind; in der 
Erwägung, dass ein neuer Streit zwischen der international anerkannten Regierung und 
dem Übergangsrat für den Südjemen über die Ernennung eines Richters ausgebrochen 
ist, was die Instabilität der gemeinsamen Regierung bestätigt; in der Erwägung, dass ein 
erneuter militärischer Konflikt zwischen den Kräften der international anerkannten 
Regierung (unterstützt von einer von Saudi-Arabien geführten Koalition) und der Huthi-
Bewegung ausgebrochen ist; in der Erwägung, dass Frauen seit dem Beginn des 
Konflikts in keiner Weise in den Verhandlungsprozess eingebunden sind, dass ihnen 
indes bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung des Konflikts nach wie vor eine 
zentrale Rolle zukommt; 

J. in der Erwägung, dass der Krieg zu der weltweit schwersten humanitären Krise geführt 
hat und fast 80 % der Bevölkerung – mehr als 24 Millionen Menschen – humanitäre 
Hilfe benötigen, darunter über 12 Millionen Kinder; in der Erwägung, dass sich die 
Lage vor Ort weiter verschlechtert, da bereits 50 000 Jemeniten unter Bedingungen 
leben, die einer Hungersnot gleichen; in der Erwägung, dass nach der jüngsten Analyse 
der „Integrated Food Security Phase Classification“ (IPC) 
(ernährungssicherheitsbezogene Klassifizierung) für den Jemen mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung, nämlich 16,2 Millionen von 30 Millionen Menschen, mit 
Ernährungsunsicherheit konfrontiert sein wird, die die Ausmaße einer Krise annehmen 
wird, und dass sich die Zahl der Menschen, die unter Bedingungen leben, die mit einer 
Hungersnot vergleichbar sind, fast verdreifachen könnte; in der Erwägung, dass bisher 
nur 56 % der 3,38 Mrd. USD, die für die humanitäre Hilfe im Jahr 2020 benötigt 
werden, eingegangen sind; 

K. in der Erwägung, dass COVID-19 und die damit verbundenen sozioökonomischen 
Auswirkungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung weiter erschweren und das 
Risiko von Unterernährung verstärken; in der Erwägung, dass es zu einem Cholera-
Ausbruch gekommen ist, der mit über 1,1 Millionen gemeldeten Fällen der schwerste in 
der jüngeren Vergangenheit ist; 

L. in der Erwägung, dass der anhaltende Konflikt die Fortschritte des Jemen beim 
Erreichen der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG), 
insbesondere SDG 1 (die Armut beenden) und SDG 2 (den Hunger beenden), stark 
behindert hat; in der Erwägung, dass die Entwicklung des Jemen durch den Konflikt um 
mehr als 20 Jahre zurückgeworfen wurde; in der Erwägung, dass sich der Rückstand bei 
der Erfüllung der SDG weiter vergrößern wird, solange der Konflikt anhält; 

M. in der Erwägung, dass sich im Norden des Jemen zum dritten Mal seit 2019 eine 
Krafstoffkrise entwickelt, bei der der Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, 
medizinischer Versorgung und wichtigen Transportmitteln für Zivilisten erheblich 
eingeschränkt ist; in der Erwägung, dass diese vom Menschen verursachte Krise das 
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direkte Ergebnis des Kampfes zwischen der Huthi-Bewegung und der von den VN 
anerkannten Regierung des Jemen um die Kontrolle des Kraftstoffs ist;  

N. in der Erwägung, dass 2,1 Millionen Kinder akut unterernährt und fast 358 000 Kinder 
von unter fünf Jahren schwer unterernährt sind; in der Erwägung, dass infolge 
mangelnder Finanzierung seit April 2020 Kürzungen der Ernährungshilfe in Kraft sind 
und dass weitere 1,37 Millionen Menschen betroffen sein werden, wenn nicht 
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden; in der Erwägung, dass 530 000 Kinder von 
unter zwei Jahren womöglich keine Ernährungsdienste mehr erhalten, wenn Programme 
ausgesetzt werden; 

O. in der Erwägung, dass sich die Situation von Frauen durch den Konflikt und aktuell die 
COVID-19-Pandemie verschlimmert hat; in der Erwägung, dass geschlechtsbezogene 
und sexuelle Gewalt seit Beginn des Konflikts exponentiell zugenommen haben; in der 
Erwägung, dass die schon zuvor geringe Kapazität des Strafjustizwesens, auf sexuelle 
und geschlechtsbezogene Gewalt einzugehen, völlig verloren ging und in Bezug auf 
Praktiken wie die Entführung und Vergewaltigung von Frauen oder entsprechende 
Drohungen keine Ermittlungen stattfinden; in der Erwägung, dass in etwa 30 % der 
vertriebenen Familien das Familienoberhaupt eine Frau ist; in der Erwägung, dass 
Medikamente für viele chronische Krankheiten nicht mehr erhältlich sind und die 
Müttersterblichkeit im Jemen zu den höchsten weltweit zählt; in der Erwägung, dass 
mangelernährte Schwangere und Stillende einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich 
mit Cholera zu infizieren, und bei ihnen häufiger Blutungen auftreten, was das Risiko 
von Komplikationen und Todesfällen bei Geburten deutlich erhöht; 

P. in der Erwägung, dass die Gruppe namhafter internationaler und regionaler 
Sachverständiger der Vereinten Nationen festgestellt hat, dass die von den VAE 
unterstützten Kräfte des Sicherheitsgürtels Vergewaltigungen und andere Formen 
sexueller Gewalt gegen Häftlinge in mehreren Hafteinrichtungen, unter anderem der 
Koalitionseinrichtung Buraika und dem Bir-Ahmed-Gefängnis, und gegen Migranten 
und marginalisierte schwarzafrikanische Gemeinschaften verüben sowie LGBTI-
Personen bedrohen und schikanieren; in der Erwägung, dass gegen die Huthi-Bewegung 
glaubwürdige Vorwürfe des Einsatzes von Vergewaltigung und Folter als Kriegswaffe, 
insbesondere gegen politisch engagierte Frauen und Aktivistinnen, erhoben wurden; 

Q. in der Erwägung, dass das Parlament in Anbetracht der im Jemen begangenen 
schwerwiegenden Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die 
Menschenrechtsnormen wiederholt ein EU-weites Verbot der Ausfuhr, des Verkaufs, 
der Modernisierung und der Instandhaltung jeglicher Form von Sicherheitsausrüstung 
an Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten Koalition einschließlich Saudi-
Arabiens und der VAE gefordert hat; in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
Verbote von Waffenausfuhren an die Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten 
Koalition verhängt haben, darunter das von Deutschland verhängte Verbot von 
Waffenausfuhren nach Saudi-Arabien und das von Italien verhängte Verbot von 
Waffenausfuhren nach Saudi-Arabien und in die VAE, und in der Erwägung, dass 
weitere Mitgliedstaaten dies erwägen; in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
unter Verstoß gegen den rechtlich verbindlichen Gemeinsamen Standpunkt 
2008/944/GASP des Rates zu Waffenausfuhren1 weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien 
und in die VAE ausführen, die möglicherweise im Jemen eingesetzt werden; 

                                                
1  ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99. 
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R. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten Waffenverkäufe an Saudi-Arabien 
eingestellt und die Weitergabe von Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an die VAE bis zu 
einer Überprüfung ausgesetzt haben; in der Erwägung, dass US-Präsident Biden am 
4. Februar 2021 das bevorstehende Ende jeglicher Unterstützung der USA für offensive 
Einsätze im Krieg im Jemen einschließlich entsprechender Waffenverkäufe angekündigt 
und einen neuen Gesandten für den Jemen benannt hat; 

S. in der Erwägung, dass die Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen für den 
Jemen in ihrem Abschlussbericht vom 22. Januar 2021 festgestellt hat, dass immer mehr 
Beweise dafür vorliegen, dass Personen oder Einrichtungen im Iran der Huthi-
Bewegung erhebliche Mengen an Waffen und Komponenten liefern; in der Erwägung, 
dass die Huthi-Bewegung weiterhin zivile Ziele in Saudi-Arabien mit Raketen und 
unbemannten Luftfahrzeugen angreift; 

T. in der Erwägung, dass die damalige Regierung der USA am 19. Januar 2021 die 
Einstufung der Huthi-Bewegung Ansar Allah als terroristische Organisation annahm; in 
der Erwägung, dass trotz der von der US-Regierung gewährten allgemeinen Lizenzen 
die Auswirkungen der Einstufung auf die Möglichkeit, Lebensmittel, Kraftstoff und 
Arzneimittel in das Land einzuführen, nach wie vor äußerst besorgniserregend sind; in 
der Erwägung, dass die neue US-Regierung am 5. Februar 2021 bekanntgab, sie werde 
Ansar Allah von der Liste ausländischer terroristischer Organisationen und der Liste 
gesondert ausgewiesener weltweiter Terroristen streichen; 

U. in der Erwägung, dass die Verschlechterung der politischen und sicherheitspolitischen 
Lage im Jemen zur Ausweitung und Festigung der Präsenz terroristischer 
Gruppierungen im Land geführt hat, darunter Ansar al-Scharia, auch bekannt als Al-
Qaida auf der Arabischen Halbinsel, und die sogenannte Provinz Jemen von Da’esh, die 
weiterhin kleine Teile des Gebiets kontrollieren, sowie der militärische Flügel der 
Hisbollah, der in der EU-Liste terroristischer Organisationen geführt wird; 

V. in der Erwägung, dass ein stabiler, sicherer und demokratischer Jemen mit einer 
funktionierenden Regierung für die internationalen Bemühungen um die Bekämpfung 
des Extremismus und der Gewalt in der Region und darüber hinaus sowie für die 
Gewährleistung von Frieden und Stabilität im Jemen selbst von entscheidender 
Bedeutung ist; 

W. in der Erwägung, dass die Wirtschaft des Jemen zwischen 2015 und 2019 um 45 % 
geschrumpft ist; in der Erwägung, dass die Wirtschaft des Landes, die schon vor dem 
Konflikt fragil war, schwer getroffen wurde und Hunderttausende Familien keine feste 
Einkommensquelle mehr haben; in der Erwägung, dass der Jemen 90 % seiner 
Lebensmittel durch kommerzielle Einfuhren bezieht, die von Hilfsorganisationen nicht 
ersetzt werden können, und dass humanitäre Organisationen Bedürftigen 
Lebensmittelgutscheine oder Bargeld zur Verfügung stellen, damit sie auf den Märkten 
einkaufen können; in der Erwägung, dass 70 % der jemenitischen Einfuhren an Hilfs- 
und Handelsgütern über den von den Huthis kontrollierten Hafen Hudaida und den nahe 
gelegenen Hafen Salif ins Land kommen und Lebensmittel, Treibstoffe und 
Arzneimittel liefern, die die Bevölkerung zum Überleben benötigt; 

X. in der Erwägung, dass Geschäftemacherei umfassend dokumentiert ist, wobei die 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen des Landes sowohl von der Regierung des 
Jemen als auch von der Huthi-Bewegung zweckentfremdet werden, was verheerende 
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Auswirkungen auf die jemenitische Bevölkerung hat; in der Erwägung, dass im 
Abschlussbericht der Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen festgestellt wird, 
dass die Huthi-Bewegung im Jahr 2019 mindestens 1,8 Mrd. USD zweckentfremdet hat, 
die für die Regierung zur Zahlung von Gehältern und zur Bereitstellung grundlegender 
Dienstleistungen für die Bürger bestimmt waren; in der Erwägung, dass in dem Bericht 
auch hervorgehoben wird, dass die Regierung in Geldwäsche- und 
Korruptionspraktiken verwickelt ist, die den Zugang zu einer angemessenen 
Nahrungsmittelversorgung der jemenitischen Bevölkerung beeinträchtigen, was einen 
Verstoß gegen das Recht auf Nahrung darstellt, einschließlich der illegalen Umleitung 
von 423 Mio. USD saudischer Gelder, die ursprünglich für den Erwerb von Reis und 
anderen Gütern für die jemenitische Bevölkerung bestimmt waren, an Händler; 

Y. in der Erwägung, dass der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen betont 
hat, dass der humanitären und ökologischen Bedrohung, die das Austreten von 
1 Mio. Barrel Öl aus dem vor Ras Isa (Jemen) liegenden Öltanker „FSO Safer“ darstellt, 
dringend begegnet werden muss; in der Erwägung, dass der rasche Verfall des Tankers 
die ernste Gefahr einer größeren Ölpest birgt, die katastrophale Auswirkungen auf die 
Umwelt hätte sowie die biologische Vielfalt zerstören und die Lebensgrundlage der 
lokalen Küstengemeinden im Roten Meer dezimieren würde; in der Erwägung, dass 
trotz der drohenden Gefahr einer ökologischen Katastrophe die lang erwartete 
Inspektion des 44 Jahre alten Öltankers auf März 2021 verschoben wurde; 

1. verurteilt die seit 2015 andauernde Gewalt im Jemen, die zur weltweit schwersten 
humanitären Krise geführt hat, aufs Schärfste; weist darauf hin, dass es keine 
militärische Lösung für den Konflikt im Jemen geben kann und dass die Krise nur durch 
einen inklusiven Verhandlungsprozess unter jemenitischer Führung und in 
jemenitischer Eigenverantwortung unter Beteiligung aller Viertel der jemenitischen 
Gesellschaft und aller Konfliktparteien beigelegt werden kann; betont, dass alle Parteien 
in gutem Glauben Verhandlungen aufnehmen sollten, die zu tragfähigen politischen und 
sicherheitspolitischen Vereinbarungen im Sinne der Resolution 2216 (2015) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemeinsamen Umsetzungsmechanismen der 
Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens und der 
globalen Waffenruhe, wie in der Resolution 2532 (2020) des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen gefordert wird, führen, damit der Krieg beendet und die derzeitige 
humanitäre Krise gelindert wird; 

2. ist entsetzt über die verheerende humanitäre Krise, die sich in dem Land abspielt; 
fordert alle Parteien auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, die rasche und 
ungehinderte Durchfahrt humanitärer Hilfsgüter und anderer für die Bevölkerung 
unentbehrlicher Güter und den ungehinderten Zugang zu medizinischen Einrichtungen 
sowohl im Jemen als auch im Ausland zu ermöglichen; äußert besonders seine 
Bestürzung über die jüngste Bewertung im Rahmen der Integrierten 
Phasenklassifikation zur Ernährungssicherheit, die zeigt, dass 50 000 Menschen im 
Jemen unter Bedingungen leben, die mit einer Hungersnot vergleichbar sind, eine Zahl, 
die sich bis Juni 2021 voraussichtlich verdreifachen wird, selbst wenn das derzeitige 
Hilfsniveau aufrechterhalten wird; 

3. begrüßt, dass die EU seit 2015 mehr als 1 Mrd. EUR an politischer, 
entwicklungspolitischer und humanitärer Hilfe für den Jemen bereitgestellt hat; begrüßt 
die Zusage der EU, die humanitäre Hilfe für den Jemen im Jahr 2021 zu verdreifachen; 
ist jedoch besorgt darüber, dass dies nach wie vor nicht ausreichen wird, um das 
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Ausmaß der Herausforderungen, vor denen der Jemen steht, zu bewältigen; bedauert, 
dass die Finanzierungslücke für den Jemen im Jahr 2019 auf 50 % gestiegen ist; weist 
erneut darauf hin, dass das Ausmaß und die Schwere der Krise der Ausgangspunkt der 
Haushaltsdebatten sein sollten; fordert die EU auf, im Rahmen der Programmplanung 
für das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Lage im Jemen 
bereitzustellen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten generell nachdrücklich 
auf, bei den internationalen Bemühungen um eine rasche Aufstockung der humanitären 
Hilfe weiterhin eine Führungsrolle zu übernehmen, unter anderem, indem sie die 
Zusagen einhalten, die sie auf der Geberkonferenz für den Plan für humanitäre 
Maßnahmen im Jemen im Juni 2020 gemacht haben; 

4. weist darauf hin, dass die Ausbreitung von COVID-19 die kollabierende 
Gesundheitsinfrastruktur des Landes vor zusätzliche schwere Herausforderungen stellt, 
da es den Gesundheitseinrichtungen an der grundlegenden Ausstattung mangelt, um 
COVID-19 behandeln zu können, und da das Gesundheitspersonal keine 
Schutzausrüstung hat, zumal die meisten kein Gehalt beziehen, was dazu führt, dass sie 
sich nicht zum Dienst melden; appelliert an alle internationalen Geber, die 
Bereitstellung von Soforthilfe zu verstärken, um das Gesundheitssystem vor Ort zu 
unterstützen und ihm zu helfen, die Ausbreitung der derzeitigen tödlichen 
Infektionskrankheiten im Jemen, zu denen auch COVID-19, Malaria, Cholera und 
Denguefieber gehören, einzudämmen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den 
Zugang zu Impfstoffen im Jemen, auch in Lagern für Binnenvertriebene, über die 
Fazilität COVAX zu erleichtern, und zwar im Rahmen ihrer Bemühungen um einen 
gleichberechtigten und globalen Zugang zu Impfstoffen gegen COVID-19, insbesondere 
unter den am stärksten gefährdeten Personen; 

5. unterstützt die Bemühungen des Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen für den Jemen, Martin Griffiths, den politischen Prozess voranzubringen und 
einen sofortigen landesweiten Waffenstillstand zu erreichen; fordert, dass der 
Sondergesandte uneingeschränkten und ungehinderten Zugang zum gesamten Gebiet 
des Jemen erhält; fordert den HR/VP und alle Mitgliedstaaten auf, Martin Griffiths 
politisch zu unterstützen, um auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung zu kommen, 
in die alle Gruppen einbezogen sind; fordert den Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ 
diesbezüglich auf, seine jüngsten Schlussfolgerungen zum Jemen vom 18. Februar 2019 
zu überarbeiten und zu aktualisieren, um der aktuellen Lage im Land Rechnung zu 
tragen; fordert die EU und alle ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, weiterhin mit 
allen Konfliktparteien zusammenzuarbeiten und die Umsetzung des Abkommens von 
Stockholm und des Entwurfs einer politischen Erklärung der Vereinten Nationen als 
notwendige Schritte zu einer Deeskalation und politischen Einigung zu bekräftigen; 

6. ist davon überzeugt, dass bei jeder langfristigen Lösung die grundlegenden Ursachen 
von Instabilität im Land angegangen werden sollten und den legitimen Anforderungen 
und Ansprüchen des jemenitischen Volkes Rechnung getragen werden sollte; bekräftigt 
seine Unterstützung für alle friedlichen politischen Bemühungen, die Souveränität, 
Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit des Jemen zu schützen; verurteilt eine 
ausländische Einmischung im Jemen, wozu auch die Anwesenheit von ausländischen 
Truppen und Söldnern gehört; fordert den sofortigen Abzug aller ausländischen 
Streitkräfte, damit ein politischer Dialog unter den Jemeniten ermöglicht wird;  

7. fordert alle Konfliktparteien auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären 
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Völkerrecht nachzukommen und alle Maßnahmen einzustellen, durch die die derzeitige 
humanitäre Krise verschärft wird; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
schwerwiegenden Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die seit Ende 2014 von 
allen Konfliktparteien begangen wurden, einschließlich der Luftangriffe der von Saudi-
Arabien geführten Koalition, die Tausende zivile Opfer gefordert haben, die Instabilität 
des Landes verschärft haben und auf nichtmilitärische Ziele wie Schulen, 
Wasserspeicher und Hochzeitsgesellschaften gerichtet waren, auf das Schärfste zu 
verurteilen und auch die Huthi-Angriffe auf saudi-arabische Ziele auf jemenitischem 
Staatsgebiet zu verurteilen; 

8. fordert Saudi-Arabien auf, seine Blockade von Schiffen, die Kraftstoff für von den 
Huthis kontrollierte Gebiete befördern, unverzüglich einzustellen; bekräftigt, dass alle 
Parteien dringend davon absehen müssen, das Aushungern von Zivilisten als Methode 
der Kriegsführung zu verwenden, da dies einen Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer xxv des Römischen 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs darstellt; betont, dass es wichtig ist, eine 
Einigung zwischen den beiden Parteien im Norden und Süden über die Verwendung 
von Kraftstoffen zu erzielen, um die Krise in den Bereichen Wirtschaft, 
´Landwirtschaft, Wasserversorgung, Medizin, Energie und Verkehr zu mildern, die 
durch den Einsatz von Kraftstoffen als Waffe im Wirtschaftskrieg verstärkt wurde; 

9. verurteilt die jüngsten Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Bewegung in den 
Gouvernements Ma’rib und Al-Dschauf sowie die wiederholten Versuche, über die 
Grenze hinweg Angriffe auf das Hoheitsgebiet Saudi-Arabiens zu führen, durch die die 
Bemühungen der internationalen Gemeinschaft untergraben werden, diesen 
Stellvertreterkrieg im Jemen zu beenden; 

10. unterstützt alle vertrauensbildenden Maßnahmen mit den Konfliktparteien, wobei 
besonderes Augenmerk auf diejenigen Maßnahmen zu legen ist, mit denen sich die 
humanitären Bedürfnisse unmittelbar lindern lassen, wie die vollständige 
Wiedereröffnung des Flughafens von Sanaa, die Wiederaufnahme der 
Gehaltszahlungen, die Umsetzung von Mechanismen, die einen dauerhaften Betrieb der 
Seehäfen ermöglichen, um die Einfuhr von Kraftstoff und Nahrungsmitteln zu 
erleichtern, sowie Bemühungen, der Zentralbank des Jemen Mittel zur Verfügung zu 
stellen und sie zu unterstützen; fordert die Europäische Union und alle Mitgliedstaaten 
auf, ein wirtschaftliches Rettungspaket für den Jemen bereitzustellen, das auch 
Devisenhilfe, mit der zur Stabilisierung der Wirtschaft und des Jemen-Rials beigetragen 
wird und weitere Erhöhungen der Nahrungsmittelpreise verhindert werden, sowie die 
Bereitstellung von Devisenreserven zur Subventionierung kommerzieller Einfuhren von 
Nahrungsmitteln und Kraftstoff und zur Zahlung der Gehälter im öffentlichen Dienst 
einschließt; 

11. bedauert das Fehlen von Frauen in der neuen jemenitischen Regierung – der ersten ohne 
weibliche Mitglieder seit 20 Jahren – und fordert die jemenitische Regierung auf, alle 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um die gleichberechtigte Vertretung, Präsenz 
und Teilhabe von Frauen im politischen Leben des Landes sicherzustellen; 

12. betont, dass Waffenexporteure mit Sitz in der EU, die den Konflikt im Jemen anheizen, 
mehrere Kriterien des rechtlich verbindlichen Gemeinsamen Standpunktes des Rates 
2008/944/GASP zu Waffenausfuhren nicht einhalten; bekräftigt in Anbetracht der im 
Jemen begangenen schwerwiegenden Verstöße gegen Vorschriften des humanitären 
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Völkerrechts und der Menschenrechte seine Forderung nach einem EU-weiten Verbot 
der Ausfuhr, des Verkaufs, der Modernisierung und der Instandhaltung jeglicher Form 
von Sicherheitsausrüstung an Mitglieder der Koalition einschließlich Saudi-Arabiens 
und der VAE; 

13. nimmt die Beschlüsse einer Reihe von Mitgliedstaaten zur Kenntnis, Waffenausfuhren 
nach Saudi-Arabien und in die VAE zu verbieten; betont, dass Waffenausfuhren nach 
wie vor in die nationale Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen; fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, die Ausfuhr von Waffen an alle Mitglieder der von Saudi-Arabien 
geführten Koalition einzustellen; fordert den HR/VP auf, über den aktuellen Stand der 
militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten mit den 
Mitgliedern der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu berichten; verurteilt die 
Lieferung erheblicher Mengen an Waffen und Komponenten an die Huthi-Bewegung 
durch iranische Personen und Einrichtungen; 

14. begrüßt die Aussetzung des Verkaufs von Waffen, die für den Konflikt im Jemen 
verwendet werden, an Saudi-Arabien und eines 23 Mrd. USD schweren Pakets von 
Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an die VAE durch die USA sowie die jüngste 
Ankündigung der US-Regierung, dass die Einstellung jeglicher Unterstützung für 
Angriffsoperationen im Krieg im Jemen, einschließlich der Lieferung 
präzisionsgesteuerter Flugkörper und des Austauschs nachrichtendienstlicher 
Erkenntnisse, kurz bevorsteht; begrüßt es in dieser Hinsicht, dass sich die USA erneut 
zu einer diplomatischen Beilegung des Konflikts bekannt haben, wie an der jüngsten 
Ernennung eines Sondergesandten der USA für den Jemen deutlich wird; 

15. fordert alle Konfliktparteien im Jemen auf, eine Politik für die Zielauswahl bei Raketen- 
und Drohnenangriffen festzulegen, die mit den internationalen Menschenrechtsnormen 
und dem humanitären Völkerrecht im Einklang stehen sollte; fordert den Rat, den 
HR/VP und die Mitgliedstaaten auf, die Haltung der EU im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu bekräftigen und dafür Sorge zu tragen, dass die Mitgliedstaaten 
Schutzvorkehrungen treffen, damit nachrichtendienstliche Erkenntnisse, 
Kommunikationsinfrastruktur und Militärstandorte nicht dazu verwendet werden, 
außergerichtliche Tötungen zu ermöglichen; wiederholt seine Forderung nach der 
Annahme eines rechtsverbindlichen Beschlusses des Rates über den Einsatz bewaffneter 
Drohnen und die Einhaltung der internationalen Menschenrechtsnormen und des 
humanitären Völkerrechts; 

16. ist zutiefst besorgt darüber, dass kriminelle und terroristische Vereinigungen, darunter 
Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel und der IS/Da‘esh, im Jemen weiterhin vertreten 
sind; fordert alle Konfliktparteien auf, entschlossen gegen derartige Gruppierungen 
vorzugehen; verurteilt sämtliche Handlungen aller terroristischen Organisationen; 

17. begrüßt die Entscheidung der neuen US-Regierung, die von der vorherigen US-
Regierung getroffene Entscheidung, die Huthi-Bewegung, auch bekannt als Ansar 
Allah, als ausländische terroristische Organisation und gesondert ausgewiesene 
weltweite Terroristen einzustufen, umgehend zu widerrufen; 

18. fordert den Rat auf, die Resolution 2216 (2015) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vollständig umzusetzen, indem er die Personen, die die Erbringung 
humanitärer Hilfe blockieren, und diejenigen, die im Jemen Handlungen, die gegen 
internationale Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen, oder 
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Handlungen, die Menschenrechtsverstöße darstellen, planen, leiten oder begehen, 
ermittelt und gegen sie gezielte Maßnahmen verhängt; weist darauf hin, dass trotz 
Informationen über wiederholte Verstöße der Koalition, die von der Gruppe 
unabhängiger namhafter internationaler und regionaler Sachverständiger der Vereinten 
Nationen gesammelt wurden, die Informationen beisteuert, um die vollständige 
Umsetzung der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterstützen, 
der Sanktionsausschuss keine zur Koalition gehörenden Personen für Sanktionen 
benannt hat; 

19. fordert nachdrücklich ein Ende aller Formen sexueller und geschlechtsbezogener 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, auch gegen diejenigen, die sich in Haft befinden; 
fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, gezielte finanzielle Unterstützung für 
lokale Frauenorganisationen und Frauenrechtsorganisationen bereitzustellen, um 
Frauen, Mädchen und die Überlebenden von geschlechtsbezogener Gewalt besser zu 
erreichen, sowie für Programme, die darauf abzielen, Frauen widerstandsfähig zu 
machen und ihre wirtschaftliche Stellung zu stärken; 

20. bekräftigt, dass es zwingend notwendig ist, Kinder zu schützen und zu gewährleisten, 
dass sie ihre Menschenrechte uneingeschränkt wahrnehmen können; fordert 
diesbezüglich alle Konfliktparteien auf, der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindern 
als Soldaten in dem bewaffneten Konflikt ein Ende zu setzen und die Demobilisierung 
und wirksame Entwaffnung von Jungen und Mädchen, die rekrutiert oder bei 
Kampfhandlungen eingesetzt werden, weiter sicherzustellen, und fordert sie 
nachdrücklich auf, die gefangenen Personen freizulassen und mit den Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten, um wirksame Programme für ihre Rehabilitation, ihre 
körperliche und psychische Genesung und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
durchzuführen; 

21. fordert alle Parteien auf, sämtliche Angriffe gegen die Meinungsfreiheit, auch durch 
Festnahme, Verschwindenlassen und Einschüchterung, sofort einzustellen und alle 
Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, die nur festgehalten werden, weil sie ihre 
Menschenrechte wahrgenommen haben, freizulassen; 

22. ist zutiefst besorgt über Berichte über die Verweigerung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, einschließlich Diskriminierung, unrechtmäßiger Inhaftierung 
und Anwendung von Gewalt, fordert die Achtung und den Schutz des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und der Glaubensfreiheit und verurteilt Diskriminierung aufgrund 
der Religionszugehörigkeit, insbesondere von Christen, Juden und anderen religiösen 
Minderheiten und Nichtgläubigen in Fällen, die die Verteilung humanitärer Hilfe 
betreffen; fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung der Anhänger des 
Bahai-Glaubens, die derzeit wegen der friedlichen Ausübung ihrer Religion inhaftiert 
sind und denen eine Anklage droht, auf die die Todesstrafe steht, und die Beendigung 
ihrer Verfolgung; 

23. bedauert den Schaden, der dem jemenitischen Kulturerbe durch die Luftangriffe der von 
Saudi-Arabien geführten Koalition entstanden ist, unter anderem an der Altstadt von 
Sanaa und der historischen Stadt Sabid, und durch die Bombardierung des 
Nationalmuseums Ta‘is und die Plünderung von Handschriften und Relikten aus der 
historischen Bibliothek von Sabid durch die Huthi-Bewegung; betont, dass gemäß der 
Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 
alle Personen, die solche Taten begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden 
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müssen; fordert die Aussetzung der Stimmrechte Saudi-Arabiens und der VAE in den 
Leitungsgremien der Unesco bis zu einer unabhängigen und unparteiischen 
Untersuchung der jeweiligen Verantwortung beider Staaten für die Zerstörung 
kulturellen Erbes; ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, den 
Sicherheitsrat mit einer Resolution zu der Frage des Schutzes aller Kulturstätten, die 
vom Konflikt im Jemen bedroht sind, zu befassen; 

24. bekräftigt, dass dringend eine Bewertungs- und Reparaturmission der Vereinten 
Nationen für das als schwimmende Lagereinheit (FSO) benutzte Schiff Safer 
durchgeführt werden muss, das verlassen vor dem Hafen von Hudaida liegt und die 
unmittelbare Gefahr einer großen Umweltkatastrophe für die biologische Vielfalt und 
für die Lebensgrundlage der örtlichen Küstengemeinden am Roten Meer birgt; fordert, 
dass die EU alle erforderliche politische, technische oder finanzielle Unterstützung 
leistet, damit ein technisches Team der Vereinten Nationen an Bord der FSO Safer 
gehen darf, was dringend notwendig ist, um eine Ölpest zu verhindern, die viermal 
schlimmer sein könnte als die historische Ölpest der Exxon Valdez im Jahr 1989 in 
Alaska; 

25. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, alle ihnen verfügbaren Instrumente zu 
nutzen, um alle, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, zur 
Rechenschaft zu ziehen; nimmt die Möglichkeit zur Kenntnis, das Weltrechtsprinzip 
anzuwenden, um gegen diejenigen, die im Jemen schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen; fordert, die globale 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte anzuwenden, um gegen 
Funktionsträger aller Konfliktparteien, die in schwere Menschenrechtsverletzungen im 
Jemen, einschließlich des Iran, Saudi-Arabiens und der VAE, verwickelt sind, gezielte 
Sanktionen wie etwa Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten zu 
verhängen; fordert den HR/VP und die Mitgliedstaaten auf, die Erhebung von 
Beweismitteln im Hinblick auf ihre Verwendung in künftigen 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu unterstützen und die Einsetzung einer unabhängigen 
Kommission in Erwägung zu ziehen, die diesen Prozess überwacht; ist der Ansicht, dass 
Opfer von Gräuelverbrechen und ihre Familien beim Zugang zur Justiz unterstützt 
werden sollten; 

26. fordert den Menschenrechtsrat auf, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtslage im 
Jemen auf seiner Tagesordnung bleibt, indem er das Mandat der VN-Gruppe namhafter 
internationaler und regionaler Sachverständiger für den Jemen immer wieder verlängert 
und dafür sorgt, dass sie mit ausreichenden Mitteln ausgestattet wird, um ihr Mandat 
wirksam auszuüben, einschließlich der Sammlung, Aufbewahrung und Analyse von 
Informationen über Verstöße und Straftaten; 

27. bekräftigt seinen Einsatz für die Bekämpfung der Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schweren Menschenrechtsverletzungen in 
der Welt, auch im Jemen; ist der Ansicht, dass die für solche Verbrechen 
verantwortlichen Personen ordnungsgemäß strafrechtlich verfolgt und vor Gericht 
gestellt werden sollten; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen darauf 
hinzuwirken, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Situation im Jemen an 
den Internationalen Strafgerichtshof verweist und dass die Liste der Personen, gegen die 
der Sicherheitsrat Sanktionen verhängt, erweitert wird; 

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
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Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 
Menschenrechte, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, dem Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, dem 
Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, der Regierung des Jemen, der 
Regierung des Königreichs Saudi-Arabien, der Regierung der Vereinigten Arabischen 
Emirate und der Regierung der Islamischen Republik Iran zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0054 
Lage in Myanmar/Birma  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zur Lage in 
Myanmar (2021/2540(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Myanmar und zur Lage der 
Rohingya, insbesondere die Entschließungen vom 22. November 20121, vom 20. April 
20122, vom 20. Mai 20103, vom 25. November 20104, vom 7. Juli 20165, vom 
15. Dezember 20166, vom 14. September 20177, vom 14. Juni 20188, vom 
13. September 20189 und vom 19. September 201910, 

unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Februar 2018 und vom 
10. Dezember 2018 zu Myanmar/Birma, 

unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 23. April 2020, die geltenden 
restriktiven Maßnahmen gegen Myanmar um weitere zwölf Monate zu verlängern, 

unter Hinweis auf den am 14. Oktober 2020 per Videokonferenz abgehaltenen sechsten 
Menschenrechtsdialog zwischen der Europäischen Union und Myanmar, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 1. Februar 2021 zu 
Myanmar, 

unter Hinweis auf die Erklärung zu Myanmar, die der Hohe Vertreter und Vizepräsident 
im Namen der Europäischen Union am 2. Februar 2021 abgab, 

                                                
1  ABl. C 419 vom 16.12.2015, S. 189. 
2  ABl. C 258 E vom 7.9.2013, S. 79. 
3  ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 154. 
4  ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 120. 
5  ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 134. 
6  ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 112. 
7  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 109. 
8  ABl. C 28 vom 27.1.2020, S. 80. 
9  ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 124. 
10  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0018. 
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unter Hinweis auf den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 23. März 2018 
veröffentlichten Bericht des Generalsekretärs über sexuelle Gewalt im Zusammenhang 
mit Konflikten (S/2018/250),  

unter Hinweis auf die Berichte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen über 
Myanmar und die Lage der Menschenrechte der Muslime vom Volk der Rohingya und 
anderer Minderheiten, 

unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen internationalen Ermittlungsmission für 
Myanmar vom 22. August 2019 über sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt in 
Myanmar und die geschlechtsspezifischen Auswirkungen seiner ethnischen Konflikte 
(A/HRC/42/CRP.4), 

unter Hinweis auf die Berichte des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für 
die Menschenrechtslage in Myanmar und des Amtes des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte sowie auf die Berichte im Rahmen des Aufsichtsmechanismus der 
IAO, 

unter Hinweis auf die Verfügung des Internationalen Gerichtshofs vom 23. Januar 2020 
über das Ersuchen der Republik Gambia um die Angabe vorläufiger Maßnahmen in der 
Rechtssache betreffend die Anwendung der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes (Gambia gegen Myanmar),  

unter Hinweis auf die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und das Protokoll von 1967 zu diesem Übereinkommen, 

unter Hinweis auf die Konvention der Vereinten Nationen von 1948 über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes, 

unter Hinweis auf Artikel 25 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte (IPBPR) von 1966, 

unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der diplomatischen Vertretungen in 
Myanmar vom 29. Januar 2021 zur Unterstützung des Übergangs zur Demokratie und 
zu den Bemühungen um die Förderung von Frieden, Menschenrechten und Entwicklung 
in Myanmar, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 1. Februar 2021 zu 
Myanmar, 

unter Hinweis auf die Erklärung der Außenminister der G7 vom 3. Februar 2021, in der 
der Staatsstreich in Myanmar verurteilt wird;  

unter Hinweis auf die Presseerklärung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 
5. Februar 2021 zu Myanmar,  
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unter Hinweis auf die Presseerklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
António Guterres vom 4. Februar 2021, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzenden des Verbands südostasiatischer 
Staaten (ASEAN) vom 1. Februar 2021 zu den Entwicklungen in der Republik der 
Union Myanmar,  

unter Hinweis auf den IPBPR, 

unter Hinweis auf die Erklärungen des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen 
für Myanmar, Tom Andrews, 

gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,  

A. in der Erwägung, dass die unter dem Namen Tatmadaw bekannten Streitkräfte von 
Myanmar am 1. Februar 2021 den Präsidenten Win Myint und die Staatsberaterin Aung 
San Suu Kyi sowie führende Mitglieder der Regierung festgenommen, durch einen 
Staatsstreich die Macht über die Legislative, Judikative und Exekutive an sich gerissen 
und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt haben, was ein eindeutiger Verstoß 
gegen die Verfassung des Landes ist;  

B. in der Erwägung, dass es als Reaktion auf den Staatsstreich in mehreren Städten 
Myanmars zu Protesten gekommen ist; in der Erwägung, dass sich am 7. Februar 2021 
in Rangun etwa 100 000 Menschen friedlich an einer Demonstration gegen den 
Staatsstreich beteiligt haben; in der Erwägung, dass seit dem 1. Februar 2021 etwa 
164 Politiker, Regierungsbeamte, Vertreter der Zivilgesellschaft, Mönche und 
Schriftsteller rechtswidrig festgenommen oder unter Hausarrest gestellt wurden; in der 
Erwägung, dass die Streitkräfte als Reaktion auf die anhaltenden Proteste am 8. Februar 
in den größten Städten des Landes das Kriegsrecht ausriefen, eine nächtliche 
Ausgangsperre verhängten und alle Versammlungen von mehr als fünf Personen 
verboten; 

C. in der Erwägung, dass die Nationale Liga für Demokratie (NLD) bei der 
Parlamentswahl, die am 8. November 2020 in Myanmar abgehalten wurde, als 
Wahlsieger 396 von 476 Sitzen (etwa 83 % aller verfügbaren Sitze) gewann; in der 
Erwägung, dass es sich dabei um die zweite umstrittene Wahl nach fast 50 Jahren 
Militärdiktatur handelte; in der Erwägung, dass die von den Streitkräften von Myanmar 
unterstützte Unionspartei für Solidarität und Entwicklung (USDP) nur 33 Sitze erringen 
konnte; in der Erwägung, dass die NLD gegenüber der Wahl von 2015, der ersten 
demokratischen Wahl in Myanmar seit 1990, bei der auf sie 360 und auf die USDP 
41 Sitze entfallen waren, noch mehr Stimmen erhalten hat; in der Erwägung, dass sich 
die Streitkräfte bereits geweigert hatten, das Ergebnis der Wahl von 1990 anzuerkennen, 
bei der die NLD 392 der 492 Sitze gewonnen hatte;  

D. in der Erwägung, dass die Wahlbeteiligung bei allen demokratischen Wahlen konstant 
bei etwa 70 % lag, was davon zeugt, dass die Bürger Myanmars für die Demokratie 
eintreten;  

E. in der Erwägung, dass das neugewählte Parlament am Tag des Staatsstreichs zum ersten 
Mal zusammentreten sollte; in der Erwägung, dass der demokratisch zum Ausdruck 
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gebrachte Wille der Bevölkerung von Myanmar durch den Staatsstreich der Streitkräfte 
missachtet wird, und dass dies die Absicht der Streitkräfte widerspiegelt, erneut die 
alleinige Herrschaft über Myanmar zu übernehmen, so wie es während der 
Militärherrschaft der Fall war, die offiziell 2012 abgelöst wurde, jedoch in Wirklichkeit 
nie endete; in der Erwägung, dass die Streitkräfte von Myanmar erklärt haben, nach 
dem für ein Jahr verhängten Ausnahmezustand werde es Neuwahlen geben, was 
bedeutet, dass das Land bis dahin ohne parlamentarische Vertretung sein wird;  

F. In der Erwägung, dass 70 gewählte Abgeordnete am 4. Februar 2021 trotz des 
Staatsstreiches der Streitkräfte den parlamentarischen Amtseid abgelegt und gelobt 
haben, die Aufgaben des Parlaments auszuüben und ihr Mandat als Volksvertreter 
auszuüben; 

G. in der Erwägung, dass die Streitkräfte, die sich der geringen Unterstützung vonseiten 
der Bevölkerung sehr wohl bewusst sind, nicht bereit waren, das Wahlergebnis zu 
akzeptieren, und auf weitverbreiteten Wahlbetrug verwiesen haben, ohne Beweise 
vorzulegen; in der Erwägung, dass die Wahlkommission von Myanmar und die 
Wahlbeobachter diese Vorwürfe der Streitkräfte nicht bestätigt haben; in der Erwägung, 
dass die Streitkräfte und ihr politischer Arm, die USDP in den vergangenen Wochen 
verstärkt Anschuldigungen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl erhoben und die 
Wahlkommission der Union von Myanmar zum Eingreifen aufgefordert haben; in der 
Erwägung, dass die Streitkräfte Demonstrationen zur Unterstützung der Streitkräfte 
organisieren; in der Erwägung, dass schätzungsweise 1,5 Millionen Wähler, die 
ethnischen Minderheiten in Konfliktgebieten angehören und von denen die meisten 
Rohingya sind, nicht an den Wahlen teilnehmen durften; in der Erwägung, dass 
Rohingya gemäß dem Gesetz über die Staatsbürgerschaft von Myanmar „Ausländer“ 
bzw. „ausländische Gebietsansässige“ sind, wodurch ihnen die Staatsbürgerschaft 
entzogen wird; 

H. in der Erwägung, dass dieser Staatsstreich eindeutig eine Verletzung der Verfassung 
von Myanmar von 2008 darstellt; in der Erwägung, dass nach der Verfassung von 
Myanmar allein der Präsident eine zivile Regierung tatsächlich abberufen kann; in der 
Erwägung, dass der Staatsstreich der Streitkräfte vom 1. Februar 2021 somit 
verfassungswidrig war, da Präsident Win Myint widerrechtlich verhaftet wurde;  

I. in der Erwägung, dass die Streitkräfte General Myint Swe als vorläufigen Präsidenten 
eingesetzt haben; in der Erwägung, dass der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General 
Min Aung Hlaing, der wegen seiner Beteiligung an der Verfolgung der muslimischen 
Minderheit auf internationalen Sanktionslisten steht, wahrscheinlich weiterhin die 
wichtigste Führungspersönlichkeit bleiben wird;  

J. in der Erwägung, dass die Streitkräfte seit dem Staatsstreich den Handlungsspielraum 
der Zivilgesellschaft und der Medien stark eingeschränkt haben, etwa durch die 
vollständige Abschaltung des Internets und von Plattformen der sozialen Medien 
gehört; in der Erwägung, dass die Streitkräfte von Myanmar von internationalen 
Beobachtern beschuldigt werden, Falschmeldungen zu verbreiten, um die öffentliche 
Meinung in Bezug auf den Staatsstreich zu manipulieren; in der Erwägung, dass 
landesweite Beschränkungen für soziale Medien eingeführt wurden und im Fernsehen 
ausschließlich der militäreigene Sender Myawaddy ausgestrahlt wird;  
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K. in der Erwägung, dass die Streitkräfte dafür bekannt sind, politische Rivalen und 
Kritiker mithilfe abstruser Straftatbestände zu marginalisieren, in der Erwägung, dass 
Aung San Suu Kyi festgenommen und anschließend angeklagt wurde, mindestens zehn 
tragbare Funksprechgeräte illegal eingeführt zu haben; in der Erwägung, dass der 
gestürzte Präsident Win Myint am 1. Februar 2021 inhaftiert wurde, weil er gegen die 
Coronavirus-Notverordnung verstoßen haben soll, und dass er beschuldigt wird, 
während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr ein vollbesetztes Auto gegrüßt zu 
haben, in dem seine Anhänger saßen; in der Erwägung, dass Aung San Suu Kyi und 
Win Myint bis zu drei Jahre Haft drohen, sollten sie für schuldig befunden werden; in 
der Erwägung, dass ihre Vorstrafen sie dann daran hindern könnten, erneut ein 
öffentliches Amt zu bekleiden;  

L. in der Erwägung, dass sich etwa 100 Gruppen der Bewegung für zivilen Ungehorsam 
(CDM) angeschlossen haben, die zu Streiks unter anderem im Gesundheitswesen 
aufgerufen hat;  

M. in der Erwägung, dass Myanmar von einer langen Geschichte des demokratischen 
Kampfes und der Unterdrückung durch die Streitkräfte geprägt ist; in der Erwägung, 
dass die Streitkräfte seit der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien im Jahr 
1948, insbesondere über den langen Zeitraum von 1962 bis 2015, die Macht fest in 
ihren Händen hielten, jeden demokratischen Fortschritt, unter anderem in Form 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, weitgehend unterbunden, die Wahrung der 
Menschenrechte beschnitten und Oppositionelle inhaftiert haben, darunter die 
Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 1991 Aung San Suu Kyi, die im Zeitraum von 
1989 bis 2010 überwiegend unter Hausarrest stand;  

N. in der Erwägung, dass die geltende Verfassung 2008 in Kraft getreten ist und dass vor 
der Wahl von Menschenrechtsorganisationen Bedenken geäußert wurden, da mit ihr 
25 % der Parlamentssitze den Streitkräften von Myanmar zugesprochen werden, die 
dadurch jegliche Verfassungsänderungen, für die 75 % der Stimmen erforderlich sind, 
mit einem Veto verhindern können; in der Erwägung, dass mit der Verfassung 
außerdem die uneingeschränkte Herrschaft der Streitkräfte über die Sicherheitskräfte 
und die Polizei sowie über das Innen-, Verteidigungs- und Grenzschutzministerium 
sichergestellt wird;  

O. in der Erwägung, dass sich das Land nach wiederkehrenden Protesten und internen 
Auseinandersetzungen Anfang der 2010er Jahre allmählich in Richtung einer 
demokratischen Öffnung bewegte, wodurch immer mehr bürgerliche Freiheiten gewährt 
und allmählich demokratische Fortschritte erkennbar wurden, was sich auch in der 
Parlamentswahl von 2015 sowie einer Reihe von Nachwahlen niederschlug, die alle 
größtenteils von der oppositionellen NLD gewonnen wurden;  

P. in der Erwägung, dass es in Myanmar bei dieser heiklen Gemengelage zwar seit 2015 
eine halbdemokratische und zivile Regierung gab, sich das Land aber weiterhin in 
einem fragilen und angespannten Zustand befindet, da sich die prodemokratischen 
Kräfte und die Streitkräfte von Myanmar zwar weitgehend über bestimmte Projekte zur 
wirtschaftlichen Entwicklung und Wirtschaftsreformen einig sind, jedoch jeweils 
grundlegend unterschiedliche Auffassungen vom künftigen Weg ihres Landes haben;  
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Q. in der Erwägung, dass die demokratische Öffnung Myanmars seit den 2010er Jahren 
weitgehend auf der Notwendigkeit beruhte, das Land wirtschaftlich zu entwickeln, das 
aufgrund der Militärherrschaft und der verheerenden Menschenrechtsbilanz unter 
strengen internationalen Sanktionen litt; in der Erwägung, dass im Zuge der zaghaften 
demokratischen Reformen einige der internationalen Sanktionen langsam aufgehoben 
wurden, was wiederum eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichte, von der große 
Teile der Bevölkerung von Myanmar profitierten; in der Erwägung, dass durch den 
Staatsstreich der Zustand vor dem Demokratisierungsprozess wiederhergestellt worden 
ist, was den Bedingungen für die Gewährung von Präferenzen nach der Regelung „Alles 
außer Waffen“ (Everything But Arms – EBA) und für die Aufhebung der Sanktionen 
zuwiderläuft; 

R. in der Erwägung, dass die Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegen die 
muslimische Minderheit des Landes, und zwar vor allem gegen die Rohingya, die die 
Regierung von Myanmar nicht als einheimische ethnische Gruppe anerkennt, auch nach 
der demokratischen Öffnung anhielten und 2017 in tragischer Weise in Gräueltaten 
kulminierten, die von den Vereinten Nationen als ethnische Säuberung eingestuft 
wurden und zu einer Massenflucht in das Nachbarland Bangladesch führten; in der 
Erwägung, dass die Minderheit der Rohingya trotz zahlreicher Appelle der 
internationalen Gemeinschaft in Myanmar bis zum heutigen Tag weiterhin verfolgt 
wird;  

S. in der Erwägung, dass internationale Aufrufe, die gegen Rohingya gerichtete ethnische 
Säuberung einzustellen und ihre Lage zu verbessern, von der Regierung von Myanmar 
weitgehend ignoriert wurden; in der Erwägung, dass das Europäische Parlament 
infolgedessen im September 2019 schließlich Aung San Suu Kyi, die zu dem Zeitpunkt 
Staatsberaterin und Außenministerin von Myanmar war, bis auf weiteres von der 
Gemeinschaft der Sacharow-Preisträger ausschloss, weil sie nichts gegen diese gut 
dokumentierten Menschenrechtsverletzungen unternommen hatte; in der Erwägung, 
dass wegen dieser Menschenrechtsverletzungen seither internationale Sanktionen gegen 
die Streitkräfte und unter anderem gegen den amtierenden Oberbefehlshaber General 
Min Aung Hlaing verhängt wurden; 

T. in der Erwägung, dass es in Myanmar zahlreiche ethnische Gruppen gibt, darunter die 
Rohingya, Karen, Arakanesen, Shan und Chin; in der Erwägung, dass interne Konflikte 
in den letzten Jahrzehnten tragischerweise Tausende von Todesopfern gefordert haben; 
in der Erwägung, dass durch die jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen im 
Bundesstaat Kayin allein seit Dezember 2020 4 000 Menschen vertrieben wurden; in 
der Erwägung, dass die Streitkräfte in den vergangenen Jahren mutmaßlich 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und Grausamkeiten wie etwa 
Vergewaltigungen und Kriegsverbrechen begangen haben, so dass der Internationale 
Strafgerichtshof (IStGH) eine Untersuchung eröffnet hat, in deren Rahmen die Lage der 
Rohingya-Minderheit besonders berücksichtigt wird; in der Erwägung, dass die 
unabhängige internationale Ermittlungsmission für Myanmar Ermittlungen gegen 
General Min Aung Hlaing und seine strafrechtliche Verfolgung wegen Völkermord im 
Norden des Bundesstaats Rakhaing sowie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen in den Bundesstaaten Rakhaing, Kachin und Shan forderte;  

U. in der Erwägung, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) mit seinem Urteil vom 
23. Januar 2020 in dem das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des 
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Völkermordes und die Rohingya betreffenden Verfahren, das Gambia gegen Myanmar 
angestrengt hatte, vorläufige Maßnahmen angeordnet hat; in der Erwägung, dass die 
Regierung von Myanmar, deren Verteidigung vor dem IGH Aung San Suu Kyi in 
leitender Position übernahm, die Vorwürfe des Völkermords als irreführende und 
unvollständige Darstellung der Sachlage bezeichnet hat; in der Erwägung, dass die 
Regierung von Myanmar mit mehreren Erlassen des Präsidenten in begrenztem Maße 
Schritte gegen die Menschenrechtsverletzungen unternommen hat; in der Erwägung, 
dass die Regierung wichtige Gesetze, die der Diskriminierung der Rohingya Vorschub 
leisten, einschließlich des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft aus dem Jahr 1982, noch 
nicht abgeändert bzw. aufgehoben hat;  

V. in der Erwägung, dass die EU immer wieder forderte, die für diese Verbrechen 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und die im Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen am 27. September 2018 und im Dritten Ausschuss der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 16. November 2018 verabschiedeten 
Resolutionen unterstützte; in der Erwägung, dass die hochrangigsten 
Militärangehörigen, die die Angriffe gegen die Rohingya befehligten, nach wie vor im 
Amt sind und am Staatsstreich beteiligt waren; in der Erwägung, dass das Parlament 
immer wieder die Menschenrechtsverletzungen und die systematischen und weit 
verbreiteten Angriffe auf die Volksgruppe der Rohingya verurteilt hat; 

W. in der Erwägung, dass die Europäische Union den demokratischen Wandel in Myanmar 
seit 2013 politisch und finanziell unterstützt und enorme Anstrengungen unternommen 
hat, um Frieden, Menschenrechte und Entwicklung im Land zu fördern; in der 
Erwägung, dass die EU im Oktober 2015 als internationaler Beobachter das landesweite 
Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hat, was Ausdruck ihrer Schlüsselrolle bei 
der Unterstützung des Friedensprozesses ist; in der Erwägung, dass die EU im Zeitraum 
von 2014 bis 2020 Entwicklungshilfe für Myanmar in Höhe von 688 Mio. EUR 
bereitgestellt hat; in der Erwägung, dass Myanmar im Rahmen der Regelung EBA 
Handelspräferenzen genießt, die einen zoll- und kontingentfreien Zugang zum 
europäischen Binnenmarkt ermöglichen; in der Erwägung, dass der Prozess der 
verstärkten Herangehensweise im Rahmen der EBA-Regelung mit einem Schwerpunkt 
auf der Einhaltung der Menschenrechtsübereinkommen und der Wahrung von 
Arbeitnehmerrechten bereits 2018 eingeleitet wurde; 

X. in der Erwägung, dass der Rat die restriktiven Maßnahmen gegen Myanmar am 
23. April 2020 um ein Jahr bis zum 30. April 2021 verlängert hat, zu denen auch das 
Einfrieren der Vermögenswerte von 14 hochrangigen Angehörigen der Streitkräfte, des 
Grenzschutzes und der Polizei in Myanmar und ein Reiseverbot für diese Personen 
gehören, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, welche an der 
Bevölkerungsgruppe der Rohingya und an ethnischen Minderheiten angehörenden 
Dorfbewohnern und Zivilisten in den Staaten Rakhaing, Kachin und Shan begangen 
wurden; in der Erwägung, dass keine restriktiven Maßnahmen gegen General Min Aung 
Hlaing und den stellvertretenden Oberbefehlshaber General Soe Win verhängt wurden; 

Y. in der Erwägung, dass schätzungsweise etwa 600 000 Rohingya im Bundesstaat 
Rakhaing verblieben und nach wie vor diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken, 
systematischen Verletzungen ihrer Grundrechte und willkürlichen Verhaftungen 
ausgesetzt, in überfüllten Lagern eingesperrt und in ihrer Bewegungsfreiheit 
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eingeschränkt sind und nur in äußerst geringem Umfang Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung haben; 

Z. in der Erwägung, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) in der Woche vor dem 
Staatsstreich 350 Mio. USD an Coronavirus-Soforthilfe an Myanmar überwiesen hat;  

AA. in der Erwägung, dass die Streitkräfte und ihre Generäle mit umfangreichen 
Korruptionsvorwürfen konfrontiert sind und über enge Verbindungen zur Wirtschaft 
von Myanmar verfügen, da sie mächtige Konglomerate besitzen, den Handel mit 
wertvoller Jade und Holz kontrollieren, Infrastruktur wie Häfen und Dämme verwalten 
sowie Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Sportstätten und Medienunternehmen 
betreiben; in der Erwägung, dass der Militärputsch die Fortsetzung internationaler 
Investitionen, die Aufrechterhaltung des Tourismus und die Weiterführung von 
Finanzierungen gefährdet;  

AB. in der Erwägung, dass der Staatsstreich von zahlreichen internationalen Akteuren wie 
den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Indien, Australien und 
Kanada verurteilt, kritisiert und mit Besorgnis aufgenommen wurde; in der Erwägung, 
dass der Vorsitz des ASEAN eine Erklärung abgegeben hat, in der er sich für Dialog, 
Aussöhnung und die Rückkehr zur Normalität ausgesprochen hat; in der Erwägung, 
dass der indonesische Präsident Joko Widodo und der malaysische Premierminister 
Muhyiddin Yassin am 5. Februar 2021 eine Sondersitzung des ASEAN zu diesem 
Thema forderten; 

AC. in der Erwägung, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres 
den Staatsstreich als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet hat; in der Erwägung, dass der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Presseerklärung abgegeben hat, in der er 
seine „tiefe Besorgnis“ über die Machtübernahme durch die Streitkräfte in Myanmar 
zum Ausdruck brachte und die unverzügliche Freilassung der gewählten führenden 
Politikerin Myanmars Aung San Suu Kyi und des Präsidenten des Landes Win Myint 
forderte; in der Erwägung, dass China und Russland die Annahme eines schärfer 
formulierten Textes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhindert haben; in der 
Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Myanmar, Tom 
Andrews, am 7. Februar 2021 eine Erklärung veröffentlicht hat, in der unter anderem 
der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nachdrücklich aufgefordert wird, 
unverzüglich eine Sondersitzung einzuberufen; 

AD. in der Erwägung, dass die Vorverfahrenskammer III des Internationalen 
Strafgerichtshofs am 14. November 2019 entschieden hat, eine Untersuchung der 
rechtswidrigen Ausweisung von Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch zuzulassen; 
in der Erwägung, dass das Vorgehen der Regierung Myanmars dem neusten UNIFFM-
Bericht vom 16. September 2019 zufolge weiterhin Teil eines großflächigen und 
systematischen Angriffs auf die im Bundesstaat Rakhaing verbliebenen Rohingya ist, 
der einer Verfolgung und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt; 

1. bringt seine Sympathie und seine Unterstützung für die Bevölkerung von Myanmar in 
ihrem friedlichen und legitimen Kampf für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte 
zum Ausdruck;  
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2. verurteilt die Machtübernahme durch die Streitkräfte von Myanmar unter dem 
Oberbefehl von General Min Aung Hlaing am 1. Februar 2021 nachdrücklich als einen 
Staatsstreich und fordert die Streitkräfte auf, das Ergebnis der demokratischen Wahl 
vom November 2020 uneingeschränkt zu respektieren und, um nicht alle in den 
vergangenen Jahren erzielten demokratischen Fortschritte zu gefährden, die 
Zivilregierung unverzüglich wiedereinzusetzen, den Ausnahmezustand zu beenden und 
allen gewählten Parlamentsabgeordneten die Ausübung ihres Mandats zu ermöglichen, 
damit die verfassungsmäßige Ordnung und demokratische Normen wiederhergestellt 
werden; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie die internationale Gemeinschaft 
mit Nachdruck auf, die militärische Führung Myanmars, darunter General Min Aung 
Hlaing, General Soe Win und der kommissarische Präsident Myint Swe, nicht 
anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;  

3. fordert die unverzügliche und bedingungslose Freilassung von Präsident Win Myint, 
Staatsberaterin Aung San Suu Kyi, und allen anderen Personen, die unter dem Vorwand 
der Wahlfälschung oder anderer Vorwürfe, die jeder Grundlage entbehren, 
widerrechtlich festgenommen wurden; erinnert die Streitkräfte daran, dass ihre 
Glaubwürdigkeit im Land und international durch diese Art von Vorwürfen weiter 
erschüttert wird; betont, dass die Streitkräfte von Myanmar darlegen müssen, auf 
welcher Rechtsgrundlage die inhaftierten Personen festgenommen wurden, und dafür 
sorgen müssen, dass deren Rechte, darunter der Schutz vor Misshandlung, 
uneingeschränkt geachtet werden und sie Zugang zu Rechtsanwälten ihrer Wahl und zu 
ihren Familien haben;  

4. verurteilt das scharfe Vorgehen der Streitkräfte gegen unabhängige Aktivisten, die 
Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft im Anschluss an den Staatsstreich; 
fordert die unverzügliche Freilassung aller Aktivisten der Zivilgesellschaft sowie aller 
Mönche und Journalisten, die ausschließlich deswegen verhaftet wurden, weil sie 
abweichende Meinungen geäußert haben, und beharrt darauf, dass ihr Recht auf 
friedlichen Protest gegen diesen unrechtmäßigen Staatsstreich nicht eingeschränkt 
werden darf und dass Zivilpersonen keinerlei Repressalien ausgesetzt werden dürfen; 

5. begrüßt, dass am 8. November 2020 die zweite demokratische Wahl in Myanmar 
stattfand, und fordert alle Seiten auf, den Willen der Menschen in Myanmar 
uneingeschränkt zu respektieren; fordert alle Seiten nachdrücklich auf, den Übergang 
Myanmars zur Demokratie fortzusetzen; fordert entschieden, dass beide Kammern der 
Versammlung der Union unverzüglich einberufen werden, um die vollständig 
transparente und demokratische Amtseinführung und Ernennung der wichtigsten 
Führungspersönlichkeiten des Landes, wie etwa des Präsidenten, der Vizepräsidenten 
und der neuen Zivilregierung, zu ermöglichen; bekräftigt das Angebot des 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, nach dem die Europäische Union bereit ist, den Dialog mit allen 
wichtigen Interessenträgern zu unterstützen, die den Konflikt in gutem Glauben lösen 
und eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung in Myanmar erreichen wollen;  

6. fordert die Streitkräfte auf, das Ergebnis der Parlamentswahl vom 8. November 2020 
anzuerkennen, den Ausnahmezustand unverzüglich zu beenden und die Macht an die 
gewählten zivilen Gremien zu übergeben; weist darauf hin, dass alle Behauptungen, 
dass es bei der Wahl zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, durch Beweise gestützt und 
über die dafür zuständigen demokratischen Kanäle untersucht werden müssen, wobei 
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die Entscheidungen der rechtmäßigen staatlichen Stellen umfassend respektiert werden 
müssen; vertritt die Auffassung, dass die von den Streitkräften am 3. Februar 2021 
ernannte derzeitige Wahlkommission der Union nicht legitimiert ist und nicht das Recht 
hat, die Ergebnisse vergangener oder künftiger Wahlen zu bestätigen; fordert 
entschieden, dass die vorherige Wahlkommission der Union unverzüglich wieder 
eingesetzt wird; 

7. fordert die Streitkräfte und die rechtmäßig gewählte Regierung von Myanmar unter 
Präsident Win Myint nachdrücklich auf, gemeinsam mit der Bevölkerung von Myanmar 
einen freien und fairen Prozess der Ausarbeitung und Einführung einer neuen 
Verfassung einzuleiten, damit für echte Demokratie gesorgt und ein Staat geschaffen 
wird, der sich für das Wohlergehen und den Wohlstand aller Menschen in Myanmar 
einsetzt und der insbesondere die Anerkennung und Vertretung aller ethnischen 
Gruppen in Myanmar, einschließlich der Rohingya, garantiert und Sicherheit, Freiheit, 
Harmonie und Frieden für alle sicherstellt; 

8. kritisiert aufs Schärfste die Beschneidung der Bürger- und Menschenrechte sowie die 
Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und verurteilt in diesem 
Zusammenhang außerdem nachdrücklich die Einschränkung der Medienfreiheit durch 
die Abschaltung des Internets und die Einschränkung und Sperrung sozialer Medien wie 
Facebook und Twitter;  

9. betont, dass die Unterbrechung der Telekommunikationsverbindungen neben der 
weiterhin grassierenden COVID-19-Pandemie und dem anhaltenden internen Konflikt, 
an dem bewaffnete Gruppen beteiligt sind und unter dem die Zivilbevölkerung in 
mehreren Landesteilen zu leiden hat, eine zusätzliche Bedrohung für die Bevölkerung 
darstellt; betont daher, dass die Telefon- und Internetverbindungen unverzüglich und 
vollständig wiederhergestellt werden müssen;  

10. weist auf die Erklärung des Vizepräsidenten und Hohen Vertreters hin, der zufolge die 
Europäische Union erwartet, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowohl 
Myanmars als auch ihrer Mitgliedstaaten jederzeit gewährleistet wird, und alle ihr zur 
Verfügung stehenden Optionen prüfen wird, um zu gewährleisten, dass die Demokratie 
sich durchsetzt;  

11. zollt der Bevölkerung von Myanmar Anerkennung, die Jahrzehnte der Militärherrschaft 
überstanden hat und die, obwohl sie nur begrenzte demokratische Freiheiten genießen 
konnte, weiter nach einem demokratischen Myanmar strebt, und würdigt die 
beeindruckende Wahlbeteiligung von rund 70 % im Jahr 2020, die ein klarer Beleg für 
den Wunsch der Bürger ist, an den demokratischen Entscheidungsprozessen ihres 
Landes mitzuwirken;  

12. bekräftigt seine entschiedene Unterstützung für die Zivilgesellschaft und die Mitglieder 
der Demokratiebewegung in Myanmar und fordert die EU und ihre Organe auf, ihre 
Bemühungen um Fortschritte im Bereich der Zivilgesellschaft trotz der derzeitigen und 
möglicherweise andauernden Einschränkungen durch die herrschende Militärregierung 
fortzusetzen; 
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13. bekräftigt seine grundlegende Überzeugung, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
die Achtung der Menschenrechte von grundlegender Bedeutung sind, um 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand nachhaltig und wirklich inklusiv zu gestalten; 

14. bekräftigt, dass Aung San Suu Kyi für die Menschen in Myanmar weiterhin eine 
Symbolfigur für demokratische Bestrebungen und den Wunsch nach einer gerechteren 
und demokratischeren Zukunft ist, auch wenn sie die Menschenrechtsverletzungen 
gegen Minderheiten in Myanmar nicht angemessen verurteilt hat;  

15. ist besorgt über die Zunahme gefälschter und manipulierter Nachrichten, die von den 
Streitkräften in Myanmar verbreitet werden, und sieht in der zunehmenden Verbreitung 
derartiger Falschmeldungen in Myanmar eine beunruhigende Entwicklung; 

16. weist darauf hin, dass Myanmar seinen Verpflichtungen und Zusagen in Bezug auf die 
demokratischen Grundsätze und die Menschenrechte nachkommen muss, die ein 
wesentlicher Bestandteil der Handelsbestimmungen im Rahmen der EBA-Regelung 
sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Untersuchung gemäß Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe a der APS-Verordnung einzuleiten, mit dem Ziel, die 
Handelspräferenzen auszusetzen, die Myanmar und insbesondere Unternehmen, die sich 
im Besitz von Angehörigen der Streitkräfte befinden, in bestimmten 
Wirtschaftszweigen genießen, und das Parlament ordnungsgemäß auf dem Laufenden 
zu halten; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Druck auf die 
Streitkräfte zu erhöhen und alle ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Rückkehr der gewählten Staatsorgane an die Macht sicherzustellen; 
fordert die Kommission auf, graduelle Strafmaßnahmen zu erarbeiten, um angemessen 
auf die bestehenden und mögliche weitere Verletzungen zu reagieren, ohne andere 
Maßnahmen wie etwa Sanktionen gegen die für den Staatsstreich Verantwortlichen 
auszuschließen, und dabei gleichzeitig die positiven Auswirkungen der zuvor gewährten 
Handelspräferenzen auf die Zivilgesellschaft und die zivile Wirtschaft zu 
berücksichtigen; 

17. fordert die Kommission nachdrücklich auf, dringend Empfehlungen an Unternehmen 
mit Sitz in der EU herauszugeben, um sie auf die Risiken hinsichtlich der Achtung der 
Menschenrechte und für ihren eigenen Ruf sowie auf die rechtlichen Risiken 
aufmerksam zu machen, die Geschäftsbeziehungen mit den Streitkräften von Myanmar 
in sich bergen; fordert Unternehmen mit Sitz in der EU nachdrücklich auf, ihren 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Menschenrechte umfassend nachzukommen und 
dafür zu sorgen, dass sie nicht in Verbindung zu den Sicherheitskräften von Myanmar, 
zu Mitarbeitern der Sicherheitskräfte oder zu Unternehmen, die sich im Besitz oder im 
Einflussbereich der Sicherheitskräfte befinden, stehen, und dass sie nicht in direkter 
oder indirekter Weise zu dem scharfen Vorgehen der Streitkräfte gegen Demokratie und 
Menschenrechte beitragen; fordert Unternehmen mit Sitz in der EU, darunter Mutter- 
und Tochtergesellschaften, auf, ihre Geschäftsverbindungen in Myanmar unverzüglich 
einer erneuten Bewertung zu unterziehen und alle Beziehungen mit Unternehmen mit 
Bezug zu den Streitkräften abzubrechen; weist darauf hin, dass derzeit 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen erarbeitet werden, mit denen 
EU-Unternehmen und Unternehmen, die im Binnenmarkt tätig sind, Sorgfaltspflichten 
im Bereich der Menschenrechte auferlegt werden und mit denen dafür gesorgt wird, 
dass Unternehmen, die an Menschenrechtsverletzungen und an Verletzungen des 
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humanitären Völkerrechts in Myanmar beteiligt oder in diese verstrickt sind, gemäß den 
einzelstaatlichen Bestimmungen zur Rechenschaft gezogen werden;  

18. fordert die EU-Organe und internationale Finanzinstitute auf, die Finanzgeschäfte der 
Streitkräfte und ihrer Angehörigen genau zu prüfen und festzustellen, welche 
Maßnahmen sinnvollerweise ergriffen werden könnten, sollte sich die Lage in Myanmar 
nicht verbessern oder gar verschlechtern;  

19. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, eine internationale Koordinierung zu 
fördern, um zu verhindern, dass ungenehmigte Güter illegal aus Myanmar ausgeführt 
werden, insbesondere wenn dies den Streitkräften wirtschaftlich nutzen würde, und um 
die Erzeugung von illegalen Gütern, insbesondere die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen etwa durch illegalen Holzeinschlag, zu beenden;  

20. fordert den Rat auf, das Waffenembargo der EU gegen Myanmar zu überprüfen und 
möglicherweise so zu verändern, dass zur Überwachung dienende Geräte und Produkte 
mit doppeltem Verwendungszweck, die von den Streitkräften bei ihrem scharfen 
Vorgehen gegen Rechte und Widerstand verwendet werden können, von dem Embargo 
betroffen sind;  

21. fordert die EU auf, Programme weiterzuführen, die den Bürgerinnen und Bürgern des 
Landes zugutekommen, und die Unterstützung dort zu verstärken, wo dies angesichts 
der gegenwärtigen Krise erforderlich ist, etwa im Bereich der humanitären Hilfe und der 
Initiativen zu Förderung der Demokratie; begrüßt die am 1. Juli 2020 von Österreich, 
Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Polen getroffene 
Entscheidung, Myanmar die Aussetzung der Rückzahlung von Schulden in Höhe von 
98 Mio. US-Dollar zu gestatten, um das Land dabei zu unterstützen, die schweren 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Entwicklungshilfe nicht über die staatlichen 
Stellen Myanmars verteilt wird, da diese jetzt in der Hand der Streitkräfte sind; 

22. ist der Ansicht, dass der ASEAN bei Bedarf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft 
für Myanmar kanalisieren kann, wie dies nach den Zerstörungen in Myanmar durch den 
Zyklon Nargis im Jahr 2008 der Fall war; fordert den ASEAN ferner auf, eine aktive 
Vermittlungsrolle bei der derzeitigen Krise in Myanmar zu spielen; ist der Ansicht, dass 
Wahlbeobachtungsmissionen ein wirksames Instrument sein können, über die der 
ASEAN die Konsolidierung der Demokratie in seinen Mitgliedstaaten unterstützen 
kann, da diese Missionen dem Wahlprozess ein zusätzliches Maß an Legitimität 
verleihen; 

23. fordert den Hohen Vertreter und Vizepräsidenten auf, eng mit gleichgesinnten Partnern 
wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Indien, Australien 
und Kanada, aber vor allem auch mit den ASEAN-Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten 
und seine Positionen und Initiativen mit ihnen abzustimmen, um möglichst bald die 
Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung in Myanmar zu erreichen; 

24. fordert, dass internationalen Menschenrechtsbeobachtern, wie etwa dem 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte, der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in 
Myanmar sowie den Vertretern sämtlicher Sonderverfahren des Menschenrechtsrats der 
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Vereinten Nationen, unverzüglicher und ungehinderter Zugang zum gesamten 
Staatsgebiet von Myanmar gewährt wird; begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen im 
Hinblick auf Myanmar;  

25. begrüßt die Erklärung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in der die sofortige 
Freilassung aller Festgenommenen gefordert wird; fordert den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen auf, möglichst bald eine Resolution zu verabschieden, mit der der 
Staatsstreich der Streitkräfte von Myanmar verurteilt wird und klare, verbindliche und 
durchsetzbare Konsequenzen angedroht werden, wenn die Streitkräfte weiterhin gegen 
demokratische Verfahren verstoßen;  

26. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich auf der nächsten Tagung des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen für die Annahme einer Resolution zu 
Myanmar auszusprechen;  

27. fordert China und Russland ferner auf, sich aktiv an der internationalen Diplomatie zu 
beteiligen und ihrer Verantwortung als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen gerecht zu werden, und erwartet, dass sie bei der Prüfung der Lage 
in Myanmar eine konstruktive Rolle spielen;  

28. lobt den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, für seine 
entschiedenen Worte zu dem Vorgehen der Streitkräfte von Myanmar und begrüßt die 
Erklärung des ASEAN-Vorsitzes zu den „Entwicklungen in der Republik der Union 
Myanmar“, in der die Bedeutung des „Festhaltens an den Prinzipien der Demokratie, 
der Rechtsstaatlichkeit und einer verantwortungsvollen Regierungsführung sowie an der 
Achtung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ hervorgehoben 
wird;  

29. weist darauf hin, dass Myanmar ein Vielvölkerstaat ist, und fordert die Streitkräfte 
nachdrücklich auf, die unveräußerlichen Rechte aller Volksgruppen uneingeschränkt zu 
achten; betont, dass die Europäische Union die Maßnahmen der Militärführung in 
Bezug auf die Minderheiten des Landes, insbesondere die Rohingya, die in der 
Vergangenheit bereits unter ungeheuerlichen Grausamkeiten gelitten haben, weiterhin 
genau überwachen wird; bekundet der Regierung und der Bevölkerung Bangladeschs in 
dieser Hinsicht seinen Dank und seinen Respekt, die ungefähr eine Million Rohingya-
Flüchtlinge aus Myanmar aufgenommen haben und weiterhin beherbergen; betont 
nachdrücklich, dass Myanmar letztlich die Verantwortung für diese Flüchtlinge hat und 
ihre sichere, humane und geordnete Rückkehr und Wiedereingliederung in Myanmar 
sicherstellen muss; fordert, dass humanitärer Hilfe umfassend und ungehindert Einlass 
nach Myanmar gewährt wird;  

30. verurteilt erneut auf das Schärfste alle früheren und derzeitigen 
Menschenrechtsverletzungen und die systematischen und weit verbreiteten Übergriffe, 
darunter Morde, Schikanen, Vergewaltigungen und die Zerstörung von Eigentum, die 
nach den Berichten der UNIFFM und des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gleichkommen, die die Streitkräfte an der Bevölkerungsgruppe der 
Rohingya begehen; hebt hervor, dass die Streitkräfte von Myanmar kontinuierlich gegen 
die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht verstoßen;  
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31. begrüßt, dass der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) die 2018 verhängten Sanktionen 
gegen Angehörige und Amtsträger der Streitkräfte von Myanmar, des Grenzschutzes 
und der Polizei, die für schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die 
Bevölkerungsgruppe der Rohingya verantwortlich sind, erneut verhängt und ausgedehnt 
hat, und erwartet, dass diese Personen im Rahmen der Sanktionen kontinuierlich 
überprüft werden;  

32. spricht erneut seine Unterstützung für den Beschluss der Chefanklägerin des IStGH aus, 
Vorermittlungen zu den Verbrechen gegen die Rohingya aufzunehmen, wie auch für 
jede angemessene Initiative, die dazu beiträgt, für Gräueltaten verantwortliche 
Personen, wie etwa die Generäle Min Aung Hlaing und Soe Wen, zur Rechenschaft zu 
ziehen; 

33. fordert den Rat nachdrücklich auf, das Mandat für die geltenden restriktiven 
Maßnahmen so zu ändern, dass es sich auch auf Verstöße gegen die Demokratie 
bezieht, und gezielte Sanktionen auf alle Führungspersönlichkeiten der Streitkräfte von 
Myanmar auszuweiten, darunter alle am Staatsstreich beteiligten Personen und die in 
ihrem Besitz stehenden Unternehmen; 

34. begrüßt in diesem Zusammenhang die Führungsrolle der EU bei der Einrichtung des 
Unabhängigen Ermittlungsmechanismus der Vereinten Nationen für Myanmar (IIMM), 
in dessen Rahmen Beweise für die schwersten seit 2011 in Myanmar begangenen 
internationalen Verbrechen und Verstöße gesammelt, zusammengeführt, gesichert und 
analysiert werden sollen; fordert Myanmar nachdrücklich auf, sich internationalen 
Bemühungen um eine Rechenschaftspflicht anzuschließen, etwa indem es dem IIMM 
endlich uneingeschränkten Zugang zu seinem Staatsgebiet gewährt; fordert die EU, ihre 
Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass der 
IIMM die für die Durchführung seines Mandats erforderliche Unterstützung, auch 
finanzieller Art, erhält;  

35. fordert den Vizepräsidenten und Hohen Vertreter und die EU-Mitgliedstaaten auf, die 
Lage in Myanmar aufmerksam zu verfolgen, und fordert den Vizepräsidenten und 
Hohen Vertreter auf, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen 
Parlaments regelmäßig Bericht zu erstatten, damit ein angemessener parlamentarischer 
Meinungsaustausch über diese wichtige und besorgniserregende Situation sichergestellt 
wird;  

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem rechtmäßigen Präsidenten und 
der rechtmäßigen Regierung von Myanmar, dem Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der Kommission, dem 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU, der USA, des Vereinigten Königreichs, 
Japans, Indiens, Australiens und Kanadas, den ASEAN-Mitgliedstaaten, dem 
Generalsekretär des ASEAN, der zwischenstaatlichen Kommission für Menschenrechte 
des ASEAN, der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die 
Menschenrechtslage in Myanmar, der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, dem Unterhaus 
(Pyidaungsu Hluttaw) der Union Myanmar sowie dem Präsidenten, der Staatsberaterin 
und den Streitkräften von Myanmar zu übermitteln.  
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0056 
Die Menschenrechtslage in Kasachstan  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zur Lage der 
Menschenrechte in Kasachstan (2021/2544(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zur Menschenrechtslage in 
Kasachstan1 und seine früheren Entschließungen zu Kasachstan, einschließlich der 
Entschließungen vom 18. April 20132, 15. März 20123 und 17. September 20094, 

– unter Hinweis auf das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Republik Kasachstan andererseits, das am 21. Dezember 2015 in Astana 
unterzeichnet wurde und nach seiner Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten am 
1. März 2020 in vollem Umfang in Kraft getreten ist, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2019 zur neuen 
Strategie der EU für Zentralasien, 

– unter Hinweis auf den Länderbericht über Kasachstan im EU-Jahresbericht 2019 über 
Menschenrechte und Demokratie in der Welt, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Folter, 

– unter Hinweis auf die 17. Sitzung des Kooperationsrats EU-Kasachstan vom 20. Januar 
2020, das 12. Treffen im Rahmen des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und 
Kasachstan vom 26. und 27. November 2020 und die 18. Sitzung des Ausschusses für 
parlamentarische Kooperation EU-Kasachstan, 

– unter Hinweis auf die allgemeine regelmäßige Überprüfung zu Kasachstan des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 12. März 2020, 

                                                
1  ABl. C 23 vom 21.1.2021, S. 83. 
2  ABl. C 45 vom 5.2.2016, S. 85. 
3  ABl. C 251 E vom 31.8.2013, S. 93. 
4  ABl. C 224 E vom 19.8.2010, S.30. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:23;Day:21;Month:1;Year:2021;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=56245&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:45;Day:5;Month:2;Year:2016;Page:85&comp=


 

 548 

– unter Hinweis auf das Zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) vom 1. Februar 2021 zu dem zunehmenden Druck auf nichtstaatliche 
Menschenrechtsorganisationen in Kasachstan, vom 11. Januar 2021 zur Parlamentswahl 
in Kasachstan und vom 7. Januar 2021 zu Schritten zur Abschaffung der Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) zu ihren vorläufigen Feststellungen und Schlussfolgerungen in Bezug 
auf die Parlamentswahl in Kasachstan vom 10. Januar 2021, 

– gestützt auf Artikel 144 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass in den vergangenen Wochen eine besorgniserregende 
Verschlechterung der allgemeinen Menschenrechtslage und ein massives Vorgehen 
gegen Organisationen der Zivilgesellschaft in Kasachstan zu beobachten waren, wobei 
das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, sich frei und friedlich mit 
anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen, massiv 
beschnitten wurden; in der Erwägung, dass die Zivilgesellschaft und die in Kasachstan 
tätigen Menschenrechtsorganisationen zunehmendem Druck und Strafmaßnahmen 
seitens der staatlichen Stellen des Landes ausgesetzt sind, wodurch die 
Reformbemühungen behindert und die unentbehrlichen Anstrengungen der 
Zivilgesellschaft eingeschränkt werden; 

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union und Kasachstan am 21. Dezember 2015 
ein Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet 
haben, das als breiter Rahmen für einen verstärkten politischen Dialog und eine 
entsprechende Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Innenpolitik und vielen 
anderen Bereichen dienen soll; in der Erwägung, dass in dem Abkommen sehr viel Wert 
auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie 
nachhaltige Entwicklung und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit gelegt wird; in der 
Erwägung, dass das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit 
nach seiner Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten am 1. März 2020 in vollem Umfang 
in Kraft getreten ist; 

C. in der Erwägung, dass in der neuen EU-Strategie für Zentralasien besonderes Gewicht 
auf die Zusammenarbeit der EU mit Zentralasien beim Schutz und der Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, einschließlich der 
Vereinigungs- und Meinungsfreiheit, und auf die Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger gelegt 
wird; in der Erwägung, dass die Europäische Union Kasachstan umfangreiche COVID-
19-Soforthilfe leistet, zuletzt durch ihre finanzielle Unterstützung für eine Lieferung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mehr als acht Tonnen  medizinischer 
Ausrüstung am 29. Januar 2021; 

D. in der Erwägung, dass der EAD die Parlamentswahl in Kasachstan vom 10. Januar 2021 
als verpasste Gelegenheit bezeichnet hat, die effiziente Umsetzung politischer 
Reformen und des dazugehörigen Modernisierungsprozesses seit der letzten Wahl unter 
Beweis zu stellen, wobei seit Langem ausgesprochene Empfehlungen des Büros für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE (BDIMR) zu verschiedenen 
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Themen noch nicht berücksichtigt wurden, unter anderem in Bezug auf die 
Grundfreiheiten, die Unparteilichkeit der Wahlbehörde, das aktive und passive 
Wahlrecht, die Eintragung in das Wahlverzeichnis, die Medien und die 
Veröffentlichung der Wahlergebnisse; in der Erwägung, dass nach den vorläufigen 
Feststellungen des BDIMR der OSZE und der Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE der Rechtsrahmen in Kasachstan noch nicht dafür geeignet ist, Wahlen nach 
internationalen Normen abzuhalten; 

E. in der Erwägung, dass das die politische Landschaft wegen systemischer Mängel bei der 
Achtung der Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit nach wie vor 
limitiert ist und dass die Wähler aufgrund des Fehlens eines echten politischen 
Wettbewerbs und einer politischen Opposition keine echte Wahl haben, da seit 2013 
keine neuen Parteien registriert wurden; in der Erwägung, dass demokratische Wahlen 
ein Eckpfeiler für die Verwirklichung politischer Reformen und den Aufbau einer freien 
und offenen Gesellschaft sind; 

F. in der Erwägung, dass zwei Oppositionsbewegungen, die „Köşe partiyası“ und die 
„Demokratische Wahl Kasachstans“ per geheimen Gerichtsbeschluss verboten und als 
„extremistische“ Organisationen eingestuft wurden, ohne dass ihnen ein Rechtsbehelf 
zur Verfügung stünde; in der Erwägung, dass 17 führende Vertreter der „Köşe 
partiyası“ gemäß Artikel 182 und 405 des kasachischen Strafgesetzbuchs in 
Untersuchungshaft genommen wurden und ihnen lange Haftstrafen drohen; in der 
Erwägung, dass Gefangene, die beschuldigt werden, die „Demokratische Wahl 
Kasachstans“ zu unterstützen, nach wie vor ihre Haftstrafen verbüßen; in der Erwägung, 
dass 26 politische Gefangene, darunter Almat Jwmağwlov, Äset Äbişev, Kenjebek Äset 
Äbişev, Ashat Jeksenbaev, Kayrat Klışev, Erbol Esxozin, Abay Begimbetov, Asel 
Onlabeqqızı, Erkin Sabanşiev, Janat Jamaliev, Diana Baimagambetova, Noyan 
Raqımjanov und Asqar Kayırbek wegen ihrer Unterstützung dieser Bewegungen 
politisch verfolgt werden; 

G. in der Erwägung, dass die nicht registrierte Oppositionspartei „Demokratische Partei“ 
an der Wahl nicht teilnehmen durfte, da die Staatsorgane die Partei am 22. Februar 2020 
daran gehindert hatten, ihren Gründungskongress in Almaty abzuhalten; in der 
Erwägung, dass es ohne einen solchen Kongress für eine Partei unmöglich ist, sich 
registrieren zu lassen; in der Erwägung, dass die Mitglieder der Demokratischen Partei 
staatlichem Druck ausgesetzt waren, wobei einige wegen mutmaßlicher Verstöße gegen 
Verwaltungsvorschriften festgenommen und andere daran gehindert wurden, zum 
Veranstaltungsort des Kongresses zu reisen; 

H. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kasachstans während des Wahlkampfs und am 
Wahltag versucht haben, die Maßnahmen zur Kontrolle und Zensur des Internets zu 
verschärfen, indem sie das Internet wiederholt abgeschaltet und die Bürger gezwungen 
haben, ein „Zertifikat für die nationale Sicherheit“ zu installieren, mit dem 
verschlüsselte Kommunikation im Internet abgefangen werden kann; in der Erwägung, 
dass der Staat das Internet immer stärker kontrolliert, etwa durch Versuche, den 
Informationsfluss im Internet durch Zensurmaßnahmen zu beschränken, durch 
Abschaltungen des Internets und durch fortgesetzte Aufforderungen an die Bürger, ein 
„Zertifikat für nationale Sicherheit“ zu installieren, mit dem die Kommunikation 
zwischen Internetnutzern unterbunden werden kann; 

I. in der Erwägung, dass es während des Wahlkampfs zu Massenverhaftungen kam; in der 
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Erwägung, dass die Staatsorgane am Wahltag in zehn Städten mindestens 350 friedliche 
Demonstranten widerrechtlich festgenommen haben; in der Erwägung, dass die 
Staatsorgane Kasachstans regelmäßig friedliche regierungskritische Proteste verhindern; 
in der Erwägung, dass durch das Gesetz über friedliche Versammlungen und durch die 
im Mai 2020 verabschiedeten Änderungen der Gesetze über politische Parteien und 
über Wahlen die Grundrechte der Bürger Kasachstans missachtet werden; 

J. in der Erwägung, dass nach Angaben der internationalen begrenzten 
Wahlbeobachtungsmission des BDIMR die Tätigkeit unabhängiger Beobachter von den 
Staatsorganen erschwert und behindert wurde, während regierungsfreundliche 
Beobachter das Wahlverfahren überwachen durften; in der Erwägung, dass Berichten 
von nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen zufolge eine beträchtliche Zahl 
unabhängiger Beobachter bei der Parlamentswahl vom 10. Januar 2021 eingeschüchtert, 
in Verwaltungshaft genommen und mit Geldbußen belegt wurde; 

K. in der Erwägung, dass die Medienlandschaft in Kasachstan von staatlichen oder 
staatlich subventionierten Medienkanälen dominiert wird; in der Erwägung, dass 
zwischen Januar und Juli 2020 sieben Journalisten tätlich angegriffen wurden und 
21 Journalisten, Blogger und engagierte Bürger festgenommen wurden, sieben von 
ihnen in Ausübung ihrer journalistischen Tätigkeit; in der Erwägung, dass die 
Staatsorgane 2020 mehr als 38 Strafverfahren gegen Journalisten wegen mutmaßlicher 
Straftaten wie Verbreitung von Falschinformationen und Anstiftung eingeleitet haben; 
in der Erwägung, dass die bedeutendsten Oppositionszeitungen des Landes 2016 
verboten wurden und dass unabhängige Journalisten nach wie vor drangsaliert werden; 
in der Erwägung, dass die Staatsorgane gegen den Chefredakteur der unabhängigen 
Zeitung „Uralskaja Nedelja“, Lukpan Ahmedyarov, Strafanzeige erstattet haben, weil er 
über die korrupten Machenschaften der örtlichen Eliten berichtet hatte, und dass Saniya 
Toyken, eine Journalistin der kasachischen Redaktion von Radio Free Europe/Radio 
Liberty, mehrmals wegen ihrer Berichterstattung über friedliche Kundgebungen und die 
Parlamentswahl von 2021 tätlich angegriffen und festgenommen wurde; 

L. in der Erwägung, dass von Februar bis November 2020 fünf Oppositionelle – Dulat 
Ağadil, ein Blogger und Folteropfer, sein 17-jähriger Sohn Janbolat Ağadil, der ein 
wichtiger Zeuge der willkürlichen Verhaftung seines Vaters gewesen ist, Amanbike 
Xairulla, Serik Orazov und Garifulla Embergenov – getötet wurden oder unter 
ungeklärten Umständen ums Leben kamen, nachdem sie zuvor wegen ihrer 
Oppositionstätigkeit ständiger politischer Verfolgung ausgesetzt gewesen waren; in der 
Erwägung, dass die Staatsorgane diese Todesfälle weder gründlich noch in transparenter 
Weise untersucht haben; in der Erwägung, dass es äußerst wichtig ist, diejenigen, die 
für die Anordnung und Ausführung solcher Verbrechen verantwortlich sind, vor Gericht 
zu stellen und dafür zu sorgen, dass der Verfolgung von engagierten Vertretern der 
Zivilgesellschaft und von Personen, die sich um die Aufklärung des Schicksals ihrer 
eigenen Familienangehörigen bemühen, Einhalt geboten wird; in der Erwägung, dass 
die kasachischen Staatsorgane massiv gegen mindestens 200 engagierte Bürger 
vorgegangen sind, die an der Gedenkfeier für Dulat Ağadil teilgenommen oder 
Spendenaktionen für seine Familie und die Familien von politischen Gefangenen 
organisiert haben; in der Erwägung, dass 57 von ihnen wegen „Extremismus“ angeklagt 
wurden, darunter Dametkan Aspandiyarova, eine Mutter von drei Kindern, die derzeit 
unter Hausarrest steht und der nun deswegen bis zu zwölf Jahre Haft drohen, weil sie 
eine Spendenaktion zur Unterstützung der Familie von Dulat Ağadil organisiert hatte; 

www.parlament.gv.at



 

 551 

M. in der Erwägung, dass in Kasachstans Gefängnissen Folter und Misshandlung weit 
verbreitet sind, wobei die „Koalition gegen Folter“ jedes Jahr mindestens 200 Fälle von 
Folter meldet; in der Erwägung, dass die Täter Straflosigkeit genießen, wohingegen die 
Menschenrechtsverteidigerin Jelena Semjonowa von der Leitung von 
Gefängniskolonien verklagt wurde, weil sie den Einsatz von Folter im kasachischen 
Strafvollzugssystem in den sozialen Medien offengelegt hatte; 

N. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kasachstans trotz der Appelle, die vom 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen1, von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates und von der Europäischen Union unterbreitet wurden, 
missbräuchlich auf ein vage formuliertes und übermäßig weit gefasstes Gesetz über die 
Bekämpfung des Extremismus zurückgreifen, um die Opposition und 
Menschenrechtsverteidiger strafrechtlich zu verfolgen; in der Erwägung, dass sich nach 
diesem Gesetz seit dem 22. Oktober 2020 – dem Tag, an dem die Staatsorgane den 
Wahltermin bekanntgaben – die Zahl der politisch motivierten Strafverfahren 
verdoppelt hat und auf 99 gestiegen ist, wobei sich diese Verfahren insbesondere auf 
den Vorwurf des „Extremismus“ gründen; in der Erwägung, dass 69 der Betroffenen, 
etwa der engagierten Bürgerin Gülzipa Jäukerova, unmittelbar die Verhaftung droht und 
elf Aktivisten auf der Grundlage konstruierter Vorwürfe des „Extremismus“ unter 
Hausarrest gestellt wurden; 

O. in der Erwägung, dass in jüngster Zeit mehrere unabhängige nichtstaatliche 
Menschenrechtsorganisationen, darunter ECHO, Erkindik Qanatı, das Internationale 
Büro für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Kasachstan und die „International 
Legal Initiative“, auf unklarer Rechtsgrundlage zu hohen Geldstrafen verurteilt und 
angewiesen wurden, ihre Arbeit ab dem 25. Januar 2020 für bis zu drei Monate 
auszusetzen; in der Erwägung, dass die Staatsorgane mit Schikanen und strafrechtlicher 
Verfolgung als Vergeltungsmaßnahmen gegen Menschenrechtsverteidiger vorgehen, die 
ihre Kontrollfunktion wahrnehmen, darunter Şolpan Janzakova, Anna Schukejewa, 
Raygül Sadırbaeva, Ayjan Izmakova, Daniyar Xasenov, Altınay Tuksikova, Dana 
Janay, Nazım Serikpekova, Alma Nuruschewa, Abaybek Sultanov, Zuhra Narıman, 
Ulbolsın Turdieva, Aliya Jakupova, Roza Musaeva und Barlık Mendıgaziev; in der 
Erwägung, dass zwischen Oktober und November 2020 mindestens 15 Organisationen 
die Mitteilung erhielten, sie hätten gegen Artikel 460-1 des Gesetzbuchs über 
Ordnungswidrigkeiten verstoßen, weil sie die Behörden angeblich nicht ordnungsgemäß 
von dem Erhalt ausländischer Finanzmittel in Kenntnis gesetzt haben; 

P. in der Erwägung, dass im Jahr 2020 insgesamt 112 Personen, drei 
Wohltätigkeitsorganisationen und ein Handelsunternehmen verurteilt wurden, weil sie 
von ihrem Recht auf Religions- oder Glaubensfreiheit Gebrauch gemacht hatten; 

Q. in der Erwägung, dass Korruption unter der herrschenden Elite in Kasachstan weit 
verbreitet ist, wofür Platz 94 auf dem Korruptionswahrnehmungsindex 2020 von 
Transparency International ein Beleg ist, und dass Korruption ein Hindernis für die 
Menschenrechte, die soziale Gerechtigkeit und die sozioökonomische Entwicklung ist; 

R. in der Erwägung, dass die Regierung inmitten der COVID-19-Pandemie missbräuchlich 
auf pandemiebedingte Einschränkungen zurückgegriffen hat, um die politische 

                                                
1  Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über die Förderung und den Schutz der 
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Repression gegen die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger, Oppositionelle 
und medizinische Fachkräfte zu verstärken, die das Versagen der Regierung bei der 
Eindämmung der Pandemie anprangerten; 

S. in der Erwägung, dass am 21. Januar 2021 zwei ethnische Kasachen, Murager Alimulı 
und Kayşa Aqanqızı, nach ihrer Flucht aus China – wo sie befürchteten, in 
Konzentrationslagern inhaftiert zu werden – von unbekannten Angreifern 
zusammengeschlagen und niedergestochen wurden; in der Erwägung, dass den 
anhaltenden ethnischen Spannungen in den südlichen Gebieten Kasachstans 
ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte; in der Erwägung, dass es in 
Kasachstan nach wie vor zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Angehörigen 
verschiedener Ethnien kommt, insbesondere im Süden des Landes, wo im Februar 2020 
infolge der Zusammenstöße zwischen Kasachen und ethnischen Dunganen elf 
Menschen zu Tode kamen, Dutzende verletzt wurden und über 23 000 Menschen – 
überwiegend Dunganen – aus ihrer Heimat vertrieben wurden; 

T. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kasachstans missbräuchlich auf Mechanismen 
der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen zurückgreifen, auch auf Interpol-
Rotecken-Ersuchen und Rechtshilfeersuchen, um einen politischen Flüchtling in 
Belgien, die Rechtsanwältin und Menschenrechtsverteidigerin Bota Jardemali, 
strafrechtlich zu verfolgen und ihre Dokumente zu beschlagnahmen; in der Erwägung, 
dass das für Asylrecht zuständige französische Oberverwaltungsgericht (Cour nationale 
du droit d’asile) am 29. September 2020 dem Gründer der Partei „Demokratische Wahl 
Kasachstans“, Mwhtar Äblyazov politisches Asyl gewährte, der von einem 
kasachischen Gericht in Abwesenheit und unter Verstoß gegen das Recht auf 
Verteidigung zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, weil er darauf hingewiesen 
hatte, dass der Repressionsapparat Kasachstans systematisch und politisch motiviert 
vorgeht und in missbräuchlicher Art und Weise auf Zivil- und Strafverfahren 
zurückgreift; 

U. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kasachstans nach wie vor unabhängige 
Gewerkschaften und ihre gesellschaftlich engagierten Mitglieder ins Visier nehmen; in 
der Erwägung, dass im Zuge der Änderung des Gewerkschaftsgesetzes im Jahr 2020 die 
Gewerkschaftszugehörigkeit und die Anforderung der zweistufigen Registrierung 
abgeschafft wurden; in der Erwägung, dass die Stadtverwaltung von Şımkent trotz 
dieser Änderung ihre Klage gegen die Industriegewerkschaft Brennstoffe und Energie 
auf der Grundlage unbegründeter Vorwürfe bzw. nicht mehr geltender oder auf diese 
Gewerkschaft nicht anwendbarer Bestimmungen fallengelassen hat; 

V. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter in Kasachstan nach wie vor 
ein Problem ist; in der Erwägung, dass nach Angaben nichtstaatlicher Organisationen 
Gewalt gegen Frauen kaum zur Anzeige gebracht wird und dass die 
Strafverfolgungsquote in diesen Fällen und in Fällen sexueller Belästigung niedrig ist; 
in der Erwägung, dass nach Angaben der Vereinten Nationen durch die COVID-19-
Pandemie ein neues Hindernis für Mädchen entstanden ist, was den gleichberechtigten 
Zugang zu Informationen und Bildung anbelangt; in der Erwägung, dass es den Opfern 
an ausreichendem Schutz mangelt und dass Justiz- und Polizeibeamte und die 
einschlägigen Dienste nicht dafür geschult sind, Gewalt gegen Frauen zu erkennen, zu 
verhindern und dagegen vorzugehen; 

W. in der Erwägung, dass LGBTI-Personen in Kasachstan nach wie vor rechtlichen 
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Problemen gegenüberstehen und diskriminiert werden; in der Erwägung, dass das 
kasachische Parlament im Juni 2020 diskriminierende Änderungen des neuen 
Gesundheitsgesetzes angenommen hat, mit denen Aspekte der Gesundheitsversorgung 
von Transgender-Personen geregelt werden; in der Erwägung, dass das Verfahren zur 
Änderung der Geschlechtsidentität einer Person in Kasachstan nach wie vor in die 
Privatsphäre eingreift und demütigend ist; 

1. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, ihren internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen und die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
achten, die auch in den Artikeln 1, 4, 5 und 235 des Abkommens über eine verstärkte 
Partnerschaft und Zusammenarbeit verankert sind; fordert die Staatsorgane Kasachstans 
auf, bei der Einhaltung des Rechtsrahmens für die Abhaltung von Wahlen die 
internationalen Normen einzuhalten und die Empfehlungen der internationalen 
begrenzten Wahlbeobachtungsmission des BDIMR umzusetzen, auch jene zu den in der 
Verfassung garantierten Grundfreiheiten, der Beteiligung der Zivilgesellschaft, dem 
politischen Pluralismus, der Unparteilichkeit der Wahlverwaltung, dem aktiven und 
passiven Wahlrecht, der Eintragung in das Wahlverzeichnis, den Medien und der 
Veröffentlichung der Wahlergebnisse; 

2. fordert die Regierung Kasachstans auf, aus politischen Gründen erhobene Anklagen 
fallenzulassen und willkürlichen Festnahmen, Repressalien und Schikanen gleich 
welcher Art, die sich gegen Menschenrechtsverteidiger, religiöse Organisationen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Journalisten und Bewegungen 
der politischen Opposition richten, ein Ende zu setzen und es den Menschen zu 
ermöglichen, ihre politischen, religiösen und sonstigen Überzeugungen frei zum 
Ausdruck zu bringen; fordert die Regierung auf, das neue Gesetz über das Recht auf 
friedliche Versammlung so zu ändern, dass diese Freiheit gewährleistet ist; 

3. fordert die Regierung Kasachstans auf, alle politischen Gefangenen umgehend 
freizulassen und vollständig zu rehabilitieren, insbesondere Almat Jwmağwlov, Aron 
Atabek, Nwrgül Kaluova, Saltanat Kusmanqızı, Darın Xasenov, Wlasbek Ahmetov, 
Kenjebek Äbişev, Erjan Elşibaev, Äset Äbişev, Igor Tschuprina, Ruslan Ğinatullin, 
Ashat Jeksenbaev, Kayrat Klışev, Erbol Esxozin, Abay Begimbetov, Asel Onlabeqqızı, 
Erkin Sabanşiev, Janat Jamaliev, Diana Baymagambetova, Noyan Raqımjanov und 
Asqar Kayırbek, und Maßnahmen wie Untersuchungshaft und Hausarrest sowie die 
gegen in der Zivilgesellschaft und der Opposition engagierte Bürger, Nutzer sozialer 
Medien und friedliche Demonstranten verhängten Freiheitsbeschränkungen 
unverzüglich aufzuheben; fordert die Regierung Kasachstans auf, die Fälle früherer 
politischer Gefangener und Opfer von Folter, Eskendir Erimbetov, Max Bokajew und 
Mwhtar Jäkişev, im Einklang mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Vereinten 
Nationen für willkürliche Inhaftierungen und des Menschenrechtsausschusses der 
Vereinten Nationen zu überprüfen und ihnen eine Entschädigung zu zahlen; 

4. begrüßt die Schritte, die die Regierung Kasachstans unternommen hat, um die politisch 
motivierten Verfahren gegen die Menschenrechtsverteidiger Daniyar Xasenov und 
Abaybek Sultanov einzustellen, ist jedoch besorgt über die Einleitung eines neuen 
Strafverfahrens wegen frei erfundenen „Extremismus“ gegen Abaybek Sultanov; fordert 
die Regierung Kasachstans auf, alle politisch motivierten Anschuldigungen gegen den 
Philanthropen Barlık Mendıgaziev fallenzulassen und der politisch motivierten 
strafrechtlichen Verfolgung seiner Familienangehörigen und ehemaligen Weggefährten 
ein Ende zu setzen; 
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5. verurteilt den missbräuchlichen Rückgriff auf Gesetze zur Bekämpfung des 
Extremismus, der sich gegen die Anhänger friedlicher Oppositionsbewegungen, die 
Demokratische Wahl Kasachstans (Qazaqstannıŋ demokratiyalıq taŋdauı, QDT) und die 
Köşe Partiyası richtet, und fordert die Staatsorgane nachdrücklich auf, politischen 
Pluralismus und Wettbewerb zuzulassen; fordert die Regierung Kasachstans 
nachdrücklich auf, die vom Europäischen Parlament, dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates unterbreiteten Empfehlungen umzusetzen, in denen die 
willkürliche Anwendung von Gesetzen zur Bekämpfung von Extremismus verurteilt 
wird; 

6. fordert Kasachstan auf, Reformen durchzuführen, die darauf abzielen, die 
Modernisierung des Landes voranzubringen, die Demokratie im Land zu fördern und 
die Stabilität des Landes zu festigen, die Bemühungen um eine Reform seines 
politischen Systems zu intensivieren, um Parlamentarismus und ein Mehrparteiensystem 
aufzubauen, und die Bürgerbeteiligung auszuweiten; stellt fest, dass ein Oberster Rat für 
Reformen eingerichtet wurde, und nimmt zur Kenntnis, dass die Staatsorgane 
Kasachstans eine neue Phase von Reformen angekündigt haben, insbesondere in Bezug 
auf die Strafverfolgung, das Justizsystem und die Priorisierung der Menschenrechte; 
erachtet es als besonders wichtig, diesen Prozess fortzusetzen, zu dem auch Änderungen 
des Wahlgesetzes und die vollständige Umsetzung der Empfehlungen des BDIMR der 
OSZE zählen; 

7. fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, die Anwendung des Strafgesetzbuches gegen 
engagierte Bürger, Blogger, Journalisten und andere Personen, die ihr Recht auf freie 
Meinungsäußerung ausüben, einzustellen; 

8. begrüßt die am 3. Februar 2021 verkündete Entscheidung der Staatsorgane Kasachstans, 
Geldbußen aufzuheben und nichtstaatlichen Organisationen die Weiterführung ihrer 
Tätigkeit zu gestatten; fordert, dass das gegen Max Bokajew verhängte dreijährige 
Betätigungsverbot aufgehoben und es ihm gestattet wird, seine wichtige Arbeit 
fortzusetzen; fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, Finanzberichterstattungssysteme 
nicht länger als Vorwand heranzuziehen, um Druck auf Menschenrechtsgruppen 
auszuüben, die unbegründeten Anklagen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen Gruppen, 
denen mutmaßliche Verstöße gegen Berichtspflichten vorgeworfen werden, 
fallenzulassen, die Rechtsvorschriften und Verfahren für die Meldung von Einkünften 
ausländischer Herkunft mit internationalen Vorschriften in Einklang zu bringen, unter 
anderem durch die Aufhebung der Artikel 460-1 und 460-2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten, und stattdessen die wichtige Arbeit der Zivilgesellschaft zu 
schützen und zu erleichtern; 

9. bekräftigt seine feste Überzeugung, dass durch die Verfolgung unabhängiger 
nichtstaatlicher Organisationen mittels ungerechtfertigter Steuerprüfungen und die 
Einschüchterung von Menschenrechtsverteidigern und -bewegungen wie Bostandıq.kz, 
Femina Virtute, Veritas, 405 und Elimay sowie von engagierten Mitgliedern der 
Zivilgesellschaft mittels Verwaltungshaft und Geldbußen oder strafrechtlicher 
Verfolgung nicht nur die von den Staatsorganen bereits unternommenen 
Reformbemühungen behindert werden, sondern dass dieses Vorgehen auch dem 
internationalen Ruf Kasachstans schadet; 
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10. bedauert den besorgniserregenden Zustand der Medienfreiheit im Land und fordert die 
Regierung Kasachstans auf, ein freies und sicheres Umfeld für unabhängige 
Journalisten zu schaffen; 

11. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, unabhängigen Gewerkschaften zu 
gestatten, sich registrieren zu lassen und im Einklang mit den von Kasachstan 
ratifizierten internationalen Arbeitsnormen ohne jegliche Einmischung oder Schikanen 
zu arbeiten; bedauert zutiefst, dass das spezialisierte überregionale Wirtschaftsgericht in 
Şımkent am 5. Februar 2021 die Tätigkeit der Industriegewerkschaft Brennstoffe und 
Energie sechs Monate lang ausgesetzt hat, weil sie sich angeblich nicht nach Maßgabe 
des Gewerkschaftsgesetzes registrieren lassen hatte; fordert die Regierung Kasachstans 
auf, das im Mai 2020 geänderte Gewerkschaftsgesetz sinnvoll umzusetzen; 

12. nimmt mit Besorgnis den neuen Gesetzentwurf über Wohltätigkeitsorganisationen zur 
Kenntnis, der zusätzliche Regulierungsmaßnahmen für zivilgesellschaftliche 
Organisationen vorschreibt und der Logik und den bewährten Verfahren der 
Wohltätigkeitsarbeit unmittelbar zuwiderläuft, und nimmt ebenfalls mit Besorgnis die 
jüngste Initiative zur Gründung einer Vereinigung von Geberorganisationen unter der 
Schirmherrschaft der Regierung zur Kenntnis, die möglicherweise missbraucht wird, 
um Geberorganisationen zu kontrollieren, wodurch ihre Unabhängigkeit und die 
Eigenverantwortung für ihre Tätigkeiten weiter eingeschränkt werden; 

13. stellt fest, dass Kasachstan seit 2008, als Kasachstan das Protokoll der Vereinten 
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, ratifiziert hat, seine nationalen 
Rechtsvorschriften zur strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels und zum 
Schutz der Opfer des Menschenhandels erheblich verbessert hat; bekräftigt jedoch, dass 
Kasachstan nach wie vor eine Reihe von Herausforderungen bewältigen muss, wenn es 
den Menschenhandel beseitigen will, und zwar sowohl im Hinblick auf die 
Unterstützung der Opfer als auch auf die strafrechtliche Verfolgung ihrer Ausbeuter; 

14. fordert die Staatsorgane auf, sämtliche Formen von Gewalt gegen Frauen zu 
bekämpfen, auch indem dafür gesorgt wird, dass wirksame und zugängliche 
Meldekanäle und Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, mit denen den Bedürfnissen 
der Opfer und dem Erfordernis der Vertraulichkeit Rechnung getragen wird; fordert 
nachdrücklich, dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt wird und Maßnahmen ergriffen 
werden, damit angemessene strafrechtliche Sanktionen gegen Täter, auch in Fällen 
häuslicher Gewalt, verhängt werden; fordert die Staatsorgane Kasachstans 
nachdrücklich auf, häusliche Gewalt als eigenständige Straftat unter Strafe zu stellen 
und dafür Sorge zu tragen, dass strafrechtliche Sanktionen gegen die Täter verhängt 
werden; fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, Unterkünfte und Dienstleistungen für 
Überlebende häuslicher Gewalt als „wesentliche Dienstleistungen“ zu betrachten und 
den Zugang zu ihnen auch während der COVID-19-Krise für alle Frauen und Mädchen 
zu erleichtern; fordert Kasachstan nachdrücklich auf, das Übereinkommen von Istanbul 
zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 

15. beharrt darauf, dass die Rechte der LGBTI-Personen uneingeschränkt geachtet werden; 
fordert die Regierung Kasachstans auf, sicherzustellen, dass der Grundsatz des Verbots 
der Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft beachtet wird, unter anderem durch ein 
gesetzliches Verbot der Diskriminierung wegen der Geschlechtsidentität oder der 
sexuellen Ausrichtung; fordert eine effiziente Schulung von Justiz- und Polizeibeamten 
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und der einschlägigen Dienste, damit LGBTI-Personen angemessen betreut und 
geschützt werden; 

16. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, für die Sicherheit ethnischer 
Kasachen und anderer Minderheiten, die aus den Konzentrationslagern Chinas geflohen 
sind, zu sorgen und Murager Alimulı und Kayşa Aqanqızı den dauerhaften 
Flüchtlingsstatus zu gewähren und den anhaltenden ethnischen Spannungen in seinen 
südlichen Gebieten ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken; 

17. warnt die Staatsorgane Kasachstans vor dem missbräuchlichen Rückgriff auf 
Mechanismen der justiziellen Zusammenarbeit wie das Roteckensystem von Interpol 
und Rechtshilfeersuchen mit dem Ziel, Regimegegner im Ausland zu verfolgen und 
Zugang zu vertraulichen Informationen zu erhalten; 

18. begrüßt, das Kasachstan die Todesstrafe für alle Straftaten abgeschafft hat, indem es am 
2. Januar 2021 das Zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte ratifiziert hat und damit 88. Vertragspartei geworden 
ist; fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, ihrer Verpflichtung zur 
Nulltoleranz gegenüber Folter nachzukommen und dafür zu sorgen, dass etwaige 
Foltervorwürfe vollständig untersucht und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt 
werden; 

19. fordert die Regierung Kasachstans auf, Folter und Misshandlung in den Gefängnissen 
abzuschaffen, die Rechte der Gefangenen zu respektieren und für angemessene 
Lebensbedingungen, Hygiene und ein sicheres Umfeld zu sorgen, um den von COVID-
19 ausgehenden Gefahren zu begegnen; 

20. fordert Kasachstan auf, angemessene Garantien für personenbezogene Daten 
einzuführen und die Datenschutzvorschriften zu stärken sowie unter Beachtung der 
Menschenrechte den Einsatz invasiver digitaler Überwachungstechnologien 
einzuschränken und einen Rechtsrahmen einzuführen, der die willkürliche und 
unrechtmäßige digitale Überwachung einschließlich Gesichtserkennung eindeutig 
verbietet; 

21. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, unter anderem auf Gipfeltreffen und 
anderen hochrangigen Treffen, in multilateralen Foren und durch ihre Vertretungen vor 
Ort die Zivilgesellschaft nachdrücklich zu unterstützen, zusätzliche Maßnahmen zur 
Unterstützung der kasachischen Zivilgesellschaft durch die Kommission zu ergreifen, 
unter anderem, aber nicht ausschließlich durch Ausweitung der Finanzhilfesysteme auf 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die die Menschenrechte, demokratische Werte, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundfreiheiten in Kasachstan fördern, insbesondere 
Menschenrechtsverteidiger, und die Kontakte zwischen den Menschen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern Kasachstans zu stärken; betont, dass die finanzielle 
Unterstützung für Kasachstan darauf ausgerichtet sein sollte, die Zivilgesellschaft und 
die Opfer politischer Verfolgung und nicht das autoritäre Regime zu unterstützen; 

22. fordert die EU-Delegation in Kasachstan auf, die Kontakte zu den vor Ort tätigen 
Mitgliedern der Zivilgesellschaft zu verbessern, indem sie regelmäßig Treffen 
organisiert und deren Empfehlungen bei den offiziellen Treffen mit Amtsträgern der 
Regierung Kasachstans zur Sprache bringt; 
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23. fordert die EU-Delegation in Kasachstan nachdrücklich auf, die anhaltenden 
Menschenrechtsverletzungen zu überwachen und öffentlich Stellung zu den Verstößen 
zu beziehen, Opfer politischer Verfolgung und inhaftierte engagierte Bürger zu 
unterstützen, indem sie Gerichtsverfahren gegen Regierungskritiker und 
Menschenrechtsverteidiger beiwohnt und Gefängnisbesuche beantragt, und rasch und 
entschlossen auf Handlungen zu reagieren, die den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit, 
der Demokratie und der Menschenrechte zuwiderlaufen; 

24. weist darauf hin, dass die kürzlich gebilligte globale Sanktionsregelung der EU im 
Bereich der Menschenrechte es der EU ermöglicht, gegen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen vorzugehen, die an weitverbreiteten und systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, wie im 
Fall Kasachstans; fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der 
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die Mitgliedstaaten auf, die 
Verhängung gezielter Sanktionen gegen Personen zu erwägen, die für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind; 

25. fordert, dass die Menschenrechte im Rahmen der Zusammenarbeit der EU mit 
Zentralasien an erster Stelle stehen; betont, dass engere politische und wirtschaftliche 
Beziehungen im Sinne des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit auf gemeinsamen Werten beruhen und einer aktiven und konkreten 
Verpflichtung Kasachstans zu demokratischen Reformen entsprechen müssen, die sich 
aus ihren internationalen Verpflichtungen und Zusagen ergeben; 

26. fordert die Kommission und den VP/HR auf, das Abkommen über eine verstärkte 
Partnerschaft und Zusammenarbeit im Lichte der jüngsten Entwicklungen und der 
Ergebnisse der Überprüfung der Handelspolitik umfassend zu überprüfen; 

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sonderbeauftragten der EU für Zentralasien, den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament 
Kasachstans zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2021)0058 
Anstehende Herausforderungen mit Blick auf die Frauenrechte: mehr als 
25 Jahre nach der Erklärung und Aktionsplattform von Peking  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 zu anstehenden 
Herausforderungen mit Blick auf die Frauenrechte in Europa: mehr als 25 Jahre nach 
der Erklärung und Aktionsplattform von Peking (2021/2509(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Erklärung und Aktionsplattform von Peking (Beijing) vom 
15. September 1995 sowie die Ergebnisse ihrer Überprüfungskonferenzen, 

– gestützt auf die Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, insbesondere die 
Grundsätze 2, 3, 9 und 15, 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, den Grundsatz, niemanden zurückzulassen, und insbesondere Ziel 1, die 
Armut zu beenden, Ziel 3, ein gesundes Leben für alle Menschen zu gewährleisten, 
Ziel 5, die Geschlechtergleichstellung zu erreichen und die Lebensbedingungen von 
Frauen zu verbessern, Ziel 8, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, und 
Ziel 13, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen 
zu bekämpfen; 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), das 
am 1. August 2014 in Kraft trat, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen (Nr. 100) der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) über die Gleichheit des Entgelts von 1951, das IAO-
Übereinkommen (Nr. 190) zur Beendigung von Gewalt und Belästigung von 2019 und 
das IAO-Übereinkommen (Nr. 189) über Hausangestellte von 2013, 

– unter Hinweis auf die „Regionale Überprüfung der Fortschritte: regionale Synthese“ der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa vom 20. August 2019, 
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– unter Hinweis auf den am 5. März 2020 veröffentlichten Bericht von UN Women mit 
dem Titel „Gender Equality: Women’s rights in review 25 years after Beijing“ 
(Gleichstellung der Geschlechter: Überblick über Frauenrechte 25 Jahre nach Peking), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, 64. Tagung, mit dem Titel „Review and 
appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and 
the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly“ 
(Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Erklärung und Aktionsplattform von 
Peking und der Ergebnisse der 23. Sondertagung der Generalversammlung) vom 
13. Dezember 2019, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, 65. Tagung, mit dem Titel „Women’s full 
and effective participation in decision making in public life, as well as the elimination 
of violence, for achieving gender equality and the empowerment of women and girls“ 
(Uneingeschränkte und wirksame Teilhabe von Frauen am Treffen von Entscheidungen 
im öffentlichen Leben sowie Beseitigung von Gewalt, um die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Stärkung der Teilhabe von Frauen und Mädchen zu erreichen) 
vom 21. Dezember 2020, 

– unter Hinweis auf den am 9. April 2020 veröffentlichten Kurzbericht des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit dem Titel „The Impact of COVID-19 on 
Women“ (Die Auswirkungen von COVID-19 auf Frauen), 

– unter Hinweis auf den Bericht von UN Women mit dem Titel „From Insights to Action: 
Gender Equality in the Wake of COVID-19“ (Von Einsichten zu Taten: 
Geschlechtergleichstellung nach COVID-19), der am 2. September 2020 veröffentlicht 
wurde, 

– unter Hinweis auf den am 5. März 2020 veröffentlichten Bericht des EIGE mit dem 
Titel „Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States“ (Peking +25: fünfte Überprüfung der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking in den EU-Mitgliedstaaten), 

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments mit dem Titel „Beijing Platform for Action, 25-year review and future 
priorities“ (Aktionsplattform von Peking Überblick nach 25 Jahren und künftige 
Prioritäten, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches 
Parlament, 2020), 

– unter Hinweis auf den am 27. April 2020 veröffentlichten Bericht des 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) mit dem Titel „Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female 
Genital Mutilation and Child Marriage“ (Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
die Familienplanung und die Beendigung der geschlechtsspezifischen Gewalt, der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien und der Kinderheirat), 

– unter Hinweis auf die am 28. April 2020 veröffentlichte Erklärung des UNFPA mit dem 
Titel „Millions more cases of violence, child marriage, female genital mutilation, 
unintended pregnancy expected due to the COVID-19 pandemic“ (Millionen weiterer 
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Fälle von Gewalt, Kinderheirat, Verstümmelung weiblicher Genitalien, unerwünschter 
Schwangerschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie erwartet), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 9./10. Dezember 2019 zu dem 
Thema „Gleichstellungsorientierte Volkswirtschaften in der EU: Der Weg in die 
Zukunft“, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Europäischen Kommission und des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 25. November 2020 
über den EU-Aktionsplan für die Gleichstellung (GAP) III, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2020 zu den Prioritäten der EU 
für die 64. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der 
Frau1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zu der EU-Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter2 und auf die Strategie der Kommission für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zu der 
geschlechtsspezifischen Sichtweise in der COVID-19-Krise und der Zeit danach3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2020 zu der De-facto-
Abschaffung des Rechts auf Abtreibung in Polen4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Januar 2020 zu den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2020 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2020 zur Notwendigkeit 
einer gesonderten Ratsformation „Gleichstellung der Geschlechter“7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zur Erfahrung von 
Gegenreaktionen gegen die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in 
der EU8, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2012 zu Frauen in politischen 
Entscheidungsprozessen – Qualität und Gleichstellung9, 

– unter Hinweis auf den mehrjährigen Finanzrahmen der Union für den Zeitraum 2021–

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0039. 
2  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0025. 
3  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0024. 
4  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0336. 
5  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0025. 
6  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0286. 
7  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0379. 
8  ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 102. 
9  ABl. C 251 E vom 31.8.2013, S. 11. 
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2027 und die darin enthaltene horizontale Priorität der durchgängigen Berücksichtigung 
der Geschlechtergleichstellung, 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass sich 189 Regierungen weltweit, darunter die Europäische Union 
und ihre Mitgliedstaaten, auf der Vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking dazu 
verpflichtet haben, auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der 
Teilhabe aller Frauen und Mädchen hinzuarbeiten; 

B. in der Erwägung, dass die auf der Konferenz angenommene Erklärung und 
Aktionsplattform von Peking die umfassendste weltweite Agenda zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter ist und als der internationale Rechtekatalog für Frauen 
gilt, in dem die Rechte der Frauen als Menschenrechte definiert werden und eine Vision 
von gleichen Rechten, Freiheit und Chancen für alle Frauen weltweit artikuliert wird, 
und dass sie 2015 mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bekräftigt wurde, 
indem Ziele und konkrete Maßnahmen für eine Reihe von Themen, die Frauen und 
Mädchen betreffen, aufgestellt wurden; 

C. in der Erwägung, dass es seit der Annahme der Aktionsplattform von Peking 1995 
Fortschritte für Frauen und Mädchen insbesondere in Europa gegeben hat, dass aber 
insgesamt die Fortschritte inakzeptabel langsam verlaufen und bei hart erkämpften 
Fortschritten die Gefahr besteht, dass sie rückgängig gemacht werden; 

D. in der Erwägung, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie das Forum Generation 
Gleichberechtigung bis in das erste Halbjahr 2021 aufgeschoben wurde; 

E. in der Erwägung, dass seit der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung (ICPD) in Kairo, auf der 179 Regierungen das ICPD-Aktionsprogramm 
angenommen haben, in dem sie gemäß der Aktionsplattform von Peking ein weltweites 
Bekenntnis zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit verbundenen Rechten 
abgelegt haben, 25 Jahre vergangen sind; 

F. in der Erwägung, dass das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau vor etwas mehr als 40 Jahren in Kraft getreten ist und dass es 
zwar alle EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben, dass aber die Gleichstellung von Frauen 
und Männern, wie das EIGE betont hat, nur langsam vorankommt; 

G. in der Erwägung, dass das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 
Istanbul), das umfassendste Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 
Europa, vor zehn Jahren zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, dass es aber noch nicht 
alle EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben und auch die EU ihm noch nicht beigetreten 
ist; 

H. in der Erwägung, dass 2021 das Übereinkommen von Istanbul des Europarats zehn 
Jahre alt geworden ist; 

I. in der Erwägung, dass es gilt, schädliche Strukturen und Stereotype, die die 
Ungleichheit zementieren, zu zerschlagen, um die Gleichstellung der Geschlechter 
voranzubringen; in der Erwägung, dass ein Vorankommen bei der Gleichstellung der 
Geschlechter nicht nur der Gesellschaft als Ganzem zugutekommt, sondern auch ein 
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Ziel an sich darstellt; 

J. in der Erwägung, dass sich das Geschlechtergefälle auf alle Aspekte des Arbeitsmarktes 
erstreckt, darunter die Beschäftigungslücke, das Lohn-, Renten- und Pflegegefälle, 
mangelnder Zugang zu Sozialleistungen und Sozialschutz, zunehmend prekäre 
Arbeitsplätze und höhere Armutrisiken für Frauen; 

K. in der Erwägung, dass sich die Finanzkrise und die Zeit danach für Frauen, die Rechte 
von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter als schädlich erwiesen haben und 
langfristige Folgen nach sich ziehen; in der Erwägung, dass bei wirtschaftlichen 
Maßnahmen in der Zeit nach der COVID-19-Krise die geschlechtsspezifische 
Dimension und die soziale Gleichstellung Berücksichtigung finden müssen; 

L. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der COVID-19-Krise geschlechtsspezifisch 
sind, da die COVID-19-Krise und ihre Folgen eine deutliche geschlechtsspezifische 
Perspektive aufweisen, da Frauen und Männer unterschiedlich davon betroffen sind und 
sich bestehende Gefälle verschärft haben; in der Erwägung, dass Frauen 
unverhältnismäßig stark von der Krise betroffen sind, während die Reaktion auf die 
COVID-19-Krise weitgehend geschlechtsblind gewesen ist; in der Erwägung, dass diese 
Auswirkungen von einer besorgniserregenden Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt 
und Belästigung bis zu unbezahlten und ungleichen Betreuungs- und 
Haushaltsverpflichtungen sowie einem eingeschränkten Zugang zu sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten und massiven 
wirtschaftlichen und arbeitsbezogenen Auswirkungen auf Frauen, insbesondere 
Gesundheits- und Pflegepersonal, reichen; 

M. in der Erwägung, dass von Frauen dominierte Branchen und Berufe (z. B. 
Gesundheitsfürsorge, Pflege- und Rettungsdienste, Sozialarbeit, Bildung, Einzelhandel, 
Kassenpersonal, Reinigungskräfte usw.) und die informelle Wirtschaft von der 
Pandemie besonders stark betroffen waren; in der Erwägung, dass Frauen, die im 
Gesundheitswesen arbeiten, potenziell stärker infektionsgefährdet sind als Männer, weil 
sie in der EU 76 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen stellen1; 

N. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund der vorhandenen gläsernen Decke nicht in 
gleichem Maße an der Entscheidungsfindung beteiligt sind wie Männer; in der 
Erwägung, dass in den meisten EU-Mitgliedstaaten in den Regierungen, Parlamenten, 
öffentlichen Verwaltungen, COVID-19-Arbeitsgruppen und in den Leitungsorganen 
von Unternehmen noch keine gleiche Machtverteilung zwischen Männern und Frauen 
erreicht worden ist; 

O. in der Erwägung, dass Frauen mit Ungleichheiten und Diskriminierung unter anderem 
aus rassistischen Beweggründen und wegen ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, 
ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Geschlechtsidentitäten und ihres 
Geschlechtsausdrucks, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres Aufenthaltsstatus und 
ihrer Behinderung konfrontiert sind und dass Bemühungen Maßnahmen gegen 
sämtliche Formen von Diskriminierung umfassen müssen, um die Gleichstellung der 
Geschlechter für alle Frauen zu erreichen; in der Erwägung, dass es gilt, in den 
Bereichen der EU-Politik den intersektionalen Ansatz zu verstärken, um die 

                                                
1  EIGE, Datenbank für Gender-Statistiken, https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-

equality/frontline-workers  
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institutionelle, die strukturelle und die historische Dimension der Diskriminierung zu 
bewältigen; in der Erwägung, dass es uns die Herangehensweise einer intersektionalen 
Analyse nicht nur ermöglicht, strukturelle Hemmnisse zu verstehen, sondern auch 
Erkenntnisse liefert, die es uns ermöglichen, Orientierungsgrößen zu erarbeiten und 
einen Weg zu einer strategischen und wirksamen Politik gegen systemische 
Diskriminierung, Ausgrenzung und soziale Ungleichheiten aufzuzeigen; 

P. in der Erwägung, dass es für Frauen wahrscheinlicher ist, dass sie mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert sind und einen unsicheren Beschäftigungsstatus (zum Beispiel aufgrund 
ihrer Arbeitsverträge) aufweisen, was zu Arbeitsplatzunsicherheit führt; in der 
Erwägung, dass es sich bei den Beschäftigten im Bereich der Pflege überwiegend um 
Frauen handelt (76 %)1 und dass sie in der Regel ein prekäres Arbeitsentgelt erhalten 
und prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass die Mehrheit 
sowohl der Nutzer als auch der Erbringer von Dienstleistungen im sozialen Bereich 
Frauen sind, sodass jedes Mal, wenn solche Dienstleistungen nicht in angemessener 
Weise bereitgestellt werden, Frauen daran gehindert sind, in vollem Umfang am 
Erwerbsleben teilzunehmen, wodurch bei der Planung, Mittelzuweisung und 
Erbringung von Dienstleistungen im sozialen Bereich eine Geschlechtsblindheit 
entsteht; 

Q. in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Europa immer noch 
14 %2 und weltweit 20 %3 und das geschlechtsspezifische Rentengefälle in einigen EU-
Mitgliedstaaten sogar 40 % beträgt; in der Erwägung, dass das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle zu einem Rentengefälle führt, durch das sich wiederum das Risiko von 
Armut und Ausgrenzung erhöht, insbesondere für ältere und allein lebende Frauen; in 
der Erwägung, dass sich sowohl Lohnunterschiede als auch prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse unmittelbar auf künftige Renten auswirken; 

R. in der Erwägung, dass durch die ungleiche Verteilung unbezahlter Betreuungs-, Pflege- 
und Hausarbeit die Teilhabe von Frauen am Wirtschaftsleben erheblich eingeschränkt 
wird; in der Erwägung, dass die unbezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit von Frauen 
während der COVID-19-Krise im Mittelpunkt der Aufrechterhaltung der Gesellschaft 
stand, dass jedoch durch Betreuungs- und Pflegeverpflichtungen 7,7 Millionen Frauen 
in Europa außerhalb des Arbeitsmarktes bleiben, jedoch nur 450 000 Männer4; in der 
Erwägung, dass die Merkmale der Beschäftigung von Frauen, die sich aus unbezahlter 
Betreuung bzw. Pflege ergeben (d. h. Teilzeitarbeit), ein wesentlicher Faktor für das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle sind; in der Erwägung, dass mehr Frauen als 
Männer mindestens mehrere Tage pro Woche oder jeden Tag Pflichten in der 
informellen Langzeitbetreuung bzw. -pflege übernehmen und dass insgesamt 62 % aller 
Menschen, die in der EU informelle Langzeitbetreuung bzw. -pflege leisten, Frauen 

                                                
1  EIGE Frontline workers https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
2  EIGE, Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing in den EU-

Mitgliedstaaten, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_20&lang=de 

3  IAO, Understanding the gender pay gap (Das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
verstehen) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_735949.pdf 

4  EIGE-Studie „Gender inequalities in care and consequences on the labour market“ 
(Geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Betreuung und die Folgen für den 
Arbeitsmarkt). 
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sind1; 

S. in der Erwägung, dass weltweit 35 % der Frauen körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
durch Intimpartner oder sexuelle Gewalt durch eine andere Person erlebt haben; in der 
Erwägung, dass Gewalt in der Partnerschaft während der COVID-19-Pandemie 
dramatisch zugenommen hat, was die Vereinten Nationen als „Schattenpandemie“ 
bezeichnen, wobei die unter den Mitgliedstaaten des WHO-Regionalbüros für Europa 
gemeldeten Notrufe von Frauen, die Gewalt seitens ihres Intimpartners ausgesetzt 
waren, um 60 % zunahmen2; 

T. in der Erwägung, dass Frauen den Folgen des Klimawandels stärker ausgesetzt sind3; in 
der Erwägung, dass Frauen zwar in ihrem Verhalten anscheinend mehr Interesse am 
Klima an den Tag legen als Männer, Frauen aber in Entscheidungsfunktionen, die mit 
der Bekämpfung der Klimakrise befasst sind, nach wie vor unterrepräsentiert sind und 
weltweit nur 32 % der Arbeitskräfte im Bereich der erneuerbaren Energieträger 
ausmachen4; 

U. in der Erwägung, dass in allen Bereichen digitaler Technologien, insbesondere in 
innovativen Technologien wie etwa den Bereichen KI und Cybersicherheit, ein 
geschlechtsspezifisches Gefälle besteht; in der Erwägung, dass durch 
Geschlechterstereotypen, kulturell bedingte Abschreckung, mangelnde Sensibilisierung 
und mangelnde Förderung weiblicher Rollenvorbilder die Chancen von Mädchen und 
Frauen in den MINT-Fächern und -Berufslaufbahnen erschwert werden; 

V. in der Erwägung, dass in manchen Mitgliedstaaten Gegenreaktionen zu beobachten sind 
und die Gefahr besteht, dass die Gleichstellung der Geschlechter auf der Agenda der 
Mitgliedstaaten weiter ins Hintertreffen geraten könnte;  

1. bedauert, dass die Staats- und Regierungschefs aus 100 Ländern auf der hochrangigen 
Tagung zum Thema „Schnellere Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Stärkung der Rolle aller Frauen und Mädchen“, die am 1. Oktober 2020 
während der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Gedenken an das 
Pekinger Übereinkommen stattfand, anerkannt haben, dass die allgemeinen Fortschritte 

                                                
1  EIGE, „Gender Equality Index 2019“, https://eige.europa.eu/publications/gender-

equality-index-2019-report/informal-care-older-people-people-disabilities-and-long-term-
care-services 

2  British Medical Journal, „Covid-19: EU States report 60% rise in emergency calls about 
domestic violence“ (EU-Staaten melden einen Anstieg der Notrufe wegen häuslicher 
Gewalt um 60 %), 11. Mai 2020, abrufbar unter: 
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1872. VN-Bericht des Generalsekretärs vom Juli 
2020: „Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and 
girls“ (Verstärkung der Anstrengungen zur Verhütung und Beseitigung aller Formen der 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen: häusliche Gewalt), https://undocs.org/en/A/75/274 

3  EIGE, Area K – Women and the environment: climate change is gendered (Bereich K – 
Frauen und Umwelt: Klimawandel ist geschlechtsspezifisch):, 5. März 2020, abrufbar 
unter: https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-k-women-and-
environment 

4  EPRS-Briefing, „Beijing Platform for Action, 25 year review and future priorities“ 
(Aktionsplattform von Peking, Überprüfung nach 25 Jahren und künftige Prioritäten), 
27. Februar 2020, abrufbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194 
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bei den Rechten der Frauen weit unter dem liegen, zu dem sie sich im Rahmen des 
Pekinger Übereinkommens im Jahr 1995 verpflichtet haben; 

2. hebt hervor, dass in dem Bericht von UN Women mit dem Titel „Gender Equality: 
Women’s rights in review 25 years after Beijing“ (Gleichstellung der Geschlechter: 
Überblick über Frauenrechte 25 Jahre nach Peking)1 aufgezeigt wird, dass auf dem Weg 
hin zur Gleichstellung der Geschlechter in der Realität keine weiteren Fortschritte 
gemacht und bereits mühsam erzielte Fortschritte weltweit rückgängig gemacht werden; 

3. stellt mit Besorgnis fest, dass in der 2020 vom EIGE veröffentlichten fünften 
Überprüfung der Aktionsplattform von Peking hervorgehoben wurde, dass kein EU-
Mitgliedstaat die 1995 im Pekinger Übereinkommen festgelegten Ziele erreicht hat; 
bedauert, dass der Gleichstellungsindex des EIGE für 2020 gezeigt hat, dass die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum 
Stillstand gekommen sind und dass trotz der Bemühungen zur Verbesserung der 
Gleichstellung der Geschlechter, die zu einigen Ergebnissen geführt haben, in der EU 
Ungleichheiten und geschlechtsspezifische Unterschiede in allen in der 
Aktionsplattform von Peking erfassten Bereichen fortbestehen; 

4. hebt hervor, dass Frauen und Mädchen von den sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen von COVID-19 unverhältnismäßig stark betroffen sind, wodurch bereits 
bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärft werden und die 
Gefahr entsteht, dass die bisher erzielten Fortschritte rückgängig gemacht werden; hebt 
in diesem Zusammenhang hervor, dass durch die Pandemie Schätzungen von UN 
Women2 zufolge weltweit weitere 47 Millionen Frauen und Mädchen unter die 
Armutsgrenze geraten werden, wodurch sich ihre Gesamtzahl auf 435 Millionen erhöht, 
während die geschlechtsspezifische Gewalt exponentiell zugenommen hat und Frauen 
ihren Arbeitsplatz und ihre Lebensgrundlagen schneller verlieren werden, da sie stärker 
von besonders stark betroffenen Wirtschaftszweigen abhängen; 

5. erkennt an, dass mehr Frauen gewählt und in Führungspositionen ernannt werden, 
bedauert jedoch, dass nur langsam Fortschritte erzielt werden und dass nur in wenigen 
EU-Mitgliedstaaten Parität erreicht wurde; 

6. weist erneut auf seinen Standpunkt vom 17. Dezember 2020 hin und fordert den Rat 
auf, eine spezielle Formation für die Gleichstellung der Geschlechter einzurichten, um 
gemeinsame und konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen im 
Bereich der Rechte von Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter zu ergreifen 
und sicherzustellen, dass Fragen der Gleichstellung der Geschlechter auf höchster 
politischer Ebene erörtert werden; 

7. bedauert, dass die Geschlechtergleichstellung nicht durchgängig und systematisch in 
allen Politikbereichen und Finanzierungsprogrammen der EU berücksichtigt wird; 

                                                
1  Bericht von UN Women: Gender equality: Women’s rights in review 25 years after 

Beijing (Gleichstellung der Geschlechter: Überblick über Frauenrechte 25 Jahre nach 
Peking), https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/womens-
rights-in-review 

2  Bericht von UN Women: Gender Equality in the Wake of COVID-19 
(Geschlechtergleichstellung nach COVID-19), https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19 
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begrüßt die Aufnahme der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung als horizontale Priorität in den Mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die durchgängige und 
systematische Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung als Schlüsselstrategie 
zur Förderung der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter umgesetzt wird, 
und in Abstimmung mit Experten für die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
bei der Haushaltsplanung eine geschlechtergerechte Haushaltsplanung, Verfahren und 
Fahrpläne umzusetzen, damit sichergestellt ist, dass Frauen und Männer  auf allen 
Ebenen der Haushaltsplanung gleichermaßen von öffentlichen Ausgaben profitieren und 
dass die Perspektiven von Frauen in allen Bereichen durchgängig berücksichtigt 
werden, wobei spezifische Mittel bereitgestellt werden, um gegen Faktoren von 
Ungleichheiten wie Gewalt gegen Frauen und Mädchen vorzugehen, auch bei der 
Umsetzung des Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“, das für die 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter vorgesehen ist; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage der zwölf 
Problembereiche, die in der Aktionsplattform von Peking festgelegt sind, insbesondere 
in Bezug auf Frauen und Armut, Frauen und Wirtschaft, Macht und 
Entscheidungsfindung, Frauen und Gewalt, Frauen und Gewalt, Frauen und Umwelt 
sowie Frauen und Gesundheit, mit Blick auf das bevorstehende Forum zur 
Gleichstellung der Generationen konkrete Pläne und ein Bündel von Maßnahmen zu 
entwickeln und umzusetzen, die mit angemessenen zweckgebundenen Mitteln 
ausgestattet sind, um die Rechte der Frauen und die Agenda zur Gleichstellung der 
Geschlechter voranzubringen; 

9. bedauert, dass sich die Tendenz zu Rückschritten, die in einigen Ländern in Bezug auf 
die Infragestellung des Übereinkommens von Istanbul, die Rückschläge im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte von Frauen 
und Männern sowie auf die Herausforderungen im Hinblick auf die körperliche 
Autonomie und die Kontrolle der Fruchtbarkeit zutage getreten ist, in den letzten Jahren 
verschärft hat; verurteilt nachdrücklich das Urteil des polnischen 
Verfassungsgerichtshofs, mit dem ein faktisches Verbot von Abtreibungen eingeführt 
wird, und den anschließenden Rückschlag im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte von Frauen in Polen sowie die 
ungerechtfertigten übermäßigen Einschränkungen des Zugangs zu Abtreibung; 

10. erinnert daran, dass die Rechte der Frauen Menschenrechte und ein unveräußerlicher, 
integraler und unteilbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte sind, wie auf der 
Vierten Weltfrauenkonferenz festgestellt wurde; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Erhebung 
vergleichbarer Daten über Alter, Rasse und ethnische Herkunft sowie nach Geschlecht 
aufgeschlüsselter Daten zu überwachen und zu verbessern, um die quantitative Analyse 
zu verbessern und EU-Maßnahmen zu konzipieren und umzusetzen, mit denen eine 
geschlechterübergreifende Perspektive besser integriert würde; betont, wie wichtig das 
EIGE als Anbieter zuverlässiger und angemessener nach Geschlecht aufgeschlüsselter 
Daten für die Grundlage der legislativen Analyse und Entscheidungsfindung ist, und 
betont, wie wichtig es ist, die Finanzierung und die Kapazitäten des EIGE 
sicherzustellen und auszuweiten; fordert das EIGE und alle anderen einschlägigen 
Organe und Agenturen der EU ferner nachdrücklich auf, an neuen Indikatoren wie 
Armut trotz Erwerbstätigkeit, Zeitarmut oder dem Wert der Betreuungsarbeit zu 
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arbeiten und neue Indikatoren aufzustellen; 

12. weist erneut darauf hin, dass 46 Millionen Frauen und Mädchen mit Behinderungen in 
der Europäischen Union leben und dass die Hälfte aller Frauen im erwerbsfähigen Alter 
mit Behinderungen nicht erwerbstätig ist; hebt die besonderen Probleme hervor, mit 
denen Frauen mit Behinderungen konfrontiert sind, und weist darauf hin, dass der 
Anteil von Frauen mit Behinderungen, die unter materieller Deprivation leiden, in allen 
Mitgliedstaaten hoch ist; bekräftigt daher, dass die Geschlechterperspektive weiter in 
die künftige Strategie zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen für 2021 
aufgenommen werden muss; 

13. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Antidiskriminierungsrichtlinie zu billigen und umzusetzen und sicherzustellen, dass die 
mehrfachen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung in allen EU-
Mitgliedstaaten beseitigt werden; 

Frauen und Armut 

14. hebt hervor, dass das Geschlecht nach wie vor ein wichtiger Faktor bei den 
Armutsmustern in der EU ist und dass zwar die Ausgrenzungsquoten und die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern von Land zu Land sehr unterschiedlich sind, 
aber 23,3 % der Frauen im Vergleich zu 21,6 % der Männer von Armut bedroht sind;1 
betont, dass dieses Risiko mit zunehmendem Alter erheblich zunimmt und sich mit der 
Zusammensetzung des Haushalts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, einer 
Behinderung und dem Beschäftigungsstatus überschneidet; betont, dass das 
geschlechtsspezifische Lohn-, Renten- und Betreuungsgefälle ein wesentlicher Faktor 
bei der Feminisierung der Armut ist; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Feminisierung von Armut in all 
ihren Ausprägungen, einschließlich der Altersarmut, anzugehen, insbesondere indem sie 
bei der Verfügbarkeit von und dem Zugang zu angemessenen Rentenansprüchen die 
Geschlechterperspektive berücksichtigen, sodass das geschlechtsspezifische 
Rentengefälle beseitigt wird, und indem sie die Arbeitsbedingungen in Branchen und 
Berufen verbessern, in denen Frauen den Großteil der Arbeitskräfte stellen; hält es für 
geboten, die gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Unterbewertung von 
Berufen, in denen in erster Linie Frauen tätig sind, anzugehen und derartige Stereotype 
sowie die Überrepräsentation von Frauen in atypischen Beschäftigungsformen zu 
bekämpfen; 

16. betont, dass es neben der Überwindung der Ungleichheiten bei den Renten und der 
allgemeinen Sicherung und Erhöhung der Renten unerlässlich ist, dass die Systeme der 
sozialen Sicherheit weiterhin im öffentlichen Bereich bestehen und auf den Grundsätzen 
der Solidarität und der Umverteilung fußen und dass äußerst entschiedene 
Anstrengungen unternommen werden, um gegen prekäre und ungeregelte 

                                                
1  2014 lebten mehr als 122 Millionen Menschen in der EU in Haushalten, die als arm 

gelten, waren mithin also von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Von diesen 122 
Millionen Menschen waren 53 % Frauen und 47 % Männer. Vgl. Bericht des EIGE mit 
dem Titel „Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU“ (Armut, 
geschlechtsspezifische und intersektionale Ungleichheiten in der EU), 2016, 
https://eige.europa.eu/publications/poverty-gender-and-intersecting-inequalities-in-the-eu  
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Beschäftigungsverhältnisse vorzugehen; 

17. fordert die Kommission auf, eine Strategie zur Armutsbekämpfung vorzulegen, um die 
Feminisierung der Armut zu bekämpfen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
Einelternhaushalten unter der Leitung von Frauen liegen sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten ferner auf, spezifische soziale Maßnahmen umzusetzen, um das Risiko 
von sozialer Ausgrenzung und Armut im Hinblick auf den Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum, Verkehr und Energie zu bekämpfen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Risikos der Altersarmut zu ergreifen, und fordert die Kommission auf, die 
geschlechtsspezifische Dimension der Armut in ihren Rahmen für Wirtschaftswachstum 
und Sozialpolitik aufzunehmen; begrüßt die nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Indikatoren im Rahmen des Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte; betont, dass die Geschlechterperspektive durch 
einen bereichsübergreifenden Ansatz im Einklang mit den Grundsätzen 2 und 3 der 
Säule durchgängig berücksichtigt werden muss, und fordert eine bessere Koordinierung 
zwischen der europäischen Säule sozialer Rechte und dem Europäischen Semester; 
fordert die Kommission, einen Gleichstellungsindex zu entwickeln und in das 
Europäische Semester aufzunehmen, damit die geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
makroökonomischer Maßnahmen sowie des grünen und des digitalen Wandels 
überwacht werden können. 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Frauen in den 
Mittelpunkt des Aufschwungs nach der Pandemie zu stellen, um der Erosion der 
Fortschritte beim Abbau geschlechtsspezifischer Armutsunterschiede infolge der 
COVID-19-Krise entgegenzuwirken; 

Frauen und Umwelt 

20. begrüßt die Anerkennung der geschlechtsspezifischen Dimension des Klimawandels 
sowohl im Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter III als auch in der 
Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025; betont, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter für die Bewältigung der Klimakrise von entscheidender 
Bedeutung ist; 

21. hebt hervor, dass Frauen einflussreiche Akteurinnen des Wandels sind; fordert die EU 
und die Mitgliedstaaten auf, das geschlechtsspezifische Gefälle in 
Entscheidungspositionen im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen auf allen 
Ebenen der Gesellschaft zu beseitigen; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geschlechtersensible Ziele, 
Vorgaben und Indikatoren zu entwickeln und zu fördern sowie nach Geschlechtern 
aufgeschlüsselte Daten bei der Planung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von 
Klimaschutzmaßnahmen, -programmen und -projekten zu erheben und Anlaufstellen für 
Gleichstellungsfragen und Klimawandel in allen Regierungsinstitutionen einzurichten;  

Frauen und die Wirtschaft, Frauen und Macht- und Entscheidungspositionen 

23. betont, wie wichtig es ist, Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft 
gleichberechtigt mit Männern vollständig zu integrieren und eine ausgewogene 
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Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung aktiv 
zu fördern; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die Blockade der 
Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten im Europäischen Rat zu beenden; 

24. fordert die EU auf, Ziele, Aktionspläne, Zeitpläne und zeitweilige Sondermaßnahmen 
festzulegen, um Geschlechterparität zu erreichen und sich in Richtung einer 
ausgewogenen Vertretung bei allen Exekutiv-, Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsfunktionen zu bewegen; 

25. betont, dass die vollständige Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt und die 
Förderung des Unternehmertums von Frauen entscheidende Faktoren für ein 
langfristiges integratives Wirtschaftswachstum, die Bekämpfung von Ungleichheiten 
und die Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen sind; 

26. fordert die EU auf, ihre Bemühungen zur Beseitigung des Lohngefälles zwischen 
Frauen und Männern zu verstärken und den Grundsatz des gleichen Entgelts 
durchzusetzen, indem sie Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Lohntransparenz 
erlässt, die auch verbindliche Maßnahmen für alle Unternehmen umfassen; bedauert, 
dass der Vorschlag der Kommission für verbindliche Maßnahmen für mehr 
Lohntransparenz noch nicht wie geplant eingebracht wurde; 

27. begrüßt die Zusage der Kommission, die Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben bis 2022 in nationales Recht zu überwachen und ihre 
uneingeschränkte Anwendung durch die Mitgliedstaaten im Benehmen mit 
Frauenrechtsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sicherzustellen; 
ersucht außerdem die Mitgliedstaaten, über die in der Richtlinie vorgesehenen 
Mindestnormen hinauszugehen; nimmt die Ausweitung der für die Elternschaft 
geltenden Bestimmungen auf die Langzeitpflege von Familienangehörigen mit 
Behinderungen und älteren Menschen als guten Ansatzpunkt zur Kenntnis und fordert 
die Kommission auf, eine weitere Ausweitung in Erwägung zu ziehen, um den Verlust 
von Arbeitskräften, insbesondere Frauen, zu verhindern; 

28. betont, dass Veränderungen der Arbeitsbedingungen wie die Einführung von Telearbeit 
die Fähigkeit, von der Arbeit abzuschalten, beeinträchtigen und mit einer höheren 
Arbeitsbelastung einhergehen können, wobei Frauen deutlich stärker betroffen sind als 
Männer, weil ihnen die Hauptrolle oder eine traditionelle Rolle im Haushalt und bei der 
Familienbetreuung zukommt; 

29. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, in dem ein ganzheitlicher und 
das gesamte Leben umfassender Ansatz für Betreuung und Pflege zum Tragen kommt, 
der den Bedürfnissen sowohl der Betreuenden bzw. Pflegenden als auch jener, die 
betreut bzw. gepflegt werden, Rechnung trägt, und in dem Mindestnormen sowie 
Qualitätsleitlinien für die Betreuung und Pflege von Menschen aller Altersstufen, 
einschließlich Kindern, älterer Menschen und langfristig pflegebedürftiger Menschen, 
festgelegt werden; 

30. fordert die Kommission auf, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt zu prüfen und 
die sinnvolle Mitwirkung von Frauen in wichtigen Entscheidungsgremien und ihre 
Beteiligung an der Ausarbeitung geschlechtersensibler Aufbau- und Konjunkturpakete 
im Rahmen des MFR und des Aufbauplans „NextGenerationEU“ sicherzustellen; stellt 
fest, dass auf den Arbeitsmärkten angesichts des Anstiegs der Frauenarbeitslosigkeit 
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Frauen in besonderem Maße von der COVID-19-Krise betroffen sind; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Beschäftigungsgefälle bei Frauen durch eine gezielte Verteilung im Rahmen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität anzugehen, wobei die EU-Mitgliedstaaten konkrete 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Frauen, der Frauenarmut und der 
Zunahme der Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die Hindernisse für die 
uneingeschränkte Teilhabe von Frauen in allen Lebensbereichen einschließlich der 
Beschäftigung darstellen, vorlegen sollten; 

31. betont, dass das Recht weiblicher Hausangestellter auf menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und gleichen Sozialschutz sichergestellt werden muss, indem die 
Ratifizierung und Umsetzung des IAO-Übereinkommens Nr. 189 über 
menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte sichergestellt wird; 

32. stellt mit Besorgnis fest, dass Frauen lediglich 18 %1 der acht Millionen IKT-Fachkräfte 
in der EU ausmachen und Gefahr laufen, weiter von der digitalen Agenda der EU 
ausgeschlossen zu werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Maßnahmen 
zur Förderung einer stärkeren Beteiligung von Frauen an Berufen und Studiengängen 
im MINT-Bereich zu verstärken, und betont, dass Frauen in aufstrebende 
Wirtschaftsbereiche, die für eine nachhaltige Entwicklung wichtig sind, einschließlich 
der Bereiche IKT, Digitalwirtschaft und künstliche Intelligenz, einbezogen werden und 
darin vertreten sein müssen; 

33. fordert die europäischen Organe auf, verbindliche Maßnahmen wie Quoten einzuführen, 
um die Geschlechterparität in gewählten Gremien sicherzustellen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern sowohl im 
Europäischen Parlament als auch in den nationalen Parlamenten sicherzustellen; fordert 
außerdem Strategien, durch die eine sinnvolle Vertretung von Frauen mit 
unterschiedlichem Hintergrund in Entscheidungspositionen in den europäischen 
Organen sichergestellt wird; 

Frauen und Gewalt: Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt 

34. begrüßt die von der Kommission in der Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter eingegangene Verpflichtung, geschlechtsspezifische Gewalt zu 
bekämpfen, und bekräftigt die Forderung, die Ratifizierung des Übereinkommens von 
Istanbul durch die EU auf der Grundlage eines umfassenden Beitritts abzuschließen und 
dafür einzutreten, dass es von allen Mitgliedstaaten ratifiziert und umgesetzt wird; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen der GREVIO zu berücksichtigen und 
die Rechtsvorschriften zu verbessern, um sie stärker mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens von Istanbul in Einklang zu bringen, und so für eine ordnungsgemäße 
Umsetzung und Durchsetzung zu sorgen; 

35. begrüßt die Initiative zur Ausweitung der Kriminalitätsbereiche gemäß Artikel 83 
Absatz 1 AEUV auf bestimmte Formen geschlechtsspezifischer Gewalt und fordert die 
Kommission auf, anschließend einen Vorschlag für eine ganzheitliche, auf die 
Bedürfnisse der Opfer ausgerichtete EU-Richtlinie vorzulegen, um sämtlichen Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und sie zu bekämpfen; weist erneut darauf 

                                                
1  Fortschrittsanzeiger in Bezug auf Frauen in digitalen Branchen (Women in Digital 

Scoreboard) der Kommission für das Jahr 2020.  
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hin, dass diese neuen Legislativmaßnahmen in jedem Fall ergänzend zur Ratifizierung 
des Übereinkommens von Istanbul getroffen werden sollten; 

36. fordert die EU auf, sich dringend mit der Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt 
während der COVID-19-Pandemie zu befassen; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, ein Protokoll der Europäischen Union zu geschlechtsspezifischer 
Gewalt in Krisenzeiten auszuarbeiten und an die Opfer gerichtete Schutzangebote wie 
Beratungsstellen, sichere Unterkünfte und Gesundheitsdienste als in den Mitgliedstaaten 
bereitgestellte „grundlegende Dienste“ aufzunehmen, um in Zeiten von Krisen wie der 
COVID-19-Pandemie geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und Opfer 
häuslicher Gewalt zu unterstützen; stellt mit Besorgnis fest, dass es an Daten über 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen mangelt, mit denen der Anstieg der Zahl der Fälle 
während der COVID-19-Pandemie erfasst werden könnte; 

37. hebt die Bedeutung der Bildung hervor und fordert, dass Geschlechterstereotype, die 
geschlechtsspezifischer Gewalt den Weg bereiten, bekämpft werden; fordert die EU auf, 
dafür zu sorgen, dass alle öffentlichen Institutionen der EU über Verhaltenskodizes, mit 
denen die Nichtduldung von Gewalt, Diskriminierung und Missbrauch etabliert wird, 
sowie über interne Melde- und Beschwerdemechanismen verfügen und diese anwenden; 

38. hält es für geboten, für alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt in den 
Mitgliedstaaten nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Daten zu erheben und zu 
organisieren; begrüßt die Ankündigung einer neuen EU-weiten Erhebung der FRA über 
die Verbreitung und Dynamik aller Formen von Gewalt gegen Frauen; 

39. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, 
um Gewalt im Internet, einschließlich Belästigung im Internet, Cybermobbing und 
frauenfeindlicher Hetze, von denen Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark 
betroffen sind, zu beseitigen und insbesondere gegen die Zunahme dieser Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt während der COVID-19-Pandemie vorzugehen; fordert 
die Kommission auf, einschlägige Vorschriften und andere mögliche Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Hetze und Belästigung im Internet vorzulegen; 

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, das kürzlich angenommene Übereinkommen Nr. 190 
der IAO über Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz umgehend zu ratifizieren und 
umzusetzen; 

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2011/36/EU1 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer wirksam umzusetzen 
und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen und 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten, die grundlegende Ursachen des 
Menschenhandels sind, zu bekämpfen; fordert die Kommission auf, die Richtlinie nach 
einer gründlichen Folgenabschätzung zu überarbeiten, um die Maßnahmen zur 
Verhütung und Verfolgung aller Formen des Menschenhandels zu verbessern, 
insbesondere was sexuelle Ausbeutung anbelangt, da es sich hierbei um den Bereich 
handelt, in dem Menschenhandel am stärksten verbreitet ist und am häufigsten gemeldet 

                                                
1  Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 

zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 
15.4.2011, S. 1). 
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wird, wobei sich 92 % der Frauen und Mädchen in Europa, die Opfer von 
Menschenhandel sind, in diesem Bereich wiederfinden; fordert die Kommission ferner 
auf, die Richtlinie dahingehend zu ändern, dass die Mitgliedstaaten die wissentliche 
Inanspruchnahme aller von Opfern des Menschenhandels angebotenen Dienstleistungen 
ausdrücklich unter Strafe stellen; 

Frauen und Gesundheit 

42. ruft in Erinnerung, dass der universelle Zugang zur Gesundheitsversorgung ein 
Menschenrecht ist, das nur durch ein System garantiert werden kann, das universell und 
unabhängig vom sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund für alle zugänglich ist; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für eine angemessene 
Gesundheitsversorgung zu sorgen und einen gleichberechtigten Zugang dazu zu 
gewährleisten; 

43. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in robuste und belastbare öffentliche 
Gesundheitssysteme zu investieren und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten des 
Gesundheitswesens, von denen die meisten in der Regel weiblich sind und schlechter 
bezahlte Stellen haben, angemessen vergütet werden und ihre Arbeitsbedingungen 
menschenwürdig sind; 

44. fordert die universelle Achtung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte und den universellen Zugang dazu, wie im 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
und der Aktionsplattform von Peking vereinbart; 

45. betont, dass der Zugang zu Familienplanung, zu Gesundheitsdiensten für Mütter und zu 
Abtreibungen unter sicheren und legalen Bedingungen wichtige Faktoren sind, mit 
denen die Rechte der Frauen gewährleistet und Leben gerettet werden können; 

46. fordert die Mitgliedstaaten auf, jungen Menschen eine umfassende Sexualerziehung 
sowie den Zugang zu Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit – einschließlich Empfängnisverhütung, Familienplanung und sicherer und 
legaler Abtreibung – anzubieten; 

47. weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Geschlechterperspektive bei der Erstellung 
medizinischer Diagnosen und der Planung von Behandlungen besser zu 
berücksichtigen, damit alle Menschen eine angemessene Behandlung von hoher 
Qualität erhalten; betont, dass Krankheiten und Grunderkrankungen von Frauen nach 
wie vor oft nicht diagnostiziert, behandelt und erforscht werden; 

Auf dem Weg zum „Generation Equality Forum“ 

48. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen 
zur Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere der Ziele 3 und 5, zu verstärken, damit keine Frau und kein Mädchen 
Opfer von Diskriminierung, Gewalt oder Ausgrenzung wird und keiner Frau und 
keinem Mädchen der Zugang zu Gesundheit, Nahrung, Bildung und Beschäftigung 
verwehrt wird; 

49. bekräftigt, wie wichtig das Bekenntnis der EU zur Aktionsplattform von Peking und den 
Überprüfungskonferenzen ist, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
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ihre übergeordneten Verpflichtungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Stärkung der Rolle der Frauen einzuhalten; 

50. begrüßt die Beteiligung der Mitgliedstaaten und der Kommission an den 
Aktionsbündnissen und ihre gemeinsame Führungsrolle dabei; 

51. weist auf die Bedeutung eines ehrgeizigen Ergebnisses des künftigen „Generation 
Equality Forum“ unter anderem in Form der Annahme einer Reihe zukunftsweisender, 
ehrgeiziger Verpflichtungen und Maßnahmen hin, die mit der Bereitstellung eigens 
dafür vorgesehener Mittel durch die Kommission und die Mitgliedstaaten – auch im 
Rahmen der Aktionsbündnisse – einhergehen; 

52. fordert alle Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die jährliche Nachverfolgung und 
die nationale Berichterstattung im Rahmen des Fortschrittsberichts über die 
Aktionsbündnisse durchzuführen; 

53. fordert die EU nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass das Parlament und sein 
Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter 
vollständig in den Entscheidungsprozess hinsichtlich des von der EU beim „Generation 
Equality Forum“ vertretenen Standpunkts einbezogen werden; 

° 

°     ° 

54. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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